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Abkürzungen 
 

ABauV Allgemeine Verordnung zum Baugesetz vom 23. Februar 1994 
(SAR 713.111) 

ABBV Verordnung über Flächen- und Verarbeitungsbeiträge im Ackerbau 
(Ackerbaubeitragsverordnung) vom 7. Dezember 1998 (SR 910.17) 

AfB Abteilung für Baubewilligungen 
AfU Abteilung für Umwelt 
AGS Aargauische Gesetzessammlung 
AGSchKG Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und 

Konkurs vom 13. Oktober 1964 (SAR 231.100) 
AGSchV Allgemeine Gewässerschutzverordnung vom 19. Juni 1972 

(SR 814.201) 
AGVA Aargauische Gebäudeversicherungsanstalt 
AGVE Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide 
AHI AHI-Praxis 
AHVG Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 

20. Dezember 1946 (SR 831.10) 
AHVV Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 

31. Oktober 1947 (SR 831.101) 
AJP/PJA Aktuelle Juristische Praxis 
AJSG Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz 

wildlebender Säugetiere und Vögel vom 24. Februar 2009 
(SAR.933.200) 

AJV Aargauischer Juristenverein 
AltlV Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten vom 

26. August 1998 (SR 814.680) 
AlVK Arbeitslosenversicherungskasse 
Amtl. Bull. Amtliches Bulletin 
ANAG (ausser Kraft) Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der 

Ausländer vom 26. März 1931 
ANAV (ausser Kraft) Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über 

Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 1. März 1949 
AnwD Dekret über den Fähigkeitsausweis und die Bewilligung zur 

Berufsausübung für Anwälte (Anwaltsdekret) vom 27. Oktober 1987 
(SAR 291.100) 

AnwG Anwaltsgesetz (Gesetz über die Ausübung des Anwaltsberufes) vom 
18. Dezember 1984 (SAR 291.100) 

AnwT Dekret über die Entschädigung der Anwälte (Anwaltstarif) vom 
10. November 1987 (SAR 291.150) 

AnwV Anwaltsverordnung vom 18. Mai 2005 (SAR 290.111) 
AR Abwasserreglement 
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ArG Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel 
(Arbeitsgesetz) vom 13. März 1964 (SR 822.11) 

ARGE Arbeitsgemeinschaft 
ArGV 4 Verordnung 4 zum Arbeitsgesetz vom 18. August 1993 

(SR 822.114) 
AS Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen (Eidg. 

Gesetzessammlung); ab 1948: Sammlung der eidgenössischen 
Gesetze 

ASA Archiv für Schweizerisches Abgaberecht 
aAsylG Asylgesetz vom 5. Oktober 1979 
AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (SR 142.31) 
ATSG Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 (SR 830.1) 
AuG Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 

16. Dezember 2005 (SR 142.20) 
AVA Aargauisches Versicherungsamt 
AVG Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih 

(Arbeitsvermittlungsgesetz) vom 6. Oktober 1989 (SR 823.11) 
AVIG Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und 

die Insolvenzentschädigung vom 25. Juni 1982 (SR 837.0) 
AVIV Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und 

die Insolvenzentschädigung vom 31. August 1983 (SR 837.02) 
AWA Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Aargau 
AWaD Dekret zum Waldgesetz des Kantons Aargau (Walddekret) vom 

3. November 1998 (SAR 931.110) 
AWaG Waldgesetz des Kantons Aargau vom 1. Juli 1997 (SAR 931.100) 
aBauG Baugesetz des Kantons Aargau vom 2. Februar 1971 
BauG Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz) vom 

19. Januar 1993 (SAR 713.100) 
BauV Bauverordnung vom 25. Mai 2011 (SAR 713.121) 
BAV Verordnung über Bau und Ausrüstung der Strassenfahrzeuge vom 

27. August 1969 
BB Bundesbeschluss 
BBG Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 19. April 1978 

(SR 412.1) 
BBl Bundesblatt 
BBV Verordnung über den Vollzug der Berufsbildungsgesetzgebung 

(Berufsbildungsverordnung) vom 23. Dezember 1985 
(SAR 422.111) 

BD Dekret über das Dienstverhältnis und die Besoldung der 
Staatsbeamten vom 24. November 1971 

BdBSt Bundesratsbeschluss über die Erhebung einer direkten Bundessteuer 
vom 9. Dezember 1940 

BDE Entscheid des Baudepartements 
BehiG Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von 

Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (SR 151.3) 
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BetmG Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen 
Stoffe vom 3. Oktober 1951 (SR 812.121) 

BFA Bundesamt für Ausländerfragen 
BFF Bundesamt für Flüchtlinge 
BFM Bundesamt für Migration 
BFSV Berufsschulvereinbarung 
BG Bundesgesetz 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch 
BGBB Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991 

(SR 211.412.11) 
BGBM Bundesgesetz über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz) vom 

6. Oktober 1995 (SR 943.02) 
BGE Bundesgerichtliche Entscheide, amtliche Sammlung 
BGFA Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte 

(Anwaltsgesetz) vom 23. Juni 2000 (SR 935.61) 
BGG Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 

(SR 173.110) 
BGr Bundesgericht 
BIGA Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit 
BJM Basler Juristische Mitteilungen 
BKS Departement Bildung, Kultur und Sport 
BlSchK Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs 
BLU Baulandumlegung 
BNO Bau- und Nutzungsordnung 
BO Bauordnung 
BoeB Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vom 

16. Dezember 1994 (SR 172.056.1) 
BR Baurecht: Mitteilungen des Seminars für Schweizerisches Baurecht 
BRB Bundesratsbeschluss 
BSG Gesetz über den vorbeugenden Brandschutz (Brandschutzgesetz) 

vom 21. Februar 1989 (SAR 585.100) 
BStKR Reglement des Bundesstrafgerichts über die Kosten, Gebühren und 

Entschädigungen in Bundesstrafverfahren vom 31. August 2010 
(SR 173.713.162) 

BStP Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspflege vom 15. Juni 1934 
(SR 312.0) 

BSV Brandschutzverordnung vom 7. Januar 1991 (SAR 585.111) 
BSV Bundesamt für Sozialversicherung 
BTS Besonders tierfreundliches Stallhaltungssystem gemäss BTS-

Verordnung vom 7. Dezember 1998 (SR 910.132.4) 
BüG Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts 

vom 29. September 1952 (SR 141.0) 
aBV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 

29. Mai 1874 (SR 101) 
BV Bundesverfassung vom 18. April 1999 (SR 101) 
BVD Dekret über Bodenverbesserungen vom 5. Mai 1970 (SAR 913.710) 
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BVG Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982 (SR 831.40) 

BVG Bodenverbesserungsgenossenschaft 
BVGE Bundesverwaltungsgerichtsentscheid 
BVO (ausser Kraft) Verordnung über die Begrenzung der Zahl der 

Ausländer vom 6. Oktober 1986 
BVR Bernische Verwaltungsrechtsprechung 
BVU Departement Bau, Verkehr und Umwelt 
BzGr Bezirksgericht 
BZP Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947 

(SR 273) 
DBG Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 
 14. Dezember 1990 (SR 642.11) 
DFR Departement Finanzen und Ressourcen 
DGS Departement Gesundheit und Soziales 
Dienstregle 
ment Verordnung über den Dienst des Polizeikorps vom 
 11. Oktober 1976 (SAR.531.111) 
DSD Dekret über den Schutz von Kulturdenkmälern 

(Denkmalschutzdekret) vom 14. Oktober 1975 (SAR 497.110) 
DVI Departement Volkswirtschaft und Inneres 
DZV Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft 

(Direktzahlungsverordnung) vom 7. Dezember 1998 (SR 910.13) 
EBG Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 
EBVU Entscheid des Departements Bau, Verkehr und Umwelt 
EFTA European Free Trade Association (Europäische 

Freihandelsassoziation) 
EFZ Eidgenössischer Fähigkeitsausweis 
EG Einführungsgesetz 
EG BBG Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 

8. November 1983 (SAR 422.100) 
EG BGFA Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der 

Anwältinnen und Anwälte vom 2. November 2004 (SAR 290.100) 
EG GSchG Einführungsgesetz zum eidgenössischen Gewässerschutzgesetz vom 

11. Januar 1977 (SAR 761.100) 
EG KVG Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung 

vom 5. September 1995 (SAR 837.100) 
EG OR Einführungsgesetz zum Schweizerischen Obligationenrecht vom 

27. Dezember 1911 (SAR 210.200) 
EG StPO Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung vom 

16. März 2010 (SAR 251.200) 
EG Umwelt 
recht, 
EG UWR Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Schutz von 

Umwelt und Gewässer vom 4. September 2007 (SAR 781.200) 
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EG ZGB Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 
27. März 1911 (SAR 210.100) 

EG ZPO Einführungsgesetz zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 
23. März 2010 (SR 221.200) 

aEGAR (ausser Kraft) Einführungsgesetz zum Ausländerrecht vom 
14. Januar 1997 

EGAR Einführungsgesetz zum Ausländerrecht vom 25. November 2008 
(SAR 122.600) 

EGG Bundesgesetz über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes vom 
12. Juni 1951 

ELG Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 19. März 1965 
(SR 831.30) 

ELV Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 15. Januar 1971 
(SR 831.301) 

EMRK Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
vom 4. November 1950 (SR 0.101) 

EnergieG Energiegesetz des Kantons Aargau vom 9. März 1993 
(SAR 773.100) 

EntsG Bundesgesetz über die minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen 
für in die Schweiz entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und flankierende Massnahmen vom 8. Oktober 1999 (SR 823.20) 

EntsV Verordnung über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer vom 21. Mai 2003 (SR 823.201) 

EOG Bundesgesetz über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei 
Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG) vom 25. September 1952 
(SR 834.1) 

EOV Verordnung zum Erwerbsersatzgesetz (EOV) vom 24. November 
2004 (SR 834.11) 

ER Reglement über die Finanzierung von Erschliessungsabgaben 
Erw. Erwägung(en) 
EStV Eidgenössische Steuerverwaltung 
EU Europäische Union 
EUeR Europäisches Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen 

vom 20. April 1959 (SR 0.351.1) 
EuGH Gerichtshof der Europäischen Union 
EuGRZ Europäische Grundrechte-Zeitschrift 
EVG Eidgenössisches Versicherungsgericht 
EVGE Entscheidungen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, 

amtliche Sammlung 
EVRPG Verordnung über die Einführung des Bundesgesetzes über die 

Raumplanung vom 7. Juli 1986 
EWaG Entwurf gemäss Botschaft zum Bundesgesetz über Walderhaltung 

und Schutz vor Naturereignissen vom 29. Juni 1988 (BBl 1988 III 
173 ff.) 
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EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
FamZG Bundesgesetz über die Familienzulagen vom 24. März 2006 
FamZV Verordnung über die Familienzulagen vom 31. Oktober 2007 
FAT Eidgenössische Forschungsanstalt für Betriebswirtschaft und 

Landtechnik 
FFE Fürsorgerische Freiheitsentziehung 
FG Gesetz über das Feuerwehrwesen vom 23. März 1971 

(SAR 581.100) 
FlG Flurgesetz vom 27. März 1912 
FLG Bundesgesetz über die Familienzulagen für landwirtschaftliche 

Arbeitnehmer und Kleinbauern vom 20. Juni 1952 (SR 836.1) 
FN Fussnote 
FoV Verordnung über den Begriff des Waldes sowie die Verfahren 

betreffend Waldfeststellung und Rodungsbewilligung 
(Forstverordnung) vom 16. Februar 1994 (SAR 931.113) 

FPolG Bundesgesetz betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die 
Forstpolizei vom 11. Oktober 1902 

FPolV Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz betreffend die 
eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei vom 1. Oktober 
1965 

FS Festschrift 
FwG Feuerwehrgesetz vom 23. März 1971 (SAR 581.100) 
FWG1 Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege vom 4. Oktober 1985 
FwV Verordnung zum Feuerwehrgesetz vom 4. Dezember 1996 

(SAR 581.111) 
FZA Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit vom 

 21. Juni 1999 (SR 0.142.112.681) 
FZG Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, 

Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz) vom 
17. Dezember 1993 

GAL Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen vom 17. Dezember 
2002 (SAR 411.200) 

GAT III Gesetz III zur Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden 
GBAG Gesetz über die Grundbuchabgaben vom 7. Mai 1980 

(SAR 725.100) 
GBV Verordnung des Bundesrates betreffend das Grundbuch vom 

22. Februar 1910 (SR 211.432.1) 
GBW Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung vom 6. März 2007 
GebV SchKG Gebührenverordnung zum SchKG vom 7. Juli 1971 (SR 281.35) 
GebVG Gesetz über die Gebäudeversicherung (Gebäudeversicherungsgesetz) 

vom 15. Januar 1934 (SR 673.100) 
GebVV Verordnung zum Gesetz über die Gebäudeversicherung vom 

4. Dezember 1996 (SR 673.111) 
GEP Genereller Entwässerungsplan 



2013 Abkürzungen 13 

aGesG Gesundheitsgesetz vom 10. November 1987 
GesG Gesundheitsgesetz vom 20. Januar 2009 (SAR.301.100) 
GesV Verordnung zum Gesundheitsgesetz vom 11. November 2009 

(SAR 301.111) 
GG Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) vom 

19. Dezember 1978 (SAR 171.100) 
GIG Bundesgesetz über die Gleichstellung von Mann und Frau vom 

24. März 1995 (SR 151.1) 
GKP Generelles Kanalisationsprojekt 
GND Gebührendekret zum Gesetz über die Nutzung der öffentlichen 

Gewässer vom 15. Mai 1990 (SAR 763.250) 
GNG Gesetz über die Nutzung (und den Schutz) der öffentlichen 

Gewässer vom 22. März 1954 (SAR 763.200) 
GNV Verordnung zum Gesetz über die Nutzung der öffentlichen Gewässer 

vom 24. Dezember 1954 (SAR 763.211) 
GOD Dekret über die Organisation des Obergerichts, des Handelsgerichts, 

des Versicherungsgerichts und des Verwaltungsgerichts vom 
23. Juni 1987 (SAR 155.110) 

GOG Gerichtsorganisationsgesetz (Gesetz über die Organisation der 
ordentlichen richterlichen Behörden) vom 11. Dezember 1984 
(SAR 155.100) 

GPA Government Procurement Agreement (=GATT/WTO-
Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen) vom 
15. April 1994 (SR 0.632.231.422) 

GPR Gesetz über die politischen Rechte vom 10. März 1992 
(SAR 131.100) 

GSchG Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz) 
vom 24. Januar 1991 (SR 814.2) 

GSchV Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (SR 814.201) 
GSK Grundstückschätzungskommission 
GStA Gemeindesteueramt 
GVS Gesetz über den Vollzug des Strassenverkehrsrechtes vom 6. März 

1984 (SAR 991.100) 
GWVV Verordnung über die Gebäudewasserversicherung vom 

13. November 1996 (SAR 673.151) 
HBV Heilmittel- und Betäubungsmittelverordnung vom 
 11. November 2009 (SAR.351.115) 
HMG Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte 

(Heilmittelgesetz) vom 15. Dezember 2000 (SR 812.21) 
HRAG Bundesgesetz über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden 

vom 13. Juni 1941 
HRegV Verordnung des Bundesrates über das Handelsregister vom 
 7. Juni 1937 (SR 221.411) 
HRG Bundesgesetz über die Handelsreisenden vom 4. Oktober 1930 

(SR 943.1) 



14 Abkürzungen 2013 

HSD Dekret zum Schutz der Hallwilerseelandschaft 
(Hallwilerseeschutzdekret) vom 13. Mai 1986 (SAR 787.350) 

i.V.m. in Verbindung mit 
IBG Bundesgesetz über Investitionskredite und Betriebshilfe in der 

Landwirtschaft vom 23. März 1962 (SR 914.1) 
IBV Verordnung über Investitionskredite und Betriebshilfe in der 

Landwirtschaft vom 15. November 1972 (SR 914.11) 
IDAG Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und 

das Archivwesen vom 24. Oktober 2006 (SAR 150.700) 
IKSt Interkantonale Kommission für den Strassenverkehr 
IP Integrierte Produktion 
IPR Internationales Privatrecht 
IPRG Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 

1987 (SR 291) 
IRSG Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 

20. März 1981 (SR 351.1) 
IVG Bundesgesetz über die Invalidenversicherung vom 19. Juni 1959 

(SR 831.20) 
IVK Invalidenversicherungskommission 
IVöB Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche 

Beschaffungswesen vom 25. November 1994 / 15. März 2001 
(SAR 150.950) 

IVV Verordnung über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961 
(SR 831.201) 

JdT Journal des tribunaux 
JG Gesetz über Wildschutz, Vogelschutz und Jagd (Jagdgesetz) vom 

25. Februar 1969 (SAR 933.100) 
JSG Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere 

und Vögel (Jagdgesetz) vom 20. Juni 1986 (SR 922.0) 
JStG Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht (Jugendstrafgesetz) vom 

20. Juni 2003 (SR 311.1) 
JStrV Verordnung über die Jugendstrafrechtspflege vom 27. Oktober 1959 

(SAR 251.130) 
KBüG Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht vom 

22. Dezember 1992 (SAR 121.100) 
KF Kontrollierte Freilandhaltung 
KG Kulturgesetz vom 31. März 2009 (SAR.495.200) 
KIGA Industrie-, Gewerbe- und Arbeitsamt des Kantons Aargau 
KR Kanalisationsreglement 
KS Kreisschreiben 
KSD Kantonaler Sozialdienst 
KSG Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit vom 27. August 1969 

(SAR 220.300) 
KSSlG Kreisschreibensammlung des Obergerichts 
KStA Kantonales Steueramt 
KV Kantonsverfassung vom 25. Juni 1980 (SAR 110.000) 
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KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherung vom 18. August 1994 
(SR 832.10) 

KZG Gesetz über Kinderzulagen für Arbeitnehmer vom 
 23. Dezember 1963 (SAR 815.100) 
KZV Vollziehungsverordnung zum Gesetz über Kinderzulagen für 

Arbeitnehmer vom 23. Juli 1964 (SAR 815.111) 
L L-GAV Landesgesamtarbeitsvertrag des Gastgewerbes 
LBD I Dekret über das Dienstverhältnis und die Besoldung der Lehrer an 

öffentlichen Schulen (Lehrerbesoldungsdekret I) vom 
 24. November 1971 (SAR 411.110) 
LBD II Dekret über das Dienstverhältnis und die Besoldungen der 

Fachlehrer, Lehrbeauftragten und Stellvertreter, die Entschädigung 
für die Schulämter, den freiwilligen Schulsport und die Überstunden 
an öffentlichen Schulen (Lehrerbesoldungsdekret II) vom 
5. November 1991 (SAR 411.120) 

LBV Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung 
von Betriebsformen vom 7. Dezember 1998 (SR 910.91) 

LD Dekret über die Löhne des kantonalen Personals (Lohndekret) vom 
30. November 1999 (SAR 165.130) 

LDLP Dekret über die Löhne der Lehrpersonen vom 24. August 2004 
(SR 411.210) 

LEG Bundesgesetz über die Entschuldung landwirtschaftlicher 
Heimwesen vom 12. Dezember 1940 

LEV Verordnung über Landumlegung, Grenzbereinigung und Enteignung 
(LEV; SAR 713.112) vom 23. Februar 1994  

LFG Bundesgesetz über die Luftfahrt vom 21. Dezember 1948 (SR 748.0) 
LFV Verordnung über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung) vom 

14. November 1973 (SR 748.01) 
LG Bundesgesetz betreffend die Lotterien und gewerbsmässigen Wetten 

vom 8. Juni 1923 (SR 935.51) 
LGVE Luzernische Gerichts- und Verwaltungsentscheide 
LKE Entscheid der Landwirtschaftlichen Rekurskommission 
LMG Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände 

(Lebensmittelgesetz) vom 9. Oktober 1992 (SR 817.0) 
LMV Lebensmittelverordnung vom 1. März 1995 (SR.817.02) 
LPG Bundesgesetz über die Landwirtschaftliche Pacht vom 
 4. Oktober 1985 (SR 221.213.2) 
LRK Landwirtschaftliche Rekurskommission 
LRV Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 

(SR 814.318.142.1) 
LSG Gesetz über den Ladenschluss vom 14. Februar 1940 (SAR 950.200) 
LSV Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986 (SR 814.41) 
LWAG Landwirtschaft Aargau 
LwG-AG Gesetz über die Erhaltung und Förderung der Landwirtschaft 

(Landwirtschaftsgesetz) vom 11. November 1980 (SAR 910.100) 
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LwG-CH Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz) vom 
29. April 1998 (SR 910.1) 

LwG-CH-1951 Bundesgesetz über die Förderung der Landwirtschaft und die 
Erhaltung des Bauernstandes (Landwirtschaftsgesetz) vom 
3. Oktober 1951 (SR 910.1) 

m.w.H. mit weiteren Hinweisen 
MBVR Monatsschrift für bernisches Verwaltungsrecht und Notariatswesen 
MedBG Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe vom 
 23. Juni 2006 (SR 811.11) 
MepV Medizinprodukteverordnung vom 17. Oktober 2001 (SR 812.213) 
MIKA Amt für Migration und Integration Kanton Aargau 
Mitwirkungs 
gesetz Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die Information und 

Mitsprache der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den 
Betrieben (SR.822.14) 

MKA Migrationsamt des Kantons Aargau (heute MIKA) 
MKG Militärkassationsgericht 
MKGE Entscheide des Militärkassationsgerichts 
MKV Verordnung über die Kontingentierung der Milchproduktion 

(Milchkontingentierungsverordnung) vom 7. Dezember 1998 
(SR 916.350.1) 

MMG Bundesgesetz betreffend die gewerblichen Muster und Modelle vom 
30. März 1900 (SR 232.12) 

MO Militärorganisation der Schweiz. Eidgenossenschaft vom 
 12. April 1907 
mp mietrechtspraxis: Zeitschrift für schweizerisches Mietrecht 
MPG Bundesgesetz über den Militärpflichtersatz vom 12. Juni 1959 

(SR 661) 
MPV Verordnung über den Militärpflichtersatz vom 20. Dezember 1971 
MSchG Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und 

Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der 
gewerblichen Auszeichnungen vom 26. September 1890 

MVG Bundesgesetz über die Militärversicherung vom 19. Juni 1992 
(SR 833.1) 

MWSt Mehrwertsteuer 
MWSTG Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz) vom 

12. Juni 2009 (SR 641.20) 
MWStV Verordnung über die Mehrwertsteuer vom 22. Juni 1994 

(SR 641.201) 
N Note 
NAG Bundesgesetz betreffend die zivilrechtlichen Verhältnisse der 

Niedergelassenen und Aufenthalter vom 25. Juni 1891 
NaR Nationalrat 
NBO Normalbauordnung 
NHG Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 

(SR 451) 
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NHV Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16. Januar 1991 
(SR 451.1) 

NJW Neue Juristische Wochenschrift 
NLD Dekret über den Natur- und Landschaftsschutz vom 
 26. Februar 1985 (SAR 785.110) 
NO Notariatsordnung vom 28. Dezember 1911 (SAR 295.110) 
NO Nutzungsordnung 
NR Nationalrat 
NSV Verordnung über den Schutz der einheimischen Pflanzen- und 

Tierwelt und ihrer  Lebensräume (Naturschutzverordnung) vom 
17. September 1990 (SAR 785.131) 

OBE Entscheid der Oberschätzungsbehörde 
OeBV Verordnung über Beiträge für besondere Leistungen im Bereiche der 

Ökologie und der Nutztierhaltung in der Landwirtschaft (Öko-
Beitragsverordnung) vom 24. Januar 1996 (SR 910.132) 

OeBV-1993 Verordnung über Beiträge für besondere ökologische Leistungen in 
der Landwirtschaft (Oeko-Beitragsverordnung; OeBV) vom 
26. April 1993 (SR 910.132) 

ÖkoV  Verordnung über die Abgeltung ökologischer Leistungen (Öko-
Verordnung) vom 26. Mai 1999 (SAR 910.131) 

ÖLN Ökologischer Leistungsnachweis 
ÖVD Dekret über die Beteiligung von Kanton und Gemeinden an den 

Kosten des öffentlichen Verkehrs vom 11. März 1997 
(SAR 995.150) 

ÖVG Gesetz über den öffentlichen Verkehr vom 2. September 1975, mit 
Änderungen vom 5. März 1996 (SAR 995.100) 

OG Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege 
(Bundesrechtspflegegesetz) vom 16. Dezember 1943 (SR 173.110) 

OGE Entscheid des Obergerichts 
OGJ Obergerichtliche Jahresberichte 
OGr Obergericht 
OHG Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten 

(Opferhilfegesetz) vom 4. Oktober 1991 (SR 312.5) 
OHV Verordnung über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 

18. November 1992 (SR 312.51) 
OR Obligationenrecht vom 30. März 1911 (SR 220) 
OrgG Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der 

kantonalen Verwaltung (Organisationsgesetz) vom 26. März 1985 
(SAR 153.100) 

Parz. Parzelle(n) 
PatG Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 

(SR 232.14) 
PD Dekret über die Rechte und Pflichten der Krankenhauspatienten 

(Patientendekret) vom 21. August 1990 (SAR 333.110) 
PersG Gesetz über die Grundzüge des Personalrechts vom 16. Mai 2000 

(SAR 165.100) 



18 Abkürzungen 2013 

PKK Psychiatrische Klinik Königsfelden 
PLV Personal- und Lohnverordnung vom 25. September 2000 

(SAR 165.111) 
PO Promotionsordnung für die Volksschulen vom 16. Juli 1990 

(SAR 421.351) 
PolG Gesetz über die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit vom 

6. Dezember 2005 (SAR 531.200) 
PR Polizeireglement 
Pra Praxis des Bundesgerichts 
PRGE Entscheid des Personalrekursgerichts 
PVG Praxis des Verwaltungsgerichtes des Kantons Graubünden 
PZV Verordnung über die Bemessung des landwirtschaftlichen 

Pachtzinses (Pachtzinsverordnung, PZV) vom 11. Februar 1987 
(SR 221.213.221) 

RAUS Regelmässiger Auslauf von Nutztieren im Freien gemäss RAUS-
Verordnung vom 7. Dezember 1998 (SR 910.132.5) 

RB Rechenschaftsbericht 
REKO/EVD Rekurskommission des Eidgenössischen 

Volkswirtschaftsdepartementes 
RG Gesetz über die Besteuerung und Verbot von Reklamen 

(Reklamengesetz) vom 4. Dezember 1908 
RGAE Entscheid des RGAR 
RGAR Rekursgericht im Ausländerrecht 
RGE Entscheid des kantonalen Steuerrekursgerichts (seit 1. 1. 85) 
RKE Entscheid der kantonalen Steuerrekurskommission (bis 31. 12. 84) 
RL Richtlinie 
RMG Gesetz über die Einwohner- und Objektregister sowie das 

Meldewesen (Register- und Meldegesetz) vom 18. November 2008 
(SAR 122.200) 

RPG Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (SR 700) 
RPV Verordnung über die Raumplanung vom 2. Oktober 1989 (SR 700.1) 
RPV Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (SR 700.1) 
RRB Regierungsratsbeschluss 
RStrS Rechtsprechung in Strafsachen, herausgegeben von der 

Schweizerischen Kriminalistischen Gesellschaft 
RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (SR 172.010) vom 

21. März 1997 
Rz. Randziffer 
SAG Schweizerische Aktiengesellschaft, Zeitschrift für Handels- und 

Wirtschaftsrecht 
SAR Systematische Sammlung des aargauischen Rechts 
SBBK Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz 
Schätzungsreglement Baugesetz des Kantons Aargau vom 2. Februar 1971 
Schätzungsreglement Reglement über die Einschätzung und 

Schadenerledigung bei Gebäuden vom 25. Oktober 1996 
(SAR 673.351) 
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SchKG Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 
 11. April 1889 (SR 281.1) 
SchulG Schulgesetz vom 17. März 1981 (SAR 401.100) 
SHAB Schweizerisches Handelsamtsblatt 
SHG Sozialhilfegesetz vom 2. März 1982 (SAR 851.100) 
SHV Sozialhilfeverordnung vom 18. April 1983 (SAR 851.111) 
SJK Schweizerische Juristische Kartothek 
SJZ Schweizerische Juristenzeitung 
SKE Spezialverwaltungsgericht, Abteilung Kausalabgaben und 

Enteignungen 
SKEE Entscheid des Spezialverwaltungsgerichts, Abteilung Kausalabgaben 

und Enteignungen 
SKöF Schweizerische Konferenz für öffentliche Fürsorge; Herausgeberin 

der Richtlinien für die Bemessung der Sozialhilfe. 
SMI Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht Zürich (bis 

1984 = Mitt.) 
SMV Verordnung über den Vollzug von Strafen und Massnahmen vom 

9. Juli 2003 (SAR 253.111) 
SOG Solothurnische Gerichtspraxis 
SPG Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe und die soziale Prävention 

vom 6.  März 2001 (SAR 851.200) 
SPV Sozialhilfe- und Präventionsverordnung vom 28. August 2002 

(SAR 851.211) 
SR Systematische Rechtssammlung des Bundes 
SSV Verordnung des Bundesrates über die Strassensignalisation vom 

5. September 1979 (SR 741.21) 
StE Der Steuerentscheid (Fachzeitschrift) 
aStG Steuergesetz (Gesetz über die Steuern auf Einkommen, Vermögen, 

Grundstückgewinnen, Erbschaften und Schenkungen) vom 
13. Dezember 1983 

StG Steuergesetz vom 15. Dezember 1998 (SAR 651.100) 
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 

(SR 311.0) 
aStGV Verordnung zum Steuergesetz vom 13. Juli 1984 
StGV Verordnung zum Steuergesetz vom 11. September 2000 

(SAR 651.111) 
StHG Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der 

Kantone und Gemeinden vom 14. Dezember 1990 (SR 642.14) 
StipG Gesetz über Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz) vom 

19. September 2006 (SAR 471.200) 
StipV Verordnung über Ausbildungsbeiträge (Stipendienverordnung vom 

2. Mai 2007 (SAR 471.211) 
StK Steuerkommission 
StPO Gesetz über die Strafrechtspflege (Strafprozessordnung) vom 

11. November 1958 (SAR 251.100) 
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StPO Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 
(SR 312.0) 

StR Ständerat 
StRG Steuerrekursgericht (ab 1. 1. 85) 
StRK Steuerrekurskommission (bis 31. 12. 84) 
SubmD Submissionsdekret vom 26. November 1996 (SAR 150.910) 
SubVO Verordnung  über die Vergebung öffentlicher Arbeiten und 

Lieferungen (Submissionsverordnung) vom 16. Juli 1940 
SuG Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen 

(Subventionsgesetz, SuG) vom 5. Oktober 1990 (SR 616.1) 
SVG Bundesgesetz über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958 

(SR 741.01) 
SVV Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 1998 

(SR 913.1) 
SVV Verordnung über den Vollzug des Strassenverkehrsrechts 

(Strassenverkehrsverordnung) vom 12. November 1984 
(SAR 991.111) 

SZIER Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches 
Recht (vormals Schweizerisches Jahrbuch für internationales Recht 
[SJIR]) 

SZS Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche 
Vorsorge 

TaxiR Taxireglement 
TSchG Eidgenössisches Tierschutzgesetz vom 9. März 1978 (SR 455) 
TSchV Eidgenössische Tierschutzverordnung vom 27. Mai 1981 (SR 455.1) 
TVAV Technische Verordnung über die amtliche Vermessung vom 
 10. Juni 1994 (SR 211.432.21) 
UD Dekret über das Verfahren bei Landumlegungen und 

Grenzbereinigungen in Baugebieten (Umlegungsdekret) vom 
9. Oktober 1974 

URP Umweltrecht in der Praxis 
USD Dekret über den Vollzug des Umweltschutzrechts 

(Umweltschutzdekret) vom 13. März 1990 (SAR 781.110) 
USG Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz) vom 

7. Oktober 1983 (SR 814.01) 
UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 
UWG Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 

1986 (SR 241) 
V Verordnung 
V EG UWR Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über 

den Schutz von Umwelt und Gewässer vom 14. Mai 2008 
(SAR 781.211) 

VAE Verordnung über die Abwassereinleitungen vom 8. Dezember 1975 
VAG Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über die privaten 

Versicherungseinrichtungen vom 23. Juni 1978 (SR 961.01) 
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VALL Verordnung über die Anstellung und Löhne der Lehrpersonen 
(SR 411.211) 

VAStG Verordnung zum Aktiensteuergesetz vom 27. März 1972 
VAV Verordnung über die amtliche Vermessung vom 18. November 1992 

(SR 211.432.2) 
VBB Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1993 

(SR 211.412.110) 
VBBo Verordnung über Belastungen des Bodens vom 1. Juli 1998 
VBG Verordnung über die Bewertung der Grundstücke vom 4. November 

1985 (SAR 651.212) 
VBLN Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften und 

Naturdenkmäler vom 10. August 1977 (SR 451.11) 
VBOB Verordnung über die Berufe, Organisationen und Betriebe im 

Gesundheitswesen vom 11. November 2009 (SAR 311.121) 
VBVO Kantonale Verordnung über den Vollzug der Bundesvorschriften 

über die Begrenzung der Zahl der Ausländer vom 22. Juni 1987 
(SAR 122.363) 

aVEA (ausser Kraft) Verordnung über Einreise und Anmeldung von 
Ausländerinnen und Ausländern vom 14. Januar 1998 

VEA Vollziehungsverordnung zur Bundesgesetzgebung über die in die 
Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom 
15. Oktober 2003 

VEB Verwaltungsentscheide der Bundesbehörden (heute: VPB) 
VEGGSchG Verordnung zum Einführungsgesetz zum eidgenössischen 

Gewässerschutzgesetz vom 16. Januar 1978 
VEP Verordnung über die schrittweise Einführung des freien 

Personenverkehrs zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und der Europäischen Gemeinschaft und deren Mitgliedstaaten 
sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Freihandelsassoziation vom 22. Mai 2002 (SR 142.203) 

VFG Verordnung über das Feuerwehrwesen vom 18. Dezember 1972 
VG Gesetz über die Verantwortlichkeit der öffentlichen Beamten und 

Angestellten und über die Haftung des Staates und der Gemeinden 
für ihre Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz) vom 21. Dezember 
1939 (SAR 150.100) 

VGE Entscheid des Verwaltungsgerichts 
VIintA Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländer 

vom 27. Oktober 2007 (SAR.142.205) 
VJS Vierteljahresschrift für aargauische Rechtsprechung 
VKD Dekret über die Verfahrenskosten (Verfahrenskostendekret) vom 

24. November 1987 (SAR 221.150) 
VO Verordnung 
VO Einreihung Verordnung zum Einreihungsplan vom 25. Oktober 2000 

(SAR 165.131) 
VO-ZAS Verordnung über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum 

Stellenantritt vom 19. Januar 1965 (SR 142.261) 
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VoLPG Verordnung zum LPG vom 29. September 1986 (SAR 913.331) 
VPB Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (früher: VEB) 
aVRPG Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 9. Juli 1968 

(SAR 271.100) 
VRPG Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 4. Dezember 2007 

(SAR.271.200) 
VRV Verordnung des Bundesrates über die Strassenverkehrsregeln vom 

13. November 1962 (SR 741.11) 
VSS Normen der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute 
VStG Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer vom 13. Oktober 1965 

(SR 642.21) 
VStRK Verordnung über die Organisation der kantonalen 

Steuerrekurskommission und das Rekursverfahren vom 25. Juli 1968 
(SAR 271.161) 

VStrR Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht vom 22. März 1974 
(SR 313.0) 

VV Vollziehungsverordnung 
VVaStG Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die direkten Staats- und 

Gemeindesteuern und über den direkten Finanzausgleich unter den 
Einwohnergemeinden vom 5. Januar 1967 

VVBauG Vollziehungsverordnung zum Baugesetz des Kantons Aargau vom 
17. April 1972 

VVEGZGB Vollziehungsverordnung zu den §§ 103-116 des 
Einführungsgesetzes zum ZGB über Bauvorschriften der Gemeinden 
vom 21. Januar 1949 

VVFGA Verordnung über den Vollzug von kurzen Freiheitsstrafen in der 
Form der gemeinnützigen Arbeit vom 20. Dezember 1995 

VVFWG Verordnung über die Fuss- und Wanderwege vom 3. April 1989 
(SAR 759.111) 

VVG Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908 
(SR 22.229.1) 

VVGIG Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Gleichstellung 
von Frau und Mann vom 3. Juli 1996 (SAR 221.171) 

VVGNG Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Nutzung (und den 
Schutz) der öffentlichen Gewässer vom 24. Dezember 1954 

VVOR Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Änderung des 
Obligationenrechts (Miete und Pacht) vom 25. Juni 1990/31. März 
1993 (SAR 210.221) 

VVV Verordnung des Bundesrates über Haftpflicht und Versicherungen 
im Strassenverkehr vom 20. November 1959 

VWEG Verordnung zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 
30. November 1981 (SR 843.1) 

VWF Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden 
Flüssigkeiten vom 28. September 1981 (SR 814.226.21) 

VWG Verordnung zum Wirtschaftsgesetz vom 16. August 1976 
(SAR 971.111) 
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VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 
1968 (SR 172.021) 

VZAE Verordnung über die Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit 
vom 24. Oktober 2007 (SR 142.201) 

VZG Verordnung des Bundesgerichts über die Zwangsverwertung von 
Grundstücken vom 23. April 1920 (SR 281.42) 

VZV Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum 
Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 (SR 741.51) 

WaG Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991 (SR 921.0) 
WaV Verordnung über den Wald vom 30. November 1992 (SR 921.01) 
WEG Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 

(SR 843) 
WG Gesetz über das Wirtschaftswesen und den Handel mit geistigen 

Getränken (Wirtschaftsgesetz) vom 2. März 1903 (SAR 971.100) 
WnD Wassernutzungsabgabendekret vom 18. März 2008 (SAR 764.110) 
WRG Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 

22. Dezember 1916 (SR 721.80) 
ZAK Monatsschrift über die AHV, IV, EO, herausgegeben vom 

Bundesamt für Sozialversicherung (früher: «Zeitschrift für die 
Ausgleichskassen») 

ZBGR Schweizerische Zeitschrift für  Beurkundungs- und Grundbuchrecht 
ZBJV Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins 
ZBl Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 
ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210) 
ZO Zonenordnung 
aZPO Zivilrechtspflegegesetz (Zivilprozessordnung) vom 18. Dezember 

1984 (SAR 221.100) 
ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 19. Dezember 2008 

(SR 272) 
ZR Blätter für Zürcherische Rechtsprechung 
ZSR Zeitschrift für Schweizerisches Recht 
ZStR Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 
ZStV Verordnung des Bundesrates über das Zivilstandswesen 

(Zivilstandsverordnung) vom 1. Juni 1953 (SR 211.112.1) 
ZUG Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung 

Bedürftiger (Zuständigkeitsgesetz) vom 24. Juni 1977 (SR 851.1) 
ZVW Zeitschrift für Vormundschaftswesen
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I. Strafprozessrecht 

 

1 Art. 76 Abs. 1 StPO 
Parteivorträge im Rahmen der erstinstanzlichen Hauptverhandlung sind 
Verfahrenshandlungen und als solche gemäss dem allgemeinen Grund-
satz von Art. 76 Abs. 1 StPO zu protokollieren, sofern sie nicht in schrift-
licher Form zu den Akten gegeben werden. 

Aus dem Entscheid der 1. Strafkammer des Obergerichts vom 15. August 
2013 i.S. Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach gegen W.W. (SST.2013.23). 

Aus den Erwägungen 

1.5. 
1.5.1. 
Nach Abschluss des Beweisverfahrens stellen und begründen 

die Parteien ihre Anträge (Art. 346 Abs. 1 Satz 1 StPO). Die Aussa-
gen der Parteien, die mündlichen Entscheide der Behörden sowie alle 
anderen Verfahrenshandlungen, die nicht schriftlich durchgeführt 
werden, werden protokolliert (Art. 76 Abs. 1 StPO). Die Verfahrens-
protokolle halten alle wesentlichen Verfahrenshandlungen fest und 
geben namentlich Auskunft über die Anträge der Parteien (Art. 77 
Abs. 1 lit. c StPO).  

1.5.2. 
Parteivorträge im Rahmen der erstinstanzlichen Hauptverhand-

lung sind Verfahrenshandlungen und als solche gemäss dem allge-
meinen Grundsatz von Art. 76 Abs. 1 StPO zu protokollieren, sofern 
sie nicht in schriftlicher Form zu den Akten gegeben werden. In letz-
terem Fall sind sodann allfällige Ergänzungen oder Abweichungen 
zwischen der schriftlichen Fassung des Vortrags und dem mündlich 
Vorgetragenen ebenfalls schriftlich festzuhalten. Dies alles ist Aus-
fluss der in Art. 76 Abs. 1 StPO festgehaltenen Dokumentations-
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pflicht, welche ihre Grundlage im verfassungsrechtlichen Anspruch 
auf Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) findet 
(DONATSCH/SCHWARZENEGGER/WOHLERS, Strafprozess-
recht, 2010, S. 46; RIKLIN, Schweizerische Strafprozessordnung, 
Kommentar, 2010, Vorbemerkungen zu Art. 76-79 StPO N. 3; 
HAURI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-
nung, 2010, N. 4 f. zu Art. 346 StPO). Nur durch eine durchgängig 
schriftliche Protokollierung ist gewährleistet, dass sich das Gericht 
bei der Entscheidfindung ein umfassendes Bild über die Argumente 
und Auffassungen der Parteien machen, darüber Rechenschaft able-
gen und diese umfassend berücksichtigen kann (Gedächtnisfunktion 
des Protokolls; Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozess-
rechts, BBl 2006 1155). Dies gilt vor allem auch im Hinblick auf die 
spätere Begründung des Urteils im Falle eines Weiterzugs an die 
Rechtsmittelinstanz. Bleibt es beim rein mündlichen Parteivortrag, so 
besteht die Gefahr, dass in der Begründung des Urteils (und allenfalls 
bereits in der Urteilsberatung) die Vorbringen der bloss mündlich 
plädierenden Partei nicht oder weniger Berücksichtigung finden als 
jene der, zusätzlich zum mündlichen Vortrag, schriftliche Notizen ab-
gebenden Partei. 

Eine fehlende Protokollierung der Vorbringen der Parteien hat 
auch Auswirkungen im Hinblick auf ein allfälliges Rechtsmittel-
verfahren, bliebe es doch der Rechtsmittelinstanz damit verwehrt zu 
überprüfen, was bereits vor Vorinstanz vorgetragen wurde, was da-
von Eingang in das erstinstanzliche Urteil gefunden hat, ob sich die 
Vorinstanz mit den wesentlichen Argumenten der Parteien auseinan-
dergesetzt hat und welche Argumente im Rechtsmittelverfahren neu 
eingebracht werden. Der Verzicht auf die Protokollierung rein münd-
lich vorgetragener Vorbringen stellt entsprechend eine Verletzung des 
rechtlichen Gehörs dar. Eine umfassende Überprüfung des erstin-
stanzlichen Entscheids im Rechtsmittelverfahren wird dadurch ver-
unmöglicht. Entsprechend wird in der Lehre die Protokollierung der 
Parteivorträge weit überwiegend als Selbstverständlichkeit erachtet 
(SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 
2009, N. 1 zu Art. 76 StPO sowie N. 1 zu Art. 346 StPO; HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 
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6. Auflage 2005, § 44 N. 23, S. 196; HAURI, a.a.O., N. 4 ff. zu 
Art. 346 StPO; FINGERHUTH, in: Kommentar zur Schweizerischen 
Strafprozessordnung (StPO), 2010, N. 1 zu Art. 346 StPO; RIKLIN, 
a.a.O., N. 2 zu Vorbemerkungen zu Art. 76-79 StPO; offenbar a.M. 
RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, Strafprozessrecht, 2011, 
N. 1028).  

1.5.3. 
Die Vorbringen der Vorinstanz und der Staatsanwaltschaft sind 

nicht stichhaltig. So ist zwar korrekt, dass gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. c 
StPO bloss die Anträge in das Verfahrensprotokoll aufzunehmen 
sind. Doch ist die Aufzählung gemäss Art. 77 Abs. 1 StPO von vorn-
herein nicht abschliessend und hat einzig zum Ziel, Mindestvor-
schriften zum Inhalt eines Verfahrensprotokolls aufzustellen. Ent-
sprechend wäre die Verfahrensleitung gehalten, im Falle einer (nicht 
anwaltlich vertretenen) Partei, welche es unterlässt, Anträge zu stel-
len, sie hierzu aufzufordern (JORNOT, in: Commentaire Romand, 
Code de procédure pénal suisse, 2011, N. 7 zu Art. 346 StPO). Die 
Auffassung, dass durch die exemplarische Aufzählung in Art. 77 
Abs. 1 StPO ("namentlich") der allgemeine Grundsatz von Art. 76 
Abs. 1 StPO, wonach sämtliche Verfahrenshandlungen, welche nicht 
schriftlich erfolgen, zu protokollieren sind, aufgehoben wird, ist 
abwegig und entbehrt jeglicher Grundlage. Die Parteivorträge sind 
ihrem wesentlichen Inhalt nach zu protokollieren (Art. 76 Abs. 1 
i.V.m. Art. 77 Abs. 1 StPO). 

2 § 9 Abs. 2bis AnwT  
Der Stundenansatz der amtlichen Verteidigung beträgt in der Regel 
Fr. 220.00 und kann in einfachen Fällen auf Fr. 180.00 reduziert bzw. in 
schwierigen Fällen auf Fr. 250.00 erhöht werden. Eine Berechnung der 
Entschädigung, welche innerhalb eines Falles nach Schwierigkeitsgraden 
einzelner Handlungen der Verteidigung unterscheidet, ist unzulässig.  

Aus dem Entscheid des Vizepräsidenten der Beschwerdekammer in Strafsa-
chen des Obergerichts vom 24. September 2013 i.S. A. K. gegen Staatsanwalt-
schaft Lenzburg-Aarau (SBE.2013.32). 
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Aus den Erwägungen 

1. 
Angefochten ist ein Beschluss des Bezirksgerichts Aarau, mit 

welchem die Höhe der Entschädigung für die amtliche Verteidigung 
gerichtlich festgesetzt wurde (Art. 135 Abs. 2 StPO) und welcher 
einen Teil des Urteils des Bezirksgerichts Aarau vom 22. Mai 2013 
bildet. Die Anfechtung mit Beschwerde ist in Art. 135 Abs. 3 lit. a 
StPO vorgesehen. Beschwerdeausschlussgründe bestehen keine und 
es wurde im selben Verfahren auch keine Berufung erhoben, was zu-
nächst zur Sistierung und bei Vorliegen eines Berufungsurteils zur 
Gegenstandslosigkeit des Verfahrens führen würde (Urteil des Bun-
desgerichts 6B_611/2012 vom 19. April 2013 E. 5.6). Der amtliche 
Verteidiger ist durch den erstinstanzlichen Entscheid in seinen recht-
lich geschützten Interessen berührt, da er vorbringt, nicht im Umfang 
des von ihm geltend gemachten (wirtschaftlichen) Aufwands ent-
schädigt worden zu sein. Die weiteren Eintretensvoraussetzungen 
geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die form- und fristgerecht 
eingereichte Beschwerde ist einzutreten. 

2. 
2.1. 
Der Beschwerdeführer rügt sinngemäss, die Vorinstanz habe die 

mit Kostennote vom 21. Mai 2013 beantragte Entschädigung hin-
sichtlich des Zeitaufwands genehmigt, die Entschädigung sei indes 
zu Unrecht zu unterschiedlichen Stundenansätzen erfolgt. Die Teil-
nahme an Einvernahmen sei anstatt mit dem gemäss § 9 Abs. 2bis 
AnwT üblichen Regelstundensatz von Fr. 220.00 nur mit dem mini-
malen Stundenansatz von Fr. 180.00 entschädigt worden, was sich le-
diglich in den Fällen, bei welchen seine Substitutin an den Einver-
nahmen teilgenommen habe, rechtfertige, jedoch nicht dort, wo er 
selbst an den Einvernahmen anwesend gewesen sei (8. Juli 2012 und 
27. März 2013; Zeitaufwand 5.4 Stunden). Der Anwaltstarif unter-
scheide überdies nur nach der Schwierigkeit des (gesamten) Falles 
und nicht nach verschiedenen Verfahrensschritten gesondert.  
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2.2. 
Die Vorinstanz kürzte die Kostennote des Beschwerdeführers 

im Wesentlichen mit der Begründung, die Teilnahme des Strafver-
teidigers an Einvernahmen sei zwar ein von Verfassungs wegen 
geschütztes Recht, es handle sich dabei aber um eine weitgehend 
passive Tätigkeit, insbesondere, da seine blosse Anwesenheit an der 
Einvernahme deren ordnungsgemässen Ablauf zu garantieren ver-
möge. Für solche passiven Tätigkeiten sei eine Herabsetzung des 
Stundenansatzes auf Fr. 180.00 gerechtfertigt. 

2.3. 
2.3.1. 
Gemäss § 9 Abs. 2bis AnwT beträgt der Stundenansatz in Straf-

sachen in der Regel Fr. 220.00 und kann in einfachen Fällen bis auf 
Fr. 180.00 reduziert und in schwierigen Fällen bis auf Fr. 250.00 
erhöht werden. Auslagen und Mehrwertsteuer werden separat ent-
schädigt. Gemäss § 9 Abs. 3 AnwT gilt diese Entschädigung auch für 
die amtliche Verteidigung. 

Vom Wortlaut ausgehend drängt sich bereits aufgrund der vom 
Gesetzgeber gewählten Formulierung ("Fällen") der Schluss auf, 
dass keine Differenzierung nach Schwierigkeitsgraden innerhalb 
eines einzelnen Falls zulässig, sondern die Schwierigkeit eines Falls 
als Ganzes zu beurteilen ist. Überdies erscheint als Sinn und Zweck 
der Bestimmung, dem urteilenden Gericht die Möglichkeit zu geben, 
Entschädigungen in unbilligem Ausmass (nach oben wie nach unten) 
zu vermeiden, indem bei in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht 
sehr komplexen Fällen ein höherer Stundenansatz und in absoluten 
Bagatellfällen entsprechend ein tieferer Ansatz gewährt werden kann. 
Die Tatsache, dass in einem einzelnen Fall in aller Regel sowohl 
schwierige wie auch einfache Tätigkeiten anfallen, welche sich je-
doch im Verlauf des Verfahrens regelmässig ausgleichen und in etwa 
die Waage halten, führt dazu, dass mit Fr. 220.00 ein Durchschnitts-
wert festgelegt wurde, welcher solchen Schwankungen innerhalb 
eines Falls Rechnung trägt. Etwas anderes lässt sich auch aus den 
Materialien, insbesondere aus der Botschaft des Regierungsrats des 
Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 26. Januar 2011 hinsicht-
lich der am 1. Juli 2011 in Kraft getretenen Änderungen des An-
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waltstarifs, nicht entnehmen. Auch dort ist durchwegs pauschal von 
"Fällen" die Rede und es ist nicht ersichtlich, dass beabsichtigt war, 
eine Möglichkeit, innerhalb eines einzelnen Falls je nach Schwie-
rigkeitsgraden der einzelnen Tätigkeiten zu differenzieren, zu schaf-
fen. Eine solche Differenzierung ist entsprechend nicht angebracht 
und würde, wie noch zu zeigen sein wird, insbesondere in der Praxis 
zu unwägbaren Schwierigkeiten führen. 

Zusammengefasst erscheint somit sowohl nach dem Wortlaut 
wie auch nach Sinn und Zweck von § 9 Abs. 2bis AnwT, welcher in 
allgemeiner Weise von "einfachen" und "schwierigen" Fällen spricht, 
eine Reduktion des Stundenansatzes je nach Art der anwaltlichen Tä-
tigkeit nicht als zulässig. 

2.3.2. 
Überdies wäre eine solche Auslegung auch nicht praxistauglich, 

da in der Regel nicht im Detail gerichtlich abgeschätzt werden kann, 
welche Tätigkeiten einen hohen und welche einen tiefen Schwierig-
keitsgrad aufweisen und deshalb in unterschiedlicher Weise zu ent-
schädigen sind. Dies muss insbesondere deshalb gelten, da der durch 
das Anwaltsgeheimnis gebundene Verteidiger keinen vertieften Ein-
blick in die Details seiner Arbeit erlauben kann und entsprechend ge-
zwungen ist, in seiner Kostennote seinen Aufwand durch mehr oder 
weniger vage Umschreibungen zu belegen. Die Kostennote des 
Verteidigers ist somit auschliesslich dahingehend zu überprüfen, ob 
die Aufwendungen mit dem Umfang und der Bedeutung des Falls in 
Einklang standen und kein unnötiger oder unangemessener Aufwand 
betrieben wurde. Auf dieser Grundlage ist der (fall-)angemessene 
Stundenaufwand festzusetzen und anschliessend der, je nach Schwie-
rigkeitsgrad des Falls in der Höhe variable und in aller Regel 
Fr. 220.00 betragende, Stundenansatz festzulegen, was insgesamt zur 
angemessenen Entschädigung für die anwaltliche Tätigkeit im Rah-
men der amtlichen Verteidigung führt. 

3 § 8 EG StPO; § 36 Abs. 2 EG StPO 
Die Beschlagnahme von Gegenständen ist eine Zwangsmassnahme und 
stellt keine von § 8 EG StPO erfasste Untersuchungshandlung dar, zu de-
ren Vornahme Assistenz-Staatsanwälte ermächtigt wären. § 8 EG StPO 
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berechtigt Assistenz-Staatsanwälte daher nicht zur selbständigen Unter-
zeichnung von Beschlagnahmebefehlen. Von der Leitung der Oberstaats-
anwaltschaft gestützt auf § 36 Abs. 2 EG StPO zum Erlass von Straf-
befehlen ermächtigte Assistenz-Staatsanwälte sind zur Anordnung der 
einer Einziehung im Sinne von Art. 69 ff. StGB vorausgehenden Be-
schlagnahme befugt, wenn die Durchführung des Strafbefehlsverfahrens 
im Zeitpunkt des Beschlagnahmebefehls bereits mit genügender Sicher-
heit feststeht und die Bedeutung der Straftat die Beschlagnahme rechtfer-
tigt. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, Beschwerdekammer in Strafsachen, 
vom 3. April 2013 i.S. G. S. gegen Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach 
(SBK.2013.42). 

Aus den Erwägungen 

1. 
Der Beschlagnahmebefehl vom 22. Januar 2013, mit welchem 

der Personenwagen "Jeep Grand Cherokee", AG -----, sowie im Be-
schlagnahmebefehl nicht näher bezeichnete "weitere Motorfahrzeuge 
des Beschuldigten" beschlagnahmt worden sind, wurde von A.B. als 
Assistenz-Staatsanwältin unterzeichnet. Zu entscheiden ist daher 
zunächst die Frage, ob ein Assistenz-Staatsanwalt dazu überhaupt be-
rechtigt ist. 

1.1. 
Die Assistenz-Staatsanwälte führen auf Anweisung der Staats-

anwälte Untersuchungshandlungen, insbesondere Zeugeneinvernah-
men, und Übertretungsstrafverfahren durch (§ 8 Abs. 2 EG StPO). 
Mit Ermächtigung der Leitung der Staatsanwaltschaft dürfen Assis-
tenz-Staatsanwälte im Einzelfall oder in bestimmten Verfahren selb-
ständig Untersuchungshandlungen durchführen (§ 8 Abs. 3 
EG StPO). 

Die Beschlagnahme eines Personenwagens ist eine Zwangs-
massnahme (Art. 263 ff. StPO; 5. Titel: Zwangsmassnahmen, 7. Ka-
pitel: Beschlagnahme) und stellt somit keine von § 8 EG StPO er-
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fasste Untersuchungshandlung (Art. 308 ff. StPO; 6. Titel: Vorver-
fahren, 3. Kapitel: Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft) dar. 
A.B. war als Assistenz-Staatsanwältin gestützt auf § 8 EG StPO nicht 
berechtigt, den Beschlagnahmebefehl selbständig zu unterzeichnen.  

1.2. 
Vorliegend lässt sich eine Beschlagnahme der Personenwagen 

durch die Assistenz-Staatsanwältin sodann auch nicht auf § 36 Abs. 2 
EG StPO abstützen. Nach dieser Bestimmung bezeichnet die Leitung 
der Oberstaatsanwaltschaft die Assistenz-Staatsanwälte, die namens 
einer Staatsanwaltschaft Strafbefehle erlassen können. Das trifft auf 
A.B. zu. Da in einem Strafbefehl auch Einziehungen nach Art. 69 ff. 
StGB ausgesprochen werden können (Art. 352 Abs. 2 und Art. 353 
Abs. 1 lit. h StPO), wäre es nicht sachgerecht, Assistenz-Staatsanwäl-
ten die Kompetenz zur vorausgehenden Beschlagnahme grundsätz-
lich abzusprechen. Erforderlich ist jedoch, dass die Durchführung 
des Strafbefehlsverfahrens im Zeitpunkt des Beschlagnahmebefehls 
bereits mit genügender Sicherheit feststeht. Dies setzt einerseits vor-
aus, dass die beschuldigte Person im Vorverfahren den Sachverhalt 
eingestanden oder dieser anderweitig ausreichend geklärt ist 
(Art. 352 Abs. 1 StPO). Andererseits muss - unter Einrechnung einer 
allfällig zu widerrufenden Strafe - aufgrund des zu beurteilenden 
Straftatbestands und des Verschuldens eine Busse, eine Geldstrafe 
von höchstens 180 Tagessätzen, gemeinnützige Arbeit von höchstens 
720 Stunden oder eine Freiheitsstrafe von höchstens 6 Monaten aus-
reichend erscheinen (Art. 352 Abs. 1 StPO). Sodann muss die Bedeu-
tung der Straftat die Beschlagnahme rechtfertigen (Art. 197 Abs. 1 
lit. d StPO). 

Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht oder nur teilweise 
erfüllt. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, mehrfach ein Motor-
fahrzeug gelenkt zu haben, obwohl ihm der Führerausweis entzogen 
worden ist (Art. 95 Abs. 1 lit. b SVG). Es handelt sich dabei um ei-
nen Vergehenstatbestand, für welchen eine Geldstrafe oder Freiheits-
strafe bis zu 3 Jahren, bei mehrfacher Tatbegehung sogar bis zu 
4 ½ Jahren (Art. 49 Abs. 1 StGB) ausgesprochen werden kann. Ohne 
dem Strafbefehlsrichter oder dem ordentlichen Sachrichter vorzu-
greifen, steht - insbesondere wenn es um eine mehrfache Tatbe-
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gehung geht - vorliegend keinesfalls mit Sicherheit fest, ob eine 
Strafe im Bereich der Strafbefehlskompetenz noch ausreichend wäre. 
Hinzu kommt, dass der Sachverhalt vom Beschuldigten nicht aner-
kannt wird und nicht ohne Weiteres als ausreichend geklärt erscheint. 
Vielmehr wird es, falls der Sachverhalt vom Beschuldigten weiterhin 
bestritten werden sollte, Sache des urteilenden Gerichts und nicht des 
Strafbefehlsrichters sein, gestützt auf Art. 10 StPO eine einlässliche 
Beweiswürdigung durchzuführen und gestützt darauf einen Ent-
scheid zu fällen. 

Zusammenfassend steht vorliegend nicht mit genügender 
Sicherheit fest, dass das Strafverfahren gegen den Beschuldigten mit 
einem Strafbefehl abgeschlossen werden kann. Somit war A.B. als 
Assistenz-Staatsanwältin auch nicht berechtigt, gestützt auf § 36 
Abs. 2 EG StPO den Beschlagnahmebefehl selbständig zu unter-
zeichnen. 

4 Art. 416 ff. StPO 
Kosten 
Wird ein Gesuch um Bewilligung der amtlichen Verteidigung von der 
Staatsanwaltschaft vor Abschluss der Strafuntersuchung abgewiesen, be-
steht für die Auferlegung von Verfahrenskosten an die beschuldigte Per-
son in diesem prozessualen Entscheid keine gesetzliche Grundlage. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, Beschwerdekammer in Strafsachen, 
vom 17. September 2013 i.S. T.D. gegen Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten 
(SBK.2013.180). 

Sachverhalt 

T.D., beschuldigte Person, stellte durch ihren Rechtsvertreter 
bei der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten gestützt auf Art. 132 
Abs. 1 lit. b StPO ein Gesuch um Bewilligung der amtlichen Ver-
teidigung. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten verfügte die Ab-
weisung des Gesuchs und auferlegte der Gesuchstellerin Kosten 
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(Staatsgebühr und Kanzleigebühr) für diese Verfügung. Die Gesuch-
stellerin erhebt u.a. dagegen Beschwerde. 

Aus den Erwägungen 

5.3. 
5.3.1. 
Die Beschwerdeführerin rügt, die Kosten seien grundsätzlich im 

Endentscheid zu verteilen (Art. 421 Abs. 1 StPO). Die Ausnahmebe-
stimmung in Art. 421 Abs. 2 StPO, dass die Festlegung der Kosten 
auch in Zwischenentscheiden vorgenommen werden könne, dürfe 
nicht missbräuchlich verwendet werden. Könne die Kostenauflage 
ohne Weiteres auch im Endentscheid erfolgen, spreche nichts dafür, 
die Ausnahmebestimmung anzuwenden. Denn die Ausnahmen soll-
ten nur zur Anwendung gelangen, wenn sie ungeachtet des Ausgangs 
des Hauptverfahrens festgesetzt werden können, denn die Kostenauf-
lage für die Ablehnung der amtlichen Verteidigung würde wohl end-
gültig. Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, es sei in der Straf-
prozessordnung keine gesetzliche Grundlage vorhanden, die der 
Staatsanwaltschaft vorliegend eine Kostenauflage erlauben würde. 
Es stelle sich grundsätzlich die Frage, ob für den Entscheid der 
Ablehnung der amtlichen Verteidigung überhaupt Kosten auferlegt 
werden dürften, denn öffentliche Abgaben müssten in einer generell-
abstrakten Rechtsnorm vorgesehen sein, die genügend bestimmt sei. 

5.3.2. 
Die Verfahrenskosten des Strafprozesses werden vom Bund 

oder dem Kanton getragen, der das Verfahren geführt hat; abwei-
chende Bestimmungen der StPO bleiben vorbehalten (Art. 423 
Abs. 1 StPO). Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfah-
renskosten und legen die Gebühren fest (Art. 424 Abs. 1 StPO). Die 
Bestimmungen des 10. Titels der StPO über die Verfahrenskosten 
(sowie über Entschädigung und Genugtuung) gelten für alle Verfah-
ren nach StPO, insbesondere für in selbständigen strafprozessualen 
Zwischenentscheiden auferlegte Gerichtsgebühren (Art. 416 i.V.m. 
Art. 421 Abs. 2 lit. a StPO). Die beschuldigte Person trägt grundsätz-
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lich die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 
StPO). Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person 
freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teil-
weise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig oder schuldhaft die 
Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung er-
schwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO; vgl. BGE 138 IV 225 E. 8.1 
S. 230 f.). 

5.3.3. 
Vorliegend wurde von der Staatsanwaltschaft das Gesuch der 

Beschwerdeführerin um Einsetzung eines amtlichen Verteidigers ab-
gewiesen. Entscheide über die Bestellung, den Widerruf und den 
Wechsel der amtlichen Verteidigung klären lediglich eine prozessuale 
Frage, die das Verfahren nicht abschliesst. Die Bestimmungen von 
Art. 423 Abs. 1 i.V.m. Art. 426 bzw. Art. 428 StPO gelten auch für 
dieses Verfahren (Art. 416 i.V.m. Art. 421 Abs. 2 lit. a StPO). 
Art. 428 StPO, welcher die Kostentragung im StPO-Rechtsmittelver-
fahren regelt, ist auf erstinstanzliche Entscheide nicht anwendbar. In 
der vorliegenden Konstellation besteht folglich keine gesetzliche 
Grundlage im Sinne von Art. 423 Abs. 1 StPO für die Auferlegung 
von Verfahrenskosten an die Beschwerdeführerin als beschuldigte 
Person. Eine Auferlegung von Verfahrenskosten an sie kommt erst 
nach Abschluss der Strafuntersuchung nach Massgabe von Art. 426 
StPO in Frage. Bis dahin hat gemäss Art. 423 Abs. 1 StPO der Kan-
ton die angefallenen Verfahrenskosten zu tragen (vgl. BGE 138 IV 
225 E. 8.2 S. 231). Nach dem Gesagten ist Ziff. 2 der angefochtenen 
Verfügung aufzuheben und die Beschwerde in diesem Punkt gutzu-
heissen. 

[...] 
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I. Sozialversicherungsrecht 

 

5 Art. 16b Abs. 3 EOG; Art. 29 lit. a und b EOV; Art. 27 Abs. 2 lit. b und 
Abs. 5bis AVIG 
Anspruch einer unter 25-jährigen Mutter auf Mutterschaftsentschädi-
gung bei zuvor bestehender Arbeitslosigkeit. 

Aus dem Entscheid des Versicherungsgerichts, 1. Kammer, vom 26. März 
2013 in Sachen A.B. gegen Ausgleichskasse C. (VBE.2012.752). 

Aus den Erwägungen 

1. 
1.1.  
(…) 
1.2. 
Gemäss Ingress von Art. 16b Abs. 3 EOG und Art. 29 EOV ist 

Voraussetzung für den ausnahmsweisen Leistungsanspruch trotz Feh-
lens einer Erwerbstätigkeit, dass die Mutter im Zeitpunkt der Geburt 
arbeitslos ist. Nach der Entstehungsgeschichte von Art. 16b Abs. 3 
EOG soll allerdings nicht verlangt werden, dass eine Frau im Zeit-
punkt der Niederkunft auch tatsächlich Arbeitslosenentschädigung 
bezieht. Ein Anspruch soll auch dann bestehen, wenn ohne Bezug 
von Arbeitslosenentschädigung im Zeitpunkt der Geburt eine Rah-
menfrist für den Leistungsbezug eröffnet ist, unabhängig davon, ob 
unmittelbar vor der Niederkunft Arbeitslosenentschädigung bezogen 
wird, oder wenn unmittelbar vor oder unmittelbar nach der Nieder-
kunft eine nach dem AVIG genügende Beitragszeit vorliegt. Im Sinne 
einer konsequenten Leistungsabgrenzung zwischen AVIG und EOG 
soll damit vermieden werden, dass sich Versicherte zur Wahrung 
ihrer Ansprüche auf Mutterschaftsentschädigung zum Bezug von 
Arbeitslosenentschädigung anmelden müssen (BGE 136 V 239 
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E. 2.1 S. 242). Eine Abweichung ist jedoch nur vom formellen Er-
fordernis der Anmeldung beim Arbeitsamt zulässig. Materiell muss 
Arbeitslosigkeit vorliegen. Nach Art. 10 Abs. 1 und 2 AVIG gilt als 
ganz bzw. teilweise arbeitslos, wer in keinem oder nur in einem teil-
zeitlichen Arbeitsverhältnis steht und eine Vollzeit- bzw. eine weitere 
Teilzeitbeschäftigung sucht.  

1.3. 
Vorausgesetzt ist des Weiteren für die Mutter, die nicht bis zur 

Geburt ein Taggeld der Arbeitslosenversicherung bezogen hat 
(Art. 29 lit. a EOV), dass sie am Tag der Geburt die für den Bezug 
eines Taggeldes nach dem AVIG erforderliche Beitragsdauer erfüllt 
(Art. 29 lit. b EOV). Unter Beitragsdauer ist nur diejenige, die in der 
ordentlichen zweijährigen Rahmenfrist zurückgelegt wurde, zu ver-
stehen. Eine Verlängerung der Rahmenfrist analog zu Art. 9b Abs. 2 
AVIG fällt daher ausser Betracht (BGE 136 V 239 E. 2.4 S. 243). 
Das AVIG unterscheidet zwei Arten von Rahmenfristen: die Rah-
menfrist für den Leistungsbezug und die Rahmenfrist für die Bei-
tragszeit. Art. 29 lit. b EOV setzt einzig die Rahmenfrist der Bei-
tragszeit als Anspruch auf die Entschädigung voraus, d.h. jenen Zeit-
rahmen, innerhalb welchem die Mindestbeitragszeit oder die Befrei-
ungstatbestände erfüllt sein müssen. Somit haben Mütter, welche ihre 
ordentlichen Beiträge innerhalb der Rahmenfrist der Beitragsdauer 
geleistet haben, gemäss Art. 29 lit. b EOV Anspruch auf Mutter-
schaftsentschädigung. Gemäss Rz. 1073 des Kreisschreibens über die 
Mutterschaftsentschädigung (KS MSE; Stand 1. Januar 2011) hat 
eine Frau keinen Anspruch auf die Entschädigung, wenn sie den ma-
ximalen Taggeldbezug der Arbeitslosenversicherung im Zeitpunkt 
der Geburt bereits ausgeschöpft hat. Damit entspricht Rz. 1073 KS 
MSE dem Prinzip der Mutterschaftsentschädigung, da diese als Er-
satz für den niederkunftsbedingten Erwerbsausfall aufzukommen hat. 
Indem eine Mutter bereits ihren Anspruch gegenüber der Arbeits-
losenversicherung innerhalb der Rahmenfrist des Leistungsbezuges 
voll ausgeschöpft hat, kann sie keine Entschädigung aus der Mut-
terschaftsversicherung geltend machen, denn diese fungiert unter 
anderem als Ersatz für den nichtbezogenen Beitrag aus der 
Arbeitslosenversicherung (vgl. Art. 16g Abs. 1 lit. a EOG).  
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2. 
2.1.  
(…) 
2.2. 
Die 1990 geborene Beschwerdeführerin hatte vorerst als unter 

25-Jährige ohne Unterhaltspflichten gestützt auf Art. 27 Abs. 5bis 
AVIG einen Höchstanspruch von 200 Taggeldern. Dieser Anspruch 
wurde mit Auszahlung vom 26. Juni 2012 ausgeschöpft. Am Tag der 
Geburt ihrer Tochter hatte die Beschwerdeführerin zwar das 25. Al-
tersjahr nach wie vor nicht zurückgelegt, jedoch wurde sie infolge 
Elternschaft gegenüber dem neugeborenen Kind unterhaltspflichtig 
(vgl. Art. 276 ZGB). Damit war Art. 27 Abs. 5bis AVIG nicht mehr 
auf sie anwendbar. Vielmehr galt fortan Art. 27 Abs. 2 lit. b AVIG, 
womit bei Nachweis einer Beitragszeit von insgesamt 18 Monaten 
ein Anspruch auf höchstens 400 Taggelder bestand. Die Beschwer-
deführerin weist nach ihren unbestritten gebliebenen Angaben eine 
Beitragszeit von 19.513 Monaten nach. Damit erhöhte sich - inner-
halb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug - ihre Höchstzahl der 
Arbeitslosen-Taggelder von 200 auf 400, wie dies richtig im 
Schreiben der X. Arbeitslosenkasse festgehalten wurde. Die Arbeits-
losen-Taggelder waren damit am Tag der Geburt noch nicht 
ausgeschöpft, weshalb ein Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung 
zu bejahen ist. 

2.3. 
(…) 
Der Anspruch auf eine Mutterschaftsentschädigung bei arbeits-

losen Müttern ist einzig davon abhängig, ob der Versicherten ein 
Anspruch aus der Arbeitslosenversicherung zukommt. Wie gesehen, 
ist ein solcher Anspruch zu bejahen in Konstellationen, bei denen 
eine Mutter unter 25 Jahre alt ist und eine Beitragszeit von insgesamt 
18 Monaten nachweisen kann, da sich in solchen Fällen die 
Höchstzahl der Taggelder aufgrund der Unterhaltspflicht gegenüber 
dem neugeborenen Kind von 200 auf 400 Taggelder erhöht. Zwar 
trifft es wohl zu, dass bei tot geborenen Kindern aufgrund der fehlen-
den Unterhaltspflicht keine Erhöhung der Höchstzahl der Taggelder 
stattfinden würde, was aufgrund der menschlichen Tragik einer sol-
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chen Situation als befremdlich erscheinen könnte. Allerdings hat der 
Gesetzgeber für die Anwendbarkeit von Art. 27 Abs. 5bis AVIG aus-
drücklich das Alter (25-Jährige) und die fehlende Unterhaltspflicht 
gegenüber Kindern als kumulative Voraussetzungen vorgesehen, so 
dass bei Wegfallen einer dieser Anwendbarkeitsvoraussetzungen 
wieder die generelle Bestimmung von Art. 27 Abs. 2 AVIG zur An-
wendung gelangt. Schliesslich ist zu bemerken, dass die Argumenta-
tion der Beschwerdegegnerin vorliegend sachfremd anmutet, da hier 
kein Fall einer Totgeburt zu beurteilen ist. 

6 Art. 21 Abs. 5 ATSG 
Die IV-Rente wird trotz Massnahme in einer geschlossenen Einrichtung 
nicht sistiert, wenn die Möglichkeit der Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
(Lehre) tatsächlich gegeben ist. 

Aus dem Entscheid des Versicherungsgerichts, 1. Kammer, vom 12. No-
vember 2013 in Sachen A.B. gegen Ausgleichskasse S. (VBE.2013.201). 

Aus den Erwägungen 

3. 
Befindet sich die versicherte Person im Straf- oder Massnahme-

vollzug, so kann während dieser Zeit die Auszahlung von Geldleis-
tungen mit Erwerbsersatzcharakter ganz oder teilweise eingestellt 
werden (Art. 21 Abs. 5 ATSG). 

Sinn und Zweck des Art. 21 Abs. 5 ATSG ist rechtsprechungs-
gemäss die Gleichbehandlung der invaliden mit der validen inhaftier-
ten Person, welche durch einen Freiheitsentzug ihr Einkommen ver-
liert. Entscheidend ist, dass eine verurteilte Person wegen der Ver-
büssung einer Strafe oder Massnahme an einer Erwerbstätigkeit ge-
hindert wird. Nur wenn die Vollzugsart der verurteilten versicherten 
Person die Möglichkeit bietet, eine Erwerbstätigkeit auszuüben und 
somit selber für die Lebensbedürfnisse aufzukommen, verbietet es 
sich, den Rentenanspruch zu sistieren. Massgebend für eine Sistie-
rung der Rentenleistungen eines Invaliden ist somit, ob eine nicht in-
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valide Person in der gleichen Situation durch den Freiheitsentzug 
einen Erwerbsausfall erleiden würde (BGE 138 V 140 E. 2.2 S. 141 
f., 137 V 154 E. 5.1 S. 160 f.). Für die Rentensistierung gestützt auf 
Art. 21 Abs. 5 ATSG ist deshalb allein darauf abzustellen, ob der sta-
tionäre Massnahmenvollzug gemäss Art. 59 StGB eine Erwerbstä-
tigkeit zulässt oder nicht (BGE 137 V 154 E. 6 S. 161). 

4. 
In einem ersten Schritt ist zu klären, ob der vorliegend angeord-

nete stationäre Massnahmevollzug eine Erwerbstätigkeit zulässt oder 
nicht. 

4.1. 
Aus den Akten ist ersichtlich, dass sich der Beschwerdeführer 

seit dem 30. Juli 2009 in einer stationären Massnahme gemäss 
Art. 59 StGB befindet. Im Verlaufsbericht der Psychiatrischen Klinik 
K. vom 10. Dezember 2010 wird von einem verbesserten Gesund-
heitszustand des Beschwerdeführers berichtet, weshalb er ab dem 
12. Juli 2010 einen Arbeitsversuch an einem geschützten Arbeitsplatz 
(Stiftung W.) absolvieren konnte. Diesen konnte er erfolgreich ab-
schliessen, woraufhin er ab dem 9. August 2010 seine zuvor abge-
brochene Lehre als Maurer wieder aufnehmen konnte. Ab diesem 
Zeitpunkt hat sich der Beschwerdeführer an fünf Wochentagen tags-
über nicht auf der Station befunden. 

4.2. 
Der Beschwerdeführer konnte demzufolge, trotz eines stationä-

ren Massnahmevollzugs, ab dem 9. August 2010 seine Maurerlehre 
wiederaufnehmen. Der vorliegend angeordnete stationäre Massnah-
mevollzug lässt eine Erwerbstätigkeit daher zu. 

5. 
In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob eine nicht invalide 

Person in der gleichen Situation durch den Massnahmevollzug einen 
Erwerbsausfall erleiden würde. Hierbei ist insbesondere darauf ein-
zugehen, ob die Lehre aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Re-
gelverstössen bzw. Sicherheitsaspekten abgebrochen werden musste. 

5.1. - 5-2. 
(…) 
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5.3. 
Nach der Aktenlage erscheint es als überwiegend wahrschein-

lich, dass der (erneute) Abbruch der Lehre vorwiegend gesundheit-
lich begründet war. Wie der Beschwerdeführer zu Recht vorbringt, 
führte letztlich die psychische Erkrankung bzw. deren Verschlechte-
rung zum Abbruch der Lehre und es handelte sich dabei nicht etwa 
um eine disziplinarische Sanktion, die bei einer nichtinvaliden Per-
son in einer solchen Situation angezeigt gewesen wäre.  

(…) 
6. 
Gemäss den vorstehenden Ausführungen liess – zusammenge-

fasst – die beim Beschwerdeführer angeordnete stationäre Mass-
nahme nach Art. 59 StGB grundsätzlich eine Erwerbstätigkeit zu. 
Der Beschwerdeführer war denn auch tatsächlich in der Lage, die 
Maurerlehre während der Dauer von über einem Jahr im ersten Ar-
beitsmarkt fortzusetzen. Wie gesehen, ist sodann mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Abbruch der Lehre 
im Oktober 2011 aus gesundheitlichen Gründen erfolgte. Als Folge 
davon ist in Nachachtung der dargelegten Rechtsprechung von einer 
Sistierung der Invalidenrente abzusehen und die Beschwerde gutzu-
heissen. 

7 Art. 5 MVG 
Adäquanzprüfung in der Militärversicherung 
Die Prüfung der Adäquanz erfolgt bei psychischen Erkrankungen, welche 
während der Dienstzeit und ohne Zusammenhang mit dem Unfall in Er-
scheinung getreten sind nach der allgemeinen Adäquanzformel. Es findet 
keine analoge Anwendung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 
(vgl. BGE 115 V 133) zu den psychischen Beschwerden nach einem Unfall 
statt. 

Aus dem Entscheid des Versicherungsgerichts, 2. Kammer, vom 28. Februar 
2013 in Sachen H.H. gegen S. Militärversicherung (VBE.2012.197). 
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Aus den Erwägungen 

9. 
9.1. 
(…) 
9.2. 
(…) 
Die Militärversicherung haftet sowohl für Gesundheitsschäden 

infolge von Unfall als auch Krankheit. Die Adäquanzprüfung nach 
BGE 115 V 133 knüpft hingegen stets an einem (objektiv erfassba-
ren) Unfallereignis an und auch die übrigen Kriterien zur Adäquanz 
bei Unfällen im mittleren Bereich beziehen sich weitgehend auf Um-
stände im Zusammenhang mit einem Unfallereignis. Eine analoge 
Anwendung dieser Rechtsprechung auf psychische Erkrankungen, 
welche während der Dienstzeit und ohne Zusammenhang mit einem 
Unfall in Erscheinung getreten sind, erscheint daher nicht sachge-
recht. Im Übrigen trägt eine solche Adäquanzprüfung auch dem hier 
anwendbaren Art. 5 MVG, welcher eine Adäquanzvermutung und da-
mit Beweisprivilegierung zu Gunsten der versicherten Person bein-
haltet, ungenügend Rechnung. Aufgrund dessen ist die Adäquanz 
nach der allgemein gültigen Definition zu prüfen. Das heisst, es ist 
zu fragen, ob nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allge-
meinen Lebenserfahrung ein Ereignis geeignet ist, einen Erfolg von 
der Art des eingetretenen herbeizuführen und ob der Eintritt dieses 
Erfolges durch das Ereignis allgemein als begünstigt erscheint. Die 
Frage nach der adäquaten Kausalität ist dabei eine Rechtsfrage (JÜRG 
MAESCHI, Kommentar zum MVG, Bern 2000, N. 26 zu Art. 5 bis 7), 
welche primär juristischer Natur ist (JÜRG MAESCHI, a.a.O., N. 44 zu 
Art. 5 bis 7). Dabei ist die Verwaltung und im Beschwerdefall der 
Richter mangels eigener medizinischer Fachkenntnisse jedoch auf 
die Mitwirkung des Arztes angewiesen (JÜRG MAESCHI, a.a.O., 
N. 44 zu Art. 5 bis 7). Auf den konkreten Fall bezogen bedeutet dies, 
dass sich ein Psychiater zur Frage einer allfälligen Verschlechterung 
während der Dienstzeit, über die Bedeutung der verschiedenen Scha-
densursachen sowie über Art, Umfang und Dauer der Verschlimme-
rung (Status quo sine vel ante) zu äussern hat (JÜRG MAESCHI, 
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a.a.O., N. 46 zu Art. 5 bis 7). Erst wenn diese Gegebenheiten geklärt 
sind, kann (aus rechtlicher Sicht) überprüft werden, ob die Adäquanz, 
wie sie oben erläutert wurde, zu bejahen ist. Bejahendenfalls stünde 
sodann die Möglichkeit offen, die gesetzlich statuierte Adäquanzver-
mutung mit dem Beweisgrad der Sicherheit zu widerlegen. 

8 Art. 7 ZPO i.V.m. § 14 EG ZPO; Art. 62 ff. OR 
Hat die Klägerin (Versicherung) gestützt auf einen Versicherungsvertrag 
(Zusatzversicherung zur sozialen Krankenkasse) mit dem Beklagten 
(Versicherungsnehmer) fälschlicherweise eine Auszahlung an den Beklag-
ten statt an einen Dritten vorgenommen, so ist das Versicherungsgericht 
für die Beurteilung der Rückforderung gemäss Art. 62 ff. OR zuständig. 
Auf das Verfahren findet die ZPO Anwendung. 

Aus dem Entscheid des Versicherungsgerichts, 3. Kammer, vom 22. Okto-
ber 2013 in Sachen H. Zusatzversicherungen AG. gegen R.S. (VKL.2013.24). 



 

Obergericht, Abteilung Verwaltungsgericht 
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I. Strassenverkehrsrecht 

 

9 Vorsorglicher Sicherungsentzug 
Kostenregelung bei Gegenstandslosigkeit eines Verfahrens betreffend 
vorsorglicher Sicherungsentzug des Führerausweises (Präzisierung von 
AGVE 2009, S. 280 ff.) 

vgl. AGVE 2013 54 345 
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II. Fürsorgerische Unterbringung 

 

10 Behandlungsplan 
Ein Behandlungsplan als solcher ist kein gültiges Anfechtungsobjekt und 
demnach nicht mit Beschwerde anfechtbar. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 1. Kammer, vom 15. Januar 2013 in Sachen 
J.F. gegen den Behandlungsplan der Klinik Königsfelden (WBE.2013.10; 
publiziert in: CAN – Zeitschrift für kantonale Rechtsprechung 2013 Nr. 56 
S. 140). 

Aus den Erwägungen 

1. 
Des Weiteren erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde gegen 

den am 1. Januar 2013 vom zuständigen Kaderarzt X. erstellten Be-
handlungsplan. Zu prüfen ist, ob gegen den Behandlungsplan als sol-
chen Beschwerde erhoben werden kann, mithin ob dieser einen gülti-
gen Anfechtungsgegenstand darstellt.  

2. 
Art. 439 Abs. 1 Ziff. 4 ZGB sieht vor, dass eine betroffene Per-

son bei Behandlung einer psychischen Störung ohne Zustimmung in-
nert 10 Tagen seit Mitteilung des Entscheids schriftlich das zustän-
dige Gericht anrufen kann. Das Verwaltungsgericht beurteilt Be-
schwerden gegen die Behandlung einer psychischen Störung ohne 
Zustimmung (§ 67q Abs. 1 lit. e EG ZGB). Fraglich ist, ob gestützt 
auf diese Bestimmung ein Behandlungsplan als solcher beim Verwal-
tungsgericht angefochten werden kann. 
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3. 
3.1. 
In der Botschaft zum neuen Erwachsenenschutzrecht wird zu 

Art. 439 Abs. 1 Ziffer 4 ZGB Folgendes ausgeführt (Botschaft Er-
wachsenenschutz, BBl 2006 7072): 

"Unter Behandlung ist zum einen die Behandlung in einer Not-
fallsituation (Art. 435) zu verstehen. Diesfalls kann etwa geltend ge-
macht werden, es liege kein Notfall vor oder die angeordnete medi-
zinische Massnahme sei nicht verhältnismässig. Zum anderen kann 
sich die betroffene Person oder eine ihr nahe stehende Person auch 
gegen den Behandlungsplan als solchen (Art. 433) und die darauf 
abgestützte Behandlung ohne Zustimmung (Art. 434 Abs. 2) zur 
Wehr setzen." 

Aufgrund des Wortlauts dieses Abschnitts könnte davon ausge-
gangen werden, dass der Behandlungsplan als solcher anfechtbar ist. 
Wie nachfolgend aufgezeigt wird, sprechen sich in der Lehre einige 
Autoren jedoch gegen diese Möglichkeit aus. 

3.2. 
SCHMID führt hierzu Folgendes aus (HERMANN SCHMID, 

Kommentar Erwachsenenschutz, Zürich 2010, Art. 439 N 14): 
"Das Gericht kann bei "Behandlung" angerufen werden, wäh-

rend der Behandlungsplan bloss ein Dokument betreffend eine "in 
Aussicht genommene" (nArt. 433 Abs. 2), "vorgesehene" (nArt. 434 
Abs. 1 Einleitungssatz) medizinische Massnahme darstellt. Der Be-
handlungsplan als solcher (nArt. 433) ist somit nicht anfechtbar 
(Art. 433 N 4; a.M. Botsch. BBl 2006, S. 7072), zumal die Behand-
lung einer psychischen Störung ohne Zustimmung (nArt. 434) erst 
angeordnet wird, wenn die zusätzlichen Voraussetzungen nach 
nArt. 434 Abs. 1 Ziff. 1–3 erfüllt sind." 

GEISER/ETZENSBERGER entscheiden sich auch gegen die 
Anfechtung des Behandlungsplans. Sie betonen, dass dieser weder 
einen hoheitlichen Akt (THOMAS GEISER/MARIO 
ETZENSBERGER, in: Geiser/Reusser [Hrsg.], Basler Kommentar, 
Erwachsenenschutz, Basel 2012, Art. 439 N 15) noch eine Zwangs-
massnahme darstellt (THOMAS GEISER/MARIO 
ETZENSBERGER, in: a.a.O., Art. 433 N 21). 
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Die Konferenz der Kantone für Kindes und Erwachsenenschutz 
(KOKES) teilt diese Meinung. Die Beschwerdemöglichkeit gestützt 
auf Art. 439 Ziff. 4 ZGB beziehe sich auf die bei fehlender Zustim-
mung der betroffenen Person angeordneten medizinischen Massnah-
men (Art. 434 ZGB) oder die medizinischen Massnahmen, welche 
im Rahmen einer Notfallsituation (Art. 435 ZGB) ergriffen würden. 
Nicht anfechtbar sei hingegen der Behandlungsplan als solcher, weil 
dieser lediglich eine Grundlage für eine in Aussicht genommene, 
vorgesehene medizinische Massnahme darstelle, das Gericht aber ge-
mäss Wortlaut nur "bei Behandlung" angerufen werden könne 
(KOKES, Praxisanleitung Erwachsenenschutz, Zürich/St. Gallen 
2012, Ziff. 12.15 und 10.40). 

4. 
4.1. 
Art. 433 ZGB sieht vor, dass der behandelnde Arzt einen Be-

handlungsplan erstellen muss, wenn eine Person zur Behandlung 
einer psychischen Störung in einer Einrichtung untergebracht wird. 
Dieser Behandlungsplan soll Auskunft über die geplanten Abklärun-
gen und Untersuchungen geben, eine erste oder eine bereits gesicher-
te Diagnose enthalten, die dazu passende Therapie umschreiben, 
Ausführungen über Risiken und Nebenwirkungen der Therapie ma-
chen und eine mögliche Prognose stellen. Zudem sind andere mögli-
che Behandlungswege und die Gefahren einer unterlassenen Thera-
pie aufzuzeigen (Art. 433 Abs. 2 ZGB; Botschaft Erwachsenen-
schutz, BBl 2006 7068). Der Behandlungsplan wird der betroffenen 
Person zur Zustimmung unterbreitet (Art. 433 Abs. 3 ZGB). Wenn 
eine Zustimmung zur Behandlung nicht vorliegt, ist die Ergreifung 
von medizinischen Massnahmen nur unter den engen Voraussetzun-
gen von Art. 434 ZGB erlaubt (Botschaft Erwachsenenschutz, 
BBl 2006 7068; KOKES, a.a.O., Ziff. 10.39). Gemäss Art. 434 ZGB 
kann eine im Behandlungsplan vorgesehene medizinische Massnah-
me ohne Zustimmung der betroffenen Person durch den Chefarzt 
oder die Chefärztin der Abteilung schriftlich angeordnet werden, 
sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 
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4.2. 
Mit Erstellen des Behandlungsplans wird somit nicht über eine 

bestimmte Behandlung entschieden, sondern, wie auch in der Bot-
schaft ausgeführt, lediglich Auskunft über die geplanten Therapien 
oder über alternative Behandlungsmöglichkeiten gegeben. Stimmt 
eine Person dem Behandlungsplan zu, können die darin erwähnten 
Behandlungen durchgeführt werden. Stimmt sie dem Behandlungs-
plan nicht zu, kann eine medizinische Massnahme auf der Grundlage 
von Art. 434 ZGB durchgesetzt werden. Hierzu bedarf es aber ge-
mäss Wortlaut des Gesetzes eines schriftlichen Entscheids, welcher 
gestützt auf Art. 439 Abs. 1 Ziff. 4 ZGB anfechtbar ist. Vorbehalten 
bleibt natürlich auch die Anordnung medizinischer Massnahmen, 
welche sofort aufgrund einer Notfallsituation umgesetzt werden müs-
sen (Art. 435 ZGB). Diese sind ebenfalls gestützt auf dieselbe Be-
stimmung anfechtbar (Botschaft Erwachsenenschutz, BBl 2006 
7072). Da somit mit dem Behandlungsplan keine konkrete medizini-
sche Massnahme angeordnet wird, sondern lediglich gewisse Absich-
ten aufgezeigt werden, ist der Behandlungsplan nicht als möglicher 
Anfechtungsgegenstand einer Beschwerde anzusehen. Gegen die ein-
zelnen Massnahmen kann sich eine betroffene Person wehren, wenn 
die Einrichtung einen Entscheid gestützt auf Art. 434 ZGB fällt, mit-
hin "die im Behandlungsplan vorgesehene medizinische Mass-
nahme" schriftlich und ohne Zustimmung der betroffenen Person an-
ordnet. Folglich ist auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin ge-
gen ihren Behandlungsplan als solchen nicht einzutreten. 

11 Krisenintervention bei (längerfristiger) familiengerichtlicher fürsorgeri-
scher Unterbringung 
Die familiengerichtliche fürsorgerische Unterbringung zur Betreuung in 
einer Wohn- und Pflegeeinrichtung bleibt bestehen, auch wenn zwischen-
durch kurzfristige ärztliche fürsorgerische Unterbringungen zur Behand-
lung (Krisenintervention) in einer psychiatrischen Klinik stattfinden. 

Beschluss des Verwaltungsgerichts, 1. Kammer, vom 25. Januar 2013 in Sa-
chen M.Z. gegen den Entscheid des Amtsarztes X. (WBE.2013.21). 
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Aus den Erwägungen 

7. 
7.1. 
Es stellt sich sodann die Frage des Verhältnisses der Unter-

bringung des Beschwerdeführers in der Stiftung Satis zu derjenigen 
in der Klinik Königsfelden. Mit Verfügung des Bezirksamts Z. vom 
12. Oktober 2006 wurde der Beschwerdeführer per fürsorgerischer 
Freiheitsentziehung (neu: fürsorgerische Unterbringung) in die Stif-
tung Satis eingewiesen. Diese Verfügung wurde bis heute nicht 
aufgehoben. Mit amtsärztlicher Verfügung vom 18. Januar 2013 
wurde der Beschwerdeführer per fürsorgerischer Unterbringung zur 
Behandlung und Medikamenteneinstellung in die Klinik Königsfel-
den eingewiesen.   

7.2. 
Grundsätzlich wird eine fürsorgerische Unterbringung durch 

eine neue Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung in eine 
andere Einrichtung aufgehoben. Es stellt sich nun aber die Frage, ob 
dies auch gilt, wenn eine längerfristige Unterbringung zur Betreuung 
in einer Wohn- bzw. Pflegeeinrichtung durch die Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde angeordnet worden ist, und es zwischen-
durch zu Kriseninterventionen durch ärztliche Einweisungen zur Be-
handlung in einer psychiatrischen Klinik kommt. Gemäss Art. 426 
Abs. 1 ZGB darf eine Person, die an einer psychischen Störung lei-
det, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die 
nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann. Dabei 
ist der Sinn einer Einweisung zur psychiatrischen Behandlung einer-
seits und einer Einweisung zur Betreuung andererseits zu unterschei-
den. Da ärztliche Einweisungen maximal für sechs Wochen Gültig-
keit haben (Art. 429 Abs. 1 ZGB i.V.m. § 67c Abs. 1 EG ZGB), han-
delt es sich dabei regelmässig um Unterbringungen in einer psy-
chiatrischen Klinik zur Behandlung der psychischen Störung. Dem-
gegenüber sind Unterbringungen zur Betreuung längerfristige Mass-
nahmen im Sinne von Platzierungen, welche durch die Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörden bzw. im Kanton Aargau durch die Fa-
miliengerichte angeordnet werden (§ 59 Abs. 1 EG ZGB). Damit soll 
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eine längerfristige stationäre Betreuung des Betroffenen sicherge-
stellt werden. Zur Aufhebung dieser Massnahme ist nur das Fami-
liengericht, nicht aber ein Amtsarzt befugt (Art. 428 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 429 Abs. 2 und 3 ZGB). Somit ergibt sich, dass familiengericht-
liche Unterbringungen zur Betreuung weiterhin Gültigkeit haben, 
auch wenn sie zwischendurch faktisch durch amtsärztliche Unter-
bringungen zur psychiatrischen Behandlung unterbrochen werden. 
Sobald die Voraussetzungen der fürsorgerischen Unterbringung zur 
Behandlung weggefallen sind, ist die betroffene Person in die Wohn- 
oder Pflegeeinrichtung zurückzubringen. 

Dieselben Schlussfolgerungen ergeben sich im Übrigen auch 
dann, wenn durch ein Familiengericht eine fürsorgerische Unter-
bringung zur Betreuung und Behandlung in einer Institution für 
Langzeittherapie (z.B. REHA-Haus Effingerhort) angeordnet wurde 
und zusätzlich zwischenzeitlich eine ärztliche Einweisung in eine 
psychiatrische Klinik erfolgt.  

7.3. 
Im vorliegenden Fall wurde der Beschwerdeführer im Jahr 2006 

zur Betreuung in das Wohnheim der Stiftung Satis eingewiesen. Die 
Verfügung des Bezirksamts Z. vom 12. Oktober 2006 hat somit nach 
wie vor Gültigkeit, wobei die Zuständigkeit durch die Gesetzesrevi-
sion auf das Familiengericht Z. übertragen worden ist (Art. 14a 
Schlusstitel ZGB i.V.m. § 59 Abs. 1 EG ZGB). Diese Unterbringung 
wurde durch die Verfügung des Amtsarztes X. vom 18. Januar 2013 
nicht tangiert, da es sich dabei lediglich um eine (mehr oder weniger 
kurzfristige) psychiatrische Behandlung im Sinne einer Kriseninter-
vention handelt. 

7.4. 
Der Beschwerdeführer erklärte anlässlich der Verhandlung, 

nach Abschluss der Behandlung in der Klinik Königsfelden freiwillig 
in die Stiftung Satis zurückzukehren. Aus dem Gesagten folgt, dass 
er andernfalls nach Massgabe der durch das Bezirksamt Z. ausge-
sprochenen fürsorgerischen Freiheitsentziehung verpflichtet wäre, 
wieder in die Stiftung Satis einzutreten. Das Familiengericht Z. wird 
gestützt auf Art. 431 ZGB in Verbindung mit Art. 14 Abs. 4 Schluss-
titel ZGB spätestens bis zum 30. Juni 2013 überprüfen müssen, ob 
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die Voraussetzungen für eine fürsorgerische Unterbringung in der 
Stiftung Satis weiterhin erfüllt sind. 

12 Übertragung der Entlassungszuständigkeit gemäss Art. 428 Abs. 2 ZGB 
Es ist unzulässig, dass das Familiengericht die Entlassungszuständigkeit 
an eine Einrichtung ohne ärztliche Leitung überträgt, da die Anordnung 
einer Nachbetreuung nur durch das Familiengericht möglich ist. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 1. Kammer, vom 29. Januar 2013 in Sachen 
B.F. gegen den Entscheid des Familiengerichts Z. (WBE.2013.25). 

Aus den Erwägungen 

II. 
1. 
Gemäss Art. 426 ZGB darf eine Person, die an einer psychi-

schen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer ver-
wahrlost ist, in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, 
wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen 
kann (Abs. 1). Dabei sind die Belastung und der Schutz von Angehö-
rigen und Dritten zu berücksichtigen (Abs. 2). Die betroffene Person 
wird entlassen, sobald die Voraussetzungen für die Unterbringung 
nicht mehr erfüllt sind (Abs. 3).  

2. 
2.1. 
Der im ZGB verwendete Begriff der psychischen Störung um-

fasst die anerkannten Krankheitsbilder der Psychiatrie; dazu gehören 
auch Suchterkrankungen (Alkohol-, Medikamenten- oder Drogenab-
hängigkeit; vgl. Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivil-
gesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] 
vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7043, nachfolgend: Botschaft Erwach-
senenschutz). Beim Begriff der "psychischen Störung" handelt sich 
um einen Rechtsbegriff, der im Grundsatz der Definitionsmacht und 
Auslegungshoheit der Jurisprudenz unterliegt. Wo die Begrifflichkei-
ten jedoch mit der medizinischen Terminologie übereinstimmen, wie 
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bei der psychischen Störung, muss die rechtsanwendende Instanz da-
ran gebunden sein (vgl. KOKES-Praxisanleitung Erwachsenen-
schutzrecht, Zürich/St.Gallen 2012, Rz.10.6; vgl. CHRISTOF 
BERNHART, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Basel 
2011, N 267 ff.). 

2.2. 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Herausgeberin der 

internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und ver-
wandten Gesundheitsprobleme (englisch: International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems [ICD]). Das 
Kapitel V dieser Dokumentation beinhaltet die psychischen Störun-
gen. Im Abschnitt F1 werden Psychische Störungen und Verhaltens-
störungen durch psychotrope Substanzen dargestellt. Mit F.10 
werden Störungen durch Alkohol klassifiziert. Damit eine Störung 
durch Alkohol als Abhängigkeitssyndrom diagnostiziert werden 
kann, müssen drei von mehreren von der WHO herausgeschälten 
Kriterien erfüllt sein. Der Begriff "Abhängigkeitssyndrom" löst den 
veralteten Begriff der "Sucht" ab und kennzeichnet sich in Anleh-
nung an diese Kriterien zusammenfassend durch ein passives und un-
kontrolliertes Verhalten, bei dem die freie Willensentscheidung auf-
grund des Angewiesenseins auf schädliche Substanzen weitgehend 
fehlt und körperliche und psychosoziale Problemen zur Folge hat. 
Ein Abhängigkeitssyndrom kann ferner zu einer Toleranzentwick-
lung gegenüber den Wirkungen der Substanz und zu körperlichen 
Entzugssymptomen bei Reduktion der Substanz führen 
(vgl. CHRISTOF BERNHART, a.a.O., N 267 ff. und N 275 ff.). Die 
Alkoholabhängigkeit als psychische Störung ist somit als medizi-
nischer Terminus klar definiert, weshalb die rechtsanwendende In-
stanz bei der Beurteilung, ob eine psychische Störung im Sinne von 
Art. 426 Abs. 1 ZGB vorliegt, daran gebunden ist.  

2.3. 
2.3.1. 
Wie bereits im Urteil des Verwaltungsgerichts vom 9. Oktober 

2012 ausgeführt, steht fest, dass der Beschwerdeführer bereits seit 
vielen Jahren an einer Alkoholabhängigkeit leidet. Als Folge der 
langjährigen Alkoholabhängigkeit hat sich beim Beschwerdeführer 
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gar ein alkoholbedingtes dementielles Syndrom (Korsakow-Demenz) 
entwickelt. Ausserdem wurde eine Benzodiazepin-Abhängigkeit 
diagnostiziert. Diese Diagnosen haben sich seit Oktober 2012 nicht 
verändert. Die Klinik nimmt in ihrem Austrittsbericht vom 7. De-
zember 2012 denn auch Bezug auf die Klassifizierungen der WHO 
und stellt erneut eine Alkoholabhängigkeit mit der Klassifizierung 
ICD-10 F10.24 fest. Die psychiatrische Sachverständige diagnosti-
zierte im Rahmen ihres Kurzgutachtens ebenfalls eine schwere Alko-
holabhängigkeit.  

Die Beiständin hat den Beschwerdeführer früher in Zofingen 
mehrfach in stark betrunkenem Zustand getroffen. Sie erlebt ihn als 
einen alkoholabhängigen Menschen mit einem starken Drang nach 
Alkohol. Dies zeigt sich auch darin, dass der Beschwerdeführer sich 
ohne Bewilligung am 5. Januar 2013 vom Rehahaus Effingerhort 
nach Zofingen begab und dort in stark alkoholisiertem Zustand ins 
Spital gebracht werden musste.  

2.3.2. 
Folglich wurde beim Beschwerdeführer bereits mehrfach ein 

Alkoholabhängigkeitssyndrom diagnostiziert. Mit Blick auf diese 
klare medizinische Diagnose sowie des von der Beiständin geschil-
derten Verhaltens des Beschwerdeführers und der vom Rehahaus 
Effingerhort geschilderten Situation steht fest, dass der Beschwer-
deführer an einer schweren Alkoholabhängigkeit und somit an einer 
psychischen Störung im Sinne von Art. 426 Abs. 1 ZGB leidet.  

3.-5. (…) 
6. 
6.1. 
Dispositivziffer 2 des Entscheids des Familiengerichts Z. über-

trägt die Zuständigkeit für die Entlassung des Beschwerdeführers 
dem Rehahaus Effingerhort. Nachfolgend ist von Amtes wegen zu 
prüfen, ob die Übertragung der Entlassungszuständigkeit im vor-
liegenden Fall zulässig war.  

6.2. 
6.2.1. 
Zur Problematik der vorangehend aufgeworfenen Frage finden 

sich im Bundesrecht folgende Regelungen: 
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6.2.2. 
Wie im früheren Recht richtet sich die Zuständigkeit für die 

Entlassung aus einer fürsorgerischen Unterbringung danach, wer die 
Unterbringung angeordnet hat. Hat die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde die Unterbringung angeordnet, ist sie gemäss Art. 428 
Abs. 1 ZGB grundsätzlich auch für die Entlassung zuständig. Wurde 
die Unterbringung von einem Arzt angeordnet, entscheidet die Ein-
richtung über die Entlassung (Art. 429 Abs. 3 ZGB). Im Gesetz ist 
vorgesehen, dass die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde im 
Einzelfall die Zuständigkeit für die Entlassung der Einrichtung über-
tragen kann (Art. 428 Abs. 2 ZGB). Die Möglichkeit der Delegation 
der Entlassungszuständigkeit entspricht der geltenden Praxis. Damit 
soll sichergestellt werden, dass der Patient sofort entlassen wird, 
wenn dies aus medizinischer Sicht möglich ist, und die Klinik nicht 
zuerst einen Antrag an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
stellen muss. Die Übertragung kann nur im Einzelfall erfolgen und 
nicht in einer generell-abstrakten Norm festgehalten werden (Bot-
schaft Erwachsenenschutz, BBl 2006 7064; THOMAS GEISER/ 
MARIO ETZENSBERGER, in: Geiser/Reusser [Hrsg.], Basler 
Kommentar, Erwachsenenschutz, Basel 2012, Art. 428 N 8 f.). Wei-
tere Hinweise, unter welchen Voraussetzungen die Entlassungszu-
ständigkeit im Einzelfall an die Einrichtung übertragen werden kann, 
lassen sich aus dem Bundesrecht nicht ableiten.  

6.2.3. 
In Art. 437 ZGB wird die Kompetenz zur Regelung der Nach-

betreuung an die Kantone delegiert. In Abs. 2 der genannten Bestim-
mung wird darauf hingewiesen, dass die Kantone neben und inner-
halb der Regelung der Nachbetreuung ambulante Massnahmen vor-
sehen können. Gemäss THOMAS GEISER/MARIO 
ETZENSBERGER werden die Kantone mit Art. 437 ZGB zur Rege-
lung der Nachbetreuung verpflichtet, selbst wenn eine solche Ver-
pflichtung dem Wortlaut der Bestimmung nicht explizit zu entneh-
men ist. Wie die Nachbetreuung ausgestaltet wird, schreibt das Bun-
desrecht nicht vor und ist entsprechend den kantonalen Gesetzgebern 
überlassen (vgl. THOMAS GEISER/MARIO ETZENSBERGER, in: 
a.a.O., Art. 437 N 5 f.). 
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6.3. 
6.3.1. 
Die Regelung der Nachbetreuung überlässt das Bundesrecht 

dem Kanton. Bezüglich der Voraussetzungen der Delegation der Ent-
lassungszuständigkeit macht das Bundesrecht keine Vorgaben. 

6.3.2. 
Das kantonale Recht regelt die Nachbetreuung in den §§ 67k, l 

und m EG ZGB. § 67k EG ZGB hält allgemeine Grundsätze fest. So 
sieht § 67k Abs. 1 EG ZGB vor, dass bei Rückfallgefahr beim Aus-
tritt eine Nachbetreuung vorzusehen ist. Sofern es zu keiner sachge-
rechten schriftlichen Vereinbarung über die Nachbetreuung kommt, 
entscheidet die für die Entlassung zuständige Stelle über die Nach-
betreuung (§ 67k Abs. 3 EG ZGB). 

6.3.3. 
Dem Wortlaut und der Systematik dieser Bestimmungen kann 

entnommen werden, dass die Zuständigkeit der Anordnung einer 
Nachbetreuung an die Entlassungszuständigkeit angeknüpft werden 
soll: Liegt die Entlassungszuständigkeit bei der Einrichtung, soll die-
se auch die Nachbetreuung festlegen (§ 67l Abs. 1 EG ZGB). Wenn 
hingegen die Entlassungszuständigkeit bei der Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörde liegt, entscheidet diese gestützt auf die ärztliche 
Beurteilung über die Anordnung der Nachbetreuung (§ 67m Abs. 1 
EG ZGB). 

6.3.4. 
§ 67l Abs. 1 EG ZGB hält fest, dass in Einrichtungen mit ärztli-

cher Leitung die diensthabenden Kaderärztinnen und Kaderärzte die 
Nachbetreuung festlegen. Gemäss Abs. 4 derselben Bestimmung 
richtet sich die Nachbetreuung in Einrichtungen ohne ärztliche Lei-
tung nach § 67m EG ZGB, d.h. die Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde bzw. das Familiengericht (§ 59 Abs. 1 EG ZGB) ist zustän-
dig für die Anordnung der Nachbetreuung. Im letzteren Fall ist eine 
Übertragung der Zuständigkeit für die Entlassung an die Einrichtung 
gemäss Art. 428 Abs. 2 ZGB nicht sachgerecht, denn dies würde be-
deuten, dass die Einrichtung für die Entlassung und das Familienge-
richt für die Anordnung einer Nachbetreuung zuständig sind. Ein 
Auseinanderfallen der Kompetenzen wäre unpraktikabel und kann 
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nicht dem Willen des kantonalen Gesetzgebers entsprochen haben 
(vgl. Erw. 6.3.2. f. hiervor). Das kantonale Recht präzisiert Art. 428 
Abs. 2 ZGB in dem Sinne, dass einzig bei Einrichtungen mit ärztli-
cher Leitung eine Übertragung der Zuständigkeit für die Entlassung 
an die Einrichtung zulässig ist. Andernfalls würde das Familienge-
richt faktisch im Voraus auf die Anordnung einer Nachbetreuung ver-
zichten, was nicht zulässig sein kann, insbesondere in den Fällen, in 
denen eine Rückfallgefahr nicht ausgeschlossen ist, was bei Alkohol-
abhängigkeit regelmässig der Fall ist. 

6.4. 
6.4.1. 
Das Rehahaus Effingerhort ist eine Einrichtung ohne ärztliche 

Leitung. Nach dem Gesagten war es daher nicht zulässig, die Ent-
lassungszuständigkeit an das Rehahaus zu übertragen. Folglich ist 
Dispositivziffer 2 des Entscheids des Familiengerichts Z. von Amtes 
wegen aufzuheben. 

6.4.2. 
Der Vollständigkeit halber ist in diesem Zusammenhang darauf 

hinzuweisen, dass es notorisch ist, dass die Rückfallgefahr bei Perso-
nen, welche seit langer Zeit an einem Abhängigkeitssyndrom leiden, 
sehr hoch ist. Dies zeigt sich auch an der Krankheitsgeschichte des 
Beschwerdeführers, welche von erfolgslosen Entzugsversuchen und 
wiederholten Rückfällen geprägt ist. Gestützt auf § 67k EG ZGB ist 
davon auszugehen, dass bei Austritt des Beschwerdeführers aus dem 
Rehahaus Effingerhort eine Nachbetreuung vorzusehen ist. Die 
Kompetenz betreffend Entlassungszuständigkeit und Regelung der 
Nachbetreuung darf im vorliegenden Fall nicht auseinanderfallen. 

6.4.3. 
Es ist somit abschliessend festzustellen, dass das Familienge-

richt Z. für die Entlassung und Anordnung einer Nachbetreuung zu-
ständig ist. 

13 Behandlung ohne Zustimmung 
- Urteilsunfähigkeit betreffend Behandlung ohne Zustimmung mit 

einem zusätzlichen Medikament trotz grundsätzlicher Krankheits-
einsicht (Erw. 4.3.) 
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- Eine Beschwerde gegen eine Behandlung ohne Zustimmung hat kei-
ne aufschiebende Wirkung (Erw. 6.). 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 1. Kammer, vom 12. Februar 2013 in Sa-
chen R.P. gegen den Entscheid der Klinik Köngisfelden (WBE.2013.46). 

Aus den Erwägungen 

B. 
1. 
Der Leitende Oberarzt X. ordnete am 5. Februar 2013 an, dass 

der Beschwerdeführer gegen seinen Willen bis zum 12. Februar 2013 
täglich 7 mg Psychopax in flüssiger Form einnehmen muss.  

2. 
Grundlage für diese Behandlung ohne Zustimmung ist Art. 434 

ZGB, welche folgendermassen lautet: 
"1 Fehlt die Zustimmung der betroffenen Person, so kann die 

Chefärztin oder der Chefarzt der Abteilung die im Behandlungsplan 
vorgesehenen medizinischen Massnahmen schriftlich anordnen, 
wenn: 

1. ohne Behandlung der betroffenen Person ein ernsthafter ge-
sundheitlicher Schaden droht oder das Leben oder die körperliche In-
tegrität Dritter ernsthaft gefährdet ist;  

2. die betroffene Person bezüglich ihrer Behandlungsbedürftig-
keit urteilsunfähig ist; und  

3. keine angemessene Massnahme zur Verfügung steht, die we-
niger einschneidend ist. 

2 Die Anordnung wird der betroffenen Person und ihrer Vertrau-
ensperson verbunden mit einer Rechtsmittelbelehrung schriftlich mit-
geteilt." 

3. 
Zunächst ist zu bemerken, dass die gesetzlich verlangten for-

mellen Anforderungen erfüllt sind: 
Im Kanton Aargau sind die diensthabenden Kaderärztinnen und 

Kaderärzte mit ärztlicher Leitung, das heisst Oberärzte und höhere 
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Chargen, zur Anordnung einer Behandlung ohne Zustimmung zu-
ständig (vgl. Botschaft des Regierungsrats des Kantons Aargau an 
den Grossen Rat vom 27. April 2011, Ziff. 9.3.2; Botschaft des Re-
gierungsrates des Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 19. Okto-
ber 2011, Ziff. 3.3.4). Bei X. handelt es sich um einen in der Klinik 
Königsfelden angestellten Leitenden Oberarzt, welcher die Verant-
wortlichkeit der Akutstation Y. innehat, und somit um einen "Chef-
arzt der Abteilung" im Sinne von Art. 434 Abs. 1 ZGB, der befugt ist, 
eine solche Behandlung ohne Zustimmung anzuordnen. 

Ferner wurde die Anordnung dem Beschwerdeführer samt 
Rechtsmittelbelehrung schriftlich mitgeteilt (vgl. Art. 434 Abs. 2 
ZGB). 

4. 
4.1. 
4.1.1. 
Gemäss Gesetzestext (Art. 434 Abs. 1 ZGB) muss es sich bei 

der angefochtenen medizinischen Behandlung um eine Massnahme 
handeln, die im Behandlungsplan vorgesehen war, die betroffene 
Person hierzu jedoch die Zustimmung nun verweigert. Es kann somit 
nur eine im Behandlungsplan vorgeschlagene Behandlung vom be-
handelnden Arzt angeordnet werden (vgl. THOMAS GEISER/MARIO 
ETZENSBERGER in: Geiser/Reusser [Hrsg.], Basler Kommentar, Er-
wachsenenschutz, Basel 2012, Art. 434/435 N 16). 

4.1.2. 
Im Behandlungsplan vom 31. Januar 2013 war die Behandlung 

mit dem Medikament Valium vorgesehen. Psychopax ist ein Benzo-
diazepin, welches genau gleich wie Valium den Wirkstoff Diazepan 
enthält (vgl. www.compendium.ch). Der Unterschied zwischen den 
beiden Medikamenten besteht lediglich darin, dass Psychopax in 
flüssiger Form und Valium in Tablettenform eingenommen werden 
kann. Da die Wirkstoffe jedoch dieselben sind, kann festgestellt wer-
den, dass im vorliegenden Fall die medikamentöse Behandlung mit 
Psychopax sinngemäss im Behandlungsplan enthalten ist und die 
Voraussetzung gemäss Art. 434 Abs. 1 ZGB erfüllt ist.  
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4.2. 
4.2.1. 
In Anlehnung an den Gesetzestext ist in materieller Hinsicht so-

dann zu prüfen, ob ohne Behandlung des Beschwerdeführers mit 
Psychopax ein ernsthafter gesundheitlicher Schaden droht oder das 
Leben oder die körperliche Integrität Dritter ernsthaft gefährdet ist 
(vgl. Art. 434 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). 

4.2.2. 
Dem Wortlaut des Gesetzes nach muss eine ernstliche Gefähr-

dungssituation vorliegen. Es kann sich sowohl um Selbst- oder um 
Fremdgefährdung handeln (Botschaft Erwachsenenschutz, BBl 2006 
7069). Ein ernstlicher Gesundheitsschaden im Sinne einer Selbstge-
fährdung liegt dann vor, wenn eine Beeinträchtigung wichtiger 
körperlicher oder psychischer Funktionen mit hoher Wahrscheinlich-
keit zu befürchten ist (THOMAS GEISER/MARIO ETZENSBERGER, in: 
a.a.O., Art. 434/435 N 19). 

4.2.3. 
Der Beschwerdeführer trat am 21. Januar 2013 in die Klinik 

Königsfelden ein. Obschon er grundsätzlich krankheitseinsichtig war 
und sich seines manischen Zustands bewusst zeigte, bestand seit dem 
Eintritt ein ständiges Ringen um die Medikation. Der Beschwerde-
führer war zwar stets bereit, das Medikament Seroquel einzunehmen, 
verhielt sich indessen bezüglich einer zusätzlichen Medikation hoch-
ambivalent. Zunächst war er mit der Einnahme von Valium einver-
standen. Wenige Tage später wehrte er sich jedoch dagegen. Am 
31. Januar 2013 äusserte er Suizidgedanken und entwich aus der 
Klinik. Gleichentags fand ein Gespräch über die Medikation mit dem 
Oberarzt statt. Der Beschwerdeführer gab an, nicht mit Orfiril thera-
piert werden zu wollen, da er in der Vergangenheit davon Tremor er-
halten habe. Der Beschwerdeführer erklärte sich schliesslich mit der 
Einnahme von Lithium einverstanden. Sobald dieses wirken würde, 
sollte das Valium ausgeschlichen werden. Bereits einen Tag später 
verweigerte er allerdings die Einnahme von Lithium, als ihn die 
Pflege hierzu aufforderte, mit der Begründung, dass dieses ihn de-
pressiv machen würde. Auch die Einnahme von Valium verwehrte er. 
Aufgrund der Verschlechterung des Zustands wurde schliesslich am 
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5. Februar 2013 eine Behandlung mit dem Medikament Psychopax 
gegen den Willen des Beschwerdeführers angeordnet. 

4.2.4. 
Obschon der Beschwerdeführer während seines Aufenthalts im 

Satis Seroquel regelmässig einnahm, geriet er Mitte Januar in einen 
hochmanischen Zustand. Überdies verschlechterte sich sein Zustand 
während des Klinikaufenthalts nach dem Absetzen des ursprünglich 
verordneten Valiums, so dass er am 29. Januar 2013 von der Abtei-
lung Z. wieder auf die Akutstation Y. verlegt werden musste, weil er 
dort aufgrund seines manischen Verhaltens (gereizt, laut, be-
schimpfend) nicht mehr tragbar war. Auch nach dem 31. Januar 
2013, als er Suizidgedanken äusserte und aus der Klinik entwich, 
verhielt er sich sehr angetrieben, war gereizt, aufbrausend und über-
heblich. Er hielt sich nicht an Ausgangsregelungen und kehrte nicht 
zu den vereinbarten Zeiten zurück. Einmal wehrte er sich laut und 
vehement gegen die Instruktionen des Pflegepersonals anlässlich der 
Morgenrunde.  

Diese Vorfälle zeigen, dass es offensichtlich nötig ist, dass der 
Beschwerdeführer in seinem aktuellen Zustand zusätzlich zu Sero-
quel mit einem Stimmungsstabilisator wie Lithium, Convulex oder 
Orfiril oder mit einem Benzodiazepine wie Valium bzw. Psychopax 
behandelt werden muss, um die manischen Symptome in den Griff 
zu bekommen. Zu diesem Schluss kommt übrigens auch die sachver-
ständige Psychiaterin im Rahmen ihres Kurzgutachtens.  

4.2.5. 
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der Beschwerdeführer in 

der Lage ist, sich selber gesundheitliche Schäden zuzufügen, hat er 
doch schon zwei Suizidversuche hinter sich. Bei Nichteinnahme von 
zusätzlichen Medikamenten zur Stabilisierung der Stimmung des Be-
schwerdeführers war das Risiko einer Selbstgefährdung damit als 
hoch einzustufen, insbesondere da er sehr angetrieben war und 
Suizidgedanken äusserte. Im Zeitpunkt der Anordnung am 5. Februar 
2013 war somit die Voraussetzung der Gefahr eines ernsthaften ge-
sundheitlichen Schadens gemäss Art. 434 Abs. 1 Ziff. 1 erfüllt.  
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4.2.6. 
Die Behandlung mit Psychopax war gemäss Anordnung vom 

5. Februar 2013 bis zum 12. Februar 2013 vorgesehen und somit auf 
sieben Tage befristet. Dass die Aufrecherhaltung der Massnahme bis 
zum 12. Februar 2013 ebenfalls gesetzesmässig ist, manifestiert der 
Vorfall vom 9. Februar 2013 deutlich: Der Beschwerdeführer legte 
im hochmanischen Zustand in seinem Zimmer einen Brand und ge-
fährdete damit sowohl seine eigene Gesundheit wie auch die körper-
liche Integrität Dritter in ernstlicher Weise.  

4.3. 
4.3.1. 
Sodann verlangt das Gesetz die Urteilsunfähigkeit der betroffe-

nen Person bezüglich ihrer Behandlungsbedürftigkeit (Art. 434 
Abs. 1 Ziff. 2 ZGB).  

4.3.2. 
Gemäss Art. 16 ZGB ist urteilsfähig, wem nicht wegen Kindes-

alters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch 
oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu 
handeln. Urteilsfähig ist, wer einerseits über die Fähigkeit verfügt, 
den Sinn und Nutzen sowie die Wirkungen eines bestimmten Verhal-
tens einsehen und abwägen zu können. Andererseits muss ein 
Willensmoment gegeben sein, nämlich die Fähigkeit, gemäss der 
Einsicht nach freiem Willen handeln zu können (MARGRITH BIGLER-
EGGENSBERGER, in: Honsell/Vogt/Geiser [Hrsg.], Basler Kommen-
tar, Zivilgesetzbuch I, Basel 2010, 4. Aufl., Art. 16 N 3). Dabei beur-
teilt sich die Urteilsfähigkeit nach konstanter Rechtsprechung und 
Lehre nie abstrakt oder ein für alle Mal gleich bezüglich einer Per-
son, sondern stets relativ. Es kommt somit darauf an, ob die Urteils-
fähigkeit für eine konkrete Handlung und zu einem bestimmten Zeit-
punkt gegeben ist (MARGRITH BIGLER-EGGENSBERGER, in: a.a.O., 
Art. 16 N 34). 

4.3.3. 
Art. 434 ZGB bestimmt, dass die Urteilsunfähigkeit bezogen 

auf die eigene Behandlungsbedürftigkeit mit einer konkret in Aus-
sicht gestellten Behandlung vorliegen muss. Fraglich ist, in welchen 
Situationen dies der Fall sein kann. Die Botschaft zum neuen 
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Erwachsenenschutzrecht führt hierzu Folgendes aus (Botschaft Er-
wachsenenschutz, BBl 2006 7069): 

"So ist es denkbar, dass den Patientinnen oder Patienten die 
kognitive Fähigkeit, z.B. wegen Demenz, schweren Intelligenz-
mangels oder Bewusstseinsstörungen, schlicht mangelt und sie so 
weder Zustimmung noch Ablehnung äussern. Denkbar ist aber auch, 
dass die Krankheit, z.B. Schizophrenie, die Wahrnehmungsfähigkeit 
beeinträchtigt und die Entschlussfähigkeit lähmt, z.B. im Fall einer 
Sucht, so dass die Patientinnen oder Patienten zwar merken, worum 
es geht, einer angepassten Behandlung aber nicht zustimmen können 
und dies mit verbalem und allenfalls physischem Widerstand aus-
drücken, weil sie in ihrer die ganze Persönlichkeit erfassenden 
Schwäche ihre Situation nicht vernunftgemäss einschätzen können. 
Die erste Situation stellt für Laien selten ein Problem dar. Die Perso-
nen der zweiten Gruppe imponieren dagegen oft als zu Unrecht 
unterdrückte, geplagte und manipulierte Menschen, denen es gegen 
eine dominante Psychiatrie zu helfen gilt. Erst die mehrjährige Erfah-
rung von Angehörigen solch psychisch Kranker, von behandelnden 
und betreuenden oder sonst wie involvierten Personen, z.B. Nach-
barn, Behörden, Juristinnen und Juristen, zeigt, wie schädlich es sein 
kann, diese Patienten und Patientinnen nicht zu behandeln. Man will 
in ehrlichem Bemühen die Freiheit dieser kranken Menschen bewah-
ren und übersieht, dass die Krankheit selbst diese Freiheit schon 
längst schwer beeinträchtigt oder zunichte gemacht hat." 

In die von der Botschaft beschriebene zweite Kategorie sind so-
mit Menschen einzuordnen, welche zwar einen Willen ausdrücken 
können, dessen Bildung aber nicht auf Grund des geforderten Min-
destmass an Rationalität beruht (vgl. auch THOMAS GEISER/MARIO 
ETZENSBERGER, in: a.a.O., Art. 434/435 N 18).  

4.3.4. 
Wie die diversen geschilderten Ereignisse (Bezug einer Geld-

summe von Fr. 9'000.00 vom Postkonto ohne Zustimmung der 
Beiständin, überstürzter Auszug aus dem Wohnheim Satis, Entwei-
chen aus der Klinik Königsfelden, Brandlegung im Zimmer, Wunsch 
nach gänzlicher Absetzung der Medikamente) sowie die angetrie-
bene, gehobene aber oftmals auch sehr gereizte Stimmung des Be-
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schwerdeführers zeigen, befindet sich dieser in einer starken mani-
schen Episode, welche immer noch anhält. In diesem Zustand neigt 
der Beschwerdeführer zu Selbstüberschätzung, was zu einem 
mangelnden Realitätsbezug führt, insbesondere auch bezüglich der 
Medikation. Aufgrund des ansteigenden manischen Zustands in der 
Klinik Königsfelden traten denn auch immer grössere Probleme mit 
dem Behandlungsteam und den Mitpatienten auf, so dass er sich in 
eine Verzweiflung steigerte, die bis zu Suizidgedanken und am 
9. Februar 2013 zu einer massiv selbst- und fremdgefährlichen Hand-
lung führte. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer zurzeit einen 
Schub seiner chronischen Hautkrankheit, Morbus Darier, erfährt. Er 
ist der Ansicht, dass die psychiatrischen Medikamente die Haut-
krankheit verschlimmern würden und wünschte auch aus diesem 
Grund, die Medikamente gänzlich absetzen. Es ist jedoch nicht er-
stellt, dass die Medikamente die Hautkrankheit verschlimmern. 
Ebenso denkbar ist, dass der manische Zustand des Beschwerde-
führers als einer der auslösenden Faktoren für den aktuellen Schub 
der Hautkrankheit anzusehen ist. Obschon die Hautkrankheit sicher-
lich sehr beeinträchtigend ist, ist der Plan des Beschwerdeführers, 
eine Zeit lang sämtliche Medikamente abzusetzen, nicht nachvoll-
ziehbar, zumal eine schwere psychische Erkrankung vorliegt, welche 
gar in den Suizid führen könnte. Ohne Psychopharmaka ist mit einer 
schweren manischen oder schweren depressiven Episode und damit 
mit grosser Selbstgefährdung zu rechnen. Überdies ist es medizinisch 
nicht erstellt, dass die verordneten Medikamente die Hautkrankheit 
verschlimmern. 

Für das Verwaltungsgericht besteht kein Zweifel, dass der Be-
schwerdeführer in die in der Botschaft beschriebene zweite Katego-
rie von Personen fällt: Der Beschwerdeführer ist zwar grundsätzlich 
krankheitseinsichtig und kann sich auch entsprechend äussern, je-
doch kann er aufgrund seines aktuellen Schwächezustands infolge 
seiner akuten psychischen Erkrankung die Situation nicht vernunft-
gemäss einschätzen. Ihm fehlte in der konkreten Situation vom 
5. Februar 2013 die Urteilsfähigkeit betreffend die Notwendigkeit 
eines zusätzlichen Medikaments zum Seroquel, da er aufgrund des 
psychischen Zustands nicht einsah, dass die Behandlung mit Sero-
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quel nicht genügte, um das manische Zustandsbild zu verbessern. 
Die Situation hat sich im Übrigen seither nicht verändert, gab er doch 
anlässlich der Verhandlung zu Protokoll, er wolle ohne jegliche Me-
dikamente auskommen und dies obschon er aktuell nebst 900 mg 
Seroquel mit 19 mg eine hohe Dosis Valium einnimmt, was mass-
geblich dazu beigetragen hat, dass er sich an der Verhandlung gut 
kontrollieren konnte. 

4.3.5. 
Schlussfolgernd ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer in 

Bezug auf seine Behandlungsbedürftigkeit mit dem zusätzlichen Me-
dikament Psychopax urteilsunfähig war und folglich die Vorausset-
zung von Art. 434 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB ebenfalls erfüllt ist. 

4.4. 
4.4.1. 
Schliesslich ist zu prüfen, ob der Grundsatz der Verhältnis-

mässigkeit hinreichend beachtet wurde. Die Massnahme darf gemäss 
Gesetzestext nur angeordnet werden, "wenn keine angemessene 
Massnahme zur Verfügung steht, die weniger einschneidend ist" 
(Art. 434 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB). Weniger einschneidende Massnahmen 
sind insbesondere solche, die dem tatsächlichen oder mutmasslichen 
Willen des Patienten mehr entsprechen als die vorgeschlagenen 
(THOMAS GEISER/MARIO ETZENSBERGER, in: a.a.O., Art. 434/435 
N 22). 

4.4.2. 
Wie bereits erläutert, war ein zusätzliches Medikament zu Sero-

quel aus psychiatrischer Sicht dringend angezeigt. Dem Beschwerde-
führer wurden von Oberarzt X. diverse Medikamente vorgeschlagen, 
welche jedoch vom Beschwerdeführer schliesslich alle abgelehnt 
wurden. Die Verabreichung von Psychopax war insofern eine nach-
vollziehbare Wahl, weil es den gleichen Wirkstoff wie Valium ent-
hält. Der Beschwerdeführer hatte zu Beginn des Klinikaufenthaltes 
Valium bereits eingenommen und sprach grundsätzlich gut darauf an. 
Es ist folglich nicht ersichtlich, welche weniger einschneidende 
Massnahme hätte ergriffen werden können, um das gewünschte Ziel, 
nämlich die Reduktion des Risikos einer Selbst- oder Fremdge-
fährdung, zu erreichen. Hierzu ist ein Benzodiazepine wie Psychopax 
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im Übrigen zweifellos geeignet. Der Entscheid, den Beschwerde-
führer ohne seine Zustimmung zusätzlich mit Psychopax zu behan-
deln, ist somit unter den gegebenen Umständen als verhältnismässig 
anzusehen.  

5. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass vom 5. Februar 2013 

bis zum heutigen Zeitpunkt eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit 
des Beschwerdeführers bestand bzw. besteht. Dieser Gefahr konnte 
nicht anders als mit der Anordnung einer Behandlung mit dem Medi-
kament Psychopax gegen den Willen des Beschwerdeführers begeg-
net werden. Aufgrund des manischen Zustandsbilds war es dem Be-
schwerdeführer nicht möglich, die Situation vernunftgemäss einzu-
schätzen, womit er bezüglich seiner Behandlungsbedürftigkeit mit 
Psychopax urteilsunfähig war. Die Anordnung einer medizinischen 
Behandlung ohne Zustimmung vom 5. Februar 2013 war demnach 
rechtmässig und die diesbezügliche Beschwerde ist abzuweisen.  

6. 
Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass die Kon-

ferenz der Kantone für Kindes und Erwachsenenschutz (KOKES) die 
Meinung vertritt, einer Beschwerde gegen eine Behandlung ohne Zu-
stimmung im Sinne von Art. 439 Abs. 1 Ziff. 4 ZGB komme auf-
schiebende Wirkung zu (KOKES, Praxisanleitung Erwachsenen-
schutz, Zürich/St. Gallen 2012, Rz.10.47). Dieser Ansicht kann aus 
folgenden Gründen nicht gefolgt werden: Die auf Art. 439 Abs. 1 
Ziff. 4 ZGB anzuwendende Verfahrensbestimmung, Art. 450e Abs. 2 
ZGB, hält eindeutig fest, dass den Beschwerden gegen einen Ent-
scheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung grundsätz-
lich keine aufschiebende Wirkung zukommt, sofern die Erwachse-
nenschutzbehörde oder die gerichtliche Beschwerdeinstanz nichts an-
deres verfügt. Eine Ausnahme bei einer Beschwerde gegen eine Be-
handlung ohne Zustimmung ist weder dem Gesetz noch der Bot-
schaft zu entnehmen (vgl. Botschaft Erwachsenenschutz, BBl 2006 
7069 f., 7071 f. und 7086). Ferner wäre es aus medizinischer Sicht 
nicht im Interesse des Patienten, die Rechtsmittelfrist abzuwarten, bis 
eine entsprechende medizinische Behandlung tatsächlich durchge-
führt werden kann. Dies würde darauf hinauslaufen, dass Patienten 
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ohne adäquate Behandlung in der Klinik zurückbehalten würden, 
wodurch sich ihr Zustand nicht verbessert, sondern eher verschlech-
tert. So käme es häufig zu Notfallsituationen (vgl. Art. 435 ZGB). 
Die Ärzte müssten in diesen Fällen warten, bis eine Notfallsituation 
eintrifft, statt dass die adäquate Behandlung schon vorher angeordnet 
werden kann. Notfallsituationen sind sowohl für den Patienten selber 
als auch für sämtliche in einer Einrichtung anwesenden Personen wie 
Mitpatienten, Pflegepersonal und Ärzte äusserst belastend und be-
einträchtigen den regulären Betrieb erheblich, weshalb solche Not-
fallsituationen mit einer vorausschauenden medizinischen Behand-
lung möglichst vermieden werden sollten. Eine aufschiebende Wir-
kung solcher Beschwerden kann mit Blick auf das Gesagte somit 
vom Bundesgesetzgeber nicht gewollt sein. Entsprechend wird im 
kantonalen Recht in § 67q Abs. 1 lit. e i.V.m. § 67q Abs. 2 EG ZGB 
denn auch ausdrücklich geregelt, dass bei Beschwerden gegen eine 
Behandlung einer psychischen Störung ohne Zustimmung Art. 450e 
Abs. 2 ZGB sinngemäss zur Anwendung gelangt und demzufolge 
diesen Beschwerden eben grundsätzlich keine aufschiebende Wir-
kung zukommt. Die angefochtene Anordnung und anschliessende 
Verabreichung von Psychopax war im vorliegenden Fall somit auch 
in dieser Hinsicht rechtmässig. 

14 Eine Klinikeinweisung zur Begutachtung ist in Form einer vorsorglichen 
Massnahme gemäss § 676 EG ZGB ausgeschlossen. 

Verfügung des Verwaltungsgerichts, 1. Kammer, vom 6. März 2013 in Sa-
chen A.W. gegen den vorsorglichen Entscheid des Präsidenten des 
Familiengerichts Z. (WBE.2013.82). 

Aus den Erwägungen 

10. 
Es stellt sich von Amtes wegen die Frage, ob für den Präsiden-

ten des Familiengerichts Z. eine Einzelzuständigkeit zur Anordnung 
einer stationären Begutachtung gemäss Art. 449 Abs. 1 ZGB bestand. 
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Gemäss § 60b Abs. 1 EG ZGB entscheidet die Bezirksgerichtspräsi-
dentin oder der Bezirksgerichtspräsident in Einzelzuständigkeit über 
vorsorgliche Massnahmen, Auskunftsbegehren und Vollstreckungen. 
In Abs. 2 und 3 werden ferner die Geschäfte des Kindes- und Er-
wachsenenschutzes aufgeführt, die in die Einzelzuständigkeit der 
Bezirksgerichtspräsidentin oder des Bezirksgerichtspräsidenten fal-
len. Nachdem die Anordnung einer stationären Begutachtung im 
Sinne von Art. 449 Abs. 1 ZGB in diesem Katalog nicht erwähnt ist, 
kommt in casu als allfällige Rechtsgrundlage nur eine Einzelzu-
ständigkeit für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme gemäss 
Art. 445 Abs. 1 ZGB in Betracht.  

Aus diesem Grund wird im Folgenden davon ausgegangen, dass 
der Präsident des Familiengerichts Z. die Verfügung vom 1. März 
2013 als vorsorgliche Massnahme verstanden hat. Dafür spricht die 
Erwähnung von Art. 445 ZGB in Dispositiv-Ziffer 1 des Entscheides. 
Bei dieser Ausgangslage ist allerdings die Anordnung in Dispositiv-
Ziffer 1, wonach die Einweisung zeitlich unbefristet sei, unzutref-
fend, denn über die vom zuständigen Mitglied der Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde als vorsorgliche Massnahme angeordnete 
fürsorgerische Unterbringung muss die Behörde in ordentlicher 
Besetzung spätestens innert 96 Stunden seit dem Entzug der Bewe-
gungsfreiheit entscheiden (§ 67b Abs. 1 EG ZGB); dasselbe müsste 
naheliegenderweise, sofern dies überhaupt zulässig wäre (vgl. 
Erw. 11), auch bei einer vorsorglichen Einweisung zur Begutachtung 
gelten. Schliesslich würde es sich aufdrängen, die Verfügung explizit 
als vorsorgliche Verfügung zu bezeichnen oder aber zumindest beim 
Verfahrensgegenstand im Rubrum die Tatsache zu erwähnen, dass es 
sich um eine vorsorgliche Einweisung zur stationären Begutachtung 
handelt. 

11. 
11.1. 
Somit stellt sich die weitere Frage, ob die Anordnung einer Ein-

weisung zur Begutachtung überhaupt als vorsorgliche Massnahme 
angeordnet werden kann. 
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11.2. 
Art. 449 Abs. 1 ZGB bildet die gesetzliche Grundlage für eine 

Einweisung einer Person, deren psychiatrische Begutachtung uner-
lässlich ist, aber nur stationär durchgeführt werden kann. Eine solche 
Massnahme zur Abklärung der Verhältnisse ist zulässig, solange der 
Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahrt ist. Absatz 2 gewährt die 
gleichen Rechtsschutzgarantien wie bei der fürsorgerischen Unter-
bringung (Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 
28. Juni 2006, BBl 2006 7001 [nachfolgend: Botschaft Erwachsenen-
schutz], S. 7081). 

Bei einer stationären Abklärung ist der Aufenthalt in der Ein-
richtung auf die absolut notwendige Zeit zu beschränken. Eine Be-
handlung nach den Artikeln 433 f. ist nicht erlaubt (Botschaft Er-
wachsenenschutz, BBl 2006 7062). Erweist sich nach Abschluss der 
Begutachtung eine fürsorgerische Unterbringung als erforderlich, hat 
die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde – im Kanton Aargau 
also das Familiengericht – einen Unterbringungsentscheid gemäss 
Art. 426 ff. ZGB zu treffen. Im Regelfall wird eine Einweisung zur 
Begutachtung vorgenommen, wenn eine fürsorgerische Unter-
bringung ernsthaft in Betracht zu ziehen ist, aber wichtige Grundla-
gen für den Unterbringungsentscheid noch fehlen. Es bedarf einer 
akuten Notwendigkeit für eine Unterbringung zur Abklärung. An ei-
ner solchen fehlt es, wenn einzig zu klären ist, wie die gesundheitli-
che Störung am besten zu behandeln ist (CHRISTOF AUER/ 
MICHÈLE MARTI, in: Thomas Geiser/Ruth E. Reusser [Hrsg.], 
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Basel 2012 [nachfolgend: 
Basler Kommentar Erwachsenenschutz], Art. 449 N 6 ff.). 

Eine Einweisung zur Begutachtung kann nur von der Erwachse-
nenschutzbehörde vorgenommen werden, weil in dieser Beziehung 
kein Notfall vorliegt (Botschaft Erwachsenenschutz, 
BBl 2006 7065). Die Einweisung zur Begutachtung dient mit 
anderen Worten nicht der Krisenintervention. Ist bei Personen mit 
einer psychischen Störung eine umgehend wirkende Massnahme 
erforderlich, kommt nur eine fürsorgerische Unterbringung gemäss 
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Art. 426 ff. ZGB in Betracht (Basler Kommentar, Erwachsenen-
schutz, a.a.O., Art. 449 N 14). 

11.3. 
Während nach Ansicht des überwiegenden Teils der Lehre die 

Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung als vorsorgliche 
Massnahme ausser Betracht fällt (Basler Kommentar, Erwachsenen-
schutz, a.a.O., Art. 445 N 11 f. mit zahlreichen Hinweisen, 
CHRISTOPH BERNHART, Handbuch der fürsorgerischen Unter-
bringung, Basel 2011, Rz. 547 ff., insbesondere Rz. 550), kann ge-
mäss dem kantonalen (aargauischen) Gesetzgeber eine fürsorgerische 
Unterbringung auch als vorsorgliche Massnahme angeordnet werden. 
In den Erläuterungen zur (kantonalen) Botschaft wird in diesem Zu-
sammenhang festgehalten, dies komme etwa in Frage in dringlichen 
Fällen, die sich beispielsweise an einem Wochenende ereignen. Dies-
falls müsse die für das Pikett zuständige Person sofort einen Ent-
scheid fällen können. Dabei habe das Mitglied der Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde als besonders ermächtigte Beamtin respek-
tive als besonders ermächtigter Beamter im Sinne von § 23 Abs. 1 
der Aargauischen KV die betroffene Person innert 24 Stunden 
anzuhören, wenn dieser bereits die Bewegungsfreiheit entzogen 
wurde. Sofern die Voraussetzungen von Art. 426 ZGB erfüllt seien, 
ordne das zuständige Mitglied der Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde die fürsorgerische Unterbringung als vorsorgliche Massnah-
me an (Erläuterungen zur Botschaft, GR.11.153, S. 25).  

Wie bereits in Erwägung 10 hiervor ausgeführt, entscheidet 
über die vom zuständigen Mitglied der Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde als vorsorgliche Massnahme angeordnete fürsorgeri-
sche Unterbringung die Behörde in ordentlicher Besetzung spätes-
tens innert 96 Stunden seit dem Entzug der Bewegungsfreiheit (§ 67b 
Abs. 1 EG ZGB). 

11.4. 
Mag auch die Frage der Zulässigkeit der Anordnung einer für-

sorgerischen Unterbringung als vorsorgliche Massnahme kontrovers 
diskutiert werden, so kann die Anordnung einer Einweisung zur 
Begutachtung unbestrittenermassen nicht als vorsorgliche Mass-
nahme angeordnet werden (Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 
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a.a.O., Art. 445 N 11 f. mit Hinweisen). Wie bereits in Erwägung 
11.2. hiervor festgehalten, dient die Einweisung zur Begutachtung 
nicht der Krisenintervention. Es liegt also keine Konstellation vor, in 
der sofort ein Entscheid gefällt werden muss. Ist bei Personen mit 
einer psychischen Störung eine umgehend wirkende Massnahme 
erforderlich, kommt nur eine fürsorgerische Unterbringung gemäss 
Art. 426 ff. ZGB in Betracht (Basler Kommentar, Erwachsenen-
schutz, a.a.O., Art. 449 N 14). 

11.5. 
Demgemäss war der Präsident des Familiengerichts Z. nicht zu-

ständig, in Einzelkompetenz eine Einweisung der Beschwerdeführe-
rin in die Klinik Königsfelden zur Begutachtung anzuordnen. 

15 Angeordnete Nachbetreuung gemäss § 67l EG ZGB 
Während der Dauer einer durch die Klinik angeordneten Nachbetreuung 
kann ein Antrag auf Änderung oder Aufhebung an das zuständige Fami-
liengericht gestellt werden; das Gleiche gilt bei ambulanten Massnahmen 
(Lückenfüllung). 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 1. Kammer, vom 26. März 2013 in Sachen 
D.R. gegen den Entscheid der Klinik Königsfelden (WBE.2013.78). 

Aus den Erwägungen 

6. 
6.1. 
Der Vollständigkeit halber (und mangels entsprechender gesetz-

licher Regelung) rechtfertigt es sich zu prüfen, ob eine von einer 
Nachbetreuung betroffene Person auch nach Ablauf der Beschwerde-
frist eine Möglichkeit hat, eine Änderung oder Aufhebung der ange-
ordneten Nachbetreuung zu verlangen, und welche Behörde diesfalls 
dafür zuständig wäre.  
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6.2. 
6.2.1. 
Gemäss Art. 437 ZGB regeln die Kantone die Nachbetreuung 

und können ambulante Massnahmen vorsehen. Dem Bundesrecht 
können keine weiteren Vorgaben betreffend die Nachbetreuung ent-
nommen werden (vgl. auch Botschaft zur Änderung des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und 
Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7071 [nachfolgend: Bot-
schaft Erwachsenenschutz]).  

6.2.2. 
6.2.2.1. 
Ist die Einrichtung für die Entlassung zuständig, legt sie gemäss 

den kantonalrechtlichen Regelungen auch die Nachbetreuung fest. 
Die Nachbetreuung ist höchstens auf sechs Monate zu befristen. Sie 
fällt spätestens mit Ablauf der festgelegten Dauer dahin, wenn keine 
Anordnung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde vorliegt 
(§ 67l EG ZGB). Wird die Nachbetreuung durch die Kindes- und Er-
wachsenschutzbehörde angeordnet, weil ihr auch die Entlassungszu-
ständigkeit zukommt, kann die Massnahme für maximal 12 Monate 
angeordnet werden (§ 67m EG ZGB).  

6.2.2.2. 
Dem kantonalem Gesetz lässt sich keine Regelung entnehmen, 

ob und bei welcher Behörde sich eine betroffene Person während der 
Dauer der Nachbetreuung (maximal 6 bzw. 12 Monate) zur Wehr set-
zen kann bzw. beantragen kann, dass die Nachbetreuung aufgehoben 
oder geändert wird, wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 
Auch in den kantonalen Materialien betreffend die Einführung des 
neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts sind keine diesbezügli-
chen Hinweise ersichtlich (vgl. Botschaft des Regierungsrats des 
Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 27. April 2011, Ziff. 9.6 ff.; 
Botschaft des Regierungsrats des Kantons Aargau an den Grossen 
Rat vom 19. Oktober 2011, Ziff. 3.3.5). Anders ist dies beispielswei-
se im Kanton Graubünden, wo gemäss ausdrücklicher Gesetzesbe-
stimmung die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde die angeord-
nete Massnahme von Amtes wegen oder auf Antrag aufhebt, wenn 
der Zweck erreicht ist oder nicht erreicht werden kann (Art. 54b des 
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Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuches des 
Kantons Graubündens; BR 210.100). 

6.3. 
6.3.1. 
Es drängt sich daher die Frage auf, ob die aargauische kantonal-

rechtliche Regelung diesbezüglich unvollständig ist, mithin eine Ge-
setzeslücke vorliegt, welche von der richterlichen Instanz gefüllt 
werden muss. Eine Gesetzeslücke liegt dann vor, wenn das Gesetz 
nach den ihm zugrunde liegenden Ziel- und Wertvorstellungen eine 
planwidrige Unvollständigkeit aufweist und deshalb anzunehmen ist, 
der Gesetzgeber hätte, wäre er sich der Tatsachen und Rechtslage be-
wusst gewesen, anders entschieden. Bevor eine solche Lücke ange-
nommen werden darf, muss zunächst durch Auslegung ermittelt wer-
den, ob das Fehlen einer Anordnung nicht eine bewusste Antwort des 
Gesetzes bedeutet, d.h. ein sogenanntes qualifiziertes Schweigen dar-
stellt (Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 11. Dezember 1986, 
in: ZBl 88/1987, S. 556 f.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/ 
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, 
Zürich 2010, Rz. 234 ff.). 

6.3.2. 
Bei einer fürsorgerischen Unterbringung kann die betroffene 

oder eine ihr nahestehende Person jederzeit ein Entlassungsgesuch 
stellen (Art. 426 Abs. 4 ZGB). Sodann muss gemäss Art. 383 Abs. 3 
ZGB eine Massnahme zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit re-
gelmässig auf ihre Berechtigung hin überprüft werden. Wird diese 
Massnahme während eines Aufenthalts in einer Wohn- und Pflege-
einrichtung angeordnet, kann die Erwachsenenschutzbehörde jeder-
zeit angerufen werden (Art. 385 Abs. 1 ZGB). Bei Massnahmen zur 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit im Rahmen einer fürsorgeri-
schen Unterbringung kann das Gericht immer angerufen werden 
(Art. 438 i.V.m. Art. 439 Abs. 2 ZGB). In diesem Zusammenhang ist 
ferner zu bemerken, dass gemäss Meinungen in der Lehre analog bei 
einer medizinischen Behandlung ohne Zustimmung (vgl. Art. 434 
ZGB), welche über eine längere Zeitspanne angeordnet wurde, auch 
nach Ablauf der 10-tägigen Beschwerdefrist seit Eröffnung des Ent-
scheides die Möglichkeit bestehen sollte, diesen mittels Beschwerde 
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gerichtlich überprüfen zu lassen (THOMAS GEISER/MARIO 
ETZENSBERGER in: Geiser/Reusser [Hrsg.], Basler Kommentar, 
Erwachsenenschutz, Basel 2012, Art. 434/435 N 27 und Art. 439 
N 35). Bereits in Anbetracht dieser Ausgangslage erscheint es nahe-
liegend, dass eine ähnliche Möglichkeit auch im Rahmen einer 
zwangsweisen Nachbetreuung (oder ambulanten Massnahme), wel-
che regelmässig über mehrere Wochen oder Monate angeordnet wird, 
bestehen muss.  

6.3.3. 
Das kantonale Recht schreibt vor, dass bei Vorliegen einer 

Rückfallgefahr von Gesetzes wegen eine Nachbetreuung vorgesehen 
werden muss (§ 67k Abs. 1 EG ZGB). Stimmt eine betroffene Person 
der vorgeschlagenen Nachbetreuung nicht zu, so kann sie – wie im 
vorliegenden Fall – gegen den Willen der betroffenen Person ange-
ordnet werden (vgl. § 67k Abs. 2 und 3 EG ZGB). Als mögliche 
Massnahmen werden im Gesetz folgende Anordnungen beispielhaft 
aufgezählt (§ 67k Abs. 1 EG ZGB): 

"a) Verpflichtung, regelmässig eine fachliche Beratung oder Be-
gleitung in Anspruch zu nehmen oder sich einer Therapie zu unter-
ziehen, 

b) Anweisung, bestimmte Medikamente einzunehmen, 
c) Anweisung, sich alkoholischer Getränke oder anderer Sucht-

mittel zu enthalten und dies gegebenenfalls mittels entsprechender 
Untersuchungen nachzuweisen." 

Die soeben zitierten gesetzlich vorgesehenen Massnahmen grei-
fen zweifelsohne tief in den Persönlichkeitsbereich ein. Wie auch bei 
der fürsorgerischen Unterbringung muss aus diesem Grund eine re-
gelmässige Überprüfung auf Antrag der betroffenen Person möglich 
sein. Beispielsweise ist es durchaus denkbar, dass der Zustand einer 
Person sich nach einigen Wochen derart stabilisiert, dass eine weni-
ger engmaschige Überwachung oder sogar keine Massnahme mehr 
notwendig ist, da die Rückfallgefahr aufgrund der Stabilisation aus-
reichend minimiert werden konnte. Möglich ist auch, dass die be-
troffene Person anderen, ebenso geeigneten Massnahmen im Laufe 
der Zeit zustimmen würde.  
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6.3.4. 
Wie bereits erwähnt, äussert sich das kantonale Gesetz bezüg-

lich der Frage, ob eine einmal angeordnete Nachbetreuung im Laufe 
der Zeit auf Antrag der betroffenen Person neu überprüft werden 
kann, nicht. Immerhin regelt § 67o EG ZGB, dass die mit der Durch-
führung der angeordneten Massnahme im Einzelfall beauftragte 
Stelle der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Meldung zu er-
statten hat, sobald sich die betroffene Person nicht an die Anordnun-
gen hält oder die Nachbetreuung beziehungsweise die ambulanten 
Massnahmen die gewünschte Wirkung nicht erzielen. Dies zeigt, 
dass zumindest in diesen Fällen eine Nachbetreuung beziehungswei-
se ambulante Massnahme durch das zuständige Familiengericht auf-
gehoben oder abgeändert werden kann.  

6.3.5. 
Insgesamt drängt es sich auf, von einer planwidrigen Unvoll-

ständigkeit des kantonalen Gesetzes auszugehen.  
6.4. 
6.4.1. 
Bei der Lückenfüllung hat das Gericht nach der Regel zu ent-

scheiden, die es als Gesetzgebungsorgan aufstellen würde (Art. 1 
Abs. 2 ZGB). Die richterrechtliche Regel ist generell-abstrakt zu for-
mulieren und muss systematisch und wertungsmässig in das Gesetz 
hineinpassen (IVO SCHWANDER in: Kostkiewicz/Nobel/Schwan-
der/Wolf [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 
2. Aufl., Zürich 2011, Art. 1 N 2). Überzeugende Lehrmeinungen 
und bisherige Rechtsprechung sollten berücksichtigt werden (Art. 1 
Abs. 3 ZGB). 

6.4.2. 
Im Sinne einer ersten Feststellung im Rahmen der Lücken-

füllung ist mit Blick auf die bestehenden Gesetzesbestimmungen und 
auf den erwähnten Eingriff in den Persönlichkeitsbereich (vgl. 
Erw. 6.3.2. ff. hiervor) bei einer gegen den Willen einer Person ange-
ordneten Nachbetreuung festzuhalten, dass eine betroffene Person je-
derzeit einen Antrag auf Aufhebung oder Abänderung einer angeord-
neten Nachbetreuung stellen kann. Würden in unvernünftigen Ab-
ständen und in querulatorischer Weise wiederholt Beschwerden ge-
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gen die angeordnete Nachbetreuung eingereicht, müsste – in analo-
ger Anwendung der Rechtsprechung zu entsprechenden Entlassungs-
gesuchen – nicht auf die Beschwerden eingetreten werden 
(vgl. BGE 130 III 729, Erw. 2.1). 

6.4.3. 
Fraglich bleibt, welche Behörde zur Beurteilung eines solchen 

Antrags zuständig ist. Denkbar wäre einerseits jene Stelle, welche 
die Nachbetreuung angeordnet hat, und somit entweder die Einrich-
tung (vgl. § 67l Abs. 1 EG ZGB) oder das Familiengericht als Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörde (vgl. § 67m Abs. 1 i.V.m. § 59 
Abs. 1 EG ZGB). In Frage kommt ferner, dass stets das Familienge-
richt oder das Verwaltungsgericht zuständig ist. Nachfolgend ist zu 
prüfen, welche der Möglichkeiten systematisch und wertungsmässig 
am besten in die bestehenden gesetzlichen Regelungen passt.  

6.4.4. 
Ist die Einrichtung für die Entlassung zuständig, legen in Ein-

richtungen mit ärztlicher Leitung die diensthabenden Kaderärztinnen 
und Kaderärzte die Nachbetreuung fest (§ 67l Abs. 1 EG ZGB). Die 
Einrichtung ist einerseits gestützt auf Art. 429 Abs. 3 ZGB für die 
Entlassung zuständig, wenn die Unterbringung auf einem ärztlichen 
Entscheid beruht, welcher jedoch höchstens für eine Dauer von sechs 
Wochen angeordnet werden darf. In allen anderen Fällen liegt die 
Entlassungszuständigkeit grundsätzlich bei der Erwachsenenschutz-
behörde, ausser sie überträgt diese auf die Einrichtung (Art. 428 
ZGB). In jedem Fall ist die durch eine Einrichtung angeordnete 
Nachbetreuung auf sechs Monate zu befristen, und sie fällt spätestens 
mit Ablauf der festgelegten Dauer dahin, wenn keine Anordnung des 
Familiengerichts vorliegt (§ 67l Abs. 2 EG ZGB). Die Einrichtung 
lässt dem Familiengericht eine Kopie der vorgesehenen Nachbetreu-
ung zukommen (§ 67l Abs. 2 EG ZGB). Hat die Einrichtung keine 
ärztliche Leitung, ist nur das Familiengericht zur Anordnung der 
Nachbetreuung ermächtigt (67l Abs. 4 EG ZGB). Das Familienge-
richt kann eine Nachbetreuung für eine Dauer von maximal zwölf 
Monaten anordnen (§ 67m Abs. 2 EG ZGB). Unabhängig davon, ob 
die Nachbetreuung durch die Einrichtung oder das Familiengericht 
angeordnet wurde, muss die beauftragte Stelle (z.B. ambulant behan-
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delnder Psychiater) dem Familiengericht Meldung erstatten, sobald 
sich die betroffene Person nicht an die Anordnungen hält oder die 
Nachbetreuung nicht die gewünschte Wirkung erzielt (§ 67o 
EG ZGB). Gemäss § 67p EG ZGB ist das Familiengericht ausserdem 
für die Vollstreckung der angeordneten Nachbetreuung zuständig. 

Den zitierten gesetzlichen Bestimmungen lässt sich entnehmen, 
dass es dem Willen des aargauischen Gesetzgebers entsprach, den 
Familiengerichten die hauptsächliche Verantwortung im Bereich der 
Nachbetreuung sowie der ambulanten Massnahmen zuzusprechen. 
Selbst wenn die Einrichtung zur Anordnung der Nachbetreuung zu-
ständig ist, muss diese dem Familiengericht eine Kopie des Ent-
scheids zukommen lassen. Auch während der Dauer der durch die 
Einrichtung angeordneten Nachbetreuung ist das Familiengericht für 
die beauftragten Stellen diejenige Behörde, an welche sie Meldungen 
erstatten muss, wenn die Nachbetreuung nicht wie vorgesehen ver-
läuft. Vor diesem Hintergrund erscheint es naheliegend und gerecht-
fertigt, dass Anträge zur Aufhebung oder Abänderung der Nachbe-
treuung an das Familiengericht gestellt werden müssen. Wie nachfol-
gend überdies aufgezeigt wird, kann die Zuständigkeit der Ein-
richtung oder des Verwaltungsgerichts nicht als sinnvolle Alternative 
betrachtet werden.  

6.4.5. 
Die Zuständigkeit bei der Einrichtung zu belassen, wenn diese 

die Nachbetreuung ursprünglich angeordnet hat, passt weniger gut in 
die bestehenden kantonalen Regelungen hinein, entsprach es doch, 
wie dargestellt (vgl. Erw. 6.4.4. hiervor), dem Willen des Gesetzge-
bers, die massgebliche Verantwortung für die Nachbetreuung dem 
Familiengericht zuzusprechen. Die Einrichtung ist nach dem Ent-
scheid über die Nachbetreuung nicht mehr mit der eigentlichen 
Durchführung konfrontiert. 

Ferner erscheint eine solche Lösung auch nicht praktikabel: Die 
betroffene Person befindet sich allenfalls schon seit mehreren Wo-
chen nicht mehr in der Einrichtung und diese müsste, um den Antrag 
überhaupt beurteilen zu können, zunächst die beauftragte Stelle auf-
fordern, schriftliche Stellungnahmen einzureichen oder diese gar zu 
einer Verhandlung vorladen. Da die Einrichtung keine Justizbehörde 
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ist, steht für das Verwaltungsgericht zweifellos fest, dass ein solches 
Vorgehen weder sinnvoll ist noch dem Willen des Gesetzgebers ent-
sprochen hätte, hätte er die Situation geregelt.  

Sinn und Zweck der bundesrechtlichen Regelung, wonach nach 
Ablauf der 10-tägigen Beschwerdefrist in gewissen Fällen (vgl. 
Art. 428 Abs. 2 ZGB und Art. 429 Abs. 3 ZGB) ein Entlassungsge-
such im Rahmen einer fürsorgerischen Unterbringung an die Einrich-
tung gestellt werden muss, ist, dass möglichst schnell über eine 
Entlassung entschieden werden soll, wenn die Voraussetzungen der 
fürsorgerischen Unterbringung nicht mehr gegeben sind. Mit anderen 
Worten soll keine Zeit verloren gehen (vgl. Botschaft Erwachsenen-
schutz, BBl 2006 7064). Wenn die Einrichtung im Rahmen einer für-
sorgerischen Unterbringung nach Ablauf der 10-tägigen Beschwerde-
frist über die Entlassung entscheiden kann, präsentiert sich die Sach-
lage insofern anders als bei angeordneten Nachbetreuungen, als dass 
sich die betroffene Person noch in der Einrichtung befindet und die 
zuständigen Ärzte die Situation daher ohne weitergehende Abklärun-
gen ausreichend beurteilen können, um einen ersten Entscheid fällen 
zu können. Vorliegend würde ein Antrag an die Einrichtung aber ge-
genüber einem Antrag an das Familiengericht keine Zeitersparnis be-
deuten, weshalb auch damit nicht gerechtfertigt werden kann, die Si-
tuation zwingend analog wie bei der fürsorgerischen Unterbringung 
zu handhaben. 

6.4.6. 
Bei Einschränkungen der Bewegungsfreiheit im Rahmen einer 

fürsorgerischen Unterbringung kann das Verwaltungsgericht jederzeit 
und unabhängig von der 10-tägigen Beschwerdefrist angerufen wer-
den (Art. 439 Abs. 2 ZGB i.V.m. § 67q Abs. 1 lit. f EG ZGB). Denk-
bar wäre, in analoger Anwendung dieser Bestimmungen die Zustän-
digkeit für Anträge auf Aufhebung und Abänderung von Nachbetreu-
ungen beim Verwaltungsgericht anzusiedeln. Allerdings können die 
Konstellationen wertungsmässig nicht verglichen werden: Bei einer 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit handelt es sich um einen der 
massivsten Eingriffe im Rahmen der fürsorgerischen Unterbringung, 
weshalb ein besonderer Rechtsmittelweg mit einer Garantie auf eine 
sehr schnelle und definitive Entscheidung gerechtfertigt ist. Der Ein-
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griff durch die Anordnung einer Nachbetreuung ist demgegenüber 
deutlich geringer. Ausserdem handelt es sich vom Wesen der Nach-
betreuung her grundsätzlich um eine längerfristige Massnahme, wel-
che aufgrund verschiedener Abklärungen festgelegt wurde. Eine Ein-
schränkung der Bewegungsfreiheit hingegen ist eine Massnahme, die 
im Regelfall kurzfristig aufgrund einer akuten Belastungssituation 
getroffen wird.  

Ferner würde die Bejahung der Zuständigkeit des Verwaltungs-
gerichts bedeuten, dass den betroffenen Personen nur eine kantonale 
Instanz zur Verfügung steht, was in Anbetracht des Prinzips des 
doppelten Instanzenzugs, welches den Kantonen grundsätzlich nicht 
gestattet, ihre oberen Gerichte in Zivilsachen als einzige Instanz 
einzusetzen (vgl. Art. 75 Abs. 2 BGG; KARL SPÜHLER/ANNETTE 
DOLGE/DOMINIK VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 
Zürich 2006, Art. 110 N 4), problematisch sein könnte. 

6.5. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei einer durch die 

Einrichtung rechtskräftig angeordneten Nachbetreuung die betroffene 
Person jederzeit beim zuständigen Familiengericht einen Antrag auf 
Aufhebung oder Abänderung der angeordneten Nachbetreuung stel-
len kann. Gleiches gilt selbstredend bei einer ambulanten Massnah-
me, welche durch das Familiengericht gemäss § 67n EG ZGB an-
geordnet worden ist. Der entsprechende Entscheid des Familienge-
richts kann anschliessend innerhalb der 10-tägigen Frist mittels Be-
schwerde beim Verwaltungsgericht angefochten werden (Art. 450b 
Abs. 2 ZGB i.Vm. § 67q lit. g EG ZGB). 

16 Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
Im Rahmen einer fürsorgerischen Unterbringung ist die Einschränkung 
der Bewegungsfreiheit auch bei urteilsfähigen Personen möglich. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 1. Kammer, vom 14. Mai 2013 in Sachen 
M.P. gegen den Entscheid der Klinik Königsfelden (WBE.2013.263; publiziert 
in: CAN – Zeitschrift für kantonale Rechtsprechung 2013 Nr. 57 S. 142). 
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Aus den Erwägungen 

1. 
1.1. 
Gemäss Art. 438 ZGB sind auf Massnahmen, die die Bewe-

gungsfreiheit einschränken, die Bestimmungen über die Einschrän-
kung der Bewegungsfreiheit in Wohn- und Pflegeeinrichtungen 
sinngemäss anwendbar (vgl. Art. 383 ff. ZGB). 

1.2. 
Der Begriff der Einschränkung der Bewegungsfreiheit gemäss 

Art. 383 ZGB ist gemäss Botschaft zur Änderung des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches (Erwachsenenschutz, Personenrecht und 
Kindesrecht) vom 28. Juni 2006 (nachfolgend: Botschaft Erwachse-
nenschutz) weit zu verstehen. Als Beispiel werden elektronische 
Überwachungsmassnahmen, das Abschliessen von Türen oder das 
Anbringen von Bettgittern aufgeführt (Botschaft Erwachsenenschutz, 
BBl 2006 7039). Als bewegungseinschränkende Massnahmen gelten 
somit sachliche Mittel mechanischer, elektronischer oder anderer Art, 
die betroffene Personen daran hindern, sich frei zu bewegen oder die 
ihren Bewegungsradius einschränken (BÜCHLER ANDREA ET AL. 
[Hrsg.],  Familienrechtskommentar [FamKomm] Erwachsenen-
schutz, Art. 428 N 5). 

1.3. 
Der zuständige Oberarzt entschied sich am 13. Mai 2013 für die 

Aufrechterhaltung der Isolation des Beschwerdeführers, was bedeu-
tet, dass dieser sich weiter in einem verschlossenen Zimmer aufhal-
ten muss. Diese Massnahme schränkt die Bewegungsfreiheit des Be-
schwerdeführers ein und ist daher unter Art. 383 ZGB bzw. § 67q 
Abs. 1 lit. f EG ZGB zu subsumieren. Das Verwaltungsgericht ist 
folglich zur Beurteilung der Beschwerde gemäss Art. 439 Abs. 1 
Ziff. 5 ZGB zuständig.  

2. 
Mit der Beschwerde können Rechtsverletzungen, die unrichtige 

oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts 
und Unangemessenheit gerügt werden (Art. 450a Abs. 1 ZGB). So-
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weit das ZGB und das EG ZGB keine Regelungen enthalten, sind die 
Bestimmungen der Zivilprozessordnung anwendbar (Art. 450f ZGB). 

3. 
Grundlage für die Isolation des Beschwerdeführers ist Art. 383 

ZGB, welcher folgendermassen lautet: 
"1 Die Wohn- oder Pflegeeinrichtung darf die Bewegungsfrei-

heit der urteilsunfähigen Person nur einschränken, wenn weniger ein-
schneidende Massnahmen nicht ausreichen oder von vornherein als 
ungenügend erscheinen und die Massnahme dazu dient: 
1. eine ernsthafte Gefahr für das Leben oder die körperliche Integri-
tät der betroffenen Person oder Dritter abzuwenden; oder  
2. eine schwerwiegende Störung des Gemeinschaftslebens zu beseiti-
gen. 

2 Vor der Einschränkung der Bewegungsfreiheit wird der be-
troffenen Person erklärt, was geschieht, warum die Massnahme ange-
ordnet wurde, wie lange diese voraussichtlich dauert und wer sich 
während dieser Zeit um sie kümmert. Vorbehalten bleiben Notfall-
situationen. 

3 Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit wird so bald wie 
möglich wieder aufgehoben und auf jeden Fall regelmässig auf ihre 
Berechtigung hin überprüft." 

4. 
Zunächst ist zu bemerken, dass die gesetzlich verlangten 

formellen Anforderungen erfüllt sind: Im Kanton Aargau sind die 
diensthabenden Kaderärztinnen und Kaderärzte, das heisst Oberärzte 
und höhere Chargen, zur Anordnung einer Einschränkung der Bewe-
gungsfreiheit im Rahmen einer fürsorgerischen Unterbringung zu-
ständig (§ 67g Abs. 1 EG ZGB; vgl. Botschaft des Regierungsrats 
des Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 27. April 2011, 
Ziff. 9.4.2). Bei Dr. med. X. handelt es sich um einen in der Klinik 
Königsfelden angestellten Oberarzt, welcher die Verantwortlichkeit 
der Akutstation Y. innehat und der befugt ist, eine solche Einschrän-
kung der Bewegungsfreiheit anzuordnen. 
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5. 
5.1. 
In Anlehnung an den Gesetzestext ist zunächst zu prüfen, ob 

eine ernsthafte Gefahr für das Leben oder die körperliche Integrität 
des Beschwerdeführers oder Dritter vorlag (Art. 383 Abs. 1 Ziff. 1), 
oder (alternativ) ob eine schwerwiegende Störung des Gemein-
schaftslebens beseitigt werden musste (Art. 383 Abs. 1 Ziff. 2).  

Für den ersten Fall (Ziff. 1) wird verlangt, dass auf eine ausser-
gewöhnliche Situation reagiert werden muss (DANIEL STECK, in: 
Geiser/Reusser [Hrsg.], Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Ba-
sel 2012, Art. 383 N 12). Erforderlich ist eine ernsthafte, erhebliche, 
gegenwärtige respektive zumindest unmittelbar bevorstehende Ge-
fahr. Die Gefährdung kann sowohl physischer (Gewalt, Weglaufen 
etc.) oder psychischer Art (Belästigungen etc.) sein (KOKES – 
Praxisanleitung Erwachsenenschutzrecht, Zürich/St. Gallen 2012, 
Ziff. 11.17). Im letzteren Fall (Ziff. 2) ist das Mass an Verständnis 
und Toleranz, das von anderen Bewohnern und Bewohnerinnen der 
Einrichtung verlangt werden kann, entscheidend (Botschaft Er-
wachsenenschutz, BBl 2006 7040). 

5.2. 
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Bewegungsfreiheit 

des Beschwerdeführers seit seinem Eintritt am 2. Mai 2013 einge-
schränkt wurde. So war er vom 2. Mai bis zum 11. Mai 2013 isoliert 
und fixiert; am 11. Mai 2013 wurde die Fixation gelöst. Der Be-
schwerdeführer erhob keine Beschwerde gegen diese Massnahme. 
Zu prüfen ist im Folgenden somit ausschliesslich, ob die am 13. Mai 
2013 bis zum 21. Mai 2013 angeordnete Weiterführung der Isolation 
rechtmässig ist. 

5.3. 
5.3.1. 
Der zuständige Oberarzt schilderte anlässlich der Verhandlung 

vom 14. Mai 2013, es sei wichtig, dass weder dem Beschwerdeführer 
noch dem Klinikpersonal und den Mitpatienten etwas passiere. Der 
Beschwerdeführer könne auch heute noch sehr schnell aggressiv 
werden, wenn ihm etwas nicht passe. Man werde umgehend 
Lockerungen vornehmen, wenn es ihm besser gehe. Beim letzten 
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Mal habe die Klinik beim Öffnen des Settings schlechte Erfahrungen 
gemacht; es sei zu Konflikten mit den Mitpatienten gekommen. Der 
Beschwerdeführer brauche Reizabschirmung und Beruhigung. Am 
letzten Freitag sei er aggressiv und bedrohlich gewesen, als man ur-
sprünglich die Fixation habe lösen wollen. Seit heute komme er drei 
Mal eine halbe Stunde pro Tag aus der Isolation heraus; eine totale 
Öffnung der Isolation wäre jedoch zu früh, zumal es gefährlich wer-
den könne und die Leute Angst vor ihm hätten. Er sei so lange fixiert 
worden, weil sich niemand ins Isolationszimmer getraut habe. Die 
Situation sei nicht einschätzbar gewesen. Es habe Beschimpfungen 
und Drohungen gegeben. Es sei zu brutalen Aggressionen gekommen 
und es sei eine grosse Impulsivität vorhanden gewesen, wie man es 
beim Beschwerdeführer zum ersten Mal erlebt habe. 

Auch die anwesende Pflegefachfrau bestätigte, anlässlich eines 
früheren Klinikaufenthalts sei das Setting zu schnell gelockert wor-
den; dies sei "nicht gut rausgekommen". Sie schilderte, sie habe den 
Beschwerdeführer in der vergangenen Woche sehr wechselhaft er-
lebt; heute jedoch habe er sich tiptop an die Abmachungen gehalten. 
Man habe auch die Verantwortung für die Mitpatienten, welche 
Angst vor dem Beschwerdeführer hätten. Gewisse Pflegepersonen 
hätten selbst Angst gehabt, als er fixiert war, weil er unberechenbar 
gewesen sei. 

5.3.2. 
In den Klinikakten findet sich am 13. März 2013 ein Eintrag, 

wonach beim Beschwerdeführer eine ausgeprägte Stimmungslabilität 
bestehe; Gespräche mit dem Beschwerdeführer würden sich schwie-
rig gestalten, da er schnell gereizt werde. Der Affekt sei sehr 
wechselhaft, von angepasst und freundlich bis angespannt und verbal 
bedrohlich. Psychomotorisch sei er unruhig; aufgrund des weiterhin 
angespannten Zustands sei eine Fremdgefährdung nicht auszuschlies-
sen.  

In den Tagen zuvor finden sich wiederholt Einträge, wonach der 
Beschwerdeführer "zuerst ruhig, dann sehr laut, fordernd und 
beleidigend" und "verbal bedrohlich", "im Arztgespräch sehr aggres-
siv (verbal)", bzw. "angespannt und gereizt" war. Entsprechende Ein-
träge finden sich seit Beginn der Hospitalisation in der Pflegedoku-



2013 Fürsorgerische Unterbringung 91 

mentation. Speziell zu erwähnen sind zudem diverse Einträge zu Be-
ginn der Hospitalisation, wonach der Beschwerdeführer dem Pflege-
personal gedroht hat, die Pflegefachperson umzubringen, bzw. ange-
kündigt hat, er werde das nächste Mal mit einer Waffe kommen. Am 
6. Mai 2013 findet sich ein Eintrag, wonach der Beschwerdeführer 
verbal aggressiv und zudem bedrohlich war, er zunehmend ange-
spannter wurde und der anwesenden Pflegefachfrau bei deren Ver-
such, die rechte Hand des Beschwerdeführers aus der Fixation zu lö-
sen, auf das Schlüsselbein geschlagen habe (dieser Vorfall wurde 
vom Beschwerdeführer anlässlich der Verhandlung bestritten). 

5.4. 
Aufgrund der Schilderungen des Oberarztes und der zu einem 

Grossteil übereinstimmenden Wahrnehmung der Pflegefachfrau so-
wie unter Würdigung der Einträge in den Krankenakten kann davon 
ausgegangen werden, dass das Verhalten des Beschwerdeführers 
rund um den 13. Mai 2013 nach wie vor unberechenbar war. Es er-
scheint nachvollziehbar, dass von der Einrichtung angenommen 
wurde, dass der Beschwerdeführer (erneut) fremdaggressives Verhal-
ten hätte zeigen können. Dabei ist allerdings auch zu berücksichti-
gen, dass er bereits elf Tage im Intensivzimmer eingeschlossen und 
davon neun Tage mit Gurten an das Bett fixiert war, was durchaus 
auch Aggressionen hervorrufen kann. Eine ernsthafte und unmittel-
bar bestehende Gefahr für das Leben oder die körperliche Integrität 
Dritter war nicht auszuschliessen. Der Beschwerdeführer war bereits 
mehrfach in der Klinik Königsfelden hospitalisiert. Es war bekannt, 
dass es schon mehrfach zu Aggressionsausbrüchen auch in der Klinik 
gekommen war. Im Übrigen hat der Beschwerdeführer selbst zuge-
standen, dass es schon sehr aggressiv werden könne.  

Zusammenfassend war die Voraussetzung nach Art. 383 Abs. 1 
Ziff. 1 ZGB noch knapp erfüllt; die Fortsetzung der Isolation des Be-
schwerdeführers wurde am 13. Mai 2013 zu Recht angeordnet, 
insbesondere da es angezeigt war, die Isolation in kleinen Schritten 
zu öffnen. 
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5.5. 
5.5.1. 
Sodann ist zu prüfen, ob der Grundsatz der Verhältnismässigkeit 

hinreichend beachtet wurde. Die Bewegungsfreiheit darf gemäss Ge-
setzestext nur eingeschränkt werden, "wenn weniger einschneidende 
Massnahmen nicht ausreichen oder von vornherein als ungenügend 
erscheinen" (Art. 383 Abs. 1 ZGB). 

5.5.2. 
Insbesondere aufgrund der möglichen Gefährdung Dritter – also 

Klinikpersonal und Mitpatienten – war es notwendig, den Beschwer-
deführer von anderen Personen abzuschirmen. Es ist nicht er-
sichtlich, welche weniger einschneidende Massnahme hätte ergriffen 
werden können, um Dritte vor dem Beschwerdeführer zu schützen. 
Die Massnahme war denn auch genügend geeignet, das beabsichtigte 
Ziel zu erreichen. Der Entscheid, den Beschwerdeführer in ein 
Zimmer zu bringen, welches abgeschlossen wurde, ist somit unter 
den gegebenen Umständen als verhältnismässig anzusehen. 

5.6. 
5.6.1. 
Schliesslich wird in Art. 383 Abs. 1 ZGB die Urteilsunfähigkeit 

der betroffenen Person als Voraussetzung genannt. Gemäss Art. 16 
ZGB ist jede Person urteilsfähig, der nicht wegen ihres Kindesalters, 
infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder 
ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu han-
deln. Urteilsfähig ist, wer einerseits über die Fähigkeit verfügt, den 
Sinn und Nutzen sowie die Wirkungen eines bestimmten Verhaltens 
einsehen und abwägen zu können. Andererseits muss ein Willensmo-
ment gegeben sein, nämlich die Fähigkeit, gemäss der Einsicht nach 
freiem Willen handeln zu können (MARGRITH BIGLER-
EGGENSBERGER, in: Honsell/Vogt/Geiser [Hrsg.], Basler Kom-
mentar, Zivilgesetzbuch I, Basel 2010, 4. Aufl., Art. 16 N 3). Dabei 
beurteilt sich die Urteilsfähigkeit nach konstanter Rechtsprechung 
und Lehre nie abstrakt oder ein für alle Mal gleich bezüglich einer 
Person, sondern stets relativ. Es kommt somit darauf an, ob die 
Urteilsfähigkeit für eine konkrete Handlung und zu einem bestimm-
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ten Zeitpunkt gegeben ist (MARGRITH BIGLER-EGGENS-
BERGER, a.a.O., Art. 16 N 34). 

Für Art. 383 ZGB kann dies nur bedeuten, dass die betroffene 
Person bezüglich der Notwendigkeit der Anordnung und Umsetzung 
der bewegungseinschränkenden Massnahme urteilsunfähig sein 
muss, und zwar in dem Zeitpunkt, in welchem die Massnahme ange-
ordnet und umgesetzt wird. Eine allgemeine Urteilsunfähigkeit exis-
tiert nicht und kann daher auch nicht vorausgesetzt werden (vgl. auch 
Art. 434 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB, wo Urteilsunfähigkeit betreffend Be-
handlungsbedürftigkeit vorausgesetzt wird). 

5.6.2. 
Wie bereits erwähnt, bestimmt Art. 438 ZGB, dass auf Mass-

nahmen, die die Bewegungsfreiheit der betroffenen Personen in der 
Einrichtung einschränken, die Bestimmungen über die Einschrän-
kung der Bewegungsfreiheit in Wohn- oder Pflegeeinrichtungen – 
also Art. 383 ff. ZGB – sinngemäss anwendbar sind. Ob das Krite-
rium der Urteilsunfähigkeit (Art. 383 Abs. 1 ZGB) auch bei der 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit im Rahmen einer fürsorgeri-
schen Unterbringung Geltung hat, wird in der Literatur kontrovers 
diskutiert. Die Botschaft äussert sich nicht explizit dazu. 

Der Basler Kommentar zum Erwachsenenschutz vertritt die 
Auffassung, dass die bewegungseinschränkenden Massnahmen im-
mer voraussetzen, dass die betroffene Person urteilsunfähig ist, sie 
damit keine Rechtsgrundlage für die Bewegungsfreiheit einer Person 
darstellen, welche auf ihrer Bewegungsfreiheit besteht und insoweit 
als urteilsfähig angesehen werden muss (a.a.O., Art. 438 N 5). Auch 
der Familienrechtskommentar Erwachsenenschutz spricht sich dafür 
aus, dass Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
auch bei fürsorgerisch untergebrachten Personen nur bei Urteilsunfä-
higkeit zulässig ist, mit der Begründung, dass Art. 383 ZGB, auf den 
Art. 438 ZGB verweist, ausschliesslich urteilsunfähige Personen er-
wähne (a.a.O., Art. 438 N 15). 

Gemäss Praxisanleitung zum Erwachsenenschutzrecht der 
KOKES hingegen können bewegungseinschränkende Massnahmen 
im Rahmen einer fürsorgerischen Unterbringung auch bei einer 
urteilsfähigen Person angeordnet werden können (KOKES – Praxis-
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anleitung Erwachsenenschutzrecht, a.a.O., Ziff. 11.12). Auch Dr. iur. 
Patrick Fassbind gelangt in seinem Werk zur Überzeugung, dass 
anders als bei Art. 383 ff. ZGB bei Art. 438 ZGB die Urteilsunfä-
higkeit der betroffenen Person kein Erfordernis darstellt (PATRICK 
FASSBIND, Erwachsenenschutz, Zürich 2012, S. 349). Auch der 
Erwachsenenschutz-Kommentar von Daniel Rosch et al. hält explizit 
fest, dass die Bestimmungen des Art. 383 ff. sinngemäss anwendbar 
seien: Abweichend von diesen Bestimmungen sei u.a., dass die 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit im Rahmen einer FU nicht 
von der Urteilsfähigkeit abhänge (DANIEL ROSCH ET AL. (Hrsg.), 
Das neue Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu 
Art. 360 ff. ZGB, Basel 2011, Art. 438 N 2). 

5.6.3. 
Art. 438 i.V.m. Art. 383 ZGB erfasst ausschliesslich Massnah-

men, die keine Behandlung sind (Botschaft Erwachsenenschutz, 
BBl 2006 7039; Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, a.a.O., 
Art. 438 N 3). Bei einer Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
handelt es sich demnach in aller Regel nicht um eine therapeutische 
Massnahme für den Betroffenen. Vielmehr geht es insbesondere um 
den Schutz Dritter und darum, dass das Gemeinschaftsleben auf der 
Abteilung nicht schwerwiegend gestört wird.  

Im Gegensatz dazu geht es bei der Behandlung ohne Zustim-
mung gemäss Art. 434 ZGB ausschliesslich um therapeutische Mass-
nahmen gemäss Behandlungsplan, nämlich um eine medizinische 
Behandlung im eigentlichen Sinne. Hier wird denn auch zu Recht 
beim Betroffenen die Urteilsunfähigkeit betreffend Behandlungsbe-
dürftigkeit vorausgesetzt (Art. 434 Abs. 1 Ziff. 2).  

Wenn der Basler Kommentar anfügt, eine bewegungseinschrän-
kende Massnahme bei einem urteilsfähigen Betroffenen müsse ent-
weder als Vollstreckung der fürsorgerischen Unterbringung angese-
hen werden oder Teil einer Behandlung nach Art. 434 f. ZGB 
darstellen (Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, a.a.O., Art. 438 
N 5), überzeugt dies nach dem hiervor Ausgeführten nicht, nachdem 
der Kommentar in N 3 und 4 zu Art. 438 – zutreffenderweise – aus-
führt, die blosse Umsetzung der Anordnungen nach Art. 426 - 429 
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ZGB werde nicht von Art. 438 ZGB erfasst, und Art. 438 ZGB er-
fasse ausschliesslich Massnahmen, die keine Behandlung seien. 

Es drängt sich daher die Frage auf, wie die Einrichtung reagie-
ren kann, wenn jemand im Rahmen einer fürsorgerischen Unter-
bringung in der Klinik hospitalisiert ist und die Voraussetzungen ge-
mäss Art. 383 ZGB erfüllt sind, der Betroffene jedoch gleichzeitig 
urteilsfähig ist bezüglich der Notwendigkeit der Anordnung und Um-
setzung der bewegungseinschränkenden Massnahme. Folgt man der 
Lehrmeinung gemäss Basler Kommentar und Familienrechtskom-
mentar, könnte die Einrichtung keine Einschränkung der Bewe-
gungsfreiheit zum Schutz Dritter bzw. zur Beseitigung einer schwer-
wiegende Störung des Gemeinschaftslebens auf der Abteilung anord-
nen, und es blieben wohl nur strafrechtliche Sanktionen. Dies kann 
nicht Sinn und Zweck sein, wenn eine Person zur Behandlung einer 
psychischen Störung per fürsorgerischer Unterbringung in eine 
Einrichtung eingewiesen ist. Deshalb ist das Verwaltungsgericht 
davon überzeugt, dass das Kriterium der Urteilsunfähigkeit bei der 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit im Rahmen einer fürsorgeri-
schen Unterbringung keine Geltung haben kann (so auch KOKES-
Praxisanleitung, a.a.O., Ziff. 11.12, PATRICK FASSBIND, a.a.O., 
S. 349, DANIEL ROSCH ET AL., a.a.O., Art. 438 N 2). 

(…) 

17 Delegation der Anhörungskompetenz durch das Familiengericht 
Die Delegation der Anhörungskompetenz an ein Einzelmitglied des Fa-
miliengerichts darf nicht die Regel darstellen, auch nicht bei der Anhö-
rung in der Einrichtung. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 1. Kammer, vom 13. August 2013 in Sachen 
B.F. gegen den Entscheid des Familiengerichts Z. (WBE.2013.377; publiziert 
in: CAN – Zeitschrift für kantonale Rechtsprechung 2013 Nr. 75 S. 194). 

Aus den Erwägungen 
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2. 
2.1. 
Gemäss Art. 447 Abs. 1 ZGB wird die betroffene Person per-

sönlich angehört, soweit dies nicht als unverhältnismässig erscheint. 
Im Fall einer fürsorgerischen Unterbringung hört die Erwach-
senenschutzbehörde die betroffene Person in der Regel als Kolle-
gium an (Art. 447 Abs. 2 ZGB). Der Gesetzgeber misst dem Prinzip 
der Unmittelbarkeit somit ein hohes Gewicht zu. Dies hängt auch mit 
dem Erfordernis der Interdisziplinarität zusammen: Indem das ZGB 
eine interdisziplinäre Zusammensetzung der Erwachsenenschutzbe-
hörde verlangt, gewährleistet es mit dem Gebot der Anhörung im 
Kollegium eine Wahrnehmung durch Entscheidträger unterschiedli-
cher Fachrichtungen. Aus Art. 447 Abs. 2 ZGB ergibt sich, dass die 
Anhörung ausnahmsweise an ein Einzelmitglied der Erwachsenen-
schutzbehörde übertragen werden kann. Damit wird zwar nach wie 
vor die Unmittelbarkeit gewährleistet, nicht aber die Interdiszipli-
narität (CHRISTOPH AUER/MICHÈLE MARTI, in: GEISER/ 
REUSSER [Hrsg.], Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Basel 
2012, Art. 447 N 33 f.). Der Regelfall muss aber eine mündliche An-
hörung vor dem gesamten Kollegium bleiben. Denkbar ist eine Aus-
nahme-Konstellation, falls die Mitglieder den Betroffenen aus frühe-
ren Verfahren bereits gut kennen und man sich lediglich über die 
eingetretenen Veränderungen ein Bild machen muss (CHRISTOF 
BERNHART, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Basel 
2011, Rz. 512). Die Delegationsmöglichkeit an ein Einzelmitglied 
des Gerichts ist zurückhaltend, nur im konkreten Einzelfall und im 
Entscheid begründet anzuwenden (PATRICK FASSBIND, Erwachse-
nenschutz, Zürich 2012, S. 147 f.). Eine Ausnahme ist z.B. denkbar 
bei urteilsunfähigen Patienten, die aufgrund einer schweren Demenz-
erkrankung in der Psychiatrischen Klinik Königsfelden untergebracht 
und daher im Status einer fürsorgerischen Unterbringung sind 
(Art. 380 ZGB). 

Besteht eine Verletzung von Art. 447 Abs. 2 ZGB darin, dass 
die Anhörung ohne zureichenden Ausnahmegrund durch ein einzel-
nes Behördenmitglied durchgeführt wurde, so führt dies grundsätz-
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lich zur Aufhebung des Entscheids (Basler Kommentar, Erwachse-
nenschutz, a.a.O., Art. 447 N 37). 

2.2. 
In Erw. 2.2. des angefochtenen Entscheids hält die Vorinstanz in 

diesem Zusammenhang fest, im vorliegenden Fall seien die Voraus-
setzungen für eine Einzeldelegation gegeben. Mit Hinweis auf eine 
entsprechende Erwägung im Basler Kommentar erklärt die Vorin-
stanz, die Anhörung durch ein einzelnes Mitglied der Erwachse-
nenschutzbehörde sei im Interesse der Prozessökonomie ausnahms-
weise zulässig, wenn die betroffene Person infolge Alters oder 
Krankheit in ihrer Wohnung oder an ihrem Aufenthaltsort anzuhören 
sei. 

2.3. 
2.3.1. 
Im Kanton Aargau hat sich in Absprache der Familiengerichte 

mit den Einrichtungen die Praxis entwickelt, dass die Anhörung in 
aller Regel in der Einrichtung durchgeführt wird. Die Ausführungen 
des Basler Kommentars können deshalb nicht unbesehen übernom-
men werden, ansonsten die Ausnahme (Anhörung durch ein einzel-
nes Mitglied der Erwachsenenschutzbehörde) zur Regel würde, was 
dem Sinn und Zweck der bundesrechtlichen Bestimmung klar wider-
sprechen würde. Vielmehr ist deshalb – auch mit Blick auf die hier-
vor zitierte Lehre – festzustellen, dass die Anhörung grundsätzlich 
immer durch das Kollegium des Familiengerichts durchzuführen ist.  

2.3.2. 
Der Beschwerdeführer ist bereits einmal durch das Kollegium 

des Familiengerichts Z. (in überwiegend identischer Besetzung) im 
Rehahaus Effingerhort angehört worden. Nachdem sich das Fami-
liengericht somit bereits in interdisziplinärer Zusammensetzung ein 
Bild der persönlichen und gesundheitlichen Situation des Beschwer-
deführers gemacht hat, konnte hier ausnahmsweise auf eine Anhö-
rung durch das Kollegium verzichtet werden. 
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III. Kantonale Steuern 

 

18 Grundbuchabgabe 
- Steuerwert als Mindestbemessungsgrundlage (Erw. 4.) 
- Eine vorbehaltene Nutzniessung stellt keine objektive Werteinbusse 

der Liegenschaften dar (Erw. 5.). 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 26. April 2013 in Sachen 
E.Z. (WBE.2012.372). 

Aus den Erwägungen 

4.3. 
Die in § 8 Abs. 2 GBAG getroffene Regelung steht in folgerich-

tigem Zusammenhang mit § 8 Abs. 1 GBAG, der Grundsatzregelung, 
wie die Berechnung der Grundbuchabgabe zu erfolgen hat. Die 
Massgeblichkeit der Kauf- oder Übernahmesumme für die Bemes-
sung der Grundbuchabgabe beruht auf der natürlichen Vermutung, 
der in der Vertragsurkunde genannte Preis entspreche dem wahren 
Wert, dem Verkehrswert (vgl. Erläuterungen und Berechnungsbei-
spiele GBAG/GBAD, § 8, insbesondere N 1 und 2; Botschaft des 
Regierungsrates an den Grossen Rat vom 7. September 1998, Fi-
nanzpaket 98, S. 18 f.). Fehlt in der Vertragsurkunde eine Preisan-
gabe oder weicht diese erheblich vom wahren Wert ab, hat die 
Berechnung der Grundbuchabgabe auf einem Ersatzwert zu erfolgen. 
Gemäss ursprünglicher Regelung hatten die Grundbuchämter selber 
eine Verkehrswertschätzung vorzunehmen und gestützt darauf die 
Abgabe zu berechnen (§ 8 Abs. 2 GBAG in der Fassung vom 7. Mai 
1980). Mit der Revision vom 9. März 1999, in Kraft seit 1. August 
1999, wurde diese Ordnung ersetzt durch den Steuerwert als einfache 
und leicht eruierbare massgebliche Bemessungsgrundlage (§ 8 Abs. 2 
Satz 1 GBAG). Nur noch bei Fehlen eines Steuerwerts gilt, dass die 
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Parteien auf Verlangen des Grundbuchamtes eine nach anerkannten 
Regeln erstellte Verkehrswertschätzung vorzulegen haben. Weicht 
die Schätzung von der Kauf- oder Übernahmesumme um mehr als 
10% nach oben ab, so wird die Abgabe vom Schätzwert erhoben (§ 8 
Abs. 2 Sätze 2 und 3 GBAG). 

4.4. (…) 
4.5. 
Der Steuerwert dient gemäss § 8 Abs. 2 Satz 1 GBAG als 

Ersatzwert für die Berechnung der Grundbuchabgabe, wenn die Ver-
tragsurkunde keinen Kaufpreis nennt. Er legt den Verkehrswert nach 
den dargelegten einheitlichen, objektiven Kriterien fest. Liegt der be-
urkundete Kaufpreis unter dem Steuerwert, ist in diesem eine Min-
destbemessungsgrundlage für die Grundbuchabgabe zu erblicken. 

5. 
5.1.-5.2. (…) 
5.3. 
Bemessungsgrundlage der Grundbuchabgabe ist der objektive 

Wert einer Liegenschaft, wie er normalerweise im Kaufpreis zum 
Ausdruck kommt. Ersatzweise ist der Steuerwert massgebend, bei 
dessen Fehlen die Verkehrswertschätzung. 

Der beurkundete Kaufpreis berücksichtigt vorliegend die von 
der Beschwerdeführerin sich selber vorbehaltene Nutzniessung an 
den übertragenen Liegenschaften, indem deren kapitalisierter Wert 
zum Abzug gebracht worden ist. Der Kaufpreis widerspiegelt damit 
nicht mehr den objektiven, sondern den subjektiven Wert der Liegen-
schaften, den bei den Übernehmerinnen durch das Nutzniessungs-
recht bewirkten Minderwert. Objektiv ist der Wert der Liegenschaf-
ten durch den Vorbehalt der Nutzniessung unberührt geblieben. Der 
Wert einer Liegenschaft bestimmt sich nach dem Nutzen, den die 
Liegenschaft spendet. Wer den Nutzen vereinnahmt, der Eigentümer 
selber oder der Nutzniesser, ist für den Wert der Liegenschaft bedeu-
tungslos. Die Bewertung der Liegenschaft hat so zu erfolgen, wie 
wenn kein solches Recht bestünde (KASPAR FIERZ, Der Schweizer 
Immobilienwert, 5. A., Zürich 2005, S. 373). Dies gilt gleichermas-
sen auch für die Ermittlung des Steuerwertes einer Liegenschaft. Ob 
daran eine Nutzniessung besteht, ist ohne Bedeutung. Deren Wert ge-



2013 Kantonale Steuern 101 

langt von der Grundstückbewertungssumme nicht in Abzug (Weglei-
tung für die Bewertung von Grundstücken, II/2, S. 2, Ziff. 2.2.3). 
Steuerlich ist das Bestehen einer Nutzniessung lediglich insofern von 
Bedeutung, als nicht der Grundeigentümer, sondern der Nutzniesser 
die Liegenschaft zu versteuern hat (§§ 30 Abs. 1 lit. a und 46 Abs. 2 
StG). Die Bemessungsgrundlagen bleiben für Eigentümer und Nutz-
niesser dieselben. 

5.4. 
Die Massgeblichkeit des objektiven Wertes einer Liegenschaft 

für die Berechnung der Grundbuchabgabe kommt auch darin zum 
Ausdruck, dass die auf die Erwerberinnen übertragene Schuld für die 
Berechnung der Grundbuchabgabe vom Übernahmepreis nicht zum 
Abzug gelangt. Dies wird denn auch von der Beschwerdeführerin 
nicht verlangt, obwohl die Liegenschaften durch die Schuldübernah-
meverpflichtung für die Erwerberinnen zusätzlich an Wert eingebüsst 
haben. Nicht anders verhält es sich mit der vorbehaltenen Nutznies-
sung. Sie schmälert nur für die Erwerberinnen den Wert der Liegen-
schaften, stellt aber nicht eine objektive Werteinbusse dar. 

Der in der notariellen Urkunde bezeichnete Übernahmepreis 
von Fr. X. liegt unter den Steuerwerten der Liegenschaften. Die 
Vorinstanz hat damit zu Recht den Steuerwert als massgebliche 
Grundlage für die Berechnung der Grundbuchabgabe bezeichnet (§ 8 
Abs. 2 GBAG). 

19 Grundstückschätzungsverfahren 
- Die Frage, ob eine Liegenschaft zum (steuerlichen) Verkehrswert 

oder zum Mittel aus (steuerlichem) Verkehrswert und Ertragswert 
besteuert wird, ist ebenso wie die Frage, ob ein Eigenmietwert voll 
oder wegen nur teilweiser Selbstnutzung teilweise besteuert werden 
darf, im ordentlichen Veranlagungsverfahren zu beurteilen (Erw. 1. 
und 6.4.2.). 

- Bei der Unrichtigkeitsschätzung ist auf die Verhältnisse im Zeitpunkt 
der ursprünglichen Schätzung abzustellen (Erw. 2.3. - 3.2.). 

- Begriff der wesentlichen Änderung gemäss § 218 StG (Erw. 6.1. f.) 
- Bei einer Einzelschätzung infolge Wertänderung ist die Entwicklung 

seit der letzten Schätzung zu beurteilen (Erw. 7.1.).  
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Urteil des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 21. August 2013 in Sachen 
KStA gegen E.W. (WBE.2012.251). 

Aus den Erwägungen 

1. 
(…) 
Die Steuerbehörden verzichteten bei der Mutter der Beschwer-

degegnerin zwar seit der Steuerperiode 2003 – als sie die Liegen-
schaft nicht mehr (als Hauptwohnsitz) bewohnte – auf die Besteue-
rung des Eigenmietwerts. Eine Änderungsschätzung wurde aber, wie 
das Steuerrekursgericht bereits zutreffend feststellte, auch damals 
nicht vorgenommen. Dies zu Recht, da die Frage, ob ein Eigenmiet-
wert voll oder wegen nur teilweiser Selbstnutzung teilweise besteuert 
werden darf (wobei in letzterem Fall in aller Regel der andere Teil 
als Mietertrag steuerlich zu berücksichtigen ist), im ordentlichen 
Veranlagungsverfahren zu beurteilen ist (vgl. dazu auch hinten 
Erw. 6.4.2.; MARTIN PLÜSS, in: MARIANNE KLÖTI-WEBER/DAVE 
SIEGRIST/DIETER WEBER [Hrsg.], Kommentar zum aargauischen 
Steuergesetz, 3. Aufl., Muri-Bern 2009, § 218 N 14 mit Verweis auf 
die Rechtsprechung des Steuerrekursgerichts). 

2.1.-2.2. (…) 
2.3. 
Die Möglichkeit der Unrichtigkeitsschätzung erklärt sich vor 

dem Hintergrund, dass die Vermögenssteuerwerte über viele Steuer-
perioden hinweg Gültigkeit besitzen, sich ein Fehler also viel länger 
auswirkt als bei einer Veranlagung. Es besteht deshalb das Bedürfnis, 
klar unrichtige Schätzungen vor der nächsten allgemeinen Neuschät-
zung korrigieren zu können (ausführlich dazu: AGVE 2005, S. 135). 
Daraus erklärt sich auch, dass es bei der Unrichtigkeitsschätzung 
nicht darum geht, seit der letzten allgemeinen Neuschätzung einge-
tretene Änderungen zu berücksichtigen, sondern allein darum, ur-
sprüngliche Fehler dieser Schätzung zu beseitigen. Massgebend da-
für, ob eine Unrichtigkeitsschätzung durchzuführen ist, sind mithin 
die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt der Einleitung der letzten 
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allgemeinen Neuschätzung (§ 218 Abs. 2 StG). In tatsächlicher Hin-
sicht sind somit – anders als bei der Einzelschätzung wegen Wert-
änderung – die Verhältnisse im Jahr 1999 massgeblich (so bereits 
VGE II/42 vom 17. März 2010, WBE.2009.294, Erw. 3.2.; ebenso: 
PLÜSS, a.a.O., § 218 N 23, mit Verweisen auf die Rechtsprechung 
des Steuerrekursgerichts). Die korrigierte Schätzung wirkt indes ab 
dem Begehren um Einzelschätzung und gemäss § 218 Abs. 2 StG 
sind bereits vorgenommene Veranlagungen betreffend Steuerperio-
den ab dem Einreichungsjahr (bzw. wenn wie hier von Amtes wegen 
eine Änderungsschätzung vorgenommen wurde: ab dem Jahr der 
Verfahrenseröffnung, d.h. ab dem Jahr 2010) zu revidieren. 

2.4. (…) 
3. 
3.1. 
Das Steuerrekursgericht hat die Voraussetzungen für eine Un-

richtigkeitsschätzung – im Gegensatz zum KStA im Einsprache-
verfahren – bejaht und den Eigenmietwert wegen Unbewohnbarkeit 
der Liegenschaft auf Fr. 0.00 festgesetzt. Dabei kam das Steuer-
rekursgericht zum Schluss, bezüglich der Prüfung, ob eine offen-
sichtlich unrichtige Schätzung vorliege oder nicht, sei auf die Ver-
hältnisse per anfangs Februar 2011 abzustellen und der Vermö-
genssteuerwert sei auf die Wertbasis 1. Mai 1998 zurückzurechnen. 

3.2. 
Dem kann nicht gefolgt werden, da in tatsächlicher Hinsicht für 

die Beantwortung der Frage, ob eine Unrichtigkeitsschätzung hätte 
vorgenommen werden müssen, die Verhältnisse im Jahr 1999 mass-
geblich sind (siehe vorne Erw. 2.3. mit Hinweisen). Die vom Steuer-
rekursgericht vorgenommene Schätzung, welche auf die aktuellen 
Verhältnisse abstellte (und damit auch den seit der letzten allgemei-
nen Neuschätzung offensichtlich vernachlässigten Unterhalt berück-
sichtigte), erweist sich damit insoweit als fehlerhaft. 

Das Abstellen auf den Zeitpunkt 1999 widerspricht zwar dem 
(ungenauen) Wortlaut von § 5 Abs. 2 VBG, wonach bei Einzelschät-
zungen (und damit auch bei Unrichtigkeitsschätzungen) die Verhält-
nisse im Zeitpunkt der Schätzung massgebend sein sollen. Das 
Abstellen auf den Zeitpunkt 1999 erscheint aber aufgrund des We-
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sens der Unrichtigkeitsschätzung zwingend; es sollen frühere, offen-
sichtlich unrichtige Schätzungen korrigiert werden können. Später 
eingetretene Änderungen oder Mängel müssen dabei unberücksich-
tigt bleiben, ansonsten werden die Änderungsschätzung und die Un-
richtigkeitsschätzung vermischt. 

4.-5. (…) 
6. 
6.1. 
Eine Einzelschätzung wegen Bestandes-, Nutzungs- oder Wert-

änderung wird vorgenommen, wenn die Änderung wesentlich ist 
(§ 218 Abs. 2 StG). § 218 Abs. 2 StG enthält keine Definition der 
wesentlichen Änderung. Bei der Auslegung des Begriffs Wesentlich-
keit ist zu berücksichtigen, dass die allgemeine Neuschätzung die 
Regel und die Einzelschätzung die Ausnahme darstellt, die nur bei 
tiefgreifenden Änderungen zur Anwendung gelangt (PLÜSS, a.a.O., 
§ 218 N 20, mit Hinweisen). 

6.2. 
Nach der Praxis des KStA gilt eine Änderung als wesentlich, 

wenn der Eigenmietwert um 10% oder mehr über oder unter dem 
bisherigen Wert liegt. Weicht der Eigenmietwert um weniger als 10% 
vom bisherigen Wert ab, ist die Änderung trotzdem wesentlich, wenn 
sie mindestens Fr. 700.00 ausmacht. Beim Vermögenssteuerwert gilt 
eine Änderung als wesentlich, wenn die Abweichung vom bisherigen 
Wert 10% oder mehr beträgt. Bei der Berechnung dieser Prozent-
grenzen entsprechen die bisherigen Werte 100%. Auch wenn sich nur 
einer der beiden Werte (Eigenmietwert oder Vermögenssteuerwert) 
wesentlich geändert hat, werden bei der Einzelschätzung gleichwohl 
beide Werte überprüft und allenfalls angepasst (PLÜSS, a.a.O., § 218 
N 21, mit Hinweisen). 

Das Steuerrekursgericht und das Verwaltungsgericht – letzteres 
mit einer Präzisierung – haben in ihrer Rechtsprechung betreffend 
Wesentlichkeit einer Änderung die Grenze von mindestens 10% 
übernommen (RGE vom 24. April 2008, 3-RV.2007.270; VGE II/42 
vom 17. März 2010, WBE.2009.294, Erw. 4.1.). Nach der verwal-
tungsgerichtlichen Rechtsprechung muss dieser Schwellenwert für 
das ganze infrage stehende Objekt gelten, da ansonsten eine Un-
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gleichbehandlung von Liegenschaften mit nur einer Wohnung und 
grösseren Objekten in Kauf genommen würde. Zudem ist, sofern 
eine frühere Fremdvermietung nicht mehr vorliegt, nicht auf den 
Eigenmietwert, sondern auf den Normmietwert abzustellen. Andern-
falls würden methodisch nicht miteinander vergleichbare Werte (der 
Ertrag aufgrund von Vermietung und der gemäss § 24 Abs. 1 VBG 
i.V.m. Anhang 17 Ziff. 2 reduzierte Eigenmietwert) gleich behandelt 
(VGE II/42 vom 17. März 2010, WBE.2009.294, Erw. 4.1.). 

6.3. (…) 
6.4. 
6.4.1. 
Die vorgenommene Einzelschätzung des KStA lässt sich (…) 

nicht mit der Nutzungsänderung von Normal- auf Zweitwohnung 
rechtfertigen. Zwar ist es zutreffend, dass eine Zweitwohnung – im 
Gegensatz zu allen anderen Grundstücken (inkl. Erstwohnungen), 
welche zum Mittel aus (steuerlichem) Verkehrs- und Ertragswert be-
steuert werden (§ 51 Abs. 4 StG) – zum Verkehrswert besteuert wird 
(§ 51 Abs. 3 StG). Da die vorliegende Zweitwohnung aber weiterhin 
ausschliesslich zur Eigennutzung verwendet wurde und keine Ver-
mietung vorlag, bedurfte es keiner neuen Schätzung. Sämtliche rele-
vanten Werte (Ertragswert, steuerlicher Verkehrswert, Eigenmiet-
wert) waren im Rahmen der allg. Neuschätzung bestimmt worden 
und mussten aufgrund der Nutzungsänderung weder erstmals festge-
setzt werden noch angepasst werden. 

6.4.2. 
Die Frage, ob eine Liegenschaft zum (steuerlichen) Verkehrs-

wert oder zum Mittel aus (steuerlichem) Verkehrswert und Ertrags-
wert besteuert wird, ist ebenso wie die Frage, ob ein Eigenmietwert 
voll oder wegen nur teilweiser Selbstnutzung teilweise besteuert wer-
den darf, im ordentlichen Veranlagungsverfahren zu beurteilen (so 
ausdrücklich für den Eigenmietwert: PLÜSS, a.a.O, § 218 N 14 mit 
Verweis auf die Rechtsprechung des Steuerrekursgerichts). 
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6.4.3. 
6.5. (…) 
7. (…) 
7.1. 
(…) Das Alter und der Unterhaltsbedarf eines Gebäudes sind 

hingegen keine Gründe für eine Einzelschätzung. Änderungen im 
Wert im Sinne von § 218 Abs. 2 StG sind somit nur solche, die ihre 
Ursache im Grundstück selber haben. Konjunkturelle Wertänderun-
gen oder die schwere Verkäuflichkeit eines Grundstücks hingegen 
sind unbeachtlich. Bei einer Einzelschätzung infolge Wertänderung 
ist die Entwicklung seit der letzten Schätzung zu beurteilen, anders 
als bei der offensichtlich unrichtigen Schätzung (siehe vorne Erw. 1). 

20 Steuerrecht 
- Anfechtung von Rückweisungsentscheiden mit Erwägungen mit Dis-

positivcharakter (Änderung der Rechtsprechung). § 198 StG ist so 
auszulegen, dass die Beschwerde ans Verwaltungsgericht gegen 
Rückweisungsentscheide nur unter den restriktiven Bedingungen des 
Art. 93 Abs. 1 BGG zulässig ist (Erw. I/2.) 

- Qualifikation von Fahrzeugumbaukosten als Geschäftsvermögen 
(Erw. II/1.5.) 

- Eine nachträgliche Kostenbeteiligung von Dritten an Geschäftsakti-
ven ist als ausserordentlicher Ertrag zu erfassen (Erw. II/2.3.) 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 24. Oktober 2013 in Sa-
chen X. (WBE.2013.35). 

Sachverhalt 

1. 
X. ist Tetraplegiker und selbstständig erwerbend. X. ersetzte 

seinen behindertengerecht umgebauten Personenwagen durch einen 
neuen Personenwagen (Kaufpreis: Fr. 56'100.00), welchen er behin-
dertengerecht umbauen liess. Die Kosten für diesen Umbau beliefen 
sich auf Fr. 136'322.45. 
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2. 
In der Buchhaltung seiner selbstständigen Erwerbstätigkeit akti-

vierte X. Fr. 56'100.00 und Fr. 136'322.45. In der Erfolgsrechnung 
nahm er Abschreibungen von Fr. 19'532.45 (auf dem Fahrzeug: 
Fr. 5'610.00 und auf den Umbaukosten: Fr. 13'922.45) vor. 

Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau (SVA) hatte 
im Urteilszeitpunkt noch nicht darüber eintschieden, in welchem 
Umfang sie sich an den Kosten des Umbaus beteiligen wird. 

Aus den Erwägungen 

I. 
1. (…) 
2. 
2.1. 
Die Vorinstanz entschied, dass ihre Erwägungen zum teilweisen 

Nichteintreten auf den Rekurs, zur Berücksichtigung der Kosten des 
behindertengerechten Umbaus des Fahrzeugs und zur Qualifikation 
des Fahrzeugs (ohne Umbaukosten) als Geschäftsvermögen "Dispo-
sitivcharakter" hätten. Bei einem allfälligen erneuten Rekurs nach 
dem neuen Einspracheentscheid werde das Steuerrekursgericht (re-
daktionelle Anmerkung: heutige Bezeichnung: Spezialverwaltungs-
gericht, Abt. Steuern) nicht darauf zurückkommen können. Ent-
sprechend sei bereits gegen den vorliegenden Entscheid Beschwerde 
ans Verwaltungsgericht zu erheben, falls eine Partei diese Erwägun-
gen anfechten wolle. 

(…) 
2.2. 
Nach der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts – 

worauf sich die Vorinstanz stützte – sind Rückweisungsentscheide 
des Spezialverwaltungsgerichts, Abt. Steuern, bezüglich der definitiv 
entschiedenen Punkte sofort anzufechten, andernfalls das Dispositiv 
und die tragenden Erwägungen insoweit verbindlich werden 
(AGVE 1975, S. 177 f.). 
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Diese Praxis wurde im Wesentlichen mit dem Argument der 
Prozessökonomie und -beschleunigung begründet. Da die Selbstbin-
dung der rückweisenden Instanz zu bejahen sei, werde durch den 
Rückweisungsentscheid das Verfahren in Bezug auf die in den Erwä-
gungen festgelegten Punkte endgültig erledigt. Sei der Betroffene, 
z.B. der Steuerpflichtige, mit den massgeblichen Erwägungen nicht 
einverstanden, so habe er im Anschluss daran Beschwerde zu führen. 
Andernfalls hätten die zwei folgenden Verfahrensstufen, nämlich der 
neue Entscheid der ersten Instanz und der darauf folgende Beschwer-
deentscheid der rückweisenden Instanz, einzig die Funktion, die Be-
schwerdeführung gegen die massgeblichen Erwägungen im Rück-
weisungsentscheid zu ermöglichen; im Übrigen wären sie, da sie auf 
jenen Erwägungen basierten, nutzlos, sobald diese im weiteren Be-
schwerdeverfahren (vor dritter Instanz) mit Erfolg angegriffen 
würden. Diese völlig unnötigen Komplikationen würden sich ohne 
Weiteres vermeiden lassen, indem die Beschwerdeführung bezüglich 
der Erwägungen mit "Dispositivcharakter" nur direkt im Anschluss 
an den Rückweisungsentscheid ermöglicht werde. 

Zur Begründung dieser Praxis berief sich das Verwaltungsge-
richt des Weiteren auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung: Ge-
mäss dieser gelte der Rückweisungsentscheid einer erstinstanzlichen 
kantonalen Behörde in Bezug auf die Erwägungen mit "Dispo-
sitivcharakter" als Endverfügung und demgemäss sei die Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht zulässig (ASA 43, 
S. 50 f.). Daraus sei zu schliessen, dass insoweit die Verwaltungsge-
richtsbeschwerde gegen einen allfälligen zweiten Entscheid der 
Rückweisungsinstanz nicht mehr gegeben wäre. Allerdings müsse 
einem Betroffenen klargemacht werden, dass die Erwägungen mit 
"Dispositivcharakter" im unmittelbaren Anschluss an den ergangenen 
Entscheid anzufechten seien; ansonsten sie in Rechtskraft erwachsen 
würden (AGVE 1975, S. 178, mit Hinweisen). 

2.3. 
Die geschilderte Praxis steht seit dem Inkrafttreten des BGG am 

1. Januar 2007 nicht mehr in Übereinstimmung mit der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung. Danach gelten Rückweisungsent-
scheide grundsätzlich als Zwischenentscheide gemäss Art. 93 BGG, 
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weil sie das Verfahren nicht abschliessen (BGE 138 I 143, Erw. 1.2, 
mit Hinweisen). Anders verhält es sich bloss, wenn der unteren In-
stanz, an welche die Sache zurückgewiesen wird, kein Entschei-
dungsspielraum mehr bleibt und die Rückweisung bloss der (rechne-
rischen) Umsetzung des oberinstanzlich Angeordneten dient; dies-
falls liegt ein Endentscheid vor (Urteil des Bundesgerichts vom 
13. September 2012 [2C_847/2012], Erw. 2.1, mit Hinweisen; FELIX 
UHLMANN, in: Marcel ALEXANDER NIGGLI/PETER UEBERSAX/HANS 
WIPRÄCHTIGER, [Hrsg.] Bundesgerichtsgesetz; Basler Kommentar, 
2. Aufl., Basel 2012, Art. 90 N 9; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/ 
MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3. Aufl., Zürich 2013, Rz 1157 S. 404). Abgese-
hen von den Fällen von Art. 92 BGG (Vor- und Zwischenentscheide 
über die Zuständigkeit und den Ausstand) ist die öffentlichrechtliche 
Beschwerde gegen einen Zwischenentscheid gemäss Art. 93 Abs. 1 
BGG nur dann zulässig, wenn dieser einen nicht wieder gutzu-
machenden Nachteil bewirken kann (lit. a) oder wenn die Gutheis-
sung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und 
damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weit-
läufiges Beweisverfahren ersparen würde (lit. b). 

2.3.1. 
Für die bisherige kantonale Praxis bedeutet dies, dass der damit 

verfolgte Zweck – Erhöhung der Prozessökonomie und Prozessbe-
schleunigung, indem Fragen, über die das Spezialverwaltungsgericht, 
Abt. Steuern, in einem Rückweisungsentscheid mit Dispositivcharak-
ter entschieden hat, möglichst rasch einer definitiven Klärung zuge-
führt werden können – nicht mehr erreichbar ist: Eine direkte An-
fechtung des Urteils des Verwaltungsgerichts, sofern es den vor-
instanzlichen Rückweisungsentscheid schützt, beim Bundesgericht 
ist als Folge der Qualifizierung des Entscheids als Zwischen-
entscheid gemäss Art. 93 BGG nur unter den dort (Art. 93 Abs. 1 
lit. a und b BGG) genannten einschränkenden Bedingungen möglich. 
Insbesondere betrachtet dabei das Bundesgericht den Umstand, dass 
die Vorinstanzen in einem zweiten Umgang auf ihre Rechtsauffas-
sung nicht mehr zurückkommen und die Beschwerde erneut abwei-
sen (oder allenfalls gar einen Nichteintretensentscheid fällen) wür-
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den, nicht als einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne 
von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 
13. September 2012 [2C_847/2012], Erw. 2.2.2., mit Hinweisen). 
Zudem erachtet das Bundesgericht die Ausnahmeklausel von Art. 93 
Abs. 1 lit. b BGG, wonach die Beschwerde gegen einen Zwischen-
entscheid zulässig ist, wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort 
einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden 
Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren 
ersparen würde, nicht leichthin als erfüllt, sondern handhabt diese 
vielmehr restriktiv (Urteil des Bundesgerichts vom 13. Septem-
ber 2012 [2C_847/2012], Erw. 2.2.2., mit Hinweisen). 

2.3.2. 
Der mit der bisherigen Praxis verfolgte Zweck der Steigerung 

der Verfahrensökonomie und -beschleunigung lässt sich somit ange-
sichts der veränderten bundesgesetzlichen Rechtslage nicht mehr 
erreichen. Damit aber nicht genug; die Beibehaltung der bisherigen 
Praxis würde sogar zu einer Erschwerung des Rechtsschutzes führen: 
Ein verwaltungsgerichtliches Urteil, mit dem ein Rückweisungsent-
scheid des Spezialverwaltungsgerichts, Abt. Steuern, bestätigt wird, 
ist beim Bundesgericht nicht (mehr) anfechtbar. Ein definitiver Ent-
scheid über Teilfragen im kantonalen Verfahren ist damit vor Erge-
hen eines Endentscheids in der Sache ausgeschlossen. Ein Beschwer-
deführer müsste demnach im Falle des Unterliegens vor Verwal-
tungsgericht den Endentscheid abwarten und könnte erst diesen – 
nach erneutem Durchlaufen des kantonalen Instanzenzugs – mittels 
Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundes-
gericht anfechten. 

Dieses Ergebnis lässt sich vermeiden, indem § 198 StG (i.V.m. 
§ 54 Abs. 1 VRPG) im Lichte von Art. 93 Abs. 1 BGG so ausgelegt 
wird, dass die Beschwerde ans Verwaltungsgericht gegen Rückwei-
sungsentscheide nur unter den restriktiven Bedingungen des nicht 
wiedergutzumachenden Nachteils sowie der sofortigen Herbeifüh-
rung eines Endentscheids und damit der Ersparnis eines bedeutenden 
Aufwands an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren 
zulässig ist. Diese Lösung rechtfertigt sich im Übrigen vor dem Hin-
tergrund des bundesrechtlich vorgeschriebenen bzw. ausdrücklich für 
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zulässig erklärten Systems des zweistufigen innerkantonalen Rechts-
schutzes im Recht der direkten Bundessteuer (vgl. Art. 140 und 145 
DBG) und im Bereich des harmonisierten Steuerrechts (Art. 50 
StHG). Dieses bundesgesetzlich vorgeschriebene bzw. ausdrücklich 
für zulässig erklärte innerkantonale Rechtsschutzsystem findet seine 
Fortsetzung in der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegen-
heiten ans Bundesgericht, wie sie sowohl im DBG als im StHG als 
letzte Möglichkeit der Anfechtung von Entscheiden in Bundessteuer-
sachen und für Streitigkeiten aus dem Bereich der harmonisierten 
Steuern vorgesehen ist (Art. 146 DBG; Art. 73 StHG). Es rechtfertigt 
sich daher, auch für das innerkantonale Rechtsmittelsystem die 
Anforderungen von Art. 93 Abs. 1 BGG zur Anwendung zu bringen. 
Jedenfalls für den Bereich des Rechts der direkten Bundessteuer und 
das harmonisierte Steuerrecht ist daher aus Gründen der Einheitlich-
keit des Rechtsmittelzugs und mit Blick auf die Vermeidung unnöti-
ger Verfahrensleerläufe in Änderung der bisherigen Praxis die An-
fechtung von Rückweisungsentscheiden auch im kantonalen Rechts-
mittelverfahren in Steuersachen in Zukunft nur unter den erschwer-
ten Voraussetzungen von Art. 93 Abs. 1 lit. a und b BGG zuzulassen 
(vgl. ebenso im Ergebnis: Urteil des Verwaltungsgerichts des Kan-
tons Zürich vom 2. Februar 2011, publ. in StE 2011 B 96.21, Nr. 16). 

2.4. 
2.4.1.-2.4.2. (…) 
2.4.3. 
(…) Die Beschwerdeführer und das KStA haben in der Folge 

dem Erlass eines Endentscheids durch das Verwaltungsgericht sowie 
der damit verbundenen Verkürzung des Instanzenzugs ausdrücklich 
zugestimmt und die Beschwerdeführer haben die für den Erlass eines 
Endentscheids erforderlichen Beweismittel eingereicht. Unter diesen 
Umständen rechtfertigt es sich nicht nur, auf die Beschwerde 
einzutreten, sondern – namentlich gestützt auf die zusätzlich einge-
reichten Beweismittel – einen Endentscheid zu fällen. 
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II. 
1. 
1.1. 
Die Vorinstanz hielt fest, dass gemäss dem von der EStV 

erlassenen Kreisschreiben Nr. 11 "Abzug von Krankheits- und Un-
fallkosten sowie von behinderungsbedingten Kosten" vom 31. Au-
gust 2005 (KS Nr. 11) Kosten für die behinderungsbedingte Abän-
derung eines Fahrzeugs abzugsfähig seien. Der behinderungs-
bedingte Umbau des Fahrzeugs stehe in erster Linie im Zusammen-
hang mit der Behinderung des Beschwerdeführers, obwohl er das 
Fahrzeug auch für die selbstständige Erwerbstätigkeit benötige. Es 
handle sich bei diesen Kosten um Privataufwand des Beschwerde-
führers. Daher seien die Umbaukosten nicht aktivierungsfähig und 
die Abschreibung stelle nicht geschäftsmässig begründeten Aufwand 
dar. Steuerrechtlich sei ein Abzug der Umbaukosten als behinde-
rungsbedingte Kosten gemäss § 40 lit. ibis StG zu beurteilen. 

1.2.-1.4. (…) 
1.5. 
In Bezug auf die Nutzung des Fahrzeugs gehen sowohl die 

Vorinstanz als auch die Beschwerdeführer übereinstimmend von ei-
ner überwiegenden geschäftlichen Nutzung des Fahrzeugs aus. Des-
sen Qualifikation als Geschäftsvermögen ist damit unbestritten. Um-
stritten ist hingegen die Zuordnung des Umbaus des Fahrzeugs, wel-
cher einerseits in einem direkten Zusammenhang mit der Behinde-
rung und andererseits mit der selbstständigen Erwerbstätigkeit des 
Beschwerdeführers steht. In Anbetracht dessen, dass die Qualifika-
tion des Fahrzeugs als Geschäftsvermögen nicht in Zweifel gezogen 
wird, dass alle Wirtschaftsgüter, die einer Unternehmung wirtschaft-
lich zur Verfügung stehen und dieser über den Bilanzstichtag hinaus 
einen Nutzen abwerfen sowie als Objekte einzeln identifizierbar und 
bewertbar sind, aktivierungsfähig sind (vgl. dazu ERNST HÖHN/ 
ROBERT WALDBURGER, Steuerrecht, Band II, 9. Aufl. 2002, § 46 
N 57), dass die Aktivierung des Fahrzeugs selbst von der Vorinstanz 
nicht in Frage gestellt wird, dass der Umbau des Fahrzeugs der 
geschäftlichen Nutzung des Fahrzeugs dient und dass der Beschwer-
deführer mit der Aktivierung des Fahrzeugs und der Umbaukosten in 
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der Buchhaltung eine eindeutige Willenskundgebung in Bezug auf 
den Geschäftsvermögenscharakter getätigt hat, kann der Vorinstanz 
nicht gefolgt werden, dass die Umbaukosten des Fahrzeugs nicht 
aktivierungsfähig sind. (…) 

2. 
2.1.-2.2. (…) 
2.3. 
(…) 
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer fällt ausser Be-

tracht, die in der Geschäftsbuchhaltung aktivierten Umbaukosten, so-
bald der Beitrag der SVA daran feststeht, einfach um diesen Betrag 
zu reduzieren. Auf diese Weise würde dem Umstand, dass der Bei-
trag einen tatsächlichen Einkommenszufluss darstellt und dass 
tatsächlich schon auf den Anschaffungskosten ohne Berücksichti-
gung des erst später zugeflossenen Beitrags der SVA (d.h. bei einer 
Ex-post-Betrachtung zu viel) abgeschrieben wurde, nicht Rechnung 
getragen. Es fällt aber auch ausser Betracht, die früheren Veranlagun-
gen in Revision zu ziehen und das steuerbare Einkommen im Um-
fang der sich im Nachhinein als zu hoch erweisenden Abschreibun-
gen zu korrigieren, da der Umstand des erst in einer späteren 
Steuerperiode als jener der Anschaffung bzw. des Umbaus des Fahr-
zeugs zugeflossenen Beitrags der SVA schon bei der Anschaffung zu-
mindest abseh- und nur seinem Umfang nach noch nicht bestimmbar 
war (Fehlen einer neuen Tatsache gemäss § 201 Abs. 1 lit. a und b 
StG). Die Anerkennung der Aktivierung der gesamten Umbaukosten 
sowie der darauf getätigten Abschreibungen als geschäftsmässig be-
gründete Kosten verlangt vielmehr, dass im Falle der (ganzen oder 
teilweisen) Übernahme der aktivierten Umbaukosten durch die SVA 
diese Kostenbeteiligung zwingend im Zeitpunkt der Auszahlung an 
den Beschwerdeführer in der Geschäftsbuchhaltung als ausserordent-
licher Ertrag erfasst wird und damit entsprechend zu versteuern sein 
wird. 





2013 Migrationsrecht 115 

IV. Migrationsrecht 

 

21 Ausschaffungshaft; Haftgrund; Papierbeschaffung i.S. von Art. 77 Abs. 1 
lit. c AuG 
Für die Anordnung einer Ausschaffungshaft gestützt auf Art. 77 AuG 
muss nicht in jeden Fall ein Ersatzreisepapier vorliegen. Wurde die Aus-
stellung eines Ersatzreisepapiers aufgrund behördlicher Bemühungen 
zugesichert und kann dieses jederzeit zwecks Ausschaffung des Betroffe-
nen abgerufen werden, ist die Voraussetzung von Art. 77 Abs. 1 lit. c AuG 
erfüllt. 

Aus dem Entscheid des Einzelrichters des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, 
vom 24. Januar 2013 in Sachen Amt für Migration und Integration gegen A. 
(WPR.2013.15). 

Aus den Erwägungen 

3.2. 
(…) 
Hinsichtlich der Voraussetzung, dass die Behörde die Reisepa-

piere beschaffen musste (Art. 77 Abs. 1 lit. c AuG), ist Folgendes 
festzuhalten: Das MIKA ersuchte das BFM am 5. März 2012 um 
Vollzugsunterstützung, worauf im Auftrag des BFM am 30. Juli 2012 
ein Gespräch mit einem Experten zur Herkunftsabklärung des Ge-
suchsgegners stattfand. Das BFM bat die tunesische Botschaft in der 
Folge am 18. September 2012 ein Ersatzreisepapier für den Gesuchs-
gegner auszustellen. Am 26. November 2012 wurde der Gesuchsgeg-
ner als tunesischer Staatsangehöriger anerkannt und die tunesische 
Botschaft sicherte die Ausstellung eines Ersatzreisepapiers für den 
Gesuchsgegner zu. Gemäss Mitteilung des BFM vom 4. Dezember 
2012 werde das Reisepapier nach Erhalt der Flugbuchung direkt an 
swissREPAT weitergeleitet. Zwar liegt nach dem Gesagten noch kein 
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Reisepapier vor. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Voraussetzung 
der behördlichen Papierbeschaffung nicht erfüllt wäre. Wie bereits 
mit Entscheid des RGAR vom 31. Oktober 2008 (1-HA.2008.112), 
Erw. 3.2, festgehalten, muss ein Ersatzreisepapier für die Anordnung 
einer Ausschaffungshaft gestützt auf Art. 77 AuG nicht in jeden Fall 
vorliegen. Wurde die Ausstellung eines Ersatzreisepapiers aufgrund 
behördlicher Bemühungen zugesichert und kann dieses jederzeit 
zwecks Ausschaffung des Betroffenen abgerufen werden, ist die Vor-
aussetzung von Art. 77 Abs. 1 lit. c AuG erfüllt. Dies ist vorliegend 
der Fall. Daran ändert auch nichts, dass die Ausstellung des 
Ersatzreisepapiers offenbar von der Flugbuchung bis zum 4. März 
2013 abhängig ist und die entsprechenden Flugdaten dem BFM min-
destens drei Wochen vor Abflug übermittelt werden müssen, da 
nichts darauf hindeutet, dass es bezüglich Flugbuchung zu Proble-
men kommen könnte. 

22 Eingrenzung; Verhältnismässigkeit 
Die Anordnung einer Eingrenzung auf einen Bezirk muss aufgrund der 
potentiellen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ver-
hältnismässig sein. Ein sehr geringfügiges Vermögensdelikt reicht hierfür 
nicht. 

Aus dem Entscheid des Einzelrichters des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, 
vom 19. Februar 2013 in Sachen A. gegen das Amt für Migration und Integra-
tion (WPR.2013.7). 

Aus den Erwägungen 

3.2. 
Der Beschwerdeführer wurde mit Verfügung der Vorinstanz 

vom 11. Dezember 2012 auf das Gebiet des Bezirks Brugg einge-
grenzt. Zur Begründung führt die Vorinstanz lediglich aus, die Ein-
schränkung der Bewegungsfreiheit des Beschwerdeführers diene der 
Verbesserung von Sicherheit und Ordnung. 
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Soweit sich die Eingrenzungsverfügung auf den Vorhalt des 
Diebstahls in Windisch bezieht, ist Folgendes festzuhalten: 

Zwar ist grundsätzlich denkbar, dass die Anordnung einer Ein-
grenzung geeignet sein kann, die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
zu erhöhen, wenn ein Betroffener zuvor wegen Diebstahls verurteilt 
wurde. Dies allerdings nur dann, wenn der Betroffene durch die Ein-
grenzung daran gehindert werden soll, sich potentiellen Deliktsorten 
zu nähern oder wenn die Eingrenzung dazu führt, dass der Wirkungs-
kreis des Betroffenen massgeblich eingeschränkt wird. Diese Voraus-
setzung ist im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Weder wird der Be-
schwerdeführer durch die Eingrenzung auf das Gebiet des Bezirks 
Brugg gehindert, erneut in Windisch Ladendiebstähle zu begehen, 
noch wird in der dürftig begründeten Verfügung dargelegt, dass der 
Beschwerdeführer daran gehindert werden müsste, Delikte ausser-
halb des Bezirks Brugg zu begehen. Den Akten ist jedenfalls nicht zu 
entnehmen, dass der Beschwerdeführer, über den angeblich begange-
nen geringfügigen Diebstahl in der Coop-Filiale Aarau hinaus, wei-
tere Delikte ausserhalb des Bezirks Brugg begangen hat. 

In Bezug auf den Vorhalt des Diebstahls in Windisch ist die Ein-
grenzung auf den Bezirk Brugg damit ungeeignet, den angestrebten 
Zweck zu erreichen. 

Betreffend des Vorhalts des Ladendiebstahls in der Coop-Filiale 
Aarau über einen Warenwert von CHF 6.85 ist festzuhalten, dass die 
Eingrenzungsverfügung vom 12. Dezember 2012 zwar geeignet ist, 
das von der Vorinstanz angestrebte Ziel der "Verbesserung von Si-
cherheit und Ordnung" zu erreichen. Fraglich ist hier jedoch, ob 
nicht mit einer milderen Massnahme (Ausgrenzung aus der Stadt 
oder dem Bezirk Aarau) der angestrebte Zweck auch erreicht werden 
könnte. Die Vorinstanz äussert sich weder in ihrer abermals äusserst 
dürftig begründeten Verfügung noch in ihrer Vernehmlassung dazu, 
weshalb nur mit einer Eingrenzung auf den Bezirk Brugg, der ange-
strebte Zweck erreicht werden kann. Wie nachfolgend zu zeigen sein 
wird, kann diese Frage jedoch vorliegend offen gelassen werden. 

Wie bereits ausgeführt, muss die angeordnete Massnahme ver-
hältnismässig im engeren Sinne sein, d.h. es muss ein überwiegendes 
öffentliches Interesse an der Massnahme bestehen. Dabei ist ent-
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scheidend, ob der Betroffene die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
bereits gestört hat und wie gravierend die Störung zu qualifizieren ist 
bzw. worauf sich eine allfällige Gefährdung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung stützt. In casu steht für die Bemessung des 
öffentlichen Interesses nur noch der vorgehaltene Ladendiebstahl in 
Aarau zur Diskussion, da die Eingrenzung auf den Bezirk Brugg, wie 
bereits ausgeführt, von vornherein nicht geeignet ist, weitere Delikte 
in Windisch zu verhindern. 

Gründet die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung wie im vorliegenden Fall einzig auf einem geringfügigen Dieb-
stahl über CHF 6.85, besteht zwar grundsätzlich ein öffentliches 
Interesse an einer Gebietsbeschränkung. Dieses ist jedoch als relativ 
klein einzustufen. Wird der geringfügige Diebstahl vom Betroffenen 
bestritten und ein ausgefällter Strafbefehl angefochten und ist auf-
grund der Aktenlage nicht von einer klaren Beweislage auszugehen, 
steht die Eingrenzung auf einen Bezirk in einem klaren Missverhält-
nis zum angestrebten Zweck. Mit anderen Worten ist im vorliegen-
den Fall mit Blick auf die potentielle Gefährdung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung aufgrund des vorgehaltenen geringfügigen 
Diebstahls nicht von einem überwiegenden öffentlichen Interesse an 
einer Eingrenzung auf einen Bezirk auszugehen. 

4. 
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die am 12. Dezember 2012 

angeordnete Eingrenzung auf den Bezirk Brugg in Bezug auf den 
Vorhalt des Diebstahls in Windisch nicht geeignet ist den angestreb-
ten Zweck zu erreichen. In Bezug auf den Vorhalt des geringfügigen 
Diebstahls in Aarau ist fraglich, ob nicht auch ein milderes Mittel ge-
nügen würde; auf jeden Fall besteht aber kein überwiegendes 
öffentliches Interesse an der Eingrenzung auf den Bezirk Brugg. 
Nach dem Gesagten ist die verfügte Eingrenzung unverhältnismäs-
sig, weshalb die Verfügung der Vorinstanz vom 12. Dezember 2012 
in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben ist. 

23 Vorbereitungshaft; Verhältnismässigkeit 
Auch wenn für die Anordnung einer Vorbereitungshaft sowohl der Haft-
zweck erfüllt ist als auch ein Haftgrund besteht, ist die Verhältnismässig-
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keit zu prüfen. Insbesondere muss sich die Inhaftierung des Betroffenen 
für die Sicherstellung des Wegweisungsverfahrens aufgrund der konkre-
ten Umstände als notwendig erweisen. 

Aus dem Entscheid des Einzelrichters des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, 
vom 15. März 2013 in Sachen Amt für Migration und Integration gegen A. 
(WPR.2013.44). 

Aus den Erwägungen 

1. 
Um die Durchführung eines Wegweisungsverfahrens sicherzu-

stellen, kann die zuständige kantonale Behörde einer Person, die 
keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung 
besitzt, während der Vorbereitung des Entscheides über ihre Aufent-
haltsberechtigung für höchstens sechs Monate in Haft nehmen 
(Art. 75 Abs. 1 AuG). 

(…) 
2. (…) 
3. 
Die Haftanordnung wird durch das MIKA unter anderem auf 

Art. 75 Abs. 1 lit. c AuG gestützt. Danach liegt ein Haftgrund dann 
vor, wenn ein Betroffener trotz Einreiseverbot das Gebiet der 
Schweiz betritt und nicht sofort weggewiesen werden kann. 

Gegen den Gesuchsgegner wurde durch das BFM eine unbefris-
tete Einreisesperre (heute Einreiseverbot) erlassen. Trotzdem hat er 
das Gebiet der Schweiz wieder betreten. Aufgrund des eingereichten 
und noch hängigen Asylgesuches kann er nicht sofort weggewiesen 
werden. Damit ist der Haftgrund von Art. 75 Abs. 1 lit. c AuG erfüllt. 

(…) 
4. 
Abschliessend stellt sich die Frage, ob die Haftanordnung des-

halb nicht zu bestätigen sei, weil sie im konkreten Fall gegen das 
Prinzip der Verhältnismässigkeit verstösst.  
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4.1. 
Mit dem Gesuchsgegner ist festzuhalten, dass die Anordnung 

einer Vorbereitungshaft einen Eingriff in seine Bewegungsfreiheit 
und damit einen Eingriff in sein Grundrecht der persönlichen Freiheit 
beinhaltet (Art. 10 Abs. 2 BV). Jeder Eingriff in ein Freiheitsrecht 
bedarf gemäss Art. 36 BV zu dessen Rechtfertigung einer gesetzli-
chen Grundlage. Zudem muss die Einschränkung durch ein öffentli-
ches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter ge-
rechtfertigt und im konkreten Fall verhältnismässig sein. 

4.2. 
Dass mit Art. 75 AuG eine gesetzliche Grundlage für die Ein-

schränkung der Bewegungsfreiheit vorliegt, bedarf keiner weiteren 
Ausführungen. Das grundsätzlich bestehende öffentliche Interesse an 
der Inhaftierung liegt in Fällen wie dem vorliegenden darin begrün-
det, dass das zuständige Migrationsamt die Durchführung des 
Wegweisungsverfahrens sicherzustellen hat. 

4.3. 
4.3.1. 
Weiter ist zu prüfen, ob die angeordnete Massnahme geeignet 

ist, den angestrebten Zweck zu erreichen; ob sie sodann notwendig 
ist oder ob zur Erreichung des Zwecks auch eine mildere Massnahme 
genügen würde, und schliesslich, ob die Massnahme verhältnismäs-
sig im engeren Sinne ist, d.h. ein überwiegendes öffentliches Inte-
resse an der Massnahme besteht. 

Die genannten Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. 
Ist dies nicht der Fall, ist die Inhaftierung nicht rechtmässig und nicht 
zu bestätigen. 

4.3.2. 
Dass die Inhaftierung eines Betroffenen grundsätzlich geeignet 

ist, die Durchführung eines Wegweisungsverfahrens sicherzustellen, 
liegt auf der Hand. 

4.3.3. 
Der Gesuchsgegner führte anlässlich der heutigen Verhandlung 

mit Blick auf die Notwendigkeit der Inhaftierung glaubhaft aus, er 
habe seit Einreichung seines Asylgesuchs am 17. Januar 2013 jede 
behördliche Anordnung befolgt. Von den Besuchen bei seiner Fami-
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lie sei er immer rechtzeitig nach B. in die Unterkunft zurückgekehrt. 
Diese Darstellung wird seitens des Gesuchstellers nicht bestritten. 
Vielmehr geht selbst der Gesuchsteller im Falle einer Haftentlassung 
davon aus, dass sich der Gesuchsgegner beim MIKA melden werde; 
dies jedoch nur, bis er ausreisen müsse. 

Es besteht kein Anlass, an den Ausführungen des Gesuchsgeg-
ners zu zweifeln, zumal diese vom Gesuchsteller auch nicht bestrit-
ten wurden. Aufgrund des Verhaltens des Gesuchsgegners seit Ein-
reichung seines Asylgesuches und der Einschätzung des mutmassli-
chen Verhaltens des Gesuchsgegners während des laufenden Asyl-
verfahrens durch den Gesuchsteller steht fest, dass keine Anzeichen 
dafür vorliegen, der Gesuchsgegner werde sich während der Dauer 
des Wegweisungsverfahrens den Behörden nicht zur Verfügung 
halten. Auch wenn sowohl der Haftzweck erfüllt ist als auch ein 
Haftgrund besteht, erscheint es nach dem Gesagten nicht notwendig, 
das Wegweisungsverfahren durch Inhaftierung des Gesuchsgegners 
sicherzustellen. 

5. 
Damit ist festzuhalten, dass die angeordnete Haft nicht erforder-

lich und somit unverhältnismässig ist. Die angeordnete Vorberei-
tungshaft ist nicht zu bestätigen und der Gesuchsgegner ist unver-
züglich aus der Vorbereitungshaft zu entlassen. 

24 Ausschaffungshaft; Haftentlassungsgesuch; Haftverlängerung gestützt 
auf neuen Haftgrund 
Es ist nicht zu beanstanden, wenn das MIKA anlässlich einer Verhand-
lung betreffend Haftentlassung auf einen neuen Haftgrund abstellt und 
bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen eine Haftverlänge-
rung beantragt (Erw. 3.3.). 

Aus dem Entscheid des Einzelrichters des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, 
vom 20. März 2013 in Sachen A. gegen das Amt für Migration und Integration 
(WPR.2013.45). 
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25 Ausschaffungshaft; rechtliches Gehör; Kontaktaufnahme mit Rechtsver-
treter 
Anlässlich der Gewährung des rechtlichen Gehörs betreffend Anordnung 
einer Ausschaffungshaft muss einem Betroffenen auf Ersuchen der telefo-
nische Kontakt mit seinem Rechtsvertreter ermöglicht werden. Weil im 
Verfahren vor dem MIKA das Anwaltsmonopol nicht gilt, ist unerheblich, 
ob der Rechtsvertreter berechtigt gewesen wäre, im Rahmen der Haft-
überprüfungsverhandlung die Vertretung zu übernehmen. Kann der 
Rechtsvertreter erst im Anschluss an die Haftüberprüfungsverhandlung 
kontaktiert werden, liegt zwar eine Verletzung des rechtlichen Gehörs 
vor. Diese ist aber nicht als derart gravierend einzustufen, dass der Be-
troffene aus der Haft zu entlassen ist. 

Aus dem Entscheid des Einzelrichters des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, 
vom 1. Juli 2013 in Sachen Amt für Migration und Integration gegen A. 
(WPR.2013.101). 

Aus den Erwägungen 

4. 
Anlässlich des rechtlichen Gehörs betreffend Anordnung einer 

Ausschaffungshaft verlangte die Gesuchsgegnerin, ihren Rechtsver-
treter telefonisch kontaktieren zu können. Dies wurde ihr mit dem 
Hinweis, ihr Rechtsvertreter sei vor Gericht nicht zugelassen, seitens 
des MIKA verweigert. An der heutigen Verhandlung vor dem Einzel-
richter rügte die Gesuchsgegnerin in verfahrensrechtlicher Hinsicht 
denn auch sinngemäss die Verletzung ihres rechtlichen Gehörs. Der 
Gesuchsteller hielt demgegenüber fest, dass der Gesuchsgegnerin die 
telefonische Kontaktaufnahme mit deren Rechtsvertreter im An-
schluss an die Verhandlung ermöglicht werde. 

In Anlehnung an Art. 29 BV statuiert Art. 81 Abs. 1 AuG die 
Pflicht der Kantone, dafür zu sorgen, dass die inhaftierte Person mit 
ihrem Rechtsvertreter sowie mit Familienangehörigen und Konsular-
behörden mündlich und schriftlich verkehren kann. Die Behörden 
müssen demnach auf Ersuchen des Betroffenen hin den Kontakt mit 
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einem Anwalt oder einem anderen Rechtsvertreter unverzüglich er-
möglichen (TOMAS HUGI YAR, in: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEI-
SER, Ausländerrecht, Basel 2009, N 10.40). Die Weigerung des 
MIKA, die Gesuchsgegnerin auf entsprechendes Begehren hin mit 
deren Rechtsvertreter telefonieren zu lassen, verletzt demnach den 
Anspruch der Gesuchsgegnerin auf rechtliches Gehör. Das MIKA 
verkennt, dass jeder Ausschaffungshäftling im Haftverfahren den An-
spruch hat, sich im Haftverfahren vertreten zu lassen; dies ungeachtet 
davon, ob dem MIKA die Vertretung nötig erscheint oder nicht (vgl. 
Urteil des Bundesgerichts vom 25. Februar 2011 [2C_131/2011]). Im 
Gegensatz zur richterlichen Haftüberprüfung gilt im Verfahren vor 
dem MIKA und damit auch bei Gewährung des rechtlichen Gehörs 
überdies das Anwaltsmonopol nicht. Unabhängig davon, dass der 
Vertreter der Gesuchsgegnerin nicht berechtigt gewesen wäre, diese 
im Rahmen der Haftüberprüfungsverhandlung zu vertreten, hätte der 
Gesuchsteller eine unverzügliche Kontaktaufnahme der Gesuch-
stellerin mit ihrem Vertreter nicht verweigern dürfen. 

Nicht jede Verletzung von Verfahrensvorschriften führt indessen 
zur Haftentlassung; vielmehr kommt es darauf an, welche Bedeutung 
den verletzten Vorschriften für die Wahrung der Rechte des Betroffe-
nen einerseits und dem Interesse an einer reibungslosen Durchset-
zung seiner Ausschaffung andererseits zukommt. Letzteres hat be-
sonderes Gewicht und vermag unter Umständen selbst erhebliche 
Verfahrensfehler aufzuwiegen, wenn der Ausländer die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung gefährdet (vgl. BGE 121 II 105, Erw. 2; Ur-
teile des Bundesgerichts vom 20. Februar 2013 [2C_57/2013] und 
vom 25. Februar 2011 [2C_131/2011]). 

Die Gesuchsgegnerin konnte sich zu der angeordneten Haft vor-
gängig äussern; dass sie ihren – wenngleich nicht vor den aargaui-
schen Gerichten zugelassenen – Rechtsvertreter erst im Anschluss an 
die Haftüberprüfungsverhandlung kontaktieren kann, stellt wohl eine 
Verletzung ihres rechtlichen Gehörs dar. Diese ist aber nicht als 
gravierend einzustufen, weshalb eine Haftentlassung unter diesen 
Umständen nicht zur Diskussion steht. Anders wäre wohl dann zu 
entscheiden, wenn das MIKA im Rahmen der Gewährung des recht-
lichen Gehörs betreffend Anordnung einer Ausschaffungshaft syste-
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matisch die Kontaktaufnahme mit Rechtsvertretern verweigern 
würde. Solche Anzeichen sind aber nicht vorhanden. 

(…) 
(Hinweis: Das Bundesgericht ist auf eine Beschwerde gegen 

diesen Entscheid mit Urteil vom 26. Oktober 2013 [2C_1003/2013] 
nicht eingetreten.) 

26 Ausschaffungshaft; Verstoss gegen Einreiseverbot; sofortige Wegweisung; 
Verhältnismässigkeit 
Hält sich ein Drittstaatsangehöriger illegal in der Schweiz auf und verfügt 
er in einem Schengen-Staat über ein Aufenthaltsrecht, kommt Art. 64 
Abs. 2 AuG zur Anwendung. Diesfalls ist in der Regel eine sofortige Weg-
weisung möglich und der Betroffene ist formlos aufzufordern, sich unver-
züglich in diesen Staat zu begeben. Sofern davon auszugehen ist, dass der 
formlosen Wegweisung Folge geleistet wird, erweist sich die angeordnete 
Haft als unverhältnismässig (Erw. 2.2.). 

Aus dem Entscheid des Einzelrichters des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, 
vom 21. Oktober 2013 in Sachen Amt für Migration und Integration gegen A. 
(WPR.2013.161). 

27 Vorbereitungshaft; Haftdauer 
Bei einer Vorbereitungshaft gestützt auf Art. 75 Abs. 1 lit. f AuG ist mit 
Blick auf Art. 37 AsylG grundsätzlich innerhalb von zehn Arbeitstagen 
mit einem Nichteintretensentscheid im Asylverfahren zu rechnen. Ohne 
besondere Gründe rechtfertigt sich deshalb eine mehrmonatige Haft zur 
Sicherstellung des Wegweisungsverfahrens nicht. 

Aus dem Entscheid des Einzelrichters des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, 
vom 15. November 2013 in Sachen Amt für Migration und Integration gegen 
A. (WPR.2013.177). 

Aus den Erwägungen 
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7. 
Das MIKA ordnete die Vorbereitungshaft für sechs Monate an 

und schöpfte damit das gemäss Art. 75 Abs. 1 AuG für die Vorberei-
tungshaft erlaubte Höchstmass aus. 

Wie das Bundesgericht mit Entscheid vom 4. September 2007 
(2C_275/2007) festgehalten hat, wurde die Regelung gemäss Art. 75 
Abs. 1 lit. f AuG in das Gesetz aufgenommen, um die Vorbereitungs-
haft mit dem asylrechtlichen Nichteintretensgrund der missbräuchli-
chen Nachreichung eines Asylgesuches gemäss Art. 33 AsylG zu ko-
ordinieren (Erw. 2.1). Hinsichtlich der vorliegend interessierenden 
Haftdauer ist daher zu berücksichtigen, dass gemäss Art. 37 AsylG 
Nichteintretensentscheide in der Regel innerhalb von zehn Arbeitsta-
gen nach der Gesuchstellung zu treffen und summarisch zu begrün-
den sind. Ist die 10-tägige Frist abgelaufen, steht dies zwar einem 
Nichteintretensentscheid gemäss Art. 33 AsylG nicht entgegen; die 
Behörden sind jedoch verpflichtet, gerade bei Personen, die sich in 
Haft befinden, rasch zu entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AuG). Diese 
zeitlichen Vorgaben für die Durchführung des Asylverfahrens müs-
sen bei der Bemessung der Dauer der Vorbereitungshaft berücksich-
tigt werden. Ohne besondere Gründe rechtfertigt es sich bei der 
vorliegenden Konstellation nicht, die Vorbereitungshaft gestützt auf 
Art. 75 Abs. 1 lit. f AuG für mehrere Monate anzuordnen. Erweist 
sich im Verlauf des Asylverfahrens, dass eine Erledigung durch einen 
Nichteintretensentscheid gemäss Art. 33 AsylG ausser Betracht fällt, 
ist die auf Art. 75 Abs. 1 lit. f AuG beruhende Vorbereitungshaft zu 
beenden, wobei jedoch ein anderer Haftgrund gemäss Art. 75 AuG 
die weitere Aufrechterhaltung der Vorbereitungshaft rechtfertigen 
kann. Nach Erlass des erstinstanzlichen Wegweisungsentscheids ist 
dessen Vollzug gegebenenfalls mit einer Ausschaffungs- oder Durch-
setzungshaft zu sichern (Urteil des Bundesgerichts vom 4. September 
2007 [2C_275/2007], Erw. 2.3 und 5.2, mit Hinweis). 

Vorliegend erfolgte die Einreichung des Asylgesuchs durch den 
Gesuchsgegner am 14. November 2013. Besondere Umstände, wel-
che im vorliegenden Fall die Anordnung einer Vorbereitungshaft für 
mehrere Monate rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. Unter 
den dargelegten Umständen erscheint daher eine Haftdauer von 



126 Obergericht, Abteilung Verwaltungsgericht 2013 

einem Monat als angemessen. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, 
dass eine Verlängerung der Vorbereitungshaft gemäss Art. 75 Abs. 1 
lit. f AuG möglich ist, wenn innerhalb der festgesetzten Haftdauer 
kein Nichteintretensentscheid gemäss Art. 33 AsylG gefällt werden 
kann (Urteil des Bundesgerichts vom 4. September 2007 
[2C_275/2007], Erw. 5.2). 

28 Widerruf der Niederlassungsbewilligung; Verhältnismässigkeit; Auslän-
der der zweiten Generation; Rückfallgefahr 
- Grundsätzlich ist eine positive Persönlichkeitsentwicklung im Rah-

men der privaten Interessen an einem Verbleib in der Schweiz zu 
berücksichtigen und nicht bei der Qualifizierung des öffentlichen In-
teresses an der Entfernung aus der Schweiz. Wenn aber bei einem 
Ausländer der zweiten Generation eine Rückfallgefahr aufgrund der 
konkret vorliegenden Persönlichkeitsentwicklung praktisch ausge-
schlossen werden kann, ist dies bei der Bemessung des öffentlichen 
Interesses an der Wegweisung zu berücksichtigen und generalprä-
ventive Überlegungen haben in den Hintergrund zu treten 
(Erw. 3.2.7.). 

- Ist der Widerruf der Niederlassungsbewilligung grundsätzlich ange-
zeigt, aber den Umständen nicht angemessen, ist die betroffene Per-
son unter Androhung des Widerrufs zu verwarnen (Erw. 5.). 

Aus dem Entscheid des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 
20. September 2013 in Sachen A. gegen das Amt für Migration und Integra-
tion (WBE.2011.1072). 

Aus den Erwägungen 

2. 
2.1. (…) 
2.2. 
(…) 
Vorliegend wurde der Beschwerdeführer mit Urteil des Bezirks-

gerichts K. vom 30. März 2010 zu einer Freiheitsstrafe von 27 Mo-
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naten verurteilt. Die dagegen erhobene Berufung wies das Oberge-
richt des Kantons Aargau mit Urteil vom 7. April 2011 ab. Der 
Widerrufsgrund von Art. 63 Abs. 2 AuG i.V.m. Art. 62 lit. b AuG ist 
damit erfüllt. 

3. 
3.1. 
Der Widerruf bzw. die Verweigerung einer Bewilligung recht-

fertigt sich nur, wenn die jeweils im Einzelfall vorzunehmende In-
teressenabwägung die entsprechende Massnahme als verhältnismäs-
sig erscheinen lässt (BGE 135 II 377, Erw. 4.3). Konkret muss bei 
Gegenüberstellung aller öffentlichen und privaten Interessen ein 
überwiegendes öffentliches Interesse an der Entfernung aus der 
Schweiz resultieren. 

Ob sämtliche relevanten Kriterien berücksichtigt und richtig an-
gewandt worden sind bzw. ob sich der Widerruf als verhältnismässig 
erweist, ist als Rechtsfrage durch das Verwaltungsgericht frei zu prü-
fen. 

3.2. 
3.2.1. 
Beim Vorliegen von Widerrufsgründen infolge Straffälligkeit 

bestimmt sich das Mass des öffentlichen Interesses vorab anhand der 
Schwere des Verschuldens des Betroffenen. Ausgangspunkt und 
Massstab dafür sind die vom Strafrichter verhängten Strafen. Das 
heisst, je höher eine Strafe ausfällt, umso höher ist das Verschulden 
eines Betroffenen zu qualifizieren. Bei Festsetzung des Strafmasses 
werden strafmildernde Umstände überdies stets mitberücksichtigt, 
weshalb auf die Beurteilung des Strafrichters grundsätzlich abzustel-
len ist (BGE 129 II 215, Erw. 3.1 sowie Urteil des Bundesgerichts 
vom 12. Juni 2012 [2C_797/2011], Erw. 2.2). Wird ein Strafurteil in 
Bezug auf die Strafzumessung nicht angefochten, bleibt damit in der 
Regel kein Raum, im migrationsrechtlichen Verfahren die diesbezüg-
liche Beurteilung des Strafrichters zu relativieren (Urteil des Bundes-
gerichts vom 19. Januar 2005 [2A.570/2004], Erw. 3.3). Bei schwe-
ren Straftaten, insbesondere bei Gewalt-, Sexual- und schweren 
Betäubungsmitteldelikten, sowie bei wiederholter Delinquenz bzw. 
erneuter Delinquenz nach Untersuchungshaft, nach verbüsster Frei-
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heitsstrafe oder nach migrationsamtlicher Verwarnung erhöht sich 
aus migrationsrechtlicher Sicht das öffentliche Interesse am Widerruf 
bzw. an der Verweigerung der Bewilligung entsprechend. 

3.2.2. 
Der Beschwerdeführer wurde mit Urteil des Bezirksgerichts K. 

vom 30. März 2010, bestätigt mit Urteil des Obergerichts des Kan-
tons Aargau vom 7. April 2011, wegen mehrfacher Gefährdung des 
Lebens, Gehilfenschaft zu Diebstahl, versuchten Diebstahls, Dieb-
stahls, mehrfachen bandenmässigen, teilweise versuchten Diebstahls, 
mehrfacher Sachbeschädigung und mehrfachen Hausfriedensbruchs 
zu einer Freiheitsstrafe von 27 Monaten verurteilt, wobei der Vollzug 
von 21 Monaten mit einer Probezeit von zwei Jahren aufgeschoben 
wurde. 

In migrationsrechtlicher Hinsicht ist angesichts der Dauer der 
teilbedingten Freiheitsstrafe von 27 Monaten von einem schweren 
Verschulden und damit von einem grossen öffentlichen Interesse an 
der Verweigerung eines weiteren Aufenthalts in der Schweiz auszu-
gehen; dies umso mehr, als das Obergericht des Kantons Aargau mit 
Urteil vom 7. April 2011 die vom Beschwerdeführer an den Tag 
gelegte kriminelle Energie, in Anbetracht der erschreckenden Rück-
sichtslosigkeit gegenüber fremdem Eigentum, als hoch einstufte. (…) 

Es besteht vorliegend kein Anlass, von den diesbezüglichen Be-
urteilungen der Strafrichter in migrationsrechtlicher Hinsicht abzu-
weichen. (…) 

3.2.3. 
Nachdem der Beschwerdeführer mit Entscheid der Jugendan-

waltschaft des Kantons Aargau vom 16. Juni 2006 wegen mehrfacher 
sexueller Nötigung, mehrfach versuchter sexueller Nötigung und 
versuchter Nötigung zu 10 Tagen Einschliessung, unter Gewährung 
einer Probezeit bis zum 24. April 2007, verurteilt werden musste, ist 
aufgrund der Art der begangenen Delikte aus migrationsrechtlicher 
Sicht grundsätzlich von einem erhöhten öffentlichen Interesse auszu-
gehen. Dies auch wenn zu berücksichtigen ist, dass der Beschwerde-
führer die Sexualdelikte im Alter von 16 Jahren beging und das 
öffentliche Interesse nicht gleich stark zu erhöhen ist, wie wenn er 
die Delikte als Erwachsener begangen hätte. 
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Erschwerend kommt hinzu, dass der Beschwerdeführer seit 
2004 wiederholt wegen Widerhandlungen gegen das SVG bestraft 
werden musste; letztmals gar mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft 
L. vom 9. März 2011 wegen Führens eines Motorfahrzeugs in ange-
trunkenem Zustand sowie Verursachens von unnötigem Lärm durch 
hohe Motordrehzahlen in niedrigen Gängen, begangen am 9. Januar 
2011, d.h. nach der erstinstanzlichen Verurteilung durch das Bezirks-
gericht K. vom 30. März 2010 und während des laufenden Beru-
fungsverfahrens am Obergericht. 

3.2.4. 
Schliesslich ist zu den Ausführungen des Beschwerdeführers 

betreffend die Gewährung des bedingten Strafvollzugs und der er-
neuten Straffälligkeit am 9. Januar 2011 zweierlei anzumerken: Dass 
einem Betroffenen die Rechtswohltat des teilbedingten Vollzugs 
einer Freiheitsstrafe zuteil wird oder man ihn vor Ablauf der aus-
gefällten Freiheitsstrafe bedingt aus dem Strafvollzug entlässt, be-
deutet nicht, dass deshalb aus migrationsrechtlicher Sicht das öffent-
liche Interesse an einer Entfernung aus der Schweiz entscheidend 
tiefer zu veranschlagen wäre oder gar dahinfallen würde. Vielmehr 
wäre das öffentliche Interesse noch höher zu veranschlagen, wenn 
einem Betroffenen der teilbedingte Vollzug der Freiheitsstrafe oder 
die vorzeitige Entlassung verwehrt würde, da in diesem Fall der 
Strafrichter bzw. die Strafvollzugsbehörde dem Betroffenen eine ne-
gative Bewährungsprognose stellen musste. Des Weiteren steht es 
den Migrationsbehörden frei, diesbezüglich einen strengeren Mass-
stab anzulegen, da bei schwerwiegenden Delikten oder wiederholter 
Delinquenz - wie sie beim Beschwerdeführer vorliegt - kein Restri-
siko bezüglich der Rückfallgefahr hinzunehmen ist (RGAE vom 
9. Juli 2009 [1-BE.2008.32], Erw. 4.2.2). Daher kann der Beschwer-
deführer aus der Gewährung eines teilbedingten Strafvollzugs nichts 
zu seinen Gunsten ableiten. Zudem genügt die Tatsache, dass eine 
ausländische Person im Strafvollzug zu keinen Klagen Anlass gege-
ben hat, angesichts der vergleichsweise engmaschigen Betreuung 
und intensiven Kontrolle in einer Strafanstalt für sich alleine nicht, 
um eine Rückfallgefahr auszuschliessen (Urteil des Bundesgerichts 
vom 12. November 2007 [2C_271/2007], Erw. 3.3; Urteil des Bun-
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desgerichts vom 4. April 2006 [2A.688/2005], Erw. 3.1.3). Daher 
kann der Beschwerdeführer auch diesbezüglich nichts zu seinen 
Gunsten ableiten. 

3.2.5. 
Der Beschwerdeführer bringt vor, dass das Führen eines Motor-

fahrzeugs am 9. Januar 2011 in alkoholisiertem Zustand keine 
schwere Delinquenz mit einem schweren Verschulden darstelle und 
zudem keine hochwertigen Rechtsgüter verletzt worden seien. Seine 
Entwicklung in persönlicher Hinsicht sei seit den dem Urteil des 
Obergerichts vom 7. April 2011 zugrundeliegenden Straftaten sehr 
positiv und stabil. Der Beschwerdeführer lebe seit mehr als vier Jah-
ren in einer festen Partnerschaft mit seiner Freundin und unterstütze 
diese mit Rat und Tat. Zudem habe er nach der Untersuchungshaft im 
April 2007 den Kontakt zu sämtlichen früheren Kollegen, mit denen 
er die dem Urteil vom 7. April 2011 zugrunde gelegenen Delikte be-
gangen habe, abgebrochen. Sein Verhalten im Vollzug der Halbge-
fangenschaft habe keinerlei Anlass zu Beschwerden gegeben, was 
das positive Bild des Beschwerdeführers abrunde und sein heutiges 
Bemühen um tadelloses Verhalten zeige. Auch finanziell seien seine 
Verhältnisse positiv und er habe seine Geldstrafe und die Bussen, 
sämtliche Kosten der Gerichtsverfahren und der Halbgefangenschaft 
sowie alle Anwaltshonorare pünktlich bezahlt. Auch beruflich könne 
eine äusserst positive Bilanz gezogen werden. Nach der Lehre habe 
er bei seiner Arbeitgeberin bleiben können. Er sei aufgrund seiner 
guten Leistungen diverse Male betriebsintern ausgezeichnet worden, 
habe Zusatzausbildungen absolviert und zudem an eine Stelle mit 
komplexerem Anforderungsprofil wechseln können. 

3.2.6. (…) 
3.2.7. 
Soweit der Beschwerdeführer auf seine Persönlichkeitsentwick-

lung verweist, ist Folgendes festzuhalten: Grundsätzlich ist eine posi-
tive Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen der privaten Interessen 
an einem Verbleib in der Schweiz zu berücksichtigen und nicht bei 
der Qualifizierung des öffentlichen Interesses an der Entfernung aus 
der Schweiz. Dies jedoch nur dann, wenn die positive Persönlich-
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keitsentwicklung durch die Beendigung des Aufenthalts in der 
Schweiz zunichte gemacht würde. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine positive Persönlichkeits-
entwicklung im Rahmen der Beurteilung des öffentlichen Interesses 
gänzlich ausser Acht zu lassen wäre. 

Liegt bei einem Zweitgenerationsausländer eine Persönlich-
keitsentwicklung vor, die darauf hindeutet, dass sich der Betroffene 
massgeblich gewandelt hat und dass gerade aufgrund der Persönlich-
keitsentwicklung (und nicht nur aufgrund des Wohlverhaltens wäh-
rend einer gewissen Zeit seit letzter rechtskräftiger Verurteilung) eine 
Rückfallgefahr praktisch ausgeschlossen werden kann, ist das öffent-
liche Interesse an der Wegweisung nicht gleich hoch zu veranschla-
gen, wie wenn keine konkreten Umstände darauf hindeuten, dass 
eine Rückfallgefahr praktisch ausgeschlossen werden kann. In die-
sem Fall haben generalpräventive Überlegungen in den Hintergrund 
zu treten. 

Zur Persönlichkeitsentwicklung des Beschwerdeführers ist Fol-
gendes anzumerken: Der Beschwerdeführer besuchte die 4. Klasse 
der Bezirksschule, als er gegenüber einer zwei Jahre jüngeren Mit-
schülerin zusammen mit Kollegen im Sommer 2004 massive sexuel-
le Übergriffe beging. In der Folge wurde er von der Schule verwie-
sen und musste seine Grundschulausbildung an einer anderen Schule 
abschliessen, erreichte jedoch offenbar aufgrund des teilweise unter-
schiedlichen Unterrichtsstoffes keinen genügenden Abschluss. Trotz-
dem konnte er am 1. August 2005 bei einem Krankenversicherungs-
unternehmen eine kaufmännische Lehre beginnen, welche er am 
31. Juli 2008 abschloss. Von Oktober 2006 bis April 2007 verübte er, 
unter anderem zusammen mit den gleichen Kollegen, mit denen er 
bereits wegen der begangenen Sexualdelikte bestraft werden musste, 
eine Vielzahl von Vermögensdelikten und wurde zudem wegen 
mehrfacher Gefährdung des Lebens verurteilt, weil er zusammen mit 
seinen Kollegen am 21. und 26. März 2007 Steine auf Autos, die auf 
der kantonalen Autobahn T5 fuhren, warf. Gemäss eigenen Aussagen 
hat der Beschwerdeführer den Kontakt zu seinen früheren Kollegen 
nach seiner Verhaftung am 11. April 2007 abgebrochen.  
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Aufgrund der Akten sowie der Partei- und Zeugenbefragung an-
lässlich der Verhandlung präsentiert sich der Beschwerdeführer heute 
in einem vollkommen anderen Bild. Offensichtlich hat er aufgrund 
seines beruflichen Erfolges, seiner inzwischen wahrgenommenen 
Verantwortung gegenüber seinen Eltern und seinem Bruder sowie 
aufgrund seiner Beziehung zu seiner langjährigen Freundin sein Le-
ben neu ausgerichtet: Der Beschwerdeführer ist seit Beginn der 
Lehre beim gleichen Krankenversicherungsunternehmen angestellt 
und heute im Bereich der Beratung von Privat- und Halbprivatversi-
cherten tätig. Nach Abschluss der Lehre absolvierte er eine Zusatz-
ausbildung zum Marketingfachmann BVS und befindet sich derzeit 
in einer Weiterbildung zum eidg. dipl. Fachmann Sozialversicherun-
gen. Diese wird er voraussichtlich im Oktober 2014 abschliessen. 
Geplant ist eine weitere Ausbildung zum Experten im Bereich So-
zialversicherungen. Seine Arbeitgeberin schätzt die Arbeitsleistung 
des Beschwerdeführers offenbar sehr. Aufgrund der Akten und den 
Äusserungen des Vorgesetzten des Beschwerdeführers anlässlich der 
Zeugenbefragung ist erstellt, dass die Arbeitgeberin des Beschwerde-
führers mit seiner Arbeitsleistung äusserst zufrieden ist. Der Be-
schwerdeführer konnte per 1. Juni 2012 einen firmeninternen Stel-
lenwechsel vornehmen und wirkte am Aufbau der neu zentral geführ-
ten Beratungsabteilung für Privat- und Halbprivatversicherte mit. 
Seither betreut der Beschwerdeführer Privat- und Halbprivatver-
sicherte mit entsprechend höherer Verantwortung. Der Vorgesetzte 
des Beschwerdeführers führt darüber hinaus aus, dass der Beschwer-
deführer über das Potenzial für eine Führungsposition verfüge und 
sich für eine Kaderfunktion eigne. 

In familiärer Hinsicht ist aufgrund der Partei- und Zeugenbefra-
gung erstellt, dass der Beschwerdeführer in hohem Masse seine 
Familienmitglieder unterstützt. Der Beschwerdeführer lebt mit sei-
nen Eltern, seinem Bruder und dessen Ehefrau zusammen. Die Eltern 
des Beschwerdeführers beziehen jeweils eine IV-Rente und sind 
krankheitsbedingt nicht in der Lage, selbständig sämtliche anfallen-
den Arbeiten zu erledigen, insbesondere in administrativen Belangen 
sind sie auf die Hilfe des Beschwerdeführers angewiesen. Vor allem 
die Mutter des Beschwerdeführers ist auf seine Unterstützung an-
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gewiesen. Sie befindet sich seit dem Jahr 2002 aufgrund einer an-
dauernden depressiven Störung sowie einer Angst- und Panikstörung 
in psychiatrischer Behandlung. Der Bruder des Beschwerdeführers 
leidet an einer seit seiner Kindheit bestehenden neuropsychologi-
schen Funktionsstörung, aufgrund derer er in administrativen Be-
langen ebenfalls auf Hilfe angewiesen ist. Der Beschwerdeführer un-
terstützt sämtliche Familienmitglieder in administrativen Angelegen-
heiten. Darüber hinaus erledigt der Beschwerdeführer auch anfallen-
de Arbeiten im Haushalt, zu denen seine Eltern nicht in der Lage 
sind. Von seinem monatlichen Brutto-Einkommen in Höhe von 
CHF 5'433.00 bezahlt der Beschwerdeführer monatlich 
CHF 3'000.00 auf das gemeinsame Konto der Familie, welches zur 
Deckung der alltäglichen Kosten der gesamten Familie dient. Nach 
dem Gesagten ist erstellt, dass der Beschwerdeführer seine Familien-
mitglieder im Alltag sowohl in administrativen Belangen, als auch im 
Haushalt und auch in finanzieller Hinsicht, weit über das übliche 
Mass hinaus unterstützt und in Bezug auf die Mutter und den Bruder 
von einem eigentlichen Abhängigkeitsverhältnis vom Beschwerde-
führer auszugehen ist. 

Der Beschwerdeführer hat seit sechs Jahren eine Freundin. Ge-
mäss den Ausführungen seiner Freundin hat der Beschwerdeführer 
auch sie massgeblich unterstützt. Insbesondere hat der Beschwerde-
führer seiner Freundin in schulischer und beruflicher Hinsicht 
bezüglich Bewerbungsschreiben und der Vorbereitung auf Bewer-
bungsgespräche Hilfe geleistet und war nach Aussagen seiner Freun-
din dafür verantwortlich, dass sie heute eine Ausbildung absolviert. 

Aufgrund des durch den Beschwerdeführer manifestierten Rei-
feprozesses, in dessen Verlauf er sein Leben neu ausgerichtet hat, 
kann heute die Gefahr, dass der Beschwerdeführer erneut straffällig 
wird, praktisch ausgeschlossen werden. Das mit Urteil des Oberge-
richts des Kantons Aargau vom 7. April 2011 festgestellte Motiv der 
Langeweile für die 2006/2007 als 18-jähriger begangenen Straftaten 
fällt heute vollkommen ausser Betracht. An der heute praktisch in-
existenten Rückfallgefahr vermag auch der Strafbefehl der Staatsan-
waltschaft Aarau-Lenzburg vom 9. März 2011 wegen Führens eines 
Motorfahrzeuges in angetrunkenem Zustand und Verursachens von 
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unnötigem Lärm durch hohe Motorendrehzahlen in niedrigen 
Gängen nichts zu ändern. Dabei handelt es sich zwar auch um einen 
Verstoss gegen die Rechtsordnung, jedoch steht dieser in keinem Zu-
sammenhang mit den beiden Verurteilungen durch die Jugendanwalt-
schaft und das Obergericht des Kantons Aargau. Unter diesen 
Umständen ist das öffentliche Interesse vorliegend nicht gleich hoch 
zu veranschlagen, wie wenn noch von einer potentiellen Rückfallge-
fahr ausgegangen werden müsste. 

3.2.8. 
Insgesamt ist unter Berücksichtigung der praktisch inexistenten 

Rückfallgefahr primär aufgrund der ausgefällten Freiheitsstrafe von 
einem grossen öffentlichen Interesse am Widerruf der Niederlas-
sungsbewilligung des Beschwerdeführers und an seiner Wegweisung 
auszugehen. 

3.3. 
Dem festgestellten grossen öffentlichen Interesse an der Entfer-

nung des Beschwerdeführers aus der Schweiz ist sein privates Inte-
resse am weiteren Verbleib gegenüberzustellen. 

3.3.1. 
Bezüglich des privaten Interesses ist im Rahmen der Verhältnis-

mässigkeitsprüfung vorab die Anwesenheitsdauer in der Schweiz zu 
berücksichtigen. Je länger eine ausländische Person in der Schweiz 
anwesend war, desto strengere Anforderungen sind grundsätzlich an 
den Widerruf der Niederlassungsbewilligung zu stellen 
(BGE 130 II 176, Erw. 4.4.2). (…) Allerdings ist selbst bei einem 
Ausländer der "zweiten Generation", der in der Schweiz geboren ist 
und sein ganzes bisheriges Leben in der Schweiz verbracht hat und 
deshalb dieses Land als seine Heimat betrachtet, ein Widerruf der 
Niederlassungsbewilligung nicht in jedem Fall ungerechtfertigt 
(BGE 122 II 433, Erw. 2c). 

3.3.2. 
Der Beschwerdeführer wurde in der Schweiz geboren und hat 

sein ganzes bisheriges Leben hier verbracht. Vom 2. September 2011 
bis zum 26. Februar 2012 befand er sich im Strafvollzug. Da die 
anrechenbare Aufenthaltsdauer praxisgemäss abstrakt - unter Abzug 
der in Unfreiheit verbrachten Zeitspanne - zu berechnen ist, ergibt 
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sich für ihn eine Aufenthaltsdauer von gut 24 Jahren, während der er 
ununterbrochen in der Schweiz lebte (vgl. RGAE vom 25. Juni 2010 
[1-BE.2009.23], Erw. II/4.3.1). Aufgrund dieser sehr langen Aufent-
haltsdauer ist ihm bereits ein sehr grosses privates Interesse am Ver-
bleib in der Schweiz zuzubilligen. 

3.3.3. 
In Bezug auf die Umstände des Einzelfalls spielen insbesondere 

die familiären Verhältnisse des Beschwerdeführers, d.h. seine Bezie-
hungssituation, und dabei namentlich die Auswirkungen und Nach-
teile eines Widerrufs der Niederlassungsbewilligung auf sie, eine 
Rolle. 

Der volljährige Beschwerdeführer ist ledig und hat keine Kin-
der. Er wohnt zusammen mit seinen Eltern und seinem Bruder, der 
wegen einer neuropsychologischen Störung offenbar vermehrt Unter-
stützung bedarf. Beide Elternteile beziehen Renten der Invalidenver-
sicherung. Der Beschwerdeführer bringt vor, er unterstütze seine Fa-
milie persönlich, finanziell und in administrativen Belangen. Zudem 
habe er sich auch während des Strafvollzugs in Halbgefangenschaft 
um seine Familie gekümmert und würde dies auch nach einem 
allfälligen Auszug aus der gemeinsamen Wohnung tun. Es bestehe 
mithin ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis und seine Wegwei-
sung aus der Schweiz hätte gravierende Folgen für die Familie.  

Den Akten ist zu entnehmen, dass der Vater des Beschwerde-
führers wegen eines Rückenleidens nicht mehr arbeitsfähig ist und 
eine IV-Rente bezieht. Die Mutter des Beschwerdeführers ist seit 
2002 u.a. wegen einer andauernden depressiven Störung sowie einer 
Angst- und Panikstörung in psychiatrischer Behandlung. Die Erkran-
kung steht gemäss Gutachten der Psychiatrischen Klinik K. vom 
13. September 2005 im Zusammenhang mit einem schweren Unfall, 
bei dem ihre Schwester in Kroatien unmittelbar neben ihr von einem 
betrunkenen Autofahrer angefahren und schwer verletzt wurde. Die-
ser Unfall sowie weitere Vorfälle in ihrem unmittelbaren familiären 
Umfeld führten bei der Mutter des Beschwerdeführers offenbar zu 
Verlustängsten in Bezug auf ihren Ehemann und ihre beiden Söhne. 
Seit dem Strafurteil des Obergerichts vom 7. April 2011 gegen den 
Beschwerdeführer und dem damit einhergehenden migrationsrecht-
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lichen Verfahren betreffend seine Wegweisung aus der Schweiz hat 
sich ihr Zustand massiv verschlechtert.  

Der Bruder des Beschwerdeführers leidet an einer leichten früh-
kindlichen Hirnschädigung. Obschon er beruflich integriert werden 
konnte, ist er insbesondere in administrativen Belangen auf Hilfe an-
gewiesen und nicht in der Lage, seine Eltern zu unterstützen. 

Aufgrund der Akten sowie der Partei- und Zeugenbefragung ist 
erstellt, dass sich der Beschwerdeführer in den letzten Jahren ver-
mehrt um seine Familie, insbesondere um seine Mutter und seinen 
Bruder, kümmert und sie im täglichen Leben unterstützt. Eine Weg-
weisung des Beschwerdeführers aus der Schweiz würde vor allem 
die Mutter des Beschwerdeführers stark beeinträchtigen. Gemäss 
Stellungnahme der Klinik S. vom 14. Dezember 2011, würde eine 
Wegweisung des Beschwerdeführers dessen Mutter "in eine massive 
Krise stürzen und die sozialpsychiatrische Begleitung und Behand-
lung im ambulanten Setting unmöglich machen". 

Nach dem Gesagten ist der Bruder des Beschwerdeführers von 
ihm in gewissen, jedoch nicht sehr grossen Umfang abhängig, woge-
gen die Mutter des Beschwerdeführers in besonderem Masse von 
ihm abhängig ist. Dies ist auch daraus ersichtlich, dass der Be-
schwerdeführer während seiner Halbgefangenschaft frühmorgens 
und über Mittag seine Mutter aufsuchte und diese bereits unter der 
Abwesenheit des Beschwerdeführers während der Wochenenden litt. 
Dem Beschwerdeführer ist unter diesen Umständen ein erhöhtes pri-
vates Interesse an einem Verbleib in der Schweiz zuzubilligen. 

Der Beschwerdeführer hat seit sechs Jahren eine Freundin, wel-
che er offenbar zu heiraten beabsichtigt. Die Partnerschaft zwischen 
dem Beschwerdeführer und seiner Freundin scheint sich trotz Voll-
zug der Freiheitsstrafe gefestigt zu haben. Der Beschwerdeführer 
macht geltend, ein Widerruf seiner Niederlassungsbewilligung und 
die damit verbundene Wegweisung aus der Schweiz sei unverhältnis-
mässig und verstosse gegen die Achtung des Familienlebens (Art. 8 
EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV). Dem kann so nicht gefolgt werden. 
Die Freundin des Beschwerdeführers wusste offenbar schon vor ihrer 
Beziehung von seiner kriminellen Vergangenheit. Wie die Vorinstanz 
zutreffend ausgeführt hat, mussten der Beschwerdeführer und seine 
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Freundin aufgrund seiner Straffälligkeit zumindest damit rechnen, 
ihre Beziehung allenfalls nicht in der Schweiz leben zu können. 
Demnach kann der Beschwerdeführer in Bezug auf seine Freundin 
allenfalls ein leicht erhöhtes privates Interesse am weiteren Verbleib 
in der Schweiz ableiten. 

Insgesamt ist dem Beschwerdeführer bezüglich der Beziehung 
zu seinen Familienangehörigen und zu seiner Freundin vor allem we-
gen der Unterstützung seiner kranken Mutter ein erhöhtes privates 
Interesse am weiteren Verbleib in der Schweiz zuzubilligen.  

3.3.4. 
In persönlicher Hinsicht ist sodann insbesondere auf die wirt-

schaftliche Integration des Beschwerdeführers einzugehen sowie auf 
seine Chancen einer ökonomischen Eingliederung in die heimatli-
chen Verhältnisse. 

Der Beschwerdeführer absolvierte eine Ausbildung zum Kauf-
mann bei einer Versicherungsgesellschaft und blieb nach Lehrab-
schluss bei dieser angestellt. Gemäss den Zwischenzeugnissen und 
den Ausführungen des Vorgesetzten des Beschwerdeführers anläss-
lich der Zeugenbefragung ist die Arbeitgeberin sehr zufrieden mit 
den Leistungen des Beschwerdeführers, welchen sie als sehr selb-
ständig und verantwortungsbewusst wahrnimmt. Am 20. April 2011 
erlangte der Beschwerdeführer das Diplom zum Marketingfachmann 
BVS. Per 1. Juni 2012 wurde er in eine Abteilung der Versicherung, 
welche Privat- und Halbprivatversicherte betreut, befördert. Zudem 
begann der Beschwerdeführer im Oktober 2012 eine Ausbildung zum 
Sozialversicherungsfachmann. Sein Vorgesetzter qualifiziert den Be-
schwerdeführer u.a. als äusserst engagierten und hilfsbereiten Mitar-
beitenden. Seine offene und positive Art werde bei seinen Teamkolle-
gen und auch bei den Vorgesetzten sehr geschätzt. Die Leistungen 
seien hinsichtlich Arbeitsqualität und -quantität sehr zufrieden-
stellend, was ebenfalls für sein Fachwissen und sein Teamverhalten 
gelte. Auch sei Potential für eine allfällige spätere Führungsposition 
vorhanden. Dies geht auch aus der Zielvereinbarung und -beurteilung 
vom 15. April 2013 hervor, wonach der Beschwerdeführer sich für 
eine Kaderfunktion und mehr Verantwortung eignet. Schliesslich 
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bringen mehrere vom Beschwerdeführer betreute Kunden ihre 
Zufriedenheit in Schreiben an die Arbeitgeberin zum Ausdruck. 

Der Beschwerdeführer kommt für sich selbst auf, ist wirtschaft-
lich unabhängig und wird von seiner Arbeitgeberin, seinen Arbeits-
kollegen und den durch ihn betreuten Kunden sehr geschätzt. Mit 
seiner bereits abgeschlossenen und seiner gegenwärtigen, bis Ok-
tober 2014 dauernden, Weiterbildung zeigt er Engagement im Hin-
blick auf seine berufliche Laufbahn in der Versicherungsbranche. Zu 
Gunsten des Beschwerdeführers ist daher auf eine sehr erfolgreiche 
berufliche Integration in der Schweiz zu schliessen.  

Hingegen ist zu dem Vorbringen des Beschwerdeführers, in 
Bosnien-Herzegowina gäbe es keine Krankenversicherung, womit 
ihm seine bisher erworbenen Kenntnisse in der Versicherungsbran-
che dort gar nichts nützen würden, Folgendes anzumerken: Wie der 
Rechtsvertreter des Beschwerdeführers zu Recht vorbringt, ist dieser 
kroatischer Staatsangehöriger. Die Familie des Beschwerdeführers 
mag zwar ursprünglich aus Bosnien-Herzegowina stammen; vorlie-
gend ist jedoch die Eingliederung des Beschwerdeführers in 
Kroatien, seinem Heimatland, zu prüfen. Folglich kann offen gelas-
sen werden, ob dem Beschwerdeführer eine soziale und berufliche 
Integration in Bosnien-Herzegowina unzumutbar wäre. Vielmehr ist 
mit der Vorinstanz festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer mit sei-
ner Ausbildung und Berufserfahrung eine berufliche Integration auch 
in seinem Heimatland Kroatien möglich ist. Damit sind seine 
Eingliederungschancen in den heimatlichen Arbeitsmarkt - selbst un-
ter Berücksichtigung der im Vergleich zur Schweiz schlechteren 
Wirtschaftslage und allfälligen Startschwierigkeiten - intakt. 

Über die finanzielle Situation des Beschwerdeführers lässt sich 
den Akten nichts entnehmen, was sein Interesse am Verbleib in der 
Schweiz erhöhen würde. Der Beschwerdeführer kann denn auch aus 
der Bezahlung seiner Schulden infolge Straffälligkeit nichts zu sei-
nen Gunsten ableiten. 

Nach Massgabe der sehr erfolgreichen beruflichen Integration 
in der Schweiz und den gleichwohl intakten beruflichen Integrations-
aussichten im Heimatland ist dem Beschwerdeführer schliesslich ein 
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zusätzlich erhöhtes Interesse an einem weiteren Verbleib in der 
Schweiz zuzubilligen. 

3.3.5. 
Zur Feststellung der privaten Interessen des Beschwerdeführers, 

die gegen einen Widerruf der Niederlassungsbewilligung sprechen, 
sind weiter mit Blick auf den Grad der Integration insbesondere die 
sprachlichen Fähigkeiten und das persönliche Umfeld sowie seine 
Persönlichkeitsentwicklung zu beachten. Zu prüfen ist mithin, ob der 
Beschwerdeführer bei einem Verlassen der Schweiz in unzumutbarer 
Weise aus einem sozialen Umfeld herausgerissen bzw. ob er im Hei-
matland auf unüberwindbare (Re-)Integrationsprobleme stossen wür-
de oder ob durch die Ausreise eine positive Persönlichkeitsentwick-
lung zunichte gemacht würde. Dabei sind in Fällen wie dem Vor-
liegenden auch jene Aspekte zu beachten, die eine Rückkehr ins 
Heimatland aufgrund der dort aktuell bestehenden Situation als unzu-
mutbar erscheinen lassen (BGE 135 II 110, Erw. 4.2). 

Der Beschwerdeführer macht geltend, er kenne sein Heimatland 
kaum. Er habe dort nur einige Male ferienhalber verweilt. Schliess-
lich habe er ungenügende Kenntnisse in der kroatischen Sprache und 
sei nicht in der Lage, sich darin schriftlich auszudrücken. (…) Auch 
wenn die Gepflogenheiten seines Heimatlandes ihm nicht gleich ver-
traut sein dürften, wie einem dort aufgewachsenen jungen Mann, so 
stellt die Vorinstanz zu Recht fest, dass seine Eingliederungschancen 
in die heimatliche Gesellschaft grundsätzlich intakt sind. Dies insbe-
sondere auch aufgrund seiner Sprachkenntnisse, die er bereits in der 
Schweiz beruflich einsetzt. Unüberwindbare Integrationsprobleme 
sind nicht erkennbar. Im Sinne eines Vergleichs gilt es im Übrigen 
festzuhalten, dass bei jungen Erwachsenen aus dem Herkunftsland 
des Beschwerdeführers, die neu in die Schweiz übersiedeln und über 
keine Kenntnisse einer Landessprache verfügen, ohne Weiteres ange-
nommen wird, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, sich in die 
schweizerischen Verhältnisse zu integrieren. Es ist vor diesem Hin-
tergrund nicht ersichtlich, weshalb die Integrationsprobleme des 
Beschwerdeführers im Heimatland grösser sein sollten als die Inte-
grationsprobleme, welche die Vorgenannten in der Schweiz zu be-
wältigen haben. An der Annahme intakter Integrationsaussichten än-



140 Obergericht, Abteilung Verwaltungsgericht 2013 

dert auch nichts, wenn die nächsten Verwandten und die Freundin 
des Beschwerdeführers in der Schweiz bleiben. Insgesamt dürfte da-
her in Anbetracht dieser Umstände sowie der allgemeinen wirtschaft-
lichen Lage eine Rückkehr in sein Heimatland zwar mit Schwierig-
keiten verbunden, aber keinesfalls unzumutbar, sein. 

Schliesslich bringt der Beschwerdeführer vor, seine persönliche 
Entwicklung seit den dem Urteil vom 7. April 2011 zugrundeliegen-
den Taten sei sehr positiv und stabil. Seine einzige Verfehlung beste-
he in einem Fahren in angetrunkenem Zustand, welche er am 
9. Januar 2011 begangen hatte. Selbst wenn man den Vorfall vom 
9. Januar 2011 ausser Acht lassen würde, könnte der Beschwerdefüh-
rer aus seiner ansonsten effektiv äussert positiven Persönlichkeitsent-
wicklung nichts ableiten. Weder legt der Beschwerdeführer dar noch 
ist aus den Akten ersichtlich, dass diese positive Persönlichkeitsent-
wicklung aufgrund einer Wegweisung zunichte gemacht würde. 

3.3.6. 
Zusammenfassend beruht das private Interesse des Beschwerde-

führers an einem weiteren Verbleib in der Schweiz primär auf seinem 
Status als Ausländer der zweiten Generation und seiner sehr langen 
Anwesenheitsdauer, auf der Beziehung des Beschwerdeführers zu 
seinen in der Schweiz lebenden Familienangehörigen, insbesondere 
zu seiner Mutter sowie zu seiner Schweizer Freundin. Hinzu kom-
men Nachteile im Zusammenhang mit dem Abbruch seiner äusserst 
erfolgreichen beruflichen Integration und gewisse, jedoch nicht un-
überwindbaren Integrationsprobleme im Heimatland. Insgesamt ist 
das private Interesse als sehr gross zu qualifizieren. 

4. 
Bei der Gesamtwürdigung der sich gegenüber stehenden öffent-

lichen und privaten Interessen ist letztlich nicht von einem über-
wiegenden öffentlichen Interesse an der Entfernung des Beschwerde-
führers auszugehen. Ausschlaggebend ist das sehr grosse private 
Interesse an einem Verbleib in der Schweiz (vgl. oben 3.3.6). Mit 
Blick auf das öffentliche Interesse ist massgebend, dass der Be-
schwerdeführer die gravierenden Sexualdelikte als Jugendlicher be-
gangen hatte und keine weiteren derartigen Delikte folgten. Mit 
Blick auf die Deliktsserie, welche zu einer Freiheitsstrafe von 
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27 Monaten führte, ist entscheidend, dass sich der Beschwerdeführer 
von seinen früheren Mittätern distanzierte und aufgrund seiner Ent-
wicklung heute lediglich noch von einer verschwindend kleinen 
Rückfallgefahr auszugehen ist, weshalb das öffentliche Interesse an 
einer Entfernung aus der Schweiz trotz langjähriger Freiheitsstrafe 
lediglich als gross zu qualifizieren ist. 

Unter diesen Umständen wären der Widerruf der Niederlas-
sungsbewilligung des Beschwerdeführers und seine Wegweisung aus 
der Schweiz zwar grundsätzlich angezeigt, jedoch mangels überwie-
genden öffentlichen Interesses unverhältnismässig. 

5. 
Ist eine Massnahme begründet, aber den Umständen nicht ange-

messen, kann die betroffene Person unter Androhung dieser Mass-
nahme verwarnt werden (Art. 96 Abs. 2 AuG). 

Auch wenn mangels überwiegenden öffentlichen Interesses im 
heutigen Zeitpunkt vom Widerruf der Niederlassungsbewilligung des 
Beschwerdeführers und seiner Wegweisung aus der Schweiz abzuse-
hen ist, bedeutet dies nicht, dass damit eine entsprechende Mass-
nahme definitiv nicht mehr zur Diskussion steht. Dem Beschwerde-
führer wird lediglich eine letzte Chance eingeräumt, sein Leben in 
der Schweiz deliktsfrei zu gestalten. Er wird ausdrücklich auf Art. 63 
AuG aufmerksam gemacht, wonach insbesondere ein erneuter 
schwerwiegender Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung zum Widerruf seiner Niederlassungsbewilligung führen kann. 
Sollte der Beschwerdeführer weitere Straftaten begehen, steht es dem 
Migrationsamt frei, seine Anwesenheitsberechtigung erneut in Frage 
zu stellen und dabei seine früheren Verurteilungen mitzuberücksich-
tigen. Diesfalls müsste sich der Beschwerdeführer gar den Vorwurf 
gefallen lassen, das vorliegende Verfahren habe ihn unbeeindruckt 
gelassen und nicht davon abhalten können, weiter zu delinquieren. 
Zudem wäre eine weitere Delinquenz wohl so zu verstehen, dass der 
Beschwerdeführer trotz drohender Trennung von seiner Familie nicht 
fähig oder willens ist, sich rechtskonform zu verhalten. 

Nachdem unter diesen Umständen sämtliche Voraussetzungen 
für eine Verwarnung erfüllt und keine weiteren Abklärungen notwen-
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dig sind, ist die Verwarnung in Anwendung von § 49 VRPG direkt 
durch das Verwaltungsgericht auszusprechen. 

6. 
Nach dem Gesagten ist der Einspracheentscheid der Vorinstanz 

vom 16. November 2011 in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben 
und der Beschwerdeführer unter Androhung des Widerrufs der Nie-
derlassungsbewilligung und der Wegweisung aus der Schweiz zu 
verwarnen. 

29 Anwendbarkeit des Freizügigkeitsabkommens bei Doppelbürgerschaft 
Verfügt eine Person sowohl über die Staatsangehörigkeit der Schweiz als 
auch diejenige eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft, 
kommt das FZA zur Anwendung. Das AuG gilt nur insoweit, als das FZA 
keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das AuG eine vorteilhaf-
tere Rechtsstellung vorsieht (Erw. 2.1.). 

Aus dem Entscheid des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 22. Oktober 
2013 in Sachen A. und B. gegen das Amt für Migration und Integration 
(WBE.2012.1060). 

30 Widerruf der Niederlassungsbewilligung; Verhältnismässigkeit; Invali-
denrente im Heimatland (Kosovo) 
Wenn eine Invalidenrente im Heimatland nicht mehr bezogen werden 
kann, ist zu klären, in welchem Umfang dem Betroffenen durch sein Hei-
matland finanzielle Unterstützung gewährt wird. Entfällt eine finanzielle 
Unterstützung und ist unter Beachtung der Invalidität eine berufliche 
Wiedereingliederung nicht möglich oder nicht zumutbar, ist von einem 
markant erhöhten privaten Interesse an einem Verbleib in der Schweiz 
auszugehen. 

Aus dem Entscheid des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 25. Oktober 
2013 in Sachen A. gegen das Amt für Migration und Integration 
(WBE.2012.1027). 



2013 Migrationsrecht 143 

Aus den Erwägungen 

4.3. 
4.3.1. - 4.3.3. (…) 
4.3.4. 
(…) 
In Bezug auf die Invalidenrente des Beschwerdeführers ist da-

rauf hinzuweisen, dass das Bundesgericht in einem kürzlich ergange-
nen Urteil (BGE 139 V 263) das Abkommen zwischen der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft und der (ehemaligen) Föderativen 
Volksrepublik Jugoslawien über Sozialversicherung vom 8. Juni 
1962 (Sozialversicherungsabkommen; SR 0.831.109.818.1) auf 
kosovarische Staatsangehörige ab 1. April 2010 als nicht mehr an-
wendbar erklärt hat.  

Nachdem aufgrund dieser neusten Rechtsprechung nicht mehr 
davon ausgegangen werden kann, dass der Beschwerdeführer bei 
Übersiedlung in den Kosovo seine bisherige Rente weiter erhalten 
wird und aus den Akten nicht hervorgeht, ob und wenn ja inwiefern 
der Beschwerdeführer durch seinen Heimatstaat finanziell unterstützt 
würde, ist diese Frage und die Frage einer allfälligen beruflichen 
Wiedereingliederung unter Berücksichtigung seiner Invalidität de-
tailliert abzuklären (…). 

Erhält der Beschwerdeführer im Kosovo keine finanzielle 
Unterstützung und ist eine berufliche Wiedereingliederung nicht 
möglich oder nicht zumutbar, ist von einem markant erhöhten priva-
ten Interesse an einem Verbleib in der Schweiz auszugehen. 

31 Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung; Verschweigen wesent-
licher Tatsachen; Verhältnismässigkeit; öffentliches Interesse 
Je gewichtiger sich das Verschweigen wesentlicher Tatsachen auf einen 
korrekten Entscheid der Bewilligungsbehörden auswirken kann und je 
grösser das Verschulden des Betroffenen zu qualifizieren ist, umso höher 
ist das öffentliche Interesse an der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbe-
willigung zu veranschlagen. 
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Aus dem Entscheid des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 25. Oktober 
2013 in Sachen A. gegen das Amt für Migration und Integration 
(WBE.2012.1059). 

Aus den Erwägungen 

4.2. 
4.2.1. 
Liegt ein Widerrufsgrund vor, weil ein Betroffener im Bewilli-

gungsverfahren falsche Angaben gemacht oder wesentliche Tatsa-
chen verschwiegen hat (Art. 62 Abs. 1 lit. a AuG), bestimmt sich das 
Mass des öffentlichen Interesses an der Nichtverlängerung der Auf-
enthaltsbewilligung vorab daran, wie gross das Interesse der Be-
hörden zu veranschlagen ist, im Bewilligungsverfahren über korrekte 
Angaben zu verfügen bzw. in Kenntnis der verschwiegenen Tatsa-
chen entscheiden zu können. Zudem ist das Verschulden des Be-
troffenen zu gewichten und der seit der Falschangabe bzw. seit dem 
Verschweigen vergangene Zeitraum und das Verhalten der auslän-
dischen Person während dieser Periode zu berücksichtigen (vgl. 
BGE 135 II 377, Erw. 4.3). Je gewichtiger sich die Falschangabe 
oder das Verschweigen auf einen korrekten Entscheid der Bewilli-
gungsbehörden auswirken kann und je grösser das Verschulden des 
Betroffenen zu qualifizieren ist, umso höher ist das öffentliche Inte-
resse an der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung zu veran-
schlagen. 

In Bezug auf das öffentliche Interesse ist festzuhalten, dass der 
Erwerb einer Aufenthaltsbewilligung durch Verschweigen wesentli-
cher Tatsachen verwerflich ist. Es besteht seitens der Migrations-
behörden ein erhebliches Interesse, in Kenntnis aller wesentlichen 
Umstände über die Bewilligung eines Betroffenen entscheiden zu 
können, damit nur diejenigen Personen von einer besonderen gesetz-
lichen Privilegierung profitieren können, welche die entsprechenden 
Voraussetzungen auch tatsächlich erfüllen. Insofern ist auch von 
einem grossen öffentlichen Interesse auszugehen, eine Bewilligung, 
die mittels Verschweigens wesentlicher Tatsachen erhältlich gemacht 
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wurde, nicht zu verlängern bzw. zu widerrufen. Bei der Beurteilung 
des öffentlichen Interesses ist zudem die Art der Täuschungshandlun-
gen zu berücksichtigen. Je gravierender und verwerflicher diese wa-
ren, desto eher ist die Nichtverlängerung bzw. der Widerruf ange-
messen bzw. umso höher müssen die privaten Interessen an einem 
weiteren Verbleib in der Schweiz sein, um die Nichtverlängerung 
bzw. einen Widerruf der Aufenthaltsbewilligung als unverhältnismäs-
sig erscheinen zu lassen (vgl. RGAE vom 2. Februar 2012 
[1-BE.2010.48], Erw. II/4.2). 

4.2.2. 
Bereits aufgrund des Umstandes, dass es der Beschwerdeführer 

über Jahre hinweg konsequent unterlassen hat, die Behörden über die 
Existenz seines ausserehelichen Sohnes aufzuklären und damit er-
reichte, dass diese seine Aufenthaltsbewilligung in Unkenntnis des 
vollständigen Sachverhalts erteilten bzw. verlängerten, ist von einem 
grossen öffentlichen Interesse an der Nichtverlängerung seiner Auf-
enthaltsbewilligung und seiner Wegweisung aus der Schweiz aus-
zugehen. Hätten die Behörden Kenntnis aller Umstände gehabt, wäre 
die Aufenthaltsberechtigung des Beschwerdeführers wohl ernsthaft 
in Frage gestellt worden. Hinzu kommt, dass aufgrund des Ablaufs –  
Zeugung eines Kindes im Ausland, Heirat einer Schweizerin, Schei-
dung nach vermeintlicher Sicherung eines Aufenthaltsrechts, Aner-
kennung des Kindes und Heirat der Kindsmutter – von einem plan-
mässigen Vorgehen und vom Führen einer Parallelbeziehung im 
Ausland auszugehen ist. Insgesamt besteht deshalb ein sehr grosses 
öffentliches Interesse an der Nichtverlängerung seiner Aufenthaltsbe-
willigung und seiner Wegweisung aus der Schweiz. 

32 Widerruf der Niederlassungsbewilligung; Verstoss gegen die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung; Verhältnismässigkeit 
- Ein Widerrufsgrund im Sinne von Art. 63 Abs. 1 lit. b AuG liegt vor, 

wenn die relevanten Aspekte in ihrer Gesamtheit als schwerwiegen-
den Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu quali-
fizieren sind (Erw. 2.3.5.). 

- Fehlen strafrechtliche Verurteilungen, ist das öffentliche Interesse 
daran zu bemessen, welche Bereiche der öffentlichen Sicherheit und 
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Ordnung tangiert wurden und wie gravierend der Verstoss dagegen 
war (Erw. 3.2.1.). 

- I.c. erweisen sich der Widerruf der Niederlassungsbewilligung und 
die Wegweisung des Beschwerdeführers aus der Schweiz als verhält-
nismässig (Erw. 3.). 

Aus dem Entscheid des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 22. Oktober 
2013 in Sachen A. gegen das Amt für Migration und Integration 
(WBE.2011.1064). 

Sachverhalt (Zusammenfassung) 

Der Beschwerdeführer reiste 1991 im Alter von zehn Jahren in 
die Schweiz ein. Er wurde schon bald nach seiner Einreise erstmals 
straffällig und konsumierte ab 1995 illegale Suchtmittel. Bis im Jahr 
2010 kam es regelmässig zu Verurteilungen (hauptsächlich wegen 
Vermögensdelikten sowie Widerhandlungen gegen das Betäubungs-
mittelgesetz), wobei der Beschwerdeführer zu Freiheitsstrafen von 
insgesamt über 17 Monaten verurteilt wurde. Auch vermochte er sei-
nen öffentlich- und privatrechtlichen Verpflichtungen kaum je nach-
zukommen und musste in erheblichem Umfang von der öffentlichen 
Fürsorge unterstützt werden. Nachdem das MKA den Beschwerde-
führer mehrmals erfolglos verwarnt respektive ermahnt hatte, wurde 
schliesslich am 27. Mai 2011 der Widerruf seiner Niederlassungs-
bewilligung verfügt und der Beschwerdeführer aus der Schweiz weg-
gewiesen. 

Aus den Erwägungen 

2.2. 
Gemäss Art. 63 Abs. 1 lit. b AuG liegt ein Widerrufsgrund vor, 

wenn eine ausländische Person in schwerwiegender Weise gegen die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland 
verstossen hat oder sie gefährdet. 
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(…) 
2.3. 
2.3.1. - 2.3.4. (…) 
2.3.5. 
Die erwähnten Gesichtspunkte [wiederholte Straffälligkeit wäh-

rend mehr als zehn Jahren, langjähriger Konsum von illegalen Sucht-
mitteln, Verstoss gegen öffentlich- und privatrechtliche Verpflichtun-
gen, erfolglose Androhung von migrationsrechtlichen Massnahmen] 
erscheinen unterschiedlich gravierend und vermögen je für sich al-
leine kaum die Voraussetzungen eines Widerrufs nach Art. 63 Abs. 1 
lit. b AuG zu erfüllen. In ihrer Gesamtheit ergibt sich aber, dass der 
Beschwerdeführer durch die Vielzahl sowie zum Teil die Tragweite 
der von ihm begangenen Straftaten, seine seit 17 Jahren andauernde 
Suchtproblematik, die regelmässige Nichterfüllung seiner öffentlich- 
und privatrechtlichen Verpflichtungen sowie das Ignorieren der An-
ordnungen des MIKA in schwerwiegender Art und Weise gegen die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen hat. Damit ist der Wi-
derrufsgrund von Art. 63 Abs. 1 lit. b AuG erfüllt. 

3. 
3.1. 
Der Widerruf bzw. die Verweigerung einer Bewilligung recht-

fertigt sich nur, wenn die jeweils im Einzelfall vorzunehmende Inte-
ressenabwägung die entsprechende Massnahme als verhältnismässig 
erscheinen lässt (BGE 135 II 377, Erw. 4.3). Konkret muss bei Ge-
genüberstellung aller öffentlichen und privaten Interessen ein über-
wiegendes öffentliches Interesse an der Entfernung aus der Schweiz 
resultieren. 

Ob sämtliche relevanten Kriterien berücksichtigt und richtig an-
gewandt worden sind bzw. ob sich der Widerruf als verhältnismässig 
erweist, ist als Rechtsfrage durch das Verwaltungsgericht frei zu prü-
fen. 

3.2. 
3.2.1. 
Liegt ein Widerrufsgrund vor, weil ein Betroffener in schwer-

wiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in 
der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder sie gefährdet hat, 
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bestimmt sich das Mass des öffentlichen Interesses vorab anhand der 
Schwere des Verschuldens des Betroffenen. 

Wurde der Betroffene strafrechtlich belangt, sind die vom Straf-
richter verhängten Strafen Ausgangspunkt und Massstab für die Be-
messung des öffentlichen Interesses. Das heisst, je höher die Strafen 
ausfallen, umso höher ist das Verschulden eines Betroffenen zu qua-
lifizieren. Bei Festsetzung des Strafmasses werden strafmildernde 
Umstände überdies stets mitberücksichtigt, weshalb auf die Beurtei-
lung des Strafrichters grundsätzlich abzustellen ist (BGE 129 II 215, 
Erw. 3.1 sowie Urteil des Bundesgerichts vom 12. Juni 2012 
[2C_797/2011], Erw. 2.2). Wird ein Strafurteil in Bezug auf die 
Strafzumessung nicht angefochten, bleibt damit in der Regel kein 
Raum, im migrationsrechtlichen Verfahren die diesbezügliche Beur-
teilung des Strafrichters zu relativieren (Urteil des Bundesgerichts 
vom 19. Januar 2005 [2A.570/2004], Erw. 3.3). Bei schweren Straf-
taten, insbesondere bei Gewalt-, Sexual- und schweren Betäubungs-
mitteldelikten, sowie bei wiederholter Delinquenz bzw. erneuter De-
linquenz nach Untersuchungshaft, nach verbüsster Freiheitsstrafe 
oder nach migrationsamtlicher Verwarnung erhöht sich aus migrati-
onsrechtlicher Sicht das öffentliche Interesse am Widerruf bzw. an 
der Verweigerung der Bewilligung entsprechend. 

Wurde der Betroffene nicht strafrechtlich belangt, ist das öffent-
liche Interesse daran zu bemessen, welche Bereiche der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland tangiert 
wurden und wie gravierend der Verstoss dagegen war. Je gewichtiger 
die tangierten Bereiche der öffentliche Sicherheit und Ordnung ein-
zustufen sind und je grösser das Verschulden des Betroffenen zu qua-
lifizieren ist, umso höher ist das öffentliche Interesse am Widerruf 
bzw. an der Verweigerung einer Bewilligung. 

(…) 
Der Beschwerdeführer wurde zwischen Februar 2000 und No-

vember 2010 zu Freiheitsstrafen von insgesamt rund 17 Monaten und 
Geldstrafen von insgesamt 135 Tagessätzen sowie zu diversen Bus-
sen verurteilt. Die längste Freiheitsstrafe von sechs Monaten datiert 
aus dem Jahr 2002, die letzte Freiheitsstrafe von 75 Tagen Gefängnis 
wurde im Mai 2005 und die letzte Geldstrafe von 30 Tagessätzen im 
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November 2010 ausgesprochen. Seither sind keine Verurteilungen 
gegen den Beschwerdeführer mehr ergangen. Jedoch wurde im Feb-
ruar 2013 gegen den Beschwerdeführer ein Strafverfahren wegen Er-
schleichens einer Leistung sowie Urkundenfälschung eröffnet, wel-
ches mit Verfügung der Staatsanwaltschaft B. vom 16. Mai 2013 sis-
tiert wurde. Die Sistierung erfolgte, da der Ausgang des Strafverfah-
rens gegen den Beschwerdeführer vom Verfahren gegen eine Dritt-
person abhängig ist, weshalb der Ausgang dieses Verfahrens ab-
zuwarten ist. 

Der Beschwerdeführer delinquierte damit während einer Zeit-
spanne von mehr als zehn Jahren und liess sich von keinerlei straf- 
und/oder migrationsrechtlichen Massnahmen beeindrucken. Zudem 
wurde gegen den Beschwerdeführer bereits wieder ein Strafverfahren 
eröffnet, welches derzeit sistiert ist. Das Verschulden an diesem ins-
gesamt als schwerwiegend zu qualifizierenden Verstoss gegen die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung wiegt dementsprechend schwer, 
auch wenn die Art der begangenen Delikte das öffentliche Interesse 
nicht weiter erhöht. Insgesamt ist aufgrund der Vielzahl der begange-
nen Delikte und der ausgefällten Strafen von einem grossen öffentli-
chen Interesse am Widerruf der Niederlassungsbewilligung des Be-
schwerdeführers auszugehen. 

3.2.2. 
Soweit der Beschwerdeführer im Weiteren geltend macht, von 

ihm gehe im heutigen Zeitpunkt keine Gefahr mehr aus, da seine De-
linquenz (fast) ausschliesslich durch seine Drogensucht bedingt ge-
wesen sei und er noch dazu im jungen Erwachsenenalter gewesen 
sei, ist darauf hinzuweisen, dass gemäss bundesgerichtlicher Recht-
sprechung eine hinreichend schwere und gegenwärtige Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit lediglich bei Staatsangehörigen (und de-
ren Angehörigen) von Mitgliedstaaten des FZA verlangt wird. Der 
Beschwerdeführer kann sich daher nicht auf die entsprechende Praxis 
zu Art. 5 Anhang I FZA berufen (vgl. BGE 130 II 176, Erw. 4.2). Das 
Verwaltungsgericht geht zudem in Fortführung der konstanten Recht-
sprechung des RGAR davon aus, dass bei Staatsangehörigen von 
Drittstaaten grundsätzlich auch generalpräventive Überlegungen bei 
der Bemessung des öffentlichen Interesses mitberücksichtigt werden 
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können (RGAE vom 16. November 2010 [1-BE.2009.31], 
Erw. II./3.2.2, bestätigt durch Urteil des Bundesgerichts vom 
22. März 2011 [2C_13/2011], Erw. 2.2). 

(…) 
Im vorliegenden Verfahren fällt auf, dass bezüglich des Verhal-

tens des Beschwerdeführers in den vergangen zwei bis drei Jahren in 
verschiedener Hinsicht gewisse Besserungen eingetreten sind und die 
letzte Verurteilung beinahe drei Jahre zurück liegt. Jedoch musste ge-
gen den Beschwerdeführer bereits wieder ein Strafverfahren wegen 
Erschleichen einer Leistung und Urkundenfälschung eröffnet wer-
den. Dieses Strafverfahren ist derzeit sistiert. Die Dauer von knapp 
drei Jahren seit der letzten Verurteilung bietet aber – selbst unter 
Ausserachtlassung des laufenden Strafverfahrens – mit Blick auf die 
über zehn Jahre andauernde Straffälligkeit keine Gewähr für ein 
künftiges Wohlverhalten. So hat sich der Beschwerdeführer auch 
zwischen Mai 2005 und Mai 2007 über zwei Jahre hinweg wohl ver-
halten und ist anschliessend erneut (und wiederholt) straffällig 
geworden. 

Der Beschwerdeführer lässt ausführen, er konsumiere seit Ja-
nuar 2010 keine harten Drogen mehr. Jedoch wurde anlässlich des 
mit Beschluss vom 27. Mai 2013 angeordneten Drogentests durch 
das Kantonsspital A. in der untersuchten Haarprobe Methadon sowie 
dessen Abbauprodukt nachgewiesen. Aufgrund der untersuchten 
Haarprobe konnten Rückschlüsse für den Zeitraum des Konsums 
(Mitte Januar bis Mitte März 2013) gezogen werden. Damit ist er-
stellt, dass der Beschwerdeführer im Zeitraum von Mitte Januar bis 
Mitte März 2013 Methadon konsumiert hat. Der Beschwerdeführer 
hat anlässlich der Haarentnahme angegeben, das methadonhaltige 
Schmerzmittel Ketalgin eingenommen zu haben. Gemäss den Anga-
ben des Hausarztes des Beschwerdeführers hat dieser ihm jedoch zu-
letzt am 4. Januar 2010 Methadon als Substitutionsmittel verschrie-
ben. Dem Schreiben des Hausarztes des Beschwerdeführers vom 
19. August 2013 lässt sich entnehmen, dass er dem Beschwerdefüh-
rer für die Zeit vom 9. Januar 2010 bis 8. Februar 2010 Methadon 
zur täglichen Einnahme verschrieben hat. Weiter lässt sich diesem 
Schreiben entnehmen, dass die im Anschluss an diese Zeit durchge-
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führten Urinproben jeweils negativ auf Opiate bzw. Methadon gewe-
sen seien. Die im Juni 2013 nachgewiesenen Rückstände von Metha-
don und dessen Abbauprodukt können somit nicht vom damals ver-
schriebenen Methadon herrühren. Gemäss dem Schreiben des Haus-
arztes des Beschwerdeführers muss der Beschwerdeführer das 
Methadon von einer dem Hausarzt unbekannten Stelle erhalten ha-
ben. Der Beschwerdeführer führt in seiner Stellungnahme vom 
21. August 2013 diesbezüglich lediglich aus, für welchen Zeitraum 
er im Jahr 2010 durch seinen Hausarzt Methadon verschrieben erhal-
ten hat und vermag darüber hinaus keine plausible Erklärung des an-
lässlich des Drogentests im Juni 2013 nachgewiesenen Methadons zu 
liefern. Insbesondere führt der Beschwerdeführer nicht aus, weshalb 
er das methadonhaltige Schmerzmittel Ketalgin genommen haben 
will und durch welchen Arzt ihm dieses verschrieben worden sei. Im 
Gegenteil: der Beschwerdeführer macht in seiner Stellungnahme 
vom 21. August 2013 nicht einmal mehr geltend, das Methadon über-
haupt von ärztlicher Seite verschrieben erhalten zu haben. Die Absti-
nenz von harten Drogen kann ausserdem nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass anerkanntermassen eine Suchtproblematik in Bezug auf 
Alkohol und leichte Drogen besteht. Der Beschwerdeführer aner-
kennt deren Ernsthaftigkeit selber, indem er zugibt, er habe sie "bis 
heute wohl verharmlost". Die angebliche Bereitschaft, sich dem 
Problem zu stellen, vermag für sich allein noch keine günstige Prog-
nose zu begründen. 

Ab dem 24. September 2010 arbeitete der Beschwerdeführer in 
einer festen Anstellung als Call Center Mitarbeiter. Seit dem 
21. Januar 2013 hatte der Beschwerdeführer einen unbefristeten Ar-
beitsvertrag bei einem Verlagshaus. Dieses Arbeitsverhältnis wurde 
jedoch per 31. August 2013 durch die Arbeitgeberin aufgelöst. Auf-
grund der vormaligen Festanstellung kann mitnichten davon gespro-
chen werden, dass sich der Beschwerdeführer nunmehr beruflich 
etabliert hätte. Hinzu kommt, dass der Lohn von monatlich netto 
CHF 2'150.00 (Stand Oktober 2011) dem Beschwerdeführer nur ei-
nen sehr geringen finanziellen Spielraum gelassen hat; entgegen sei-
nen Aussagen war keine "markante Verbesserung der wirtschaftli-
chen Situation" erkennbar, die eine "günstige Zukunftsprognose" be-
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gründet hätte. Zudem wurde dieses Arbeitsverhältnis per Ende Au-
gust 2013 durch die Arbeitgeberin gekündet und es ist aktenkundig, 
dass der Beschwerdeführer derzeit keiner Arbeitstätigkeit mehr nach-
geht. 

Der Beschwerdeführer ist seit dem 28. Februar 2013 bis min-
destens 31. Oktober 2013 zu 100% krank geschrieben. Dem Bericht 
der Psychiatrischen Dienste A. (PDAG) ist zu entnehmen, dass beim 
Beschwerdeführer eine anamnestisch emotional instabile Persön-
lichkeitsstörung vom Borderline Typus mit Verdacht auf Aktivitäts- 
und Aufmerksamkeitsstörung diagnostiziert wurde. Diesem Bericht 
lässt sich jedoch auch entnehmen, dass sich der Behandlungsverlauf 
schleppend gestalte, da der Beschwerdeführer Konsultationen unent-
schuldigt verpasst habe und auch die vereinbarte Behandlung im 
Beratungszentrum B. (Suchtberatungsstelle) nicht wie vereinbart auf-
genommen habe. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass der Beschwer-
deführer gemäss dem Schreiben des Beratungszentrums B. diese Be-
ratungsstelle zuletzt im Jahr 2006 konsultiert hat. Die PDAG führen 
in ihrem Bericht vom 7. August 2013 aus, dass aus psychiatrischer 
Sicht zunächst eine stationäre oder teilstationäre intensive Behand-
lung zu empfehlen sei. Der Beschwerdeführer spreche sich jedoch 
gegen ein derartiges Vorgehen aus. Offenbar hat der Hausarzt für den 
Beschwerdeführer überdies ein Gesuch um Leistungen der Invaliden-
versicherung gestellt. 

Nach dem Gesagten kann der Beschwerdeführer unter dem As-
pekt des Wohlverhaltens nichts zu seinen Gunsten ableiten. Abgese-
hen davon, dass er nach wie vor THC konsumiert, kann ihm entge-
gen seiner Behauptung auch nicht attestiert werden, er lebe frei von 
harten Drogen. Hinzu kommt, dass keine Rede davon sein kann, 
seine Beschäftigungssituation wirke sich stabilisierend auf sein Le-
ben aus. Zwar ist der Beschwerdeführer aus psychiatrischer Sicht 
auffällig und es wird gar eine stationäre oder teilstationäre intensive 
Behandlung empfohlen. Dies bedeutet aber nicht, dass ihm sein Ver-
halten nicht zugerechnet werden könnte und von einem tieferen 
öffentlichen Interesse an einer migrationsrechtlichen Massnahme we-
gen vermindertem Verschulden ausgegangen werden müsste. 
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Schliesslich ist zu beachten, dass der Druck des vorliegenden 
Verfahrens betreffend Widerruf der Niederlassungsbewilligung bzw. 
Wegweisung einen positiven Effekt auf den Beschwerdeführer ge-
habt haben dürfte, für eine Nachhaltigkeit dieses Einflusses besteht 
indessen keine Gewähr. 

3.2.3. 
Insgesamt ist das öffentliche Interesse am Widerruf der Nieder-

lassungsbewilligung des Beschwerdeführers und an seiner Wegwei-
sung unter Berücksichtigung der Verbesserung in seinem Verhalten 
als sehr gross zu beurteilen. 

3.3. 
Dem festgestellten sehr grossen öffentlichen Interesse an der 

Entfernung des Beschwerdeführers aus der Schweiz ist sein privates 
Interesse an einem weiteren Verbleib gegenüberzustellen. 

3.4. 
3.4.1. 
Bezüglich des privaten Interesses ist im Rahmen der Verhältnis-

mässigkeitsprüfung vorab die Anwesenheitsdauer in der Schweiz zu 
berücksichtigen. Je länger eine ausländische Person in der Schweiz 
anwesend war, desto strengere Anforderungen sind grundsätzlich an 
den Widerruf der Niederlassungsbewilligung zu stellen (BGE 130 II 
176, Erw. 4.4.2). (…) 

Der Beschwerdeführer ist seit September 1991, d.h. seit gut 
22 Jahren, mit einer Niederlassungsbewilligung in der Schweiz 
wohnhaft. Selbst unter Berücksichtigung dessen, dass die Aufent-
haltsdauer abstrakt - unter Abzug der in Unfreiheit verbrachten Zeit-
spanne - zu berechnen ist (vgl. RGAE vom 25. Juni 2010 
[1-BE.2009.23], Erw. II/4.3.1), ergibt sich ein anrechenbarer Zeit-
raum von über 15 Jahren, während dem der Beschwerdeführer unun-
terbrochen in der Schweiz lebte. Aufgrund dieser langen Aufenthalts-
dauer ist ihm ein entsprechend grosses privates Interesse am Verbleib 
in der Schweiz zuzubilligen. 

3.4.2. 
In Bezug auf die Umstände des Einzelfalls spielen insbesondere 

die familiären Verhältnisse des Beschwerdeführers, d.h. seine Bezie-
hungssituation, und dabei namentlich die Auswirkungen und Nach-
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teile eines Widerrufs der Niederlassungsbewilligung auf sie eine 
Rolle.  

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass der volljährige 
Beschwerdeführer ledig ist und keine Kinder hat. Obwohl es nach-
vollziehbar ist, dass ihm und seinen in der Schweiz lebenden Fa-
milienangehörigen (Mutter, Bruder, Stiefvater) eine Wegweisung 
grosse Mühe bereiten würde, bildet dies keinen Grund, dem Be-
schwerdeführer die Niederlassungsbewilligung zu belassen. Dies gilt 
umso mehr, als er den Kontakt mit seiner Familie - wenngleich ein-
geschränkt - auch vom Heimatland aus pflegen kann. Schliesslich 
besteht - auch nach Massgabe seiner eigenen Darlegungen - nicht der 
geringste Anhaltspunkt dafür, dass der Beschwerdeführer besonderer 
Strukturen oder einer besonderen Betreuung bedürfte, die ihm einzig 
seine Familie bieten könnten. Schliesslich gilt es darauf hinzuweisen, 
dass nach den Darstellungen des Sozialdienstes W. (Schreiben vom 
22. Oktober 2010) die innerfamiliäre Beziehung eher schwierig zu 
sein scheint und folglich die gegenteiligen Ausführungen in der Be-
schwerde bzw. die gegenteiligen Beteuerungen der Familienangehö-
rigen entsprechend relativiert werden müssen. 

Bezüglich der Beziehung zu seiner Mutter, seinem Bruder und 
seinem Stiefvater kann dem Beschwerdeführer somit bestenfalls ein 
leicht erhöhtes privates Interesse am weiteren Verbleib in der 
Schweiz zugebilligt werden.  

3.4.3. 
In persönlicher Hinsicht ist sodann insbesondere auf die wirt-

schaftliche Integration des Beschwerdeführers einzugehen sowie auf 
seine Chancen einer ökonomischen Wiedereingliederung in die hei-
matlichen Verhältnisse. 

Der Beschwerdeführer verfügt über keine Berufsausbildung. 
Offenbar gelang es ihm im Laufe der letzten Jahre dennoch, diverse 
Anstellungen zu finden und auszuüben. So war er ab 2006 unter 
anderem als Betriebsmitarbeiter/Hilfsmonteur, als Gartenarbeiter, als 
Logistikmitarbeiter und als Betriebsmitarbeiter-Aushilfe im Bereich 
Wohnungs- und Geschäftsumzüge sowie Räumungen und Entsorgun-
gen tätig. Der Beschwerdeführer arbeitete ab dem 24. September 
2010 als Call-Agent in B.. Vom 21. Januar 2013 bis 31. August 2013 
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war der Beschwerdeführer bei einem Verlagshaus angestellt, wobei 
er seit dem 28. Februar 2013 zu 100 % arbeitsunfähig war. Der Be-
schwerdeführer vermag über diese Festanstellung kein Arbeitszeug-
nis vorzuweisen, sondern hat lediglich eine Arbeitsbestätigung erhal-
ten. Seit September 2013 steht der Beschwerdeführer nicht mehr in 
einem Arbeitsverhältnis. 

Der Beschwerdeführer vermochte seinen Lebensunterhalt zeit-
weise selber zu bestreiten und war zwischenzeitlich nicht mehr 
erheblich von der Sozialhilfe abhängig. Mit Ausnahme dieser Unter-
brüche musste der Beschwerdeführer aber jeweils vom Sozialdienst 
W. unterstützt werden. Allein aufgrund der diversen Gelegenheitsar-
beiten sowie der Tätigkeit als Call Center Mitarbeiter und in einem 
Verlagshaus kann keine Rede von einer gelungenen beruflichen 
Integration sein. Da das Arbeitsverhältnis des Beschwerdeführers mit 
einem Verlagshaus per Ende August 2013 beendet wurde und der Be-
schwerdeführer derzeit keiner Arbeitstätigkeit nachgeht, müsste er 
bei einem Verlassen der Schweiz kein stabiles Arbeitsumfeld aufge-
ben, welches er im Heimatland nicht wieder aufbauen könnte. Dies 
gilt namentlich in Anbetracht der fehlenden Berufsbildung sowie der 
langen Erwerbslosigkeit. Aufgrund der schlechteren wirtschaftlichen 
Bedingungen im Heimatland ist dem Beschwerdeführer in diesem 
Zusammenhang bestenfalls ein leicht erhöhtes privates Interesse am 
weiteren Verbleib in der Schweiz einzuräumen.  

Über die finanzielle Situation des Beschwerdeführers lässt sich 
den Akten nichts entnehmen, was sein Interesse am Verbleib in der 
Schweiz erhöhen würde; im Gegenteil: Insgesamt musste der Be-
schwerdeführer bis zum 4. Juli 2013 vom Sozialdienst W. mit einem 
Betrag von CHF 294'665.25 unterstützt werden, wobei der Unterstüt-
zungsumfang pro Monat rund CHF 1'700.00 beträgt. Per Anfang 
März 2011 wies der Beschwerdeführer zudem Betreibungen von 
über CHF 6'000.00 sowie offene Verlustscheine von über 
CHF 18'500.00 auf. Auch das zwischenzeitlich in seiner Festanstel-
lung bei einem Verlagshaus erzielte monatliche Nettoeinkommen 
von CHF 2'150.00 (Stand Oktober 2011) eröffnete ihm keine nen-
nenswerten wirtschaftlichen Spielräume.  
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Nach Massgabe der wirtschaftlichen Integration besteht somit 
kein Anlass, dem Beschwerdeführer ein relevant erhöhtes privates 
Interesse an einem weiteren Verbleib in der Schweiz zuzubilligen.  

3.4.4. 
Zur Feststellung der privaten Interessen des Beschwerdeführers, 

die gegen einen Widerruf der Niederlassungsbewilligung sprechen, 
sind weiter mit Blick auf den Grad der Integration insbesondere die 
sprachlichen Fähigkeiten und das persönliche Umfeld sowie seine 
Persönlichkeitsentwicklung zu beachten. Zu prüfen ist mithin, ob der 
Beschwerdeführer bei einem Verlassen der Schweiz in unzumutbarer 
Weise aus einem sozialen Umfeld herausgerissen bzw. ob er im Hei-
matland auf unüberwindbare (Re-)Integrationsprobleme stossen wür-
de oder ob durch die Ausreise eine positive Persönlichkeitsentwick-
lung zunichte gemacht würde. 

Der Beschwerdeführer hat die ersten zehn Jahre seines Lebens 
in Marokko bei seiner Grossmutter verbracht. Dadurch sowie durch 
die Vermittlung seiner Mutter ist ihm die dortige Kultur vertraut. 
Ebenso hat er den von seiner Grossmutter gesprochenen Dialekt als 
Muttersprache erlernt; in arabischer und französischer Sprache kann 
er sich aber offenbar nicht verständigen. Da der Beschwerdeführer 
zudem über keine näheren familiären Bindungen mehr zu Marokko 
verfügt und er demzufolge auf keine Unterstützung vor Ort zählen 
kann, dürfte ihm die Integration in sein Heimatland nicht leicht fal-
len. Diese Schwierigkeiten schliessen indessen eine erfolgreiche 
Wiedereingliederung keineswegs aus. Der Vollständigkeit halber ist 
darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer sich immerhin inso-
fern in seinem Heimatland zu behaupten weiss, als er 1999 im 
Zusammenhang mit Unklarheiten mit seinem Pass kurzerhand nach 
Marokko reiste und die Probleme zu lösen vermochte.  

Inwiefern der Beschwerdeführer - abgesehen von seinen hier le-
benden Familienangehörigen - überdurchschnittlich enge Beziehun-
gen pflegen würde, deren Abbruch bei einem Widerruf der Niederlas-
sungsbewilligung und einer damit verbundenen Wegweisung zu einer 
unzumutbaren Entwurzelung führen könnte, ist nicht ersichtlich und 
wird nicht dargetan.  
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Der Beschwerdeführer macht geltend, er zeige "erstmals Anzei-
chen einer deutlichen Besserung" und "diese positive Entwicklung" 
dürfe nicht durch eine Wegweisung "zunichte gemacht" werden. Zu-
dem konsumiere er seit Januar 2010 keine harten Drogen mehr. Dem 
kann nicht gefolgt werden. Immerhin wurden in der kürzlich unter-
suchten Haarprobe Rückstände von Methadon und dessen Abbaupro-
dukt nachgewiesen, wobei der Beschwerdeführer die Einnahme 
methadonhaltiger Medikamente behauptet, jedoch nicht zu begrün-
den vermag, unter welchen Umständen er die Medikamente einge-
nommen haben will. Nachdem es sich um verschreibungspflichtige 
Medikamente handelte, ist aus dem Umstand, dass der Beschwerde-
führer keinen entsprechenden Nachweis einer ärztlichen Verordnung 
der Medikamente erbringen konnte, einzig zu schliessen, dass er sich 
die Medikamente illegal beschafft hatte. Anzeichen einer Besserung 
liegen damit im Bereich des Drogenkonsums nicht vor. Gleiches gilt 
für seine Beschäftigungssituation. (…) Seine zeitweise Berufstätig-
keit erlaubte es ihm zwar, seinen Lebensunterhalt zwischenzeitlich 
selber zu finanzieren und nicht mehr erheblich der Sozialhilfe zur 
Last zu fallen. Derzeit geht der Beschwerdeführer jedoch keiner 
Erwerbstätigkeit mehr nach und ist zu 100% krankgeschrieben. Dem 
Bericht der PDAG vom 7. August 2013 lässt sich sodann entnehmen, 
dass beim Beschwerdeführer eine anamnestisch emotional instabile 
Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus diagnostiziert wurde 
und aus psychiatrischer Sicht zu Beginn eine stationäre oder teilsta-
tionäre intensive Behandlung zu empfehlen sei, der Beschwerdefüh-
rer sich aber dagegen ausspreche. Zudem wurde gegen den Be-
schwerdeführer im Februar 2013 bereits wieder ein Strafverfahren 
eröffnet. Eine positive Persönlichkeitsentwicklung, die bei einem 
Verlassen der Schweiz zunichte gemacht würde, ist damit nicht er-
kennbar.  

Insgesamt ist in diesem Bereich einzig aufgrund der zu erwar-
tenden Schwierigkeiten, sich wieder im Heimatland integrieren zu 
können von einem erhöhten privaten Interesse an einem Verbleib in 
der Schweiz auszugehen.  
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3.4.5. 
Zusammenfassend beruht das private Interesse des Beschwerde-

führers an einem weiteren Verbleib in der Schweiz primär auf seiner 
langen Aufenthaltsdauer in der Schweiz, auf der Beziehung des Be-
schwerdeführers zu seinem sozialen Umfeld sowie gewissen, jedoch 
nicht unüberwindbaren Reintegrationsproblemen im Heimatland und 
ist als gross zu qualifizieren. 

3.5. 
Bei einer Gesamtwürdigung der sich gegenüberstehenden Inte-

ressen ist das sehr grosse öffentliche Interesse an der Entfernung des 
Beschwerdeführers gegenüber dessen privaten Interesse, weiter in 
der Schweiz leben zu können, höher zu gewichten. Ausschlaggebend 
für diese Beurteilung ist letztlich, dass die zahlreichen migrations-
rechtlichen Massnahmen über viele Jahre hinweg nichts fruchteten. 
Der Beschwerdeführer zeigte zwar zwischenzeitlich Anzeichen einer 
Besserung, war aber nicht in der Lage, zu zeigen, dass er sich 
nachhaltig ändern kann. Damit sind der Widerruf der Niederlas-
sungsbewilligung und die Wegweisung des Beschwerdeführers aus 
der Schweiz nach nationalem Recht nicht zu beanstanden. 

(Hinweis: Gegen diesen Entscheid wurde eine Beschwerde 
beim Bundesgericht erhoben [2C_1113/2013]. Das Verfahren war bei 
Redaktionsschluss noch nicht abgeschlossen.) 
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V. Bau-, Raumentwicklungs- und Umweltschutzrecht 

 

33 Lichtimmissionen 
 Immissionsrechtliche Beurteilung einer privaten Weihnachts- und Ganz-

jahresbeleuchtung 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 18. Dezember 2012 in Sa-
chen A. und B. gegen C. und D. und Gemeinderat E. sowie Departement Bau, 
Verkehr und Umwelt (WBE.2012.187). 

Aus den Erwägungen 

1. 
1.1.  
Umstritten ist die von den Beschwerdeführern auf ihrer Liegen-

schaft (...) betriebene Weihnachts- und Ganzjahresbeleuchtung, 
durch welche sich die vis-à-vis wohnenden Beschwerdegegner (...) 
gestört fühlen.  

1.2. 
1.2.1. 
Die Beschwerdeführer feiern die weihnachtliche Zeit nach am-

brosianischem Ritus, d.h. vom 11. November (Martinstag) bis zum 
2. Februar (Maria Lichtmess). Während dieser Zeit schmücken sie 
ihr Haus und den Garten recht ausgiebig. Es wird Lichtschmuck an 
Aussenfassade, Carport und im Garten angebracht, so z.B. beleuch-
tete Sterne, Weihnachtsmänner, Lichtergirlanden und sonstige Zier-
beleuchtungen. Ebenso werden die Fenster von innen her beleuchtet, 
sodass Licht nach Aussen zündet. Die Weihnachtsbeleuchtung 2011 
bestand aus folgenden beleuchteten Objekten (Bäume und Sträucher 
mit Girlanden): 
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Südseite: 
 
Garten: 5 Sterne im japanischen Kirschbaum; Weihnachtsmänner und Gir-
lande am Balkon; 1 Tannäste-Girlande am Balkon; 1 kleiner Ahorn-Kugel-
Baum; 1 mittelgrosser Feigenstrauch, 1 kleiner Busch im Topf; 1 mittelgrosser 
Weihnachtsbaum 
 
Carport: Diverse Zierbeleuchtungen hinter geschlossenem Vorhang 
 
Carportdach: Girlande entlang des Dachs; Sträucher 
 
Fenster (Innenbeleuchtung): 1 Fenster im EG; Wintergarten (EG) mit 
5 Sternen; 1 Fenster im 1. OG; 1 Balkonfenster mit Türe im 1. OG 
 
Dach: 2 Dachfenster (Velux) 
 
Südostseite: 
Palme (Stamm) 
 
Ostseite: 
 
Fenster: 1 Fenster im EG; 1 Fenster im 1. OG; 1 Fenster im 2. OG 
 
Garten: 1 Feigenbaum; 1 kleine Palme (Stamm); 1 Eibenbusch; Geländer zur 
Kellertreppe; 1 Platane; Gewächshaus 
 
Nach Angaben der Beschwerdeführer sei die (aktuelle) Weih-

nachtsbeleuchtung 2012 im Vergleich zu derjenigen vor einem Jahr 
ein wenig anders, jedoch vergleichbar. Bezüglich der Helligkeit sei 
es nicht anders. 

1.2.2. 
Nach der Weihnachtszeit wird für das Jahr hindurch eine redu-

zierte Beleuchtung installiert (sog. Ganzjahresbeleuchtung).  
Gemäss Angaben der Beschwerdeführer würden bei der Ganz-

jahresbeleuchtung gewisse Sachen (der Weihnachtsbeleuchtung) 
bleiben und gewisse Zierbeleuchtungen wegfallen oder durch andere 
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Objekte ersetzt. Teilweise würden die Bäume nicht mehr beleuchtet. 
Die Palme (Stamm) auf der Südostecke bleibe weiterhin beleuchtet. 
Die Fenster seien nicht mehr mit Weihnachtskränzen beleuchtet. In 
einzelnen Fenstern stünden dann jeweils kleine Lampen mit einer 
40 Watt Birne. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird die Ganz-
jahresbeleuchtung als "aus einigen Lichtergirlanden, Spotlampen 
(zur Beleuchtung der Hausfassaden), einzelnen beleuchteten Sträu-
chern, der Beleuchtung des Carports inkl. Eingangsbereich und des 
Kellerzugangs (Sicherheit) sowie des Sitzplatzes im Norden (für die 
Beschwerdegegner nicht einsehbar)" bestehend beschrieben. Am ver-
waltungsgerichtlichen Augenschein bestätigten die Beschwerdefüh-
rer, dass die Ganzjahresbeleuchtung vereinzelt aus Komponenten der 
Weihnachtsbeleuchtung sowie aus Strahlern/Spots bestehe. So wür-
den beispielsweise einzelne Lichterketten, wie diejenige beim Car-
port, bleiben. Die leuchtenden Weihnachtssterne in den Fenstern 
würden entfernt; in den Fenstern stünden dann kleine Tischlämp-
chen. Mit den Spots würden von allen Seiten die Fassaden beleuch-
tet: Hinten (Fassade Nord) habe es drei Spots, auf der Seite (Fassade 
Ost) drei Spots, vorne (Fassade Süd) zwei Spots und auf der Seite 
(Fassade West) einen Spot. 

Vor Vorinstanz äusserten die Beschwerdeführer, ausserhalb der 
Weihnachtszeit sei nur noch ¼ von dem was man heute sehe einge-
schaltet (also ¾ weniger als während der Weihnachtszeit). Die Be-
schwerdegegner vertreten demgegenüber die Auffassung, es sei um-
gekehrt; das Mass werde nicht um ¾ reduziert, sondern vielleicht um 
¼. 

1.3. 
Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt über Zeitschaltuhren: 

Zur Weihnachtszeit schalte die Beleuchtung zwischen ca. 16.30 und 
17.00 Uhr (gestaffelt) ein; die Beleuchtung lösche jeweils zwischen 
ca. 00.30 und 01.00 Uhr. Ausserhalb der Weihnachtszeit schalte die 
Beleuchtung jeweils mit dem Eindunkeln entsprechend der Jahreszeit 
ein. 
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2. (...) 
3. 
3.1. 
Das Umweltschutzgesetz sieht in seinem Zweckartikel u.a. den 

Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, ihrer Lebensgemein-
schaften und Lebensräume vor schädlichen und lästigen Einwirkun-
gen vor (Art. 1 Abs. 1 USG). Einwirkungen, die schädlich oder lästig 
werden können, sind im Sinne der Vorsorge frühzeitig zu begrenzen 
(Art. 1 Abs. 2 USG). Als Einwirkungen gelten nach Art. 7 Abs. 1 
USG "Strahlen"; dazu gehört auch künstlich erzeugtes Licht (Urteil 
des Bundesgerichts vom 28. September 2010 [1C_216/2010], Erw. 3; 
Urteil des Bundesgerichts vom 13. Oktober 2009 [1C_105/2009], 
Erw. 3.1; HELEN KELLER, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 
2. Auflage, N 10 zu Art. 7).  

Nach Art. 11 USG werden Emissionen durch Massnahmen bei 
der Quelle begrenzt (Abs. 1). Dabei sind Emissionen – unabhängig 
von der bestehenden Umweltbelastung – im Rahmen der Vorsorge so 
weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und 
wirtschaftliche tragbar ist (Abs. 2; sog. Vorsorgeprinzip; vgl. auch 
Art. 1 Abs. 2 USG). Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, 
wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Be-
rücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder läs-
tig werden (Abs. 3). Das USG basiert also mit anderen Worten auf 
einem zweistufigen Immissionsschutzkonzept: In einer ersten Stufe 
sollen Emissionen unabhängig von der bestehenden Umweltbelas-
tung – also auch dann, wenn die Grenze zur Schädlichkeit oder 
Lästigkeit noch nicht erreicht ist – im Rahmen der Vorsorge begrenzt 
werden, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich 
tragbar ist. Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen un-
ter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich 
oder lästig werden (bzw. dies bereits sind) und dass die Massnahmen 
der ersten Stufe nicht ausreichen, um die übermässige Gesamtbelas-
tung zu verhindern bzw. unter die kritische Schwelle zurückzuführen, 
so sind die Emissionsbegrenzungen in einer zweiten Massnahme-
stufe zusätzlich so weit zu verschärfen, bis die (drohende) Gesamtbe-
lastung nicht mehr schädlich oder lästig ist (ALAIN GRIFFEL, Die 
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Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, Zürich 2001, 
S. 72).  

3.2. 
Zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung wurde auf 

Bundesebene die entsprechende Verordnung vom 23. Dezember 
1999 (NISV; SR 814.710) erlassen. Diese betrifft jedoch nur Emis-
sionen von elektrischen oder magnetischen Feldern im Frequenz-
bereich von 0 bis 300 Gigahertz, und damit nicht das sichtbare Licht 
(Urteil des Bundesgerichts vom 28. September 2010 [1C_216/2010], 
Erw. 3.1; Urteil des Bundesgerichts vom 13. Oktober 2009 
[1C_105/2009], Erw. 3.1). Das Bundesamt für Umwelt, Wald und 
Landschaft (BUWAL; heute Bundesamt für Umwelt [BAFU]) hat 
2005 Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen herausge-
geben. Diese zeigen auf, wie sich unnötige Lichtemissionen durch 
eine nachhaltige Lichtnutzung in Aussenräumen vermeiden lassen. 
Die Empfehlungen verstehen sich als "Leitlinie", enthalten aber kei-
ne konkret anwendbaren Normen (Urteil des Bundesgerichts vom 
28. September 2010 [1C_216/2010], Erw. 3.1 mit Hinweis auf Urteil 
des Bundesgerichts vom 13. Oktober 2009 [1C_105/2009], 
Erw. 3.2).  

Das kantonale Recht äussert sich insbesondere in § 27 des 
EG UWR zu Lichtemissionen. Weihnachtsbeleuchtungen ohne 
Scheinwerfer fallen gemäss der Botschaft zum EG UWR jedoch 
nicht unter diesen Paragraphen (Botschaft des Regierungsrats an den 
Grossen Rat vom 17. Januar 2007, 07.17, Einführungsgesetz zur 
Bundesgesetzgebung über den Schutz von Umwelt und Gewässer, 
Bericht und Entwurf zur 1. Beratung [Botschaft zum EG UWR], 
S. 30); von einer Installation, die Licht- oder Lasereffekte erzeugte 
oder ähnlicher künstlicher, himmelwärts gerichteter Lichtquellen im 
Sinne von Abs. 2 und 3 der Bestimmung kann zudem nicht ausge-
gangen werden. 

Auf kommunaler Ebene verweist § 8 des Polizeireglements der 
Gemeinden im Einzugsgebiet der Regionalpolizei F. (Stand 13. De-
zember 2006) (Polizeireglement) in Abs. 1 bezüglich Immissionen 
auf die Vorschriften der Umweltschutzgesetzgebung. Dieser Bestim-
mung kommt somit keine selbstständige Bedeutung zu. Ferner ent-
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hält das Polizeireglement – abgesehen von der Bewilligungspflicht 
der Benutzung von Himmelsstrahlern und ähnlichen Geräten auf 
öffentlichem Grund (vgl. § 9 Abs. 5 Polizeireglement) – auch keine 
weiteren Bestimmungen zu Lichtimmissionen. Keiner selbstständi-
gen Bedeutung kommt auch § 60 der Bau- und Nutzungsordnung der 
Gemeinde E. vom 20. Oktober 2010 / 23. Februar 2011 (BNO) zu. 
Bezüglich Lichtimmissionen geht diese Bestimmung nicht über das 
USG hinaus; der Gemeinderat macht solches auch nicht geltend. 

3.3. 
Bestehen somit keine verbindlichen Regelungen für den Schutz 

vor sichtbarem Licht, müssen die rechtsanwendenden Behörden in 
Beachtung von Art. 12 Abs. 2 USG die Lichtimmissionen im Einzel-
fall beurteilen, unmittelbar gestützt auf die Art. 11-14 USG sowie 
Art. 16-18 USG (Urteil des Bundesgerichts vom 13. Oktober 2009 
[1C_105/2009], Erw. 3.1; Urteil des Bundesgerichts vom 28. Sep-
tember 2010 [1C_216/20010], Erw. 3.2). Dabei sind auf Einwir-
kungen von sichtbaren Strahlen u.a. die allgemeinen Regeln von 
Art. 14 USG betreffend die Luftverunreinigung anzuwenden (vgl. 
Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 30. Mai 2007 
[VGE 22755U], in: URP 2007, S. 865; Urteil des Bundesgerichts 
vom 13. Oktober 2009 [1C_105/2009], Erw. 3.1). Bei der Beurtei-
lung des Einzelfalls ist nicht auf das subjektive Empfinden einzelner 
Personen abzustellen, sondern eine objektivierte Betrachtung vorzu-
nehmen, unter Berücksichtigung auch von Personen mit erhöhter 
Empfindlichkeit (Art. 13 Abs. 2 USG). Hierfür kann sich die Voll-
zugsbehörde auf Angaben von Experten und Fachstellen abstützen; 
als Entscheidungshilfe können auch fachlich genügend abgestützte 
ausländische bzw. private Richtlinien herangezogen werden, sofern 
die Kriterien, auf welchen diese Unterlagen beruhen, mit denjenigen 
des schweizerischen Umweltrechts vereinbar sind (vgl. Urteil des 
Bundesgerichts vom 28. September 2010 [1C_216/2010], Erw. 3.2; 
Urteil des Bundesgerichts vom 13. Oktober 2009 [1C_105/2009], 
Erw. 3.4; vgl. auch BGE 133 II 297). Nach bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung können (gemäss BAFU) für die Beurteilung von 
Lichteinwirkungen die "Hinweise zur Messung und Beurteilung von 
Lichtimmissionen" des deutschen Länderausschusses für Immis-
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sionsschutz aus dem Jahre 2000 (LAI 2000) und die Richtlinie 150 
der Commission International de l'Eclairage von 2003 
(CIE 150:2003) herangezogen werden (Urteil des Bundesgerichts 
vom 28. September 2010 [1C_216/20010], Erw. 3.2; Urteil des Bun-
desgerichts vom 13. Oktober 2009 [1C_105/2009], Erw. 3.4).  

Eine Möglichkeit für die Beurteilung der in den einzelnen Nut-
zungszonen zulässigen Lichtimmissionen ist die analoge Anwendung 
der von der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; 
SR 814.41) festgelegten Immissionsgrenzwerte (vgl. Urteil des Ver-
waltungsgerichts des Kantons Bern vom 30. Mai 2007 
[VGE 22755U], in URP 2007, S. 865 f. sowie Baurecht [BR] 1/2008 
Nr. 88; siehe auch Entscheid der Baurekurskommission Zürich vom 
8. August 2008 [BRKE I Nr.  0184/2008], in: BEZ 2009 Nr. 19, 
S. 74 ff., insbesondere S. 78, sowie BR 3/2009 Nr. 305). 

4. 
Die Beschwerdeführer verlangen vorab ein Gutachten mit Mes-

sungen über die Intensität der Zierbeleuchtung.  
Das Verwaltungsgericht hat – wie bereits die Vorinstanz – einen 

Augenschein bei Dunkelheit durchgeführt, um sich von der Beleuch-
tung und den örtlichen Gegebenheiten einen Eindruck zu verschaf-
fen. Dabei konnte das Gericht u.a. auch das Ausmass der Beein-
trächtigungen in der Liegenschaft der Beschwerdegegner (insbeson-
dere im Schlafzimmer) nachvollziehen. Anlässlich des Augenscheins 
(11. Dezember 2012) war die aktuelle Weihnachtsbeleuchtung in-
stalliert. Gestützt auf den Augenschein sowie die Akten, welche ins-
besondere auch diverse Fotos aus Vorjahren enthalten, ist das 
Verwaltungsgericht ohne weiteres in der Lage, den Fall nach rich-
terlicher Erfahrung beurteilen zu können. Dies auch hinsichtlich der 
Ganzjahresbeleuchtung. Diese wurde von den Beschwerdeführern – 
trotz vorgängigem Ersuchen des Gerichts – am Augenschein zwar 
nicht präsentiert, der reduzierte Umfang dieser Beleuchtung ist auf-
grund der Akten inkl. der Darlegungen der Beschwerdeführer (vgl. 
Erw. 1.2.2.) sowie der am Augenschein gewonnenen Erkenntnisse 
indessen genügend klar. Auch wenn ausserhalb der Weihnachtszeit ¾ 
weniger eingeschaltet ist, wie die Beschwerdeführer vorbringen, er-
scheint es ebenso plausibel, dass die Beschwerdegegner das Mass der 
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Reduktion in einem geringfügigeren Ausmass wahrnehmen, zumal 
beispielsweise die Fassaden des Hauses bei der Ganzjahresbeleuch-
tung mit Spots/Strahlern angeleuchtet bzw. beleuchtet werden, was 
bei der Weihnachtsbeleuchtung nicht der Fall ist. Demgemäss kann 
auf die Anordnung eines Gutachtens sowie auf weitere Beweisab-
nahmen verzichtet werden.  

In dem Sinne kann auch der Vorinstanz nicht vorgeworfen wer-
den, den Sachverhalt ungenügend ermittelt zu haben.  

5. 
5.1. 
Emissionsbegrenzende Schutzmassnahmen nach Art. 12 Abs. 2 

USG sind nicht erst dann zu ergreifen, wenn die Umweltbelastung 
schädlich oder lästig wird (vgl. Art. 11 Abs. 3 USG), sondern es müs-
sen gestützt auf das Vorsorgeprinzip (vgl. Art. 11 Abs. 2 USG) die 
unnötigen Emissionen vermieden werden (BGE 133 II 175; 126 II 
368). Dies ist allerdings nicht so zu verstehen, dass sämtliche im 
strengen Sinne unnötigen Emissionen untersagt werden müssten; so 
gibt es beispielsweise keinen Anspruch auf völlige Ruhe oder darauf, 
dass eine Anlage völlig geruchsfrei funktionieren müsste (BGE 133 
II 175 mit Hinweisen).  

In der bisherigen Rechtsprechung wurde diesbezüglich der Satz 
verwendet, das Vorsorgeprinzip finde in umweltrechtlichen Bagatell-
fällen keine Anwendung (BGE 133 II 175 f.; 124 II 233). In 
BGE 133 II 176 präzisierte das Bundesgericht, dass eine solche Aus-
sage indessen zu kurz greife. Daraus könnte abgeleitet werden, bei 
niedrigen Emissionswerten müssten Massnahmen der Vorsorge von 
vornherein weder geprüft noch ergriffen werden. Richtig besehen 
müsse das Verhältnismässigkeitsprinzip als Verfassungsgrundsatz 
(Art. 5 Abs. 2 BV) auch bei niedrigen Emissionswerten zur Anwen-
dung gelangen. Es habe aber dort zur Folge, dass sich besondere An-
ordnungen im Sinne der Vorsorge in der Regel nicht rechtfertigten. In 
diesem Sinne sei zu präzisieren: Sofern sich geringfügige Emissio-
nen mit kleinem Aufwand erheblich verringern liessen, so dürfte es 
grundsätzlich verhältnismässig sein, entsprechende Massnahmen zu 
verlangen. Wenn sich eine Reduktion bei derartigen Emissionen 
hingegen als unverhältnismässig oder sogar als unmöglich erweise, 
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so sei dahingehend zu entscheiden, dass solche Immissionen von den 
Betroffenen hinzunehmen seien (BGE 133 II 176; Urteil des Bun-
desgerichts vom 21. Juli 2008 [1C_311/2007], Erw. 3.2; zu-
stimmend: ALAIN GRIFFEL/HERIBERT RAUSCH, in: Kommentar zum 
Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Zürich/Ba-
sel/Genf 2011, Art. 11 N 14; etwas anders nun wieder: Urteil des 
Bundesgerichts vom 28. September 2010 [1C_216/2010], Erw. 5; 
Urteil des Bundesgerichts vom 3. Februar 2010 [1C_162/2009], 
Erw. 3). 

5.2. 
Unstrittig ist, dass eine übliche Weihnachtsbeleuchtung von 

Wohnhäusern während der Advents- und Weihnachtszeit verbreitet 
ist und zum kulturbedingten Erscheinungsbild von Gebäuden gehört. 
Solche Beleuchtungen und auch zurückhaltende Zierbeleuchtungen 
ausserhalb der Weihnachtszeit strahlen nicht so hell, dass ein Ver-
stoss gegen Immissionsvorschriften zu befürchten wäre. Die vorlie-
gende Beleuchtung, sowohl in der Form der Weihnachtsbeleuchtung 
als auch in derjenigen der Ganzjahresbeleuchtung, geht jedoch über 
ein übliches Mass hinaus, wie sich dem Verwaltungsgericht anläss-
lich des Augenscheins klarerweise zeigte und sich auch aus den Ak-
ten ergibt. Die Weihnachtsbeleuchtung (vgl. Erw. 1.2.1.) ist üppig 
und die reduzierte Ganzjahresbeleuchtung beinhaltet (trotz Reduk-
tion) noch immer eine Vielzahl von Zierbeleuchtungen inkl. Licht-
quellen wie z.B. Spots/Strahler, mit denen die Hausfassaden be-
leuchtet werden (vgl. Erw. 1.2.2.).  

Das Schlafzimmerfenster der Beschwerdegegner (Oberge-
schoss) befindet sich vis-à-vis der beleuchteten Liegenschaft der Be-
schwerdeführer, wobei zwischen den Grundstücken einzig die 
G.strasse liegt. Der Strassenraum zwischen den beiden Liegenschaf-
ten wird vor allem durch die Strassenlampe vor dem Haus der Be-
schwerdegegner erhellt. Aufgrund des am Augenschein gewonnenen 
Eindrucks ist auch die Erhellung im Schlafzimmer der Beschwerde-
gegner wesentlich auf diese Strassenlampe (bzw. deren von der 
Strasse reflektierenden Licht) zurückzuführen. Trotz dieses Um-
stands kann die vorliegend über das übliche Mass hinausgehende 
Weihnachts- und Ganzjahresbeleuchtung nicht als umweltrechtlicher 
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Bagatellfall eingestuft werden. Im Zweifelsfall ist die Schwelle zum 
Vorsorgebereich eher tief anzusetzen. Die Beschwerdeführer wohnen 
nur wenige Meter entfernt. Aus ihrem Schlafzimmer im Oberge-
schoss sehen sie direkt auf die beleuchtete Liegenschaft. Zwar kann 
während der Vegetationszeit davon ausgegangen werden, dass ein 
Teil der Lichter verdeckt wird, die Beschwerdeführer beleuchten im 
Rahmen der Ganzjahresbeleuchtung jedoch mit Spots/Strahlern auch 
die Hausfassaden, Zierbeleuchtung leuchtet auch aus den Fenstern 
und vom Carport. Von der Beleuchtung sind die Beschwerdegegner 
daher – selbst in der Vegetationszeit – ohne weiteres in besonderer 
Weise, mehr als jedermann, betroffen. Dies führt dazu, dass emissi-
onsmindernde Massnahmen und deren Verhältnismässigkeit (im Sin-
ne von BGE 133 II 176) zu prüfen sind (vgl. Urteil des Bundesge-
richts vom 28. September 2010 [1C_216/2010], Erw. 5).  

Wie dargelegt gelangt das Vorsorgeprinzip nach der publizierten 
präzisierten Rechtsprechung des Bundesgerichts ohnehin auch bei 
geringen Emissionen zur Anwendung, wobei der Grundsatz der Ver-
hältnismässigkeit in solchen Fällen regelmässig zur Folge hat, dass 
sich besondere Anordnungen nicht rechtfertigen (vgl. Erw. 5.1.; 
BGE 133 II 176; ALAIN GRIFFEL/HERIBERT RAUSCH, a.a.O., Art. 11 
N 14). In der Lehre wird aus diesem Grund auch davon gesprochen, 
dass es keine eigenständige Kategorie "Bagatellfälle" gebe, bei wel-
cher Massnahmen der Vorsorge von vornherein nicht in Betracht zu 
ziehen wären (ALAIN GRIFFEL/HERIBERT RAUSCH, a.a.O., Art. 11 
N 14). 

Vor diesem Hintergrund ist schliesslich auch der Einwand der 
Beschwerdeführer, die Vorinstanz habe nicht näher begründet, wes-
halb kein Bagatellfall vorliege, nicht weiter relevant, da das Vorsor-
geprinzip auch bei geringen Emissionen in Betracht zu ziehen ist.  

5.3. 
5.3.1. 
Emissionsbegrenzungen können u.a. mit betrieblichen Vor-

schriften vorgenommen werden (Art. 12 Abs. 1 lit. c USG). Die Vor-
instanz ordnete eine zeitliche Limitierung der Beleuchtung an. Die 
Zierbeleuchtung sei um 22.00 Uhr abzuschalten; lediglich am 24., 
25. und 26. Dezember dürfe die Weihnachtsbeleuchtung bis 01.00 



2013 Bau-, Raumentwicklungs- und Umweltschutzrecht 169 

Uhr des Folgetags eingeschaltet bleiben. Zu prüfen ist vorab, ob 
diese Lösung mit Art. 11 Abs. 2 USG vereinbar ist: Gemäss dieser 
Bestimmung sind die von der Beleuchtung ausgehenden Emissionen 
im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch 
und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Der wirt-
schaftlichen Tragbarkeit kommt bei der vorliegenden Zierbe-
leuchtung keine Bedeutung zu. Anstelle der wirtschaftlichen Tragbar-
keit ist jedoch eine Interessenabwägung vorzunehmen, welche u.a. 
auch das ideelle Interesse der Beschwerdeführer an der Beleuchtung 
berücksichtigt. 

5.3.2. 
Heranzuziehen sind insbesondere die "Empfehlungen zur Ver-

meidung von Lichtemissionen" des BUWAL (heute BAFU) aus dem 
Jahre 2005 (Empfehlungen BAFU). Darin wird empfohlen, vordring-
lich vor jeglichen technischen Überlegungen die Notwendigkeit der 
geplanten Lichtanlage zu prüfen. In der Regel geht der Planung einer 
Aussenleuchte ein Bedürfnis voraus. Handelt es sich dabei beispiels-
weise um objektive Sicherheitsbedürfnisse, besteht die Notwendig-
keit zur Erstellung. Bei den subjektiven Bedürfnissen steht die 
grundsätzliche Frage der Erforderlichkeit im Raum. Insbesondere die 
Anstrahlung von Gebäudefassaden, Kunstobjekten, Bäumen, Garten-
objekten oder sonstigen Gegenständen stellt dabei einen problemati-
schen Bereich dar. Als Leitlinie gilt auch hier, dass alles eine Frage 
des Masses ist (vgl. Empfehlungen BAFU, S. 28 f.). Bezüglich des 
Zeitmanagements wird empfohlen, eine Synchronisation mit dem 
Nachruhefenster (z.B. wie beim Lärmschutz) von 22:00 bis 06:00 
Uhr anzustreben. Reklamen und nicht mehr notwendige Leuchten 
sollen ganz abgestellt oder ihre Beleuchtungsstärke soll so weit wie 
möglich reduziert werden. Die Betriebsdauer in der Nacht ist mit 
Zeitschaltuhren und Bewegungsmeldern sinnvoll auf die Bedürfnisse 
abzustimmen (Empfehlungen BAFU, S. 34). – Von einer ähnlichen 
Grundidee geht z.B. der Leitfaden zur "Vermeidung von unnötigen 
Lichtemissionen" des Amts für Umwelt des Kantons Solothurn aus 
dem Jahre 2011 (Leitfaden Solothurn) aus. Dieser Leitfaden differen-
ziert zwischen Funktionalen Aussenbeleuchtungen (klarer Bezug zur 
Sicherheit) und Nicht-funktionalen Aussenbeleuchtungen (nicht ein-
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deutig funktional im Sinne der Sicherheit; z.B. ästhetische Beleuch-
tungen wie Objektanstrahlungen, Lichtreklamen etc.) (vgl. Leitfaden 
Solothurn, S. 15, 30). Bezüglich des Zeitmanagements seien im 
Lärmschutz die Zeiten von 06.00 bis 22.00 Uhr und 22.00 bis wieder 
06.00 Uhr definiert. Dieser Ansatz solle übernommen werden, so 
dass die gewünschte Nachtruhe einen ganzheitlichen Sinn mache. 
Leuchten aus der Nicht-funktionalen Gruppe seien in diesem Zeit-
fenster auszuschalten. Leuchten aus der Funktionalen Gruppe seien 
nur solange brennen zu lassen, wie dies aus Sicherheitsgründen not-
wendig sei. Mit Zeitschaltuhr, Bewegungsmeldern oder ähnlichen 
technischen Massnahmen seien ebenfalls die Brennzeiten zu optimie-
ren (vgl. Leitfaden Solothurn, S. 17). 

Bei der zu beurteilenden Weihnachts- und der Ganzjahresbe-
leuchtung handelt es sich um eine Zierbeleuchtung bzw. Lichtin-
stallation, welche nach objektiven Kriterien nicht direkt der Sicher-
heit dient, sondern der Verschönerung von Haus und Garten. Sie 
gehört zu den ästhetischen bzw. dekorativen Beleuchtungen, die Be-
schwerdeführer sehen sie denn auch als Teil eines Gesamt-Kunst-
werks bzw. als Ausdruck ihrer Lebensfreude und Persönlichkeitsent-
faltung. Dem privaten Interesse der Beschwerdeführer am möglichst 
uneingeschränkten Betrieb ihrer Zierbeleuchtung steht das Interesse 
an der Vermeidung von (unnötigen) Lichtemissionen entgegen. Das 
Bedürfnis der Bevölkerung bzw. Nachbarschaft an einer ungestörten 
Nachtruhe ist hoch zu werten, auch ökologische (siehe z.B. Empfeh-
lungen BAFU, S. 17 ff.) und energiesparende Gründe sprechen für 
eine Einschränkung solcher Beleuchtungen, insbesondere wenn sie 
das ganze Jahr über betrieben werden. Die in den Empfehlungen vor-
geschlagene Synchronisation mit dem Nachtruhefenster erscheint 
grundsätzlich sinnvoll, zumal so die Nachtruhe einen ganzheitlichen 
Sinn macht.  

Gemäss dem in E. geltenden Polizeireglement beginnt die 
Nachtruhe um 22.00 Uhr (§ 9 Abs. 2 Polizeireglement), die Lärm-
schutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41) defi-
niert die Nachtzeit in verschiedenen Bereichen ebenfalls ab 
22.00 Uhr (vgl. z.B. Anhänge 3-5 zur LSV; ferner unterscheidet z.B. 
auch die deutsche Richtlinie "Hinweise zur Messung und Beurtei-
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lung von Lichtimmissionen" des Länderausschusses für Immissions-
schutz vom 10. Mai 2000 bei der Beurteilung der Raumaufhellung 
und Blendung zwischen Werten vor und nach 22 Uhr [LAI 2000, 
S. 4, 7]). Die Liegenschaft der Beschwerdeführer ist in bewohntem 
Gebiet. Unter dem Jahr erscheint daher eine Beschränkung der Be-
triebszeit der Beleuchtung analog dem Nachtruhefenster auf 22.00 
Uhr sinnvoll und angemessen. Für die Zierbeleuchtung im Sinne der 
"Ganzjahresbeleuchtung" ist die Betriebszeit daher entsprechend der 
Vorinstanz auf 22.00 Uhr zu begrenzen. 

Bezüglich der "Weihnachtsbeleuchtung" liegt die Interessenlage 
etwas anders: Weihnachtsbeleuchtungen gehören in der Advents- und 
Weihnachtszeit zum kulturbedingten Erscheinungsbild, sie sind ver-
breitet und üblich und in dieser Zeit ist die Akzeptanz für solche 
Zierbeleuchtungen allgemein höher. Solche Installationen werden 
hierzulande regelmässig vom ersten Advent bis zum 6. Januar betrie-
ben. So hat auch die Gemeinde E. die öffentliche Weihnachtsbe-
leuchtung während dieser Zeit in Betrieb. Für private Weihnachtsbe-
leuchtungen schreibt die Gemeinde zwar nichts vor, in der Regel 
würden die Leute ihre Beleuchtungen jedoch zwischen dem ersten 
Advent und dem 6. Januar unterhalten. In dieser Zeit, d.h. zwischen 
dem ersten Advent und dem 6. Januar, erscheint für Zierbeleuch-
tungen daher ein etwas grosszügigeres Regime geboten und dem 
feierlichen bzw. festlichen Aspekt darf Rechnung getragen werden. 
Im Vergleich zu einer Zierbeleuchtung unter dem Jahr rechtfertigt es 
sich deshalb, in dieser Zeit etwas üppigere Zierbeleuchtungen im 
Rahmen des Vorsorgeprinzips zu tolerieren und auch eine grosszü-
gigere Betriebszeit (und insofern ein gewisses Abweichen vom 
Nachtruhefenster) zuzulassen. Wenn die Beschwerdeführer die 
(Weihnachts-)Beleuchtung in dieser Zeit bis längstens um 01.00 Uhr 
brennen lassen, erscheint dies tolerierbar. Dies gilt jedoch wie gesagt 
nur zwischen dem ersten Advent und dem 6. Januar, auch wenn die 
Beschwerdeführer die weihnachtliche Zeit nach ambrosianischem 
Ritus feiern. Üppige Weihnachtsbeleuchtungen bereits ab dem 
11. November und bis zum 2. Februar sind im Kanton Aargau weder 
verbreitet noch üblich. Vor dem ersten Advent und nach dem 6. Ja-
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nuar dürfen die Beschwerdeführer daher nur die Ganzjahresbeleuch-
tung betreiben und zwar längstens bis 22.00 Uhr. 

5.3.3. 
Weitergehende Massnahmen erscheinen im Rahmen des Vorsor-

geprinzips nicht angezeigt. Die Erhellung im Schlafzimmer der Be-
schwerdeführer ist wesentlich auf die Strassenlampe vor dem Haus 
zurückzuführen. Die Zierbeleuchtung bzw. Lichtinstallation beinhal-
tet zudem keine blinkenden oder sich bewegenden Objekte oder 
ähnliche Lichteffekte. Auch konnte am Augenschein keinerlei Blend-
effekt festgestellt werden. Die Betriebszeit der Beleuchtung ist somit 
grundsätzlich auf 22.00 Uhr zu beschränken (Ganzjahresbeleuch-
tung); zwischen dem ersten Advent und dem 6. Januar darf die Weih-
nachtsbeleuchtung betrieben werden und zwar bis längstens bis 
01.00 Uhr. Mit diesen Einschränkungen kann dem Vorsorgeprinzip 
(Art. 11 Abs. 2 USG) angemessen Rechnung getragen werden. Die 
Emissionen lassen sich mit minimalem Aufwand (es ist lediglich ein 
Umschalten der Zeitschaltuhren notwendig) erheblich verringern. 

5.4. 
Zu prüfen ist, ob trotz der im Rahmen des Vorsorgeprinzips 

anzuordnenden Einschränkung der Betriebszeit störende oder lästige 
Immissionen bestehen, die im Rahmen von Art. 11 Abs. 3 USG zu 
begrenzen wären. Bei Lichtimmissionen bestehen keine Grenzwerte 
wie bei gewissen Arten von Lärm oder Luftverunreinigungen. Es ist 
deshalb im Einzelfall zu beurteilen, ob Immissionen schädlich oder 
lästig sind (Art. 13-15 USG). So wie es beispielsweise keinen An-
spruch auf absolute Ruhe gibt, gibt es auch keinen Anspruch auf 
absolute Dunkelheit. In einer Wohnzone – wie vorliegend (W2, mit 
Empfindlichkeitsstufe II [vgl. Bauzonenplan sowie BNO; insbeson-
dere §§ 8 Abs. 1 und 13 Abs. 1 BNO]) – muss ein gewisses Mass an 
Immissionen aus alltäglichem menschlichen Zusammenleben gedul-
det werden. Wie bereits dargelegt ist die Erhellung wesentlich auf die 
Strassenlampe vor dem Haus zurückzuführen und die Zierbeleuch-
tung beinhaltet weder blinkende noch sich bewegende oder ähnliche 
Lichteffekte; am Augenschein konnte auch kein Blendeffekt festge-
stellt werden. Abgesehen von der Advents- und Weihnachtszeit (ers-
ter Advent bis 6. Januar), in der sich eine längere Leuchtdauer (bis 
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01.00 Uhr) rechtfertigt, wird die Betriebszeit zudem entsprechend 
dem Nachtruhefenster (22.00 Uhr) festgelegt. Unter Berücksichti-
gung all dieser Umstände erscheinen die von der strittigen Zierbe-
leuchtung ausgehenden Lichtimmissionen nicht störend oder lästig. 
Eine weitergehende Beschränkung der Immissionen ist nicht notwen-
dig. 

6. (...) 
7. 
Zusammenfassend ist die Beschwerde in dem Sinne gutzuheis-

sen, dass die Weihnachtsbeleuchtung zwischen dem 1. Advent und 
dem 6. Januar bis 01.00 Uhr betrieben werden darf. Während der 
übrigen Zeit darf bis 22.00 Uhr die Ganzjahresbeleuchtung betrieben 
werden. 

(Hinweis: Das Bundesgericht hat eine Beschwerde in öffent-
lich-rechtlichen Angelegenheiten gegen diesen Entscheid abgewie-
sen; BGE 140 II 33 ff.=Urteil vom 12. Dezember 2013 
[1C_250/2013].) 

34 Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) 
- Die Planungspflicht des Gemeinwesens und die Behördenverbind-

lichkeit des Richtplans erfordern, dass die Erhaltungsziele des ISOS 
in der allgemeinen Nutzungsplanung berücksichtigt und in die In-
teressenabwägung einbezogen werden. 

- Im konkreten Fall erfordert das hohe Erhaltungsziel der Umge-
bungsrichtung eine umfassende Interessenabwägung, was die voll-
ständige Feststellung der relevanten Interessen des Ortsbildschutzes 
voraussetzt. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 29. August 2013 in Sachen 
A., B. und C. gegen Gemeinderat Klingnau und Regierungsrat 
(WBE.2012.402). 

Aus den Erwägungen 
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3.2. 
Klingnau ist als Kleinstadt von nationaler Bedeutung im Bun-

desinventar der schützenswerten Ortsbilder aufgeführt (vgl. Verord-
nung über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz vom 9. September 1981 (VISOS; SR 451.12), Anhang). Das 
Gebiet "Mülihof" ist gemäss Inventar der schützenswerten Ortsbilder 
der Schweiz (ISOS) in der Umgebungsrichtung (U-Ri) II in unmittel-
barer Nähe zur Altstadt. Die U-Ri II wird als weitgehend unverbautes 
Aufschüttungsgelände gegen die Aare beschrieben. Gemäss Inventar 
gehört die U-Ri II zur Aufnahmekategorie "a" ("unerlässlicher Teil 
des Ortsbildes, unverbaut oder mit Bauten, die der ursprünglichen 
Beschaffenheit der Umgebung entsprechen") und das Erhaltungsziel 
wird ebenfalls mit "a" ("Erhalten der Beschaffenheit als Kulturland 
oder Freifläche") angegeben. Das Gebiet U-Ri II ist daher von beson-
derer Bedeutung für das Ortsbild von Klingnau (vgl. ISOS Kanton 
Aargau I, S. 381 ff., L-Blatt). 

Zum Ortsbild wird festgehalten, es handle sich um eine mittel-
alterliche Kleinstadt auf einer langgezogenen Hügelkuppe (Umlauf-
berg) am rechtseitigen Aareufer, einst mit direktem Anstoss an den 
Wasserlauf, heute durch das breite mehrheitlich unverbaute Vorge-
lände (Aarekorrektion) davon abgetrennt. Trotz ausgedehnten allsei-
tigen Überbauungen des 20. Jahrhunderts bestünden partiell intakte 
Stadtansichten von der Aare her und im nordseitigen Nahbereich. Mit 
Bezug auf das Wachstum der Gemeinde wird ausgeführt, als grössere 
zusammenhängende Freiflächen seien einzig noch das Aufschüt-
tungsgelände gegen die Aare hin sowie der nördliche Umgebungsbe-
reich beim Klosterbezirk übrig geblieben. Neben den kategorisierten 
Erhaltungszielen sei ein absolutes Bauverbot in der Nahumgebung 
zwischen Altstadt und Bahnlinie sowie im aareseitigen Vorgelände zu 
beachten (ISOS, a.a.O., O-Blatt). 

3.3. 
Gemäss dem Bauzonenplan der Stadt Klingnau (beschlossen 

von der Gemeindeversammlung am 9. Juni 2011, genehmigt vom 
Regierungsrat im angefochtenen Beschluss vom 5. September 2012) 
sind die Parzellen 1155 und 1156 wie das gesamte Gebiet "Mülihof" 
der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (öBA) zugewiesen 
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(§ 15 Abs. 2 lit. a BauG). Diese Zonierung galt seit der Zonenpla-
nung 1972. 

Gemäss § 19 Abs. 3 BNO hat das im Bauzonenplan bezeichnete 
Gebiet "Mülihof" die Funktion eines Schutzgürtels um die Altstadt. 
Alle Bauten sollen durch Stellung, Gestaltung und Bauvolumen auf 
die benachbarte Altstadt Rücksicht nehmen. 

(…) 
4. 
4.1. 
Durch die Aufnahme eines Objektes von nationaler Bedeutung 

in ein Inventar des Bundes wird dargetan, dass es in besonderem 
Masse die ungeschmälerte Erhaltung, jedenfalls unter Einbezug von 
Wiederherstellungs- oder angemessenen Ersatzmassnahmen die 
grösstmögliche Schonung verdient (Art. 6 Abs. 1 NHG). Ein Abwei-
chen von der ungeschmälerten Erhaltung im Sinne der Inventare darf 
bei Erfüllung einer Bundesaufgabe nur in Erwägung gezogen wer-
den, wenn ihr bestimmte gleich- oder höherwertige Interessen von 
ebenfalls nationaler Bedeutung entgegenstehen (Art. 6 Abs. 2 NHG). 
Der von den Inventaren ausgehende Schutz ist damit im Grundsatz 
an eine Interessenabwägung geknüpft; diese fällt umso strenger aus, 
als Eingriffe in Schutzobjekte von nationaler Bedeutung einer quali-
fizierten Rechtfertigung im Sinne von gleich- oder höherwertigen 
Interessen von nationaler Bedeutung bedürfen (BGE 135 II 209, 
Erw. 2.1; ARNOLD MARTI, Das Schutzkonzept des Natur- und Hei-
matschutzgesetzes auf dem Prüfstand, in: SJZ 104/2008, S. 85). Die-
se Schutzbestimmung gilt indes, wie Art. 6 Abs. 2 NHG festhält, 
lediglich bei der Erfüllung von Bundesaufgaben (Art. 2 und 3 NHG) 
in unmittelbarer Weise. Bei der Erfüllung von kantonalen (und kom-
munalen) Aufgaben – wozu im Grundsatz die Nutzungsplanung zählt 
– wird der Schutz von Ortsbildern durch kantonales (und kommu-
nales) Recht gewährleistet. Dies ergibt sich verfassungsrechtlich aus 
Art. 78 Abs. 1 BV, wonach die Kantone für den Natur- und 
Heimatschutz zuständig sind (BGE 135 II 209, Erw. 2.1; Urteil des 
Bundesgerichts vom 10. Dezember 2004 [1A.142/2004], Erw. 4.2, 
in: ZBl 106/2005, S. 602; ARNOLD MARTI, in: St. Galler Kommentar 
zur BV, 2. Aufl., 2008, Art. 78 N 4 f.). 
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Auch bei der Erfüllung von kantonalen (und kommunalen) Auf-
gaben sind Bundesinventare wie das ISOS von Bedeutung. Im Rah-
men der allgemeinen Planungspflicht der Kantone (Art. 2 RPG) le-
gen diese die Planungsgrundlagen in ihrer Richtplanung fest (Art. 6 
RPG; § 8 BauG) und berücksichtigen die Bundesinventare (Art. 4a 
VISOS). Nach der Lehre und der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung kommen die Inventare ihrer Natur nach Sachplänen und 
Konzepten im Sinne von Art. 13 RPG gleich (vgl. dazu BGE 135 II 
209, Erw. 2.1; ARNOLD MARTI, Bundesinventare – eigenständige 
Schutz- und Planungsinstrumente des Natur- und Heimatschutz-
rechts, in: URP 2005, S. 619; JÖRG LEIMBACHER, in: Schweizerische 
Vereinigung für Landesplanung [VLP; Hrsg.], Bundesinventare, Die 
Bedeutung der Natur- und Landschaftsschutzinventare des Bundes 
und ihre Umsetzung in der Raumplanung, Bern 2000, S. 68 ff.; 
Empfehlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Berücksich-
tigung der Bundesinventare nach Artikel 5 NHG in der Richt- und 
Nutzungsplanung vom 15. November 2012, S. 6; dazu kritisch: NINA 
DAJCAR, Natur- und Heimatschutz-Inventare des Bundes, Schriften-
reihe zum Umweltrecht, Band 23, Zürich 2011, S. 197 f.). 

4.2. 
Nach § 36 Abs. 2 KV sorgt der Kanton für die Erhaltung der 

Kulturgüter. Er schützt insbesondere erhaltenswerte Ortsbilder sowie 
historische Stätten und Baudenkmäler (vgl. hierzu: KURT 
EICHENBERGER, Verfassung des Kantons Aargau, Textausgabe mit 
Kommentar, Aarau/Frankfurt a.M./Salzburg 1986, § 36 N 4). Nach 
§ 40 Abs.1 BauG sind die Erhaltung, die Pflege und die Gestaltung 
von Landschaften, von Gebieten und Objekten des Natur- und Hei-
matschutzes sowie von Ortsbildern und Aussichtspunkten Sache des 
Kantons und der Gemeinden. Für diese Schutzobjekte treffen sie 
insbesondere Massnahmen, um Ortsbilder entsprechend ihrer Bedeu-
tung zu bewahren und Siedlungen so zu gestalten, dass eine gute Ge-
samtwirkung entsteht (lit. f). Zu diesen Massnahmen gehören auch 
die Nutzungsplanungen der Gemeinden. 

Der Richtplan 2011 des Kantons Aargau nimmt in Kap. S 1.5 
(Ortsbilder, Kulturgüter und historische Verkehrswege) ausdrücklich 
auf das ISOS und die gesetzliche Grundlage in Art. 5 f. NHG Bezug. 
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Dem Schutz und der Erhaltung bedeutender Ortsbilder dienen als 
Vorgaben die Planungsgrundsätze A und B und die Planungsanwei-
sungen und örtlichen Festlegungen gemäss den Beschlüssen 1.1 bis 
1.3 (vgl. Richtplantext S 1.5, S. 5). Ziffer 3 des Grossratsbeschlusses 
über den kantonalen Richtplan vom 20. September 2011 (Richtplan-
beschluss; SAR 713.140) enthält für die Genehmigung von kommu-
nalen Nutzungsplanungen eine Übergangsbestimmung. Da die ange-
fochtene Nutzungsplanung am 2. September 2009 abschliessend vor-
geprüft wurde, der Richtplanbeschluss am 26. Dezember 2011 in 
Kraft getreten ist (Richtplanbeschluss Ziff. 6; AGS 2011/6-13), ist 
für die Beurteilung der Richtplankonformität hier der Richtplan 1996 
(Beschluss des Grossen Rates über den kantonalen Richtplan vom 
17. Dezember 1996 [Richtplanbeschluss 1996; SAR 713.130]) weg-
leitend. Gemäss den Richtplanbeschlüssen 1996 zu Kap. S 3.2 (Orts-
bilder und historische Verkehrswege; Richtplantext 1996 [Stand 31. 
März 2001], S. 28) werden die Ortsbilder von nationaler Bedeutung 
in ihrer Einstufung nach ISOS anerkannt und festgesetzt (Beschluss 
1.1 Satz 2). Die Gemeinden mit einem Ortsbild von nationaler 
Bedeutung "sorgen – soweit dies noch nicht erfolgt ist – mit planeri-
schen Instrumenten für die Umsetzung der Ziele des ISOS" (Be-
schluss 1.2) und das ISOS ist eine Grundlage bei der Interessenabwä-
gung, Planung und Projektierung (Beschluss 1.3). 

Das Ortsbild von nationaler Bedeutung der Stadt Klingnau ist in 
der Gesamtkarte des Richtplans 1996 eingetragen. Mit der Gesamt-
revision wurden der Bauzonenplan und die Bauordnung 1988 sowie 
die Teiländerungen Bauzonenplan und Bauordnung vom 25. Juni 
1993 aufgehoben (§ 60 BNO). Sie alle datieren vor dem Inkrafttreten 
des Richtplanes 1996 (17. Februar 1997; AGS 1997, S. 48). Nach-
dem auch die Bestimmung in § 19 Abs. 3 BNO praktisch mit 
unverändertem Wortlaut von § 46 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 der Bau-
ordnung vom 26. April 1988 (genehmigt am 5. März 1991) übernom-
men wurde, fand im Rahmen der Gesamtrevision keine, jedenfalls 
keine vertiefte Beurteilung der Umsetzung der Ziele des ISOS statt 
(vgl. dazu hinten Erw. 4.4). Dies wird durch den Gemeinderat auch 
indirekt bestätigt, als festgehalten wird, dass die Gemeinde dem 
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Ortsbildschutz hohes Gewicht schon vor dem Inkrafttreten des ISOS 
(am 1. Juni 1988) beigemessen habe. 

4.3. 
Der Richtplan 1996 zeigt auf, wie die raumwirksamen Tätigkei-

ten im Hinblick auf die anzustrebende Entwicklung aufeinander 
abzustimmen sind (Art. 8 Abs. 1 lit. a RPG). Er enthält die Ergeb-
nisse der kantonalen Planung, Anweisungen für die weitere Planung 
und insbesondere auch Vorgaben für die Zuweisung der Boden-
nutzungen (Art. 5 Abs. 1 RPV). Der kantonale Richtplan hält jedoch 
nicht abschliessend fest, wie die Raumordnung auszusehen hat 
(PIERRE TSCHANNEN, in: HEINZ AEMISEGGER/ALFRED KUTTLER/ 
PIERRE MOOR/ALEXANDER RUCH [Hrsg.], Kommentar zum Bundes-
gesetz über die Raumplanung [RPG-Kommentar], Zürich 1999, Vor-
bemerkungen zu Art. 6-12 N 20), sondern er legt behördenverbind-
lich die erwünschte Raumordnung fest (Art. 9 Abs. 1 RPG). Er setzt 
mithin nicht Zustände als solche, sondern Grundsätze und Vorkehren 
im Hinblick auf angestrebte Zustände fest. Der Richtplan bedarf der 
wertenden Umsetzung in der kommunalen Nutzungsplanung. Diese 
Aufgaben werden vom Richtplan zwar mitgesteuert; primär folgen 
sie aber ihrer eigenen Rechtsgrundlage, also den Art. 14 ff. RPG für 
den Nutzungsplan und den einschlägigen Sachgesetzen für alle 
weiteren raumwirksamen Aufgaben (AGVE 1999, S. 112). 

Die Planungsträger sind im Allgemeinen und beim Schutz von 
Ortsbildern von nationaler Bedeutung im Besonderen verpflichtet, 
bei der Umsetzung der Richtplanvorgaben eine Interessenabwägung 
vorzunehmen (Art. 3 Abs. 1 RPV; § 27 Abs. 2 BauG; Richtplan 
1996, Kapitel S 3.2, Beschlüsse 1.2 und 1.3; vgl. AGVE 1997, 
S. 252; MARTIN GOSSWEILER, Kommentar zum Baugesetz des Kan-
tons Aargau, Bern 2013, Vorbem. zu §§ 8 f. N 139 ff. mit Hinwei-
sen). Die Aufnahme im Eidgenössischen Inventar der schützenswer-
ten Ortsbilder der Schweiz beinhaltet die räumliche Umschreibung 
des Gebiets mit Interesse an der Erhaltung des Ortsbildes (Art. 1 lit. a 
NHG; Richtplantext 1996, Stand 31. März 2001 [Richtplantext 
1996], Kapitel S 4.3) und sie dient der Vorbereitung von Schutzmass-
nahmen in der Nutzungsplanung (§ 40 Abs. 1 BauG). Das Inventar 
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bildet aber nicht Bestandteil des Richtplanbeschlusses (Botschaft des 
Regierungsrats vom 19. Juni 1996, S. 4; Richtplantext 1996, S. 2). 

Art. 2 RPG und § 13 BauG verpflichten die Gemeinden unter 
Beachtung der Behördenverbindlichkeit des Richtplans (Art. 9 Abs. 1 
RPG) zur Planung nach Massgabe von § 15 Abs. 1 BauG. Das 
Schutzkonzept für die Bundesinventarobjekte und die Richtplanvor-
gaben im Kapitel S 4.3 verlangen den Einbezug und die Berücksich-
tigung der Erhaltungsziele des ISOS im Planfestsetzungsverfahren. 
Im vorliegenden Fall erfordert daher die Zonierung des Gebiets 
"Mülihof" eine umfassende Interessenabwägung gemäss Art. 3 RPV 
mit den Erhaltungszielen der U-Ri II, wie sie im Listen - Blatt (L) 
des ISOS dargestellt sind. Dabei sind auch die Erläuterungen und 
Hinweise im Ortsblatt (O-Blatt) zu berücksichtigen. Diese Vorgaben 
sind insbesondere bei einer Gesamtrevision zu beachten. 

4.4.-4.5. (…) 
4.6. 
Für die Umgebungsrichtung "Mülihof" ist im Inventar das Er-

haltungsziel a (höchste Einstufung) und ein "absolutes Bauverbot" 
im Aufschüttungsgelände gegen die Aare bzw. das aareseitige Vorge-
lände formuliert. Eine Umgebungsrichtung ist gemäss den Erläute-
rungen zum ISOS ein "Bereich von ein- und mehrseitig unbegrenzter 
Ausdehnung, meist von Bedeutung für den weiträumigen Bezug zwi-
schen Bebauung und Landschaft, z.B. Vorder-/Hintergrund, angren-
zendes Kulturland, Talhänge, Uferpartien, Flussraum, Neuquartiere." 
Für das Erhaltungsziel "a" werden als geeignete Massnahmen ange-
führt: Bedeutung der Beschaffenheit im Detail abklären, geeignete 
Nutzungszuweisungen suchen, Auszonen und als Freihaltegebiet be-
zeichnen, spezielle, an die Umgebung angepasste Vorschriften erlas-
sen, Gestaltungsplanobligatorium einführen, Einzelbäume oder 
Baumgruppen und Hecken unter Schutz stellen (vgl. dazu Erläu-
terungen zum ISOS und die Anmerkungen 15 bis 20). Die Umge-
bungsrichtung (U-Ri) dient der Berücksichtigung der optischen 
Wahrnehmung von offenen, nicht abgrenzbaren Umgebungszonen. 

Die von der Gemeinde gewählte Zonierung betrifft weder die 
Altstadt, die Vorstädte noch schützenswerte Bauten in ihrer Substanz, 
sie tangiert aber die Umgebungsrichtung mit dem hohen Erhaltungs-
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ziel. Das ISOS macht diesbezüglich klare Zielvorgaben und betont 
die Bedeutung der noch unbebauten Fläche im Gebiet "Mülihof" für 
die Sichtbarkeit des Ortsbilds. Die Formulierung des Schutzzieles im 
ISOS führt nicht dazu, dass seine Beeinträchtigung absolut ausge-
schlossen wäre (vgl. JÖRG LEIMBACHER, in: PETER M. KELLER/ 
JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY/KARL LUDWIG FAHRLÄNDER [Hrsg.] 
Kommentar NHG, Zürich 1997, Art. 6 N 16). Vielmehr ist von den 
Behörden im Verfahren der Nutzungsplanung eine umfassende Inte-
ressenabwägung vorzunehmen (LEIMBACHER, Bundesinventare, 
a.a.O., S. 35 f.). Diese Interessenabwägung verlangt vorab eine Er-
mittlung und Feststellung der relevanten Interessen des Ortsbild-
schutzes im Gebiet "Mülihof". 

Ausgewiesen ist ein Interesse an der Erhaltung der Sicht auf die 
Silhouette der Altstadt. Zum konkreten Inhalt und zur Ausgestaltung 
des Schutzes mit Bezug auf die schutzwürdige Ortsansicht, hinsicht-
lich der Standorte, von denen aus eine solche Sicht zu gewährleisten 
ist, bestehen keine Planungsunterlagen und auch die (Ziel-) Vor-
stellungen der Gemeinde, der kantonalen Fachbehörden und der Be-
schwerdeführer sind wenig konkret, nicht klar und sehr verschieden. 
So blieben wesentliche Fragen, ob für die "einzige, unverbaute oder 
nicht partiell verbaute" Ansicht (Frontalansicht vom Aare-Damm) die 
unterste Häuserzeile zum Schutzbereich gehöre, eingeschossige Ge-
bäude gänzlich ausgeschlossen sind oder letztlich das "heutige Ge-
samtbild" mit den Bäumen das Schutzziele bilde, offen. Auch die Be-
deutung des landwirtschaftlichen Hofes des Beschwerdeführers 3 im 
Verhältnis zum Freihalteziel des ISOS ist nicht geklärt. Aus der 
Blickrichtung des Pontonier-Hauses liessen sich nach Auffassung der 
kantonalen Fachstelle verschiedene Umsetzungen des Schutzzieles 
differenzieren. Letzteres ist insofern bemerkenswert, als nach dem 
Lageplan die Richtung Nord-Nordwest die Hauptrichtung für den 
weiträumigen Bezug darstellen sollte. 

Aus den fehlenden Planungsgrundlagen zur Umsetzung der 
Schutzziele des ISOS in der angefochtenen Gesamtrevision, den va-
gen Vorstellungen der Planungsbehörden und der kantonalen Fach-
stellen zum Inhalt und Ziel des Ortbildschutzes in der U-Ri II ist zu 
schliessen, dass die Erhebung der relevanten Interessen des Ortsbild-
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schutzes jedenfalls unvollständig war. Die unzureichende Interessen-
feststellung im Gebiet "Mülihof" führte zu einer ungenügenden und 
mangelhaften Beurteilung und Abwägung der relevanten Interessen. 
Ein solche Planung und ein solches Planergebnis verletzen Art. 3 
Abs. 1 und 2 RPV. 

5. 
5.1. 
Die Beibehaltung der seit der Zonenplanrevision 1972 beste-

henden Zonierung bringt an sich keine Änderung des Ortsbilds mit 
sich. Zum vornherein unzulässig wäre die angefochtene Zonierung 
nur, wenn aufgrund der Vorgaben des übergeordneten Rechts eine 
Bebauung der Parzellen 1155 und 1156 zum vornherein ausgeschlos-
sen wäre. Dies ist aus mehreren Gründen nicht der Fall. Einerseits ist 
die Parzelle 1156 mit mehreren Gebäuden des landwirtschaftlichen 
Hofs des Beschwerdeführers 3 bereits überbaut. Der Ortsbildschutz 
in der U-Ri II verbietet nicht zum vornherein jede Bautätigkeit. Die 
Schutzobjekte des ISOS sind nicht durch generelle (abstrakte) Verän-
derungsverbote oder Nutzungseinschränkungen geschützt (vgl. vorne 
Erw. 4.1). Die Umsetzung des Erhaltungsziels ist durch verschiedene 
planerische Instrumente, zum Beispiel Bestimmung von Freiflächen, 
Baufeldern, Bauhöhen oder eine Gestaltungsplanungsvorschrift, Nut-
zungsvorschriften, welche eine Abstimmung und fachkundige Inte-
ressenabwägung vorschreiben, möglich (vgl. dazu Praktische An-
wendung des ISOS; ISOS Kanton Aargau II, S. 739 ff.; Richtplan 
2011, Kap. S 1.5, Planungsgrundsatz B [Richtplantext Kap. S 1.5, 
S. 5]; Empfehlung 2012, S. 9); BGE 135 II 209, Erw. 5.1; Urteil des 
Bundesgerichts vom 6. Oktober 2003 [1A.73/2002], Erw. 5.2). 

Im vorliegenden Fall drängt sich aufgrund der zahlreichen 
Veränderungen in der U-Ri II auch die Frage auf, ob und wie das Er-
haltungsziel (noch) verwirklicht werden kann. Die freie Sicht vom 
aareseitigen Vorgelände auf die Silhouette der Altstadt war bei der 
Inventarisierung "partiell intakt" (O-Blatt; Bewertung). Die nationale 
Bedeutung des Ortbildes von Klingnau gemäss ISOS bedeutet nicht, 
dass am bestehenden Zustand, der hier ohnehin schwierig festzustel-
len ist (vgl. vorne Erw. 4.5), nichts mehr verändert werden kann. All-
gemeines Ziel unter dem Ortsbildschutzaspekt für die U-Ri II ist 
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vielmehr, dass an der erkennbaren und einsehbaren Altstadt-Silhou-
ette – gesamthaft betrachtet – keine Verschlechterung eintritt. Ge-
ringfügige Nachteile müssten durch anderweitige Vorteile mindes-
tens ausgeglichen werden (BGE 127 II 273, Erw. 4c mit Hinweisen). 

35 Parkplätze 
- Parkplatzerstellungspflicht: Pflichtparkplätze auf privaten Grund-

stücken sind dinglich, z.B. durch im Grundbuch eingetragene 
Grunddienstbarkeiten oder Baurechte zu sichern; eine bloss obli-
gatorische Sicherung genügt nicht (Erw. 3.3.4.). 

- Mangelhaftes Baugesuch; für die Erstellung neuer Parkplätze ist ein 
Baubewilligungsverfahren erforderlich; auch bei Projektänderungen 
während laufendem Beschwerdeverfahren müssen die Interessen 
Dritter und der Öffentlichkeit gewahrt werden (Erw. 4.3.). 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 21. Oktober 2013 in Sa-
chen A. AG gegen Erbengemeinschaft B. und gegen C. AG sowie Gemeinde-
rat D. und Departement Bau, Verkehr und Umwelt (WBE.2012.219). 

Sachverhalt 

Das umstrittene Projekt beinhaltet verschiedene bauliche An-
passungen/Erweiterungen auf der Parzelle Nr. X. der Beschwerde-
führerin. Dabei sollen u.a. 7 bestehende Parkplätze entfernt werden, 
wobei es sich um Pflichtparkplätze handelt. Die auf der gegenüber-
liegenden Strassenseite liegende Parzelle Nr. Q. gehört den Be-
schwerdegegnern 1. Auf dieser Parzelle (Nr. Q.) realisierte die Be-
schwerdeführerin im Jahre 2003 82 Parkplätze. Die Parkplätze wur-
den jedoch nie zugunsten der (Betriebs-)Parzelle Nr. X. der Be-
schwerdeführerin dinglich gesichert, sondern lediglich mittels einem 
obligatorischen Vertrag (als "Dienstbarkeitsvertrag" betitelt, aber 
ohne Eintrag im Grundbuch) zwischen der Beschwerdeführerin und 
den Beschwerdegegnern 1. Die Beschwerdegegner 1 haben den Ver-
trag in der Zwischenzeit gekündigt, wobei die Kündigung angefoch-
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ten wurde. Die Beschwerdeführerin ist im Weiteren Eigentümerin der 
an die Parzelle Nr. X. angrenzenden Parzelle Nr. Z.. 

Aus den Erwägungen 

3.3.4. 
Die gesetzlich notwendigen Parkfelder müssen auf privatem 

Grund in nützlicher Distanz zur Liegenschaft, der sie zu dienen ha-
ben, liegen und dauernd als solche benutzt werden können (vgl. § 55 
Abs. 1 Satz 2 BauG). Die gemäss gesetzlicher Verpflichtung geschaf-
fenen Parkfelder und Verkehrsflächen müssen ihrer Zweckbestim-
mung zudem erhalten bleiben (§ 57 Abs. 1 BauG). Nach ständiger 
Praxis des Verwaltungsgerichts müssen auf Drittgrundstücken 
Pflichtparkplätze dinglich, d.h. durch Errichtung einer Grunddienst-
barkeit oder eines Baurechts zugunsten des Baugrundstücks und zu-
lasten des Parkplatzgrundstücks gesichert sein (AGVE 2002, S. 244; 
1987, S. 258; ERICH ZIMMERLIN, Baugesetz des Kantons Aargau, 
2. Auflage, Aarau 1985, §§ 60-63 N 13). Eine bloss obligatorische 
Sicherung, wie z.B. die kündbare Miete, genügt demgegenüber nicht 
(vgl. ZIMMERLIN, a.a.O., §§ 60-63 N 13).  

Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, mit dem 
"Dienstbarkeitsvertrag" bezüglich der Parkplätze zurzeit gleich dazu-
stehen, wie wenn sie eine Dienstbarkeit oder ein Baurecht besässe. 
Diese Ansicht kann nicht geteilt werden: Selbst nach der Darstellung 
der Beschwerdeführerin wären ihre Parkplätze nach einem Verkauf 
der Parkplatzparzelle (Nr. Q.) an einen gutgläubigen Dritten nicht 
gesichert. Zudem haben die Beschwerdegegner 1 den Vertrag in der 
Zwischenzeit gekündigt, wobei die Beschwerdeführerin die Kündi-
gung angefochten hat und das diesbezügliche Zivilverfahren noch 
nicht abgeschlossen ist. Schon daraus zeigt sich, dass eine dauernde 
Sicherung zumindest auf privaten Grundstücken nur durch dingliche 
Sicherungen, wie z.B. im Grundbuch eingetragene Grunddienstbar-
keiten oder Baurechte, erreicht werden kann. Die Beschwerdegegner 
weisen insofern richtig darauf hin, dass die Erhaltung der Pflicht-
parkplätze (vgl. § 57 BauG) eine auf Dauer angelegte öffentlich-
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rechtliche Pflicht aus der Baubewilligung darstellt, die keine privat-
rechtlichen Eventualitäten verträgt. 

Die Beschwerdeführerin zieht im Weiteren den Vergleich mit 
der Rechtsprechung zu Parkplatzgrundstücken, die dem Verwal-
tungsvermögen einer Gemeinde zugehören. In solchen Fällen kann 
von einer rechtlichen Sicherung der Parkplätze abgesehen werden, da 
Verwaltungsvermögen nicht veräussert werden kann und die Wahr-
scheinlichkeit, dass später eine Umwandlung des Grundstücks in 
Finanzvermögen und nachfolgend seine Realisierung erfolgt, äus-
serst gering ist (vgl. AGVE 2002, S. 244; 1987, S. 258 f.). Sollte der 
Fall einer Umwandlung in Finanzvermögen dennoch eintreten, 
könnte die Gemeinde die dingliche Sicherung vor der Realisierung 
noch immer vornehmen, womit die Zweckbestimmung der Pflicht-
parkplätze weiterhin rechtlich gesichert wäre. – Im vorliegenden Fall 
geht es jedoch um eine völlig andere Konstellation, nämlich um Bau-
ten und Grundstücke von Privaten. Dabei steht fest, dass die Park-
plätze auf der (fremden) Parzelle Nr. Q. nicht zugunsten der Be-
triebs-Parzelle Nr. X. (der Beschwerdeführerin) dinglich gesichert 
sind.  

Da von den ursprünglich 43 Parkplätzen (bzw. von den 
41.5 Pflichtparkplätzen) heute nur noch 14 Parkplätze auf der Par-
zelle Nr. X. bestehen und die Parkplätze auf der Parzelle Nr. Q. wie 
erwähnt nicht dinglich gesichert sind, besteht bezüglich der Park-
plätze bereits heute ein rechtswidriger Zustand. Dieser hat sich nur 
deshalb noch nicht akzentuiert, weil die Beschwerdeführerin die 
Parkplätze auf der Parzelle Nr. Q. (derzeit) tatsächlich noch benutzen 
kann. 

Demgemäss genügen die Parkplätze auf der Parzelle Nr. Q. den 
Anforderungen an Ersatzparkplätze für Pflichtparkplätze des Be-
triebs auf der Parzelle Nr. X. mangels dinglicher Sicherung nicht. Für 
die 7 Parkplätze, welche im Zuge des vorliegenden Bauvorhabens 
auf der Parzelle Nr. X. aufgehoben werden sollen, können auf der 
Parzelle Nr. Q. keine Ersatzparkplätze bereitgestellt werden. Die be-
züglich der Parkplätze ohnehin schon bestehende rechtswidrige 
Situation würde dadurch nur noch verstärkt.  

 



2013 Bau-, Raumentwicklungs- und Umweltschutzrecht 185 

3.4.-3.6. (...) 
4. 
4.1. 
4.1.1. 
Die Beschwerdeführerin stellt eventualiter den Antrag, in 

Aufhebung des angefochtenen Entscheids sei die Baubewilligung des 
Gemeinderats vom 20. Februar 2012 grundsätzlich zu bestätigen, in-
dessen mit der Auflage zu versehen, dass vor der Platzierung der bei-
den Kühlcontainer entweder der Verzicht auf die Aufhebung der 
7 Parkplätze oder deren Ersatz auf eigenem Areal nachgewiesen 
werde.  

4.1.2. (...) 
4.2. (...) 
4.3. 
Die rechtsanwendende Behörde hat, wenn ein Baugesuch man-

gelhaft ist bzw. nicht durchwegs mit dem objektiven Recht überein-
stimmt, nach Massgabe des Verhältnismässigkeitsprinzips zu ent-
scheiden, ob das Gesuch gesamthaft abgewiesen werden muss oder 
ob die Mängel mittels geeigneter Nebenbestimmungen behoben wer-
den können; die zweitgenannte Möglichkeit findet bei untergeordne-
ten Mängeln Anwendung (vgl. AGVE 2002, S. 242 f. mit Hin-
weisen). 

Das zu beurteilende Baugesuch sieht wie erwähnt u.a. die 
Aufhebung von 7 Parkplätzen vor. Da es sich um Pflichtparkplätze 
handelt, müssten dafür an einem geeigneten Ort dinglich gesicherte 
Ersatzparkplätze zur Verfügung gestellt werden. Die Beschwerde-
führerin bringt vor, sie könnte auf der benachbarten, ebenfalls ihr ge-
hörenden Parzelle Nr. Z. (E. Areal) 7 neue Parkplätze erstellen. Die 
Vorinstanz weist dazu zutreffend darauf hin, dass es sich bei der 
Erstellung neuer Parkplätze um baubewilligungspflichtige Bauten 
bzw. Anlagen handelt (vgl. § 6 Abs. 1 lit. b BauG sowie Umkehr-
schluss aus § 49 BauV). Für die Erstellung neuer Parkplätze ist 
vorerst ein Baubewilligungsverfahren erforderlich. Mit der von der 
Beschwerdeführerin gewünschten Auflage würde das erforderliche 
Baugesuchsverfahren für Parkplätze auf dem eigenen Areal um-
gangen und die Rechte möglicher Einwender würden beschnitten, 
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was nicht zulässig ist. Entsprechendes gilt für den Vorschlag, auf die 
Aufhebung der 7 Parkplätze könnte mittels Auflage verzichtet wer-
den: Der Verzicht auf die Beseitigung der 7 Parkplätze wäre mit ei-
ner Änderung des Zufahrtsregimes verbunden. Zudem erachtet die 
Beschwerdeführerin selber eine Änderung des Zufahrtsregimes zu 
den Rampen nicht als besonders günstig. Auf jeden Fall müsste auch 
ein neues Zufahrtsregime vertieft aufgezeigt (insbesondere mit ange-
passten Plänen) und geprüft werden. Neue Parkplätze, eine andere 
Anordnung von Parkplätzen mit den entsprechenden baulichen 
Massnahmen, eine allfällige andere Platzierung der Kühlcontainer 
etc. stellen gegenüber dem Baugesuch vom 9. November 2011 
Projektänderungen dar. Solche sind praxisgemäss im Beschwerde-
verfahren nur unter der Voraussetzung zulässig, wenn die Interessen 
Dritter und der Öffentlichkeit gewahrt bleiben, was in der Regel der 
Fall ist, wenn das abgeänderte Projekt publiziert und öffentlich auf-
gelegt wird (vgl. AGVE 2004, S. 166 mit Hinweisen).  

Vorliegend ist nicht klar, wie die Beschwerdeführerin die 
Problematik im Zusammenhang mit den 7 Parkplätzen nun konkret 
lösen will. Im Vordergrund dürfte die Variante stehen, auf der be-
nachbarten, ebenfalls der Beschwerdeführerin gehörenden Parzelle 
Nr. Z. 7 neue Parkplätze zu erstellen, welche als Ersatzparkplätze 
(anstelle der aufgrund des Bauvorhabens auf Parzelle Nr. X. wegfal-
lenden 7 Parkplätze) dinglich zu sichern wären. Sollte sich im Rah-
men der Neubeurteilung zudem ergeben, dass die projektierten Mass-
nahmen zusätzliche Pflichtparkplätze erforderten (§ 55 Abs. 1 
BauG), wäre ebenfalls denkbar, diese Parkplätze auf der Parzelle 
Nr. Z. zu erstellen, wobei auch sie dinglich gesichert werden müss-
ten. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Abweisung des Bauge-
suchs (derzeit) nicht verhältnismässig. Da für neue Parkplätze ein 
Baubewilligungsverfahren erforderlich ist und im Übrigen auch bei 
allfälligen Projektänderungen die Rechte Dritter und der Öffentlich-
keit gewahrt werden müssen, genügt es auf der andern Seite jedoch 
nicht, dem Baugesuch mit der Auflage zu entsprechen, dass vor der 
Platzierung der beiden Kühlcontainer entweder der Verzicht auf die 
Aufhebung der 7 Parkplätze oder deren Ersatz auf eigenem Areal 
nachgewiesen werden müsse. Die Sache ist deshalb an den Gemein-
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derat als Baubewilligungsbehörde zurückzuweisen (vgl. § 49 Abs. 1 
VRPG). Die Beschwerdeführerin wird zu erläutern und zu belegen 
haben, ob die projektierten Massnahmen auf den Parkplatzbedarf 
einen Einfluss haben. Des Weiteren wird sie für neue (Ersatz-
)Parkplätze (auf der Parzelle Nr. Z.) eine Baubewilligung zu erlangen 
oder evtl. eine Projektänderung einzureichen haben. Der Gemein-
derat wird dafür besorgt sein, dass die Interessen Dritter und der 
Öffentlichkeit gebührend gewahrt werden. Anschliessend wird er 
über die Sache neu befinden müssen. 
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VI. Submissionen 

 

36 Ausschluss eines Anbieters vom Verfahren 
Ein Angebot mit einem Vorbehalt, der die Verbindlichkeit des gesamten 
Angebots tangiert, stellt einen Ausschlussgrund dar.  

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 28. Februar 2013 in Sa-
chen A. AG gegen Kanton Aargau (WBE.2012.339). 

Aus den Erwägungen 

2. 
2.1. 
Gemäss § 28 Abs. 1 SubmD schliesst die Vergabestelle bei Vor-

liegen genügender Gründe Anbietende vom Verfahren aus. Dies gilt 
insbesondere in den in § 28 Abs. 1 lit. a - h SubmD genannten Fällen. 
Auszuschliessen sind u.a. Anbietende, deren Angebote wesentliche 
Formvorschriften verletzt haben, u.a. durch Unvollständigkeit des 
Angebots oder Änderung der Ausschreibungsunterlagen (§ 28 Abs. 1 
lit. g SubmD vgl. auch § 27 lit. h der Vergaberichtlinien [VRöB] zur 
IVöB), oder die der Vergabestelle falsche Auskünfte erteilt haben 
(§ 28 Abs. 1 lit. b SubmD; § 27 lit. b VRöB). Wie schon aus dem 
Wortlaut der Bestimmung hervorgeht, hat die Aufzählung der Aus-
schlussgründe jedoch keinen abschliessenden Charakter. So führen 
Vorbehalte und Bedingungen dazu, dass die Verbindlichkeit des in 
der Offerte enthaltenen Leistungsversprechens, der versprochene 
Leistungsumfang oder andere Charakteristiken der Leistung nicht 
dem entsprechen, was die Ausschreibung vorgesehen hat (vgl. 
MARTIN BEYELER, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 
Zürich/Basel/Genf 2012, Rz. 1932 ff., insbes. 1939 f.). Solche Ange-
bote sind grundsätzlich mangels Ausschreibungskonformität vom 
Verfahren auszuschliessen (BEYELER, a.a.O., Rz. 1965 ff.; vgl. auch 
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PETER GALLI/ANDRÉ MOSER/ELISABETH LANG/EVELYNE CLERC, 
Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 1. Band: Landesrecht, 
2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2007, Rz. 287 f.). Ob ein Ausschluss-
grund im Sinne von § 28 SubmD vorliegt, ist im Rahmen der Of-
fertbereinigung zu prüfen.  

Die Vergabebehörde prüft die Angebote rechnerisch und fach-
lich. Sie bringt sie auf eine vergleichbare Basis (§ 17 Abs. 1 
SubmD). Sind Angaben eines Angebots unklar, können von den An-
bietenden Erläuterungen, fachliche Präsentationen, Begehungen usw. 
verlangt werden, die schriftlich festzuhalten sind (§ 17 Abs. 2 
SubmD). Die Vergabestelle darf offensichtliche Rechnungsfehler 
korrigieren (§ 17 Abs. 3 SubmD). Verhandlungen zwischen der 
Vergabestelle und den Anbietenden über Preise sind unzulässig (§ 17 
Abs. 4 SubmD). Nach der Offerteingabe kann der Anbieter sein 
Angebot somit grundsätzlich nicht mehr verändern.  

Das Verwaltungsgericht erachtet neben der Korrektur offen-
sichtlicher Rechnungsfehler in eng begrenztem Rahmen auch die Be-
richtigung anderer eindeutig als solche erkennbarer Versehen und 
Irrtümer als zulässig. Die Vergabestelle ist in diesen Fällen nötigen-
falls auch zu Rückfragen bei den Anbietern befugt, ohne dass sie sich 
allein schon deswegen dem Vorwurf einer unzulässigen Abgebots-
runde aussetzt. Indessen haben solche Rückfragen mit der nötigen 
Zurückhaltung und Sorgfalt zu geschehen, und es sind alle An-
bietenden nach gleichen Massstäben zu behandeln (AGVE 1999, 
S. 345; 2003, S. 248; 2004, S. 236 f.). Nicht nachträglich korrigiert 
werden dürfen Kalkulationsfehler (AGVE 2003, S. 250 f.; 
VGE III/26 vom 29. Februar 2000 [BE.2000.00002], S. 19 ff.). Die 
Offertbereinigung insgesamt und ihr Ergebnis müssen nachvollzieh-
bar sein (ELISABETH LANG, Der Grundsatz der Transparenz im 
öffentlichen Beschaffungsrecht, in: Festschrift 100 Jahre Aargaui-
scher Anwaltsverband, Zürich/Basel/Genf 2005, S. 130 mit Hinweis 
auf AGVE 2003, S. 247 ff.).  

Gegenüber der Anerkennung von angeblichen Irrtümern der An-
bieter ist dabei namentlich im Interesse der Gleichbehandlung eine 
grosse Zurückhaltung am Platz; nur wenn die Mängel von absolut 
untergeordneter Bedeutung sind, ein absichtliches oder fahrlässiges 
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Vorgehen des Anbieters auszuschliessen ist oder dieses zumindest 
entschuldbar erscheint und die Beseitigung des Mangels ohne Weite-
res und ohne Beeinträchtigung eines fairen Wettbewerbs erfolgen 
kann, verbieten das Verhältnismässigkeitsprinzip und der Grundsatz 
von Treu und Glauben einen Ausschluss aus dem Wettbewerb 
(GALLI/MOSER/LANG/CLERC, a.a.O., Rz. 288; vgl. auch BEYELER, 
a.a.O., Rz. 1969).  

2.2. 
2.2.1. 
Vorliegend hat die Vergabestelle im Rahmen der Prüfung der 

Angebote festgestellt, dass die Offerte der Beschwerdeführerin im 
Management Summary den folgenden Vorbehalt enthielt: 

"Vorbehalt Risikoprüfung  
Diese Offerte gilt unter dem Vorbehalt einer genauen Risikoprüfung. Ändern 

der Tarif bzw. die Einreihung in den Tarif oder gesetzliche Grundlagen vor einem 
allfälligen Vertragsbeginn, so gelten die neuen Bestimmungen auch für diese Of-
ferte." 

Die Beschwerdeführerin wurde am 3. August 2012 telefonisch 
auf die Problematik des Vorbehalts hingewiesen. Mit E-Mail vom 
gleichen Tag bestätigte die Beschwerdeführerin, dass der Vorbehalt 
in den Anträgen gegenstandslos sei. Eine weitere Risikoprüfung er-
folge nicht, und die Offerten seien verbindlich. Massgebend sei der 
der Vergabestelle vorliegende Vertragsentwurf, in dem keine Vorbe-
halte enthalten seien. Bei den Anträgen handle es sich lediglich um 
diejenigen Dokumente, die bei einem Vertragsabschluss zu unter-
zeichnen seien. In diesen sei der genannte Vorbehalt ein immer 
eingedruckter Standard. 

2.2.2. 
Zu prüfen ist, ob es sich beim streitigen Vorbehalt um einen ein-

deutig als solchen erkennbaren und damit im Rahmen der Offertbe-
reinigung korrigierbaren Fehler bzw. Irrtum im Sinne der vorge-
nannten verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung (oben Erw. 2.1.) 
handelt. Mit andern Worten stellen sich die Fragen, ob die Beschwer-
deführerin im Sinne einer zulässigen Offertbereinigung den Vorbe-
halt nachträglich zurückziehen bzw. für gegenstandslos erklären 
durfte und ob die Vergabestelle diesen nachträglichen Verzicht hätte 
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akzeptieren und von einem Ausschluss absehen müssen. Die Be-
schwerdeführerin geht von einem korrigierbaren Fehler aus, indem 
sie vorbringt, es handle sich beim Vorbehalt lediglich um einen in 
ihren Standardofferten enthaltenen Textbaustein, dem bei der vorlie-
genden öffentlichen Ausschreibung inhaltlich gar keine Bedeutung 
zukommen könne und der die Verbindlichkeit des (Preis-)Angebots 
in keiner Weise in Frage stelle. 

2.2.3. 
Der fragliche Vorbehalt ist im Management Summary enthalten. 

Dieses ist Bestandteil des Angebots und muss eine Zusammenfas-
sung der wichtigsten Punkte der offerierten Leistungen enthalten, 
insbesondere eine schematische Übersicht der angebotenen Leistun-
gen und eine Preis- und Kostenzusammenfassung. Diesen Anforde-
rungen kommt das Management Summary nach; gleichzeitig enthält 
es aber die unmissverständlichen Hinweise, dass die Offerte unter 
dem "Vorbehalt einer genauen Risikoprüfung" gelte, und dass vor 
Vertragsbeginn erfolgende Tarif- und Gesetzesänderungen für die 
Offerte massgebend seien. Damit wird die Verbindlichkeit der Of-
ferte in Bezug auf Preis und Leistungsinhalt klarerweise in erhebli-
cher Weise eingeschränkt. Der Vorbehalt betrifft somit die zentralen 
Punkte des Angebots, weshalb er nicht als unwesentlich bezeichnet 
werden kann. Daran ändert entgegen der Beschwerdeführerin nichts, 
dass die restliche Offerte, insbesondere auch das Preiskalkulations-
formular, keinen entsprechenden Vorbehalt enthalten. Der im Mana-
gement Summary enthaltene Vorbehalt bezieht sich klarerweise auf 
das von der Beschwerdeführerin gemachte Angebot. Die Beschwer-
deführerin macht nun allerdings geltend, bei diesem Vorbehalt handle 
es sich um eine in den Standardofferten übliche Formulierung, die 
für die vorliegende Ausschreibung jedoch ohne jede Bedeutung sei. 
Zum einen habe die Beschwerdeführerin über sämtliche Grundlagen 
verfügt, um eine Risikoprüfung vorzunehmen; eine noch genauere 
Risikoprüfung könne daher gar nicht mehr durchgeführt werden. 
Zum anderen erfolge weder eine Gesetzesänderung noch eine Tarif-
änderung oder eine Änderung der Einreihung in den Tarif. Ob der 
gemachte Vorbehalt tatsächlich versehentlich in die Offerte aufge-
nommen worden und inhaltlich ohne Bedeutung ist, was die Verga-
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bestelle bestreitet und als reine Schutzbehauptung bezeichnet, ist 
letztlich jedoch irrelevant. Tatsache ist, dass das im Vergabeverfahren 
eingereichte Angebot der Beschwerdeführerin unbestreitbar einen 
eindeutig formulierten Vorbehalt enthält, der wesentliche Offertinhal-
te, insbesondere den Preis, betrifft. Der Vorbehalt tangiert die Ver-
bindlichkeit des gesamten Angebots und ist somit nicht von bloss un-
tergeordneter Bedeutung. Allein dies würde für einen Ausschluss ge-
nügen (vgl. Erw. 2.1. oben). Hinzu kommt, dass der Beschwerde-
führerin klarerweise Fahrlässigkeit bei der Erstellung ihres Angebots 
vorzuwerfen ist, sollte ihre Darstellung, dass der fragliche "Standard-
Vorbehalt" im vorliegenden Kontext gar keinen Sinn macht, tatsäch-
lich zutreffen. Beim Verfassen des Management Summary, auch 
wenn diesem eine IT-unterstützte Standardofferte zugrunde liegt, 
hätte ihr der "Vorbehalt Risikoprüfung" bei der gebotenen Sorgfalt 
auffallen müssen. Selbst wenn die Beschwerdeführerin somit den 
fraglichen Vorbehalt nicht bewusst in das Angebot aufgenommen 
haben sollte, sondern in der Standard-Vorlage irrtümlich nicht 
gestrichen bzw. weggelassen hat, würde dies nicht dazu führen, dass 
der Vorbehalt im Rahmen der Offertbereinigung noch nachträglich 
korrigiert bzw. zurückgezogen werden könnte. Mit dem unzulässi-
gerweise angebrachten Vorbehalt hat die Beschwerdeführerin somit 
einen Ausschlussgrund erfüllt, der ihren Ausschluss vom Vergabever-
fahren gemäss § 28 Abs. 1 SubmD als gerechtfertigt erscheinen lässt. 
Von überspitztem Formalismus, Unverhältnismässigkeit oder gar 
Willkür der Vergabestelle kann keine Rede sein.  

3. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich der Ausschluss der 

Beschwerdeführerin als rechtmässig erweist. Demgemäss ist die Be-
schwerde als unbegründet abzuweisen. 

37 De-facto-Vergabe bzw. fehlende öffentliche Ausschreibung 
- Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts (Erw. I/1.) 
- Beschwerdebefugnis (Erw. I/2.) 
- Einhaltung der Beschwerdefrist (Erw. I/3.) 
- Vergaberechtsfreie Quasi-in-house-Vergabe verneint (Erw. II/1. und 

2.) 
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- Konsequenzen der vergaberechtswidrig erfolgten Vergabe: Fest-
stellung der Rechtswidrigkeit der Vergabe, Verpflichtung zur Auflö-
sung der Verträge mit den gegebenen vertragsrechtlichen Instrumen-
tarien und Verpflichtung zur Neuausschreibung der Leistungen 
(Erw. II/3. und 5.) 

- Nichteintreten auf Schadenersatzbegehren (Erw. II/4. und 5.) 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 1. Juli 2013 in Sachen 
A. AG gegen B. AG (Beigeladene) und C. AG (WBE.2012.159). 

Aus den Erwägungen 

I. 
1. 
1.1.  
Die Beschwerde an das Verwaltungsgericht ist zulässig gegen 

letztinstanzliche Entscheide der Verwaltungsbehörden und, wenn 
vorgesehen, gegen Entscheide der Spezialverwaltungsgerichte (§ 54 
Abs. 1 VRPG, in der bis 31. Dezember 2012 geltenden Fassung). 
Ausgeschlossen ist die Beschwerde in den Sachbereichen gemäss 
§ 54 Abs. 2 lit. a - h VRPG. Vorbehalten bleiben sodann Sonderbe-
stimmungen in anderen Gesetzen (§ 54 Abs. 3 VRPG). Die Be-
schwerde ist auch in den Fällen von Absatz 2 und 3 zulässig, wenn 
die Verletzung des Anspruchs auf Beurteilung von Streitigkeiten 
durch eine richterliche Behörde gerügt wird (§ 54 Abs. 4 VRPG).  

1.2. 
Gegen Verfügungen der Vergabestelle gemäss § 5 SubmD kann 

direkt beim Verwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden (§ 24 
Abs. 1 SubmD). 

1.2.1. 
Dem Dekret unterstehen aufgrund von § 5 Abs. 1 SubmD der 

Kanton und seine Anstalten (lit. a), die Gemeinden, deren Anstalten 
sowie die Gemeindeverbände (lit. b), andere Träger kantonaler und 
kommunaler Aufgaben (lit. c), privatrechtliche Träger, soweit der zu 
vergebende Auftrag von Bund, Kantonen, Gemeinden, Gemeindever-
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bänden oder anderen öffentlichrechtlichen Organisationen zu mehr 
als 50 % subventioniert wird (lit. d) sowie andere öffentlich-rechtli-
che Organisationen (lit. e). Nach der Praxis des Verwaltungsgerichts 
unterstehen dem SubmD auch öffentliche Unternehmungen mit pri-
vatrechtlicher Struktur sowie gemischtwirtschaftliche Unternehmun-
gen, welche in personeller und finanzieller Hinsicht massgeblich von 
der öffentlichen Hand beherrscht werden und nicht in Konkurrenz zu 
(privaten) Dritten agieren (AGVE 2001, S. 349 ff.). 

Bei der C. AG handelt es sich um eine gemeinnützige Aktienge-
sellschaft des Schweizerischen Obligationenrechts (§ 9 Abs. 1 Spital-
gesetz vom 25. Februar 2003 [SpiG; SAR 331.200]). Der Kanton 
hält mindestens 70 % des Aktienkapitals und der Aktienstimmen 
(§ 11 Abs. 1 SpiG). Die Wahrnehmung von wichtigen öffentlichen 
Aufgaben im Gesundheitswesen (Betrieb eines Kantonsspitals), die 
kantonale Mindestbeteiligung zu 70 % am Aktienkapital und die da-
mit verbundenen Entscheid- und Aufsichtsbefugnisse des Kantons 
führen zur Unterstellung der C. AG unter das Submissionsdekret 
(vgl. auch AGVE 1997, S. 343; 2000, S. 326; VGE III/51 vom 
8. Juni 2005 [BE.2004.00381], S. 4 f. und III/99 vom 21. Dezember 
2009 [WBE.2009.207], S. 4; ferner auch Hans RUDOLF TRÜEB / 
DANIEL ZIMMERLI, Spitalfinanzierung und Vergaberecht, 
Zürich/Basel/Genf 2012, Rz. 12 ff., 30, 39 ff.). Bei der C. AG han-
delt es sich folglich um eine Vergabestelle im Sinne von § 5 Abs. 1 
lit. c SubmD (und Art. 8 Abs. 1 lit. a IVöB). 

1.2.2. 
Sind die Schwellenwerte des Einladungsverfahrens gemäss § 8 

Abs. 2 SubmD erreicht, was beim hier streitigen Liefer- und Dienst-
leistungsvertrag zweifellos der Fall ist, gelten als anfechtbare Verfü-
gungen die Ausschreibung, der Zuschlag, der Entscheid über die 
Auswahl von Anbietenden im selektiven Verfahren, der Ausschluss 
vom Vergabeverfahren, der Widerruf des Zuschlags oder der Ab-
bruch des Vergabeverfahrens (§ 24 Abs. 2 lit. a - e SubmD). Aber 
auch die Frage, ob in einem konkreten Fall zu Recht auf ein dem 
SubmD unterstehendes Vergabeverfahren verzichtet worden ist, kann 
der Rechtskontrolle nicht entgehen. Ansonsten hätte es die Vergabe-
stelle stets in der Hand, die richterliche Überprüfung durch die blosse 
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Behauptung der Nichtanwendbarkeit des öffentlichen Submissions-
rechts zu umgehen. Dies würde dem Zweck des SubmD, dem 
BGBM, der IVöB und gegebenenfalls auch der staatsvertraglichen 
Regelung (vgl. dazu Art. XX Ziff. 2 GPA) widersprechen (vgl. Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts vom 25. November 2008 [B-
6177/2008], Erw. 1.1; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskom-
mission für das öffentliche Beschaffungswesen [BRK] vom 19. Juli 
1999 [1999-005], publiziert in: VPB 64.8 Erw. 1b/bb). Unabhängig 
vom Vorliegen einer anfechtbaren Verfügung im Sinne von § 5 i.V.m. 
§ 24 Abs. 2 lit. a - e SubmD ist das Verwaltungsgericht zur Behand-
lung des vorliegenden Falles somit jedenfalls insoweit zuständig, als 
es um die Beurteilung der Frage geht, ob bei der streitigen Be-
schaffung von IT-Dienstleistungen, insbesondere des sog. "Output 
Managements", durch die C. AG zu Unrecht von einem dem öffent-
lichen Submissionsrecht unterstehenden Vergabeverfahren abgesehen 
worden ist oder nicht.  

1.2.3. 
Die C. AG hat auf die Beschaffung der Leistungen des sog. 

"Output-Managements" die Regeln des öffentlichen Submissions-
rechts unbestrittenermassen nicht angewendet; sie ist beim Vertrags-
schluss mit der B. AG vielmehr von einer vergaberechtsfreien 
"Quasi-in-house-Vergabe" ausgegangen. Weder ist somit eine 
öffentliche Ausschreibung des Auftrags erfolgt noch wurde jemals 
ein Zuschlag verfügt. Auch beim (Anwalts-)Schreiben der C. AG 
vom 12. April 2012, womit diese anerkennt, dass der der B. AG er-
teilte Auftrag der Submissionspflicht untersteht, handelt es sich le-
diglich um eine informative Mitteilung; diesem Schreiben kommt 
kein Verfügungscharakter zu. Mithin liegen formell keine anfechtba-
ren Verfügungen im Sinne von § 24 Abs. 2 SubmD vor, die vom Ver-
waltungsgericht gemäss § 25 Abs. 2 SubmD überprüfbar wären. Eine 
nicht nach Submissionsdekret, sondern auf der Grundlage von privat-
rechtlichen Bestimmungen vorgenommene Auftragsvergabe kann das 
Verwaltungsgericht nicht auf ihre (materielle) Rechtmässigkeit über-
prüfen. Damit ist im vorliegenden Beschwerdeverfahren in erster 
Linie die Frage zu klären, ob die streitige Beschaffung von der C. 
AG zu Unrecht als "Quasi-in-house-Vergabe" qualifiziert wurde und 
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stattdessen in einem Vergabeverfahren nach öffentlichem Submissi-
onsrecht, in Anwendung insbesondere der Vorschriften des SubmD 
des Kantons Aargau, hätte vorgenommen werden müssen. Ist letzte-
res zu bejahen, sind zudem allfällige sich daraus ergebenden Konse-
quenzen zu prüfen, insbesondere sind die Auswirkungen der fälschli-
cherweise unterbliebenen Anwendung des massgeblichen Vergabe-
rechts auf die verschiedenen mit der B. AG abgeschlossenen Verträge 
zu klären (vgl. Erw. II/3. unten). 

2. 
2.1. 
Zur Beschwerde ist befugt, wer ein schutzwürdiges eigenes 

Interesse an der Aufhebung oder der Änderung des Entscheides hat 
(§ 42 lit. a VRPG i.V.m. § 23 SubmD). Der Rechtsschutz im öffentli-
chen Beschaffungswesen hat zum Zweck, dass die Anbietenden ge-
gen vermutete Verletzungen von Submissionsvorschriften im Zusam-
menhang mit Beschaffungen, an denen sie ein Interesse haben oder 
gehabt haben, sollen Beschwerde führen können (AGVE 1998, 
S. 352). Zur Beschwerde legitimiert ist insbesondere ein Anbieter, 
dessen Offerte für den Zuschlag nicht berücksichtigt wurde oder der 
vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wurde. Wird ein Auftrag frei-
händig oder im Einladungsverfahren vergeben, so sind auch nicht an-
gefragte Dritte, d.h. alle möglichen Anbieter, insoweit zur Be-
schwerde legitimiert als sie geltend machen, die Durchführung des 
vorgeschriebenen Verfahrens sei zu Unrecht unterblieben. Ein Inte-
ressent ist in einem solchen Fall der unterlassenen Durchführung ei-
nes an sich vorgeschriebenen Vergabeverfahrens dann zur Beschwer-
deführung legitimiert, wenn er am Auftrag interessiert ist und dem 
Kreis der potenziellen Anbieter zugerechnet werden kann, d.h. in der 
Lage ist, einen Auftrag der betreffenden Art zu übernehmen 
(AGVE 2003, S. 241 f. mit Hinweisen; VGE III/99 vom 21. Dezem-
ber 2009 [WBE.2009.207], S. 5; Urteil des Verwaltungsgerichts des 
Kantons Zürich vom 5. Mai 2010 [VB.2009.00667], Erw. 2; 
BR 2012, S. 233 S107 und S108; vgl. auch BGE 137 II 321 f. mit 
Hinweisen). In Bezug auf die Beschwerdebefugnis Dritter muss 
Analoges gelten, wenn die Vergabebehörde den Standpunkt vertritt 
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bzw. – wie hier – ursprünglich vertrat, die Beschaffung sei gar nicht 
dem öffentlichen Beschaffungsrecht unterstellt gewesen. 

2.2. 
Die Beigeladene verneint die Beschwerdebefugnis der Be-

schwerdeführerin, denn diese gehöre nicht zu den potenziellen An-
bietern des zu beurteilenden Auftrags, sei nicht formell beschwert 
und verfüge nicht über ein eigenes schutzwürdiges Interesse. Sie sei 
nicht in der Lage, den zwischen der C. AG und der Beigeladenen 
abgeschlossenen Vertrag betreffend das IT-Output-Management ins-
besondere in quantitativer und qualitativer Hinsicht genauso gut zu 
erfüllen wie die Beigeladene. Die Beigeladene erbringe nebst der 
Lieferung von Druckern und dem dazu gehörenden Verbrauchsmate-
rial auch noch weitere IT-Dienstleistungen mit speziellen IT-Tools, 
die optimal mit den übrigen Leistungsprozessen für die C. AG abge-
stimmt seien. Sie erfülle somit, im Gegensatz zur Beschwerdeführe-
rin, spezielle Vorgaben der C. AG an die gewünschte Qualität und 
Effizienz der Leistungen, die für die vertragsgemässe Erfüllung uner-
lässlich seien. 

2.3. 
Der mit der Beigeladenen geschlossene Einzelvertrag regelt 

"die Lieferung, den Betrieb, die Wartung und das Monitoring von D. 
Print und MFP Systemen (nachstehend Objekte genannt), welche 
beim C. am Einsatzort des Objektes installiert sind oder während der 
Dauer dieses Vertrages installiert werden". Dieser Einzelvertrag steht 
im Zusammenhang mit einem Rahmenvertrag aus dem Jahr 2005, 
der die Erbringung von IT-Dienstleistungen durch die Beigeladene 
an die C. AG zum Inhalt hat. Ziff. I./1.1. des Rahmenvertrags sieht 
vor, dass die unter dem Rahmenvertrag bezogenen Dienstleistungen 
in einem oder mehreren Einzelverträgen geregelt werden. Konkret 
geht es um die Lieferung und das Bereitstellen von Hardwarekompo-
nenten (namentlich Drucker und Multifunktionsgeräte) und die 
zugehörigen Serviceleistungen.  

Gemäss Handelsregistereintrag ist Zweck der Beschwerdeführe-
rin u.a. "der Vertrieb, die Vermietung, das Leasing und der Service 
von Maschinen, Geräten, Einrichtungen und Software zur Büroauto-
mation und die Erbringung von Beratungsleistungen". Die Beigela-
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dene ihrerseits hat u.a. die "Erbringung von Dienstleistungen im IT-
Bereich, […] sowie Handel mit Software und Hardware" zum 
Zweck. Beide Konkurrentinnen sind somit in der gleichen Branche 
tätig und erbringen vergleichbare Leistungen. Davon geht im Übri-
gen auch die C. AG aus, wenn sie in Bezug auf das Akteneinsichts-
begehren der Beschwerdeführerin festhält, die A. AG sei "klarerwei-
se eine Konkurrentin der B. AG" und eine Einsichtnahme in die 
bestehenden Verträge würde ihr einen "immensen Wettbewerbsvor-
teil" verschaffen. Der streitige Auftrag fällt eindeutig in den Tätig-
keitsbereich der Beschwerdeführerin; sie erbringt exakt derartige 
Leistungen. Vor diesem Hintergrund kann ihr ein schützenswertes In-
teresse an der gerichtlichen Prüfung der Frage, ob die Beschaffung 
des Output-Managements in einem rechtmässigen Verfahren erfolgt 
ist, nicht abgesprochen werden. Entgegen der Beigeladenen kann es 
für die Frage der Legitimation nicht relevant sein, ob die Beschwer-
deführerin in der Lage ist, den Auftrag "in quantitativer und 
qualitativer Hinsicht genauso gut zu erfüllen wie die Beigeladene". 
Entscheidend ist einzig, ob sie aufgrund ihres Tätigkeitsbereichs und 
ihrer Zweckbestimmung grundsätzlich befähigt ist, einen solchen 
Auftrag zu übernehmen, was sich nicht ernsthaft in Frage stellen 
lässt. Nur am Rande sei im Hinblick auf eine Neuausschreibung 
vermerkt, dass es nicht zulässig wäre, die Anforderungen und Spezi-
fikationen der Ausschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder einen 
bestimmten Anbieter auszurichten, um auf diese Weise andere 
potentielle Anbieter vom Auftrag auszuschliessen (vgl. AGVE 1998, 
S. 402 ff.; 2008, S. 183 ff.; ferner AGVE 2008, S. 194 f.; BR 2012, 
S. 233, Anmerkung Beyeler zu S107). Die Beigeladene macht im 
Übrigen keine Urheberrechte geltend, die zwingend eine freihändige 
Vergabe erforderten (vgl. § 8 Abs. 3 lit. d SubmD). 

3. 
3.1. 
Die Beigeladene bringt vor, die Beschwerdeführerin habe be-

reits im Dezember 2011 Kenntnis von der Quasi-in-house-Vergabe 
an die B. AG erhalten. Auf die Beschwerde sei daher mangels Ver-
spätung nicht einzutreten. 
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3.2. 
Gemäss § 25 Abs. 1 SubmD ist die Beschwerde innert 10 Tagen 

seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. Im vorliegenden Fall 
wurden keine formelle Verfügungen eröffnet (vgl. oben Erw. 1.). Be-
hauptet ein Beschwerdeführer, ein bestimmter Auftrag sei zu Unrecht 
im freihändigen Verfahren oder überhaupt ausserhalb des Vergabe-
rechts vergeben worden, stellt sich die Frage, ob und wann die 
zehntägige Beschwerdefrist ausgelöst wird. Stellt sich die Auftrag-
geberin auf den Standpunkt, sie sei dem Vergaberecht nicht unter-
worfen und drückt sie diese Auffassung schriftlich und in begrün-
deter Weise gegenüber dem Beschwerdeführer aus, so muss dieser 
gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts das entsprechende 
Schreiben binnen nützlicher Frist anfechten und darf nicht zuwarten, 
bis er einen Bescheid in Form der anfechtbaren Verfügung erhält 
(vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 19. Juli 2011 [2D_77/2010], 
Erw. 4.1).  

3.3. 
Aus den vorliegenden Akten ist zu entnehmen, dass sich die Be-

schwerdeführerin bezüglich des streitigen IT-Output-Managements 
erstmals mit Schreiben vom 14. Dezember 2011 betreffend "Sub-
missionsverfahren Printer & Multifunktionsgeräte" an die C. AG 
gewendet hat. Mit E-Mail vom 23. Dezember 2011 wurde ihr mit-
geteilt, dass die B. AG ein Unternehmen des Kantons Aargau und 
somit wie eine interne Stelle für das C. zu betrachten sei. Aufträge, 
welche die B. AG für das C. erledige, müssten daher nicht ausge-
schrieben werden. Kaufe die B. AG ihrerseits Leistungen ein, unter-
stehe sie dem Submissionsrecht. Der gesamte Druckerpark sei im 
Jahr 2009/2010 durch ein Submissionsverfahren bei der B. AG ent-
sprechend ausgeschrieben und an die Firma D. AG vergeben worden. 
Auf dieser Submission basierten die aktuellen Dienstleistungen der 
B. AG bzw. der D. AG. Bei dieser Sachlage sei das Begehren, ein 
Submissionsverfahren einzuleiten, nicht gegeben. Mit Schreiben vom 
26. März 2012 wandte sich die nunmehr anwaltlich vertretene Be-
schwerdeführerin erneut an die C. AG, wies auf die Unzulässigkeit 
der Quasi-in-house-Vergabe hin und ersuchte um eine Stellungnahme 
bis zum 10. April 2012. Mit Schreiben vom 12. April 2012 (zuge-
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stellt am 13. April 2012) teilte die nunmehr ebenfalls anwaltlich ver-
tretene C. AG der Beschwerdeführerin mit, dass sie der Auffassung 
zustimme, dass der der B. AG erteilte Auftrag der Submissionspflicht 
unterstehe. Jedoch bleibe infolge von § 27 Abs. 2 SubmD der bereits 
abgeschlossene Vertrag aufrecht. Die Beschwerdeführerin erhob in 
der Folge mit Eingabe vom 23. April 2012 Beschwerde beim Verwal-
tungsgericht. 

3.4. 
Der Beschwerdeführerin kann im vorliegenden Fall nicht vorge-

worfen werden, sie habe ihr Beschwerderecht dadurch verwirkt, dass 
sie in Kenntnis der Beauftragung der Beigeladenen mit dem Output-
Management zunächst zugewartet und weitere Abklärungen getrof-
fen habe statt umgehend, d.h. innert 10 Tagen, Beschwerde beim Ver-
waltungsgericht zu erheben. Sie ist im Nachgang an das E-Mail vom 
23. Dezember 2011 nicht untätig geblieben, sondern hat die Rechts-
lage vertieft anwaltlich abklären lassen und sich in der Folge erneut 
an die C. AG gewendet. Die Antwort der C. AG vom 12. April 2012 
ist dann innert 10 Tagen mit Beschwerde angefochten worden. Die 
Beschwerdeführerin weist zu Recht darauf hin, dass es selbst nach 
dem Antwortschreiben vom 12. April 2012 fraglich gewesen sei, ob 
sie über die für eine Beschwerdeeinleitung erforderlichen Kenntnisse 
bezüglich Vertragsdatum, Auftragsvolumen etc. verfügt habe. In die-
sem Kontext ist festzuhalten, dass der schriftliche Einzelvertrag EV-
C.-Output-Mgmt-2011-0001 betreffend "Output Management" zwi-
schen der C. AG und der B. AG am 27. Februar 2012/7. März 2012 
durch die Parteien unterzeichnet und rückwirkend auf den 1. Dezem-
ber 2011 in Kraft gesetzt worden ist. Von diesem Vertrag wie auch 
von den übrigen zwischen der C. AG und der B. AG abgeschlossenen 
Rahmen- und Einzelverträge hat die Beschwerdeführerin erstmals im 
Beschwerdeverfahren Kenntnis erhalten. Vor diesem Hintergrund 
erscheint es eher befremdlich und wenig verständlich, wenn die 
Beigeladene mit einer Verwirkung des Beschwerderechts der Be-
schwerdeführerin argumentiert. 

Die Verantwortung für die korrekte Durchführung eines Verga-
beverfahrens und die Anwendung des massgebenden Rechts liegt bei 
der Vergabestelle und nicht bei den Anbietern. Nach ständiger Recht-
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sprechung des Verwaltungsgerichts handelt es sich bei der Wahl einer 
nicht den Vorschriften entsprechenden Verfahrensart um einen derart 
schwerwiegenden Rechtsmangel, dass er auch dann zu berücksichti-
gen ist, wenn er nicht gerügt wird, gegebenenfalls sogar gegen den 
Willen des Beschwerdeführers. Nur so kann eine Umgehung des Ge-
bots der öffentlichen Ausschreibung für grössere Beschaffungen 
wirksam verhindert und der freie Wettbewerb sichergestellt werden 
(vgl. AGVE 2001, S. 311 und 313 mit Hinweisen). Von einem solch 
schweren Rechtsmangel ist auch auszugehen, wenn die Auftragge-
berin nicht eine falsche Verfahrenswahl trifft, sondern die Auftrags-
vergabe dem öffentlichen Beschaffungsrecht zu Unrecht gänzlich 
entzieht. Im Gegensatz zur Anfechtung von im Rahmen eines Sub-
missionsverfahrens ergangenen und ordnungsgemäss eröffneten Ver-
fügungen gemäss § 24 Abs. 2 SubmD wurde in diesen Fällen gerade 
kein formelles Verfahren eingeleitet und durchgeführt. Ob die zehn-
tägige Beschwerdefrist gemäss § 25 Abs. 1 SubmD hier überhaupt 
zum Tragen kommen kann, ist daher fraglich. Auch das Bundesge-
richt redet in diesem Kontext von einer Anfechtung binnen "nütz-
licher Frist" (vgl. oben Erw. 3.2.). Erlangt eine Anbieterin Kenntnis 
von einer ihres Erachtens unzulässigen De-facto-Vergabe, muss es 
ihr jedenfalls unbenommen sein, vor einer Beschwerdeerhebung mit 
der Auftraggeberin – gegebenenfalls auch mehrmals – Rücksprache 
zu nehmen und alle erforderlichen tatsächlichen und rechtlichen 
Abklärungen zu treffen, ohne dass sie bereits deswegen das Be-
schwerderecht verwirkt. 

Die Beschwerdeführerin hat innerhalb von zehn Tagen nach der 
letzten Stellungnahme der C. AG zur fraglichen Angelegenheit vom 
12. April 2012 und somit jedenfalls innert nützlicher Frist Be-
schwerde eingereicht. Infolgedessen ist von der Rechtzeitigkeit der 
Beschwerde auszugehen.  

4. 
Zusammenfassend ist auf die Beschwerde einzutreten. 
 
 
 
 



2013 Submissionen 203 

5. (...) 
II. 
1. 
1.1. 
Die Erbringung von IT-Dienstleistungen ist Gegenstand eines 

im Jahr 2005 zwischen der C. AG und der Beigeladenen abgeschlos-
senen Rahmenvertrags. Die einzelnen Leistungspakete (Bereit-
stellung und Erneuerung Peripherie, Support und Wartung Periphe-
rie) sind in Einzelverträgen geregelt. Der vorliegend streitige 
Einzelvertrag EV-C.-Output-Mgmt-2011-0001 betreffend "Output 
Management" vom 27. Februar 2012/7. März 2012 fällt gemäss 
Kap. 1 Abs. 4 ("Der Vertrag unterliegt den allgemein gültigen Ver-
tragsbedingungen zwischen C. und B. und kann nach Abschluss des 
neu geplanten Vertragswerkes jenem unterstellt werden.") in den 
Geltungsbereich des genannten Rahmenvertrags.  

1.2. 
Es ist unbestritten, dass weder die vom Einzelvertrag EV-C.-

Output-Mgmt-2011-0001 erfassten Leistungen (Output-Manage-
ment) noch die Leistungen des zugrunde liegenden Rahmenvertrags 
und der anderen Einzelverträge jemals öffentlich ausgeschrieben 
worden sind. Die Beschwerdeführerin und mittlerweile auch die C. 
AG gehen übereinstimmend davon aus, dass der fragliche Einzelauf-
trag EV-C.-Output-Mgmt-2011-0001 der Submissionspflicht unter-
steht und öffentlich hätte ausgeschrieben werden müssen. Die C. AG 
erklärt sich denn auch bereit, "ab 30. November 2015 ein Output-
Management, wie es dem Einzelvertrag vom 27. Februar 2012, rück-
wirkend per 1. Dezember 2011 in Kraft gesetzt, zugrundeliegt, im 
submissionsrechtlich vorgeschriebenen Verfahren zu vergeben (siehe 
Ziff. 7 des Vertrags)". 

Demgegenüber vertritt die Beigeladene den Standpunkt, dass 
das einschlägige Submissionsrecht im vorliegenden Fall nicht zur 
Anwendung komme. Der Vertragsabschluss zwischen der C. AG und 
der Beigeladenen sei als eine vergaberechtsfreie "Quasi-in-house-
Vergabe" zu qualifizieren. Die Beigeladene sei klarerweise von der 
öffentlichen Hand beherrscht und sie erfülle auch das Erfordernis der 
Wettbewerbsneutralität, da sie ihrerseits als Vergabestelle im Sinne 
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von § 5 SubmD zu qualifizieren sei und ihre Leistungen gemäss dem 
Vergaberecht beschaffe und daher – auch wenn der Anschein bestehe 
– nicht im freien Wettbewerb zu anderen privaten Anbietern stehe. 

2. 
2.1. 
In-house-Vergaben sind Vorgänge, bei denen ein öffentlicher 

Auftraggeber einen Auftrag an eine seiner verwaltungsinternen 
Dienststellen erteilt, die über keine eigene Rechtspersönlichkeit ver-
fügt. Solche Geschäfte sind vergaberechtsfrei (vgl. dazu MARTIN 
BEYELER, In-house-Vergaben: Wer mit wem, wann und warum, in: 
ZUFFEREY/STÖCKLI [Hrsg.], Aktuelles Vergaberecht 2010, Zü-
rich/Basel/Genf 2010, S. 17 ff, insbes. S. 22 ff.). Zu den vergabe-
rechtsfreien In-house-Geschäften werden aber auch Konstellationen 
gezählt, in denen öffentliche Auftraggeber von Stellen, die über ei-
gene Rechtspersönlichkeit verfügen, aber von den Auftraggebern 
kontrolliert werden, Leistungen beziehen (sog. Quasi-in-house-Ver-
gaben). Für die Beurteilung, ob es sich auch bei einem solchen 
Geschäft um eine vergaberechtsfreie Beschaffung handelt oder nicht, 
werden in der Literatur die Kriterien herangezogen, die der Europä-
ische Gerichtshof (EuGH) im Urteil "Teckal" erstmals aufgestellt 
und in der Folge auch weiterentwickelt hat. Danach liegt eine verga-
berechtsfreie Quasi-in-house-Vergabe vor, wenn der öffentliche Auf-
traggeber einen Auftrag an einen Leistungserbringer vergibt, der 
rechtlich eine andere Person ist als er selbst (also nicht demselben 
Rechtsträger angehört wie der Auftraggeber), der aber erstens unter 
der Kontrolle öffentlicher Auftraggeber steht (Kontrollerfordernis) 
und der zweitens grundsätzlich keine Tätigkeiten für andere Per-
sonen als die ihn kontrollierenden öffentlichen Auftraggeber entfaltet 
(Tätigkeitserfordernis). Das Kontrollerfordernis ist erfüllt, wenn der 
Auftraggeber eine Kontrolle ausüben kann wie über eine eigene 
(hausinterne) Dienststelle. Diese Kontrolle kann auch durch mehrere 
öffentliche Auftraggeber wahrgenommen werden; ausgeschlossen ist 
nach der Rechtsprechung des EuGH hingegen jegliche (noch so 
geringfügige) Beteiligung von Privaten. Das Tätigkeitserfordernis 
verlangt, dass der Leistungserbringer "im Wesentlichen" für den oder 
die an ihm beteiligten Auftraggeber tätig sein muss und höchstens 



2013 Submissionen 205 

"ganz untergeordnete Tätigkeiten" zugunsten von an ihm nicht 
beteiligten Dritten entfalten darf. Sind diese Anforderungen nicht 
erfüllt, untersteht das fragliche Geschäft dem öffentlichen 
Beschaffungsrecht (vgl. MARTIN BEYELER, In-house-Vergaben, 
S. 49 ff.; MARTIN BEYELER, Der Geltungsanspruch des Vergabe-
rechts, Zürich/Basel/Genf 2012, Rz. 1222 ff.). Unter dem Begriff der 
sog. In-state-Vergabe schliesslich wird die Auftragserteilung eines 
öffentlichen Auftraggebers an ein rein öffentliches Subjekt ohne jede 
Privatbeteiligung, das ausschliesslich Tätigkeiten für öffentliche Auf-
traggeber entfaltet, verstanden. Erfolgt die Auftragserteilung an einen 
öffentlichen Leistungserbringer, der (auch) kommerziell, d.h. mit 
Gewinnabsicht, tätig wird, liegt keine In-state-Beschaffung vor 
(vgl. BEYELER, In-house-Vergaben, S. 82 ff.). 

Die Rechtsprechung der schweizerischen Verwaltungsgerichte 
zu internen Vergaben, namentlich zu den Quasi-in-house-Vergaben, 
ist bescheiden (BEYELER, Geltungsanspruch, Rz. 1227). Immerhin 
hat das Verwaltungsgericht des Kantons Waadt angetönt, dass es sich 
bei einer künftigen Beurteilung von Quasi-in-house-Vergaben an der 
europäischen Rechtsprechung orientieren werde; im konkreten Fall 
konnte es die Frage offen lassen (vgl. Urteil des Verwaltungsgerichts 
des Kantons Waadt vom 6. November 2009 [GE.2007.0013], in: 
BR 2010, S. 86 S2, S. 91 S5; BEYELER, Geltungsanspruch, Rz. 1227, 
insbesondere Fn. 1387). Das Walliser Kantonsgericht hat in einem 
neueren Entscheid die Rechtsprechung des EuGH zu den Quasi-in-
house-Vergaben herangezogen und eine solche im zu beurteilenden 
Fall (Vergebung von Sanierungsarbeiten an einer Alpstrasse an den 
Forstbetrieb eines kommunalen Zweckverbandes durch eine Mit-
gliedgemeinde) bejaht (vgl. Urteil des Kantonsgerichts Wallis vom 
3. Dezember 2009 [TCV A1 09 163], Erw. 4.2 und 4.3). In der 
Literatur wird eine Anwendung der EuGH-Praxis zu den Quasi-in-
house-Vergaben ebenfalls befürwortet, da das schweizerische und 
das europäische Vergaberecht "im Bestreben nach wettbewerbsneu-
traler Ausgestaltung des Gebarens öffentlicher Auftraggeber" auf 
denselben Gedanken, Anliegen und Regelungszwecken beruhten 
(BEYELER, Geltungsanspruch, Rz. 1228 mit weiteren Hinweisen).  
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2.2. 
Die Beigeladene ist eine im Jahr 2004 durch die C. AG, die E.-

Gruppe (Betriebsgesellschaft der Regionalspitäler F. und G.) und die 
H. AG gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in I. (seit 2011; zuvor 
in F. und J.). Weitere Aktionärin ist die K. AG. Gemäss Handelsregis-
tereintrag bezweckt die Beigeladene seit Juni 2009 die "Erbringung 
von Dienstleistungen im IT-Bereich, insbesondere zu Gunsten der 
angeschlossenen Aktionäre und von weiteren Institutionen im Ge-
sundheits- und Sozialbereich sowie Handel mit Software und Hard-
ware; […]". Der ursprüngliche Gesellschaftszweck war enger gefasst 
und sah insbesondere auch keinen Handel mit Software und Hard-
ware vor.  

Bereits aus der Formulierung dieser Zweckbestimmung geht 
hervor, dass die Beigeladene nicht oder jedenfalls nicht mehr aus-
schliesslich für die an ihr beteiligten Aktionäre, sondern auch für 
weitere öffentliche und private Institutionen im Gesundheits- und So-
zialbereich tätig wird. Zudem betreibt sie gemäss ihrer Zweckbestim-
mung uneingeschränkt Handel mit Hardware und Software. Die Dar-
stellung der Kunden auf der Website der Beigeladenen zeigt, dass 
sich der Kundenkreis nicht auf ihre Aktionäre beschränkt, sondern 
wesentlich darüber hinausgeht. Weiter ist festzustellen, dass die Bei-
geladene auch als Anbieterin an öffentlichen Submissionsverfahren 
teilnimmt. So gehört sie in einem vom Universitäts-Kinderspital 
beider Basel UKBB am 20. Oktober 2012 selektiv ausgeschriebenen 
Verfahren für eine IT-Beschaffung (IT Workplace Client und VDI) zu 
den zur Angebotsabgabe zugelassenen Anbietern. Dem neuesten 
Leistungsreport 2012 schliesslich ist u.a. zu entnehmen, dass ein 
strategisches Ziel für das Jahr 2012 die Erschliessung des Pflege-
marktes gewesen sei und der Einstieg geglückt sei. Die B. AG habe 
sich innerhalb weniger Jahre zum grössten Anbieter von Informatik-
dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialwesen der Schweiz 
entwickelt. Die B. AG wolle auch im Jahr 2013 weiter wachsen. Sie 
wolle neue Kunden gewinnen und sich auf 2015 vorbereiten. Wenn 
die eHealth-Strategie des Bundes für alle Leistungserbringer ver-
pflichtend werde, werde es neue Lösungen brauchen. Die B. AG 
wolle dann "als der beste IT-Dienstleister in der Pole-Position ste-
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hen!". 2013 gelte es Neukunden zu gewinnen. "Wir werden unsere 
Professional Services noch stärker am Markt positionieren und sind 
bereits daran, zwei Projekte mit Neukunden in diesem Bereich umzu-
setzen". Davon, dass die Beigeladene in Konkurrenz mit privaten IT-
Dienstleistungsanbietern steht, geht nicht zuletzt auch die C. AG (als 
eine der Gründerinnen und Aktionärin der Beigeladenen) aus, be-
zeichnet sie die Beschwerdeführerin doch als "klarerweise eine Kon-
kurrentin der B. AG". 

Vor diesem Hintergrund kann das Erfordernis der Wettbewerbs-
neutralität der Tätigkeit der Beigeladenen entgegen ihrer Auffassung 
nicht als erfüllt angesehen werden. Sie erbringt ihre Dienstleistungen 
nicht nur gegenüber ihren eigenen Aktionären, sondern in einem er-
heblichen Ausmass auch gegenüber Dritten, wo sie in direkter Kon-
kurrenz mit privaten Marktteilnehmern steht. Sie nimmt selbst aktiv 
am Marktgeschehen teil, wie auch die Teilnahme am öffentlichen 
Submissionsverfahren des Universitäts-Kinderspitals beider Basel 
UKBB bestätigt. Nach den eigenen Bekundungen im aktuellen Ge-
schäftsbericht ist sie die grösste Anbieterin von Informatikdienstleis-
tungen im Gesundheits- und Sozialwesen und bestrebt, diese Position 
in den kommenden Jahren zu sichern und neue Kunden zu gewinnen. 
Das Tätigkeitserfordernis, bei dem es um den Wettbewerbsschutz 
geht, ist vorliegend somit klar nicht erfüllt. Die Beigeladene ist in ei-
nem Ausmass und in einer Weise für nicht an ihr beteiligte Dritte 
(öffentliche und private Auftraggeber im Gesundheits- und Sozialbe-
reich) kommerziell und in Konkurrenz zu den gewöhnlichen 
Marktteilnehmern tätig, die mit der geforderten Wettbewerbsneutrali-
tät unvereinbar sind (vgl. dazu auch BEYELER, Geltungsanspruch, 
Rz. 1269 ff., insbesondere Rz. 1277 f.). Kontrollerfordernis und 
Tätigkeitserfordernis müssen beide, d.h. kumulativ, erfüllt sein. In-
folgedessen kann es offen bleiben, ob das Kontrollerfordernis bei der 
Beigeladenen erfüllt wäre oder nicht. Das Tätigkeitserfordernis je-
denfalls ist es nicht. 

2.3. 
Die Beauftragung der Beigeladenen mit dem Output-Manage-

ment gemäss dem im Jahr 2012 geschlossenen Einzelvertrag EV-C.-
Output-Mgmt-2011-0001 lässt sich aufgrund der gegebenen Um-
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stände nicht als vergaberechtsfreie Quasi-in-house-Vergabe qualifi-
zieren, sondern untersteht dem öffentlichen Vergaberecht (insbeson-
dere dem Submissionsdekret) und hätte in einem entsprechenden 
Vergabeverfahren vergeben werden müssen. Mit anderen Worten ist 
der fragliche Vertrag in Verletzung vergaberechtlicher Vorschriften 
abgeschlossen worden. Wie erwähnt anerkennt inzwischen auch die 
C. AG, dass ein Output-Management, wie es dem Einzelvertrag EV-
C.-Output-Mgmt-2011-0001 zugrunde liegt, in einem submissions-
rechtlich vorgeschriebenen Verfahren zu vergeben ist.  

2.4. 
Die Submissionspflicht besteht jedoch nicht nur in Bezug auf 

das Output-Management gemäss Einzelvertrag EV-C.-Output-Mgmt-
2011-0001, sondern darüber hinaus in Bezug auf sämtliche Leistun-
gen, welche die C. AG heute aufgrund des Rahmenvertrags für IT-
Dienstleistungen und der darauf basierenden Einzelverträge betref-
fend Bereitstellung und Erneuerung Peripherie bzw. Support und 
Wartung Peripherie von der Beigeladenen bezieht. Offen bleiben 
kann, ob bereits diese Verträge seinerzeit in Missachtung des öffent-
lichen Submissionsrechts abgeschlossen wurden oder ob zum dama-
ligen Zeitpunkt noch von einer wettbewerbsneutralen, weitestgehend 
auf die Bedürfnisse der eigenen Aktionäre beschränkten Tätigkeit der 
kurz zuvor zu diesem Zweck gegründeten Beigeladenen auszugehen 
war. Jedenfalls heute kann aber auch diesbezüglich nicht mehr eine 
zulässige Quasi-in-house-Vergabe angenommen werden. Eine Neu-
vergabe dieser Leistungen muss daher ebenfalls in einem Verfahren 
gemäss dem einschlägigen öffentlichen Submissionsrecht erfolgen. 
Dies gilt insbesondere auch für das "neu geplante Vertragswerk", das 
in Kap. 1 Abs. 4 des Einzelvertrags EV-C.-Output-Mgmt-2011-0001 
angesprochen wird. 

Nachfolgend sind die aus der Submissionspflicht resultierenden 
Konsequenzen für die bestehenden Verträge der C. AG mit der 
Beigeladenen zu prüfen. 

3. 
3.1. 
Die Beschwerdeführerin verlangt, die C. AG sei zu verpflichten, 

die unter dem Rahmenvertrag vom 23. September 2005 bzw. unter 
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den entsprechenden abgeschlossenen Einzelverträgen vergebenen IT-
Dienstleistungen in einem öffentlichen Vergabeverfahren neu auszu-
schreiben. Die C. AG ihrerseits hat sich bereit erklärt, ab 30. No-
vember 2015 ein Output-Management, wie es dem Einzelvertrag 
vom 27. Februar 2012 zugrunde liegt, im submissionsrechtlich vor-
geschriebenen Verfahren neu zu vergeben. Im Übrigen beruft sie sich 
wie auch die Beigeladene auf § 27 Abs. 2 SubmD. 

3.2. 
Ist der Vertrag bereits abgeschlossen und erweist sich die Be-

schwerde als begründet, so stellt die Beschwerdeinstanz gemäss § 27 
Abs. 2 SubmD und Art. 18 Abs. 2 IVöB fest, dass die Verfügung 
rechtswidrig ist (vgl. auch Art. 9 Abs. 3 BGBM). Das SubmD legt in 
§ 21 Abs. 1 bezüglich Vertragsschluss ausdrücklich Folgendes fest: 

"1 Der Vertrag mit den Anbietenden darf nach dem Zuschlag geschlossen wer-
den, wenn: 

a) die Beschwerdefrist unbenutzt abgelaufen ist; 
b) im Fall einer Beschwerde feststeht, dass die Beschwerdeinstanz dieser 

keine aufschiebende Wirkung erteilt." 
Verfrüht (insbesondere während laufender Beschwerdefrist oder 

trotz hängigen Gesuchs um aufschiebende Wirkung) abgeschlossene 
Verträge werden von Lehre und Praxis teilweise als nichtig, ungültig 
oder unwirksam betrachtet (vgl. AGVE 2001, S. 311 ff.; MARTIN 
BEYELER, Welches Schicksal dem vergaberechtswidrigen Vertrag?, 
in: AJP 2009, S. 1142 ff.; BEYELER, Geltungsanspruch, Rz. 2631 ff., 
2635 ff.). Teilweise wird allerdings auch die Auffassung vertreten, 
der verfrühte Abschluss sei zwar vergaberechtswidrig, die Gültigkeit 
des Vertrags werde dadurch aber nicht tangiert (St. Gallische Ge-
richts- und Verwaltungspraxis [GVP-SG] 2001, S. 70 ff. Nr. 22; Ur-
teil des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 28. August 
2003 [B 2003/67], in: BR 2003, S. 160; vgl. auch die weiteren Hin-
weise bei BEYELER, Geltungsanspruch, Rz. 2633). 

Im vorliegenden Fall ist für die fraglichen Verträge weder ein 
öffentliches Submissionsverfahren durchgeführt noch ein daraus 
resultierender Zuschlag verfügt worden. Vielmehr ist die Auftrags-
vergabe der C. AG an die Beigeladene als Quasi-in-house-Vergabe 
unter Ausserachtlassung der Vorschriften des öffentlichen Beschaf-
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fungsrechts erfolgt. Dieses Vorgehen erweist sich wie dargelegt unter 
dem Blickwinkel des öffentlichen Submissionsrechts jedenfalls für 
den Einzelvertrag EV-C.-Output-Mgmt-2011-0001 als klar unzuläs-
sig und rechtswidrig, vermag aber die Gültigkeit des mit der Beigela-
denen abgeschlossenen Vertrags nicht in Frage zu stellen. Das Ver-
waltungsgericht darf aufgrund der gerichtlichen Kompetenzordnung 
nicht in einen zivilrechtlichen Vertrag eingreifen und im Rahmen des 
Dispositivs Feststellungen oder Anordnungen betreffend den Status, 
die Geltung oder den Gehalt des Vertrags treffen. Hingegen ist es 
befugt, einem öffentlichen Auftraggeber im Hinblick auf die Durch-
setzung des Vergaberechts Vorschriften über dessen vorvertragliches 
und vertragliches Verhalten zu machen, insbesondere dass er einen 
vergaberechtswidrigen Vertrag mit dem gegebenen vertragsrechtli-
chen Instrumentarium über kurz oder lang aufzulösen hat (BEYELER, 
Geltungsanspruch, Rz. 2631 Fn. 2374 und die dort zitierte Recht-
sprechung [insbesondere: Urteil des Verwaltungsgerichts des Kan-
tons Waadt vom 6. November 2009 [GE.2007.0013], in: BR 2010, 
S. 86 S2; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Appenzell 
Innerrhoden vom 4. Mai 2010 [V 6-2010], Erw. III/7], Rz. 2637 ff., 
2649 ff., 2653). Damit kann die vergaberechtlich geforderte Lage der 
Dinge zumindest pro futuro wiederhergestellt werden (BEYELER, 
Geltungsanspruch, Rz. 2650). 

3.3. 
Der Einzelvertrag EV-C.-Output-Mgmt-2011-0001 betreffend 

"Output Management" ist am 27. Februar bzw. 7. März 2012 unter-
zeichnet worden und gemäss Kap. 7 Abs. 1 rückwirkend auf den 
1. Dezember 2011 in Kraft getreten. Er wurde für vier Jahre abge-
schlossen und kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
sechs Monaten jeweils auf Monatsende, erstmals per 30. November 
2015 gekündigt werden (Kap. 7 Abs. 2). Erfolgt keine Kündigung, 
erneuert sich der Vertrag stillschweigend um ein weiteres Jahr 
(Kap. 7 Abs. 3). Mithin handelt es sich um einen unbefristeten 
Dauervertrag. 

Eine ordentliche Auflösung des fraglichen Einzelvertrages 
durch die C. AG ist somit auf Ende November 2015 durch Kündi-
gung möglich. Die Beschwerdeführerin wirft die Frage nach einer 
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Auflösung ex nunc auf, da der Vertrag in Umgehung des Vergabe-
rechts und in dem Grundsatz des Handelns nach Treu und Glauben 
widersprechender Art und Weise zustande gekommen sei. Zudem sei 
davon auszugehen, dass es sich beim fraglichen Einzelvertrag ledig-
lich um einen Erneuerungs- bzw. einen Verlängerungsvertrag eines 
seit Jahren bestehenden Vertragsverhältnisses handle. 

Aus dem Einzelvertrag EV-C.-Output-Mgmt-2011-0001 be-
treffend "Output Management", der konkret die "Lieferung, den Be-
trieb, die Wartung und das Monitoring von D. Print- und MFP Syste-
men", welche beim C. am Einsatzort installiert sind oder während 
der Dauer des Vertrags installiert werden, zum Gegenstand hat, wird 
nicht ersichtlich, ob damit lediglich ein früherer Vertrag verlängert 
oder erneuert werden soll. Immerhin umfassen die beiden auf den 
1. Januar 2005 in Kraft gesetzten Einzelverträge betreffend Bereit-
stellung und Erneuerung Peripherie bzw. Support und Wartung Peri-
pherie mit den Peripheriegeräten auch die diversen im C. im Einsatz 
stehenden Drucker und Scanner. Insofern erscheint es jedenfalls 
nicht ausgeschlossen, dass der Einzelvertrag EV-C.-Output-Mgmt-
2011-0001 zumindest teilweise ein bestehendes Vertragsverhältnis 
erneuert bzw. verlängert. Darauf weist auch der Umstand hin, dass 
die Beigeladene den Gegenstand des fraglichen Einzelvertrags bil-
denden Druckerpark offenbar bereits im Jahr 2009/2010 bei der 
D. AG beschafft hat. All dies ändert an der zivilrechtlichen Gültigkeit 
des fraglichen Einzelvertrags indessen nichts. 

Nicht ohne Weiteres gefolgt werden kann der Vermutung der 
Beschwerdeführerin, der Vertrag sei im Februar 2012 ohne Not und 
wider Treu und Glauben hauptsächlich zwecks Verlängerung des Be-
standesschutzes von § 27 Abs. 2 SubmD sowie zur Umgehung einer 
öffentlichen Ausschreibung abgeschlossen worden. Die in den Ver-
trag integrierte Versionskontrolle zeigt auf, dass jedenfalls das initi-
ale Dokument des Vertrags vom 6. Mai 2011 (Version 0.1) stammt. 
Die Absicht, mit der Beigeladenen einen Vertrag betreffend Output-
Management abzuschliessen, bestand somit bereits zu einem Zeit-
punkt, der deutlich vor den Interessenbekundungen der Beschwerde-
führerin im November 2011 liegt. Letztlich kann vorliegend keines-
wegs ausgeschlossen werden, dass die C. AG in gutem Glauben an 
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die Rechtmässigkeit ihres Handelns auf eine Ausschreibung der IT-
Dienstleistungen, insbesondere des Output-Managements, verzichtet 
hat (vgl. auch BR 2010, S. 86). 

Von einer Verpflichtung der C. AG zu einer vorzeitigen bzw. 
ausserordentlichen Vertragsauflösung des mit der Beigeladenen ge-
schlossenen Einzelvertrags EV-C.-Output-Mgmt-2011-0001 ist des-
halb abzusehen, weshalb offen bleiben kann, ob das Verwaltungsge-
richt eine solche überhaupt anordnen könnte. Hingegen ist die C. AG 
zu verpflichten, diesen Vertrag auf den frühestmöglichen Zeitpunkt, 
das heisst auf den 30. November 2015, zu kündigen und für die 
betreffenden Leistungen (Output-Management) rechtzeitig, das heisst 
bis spätestens zum 31. Mai 2015, ein submissionsrechtskonformes 
Vergabeverfahren einzuleiten und durchzuführen. 

3.4. 
Der Rahmenvertrag und die beiden Einzelverträge betreffend 

Bereitstellung und Erneuerung Peripherie bzw. Support und Wartung 
Peripherie wurden alle am 23. September 2005 unterzeichnet und tra-
ten rückwirkend auf den 1. Januar 2005 in Kraft. In ihnen vorgese-
hen ist eine minimale Vertragsdauer von vier Jahren; ohne Kündi-
gung verlängert sich die Vertragsdauer um jeweils 12 Monate. Auch 
hier handelt es sich somit im Ergebnis um unbefristete Dauerver-
träge. Bis zum heutigen Zeitpunkt sind diese Verträge mit der 
Beigeladenen offensichtlich jeweils stillschweigend verlängert wor-
den. Einer neuerlichen Verlängerung dieser mittlerweile rund acht 
Jahre andauernden Vertragsverhältnisse mit der Beigeladenen steht 
indessen die nun festgestellte Submissionspflicht in Bezug auf die 
fraglichen Leistungen (vgl. oben Erw. 2.4.) entgegen. Diesbezüglich 
ist weiter auch zu beachten, dass das Submissionsdekret (wie auch 
die IVöB) zwar – anders als beispielsweise Art. 15a der Verordnung 
über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Dezember 1995 
(VöB; SR 172.056.11) für das Bundesvergaberecht – keine Bestim-
mung bezüglich der Maximaldauer von Dauerverträgen bzw. von 
Verträgen mit wiederkehrenden Leistungen enthält. Dies bedeutet 
aber nicht, dass die öffentlichen Auftraggeber solche Verträge auf un-
bestimmte Dauer abschliessen und beliebig verlängern könnten. Das 
Verwaltungsgericht hat bereits in einem Entscheid aus dem Jah-
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re 1999 festgestellt, es könne nicht im Belieben der Vergabestelle lie-
gen, das Vertragsverhältnis mit einem einzelnen Anbieter auf unbe-
stimmte Zeit fortzusetzen und damit jede weitere Vergabe auszu-
schliessen (AGVE 1999, S. 302, 309). Art. 15a VöB beschränkt die 
Vertragsdauer bei wiederkehrenden Leistungen auf grundsätzlich 
höchstens fünf Jahre. Nur in begründeten Fällen kann eine längere 
Vertragsdauer oder eine massvolle Verlängerung vereinbart werden 
(vgl. dazu BEYELER, Geltungsanspruch, Rz. 2567). Die zulässige 
Höchstdauer hat sich am Inhalt des Geschäfts, insbesondere dessen 
wirtschaftlichen Erfordernissen und Zwecksetzungen zu orientieren 
(BEYELER, Geltungsanspruch, Rz. 904). Vorliegend gehen die 
Vertragsparteien selbst bei allen vier abgeschlossenen Verträgen von 
einer ordentlichen Vertragsdauer von vier Jahren aus, lassen hinge-
gen – zeitlich uneingeschränkt – eine stillschweigende Verlängerung 
um ein weiteres Jahr zu. Letzteres ist vergaberechtlich klarerweise 
unzulässig. Die vertraglich vereinbarte Dauer von vier Jahren der 
Verträge aus dem Jahr 2005 hat sich zwischenzeitlich stillschweigend 
auf mehr als das Doppelte verlängert.  

Aufgrund des Gesagten ist die C. AG zur submissionsrechts-
konformen Neuvergabe auch der mit der Beigeladenen abgeschlosse-
nen Verträge betreffend IT-Dienstleistungen aus dem Jahr 2005 
verpflichtet. Diese Verträge dürfen nicht bzw. nur noch insoweit ver-
längert werden, als dies für die Einleitung und Durchführung einer 
submissionsrechtskonformen Neuausschreibung der Leistungen er-
forderlich ist. Es ist davon auszugehen, dass die bestehenden Verträ-
ge derzeit stillschweigend bis zum 31. Dezember 2013 verlängert 
worden sind. Angemessen erscheint eine zusätzliche Verlängerung 
bis zum 30. Juni 2014. Das korrespondiert mit der ordentlichen Kün-
digungsfrist von sechs Monaten. 

3.5. (...) 
4. 
Die Beschwerdeführerin beantragt, es sei die C. AG zur Leis-

tung von Schadenersatz für die der Beschwerdeführerin im Zusam-
menhang mit dem Rechtsmittelverfahren erwachsenen Aufwendun-
gen zu verpflichten.  
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Gemäss § 38 Abs. 3 SubmD ist das Schadenersatzbegehren in-
nert Jahresfrist, nachdem die Rechtswidrigkeit in einem Beschwerde-
entscheid festgestellt worden ist, bei der Beschwerdeinstanz einzurei-
chen. Das Verwaltungsgericht entscheidet über solche Begehren im 
Klageverfahren nach den §§ 60 ff. VRPG (AGVE 2003, S. 266 ff.; 
2009, S. 210 ff.). Schadenersatz kann verlangen, wer durch eine 
rechtswidrige Verfügung der Vergabestelle einen Schaden erlitten 
hat. Die Rechtswidrigkeit muss zudem in einem Beschwerdeent-
scheid vorgängig festgestellt worden sein (AGVE 2003, S. 269). Im 
vorliegenden Fall liegt noch kein rechtskräftiger Feststellungsent-
scheid vor; infolgedessen ist das Schadenersatzbegehren verfrüht und 
es kann nicht darauf eingetreten werden. 

5. 
Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde insoweit als be-

gründet, als die Beschwerdeführerin die Feststellung der Rechtswid-
rigkeit der Vergabe des "Output Managements" an die Beigeladene 
geltend macht sowie die Neuausschreibung des Rahmensvertrags 
und der auf ihm basierenden drei Einzelverträge begehrt. In diesem 
Sinne ist die Beschwerde gutzuheissen. Die C. AG ist verbindlich zur 
Nichtverlängerung der Verträge mit der Beigeladenen aus dem Jahr 
2005 und zur frühestmöglichen ordentlichen Auflösung des 
Einzelvertrags EV-C.-Output-Mgmt-2011-0001 mit der Beigelade-
nen zu verpflichten. Ebenfalls ist sie zur Durchführung der erforder-
lichen vergaberechtskonformen Neuausschreibungen der betreffen-
den Leistungen anzuhalten. 

Nicht einzutreten ist auf das Schadenersatzbegehren der Be-
schwerdeführerin. 

(Hinweis: Das Bundesgericht hat Rechtsmittel gegen diesen 
Entscheid abgewiesen bzw. ist nicht darauf eingetreten; Urteil vom 
28. Oktober 2013 [2C_770/2013]) 

38 Ausschluss eines Anbieters vom Verfahren wegen Nichteinhaltung der 
Eingabefrist 
Die Abgabe eines für ein anderes Submissionsverfahren bestimmtes 
Angebot kann die Eingabefrist für die (richtige) Offerte nicht wahren. 
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Verfügung des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 12. Juli 2013 in Sa-
chen A. AG gegen B. (WBE.2013.315). 

Sachverhalt 

Im Rahmen der Beurteilung eines Gesuchs um aufschiebende 
Wirkung (§ 26 Abs. 2 SubmD) stellte sich die Frage, ob die Zu-
schlagsempfängerin die Offerte rechtzeitig eingereicht hatte. 

Aus den Erwägungen 

4. 
4.1. 
4.1.1. 
Gemäss § 28 Abs. 1 SubmD schliesst die Vergabestelle bei Vor-

liegen genügender Gründe Anbietende vom Verfahren aus. Dies gilt 
insbesondere in den in § 28 Abs. 1 lit. a - h SubmD genannten Fällen. 
Auszuschliessen sind gemäss § 28 Abs. 1 lit. g SubmD Anbietende, 
die wesentliche Formvorschriften verletzt haben, insbesondere durch 
Nichteinhaltung der Eingabefrist, fehlende Unterschrift, Unvollstän-
digkeit des Angebots oder Änderung der Ausschreibungsunterlagen. 
Die Anbietenden müssen ihre Anträge auf Teilnahme oder ihr Ange-
bot schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einrei-
chen (§ 14 Abs. 1 SubmD). Verspätet eingelangte Eingaben müssen 
ausgeschieden und den Anbietenden umgehend zurückgegeben wer-
den (§ 15 Abs. 3 SubmD). Gemäss der klaren und eindeutigen Rege-
lung im Submissionsdekret selbst stellt die Nichteinhaltung der Ein-
gabefrist somit einen wesentlichen Formmangel dar, der zum Aus-
schluss führen muss. 

4.1.2. 
Auch die einschlägige Rechtsprechung misst den Formvor-

schriften im Submissionsrecht einen sehr hohen Stellenwert zu, 
jedenfalls insofern sie – wie die Fristwahrung – im Dienste der Ge-
währleistung wichtiger Vergabeprinzipien stehen. Das Vergaberecht 
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ist generell vom Grundsatz der Formstrenge beherrscht. Diese hat 
nicht Selbstzweck, sondern ist für die ordnungsgemässe Abwicklung 
des Verfahrens und der Durchsetzung des materiellen Rechts un-
erlässlich. Zu den Formvorschriften, die die Gleichbehandlung der 
Anbieter und ein transparentes Verfahren gewährleisten sollen, ge-
hört insbesondere die Pflicht zur Fristwahrung bei der Einreichung 
der Angebote. Die Missachtung dieser Frist ist stets ein schwerer 
Formmangel. Eine diesbezüglich laxe Praxis würde der Willkür Tür 
und Tor öffnen (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission 
für das öffentliche Beschaffungswesen vom 18. August 1998, in: 
BR 1998, S. 126, Nr. 336; vgl. auch PETER GALLI / ANDRÉ MOSER / 
ELISABETH LANG / MARC STEINER, Praxis des öffentlichen 
Beschaffungsrechts, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2013, Rz. 446 f. 
und 507).  

In AGVE 2001, S. 353 ff. hat sich das Verwaltungsgericht zur 
Frage, ob eine (verpasste) Offerteingabefrist wiederhergestellt wer-
den könne, geäussert. Es hat die Zulässigkeit einer Wiederherstellung 
grundsätzlich verneint. Die Möglichkeit, eine verspätet eingereichte 
Offerte gestützt auf das Verbot des überspitzten Formalismus zu be-
rücksichtigen, hat es zwar nicht kategorisch ausgeschlossen, aber 
festgehalten, dass ein überspitzter Formalismus, gerade wenn es um 
die Einhaltung von Fristen gehe, nicht leichthin anzunehmen sei 
(AGVE 2001, S. 353 ff., insbesondere S. 360 f.; zur Fristwahrung 
vgl. auch AGVE 2005, S. 240 ff.). Dies zeigt auch die Praxis anderer 
Kantone. 

So hat das Verwaltungsgericht des Kantons Tessin den Aus-
schluss eines Angebots geschützt, das am richtigen Datum und am 
richtigen Ort, jedoch drei Minuten zu spät, eingetroffen war. Die 
Ausschreibung hatte bestimmt, dass die Angebote am 19. Oktober 
um 15.00 Uhr bei der Vergabestelle eingetroffen sein müssten, damit 
die Eingabefrist gewahrt sei. Das betreffende Angebot traf jedoch 
erst um 15.03 Uhr am angegebenen Ort ein (Urteil des Verwaltungs-
gerichts des Kantons Tessin vom 14. Dezember 2004, in: BR 2006, 
S. 93 Nr. S68). Das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden 
hatte den Ausschluss eines Angebots zu prüfen, das zwar fristgerecht 
der (Schweizerischen) Post übergeben, jedoch an die falsche 
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kantonale Amtsstelle (Tiefbauamt statt Amt für Landwirtschaft und 
Geoinformation) adressiert worden war und deswegen – mit kan-
tonsinterner Post – erst eine halbe Stunde nach der Offertöffnung bei 
der richtigen Amts- bzw. Vergabestelle eintraf (Urteil des 
Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden vom 31. Mai 2012 
[U 12 24 und U 12 27], Erw. 2 und 3). Das Verwaltungsgericht hielt 
fest, bei der fehlerhaften Adressierung handle es sich nicht um einen 
Mangel von bloss untergeordneter Natur. Die Folgen des um rund 30 
Minuten verspäteten Zugangs bei der mit der Offertöffnung betrauten 
Amtsstelle habe der die fehlerhafte Adressierung zu verantwortende 
Anbieter zu tragen. "Diese Lösung entspricht auch den praktischen 
Erfordernissen des Vergabeverfahrens: Die Vertreter der Vergabe-
stelle müssen alle fristgerecht eingereichten Angebote gleichzeitig 
öffnen und danach ein sogenanntes Eröffnungsprotokoll erstellen 
(…). Nur durch eine strikte Respektierung des ordnungsgemäss be-
kannt gegebenen Eingabeorts sowie des Offertöffnungszeitpunktes 
kann die effiziente Abwicklung des Vergabeverfahrens sichergestellt 
und die Gleichbehandlung der Antragsteller gewahrt werden. Durch 
eine zwar rechtzeitig bei einer falschen Amtsstelle eingereichte, der 
Vergabestelle ohne Verschulden der falschen Amtsstelle erst nach der 
Offertöffnung zugehende Eingabe kann daher die Eingabefrist nicht 
gewahrt werden. Die Abgabe an einem anderen als dem angegebenen 
Ort stellt somit einen wesentlichen Formfehler dar, welcher den Aus-
schluss des Angebots zur Folge haben muss.". Dieser halte auch vor 
dem Verbot des überspitzten Formalismus stand (a.a.O., Erw. 3c). 

4.2. 
Im vorliegenden Fall wurde in Ziff. 1.4 der öffentlichen Aus-

schreibung bestimmt, dass "das Angebot bis spätestens Mittwoch, 
den 24. April 2013, bis 16.00 Uhr beim Empfang im Erdgeschoss" 
abgegeben werden oder dort eingetroffen sein musste. Zudem wurde 
ausdrücklich festgehalten: "Das Risiko, dass das zugestellte Angebot 
rechtzeitig beim Empfang eintrifft, liegt beim Anbieter". Es ist un-
bestritten, dass seitens der Zuschlagsempfängerin am 23. April 2013 
eine offensichtlich korrekt adressierte Eingabe bei der Vergabebe-
hörde eintraf. Anlässlich der Offertöffnung am 25. April 2013 (09.00 
- 11.30 Uhr) stellte sich allerdings heraus, dass es sich hierbei nicht 
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um das Angebot für die ausgeschriebenen Baumeisterarbeiten, son-
dern um eine Offerte für das Kinderheim C. handelte. Nach Rück-
sprache mit dem Rechtsdienst des BVU wurde die Zuschlags-
empfängerin am 25. April 2013, um 18.00 Uhr, telefonisch informiert 
und aufgefordert, ihr Angebot umgehend innert höchstens 24 Stun-
den einzureichen. Am 26. April 2013, um 14.09 Uhr, traf das 
Angebot der Zuschlagsempfängerin beim Empfang der Vergabestelle 
ein und wurde von deren Vertreter um 17.15 Uhr geöffnet. 

Fest steht, dass das Angebot der Zuschlagsempfängerin für die 
von der B. ausgeschriebenen Bauarbeiten am Mittwoch, 24. April 
2013, um 16.00 Uhr nicht – wie verlangt – bei der Vergabestelle ein-
getroffen war. Wohl war eine Eingabe der Zuschlagsempfängerin am 
23. April 2013 bei der Vergabestelle eingegangen; diese betraf jedoch 
ein ganz anderes Projekt. Die (richtige) Offerte ging der Vergabe-
stelle erst am 26. April 2013 um 14.09 Uhr zu, also fast zwei Tage 
nach dem festgesetzten Eingabetermin. Infolgedessen muss davon 
ausgegangen werden, dass die Offerteingabe im vorliegenden Fall 
verspätet erfolgt ist. § 14 Abs. 1 SubmD verlangt, dass die Anbieter 
"ihr Angebot schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist 
einreichen" müssen. Der Wortlaut ist unmissverständlich. Entgegen 
der Vergabestelle genügt es für die Fristwahrung nicht, dass eine 
Eingabe (mit einem anderen Inhalt) am 23. April 2013 und somit 
innert Frist erfolgt ist, es muss sich dabei vielmehr um die Eingabe 
des Angebots für die ausgeschriebenen Leistungen handeln. Mit der 
Abgabe eines für ein anderes Submissionsverfahren bestimmten 
Angebots kann die Eingabefrist nicht gewahrt werden. Mithin liegt 
eine Verletzung wesentlicher Formvorschriften im Sinne von § 28 
Abs. 1 lit. g SubmD vor, was den Ausschluss zur Folge haben muss.  

Das von der Vergabestelle angerufene Verbot des überspitzten 
Formalismus (vgl. dazu GALLI/MOSER/LANG/STEINER, a.a.O., 
Rz. 446 f.) steht einem Ausschluss wegen verspäteter Angebotsein-
gabe, wenn überhaupt, höchstens in ganz besonders gelagerten Aus-
nahmefällen entgegen (vgl. oben Erw. 4.1.2). Andernfalls wäre nicht 
nur die Gleichbehandlung der Anbietenden, sondern namentlich auch 
die Rechtssicherheit in Frage gestellt. Ein solcher Ausnahmefall liegt 
hier klarerweise nicht vor, zumal die Vergabestelle in der öffentli-
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chen Ausschreibung und im Begleitschreiben zu den Ausschrei-
bungsunterlagen ausdrücklich darauf hingewiesen hat, das Risiko, 
dass das zugestellte Angebot rechtzeitig beim Empfang eintreffe, 
liege beim Anbieter. Die Zuschlagsempfängerin hat die Verspätung 
unstreitig selbst verursacht, indem sie die Angebote offensichtlich 
verwechselt und der jeweils falschen Vergabestelle hat zukommen 
lassen, was erst bei der Offertöffnung bemerkt wurde. Das Versehen 
und die daraus resultierenden Konsequenzen mögen für die Zu-
schlagsempfängerin bedauerlich sein; dies trifft aber in gleicher 
Weise auf einen Anbieter zu, dessen Angebot nur wenige Minuten 
nach Ablauf der Eingabefrist bei der Vergabestelle eintrifft. Auch in 
einem solchen Fall ist der Ausschluss zwingend und lässt sich nicht 
mit dem Hinweis auf das Verbot des überspitzten Formalismus 
abwenden. 

39 Eignungskriterien; nachträgliche Lockerung, Rechtsgleichheit 
Erfüllt keines der Angebote die Eignungskriterien und kann nicht gesagt 
werden, die Anbieter oder einzelne davon seien zur Ausführung des Auf-
trags überhaupt nicht geeignet, so liegt es – jedenfalls in einem Einla-
dungsverfahren – im Ermessen der Vergabestelle, das Verfahren als Gan-
zes zu wiederholen oder sich auf eine (rechtsgleiche) Relativierung der 
Anforderungen im laufenden Verfahren zu beschränken. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 11. November 2013 in Sa-
chen A. AG gegen Stadt B. (WBE.2012.174). 

Aus den Erwägungen 

4. 
4.1. 
Die Beschwerdeführerin rügt weiter eine Ungleichbehandlung 

bzw. Benachteiligung durch die nachträgliche Abänderung und 
Lockerung wesentlicher Eignungskriterien. 
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4.2. 
Die (fachliche, finanzielle, organisatorische etc.) Leistungsfä-

higkeit der Anbieter muss in der Ausschreibung bzw. den Ausschrei-
bungsunterlagen mit objektiven und überprüfbaren Eignungskriterien 
umschrieben werden (PETER GALLI / ANDRÉ MOSER / ELISABETH 
LANG / MARC STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 
3. Auflage Zürich/Basel/Genf 2013, Rz. 558 ff. mit Hinweisen; 
AGVE 1998, S. 372). Die Vergabebehörde ist an die ausge-
schriebenen Eignungskriterien gebunden (GALLI/MOSER/LANG/ 
STEINER, a.a.O., Rz. 628 ff.). Ihr kommt aber sowohl bei der Wahl 
und Formulierung als auch der Anwendung und Bewertung der 
Eignungskriterien ein grosses Ermessen zu (GALLI/MOSER/LANG/ 
STEINER, a.a.O., Rz. 557, 564; Urteil des Appellationsgerichts des 
Kantons Basel-Stadt vom 15. Februar 2012 [VD.2011.119], 
Erw. 2.2). Wer die Eignungskriterien nicht oder nur teilweise erfüllt 
oder keinen entsprechenden Eignungsnachweis erbringt, wird in der 
Regel vom Verfahren ausgeschlossen (vgl. § 28 Abs. 1 lit. a SubmD). 
Wie bereits ausgeführt haben Eignungskriterien vorab im offenen 
und selektiven Verfahren ihre Bedeutung, können aber auch in einem 
Einladungsverfahren zur Anwendung kommen. 

4.3. 
Die Eignungsprüfung durch die Vergabebehörde führte vorlie-

gend zum Ergebnis, dass alle fünf Anbieter die Kriterien "Schlüssel-
personen" und "Projektreferenzen Implementierung und Unterhalt 
Webauftritt" adäquat erfüllten, nicht aber das Kriterium "Kompeten-
zen und Referenzen Online-Marketing". Zwei Anbieter (u.a. auch die 
Beschwerdeführerin) verfügten zwar über die verlangten beiden 
SEO-Referenzen, wiesen aber nur je eine als genügend qualifizierte 
SMM-Referenz auf. Bei zwei Anbietern (u.a. der Zuschlagsemp-
fängerin) waren die geforderten SMM-Referenzen vorhanden, jedoch 
fehlten die SEO-Referenzen ganz oder teilweise. Eine Anbieterin 
verfügte weder über ausreichende SEO-Referenzen noch über 
ausreichende SMM-Referenzen. 

Weiter stellte die Vergabebehörde bei der Bedingungsprüfung 
fest, dass drei der fünf Angebote den beim Lösungskonzept verlang-
ten Mindest-Erfüllungsgrad von 95% nicht erreichten. Die Zu-
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schlagsempfängerin erzielte nach ihrer Beurteilung einen Erfüllungs-
grad von 94.36% und die Beschwerdeführerin einen solchen von 
94.00%. 

Da somit keines der Angebote die Eignungskriterien nach Auf-
fassung der Vergabestelle vollumfänglich erfüllte und drei Angebote 
auch den geforderten Erfüllungsgrad von mindestens 95% nicht er-
reichten, folglich bei sämtlichen Angeboten ein Ausschlussgrund 
vorlag, entschied sich die Vergabestelle für eine Herabsetzung der 
Eignungsanforderungen (beim Kriterium "Kompetenzen und Refe-
renzen Online-Marketing" genügten nun mindestens zwei Referen-
zen, die SMM oder SEO enthielten); zugleich reduzierte sie den 
verlangten Mindest-Erfüllungsgrad auf 93%. Dies hatte zur Folge, 
dass nun sämtliche fünf Anbieter die modifizierten Anforderungen 
erfüllten. 

4.4. (...) 
4.5. 
Nach Auffassung der Beschwerdeführerin hätte die Vergabe-

stelle auch im Fall, dass alle Anbieter einen Ausschlussgrund erfüll-
ten, die ursprünglichen Anforderungen nicht lockern dürfen, sondern 
das Verfahren abbrechen und neu durchführen müssen. Auch diesem 
Standpunkt ist nicht zu folgen. Richtig ist zwar, dass die Vergabebe-
hörde grundsätzlich an die Ausschreibungsunterlagen und damit auch 
an die von ihr festgelegten und bekannt gegebenen Eignungs- und 
sonstigen Ausschlusskriterien gebunden ist und diese nicht nachträg-
lich nach Belieben abändern darf (GALLI/MOSER/LANG/STEINER, 
a.a.O., Rz. 628 ff. mit Hinweisen). Insbesondere ist eine nachträgli-
che Relativierung der Anforderungen untersagt, um auf diese Weise 
einem bestimmten Angebot, das richtigerweise auszuschliessen wäre, 
den Verbleib im Verfahren zu ermöglichen. Dies stellt klarerweise 
eine unzulässige Begünstigung eines Anbieters dar (vgl. Entscheid 
der Eidgenössischen Rekurskommission für das öffentliche Be-
schaffungswesen [BRK] vom 5. Dezember 2006 [2006-016], 
Erw. 3e; vgl. auch GALLI/MOSER/LANG/STEINER, a.a.O., Rz. 630 mit 
Hinweis). Im vorliegenden Fall wären indessen alle fünf Anbieter, 
wie dargelegt auch die Beschwerdeführerin, auszuschliessen gewe-
sen, da sich bei jedem aufgrund des ursprünglichen Pflichtenhefts ein 
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Ausschlussgrund verwirklicht hatte, ohne dass allerdings gesagt wer-
den kann, die betroffenen Anbieter oder einzelne davon seien zur 
Ausführung des Auftrags überhaupt nicht geeignet. Die Relativierung 
der Anforderungen hatte somit nicht den Zweck, ein einzelnes Ange-
bot zu begünstigen, sondern diente der Vermeidung des als nutzlos 
und als Zeitverschwendung erachteten Abbruchs. Von der Lockerung 
haben alle fünf Anbieter, auch die Beschwerdeführerin, in ver-
gleichbarer Weise profitiert; eine Benachteiligung oder rechtsunglei-
che Behandlung hat nicht stattgefunden. Bei einer Konstellation wie 
der vorliegenden, wo kein gültiges Angebot vorliegt, muss es – 
jedenfalls für ein Einladungsverfahren – im Ermessen der Vergabe-
stelle liegen, ob sie das Verfahren entweder als Ganzes wiederholen 
oder sich auf eine (rechtsgleiche) Relativierung der Anforderungen 
im laufenden Verfahren beschränken will. Zu beachten ist in diesem 
Zusammenhang auch Folgendes: Wäre es der Vergabebehörde vorlie-
gend nur darum gegangen, durch ihr Vorgehen einen bestimmten An-
bieter zu begünstigen, wäre es ihr wohl unbenommen gewesen, den 
Auftrag gestützt auf § 8 Abs. 3 lit. b SubmD freihändig an den 
favorisierten Anbieter zu vergeben. Entgegen der Ansicht der Be-
schwerdeführerin war die Vergabebehörde selbstredend auch nicht 
verpflichtet, die Zustimmung der Anbieter zu ihrem Vorgehen einzu-
holen oder diesen sogar Gelegenheit zu geben, ihr Angebot neu zu 
kalkulieren.  

4.6. (...) 
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VII. Polizeirecht 

 

40 Rayonverbot; Anwendbarkeit des Konkordats; Auslegung der Formulie-
rung "anlässlich einer Sportveranstaltung"; Verhältnismässigkeit 
- Die Auslegung von Art. 4 Abs. 1 des Konkordats ergibt unter Be-

rücksichtigung aller Auslegungsmethoden, dass Personen, die sich 
nach einer Sportveranstaltung gewalttätig verhalten, ein Rayonver-
bot auferlegt werden kann, wenn die Gewalttätigkeit in einem Zu-
sammenhang mit der Sportveranstaltung steht. Ob ein rechtsgenüg-
licher Zusammenhang vorliegt, ist jeweils unter Berücksichtigung 
sämtlicher Umstände des Einzelfalls aufgrund des zeitlichen, räum-
lichen und thematischen Zusammenhangs zwischen der Gewalttä-
tigkeit und der Sportveranstaltung zu bestimmten (Erw. 3.3.). 

- Ein Rayonverbot ist in räumlicher Hinsicht nur dann notwendig und 
damit verhältnismässig, wenn zwischen dem verbotenen Rayon und 
der begangenen Gewalttätigkeit ein Zusammenhang besteht 
(Erw. 4.3.).  

Aus dem Entscheid des Einzelrichters des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, 
vom 17. Oktober 2013 in Sachen A. gegen das Departement Volkswirtschaft 
und Inneres (WPR.2013.112; publiziert in: www.weblaw.ch, Jusletter 4. No-
vember 2013). 

Sachverhalt (Zusammenfassung) 

Am 2. Juni 2013 fand im Stadion Brügglifeld in Aarau ab 
16.00 Uhr ein Fussballspiel der Challenge League des Schweizeri-
schen Fussballverbands zwischen dem FC Aarau und dem 
FC Wohlen statt. Diesem Fussballspiel folgte gleichentags ab 
19.00 Uhr auf dem Aargauerplatz in Aarau die offizielle Meister- 
bzw. Aufstiegsfeier des FC Aarau. Einige Spieler und rund 800 bis 
900 Anhänger des FC Aarau begaben sich im Anschluss daran in das 
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Clublokal "Kettenbrücke Club Aarau" (KBA). Kurz nach 23.00 Uhr 
zündete der vermummte Beschwerdeführer innerhalb der KBA eine 
Handlichtfackel. 
 

Aus den Erwägungen 

1. 
1.1. 
Die Vorinstanz verfügte gegenüber dem Beschwerdeführer ein 

Rayonverbot gestützt auf Art. 4 und 5 des Konkordats [über Mass-
nahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen vom 
15. November 2007 (Konkordat; SAR 533.100)]. 

1.2. – 1.3. (…) 
2. 
2.1. – 2.2. (…) 
2.3. 
2.3.1. (…) 
2.3.2. 
Dass der Beschwerdeführer pyrotechnische Gegenstände ver-

wendet hat, steht ausser Frage und wird von ihm auch nicht bestrit-
ten. Das Abbrennen einer Handlichtfackel stellt eine tatbestands-
mässige Handlung im Sinne von Art. 2 Abs. 2 des Konkordats dar. 
Diesbezüglich ist die Voraussetzung für eine Sanktionierung gestützt 
auf Art. 4 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 des Konkordats 
erfüllt. 

3. 
3.1. 
Umstritten und nachfolgend zu prüfen ist, ob das Konkordat 

vorliegend überhaupt zur Anwendung gelangt. Zu klären ist insbe-
sondere, ob das gewalttätige Verhalten des Beschwerdeführers "an-
lässlich einer Sportveranstaltung" im Sinne von Art. 4 Abs. 1 des 
Konkordats stattgefunden hat. 
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3.2. (…) 
3.3. 
3.3.1. 
Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das 

heisst nach Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegen-
den Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnisme-
thode ausgelegt werden. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedan-
ken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm dar-
stellt, sondern erst das an Sachverhalten verstandene und konkreti-
sierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im 
normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der 
ratio legis, d.h. den Gesetzeszweck. Dabei ist ein pragmatischer Me-
thodenpluralismus anzuwenden. Es ist insbesondere davon abzuse-
hen, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Prio-
ritätsordnung zu unterstellen. Gesetzesmaterialien können beigezo-
gen werden, sofern sie auf die streitige Frage eine klare Antwort ge-
ben (BGE 131 III 33, Erw. 2). 

Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut einer Be-
stimmung. Ist der Text nicht ohne Weiteres klar und sind verschie-
dene Interpretationen möglich, so muss unter Berücksichtigung aller 
Auslegungsmethoden (grammatikalische, systematische, historische 
und teleologische Methode) nach seiner wahren Tragweite gesucht 
werden; dabei kommt es namentlich auf den Zweck der Regelung, 
die dem Text zu Grunde liegenden Wertungen sowie auf den Sinnzu-
sammenhang an, in dem die Norm steht (Urteil des Bundesgerichts 
vom 17. Januar 2011 [BGE 9C_65/2010], Erw. 5.1; BGE 135 II 78, 
Erw. 2.2; vgl. BGE 131 III 33, Erw. 2; BGE 130 II 202, Erw. 5.1; Ur-
teil des Bundesverwaltungsgericht vom 11. Juli 2007 [D-2279/2007], 
Erw. 4.1 mit weiteren Hinweisen; vgl. zur Auslegung im Verwal-
tungsrecht allgemein: ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX 
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gal-
len 2010, Rz. 214 ff. mit weiteren Hinweisen). 

Die grammatikalische Auslegung stellt auf Wortlaut, Wortsinn 
und Sprachgebrauch ab. Unter Sprachgebrauch ist dabei in der Regel 
der allgemeine Sprachgebrauch zu verstehen. Bei der Auslegung sind 
neben dem Gesetzestext auch allfällige Titel zu berücksichtigen. Da-
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bei sind die Formulierungen einer Gesetzesnorm in den Amtsspra-
chen Deutsch, Französisch und Italienisch gleichwertig (ULRICH 
HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches Bun-
desstaatsrecht, 8. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2012, Rz. 91 ff.). 

(…) 
Sowohl der französische als auch der italienische Wortlaut der 

vorliegend auszulegenden Formulierung ("à l’occasion de manifesta-
tions sportives" bzw. "in prossimità di una manifestazione sportive") 
lässt sich als "bei Gelegenheit von Sportveranstaltungen" bzw. "aus 
Anlass von Sportveranstaltungen" übersetzen. Dies entspricht auch 
der Bedeutung der deutschen Formulierung ("anlässlich von Sport-
veranstaltungen"), also aus Anlass von Sportveranstaltungen, wobei 
der Begriff "Anlass" mit dem Begriff "Gelegenheit" konvergiert (vgl. 
Duden, Band 10, S. 95). 

Die grammatikalische Auslegung ergibt demnach, dass Gewalt-
tätigkeiten, welche aus Anlass bzw. bei Gelegenheit von Sportveran-
staltungen begangen werden, von der Bestimmung des Art. 4 Abs. 1 
des Konkordats erfasst sein sollen, wobei "aus Anlass" bzw. "bei 
Gelegenheit" nicht bedeutet, die Gewalttätigkeit müsse in einem un-
mittelbaren bzw. direkten Zusammenhang zur Sportveranstaltung 
gestanden haben. Mit anderen Worten ist die Sanktionierbarkeit von 
Gewalttätigkeiten nicht auf Handlungen beschränkt, die an Sportver-
anstaltungen selber begangen wurden. 

3.3.2. 
Bei der systematischen Betrachtung wird der Sinn der Rechts-

norm bestimmt durch ihr Verhältnis zu anderen Rechtsnormen und 
durch den systematischen und logischen Zusammenhang, in dem sie 
sich in einem Gesetz präsentiert. Massgebliches Element ist damit 
zum einen der systematische Aufbau eines Gesetzes. Dabei ist auch 
die Systematik der Titel und der Sachüberschriften oder der Randtitel 
von Bedeutung. Zum anderen ist das Verhältnis einer Norm zu Vor-
schriften in einem anderen Erlass zu berücksichtigen (vgl. ULRICH 
HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, a.a.O., Rz. 97 f.). 

Art. 4 Abs. 1 Satz 1 des Konkordats hält fest, dass einer Person, 
die sich anlässlich von Sportveranstaltungen nachweislich an Ge-
walttätigkeiten gegen Personen oder Sachen beteiligt hat, der Auf-
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enthalt in einem genau umschriebenen Gebiet im Umfeld von Sport-
veranstaltungen (Rayon) zu bestimmten Zeiten verboten werden 
kann.  

Dabei dient als Anknüpfungspunkt für die Anordnung einer 
polizeilichen Massnahme Art. 2 des Konkordats. Die nicht abschlies-
sende Aufzählung von Straftatbeständen des StGB in Art. 2 Abs. 1 
exemplifiziert, wann gewalttätiges Verhalten im Sinne des Konkor-
dats vorliegt. In Abs. 2 dieser Bestimmung wird der Begriff des 
gewalttätigen Verhaltens gemäss Abs. 1 erweitert und gleichzeitig 
wird der räumliche Rahmen dafür bestimmt: Als gewalttätiges Ver-
halten gilt die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch das Mit-
führen oder Verwenden von Waffen, Sprengmitteln, Schiesspulver 
oder pyrotechnischen Gegenständen an Sportstätten, in deren Um-
gebung sowie auf dem An- und Rückreiseweg. In Art. 10 Satz 1 des 
Konkordats ist statuiert, dass die zuständige Behörde für die Mass-
nahmen nach den Artikeln 4 bis 9 und die Zentralstelle den Orga-
nisatoren von Sportveranstaltungen empfehlen können, gegen Per-
sonen Stadionverbote auszusprechen, welche in Zusammenhang mit 
einer Sportveranstaltung ausserhalb des Stadions gewalttätig wurden.  

Aus Art. 4 Abs. 1 des Konkordats im gesetzessystematischen 
Zusammenhang mit Art. 2 Abs. 2 und Art. 10 des Konkordats geht 
somit hervor, dass nicht nur gewalttätiges Verhalten in Sportstätten, 
sondern auch in deren Umgebung sowie auf dem An- und Rückreise-
weg bzw. ausserhalb des Stadions, sofern ein Zusammenhang zur 
Sportveranstaltung besteht, erfasst wird. 

3.3.3. 
Mittels einer historischen Auslegung ist der Wille des Gesetzge-

bers anhand der Materialien des Gesetzgebungsverfahrens zu ermit-
teln. Dem historischen Willen des Gesetzgebers kommt gerade bei 
verhältnismässig jungen Gesetzen, wie dem vorliegenden, mit Blick 
auf den Gesetzeszweck eine erhebliche Bedeutung zu (vgl. ULRICH 
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, a.a.O., Rz. 218; zur Be-
grifflichkeit der massgeblichen Materialien: BGE 134 V 170, Erw. 
4.1 mit Hinweisen). 

Das Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren 
Sicherheit vom 21. März 1997 (BWIS; SR. 120) wurde mit einem In-
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strumentarium an Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sport-
veranstaltungen mit Wirkung ab dem 1. Januar 2007 ergänzt. Die 
Änderungen sahen unter anderem die Einführung des nationalen 
Informationssystems HOOGAN sowie die Statuierung von Rayon-
verboten, Meldeauflagen und Polizeigewahrsam gegen gewalttätige 
Personen vor, mit dem Ziel, das Sicherheitsdispositiv für die Durch-
führung der Fussballeuropameisterschaft EURO 2008 in der Schweiz 
und in Österreich im Besonderen und von Sportveranstaltungen im 
Allgemeinen zu ergänzen. Diese Massnahmen wurden wegen der 
fragwürdigen Zuständigkeit des Bundes zeitlich begrenzt und per 
Ende 2009 ausser Kraft gesetzt. Wegen der Befristung der bundes-
rechtlichen Massnahmen beschloss die Konferenz der kantonalen 
Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJP) in der 
Frühjahrsversammlung 2007 zur Weiterführung der erforderlichen 
Massnahmen ein entsprechendes Konkordat zu schaffen. Am 15. No-
vember 2007 verabschiedete die Konferenz das Konkordat und un-
terbreiteten es den Kantonen zur Ratifizierung. Das Konkordat trat 
im Kanton Aargau am 1. Januar 2010 in Kraft. Nachdem die befris-
teten Regelungen des BWIS und der entsprechenden Verordnung 
(Verordnung über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit 
vom 27. Juni 2001, VWIS; SR 120.2) im Wesentlichen in das Kon-
kordat übernommen wurden, sind für die historische Auslegung ins-
besondere auch die Unterlagen zum BWIS und VWIS heranzuzie-
hen.  

Der Bundesrat hielt in seiner Botschaft zur Änderung des BWIS 
unter dem Titel "Grundzüge der Vorlage" zunächst fest, dass die Vor-
lage im BWIS unter anderem Grundlagen für die Bekämpfung von 
Gewalt im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen schaffe. Zudem 
merkte der Bundesrat an, dass sich die Ausschreitungen nicht auf die 
Stadien beschränkten, sondern rund um die Sportanlässe sowie in 
den Innenstädten der Austragungsorte stattfänden, weshalb privat-
rechtliche Stadionverbote nur beschränkt wirksam seien (BBl 2005 
5617). In Bezug auf die beantragten Massnahmen führte der Bundes-
rat aus, diese seien insgesamt ausgewogen und geeignet, der zuneh-
menden Gewalt im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen sowie 
der Verbreitung von zu Gewalt aufrufender Propaganda entgegenzu-
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wirken (BBl 2005 5620). Weiter hielt der Bundesrat fest, dass sich 
die vorgeschlagenen präventiven Massnahmen gezielt gegen Perso-
nen richteten, die den Behörden als gewalttätig bekannt seien. Diesen 
Personen solle die Gelegenheit zur Ausübung von Gewalt genommen 
werden, indem sie von Sportanlässen ferngehalten würden. Der Be-
zug der Gewalttätigkeit zu einer bestimmten Sportveranstaltung 
werde durch die zeitliche und thematische Nähe zum Ereignis herge-
stellt (BBl 2005 5626). In seinen Erläuterungen der einzelnen Arti-
keln fügte der Bundesrat an, dass sich das Rayonverbot im konkreten 
Fall beispielsweise auf Fussballstadien, in denen Spiele der Super– 
und der Challenge League ausgetragen würden, auf sämtliche Sta-
dien, in denen Eishockey- oder Fussballspiele ausgetragen werden 
könnten, oder zusätzlich auf Lokalitäten, in denen andere Sportver-
anstaltungen stattfänden, erstreckten. Mit der flexiblen Ausgestaltung 
des räumlichen und zeitlichen Geltungsbereichs werde die Verhält-
nismässigkeit der Massnahme im Einzelfall gewährleistet. Ausser-
dem werde dadurch berücksichtigt, dass sich das Gewaltphänomen 
auch auf andere Sportarten als Eishockey und Fussball ausweiten 
könne. Die kantonalen Behörden bestimmten den geografischen 
Raum des Verbots (Rayon) für jedes Stadion bzw. jeden Ort mit 
Sportveranstaltungen einzeln. Das Verbot umfasse in jedem Fall nur 
das öffentlich zugängliche Gebiet innerhalb des Rayons und solle so 
festgelegt werden, dass etwa Lokale in der Nähe von Stadien, in 
denen sich die gewaltbereiten Fans versammeln, miterfasst würden 
(BBl 2005 5629 f.). 

Die KKJP führte sodann in ihren Erläuterungen zum Konkordat 
in Bezug auf Art. 2 Abs. 2 des Konkordats aus, dass im Gegensatz 
zur ursprünglichen Fassung nicht nur Handlungen in Stadien oder 
Hallen als gewalttätiges Verhalten, sondern solche an Sportstätten, in 
deren Umgebung sowie auf dem An- und Rückreiseweg, gelten wür-
den. Mit dieser Ausdehnung der Definition des gewalttätigen Verhal-
tens könne die unbefriedigende Situation gelöst werden, dass bei 
Kontrollen im Umfeld von Sportveranstaltungen das Mitführen oder 
Verwenden gefährlicher Gegenstände toleriert werden müsse und ge-
gen die Gewalttäter erst beim oder nach Betreten der Sportstätten 
vorgegangen werden könne. Zudem führte die KKJP aus, in Arti-
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kel 10 des Konkordats werde eine inhaltliche Ausdehnung der bishe-
rigen Bestimmungen des BWIS vorgenommen, die sich in der Praxis 
als nötig erwiesen habe: Häufig verübten Personen, welche sich 
innerhalb der Stadien friedlich verhalten, ausserhalb der Sportarenen 
Gewalttätigkeiten. Eine nachhaltige präventive Wirkung könne er-
zielt werden, wenn auch in diesen Fällen Stadionverbote verhängt 
würden. Deshalb müsse es den zuständigen Behörden möglich sein, 
den Betreibern Stadionverbote zu empfehlen. 

Auch in der Botschaft des Regierungsrates des Kantons Aargau 
an den Grossen Rat vom 21. Mai 2008 betreffend das Konkordat 
(GR 08.140) wurde zu Art. 2 Abs. 2 des Konkordats ausgeführt: "Ge-
mäss Art. 2 Abs. 2 des Konkordats gelten nicht nur Handlungen in 
Stadien oder Hallen als gewalttätiges Verhalten, sondern solche an 
Sportstätten, in deren Umgebung sowie auf dem An- und Rückreise-
weg. Bis anhin musste aufgrund der bestehenden Bestimmungen bei 
Kontrollen im Umfeld von Sportveranstaltungen das Mitführen oder 
Verwenden gefährlicher Gegenstände toleriert werden. Dement-
sprechend konnten die Polizeiorgane gegen Gewalttäter erst beim 
oder nach Betreten der Sportstätten vorgehen. Diese unbefriedigende 
Situation kann mit der vorgesehenen Ausdehnung der Definition des 
gewalttätigen Verhaltens verhindert werden." Zudem wurde zu 
Art. 10 des Konkordats angemerkt: "In Anwendung von Art. 10 des 
Konkordats können die zuständigen Behörden oder die Zentralstelle 
den Organisatoren von Sportveranstaltungen auch empfehlen, gegen 
Personen Stadionverbote auszusprechen, welche in Zusammenhang 
mit einer Sportveranstaltung ausserhalb des Stadions gewalttätig 
wurden. Diese Ausdehnung hat sich in der Praxis als notwendig 
erwiesen. Häufig verüben Personen, welche sich in den Stadien 
friedlich verhalten, ausserhalb der Sportarenen Gewalttätigkeiten. 
Dies gilt umso mehr, als die Sicherheitsvorkehrungen in den Stadien 
gerade am grössten sind. Die Gewalttätigkeiten verlagern sich so oft-
mals auf den Umkreis von Stadien und in die Innenstädte der Austra-
gungsorte. Eine nachhaltige präventive Wirkung kann nur erzielt 
werden, wenn auch in diesen Fällen Stadionverbote verhängt wer-
den." 
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Die Materialien zum Konkordat zeigen einerseits deutlich auf, 
dass nicht nur gegen Personen, die Gewalttätigkeiten innerhalb einer 
Sportstätte begehen, ein Rayonverbot verfügt werden können soll, 
sondern auch gegen diejenigen, die sich "lediglich im Zusammen-
hang" mit einer Sportveranstaltung gewalttätig verhalten. Aus dem 
historischen Willen des Gesetzgebers ergibt sich, dass dieser Zusam-
menhang zwar bestehen muss, nicht aber, dass hierfür ein enger Be-
zug der Gewalttätigkeit zur Sportveranstaltung erforderlich ist. Ob 
überhaupt ein Bezug zwischen der Gewalttätigkeit und der Sportver-
anstaltung besteht und wie stark dieser ist, lässt sich durch Bestim-
mung des zeitlichen, örtlichen und thematischen Zusammenhangs 
der Gewalttätigkeit zur Sportveranstaltung eruieren (vgl. auch 
BBl 2005 5626). 

3.3.4. 
Im Rahmen der teleologischen Auslegung ist unter Einbezug 

der bisherigen Erwägungen der wahre Sinngehalt der zu beurteilen-
den Regelung zu ermitteln. Dabei wird auf die der Rechtsnorm zu-
grundeliegenden Zweckvorstellungen nach den Vorgaben des Ge-
setzgebers und die von diesem erkennbar getroffenen Wertentschei-
dungen abgestellt. Dem Willen des Gesetzgebers und dessen Wert-
entscheidungen kommt dabei eine grosse Bedeutung zu, da es sich 
vorliegend um einen jungen Erlass handelt (vgl. ULRICH HÄFE-
LIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, a.a.O., Rz. 218).  

Gemäss Art. 1 des Konkordats bezweckt das Konkordat die 
frühzeitige Erkennung und Bekämpfung von Gewalt anlässlich von 
Sportveranstaltungen. Gewalttätigkeiten im Umfeld von Sportveran-
staltungen sollen mit den speziellen Massnahmen von Rayonverbo-
ten, Meldeauflagen und Polizeigewahrsam verhindert und auf diese 
Weise eine friedliche Durchführung von Sportanlässen ermöglicht 
werden (vgl. BGE 137 I 31, Erw. 3). Die Massnahmen dienen allge-
mein dem Schutz von Sportveranstaltungen vor Gewalt und im Be-
sonderen dem Schutz individueller Rechtsgüter wie Leib und Leben, 
Gesundheit, Freiheit und Eigentum. So sollen Personen, die den Be-
hörden als gewalttätig bekannt sind, die Gelegenheit zur Ausübung 
von Gewalt durch die Fernhaltung von Sportveranstaltungen genom-
men und friedliche Sportfans sowie die öffentliche Sicherheit und 
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Ordnung geschützt werden (BBl 2005 5625). Dazu ist unabdingbar, 
dass Massnahmen gegen gewalttätiges Verhalten nicht nur während 
der Sportveranstaltung, sondern auch im Vorfeld oder im Nachgang 
dazu getroffen werden können. Dabei soll der Bezug der Gewalt-
tätigkeit zu einer bestimmten Sportveranstaltung durch die zeitliche 
und thematische Nähe zum Ereignis hergestellt werden (BBl 2005 
5626).  

Ziel der Bestimmung von Art. 4 Abs. 1 des Konkordats ist, Ge-
waltausübungen und Ausschreitungen im Zusammenhang mit Sport-
veranstaltungen durch die Auferlegung von Rayonverboten einzu-
dämmen und den dadurch entstehenden Beeinträchtigungen der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit entgegenzuwirken. Gewalt an-
lässlich von Sportveranstaltungen soll frühzeitig erkannt und be-
kämpft werden können. Im Vordergrund steht dabei die Prävention, 
die Verhinderung von Gewalttätigkeiten anlässlich von Sportveran-
staltungen (vgl. BGE 137 I 31, Erw. 4.3). So soll das Rayonverbot 
der gewalttätigen Person untersagen, sich für eine bestimmte Zeit-
dauer, während der eine bestimmte Sportveranstaltung stattfindet, in-
nerhalb eines bestimmten Gebietes (Rayon) im Umfeld des Veran-
staltungsortes aufzuhalten (BBl 2005 5620).  

Unter Einbezug des historischen Willens des Gesetzgebers ist 
im Rahmen der teleologischen Auslegung davon auszugehen, dass 
Personen, die sich im Zusammenhang mit einer Sportveranstaltung 
gewalttätig verhalten, ein Rayonverbot auferlegt werden kann. Auch 
mit Blick auf die teleologische Auslegung deutet nichts darauf hin, 
dass ein enger Zusammenhang zwischen der Gewalttätigkeit und der 
Sportveranstaltung bestanden haben muss. Da jedoch selbstredend 
nicht jede Gewalttätigkeit vor oder nach einer Sportveranstaltung 
durch das Konkordat erfasst werden soll, ist auch hier als taugliches 
Abgrenzungskriterium ein zeitlicher, räumlicher oder thematischer 
Bezug zur Sportveranstaltung zu fordern. 

3.3.5. 
Die Auslegung von Art. 4 Abs. 1 des Konkordats ergibt dem-

nach unter Berücksichtigung sämtlicher Auslegungsmethoden, dass 
Personen, die sich im Zusammenhang mit einer Sportveranstaltung 
gewalttätig verhalten, ein Rayonverbot auferlegt werden kann. Ein 
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enger Bezug zwischen der Gewalttätigkeit und der Sportveranstal-
tung ist dabei nicht erforderlich. Ob ein rechtsgenüglicher Zusam-
menhang zwischen dem gewalttätigen Verhalten der betroffenen Per-
son und der Sportveranstaltung vorliegt, ist jeweils unter Berück-
sichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalles aufgrund des zeit-
lichen, räumlichen und thematischen Zusammenhangs zwischen der 
Gewalttätigkeit und der Sportveranstaltung zu bestimmen. 

3.4. 
3.4.1. 
Zum zeitlichen Zusammenhang ist Folgendes festzuhalten: Das 

Fussballspiel zwischen dem FC Aarau und dem FC Wohlen fand am 
2. Juni 2013 ab 16.00 Uhr im Stadion Brügglifeld in Aarau statt und 
dürfte unter Berücksichtigung der Spielzeit und der Halbzeitpause 
um ca. 17.45 Uhr beendet gewesen sein. Gleichentags ab 19.00 Uhr 
folgte auf dem Aargauerplatz in Aarau die offizielle Meisterfeier 
bzw. Aufstiegsfeier des FC Aarau. Ab 21.00 Uhr fand in der KBA 
eine Party statt, an welcher einige Spieler und Anhänger des FC Aa-
rau teilnahmen. Kurz nach 23.00 Uhr zündete der Beschwerdeführer 
innerhalb der KBA eine Handlichtfackel, worauf die Angestellten 
eines Sicherheitsdienstes einschritten und das Clublokal räumten.  

Zunächst ist festzuhalten, dass zwischen dem Ende des Fuss-
ballspiels und dem Zeitpunkt der durch den Beschwerdeführer be-
gangenen Gewalttätigkeit in der KBA eine Dauer von lediglich fünf 
Stunden liegt. Zudem fanden sowohl das Fussballspiel, als auch die 
Meister- bzw. Aufstiegsfeier auf dem Aargauerplatz sowie die Party 
in der KBA gleichentags sowie in einer sich aneinanderreihenden 
und zeitlich aufeinander abgestimmten Abfolge statt. Damit bildeten 
alle drei Ereignisse in zeitlicher Hinsicht eine Einheit, mithin eine 
"Ereigniskette". Der zeitliche Zusammenhang zwischen dem Fuss-
ballspiel und dem gewalttätigen Verhalten des Beschwerdeführers in 
der KBA ist damit gegeben.  

3.4.2. 
In räumlicher Hinsicht hält Art. 2 Abs. 2 des Konkordats fest, 

dass die Gewalttätigkeit in der Sportstätte selbst, in deren Umgebung 
oder auf dem An- bzw. Rückreiseweg begangen worden sein muss. 
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Zwischen dem Stadion Brügglifeld und dem Clublokal KBA be-
steht eine räumliche Distanz von ca. zwei Kilometern (Fussweg). 
Damit ist das KBA als "in der Umgebung" der Sportstätte, nament-
lich des Stadions Brügglifeld, im Sinne von Art. 2 Abs. 2 des 
Konkordats zu qualifizieren. Daran ändert auch nichts, dass das Sta-
dion Brügglifeld grösstenteils auf Boden der Gemeinde Suhr steht 
und die offizielle Aufstiegsfeier sowie die Party in der KBA auf dem 
Gebiet der Stadt Aarau stattfanden, zumal nicht das Gemeindegebiet 
für die Begrifflichkeit der Umgebung massgebend ist, sondern die 
tatsächliche räumliche Nähe.  

Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers kann er aus dem 
Umstand, dass Art. 2 Abs. 2 des Konkordats auch Gewalttätigkeiten 
auf dem Rückreiseweg umfasst, nichts zu seinen Gunsten ableiten. 
Einerseits stellt die Erwähnung des Rückreisewegs im Verhältnis zur 
Sportstätte und zur Umgebung der Sportstätte lediglich eine räumli-
che Ausweitung des potentiellen Tatortes dar, andererseits hat der 
Beschwerdeführer seine Rückreise klarerweise noch nicht abge-
schlossen, da diese regelmässig am Wohnort des Betroffenen endet 
und im vorliegenden Fall nichts darauf hindeutet, dass die Rückreise 
des Beschwerdeführers nicht an seinem Wohnort enden sollte. 

Damit ist auch der räumliche Zusammenhang zwischen dem 
Fussballspiel und der Gewalttätigkeit des Beschwerdeführers in der 
KBA als erfüllt zu betrachten. 

3.4.3. 
In Bezug auf den thematischen Zusammenhang ist vorab festzu-

halten, dass ein solcher zwischen dem Fussballspiel und der offi-
ziellen Aufstiegsfeier auf dem Aargauerplatz klarerweise gegeben ist. 
Das Fussballspiel am 2. Juni 2013 war für den FC Aarau das letzte 
der Meisterschaft in der Challenge League der Saison 2012/2013. 
Nach dessen Ende stand offiziell fest, dass der FC Aarau in die Super 
League aufsteigen wird. Der FC Aarau informierte bereits am 
31. Mai 2013 in einer gemeinsamen Medienmitteilung mit dem Kan-
ton Aargau, der Stadt Aarau und den Polizeiorganen auf seiner 
Homepage darüber, dass "am nächsten Sonntag, 2. Juni 2013 die 
offizielle Meisterfeier direkt im Anschluss an das Heimspiel gegen 
den FC Wohlen (Brügglifeld, Anpfiff: 16.00 Uhr)" folge, und orien-
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tierte im Weiteren über den Ablauf und die Organisation der 
Feierlichkeiten, beispielsweise darüber, dass Stadtrat Beat Blattner 
und Regierungsrat Alex Hürzeler eine Ansprache halten und die 
Spieler des FC Aarau sowie der Meisterschaftspokal präsentiert wür-
den (…). 

Am 1. Juni 2013 erfolgte zudem auf der Homepage des 
FC Aarau eine Mitteilung, wonach der FC Aarau "am Sonntag nach 
der Meisterfeier auf dem Aargauer Platz in der KBA weiterfeiern" 
und das Clublokal zwischen 21.00 Uhr und 01.00 Uhr "ausseror-
dentlich für die Verlängerung der Aarauer Aufstiegsfeierlichkeiten" 
geöffnet haben werde. Gleichzeitig wurde darüber informiert, dass 
die erste Mannschaft des FC Aarau ab 22.00 Uhr dort anwesend sein 
werde und alle Fans des FC Aarau einlade, den Aufstieg gemeinsam 
zu feiern. Auch das Clublokal KBA kündigte auf dem sozialen Netz-
werk Facebook die Party am 2. Juni 2013 als "offizielle Aufstiegs-
party" an. Ferner warben die Veranstalter Pop Art auf ihrer Home-
page mit der "Aufstiegsfeier" in der KBA. Ergänzend wurde die Par-
ty auf anderen Veranstaltungsplattformen, wie beispielsweise auf 
www.usgang.ch oder www.partyguide.ch, als "Aufstiegsfeier des 
FC Aarau" angekündigt (…).  

Schliesslich ist einer Aktennotiz der Vorinstanz vom 20. August 
2013 zu entnehmen, dass der Geschäftsführer der Pop Art gegenüber 
der Kapo mitgeteilt hatte, die Meister- bzw. Aufstiegsfeier des 
FC Aarau sei zwischen dem Captain des FC Aarau und dem Ge-
schäftsführer der KBA telefonisch vereinbart und das Clublokal KBA 
eigens für die Meisterfeier geöffnet worden.  

Die Party in der KBA wurde demnach im Hinblick auf das 
letzte Fussballspiel des FC Aarau in der Challenge League der Saison 
2012/2013 und dem gleichzeitig damit einhergegangenen offiziellen 
Aufstieg in die Super League sowohl von Seiten des FC Aarau als 
auch vom Geschäftsführer des KBA organisiert und durchgeführt. 
Somit steht fest, dass - entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers 
- auch der thematische Zusammenhang zwischen dem Fussballspiel 
und seinem gewalttätigen Verhalten in der KBA gegeben ist. 
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3.5 
Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass das Abbrennen einer 

Handlichtfackel durch den Beschwerdeführer in der KBA in zeitli-
cher, räumlicher und thematischer Hinsicht in derart engem Zusam-
menhang zum Fussballspiel des FC Aarau vom 2. Juni 2013 im Sta-
dion Brügglifeld steht, dass ein rechtsgenüglicher Zusammenhang 
zwischen der Gewalttätigkeit und der Sportveranstaltung vorliegt 
und die Gewalttätigkeit als anlässlich einer Sportveranstaltung im 
Sinne von Art. 4 Abs. 1 des Konkordats zu qualifizieren ist. Das 
Konkordat gelangt demzufolge vorliegend zur Anwendung. 

3.6. (…) 
4. 
4.1. – 4.2. (…) 
4.3. 
Soweit Rayonverbote Freiheitsrechte, wie vorliegend die Bewe-

gungs- und Versammlungsfreiheit sowie das Recht auf Privatleben, 
einschränken, bedürfen sie einer gesetzlichen Grundlage (Art. 36 
Abs. 1 BV), müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den 
Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein (Art. 36 Abs. 2 
BV) und den Grundsatz der Verhältnismässigkeit wahren (Art. 36 
Abs. 3 BV).  

(…) 
4.3.1. 
Die Vorinstanz verfügte gegenüber dem Beschwerdeführer ein 

Rayonverbot gestützt auf Art. 4 und 5 des Konkordats. Das Konkor-
dat bildet nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine hinrei-
chende gesetzliche Grundlage für Einschränkungen von Grundrech-
ten im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BV (BGE 137 I 31, Erw. 6.3 mit 
weiteren Hinweisen). 

4.3.2. 
Es besteht ein ebenso offensichtliches wie gewichtiges öffentli-

ches Interesse daran, Gewalttätigkeiten anlässlich von Sportveran-
staltungen zu verhindern. Die mit den Polizeimassnahmen ange-
gangenen Gewalttätigkeiten berühren öffentliche Interessen, sowohl 
im Hinblick auf Störungen und Gefährdungen der öffentlichen Ord-
nung wie auch mit Blick auf den erforderlichen Einsatz von Sicher-
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heitskräften. Gleichermassen sind unbeteiligte Besucher und Ver-
anstalter von Sportveranstaltungen durch Gewalttätigkeiten in ihren 
privaten Interessen beeinträchtigt und in ihren Grundrechten betrof-
fen. Damit ist die Auferlegung von Rayonverboten gegenüber Perso-
nen, die anlässlich von Sportveranstaltungen Gewalttätigkeiten bege-
hen, im Sinne von Art. 36 Abs. 2 BV durch öffentliche Interessen 
und den Schutz von Grundrechten Dritter klarerweise gerechtfertigt. 

4.3.3. (…) 
4.3.3.1. 
Rayonverbote sind geeignet, Personen, von denen Gewalttätig-

keiten ausgehen könnten, sowohl von der Umgebung der Stadien als 
auch von den Bahnhöfen und Örtlichkeiten, welche zur Hin- und 
Rückfahrt benutzt werden, bzw. an denen potentiell Gewalttätigkei-
ten begangen werden, fernzuhalten. Damit wird in effizienter Weise 
verhindert, dass die betroffenen Personen in jene Gebiete gelangen, 
wo es erfahrungsgemäss besonders häufig zu Gewalttätigkeiten 
kommt (BGE 137 I 31, Erw. 6.5). 

4.3.3.2. 
Wie bereits festgehalten, muss die Verwaltungsmassnahme im 

Hinblick auf das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel erforder-
lich sein und darf in persönlicher, sachlicher, zeitlicher, und räumli-
cher Hinsicht nicht weiter gehen, als es der polizeiliche Zweck erfor-
dert.  

In diesem Zusammenhang ist zunächst Folgendes festzuhalten: 
Der kaskadenartige Aufbau der polizeilichen Massnahmen im 
Konkordat gewährleistet grundsätzlich, dass abhängig von der Ein-
griffsintensität in die Grundrechte stets das mildeste Mittel ergriffen 
werden kann, um den Zweck der Massnahmen zu erreichen (vgl. 
BBl 2005 5639). Das Rayonverbot bildet aus Sicht der Grundrechts-
beeinträchtigung die mildeste der vom Konkordat vorgesehenen 
Massnahmen zur Verhinderung von Gewalt anlässlich von Sportver-
anstaltungen. Die Meldeauflage gemäss Art. 6 des Konkordats greift 
stärker in die Grundrechte ein; sie wird nur angeordnet, soweit ein 
Rayonverbot missachtet worden ist (Art. 6 Abs. 1 lit. a des Konkor-
dats). Die schärfste Massnahme, ausgestaltet als "ultima ratio", ist 
schliesslich der Polizeigewahrsam nach Art. 8 des Konkordats (vgl. 



238 Obergericht, Abteilung Verwaltungsgericht 2013 

BBl 2005 5634), bei welcher Voraussetzung ist, dass der Gewahrsam 
als einzige Möglichkeit erscheint, die betroffene Person von der 
Beteiligung an Gewalttätigkeiten abzuhalten (Art. 8 Abs. 1 lit. b des 
Konkordats).  

Da sich das Rayonverbot direkt gegen den Beschwerdeführer 
richtet, der durch sein Verhalten die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung gestört und gefährdet hat (sog. Störerprinzip), reicht dieses in 
persönlicher Hinsicht nicht über das angestrebte Ziel hinaus.  

In zeitlicher Hinsicht dürfen Massnahmen nur so lange dauern, 
als es notwendig ist, um das damit angestrebte Ziel zu erreichen. Das 
Rayonverbot wurde für die Dauer vom 2. Juni 2013 bis 1. Juni 2014 
jeweils drei Stunden vor Beginn bis drei Stunden nach Ende eines 
Heimspiels (Meisterschafts-, Schweizercup- oder Freundschaftsspiel) 
der ersten Mannschaft des FC Aarau (Super League Team), der ers-
ten Mannschaft des FC Wohlen (Challenge League Team) sowie der 
ersten Mannschaft des FC Baden (1. Liga Classic) ausgesprochen. 
Die Auferlegung des Rayonverbots für die Dauer von einem Jahr so-
wie die Zeitspanne von je drei Stunden vor und nach einem Fussball-
spiel erscheinen im vorliegenden Fall, insbesondere in Anbetracht 
des grossen Gefährdungspotentials des Beschwerdeführers, als ange-
messen. 

Das Rayonverbot beschlägt sämtliche Heimspiele der ersten 
Mannschaften des FC Aarau, FC Wohlen und FC Baden. Diesbezüg-
lich ist anzumerken, dass der FC Aarau in der laufenden Fussballsai-
son in der Super League spielt und damit während der regulären 
Meisterschaft nicht gegen die Fussballclubs von Wohlen (Challenge 
League) und Baden (1. Liga Classic) antritt. Eine Ausdehnung des 
Rayonverbots auf Gebiete, welche sich auf Fussballclubs in unteren 
Spielklassen beziehen, ist in sachlicher Hinsicht in der Regel nicht 
erforderlich. Es besteht vorliegend denn auch nicht die gleich grosse 
Gefahr, dass sich der zum FC Aarau bekennende Beschwerdeführer 
bei Heimspielen des FC Wohlen und FC Baden gewalttätig verhalten 
würde, ohne dass der FC Aarau involviert wäre. Ausschreitungen 
sind in erster Linie bei Fussballspielen der ersten Mannschaft des 
FC Aarau, namentlich bei Heimspielen oder bei Auswärtsspielen ge-
gen den FC Wohlen oder FC Baden im Rahmen des Schweizercups 
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oder anlässlich von Freundschaftsspielen, zu befürchten. Das Rayon-
verbot ist deshalb gestützt auf § 49 VRPG insofern anzupassen, als 
dass es nur auf Heimspiele der ersten Mannschaft des FC Aarau so-
wie auf Heimspiele der ersten Mannschaften des FC Wohlen und 
FC Baden, sofern diese gegen die erste Mannschaft des FC Aarau 
spielen, zu beschränken ist. 

Damit das Rayonverbot dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz in 
räumlicher Hinsicht ausreichend Rechnung trägt, muss die Anzahl 
der vom Verbot erfassten Gebiete auf das tatsächlich zur Zielerrei-
chung notwendige Minimum beschränkt sein. Dem Beschwerdefüh-
rer wurde ein Rayonverbot für die Gebiete des Rayons 1 "Aarau", 
des Rayons 2 "Wohlen", des Rayons 3 "Esp" und des Rayons 4 "Ba-
den" auferlegt. Der Verfügung wurde sowohl ein Plan als auch eine 
Liste mit Strassen bzw. geografischen Ortsbezeichnungen beigelegt, 
aus welchen unmissverständlich hervorgeht, welches Gebiet durch 
den Beschwerdeführer nicht betreten werden darf. In diesem Zusam-
menhang ist jedoch zu beachten, dass nach dem Wortlaut der Verfü-
gung das Rayonverbot für alle vier Rayons gilt, auch wenn nur ein 
Fussballspiel der erwähnten Mannschaften stattfindet und damit in 
räumlicher Hinsicht nur ein Rayon betroffen ist. So würde beispiels-
weise ein Verbot für den Rayon Aarau auch bei einem Heimspiel der 
ersten Mannschaft des FC Wohlen gelten, was jedoch kaum dem Ziel 
und Zweck des Konkordats entspricht, da diesfalls im fraglichen Ge-
biet keine ernsthafte Gefahr gewalttätiger Ausschreitungen bestehen 
dürfte. Daher erscheint es vorliegend sachgerecht, das Rayonverbot 
gestützt auf § 49 VRPG jeweils auf den Rayon zu beschränken, in 
welchem das jeweilige Fussballspiel stattfindet. Das Rayonverbot ist 
dahingehend ebenfalls anzupassen. 

4.3.3.3. 
Eine Verwaltungsmassnahme ist nur gerechtfertigt, wenn sie ein 

vernünftiges Verhältnis zwischen dem angestrebten Ziel und dem 
Eingriff, den für den betroffenen Privaten bewirkt, wahrt. Die Mass-
nahme muss durch ein das private Interesse überwiegendes öffentli-
ches Interesse gerechtfertigt sein (Verhältnismässigkeit im engeren 
Sinne).  
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Die mit den Polizeimassnahmen angegangenen Gewalttätigkei-
ten berühren öffentliche Interessen, sowohl im Hinblick auf Störun-
gen und Gefährdungen der öffentlichen Ordnung wie auch mit Blick 
auf den erforderlichen Einsatz von Sicherheitskräften. Gleichermas-
sen sind unbeteiligte Besucher und Veranstalter von Sportveran-
staltungen durch Gewalttätigkeiten in ihren privaten Interessen 
beeinträchtigt und in ihren Grundrechten betroffen. Diese öffentli-
chen Interessen stehen den privaten Interessen des Beschwerdefüh-
rers entgegen, sich während bestimmten Zeiten an bestimmten Ört-
lichkeiten aufhalten zu dürfen.  

Dem Beschwerdeführer wird durch das ihm auferlegte Rayon-
verbot untersagt, für die Dauer vom 2. Juni 2013 bis 1. Juni 2014 
jeweils drei Stunden vor Beginn bis drei Stunden nach Ende eines 
Heimspiels (Meisterschafts-, Schweizercup- oder Freundschaftsspiel) 
der ersten Mannschaft des FC Aarau (Super League Team), der 
ersten Mannschaft des FC Wohlen (Challenge League Team) sowie 
der ersten Mannschaft des FC Baden (1. Liga Classic) die Rayons 1 
bis 4 zu betreten. Dabei ist zu bedenken, dass alleine der FC Aarau 
während der laufenden Fussballsaison in der Super League 18 Heim-
spiele bestreiten wird. Dies hätte zur Folge, dass der Beschwerdefüh-
rer, unter Berücksichtigung der Heimspiele des FC Aarau, FC Woh-
len und FC Baden in der Meisterschaft - Schweizercup- und Freund-
schaftsspiele ausgenommen - rund 54 Tage im Jahr alle vier Rayons 
während ca. acht Stunden nicht betreten dürfte. Diese Auswirkung 
würde indes unter Berücksichtigung des vom Beschwerdeführer aus-
gehenden Gefährdungspotentials kein vernünftiges Verhältnis mehr 
zwischen dem angestrebten Ziel und dem Eingriff für den Beschwer-
deführer darstellen. Auch unter diesem Aspekt ist das Rayonverbot 
deshalb nur auf Heimspiele der ersten Mannschaft des FC Aarau 
sowie auf Heimspiele der ersten Mannschaften des FC Wohlen und 
FC Baden, sofern diese gegen die erste Mannschaft des FC Aarau 
spielen, sowie jeweils auf den Rayon, in welchem das jeweilige 
Fussballspiel stattfindet, zu beschränken.  

Unter Berücksichtigung dieser Anpassungen sind die zuvor er-
wähnten öffentlichen Interessen höher zu gewichten, als die durch 
die polizeiliche Massnahme des Rayonverbots betroffenen privaten 
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Interessen des Beschwerdeführers. Damit erweist sich das Rayonver-
bot auch als verhältnismässig im engeren Sinne. 

5. 
Zusammenfassend ist die Beschwerde dahingehend gutzuheis-

sen, dass das gegen den Beschwerdeführer verfügte Rayonverbot nur 
auf Heimspiele der ersten Mannschaft des FC Aarau sowie auf Heim-
spiele der ersten Mannschaften des FC Wohlen und FC Baden, sofern 
diese gegen die erste Mannschaft des FC Aarau spielen, sowie je-
weils auf den Rayon, in welchem das jeweilige Fussballspiel stattfin-
det, beschränkt wird. Im Übrigen erweist sich die Beschwerde als un-
begründet und ist abzuweisen. 

41 Private Sicherheitsdienste 
- § 57 Abs. 4 des Polizeigesetzes enthält keine Regelung, wonach der 

Geschäftsführer eines Sicherheitsdienstleistungsunternehmens über 
einen eidgenössischen Fachausweis FSB oder FPO des Verbands 
Schweizerischer Sicherheitsdienstleistungs-Unternehmen (VSSU) 
verfügen muss. 

- Es ist binnenmarktrechtswidrig und unverhältnismässig, vom Ge-
schäftsführer eines Gesuchstellers, welcher bereits über eine ausser-
kantonale Bewilligung verfügt, einen anerkannten eidgenössischen 
Fachausweis zu verlangen, wenn jener über eine nicht anerkannte 
Ausbildung sowie Berufspraxis verfügt. 

- Ausserkantonale Bewilligungen, welche über die persönlichen 
Voraussetzungen des Geschäftsführers hinaus keine qualitativen An-
forderungen stellen, gelten im Kanton Aargau nicht als Fähigkeits-
ausweis nach Art. 4 Abs. 1 des Binnenmarktgesetzes. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 19. November 2013 in Sa-
chen A. und Wettbewerbskommission gegen Regierungsrat 
(WBE.2013.101/112). 

Aus den Erwägungen 
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2.2. 
Nach § 20 Abs. 1 KV hat jede Person das Recht auf freie Wahl 

und Ausübung eines Berufes und auf freie wirtschaftliche Betäti-
gung. Vorbehalten sind polizeiliche Bestimmungen, die kantonalen 
Regalrechte und die nach Massgabe des Bundesrechts zulässigen 
wirtschaftspolitischen Massnahmen (Abs. 2). Die Kantonsverfassung 
kann die Freiheit der wirtschaftenden Personen nicht enger ziehen als 
Art. 27 BV und die dazugehörige Rechtsprechung. Der Schutz von 
Polizeigütern wie Ruhe, Ordnung, Sicherheit, Gesundheit sowie 
Wahrung von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr wird als zu-
lässiges öffentliches Interesse zur Einschränkung der Wirtschafts-
freiheit angesehen (vgl. KURT EICHENBERGER, Verfassung des Kan-
tons Aargau, Textausgabe mit Kommentar, Aarau/Frankfurt 
a.M./Salzburg 1986, § 20 N 4, 19). 

2.3. 
Das Legalitätsprinzip (Art. 5 Abs. 1 und 36 Abs. 1 BV; § 2 KV, 

Erster Halbsatz; § 2 Abs. 1 VRPG) verlangt, dass die gesetzliche 
Grundlage eine generell-abstrakte Struktur aufweist (Erfordernis des 
Rechtssatzes), dass der Rechtssatz demokratisch ausreichend legiti-
miert ist (Erfordernis des Gesetzes im materiellen bzw. formellen 
Sinn) und dass er ausreichend bestimmt ist (Erfordernis der genügen-
den Normdichte). Je gewichtiger der Grundrechtseingriff, desto hö-
here Anforderungen sind an die Normstufe und Normdichte zu stel-
len. Schwere Eingriffe benötigen eine klare und genaue Grundlage 
im formellen Gesetz selbst (vgl. PIERRE TSCHANNEN/ULRICH 
ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 
3. Aufl., Bern 2009, § 19 N 2, 42; ULRICH HÄFELIN/GEORG 
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., 
Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 379 ff.; AGVE 2007, 118). 

2.4. 
Gewerbsmässig ausgeübte Tätigkeiten privater Sicherheits-

dienste unterstehen der Bewilligungspflicht (§ 57 Abs. 1 PolG). Die 
Verfügung, welche auf Gesuch hin eine aus polizeilichen Gründen 
unter Bewilligungspflicht stehende Tätigkeit zulässt, ist eine Polizei-
erlaubnis. Für diese ist charakteristisch, dass die darum ersuchende 
Person einen Rechtsanspruch auf Erteilung hat, wenn sie die gesetz-
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lich festgelegten Voraussetzungen erfüllt (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/ 
UHLMANN, a.a.O., Rz. 2523, 2534; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜL-
LER, a.a.O., § 44 N 29; THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/ 
RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechts-
pflege im Kanton Bern, Bern 1997, Art. 77 N 40). 

Voraussetzungen der Bewilligungserteilung sind die Handlungs-
fähigkeit und der gute Leumund der geschäftsführenden Person (§ 57 
Abs. 3 PolG). Die Bewilligung wird durch das zuständige Departe-
ment für die Dauer von maximal vier Jahren "mit der Auflage erteilt, 
dass die vom Kanton anerkannten Qualitätsstandards, insbesondere 
der Branchen-GAV, eingehalten werden" (Abs. 4). 

Gemäss § 57 Abs. 5 PolG werden nicht aargauische Bewilligun-
gen anerkannt, sofern sie gleichwertig sind. 

3. 
3.1.-3.2. (…) 
3.3. 
3.3.1. 
Die Anerkennung ausserkantonaler (und ausländischer) Bewilli-

gungen setzt Gleichwertigkeit mit der aargauischen Bewilligung vor-
aus. Ausser, dass über die Gleichwertigkeit das DVI entscheidet, ent-
hält § 57 Abs. 5 PolG keine weiteren materiellen Anforderungen an 
die Anerkennung. Für die Gleichwertigkeit ausserkantonaler Bewilli-
gungen sind deshalb § 57 Abs. 1 bis 4 PolG massgebend. Die Be-
willigungsvoraussetzungen gemäss § 57 Abs. 3 PolG werden unbe-
stritten vom Beschwerdeführer 1 erfüllt. 

§ 57 Abs. 4 PolG statuiert, dass die Bewilligung mit der Auflage 
erteilt wird, dass die "vom Kanton anerkannten Qualitätsstandards" 
eingehalten werden. Damit enthält das Gesetz einerseits eine Grund-
lage, die Bewilligung mit Auflagen zu versehen, Andererseits sieht 
das Gesetz vor, dass mit der Bewilligung qualitative Anforderungen 
an die Ausübung des Sicherheitsdienstes verbunden werden können. 
Exemplarisch als Qualitätsstandard führt das Gesetz die Einhaltung 
des Branchen-Gesamtarbeitsvertrags (GAV) an. 

Die ausreichende formell gesetzliche Grundlage für das Be-
willigungserfordernis ist gegeben (§ 57 Abs. 1 und 2 PolG) und un-
bestritten. Fraglich ist, ob diese Norm mit ausreichender Bestimmt-
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heit den eidgenössischen Fachausweis FSB oder FPO als Voraus-
setzung einer Anerkennung ausserkantonaler Bewilligungen bzw. für 
eine Bewilligungsverlängerung regelt. 

3.3.2. 
Zur Begründung der ausreichenden Normdichte verweist der 

angefochtene Entscheid auf die Erwägungen im Entscheid vom 
30. November 2011. Zur Gesetzmässigkeit des Erfordernis eidge-
nössischer Fachausweise erwog die Vorinstanz in diesem Entscheid, 
dass der Verweis in § 57 Abs. 4 PolG auf die Qualitätsstandards der 
Sicherheitsbranche ein Anwendungsfall der Anwendbarkeit privater 
Ausführungsbestimmungen gemäss § 78 Abs. 5 KV sei. Indem das 
Gesetz die Voraussetzungen einer Bewilligung nicht abschliessend 
nenne, werde der Verwaltungsbehörde ein pflichtgemäss auszuüben-
des Ermessen eingeräumt. Die Kantonspolizei habe auch die Weisun-
gen in Zusammenarbeit mit dem Verband Schweizerischer Sicher-
heitsdienstleistungs-Unternehmen (VSSU) erarbeitet. 

3.3.3. 
Gemäss § 78 Abs. 5 KV kann "das Gesetz die Anwendbarkeit 

privater Ausführungsbestimmungen vorsehen". Diese Verfassungs-
norm wurde mit den Reformen der Staatsleitung und der Verwal-
tungsführung eingeführt, mit dem Ziel, die Möglichkeiten der ge-
steuerten Selbstregulierung in der Gesetzgebung vermehrt anzuwen-
den. Die Übertragung von Rechtsetzungsbefugnissen an Private be-
schränkt sich auf den Erlass von Ausführungsbestimmungen, wie sie 
in der aargauischen Praxis, insbesondere im Baurecht (VSS-Normen; 
SIA-Normen und VKF-Normen) schon vor der Reform praktiziert 
wurde. Hintergrund ist die Rechtssetzung von Normen mit kom-
plexen technischen Inhalten, die durch eine Selbstregulierung zu 
einer höheren Qualität führen können (vgl. zum Ganzen: Botschaften 
des Regierungsrats vom 18. Juni 2003, 03.150, S. 10 und vom 
18. August 2004, 04.205, S. 6 f.). Voraussetzungen und Grenzen der 
Anwendbarkeit sind im Gesetz zu regeln (§ 78 Abs. 5 Satz 2 KV). 

Die Voraussetzungen der Bewilligung regelt § 57 Abs. 3 PolG. 
Nach dem ausdrücklichen Gesetzeswortlaut ist die Einhaltung der 
"vom Kanton anerkannten Qualitätsstandards" keine Voraussetzung 
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der Bewilligung, sondern eine Auflage für die Ausübung der be-
willigten Sicherheitsdienste (Abs. 4). 

§ 57 Abs. 4 PolG erwähnt den Branchen-GAV. Dabei handelt es 
sich um den Gesamtarbeitsvertrag für den Bereich Sicherheitsdienst-
leistungen vom 4. September 2003, abgeschlossen zwischen dem 
VSSU und der Gewerkschaft UNiA. Dieser Gesamtarbeitsvertrag ist 
allgemeinverbindlich (AS 2008, S. 1658). Die GAV-Bestimmungen 
befassen sich in Art. 12 mit der Aus- und Weiterbildung. Danach 
beträgt für die Mitarbeitenden der Kategorie A im Monatslohn, wel-
che vorwiegend in den Bereichen Bewachung, Objekt- und Perso-
nenschutz etc. tätig sind (vgl. Art. 2 Ziff. 4 GAV) die Basisausbil-
dung mindestens 20 Stunden. Für Mitarbeitende, die vorwiegend im 
Bereich Anlass, Sicherheitsassistenzdienste, Verkehrsdienste und 
Geldverarbeitung tätig sind (Kategorie B) und für Mitarbeitende, 
welche nicht im Monatslohn angestellt sind, ist keine Basisausbil-
dung im GAV vorgesehen. Der Gesamtarbeitsvertrag ist für alle ope-
rativ tätigen Mitarbeitenden anwendbar. Ausgenommen sind die Di-
rektoren, Direktionsmitarbeitende und das nicht operativ tätige Per-
sonal (Art. 2 Ziff. 2 GAV). Anforderungen hinsichtlich der berufli-
chen Qualifikation oder mit Bezug auf die notwendigen Fähigkeits-
ausweise für die Ausübung von Sicherheits- und Bewachungsdienst-
leistungen finden sich im GAV nicht (vgl. auch Art. 1 GAV). Es be-
stehen keine anderen gesetzlichen Bestimmungen oder Verordnungen 
des Regierungsrats, welche sich zu den Qualitätsstandards äussern 
und bestimmte Branchenstandards ausdrücklich anerkennen. Dem 
Polizeigesetz lässt sich auch keine Delegationsnorm entnehmen, 
welche vorsieht, dass den Organisations- oder Verbandsregeln des 
VSSU für die Ausführungsgesetzgebung eine Bedeutung zukommt. 

3.3.4. 
Der Begriff "Qualitätssicherungsstandards" ist ein unbestimmter 

Rechtsbegriff. Mit solchen werden Voraussetzungen für eine Polizei-
erlaubnis oft umschrieben und die Bewilligungsbehörde verfügt über 
einen gewissen Beurteilungsspielraum (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/ 
UHLMANN, a.a.O., Rz. 2534; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
a.a.O., § 44 N 30; ALFRED KÖLZ/JÜRG BOSSHART/MARTIN RÖHL, 
VRG, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons 
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Zürich, 2. Aufl., Zürich 1999, § 50 N 73). Insoweit als in § 57 Abs. 4 
PolG nur der Branchen-GAV als Beispiel der Qualitätssicherung auf-
geführt ist, ergibt sich ein Ermessenspielraum des Departements bei 
der Konkretisierung des Qualitätsstandards. Nach den Materialien 
soll die Qualitätssicherung durch die Einhaltung der Branchenstand-
ards (Anstellungsbedingungen, Ausbildung) und nicht bloss durch 
rein formale Kriterien wie Leumund und Handlungsfähigkeit ge-
währleistet werden. Für die Branchenstandards wurde im Gesetzge-
bungsverfahren ausdrücklich auf den VSSU verwiesen. Diese Mass-
nahme der Qualitätssicherung bezieht sich aber auf die Ausübung der 
Tätigkeit durch Angestellte von Sicherheitsunternehmungen und 
steht im Zusammenhang mit dem Verzicht auf eine Bewilligungs-
pflicht für die Mitarbeitenden (vgl. Botschaft des Regierungsrats des 
Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 5. Mai 2004, 04.131, 
S. 47). 

Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist die Zuständigkeit 
des DVI zur Erteilung der Bewilligung und zur Anerkennung ausser-
kantonaler Bewilligungen in § 57 Abs. 4 und 5 PolG (primär) eine 
Zuständigkeitsnorm und keine Delegation von Rechtsetzungsbefug-
nissen. 

3.4. 
Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass das Erforder-

nis eines eidgenössischen Fachausweises FSB oder FPO bei einem 
Geschäftsführer einer gesuchstellenden Sicherheitsunternehmung 
weder im PolG noch im Gesamtarbeitsvertrag geregelt ist. 

(…) 
4. 
4.1. 
Die Beschwerdeführer rügen im Weiteren, der angefochtene Be-

schluss verletze die Bestimmungen des BGBM und halte an Erfor-
dernissen fest, welche den freien Marktzugang in unzulässiger Weise 
beschränkten. 

4.2. 
Nach Art. 2 Abs. 1 BGBM hat jede Person das Recht, Waren, 

Dienstleistungen und Arbeitsleistungen auf dem gesamten Gebiet der 
Schweiz anzubieten, soweit die Ausübung der betreffenden Erwerbs-
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tätigkeit im Kanton oder der Gemeinde ihrer Niederlassung bzw. ih-
res Sitzes zulässig ist. Der Gesetzgeber verankerte damit das im EU-
Recht geltende sogenannte Cassis-de-Dijon-Prinzip, wonach ein Pro-
dukt, welches den in einem Land geltenden Anforderungen ent-
spricht, auch in anderen Ländern vertrieben werden darf, in ange-
passter Form (vgl. BGE 125 I 322, Erw. 2a; Botschaft zum Binnen-
marktgesetz vom 23. November 1994, 94.101, in: Bundesblatt [BBl] 
1995 I 1213, 1257, 1263 f.). Es gilt mithin für die Zulässigkeit von 
Waren, Dienst- und Arbeitsleistungen das Herkunftsprinzip. Ein-
schränkungen dieses Grundsatzes sind nur unter den engen Voraus-
setzungen von Art. 3 BGBM möglich (vgl. BGE 125 I 322, Erw. 2a). 

Voraussetzung, damit der in Art. 2 BGBM gewährleistete freie 
Zugang zum Markt überhaupt zum Tragen kommt, ist jedoch, dass 
die angebotene Ware oder Dienstleistung im Kanton, in welchem die 
anbietende Person ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat, zulässig ist 
(vgl. KARL WEBER, Das neue Binnenmarktgesetz, Schweizerische 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht [SZW] 1996, 
S. 164 ff.). Das ergibt sich aus dem 2. Halbsatz von Art. 2 Abs. 1 
BGBM und wird in Abs. 3 Satz 1 noch verdeutlicht. Unter Sitz oder 
Niederlassung ist dabei der Geschäftssitz oder die Geschäftsnieder-
lassung zu verstehen. Das Binnenmarktgesetz regelt die Rechtsstel-
lung von auswärtigen Anbietern im interkantonalen bzw. inter-
kommunalen Verhältnis, nicht aber diejenige der Ortsansässigen (vgl. 
BGE 125 I 322, Erw. 2b; Botschaft zum BGBM, a.a.O., in: BBl 1995 
I 1285; THOMAS COTTIER/MANFRED WAGNER, Das neue Bun-
desgesetz über den Binnenmarkt [BGBM], in: AJP 1995, S. 1583). 

4.3. 
Gemäss Handelsregistereintrag hat die Einzelfirma des Be-

schwerdeführers 1 ihren Sitz in Kanton Luzern. Der Beschwerdefüh-
rer 1 selbst hat nach wie vor seinen Wohnsitz im Kanton Aargau. Als 
Geschäftsführer verfügt er im Kanton des Geschäftssitzes über eine 
Bewilligung zur Ausführung gewerbsmässiger Bewachungsaufträge. 
Damit ist er berechtigt, im Kanton Luzern entsprechende Dienstleis-
tungen zu erbringen bzw. diese Erwerbstätigkeit auszuüben. Mit Ge-
such vom 16. April 2012 stellte der Beschwerdeführer für dieselbe 
Firma bei den Behörden den Kantons Aargau ein Gesuch um Aus-
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übung einer bewilligungspflichtigen ähnlichen Tätigkeit. Damit lie-
gen ein interkantonales Verhältnis sowie eine Erwerbstätigkeit im 
Sinne von Art. 1 Abs. 1 und 3 BGBM vor und das BGBM gelangt 
zur Anwendung (vgl. MATTHIAS OESCH, Das Binnenmarktgesetz und 
hoheitliche Tätigkeiten, in: ZBJV 148/2012, S. 380). 

4.4. 
Nach der Dienstleistungsfreiheit hat jede Person das grundsätz-

liche Recht, Dienstleistungen auf dem gesamten Gebiet der Schweiz 
anzubieten, soweit die Ausübung der betreffenden Erwerbstätigkeit 
im Kanton oder der Gemeinde ihrer Niederlassung oder ihres Sitzes 
zulässig ist (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 BGBM). Bund, Kantone und 
Gemeinden sowie andere Träger öffentlicher Aufgaben stellen sicher, 
dass ihre Vorschriften und Verfügungen über die Ausübung der Er-
werbstätigkeit die Rechte nach Abs. 1 wahren (Art. 2 Abs. 2 BGBM). 

In der revidierten Fassung vom 16. Dezember 2005 (in Kraft 
seit 1. Juli 2006) wurden die Ausnahmebestimmung von Art. 3 
BGBM, welche unter gewissen Umständen Beschränkungen des frei-
en Marktzugangs zulässt, enger gefasst und für das Herkunftsprinzip 
eine widerlegbare Vermutung der Gleichwertigkeit kantonaler und 
kommunaler Marktzugangsregelungen im Gesetz verankert (Art. 2 
Abs. 5 BGBM; vgl. BGE 135 II 12, Erw. 2.1; 134 II 329, Erw. 5.2 
und 6; Botschaft über die Änderung des Binnenmarktgesetzes vom 
24. November 2004, 04.078, in: BBl 2005 481; THOMAS ZWALD, 
Das Bundesgesetz über den Binnenmarkt, in: THOMAS COTTIER/ 
MATTHIAS OESCH [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungs-
recht, Bd. XI, Allgemeines Aussenwirtschafts- und Binnenmarkt-
recht, 2. Aufl., Basel 2007, S. 420 ff.; KLAUS A. VALLENDER/PETER 
HETTICH/JENS LEHNE, Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsver-
antwortung, 4. Aufl., Bern 2006, S. 449 ff.). 

4.5. 
Nach § 57 Abs. 5 PolG werden gleichwertige nicht aargauische 

Bewilligungen anerkannt, wobei über die Anerkennung das DVI ent-
scheidet. Nachfolgend ist daher zu prüfen, ob es sich bei den Voraus-
setzungen der Luzerner Bewilligung, welche dem Beschwerdeführer 
1 erteilt wurde, um eine gleichwertige Marktzugangsregelung wie im 
Kanton Aargau handelt. Die gesetzliche Vermutung der Gleichwer-
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tigkeit von Art. 2 Abs. 5 BGBM bezieht sich auf die Marktzugangs-
ordnungen selber, wie sie sich aus den massgeblichen generell-ab-
strakten Bestimmungen im kantonalen Recht sowie der darauf grün-
denden Praxis ergeben (BGE 135 II 12, Erw. 2.4). In diesem Sinne 
ist auch § 57 Abs. 5 PolG anzuwenden, wenn eine in einem anderen 
Kanton domizilierte Firma dort bereits über eine Bewilligung zur 
Erbringung einer ähnlichen Dienstleistung verfügt. 

4.6. 
Im Verwaltungsprozess gilt bezüglich der Sachverhaltsfest-

stellung die Untersuchungsmaxime (§ 17 Abs. 1 VRPG). Die Rechts-
anwendung erfolgt von Amtes wegen. Der Inhalt des ausserkantona-
len Rechts, d.h. der massgebenden ausserkantonalen Zugangsvoraus-
setzungen, ist von Amtes wegen festzustellen. In Bezug auf die kon-
krete Rechtsanwendung im andern Kanton stellt Art. 2 Abs. 5 BGBM 
eine Spezialvorschrift auf: Aufgrund der Vermutung von Art. 2 Abs. 
5 BGBM obliegt den Behörden diesbezüglich der Nachweis, dass die 
Zugangsbestimmungen der Kantone nicht gleichwertig sind (vgl. Ur-
teil des Bundesgerichts vom 3. Mai 2011 [2C_57/2011], Erw. 3.4). 

4.7. 
Nach Auffassung der Vorinstanz bestehen für die Erteilung der 

Bewilligung zu gewerbsmässig ausgeübten Tätigkeiten privater Si-
cherheitsdienste im Kanton Aargau höhere Anforderungen als für die 
Ausführung gewerbsmässig ausgeübter Bewachungsaufträge im 
Kanton Luzern. Im Unterschied zu den Regelungen der Kantone 
Luzern und Solothurn, welche übliche Voraussetzungen wie Bürger-
recht, Niederlassung, Handlungsfähigkeit und guter Leumund ent-
hielten, statuiere die Regelung im Kanton Aargau zusätzlich auch 
qualitative Anforderungen. Nach § 57 Abs. 4 PolG sei die erstmalige, 
maximal vierjährige Bewilligung mit der Auflage zu versehen, dass 
die vom Kanton anerkannten Qualitätsstandards einzuhalten seien. 
Gemäss interner Dienstanweisung des Vorstehers des DVI vom 
6. Mai 2011 werde als Qualitätsstandard nach § 57 Abs. 4 PolG das 
Vorliegen eines eidgenössischen Fachausweises FSB oder FPO beim 
Geschäftsführer der gesuchstellenden Sicherheitsfirma verlangt. Mit 
dem Erfordernis des Erwerbs eines Fachausweises solle sicherge-
stellt werden, dass die verantwortlichen Personen der privaten Si-
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cherheitsdienste über eine zweckmässige berufliche Ausbildung mit 
genügend Theorie und praktischer Erfahrung verfügten. Dies recht-
fertige sich, da private Sicherheitsdienste in einem beschränkten 
Bereich Aufgaben übernehmen würden, die zum Gewaltmonopol des 
Staates und somit zu dessen Kernfunktionen gehörten. Die Schutz-
wirkung, die der Kanton Aargau mit den qualitativen Anforderungen 
anstrebe, würde durch die weniger weit gehenden Vorschriften der 
Kantone Luzern und Solothurn offenkundig nicht erreicht. Es sei 
daher nicht von gleichwertigen Bewilligungen im Sinne von § 57 
Abs. 5 PolG auszugehen. 

4.8. 
Die Bewilligung zur Ausführung gewerbsmässiger Bewa-

chungsaufträge kann gemäss § 30 Abs. 1 des Gesetzes über die Lu-
zerner Polizei vom 27. Januar 1998 (PolG LU) erteilt werden, wenn 
die gesuchstellende Person nachweist, dass sie 

a. handlungsfähig ist, 
b. das Schweizer Bürgerrecht oder eine Niederlassungsbewilligung be-

sitzt und Wohnsitz in der Schweiz hat, 
c. in den letzten fünf Jahren vor der Gesuchseinreichung nicht wegen 

Delikten gegen Leib und Leben, die Sittlichkeit oder das Vermögen 
verurteilt worden ist und 

d. gut beleumundet ist. 
Abs. 2 und Abs. 3 lauten: 

2Juristische Personen bezeichnen für die Bewilligungserteilung eine Ver-
treterin oder einen Vertreter. Diese müssen jederzeit nachweisen können, 
dass das mit gewerbsmässigen Bewachungsaufträgen betraute Personal 
die Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt. 
3Die Bewilligung kann unter Auflagen erteilt werden und ist zu entzie-
hen, wenn die Voraussetzungen nicht länger erfüllt sind oder gegen die 
Auflagen verstossen wird. 

Nach § 57 Abs. 1 PolG unterstehen die folgenden, gewerbsmäs-
sig ausgeübten Tätigkeiten privater Sicherheitsdienste der Bewilli-
gungspflicht: 

a) der Personenschutz, 
b) die Privatdetektei, 
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c) die Bewachung von Grundstücken, Gebäuden, gefährlichen Gütern 
und Werttransporten im Auftrag von Dritten, 

d) die Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben im Auftrag des Kantons 
oder von Gemeinden. 

Sowohl im Kanton Aargau wie auch im Kanton Luzern verfü-
gen private Sicherheitskräfte über keine hoheitlichen Befugnisse 
(§ 59 Abs. 1 PolG, § 31 Abs. 1 PolG LU). 

4.9. 
Der Vergleich von § 57 PolG und §§ 29 ff. PolG LU zeigt, dass 

das Aargauer Polizeigesetz über die Bewachung hinaus weitere 
Dienstleistungen im Sicherheitsbereich erfasst und diese differen-
ziert: Neben der Bewachung werden mit dem Personenschutz, der 
Privatdetektei sowie der Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben des 
Gemeinwesens weitere Bereiche privater Sicherheitsdienstleistungen 
(explizit) geregelt. Entsprechende Vorschriften fehlen im PolG LU. 
Unterschiede bestehen sodann hinsichtlich der qualitativen Anforde-
rungen an die Ausübung der Sicherheitsdienste und mit Bezug auf 
die Anstellungsbedingungen in den Sicherheitsunternehmen. Mit der 
aargauischen Regelung vergleichbare Qualitätssicherungsmassnah-
men erwähnt das luzernische Polizeigesetz nicht. Nach § 30 Abs. 3 
PolG LU kann die Bewilligung allerdings mit Auflagen erteilt wer-
den. 

Wenn die Vorinstanz unter diesen Umständen erwog, die Anfor-
derungen für gewerbsmässig ausgeübte Tätigkeiten privater Sicher-
heitsdienstleister seien im Kanton Aargau höher als im Kanton 
Luzern, so ist dies nicht zu beanstanden. Es ist daher nicht vom Vor-
liegen gleichwertiger Marktzugangsordnungen im Sinne von Art. 2 
Abs. 5 BGBM auszugehen. Lägen solche vor, so liesse die bundes-
gerichtliche Rechtsprechung eine zusätzliche Verhältnismässig-
keitsprüfung nicht zu (BGE 135 II 12, Erw. 2.4). Erweisen sich zwei 
Marktzugangsordnungen wie vorliegend als nicht gleichwertig, ist zu 
prüfen, ob die Verweigerung des Marktzugangs vor den Einschrän-
kungsvoraussetzungen von Art. 3 BGBM stand hält (vgl. NICOLAS F. 
DIEBOLD, das Herkunftsprinzip im Binnenmarktgesetz zur Dienst-
leistungs- und Niederlassungsfreiheit, in: [ZBl] 111/2010, S. 146; 
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MATTHIAS OESCH/THOMAS ZWALD, Wettbewerbsrecht II Kommen-
tar – BGBM, Zürich 2011, Art. 3 N 1). 

4.10. 
4.10.1. 
Nach Art. 3 Abs. 1 BGBM darf ortsfremden Anbieterinnen und 

Anbietern der freie Zugang zum Markt nicht verweigert werden. Be-
schränkungen sind in Form von Auflagen oder Bedingungen auszu-
gestalten und nur zulässig, wenn sie: a. gleichermassen auch für 
ortsansässige Personen gelten; b. zur Wahrung überwiegender öffent-
licher Interessen unerlässlich sind; und c. verhältnismässig sind. 
Nicht verhältnismässig sind Beschränkungen insbesondere, wenn der 
hinreichende Schutz überwiegender öffentlicher Interessen durch die 
praktische Tätigkeit gewährleistet werden kann, welche die Anbiete-
rin oder der Anbieter am Herkunftsort ausgeübt hat (Art. 3 Abs. 2 
lit. d BGBM). 

Die Bewilligungsvoraussetzungen von § 57 PolG gelten für 
ortsansässige und ortsfremde Anbieter gleichermassen. Unbestritten 
ist im vorliegenden Fall, dass die Pflicht zur Vorlage des geforderten 
Fachausweises im Entscheid vom 13. August 2007 auflageweise ver-
fügt, die Bewilligung mangels Erfüllung zunächst nicht verlängert 
und auf erneutes Gesuch hin keine Bewilligung mehr erteilt wurde. 

Im Zusammenhang mit dem Binnenmarktgesetz ist zu prüfen, 
ob die qualitativen Zulassungsvoraussetzungen zur Anwendung ge-
langen können, wenn der Gesuchsteller bereits über eine Marktzu-
lassung in einem andern Kanton verfügt. Vorliegend kommt hinzu, 
dass der Beschwerdeführer 1 die Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft 
eines privaten Anbieters absolviert hat. Der Beschwerdeführer 1 ist 
sodann seit September 2007 in den Kantonen Luzern und Solothurn 
und war vom 13. August 2007 bis 13. August 2011 im Kanton Aar-
gau tätig. 

4.10.2. 
Die Begründungs- und Beweislast dafür, dass die bisherige Be-

rufspraxis und Ausbildung des Beschwerdeführers 1 den angestreb-
ten Schutz nicht (hinreichend) gewährleistet, obliegen der Verwal-
tung (Art. 3 Abs. 2 lit. d BGBM; Urteil des Bundesgerichts vom 
3. Mai 2011 [2C_57/2011], Erw. 3.5). 
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Zum einen führen die Vorinstanzen diesen Beweis nicht. Zum 
andern rechtfertigt sich im interkantonalen Verhältnis das Bewilli-
gungserfordernis, einen (eidgenössisch) anerkannten Fachausweis 
vorzulegen, aufgrund des vom Bundesrecht geforderten freien 
Marktzugangs und in Nachachtung des binnenmarktrechtlichen Her-
kunftsprinzips nicht. Dieses Erfordernis dient zwar, wie die Vorin-
stanz zu Recht ausführt, der Sicherstellung der Qualität, indem von 
den verantwortlichen Personen privater Sicherheitsdienstleister eine 
qualifizierte Ausbildung mit praktischer Erfahrung verlangt wird. 
Diese Voraussetzung erscheint zur Wahrung der übergeordneten 
öffentlichen Sicherheitsinteressen indessen nicht zwingend notwen-
dig und daher unverhältnismässig. Weder der Kanton Luzern noch 
der Kanton Solothurn kennen eine solche Voraussetzung. Ein Ver-
gleich mit dem Konkordat über private Sicherheitsdienstleistungen 
vom 12. November 2010 (nachfolgend Konkordat), welchem der 
Kanton Aargau noch nicht beigetreten ist, zeigt, dass auch dieses ver-
schiedene Sicherheitsdienstleistungen erfasst und differenziert (vgl. 
§ 3 Konkordat, vgl. dazu auch die Botschaft des Regierungsrats vom 
21. März 2012, 12.63). Hinsichtlich der spezifischen Bewilligungs-
voraussetzungen bestehen solche für Angestellte und Geschäftsführer 
von Sicherheitsunternehmen. Sie haben die theoretische Grundaus-
bildung für Sicherheitsangestellte (Art. 5 Abs. 1 lit. c Konkordat) 
bzw. zum Führen eines Sicherheitsunternehmens (Art. 5 Abs. 2 lit. c 
Konkordat) zu absolvieren. Der Inhalt dieser Grundausbildung wird 
erst noch von der Konkordatskommission der KKJPD beantragt 
(Art. 17 Abs. 1 lit. c Konkordat). Das Konkordat der französischspra-
chigen Kantone verlangt einen Ausweis über den erfolgreichen Ab-
schluss einer kantonalen Prüfung über die Berufskenntnisse und die 
massgebende Gesetzgebung (Art. 8 Abs. 1 lit. f und Art. 9 Abs. 2 
sowie Art. 10 Abs. 1 Concordat sur les enterprises de securité vom 
18. Dezember 1996). 

Für den Fachausweis Fachmann/Fachfrau für Sicherheit und 
Bewachung (FSB) bzw. Fachmann/Fachfrau für Personen- und Ob-
jektschutz (FPO) des (VSSU) werden neben den üblichen persönli-
chen Voraussetzungen wie Handlungsfähigkeit und guter Leumund 
praktische Erfahrung im Umfang von ein oder zwei Jahren sowie das 
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Bestehen einer eidgenössisch anerkannten Prüfung vorausgesetzt 
(vgl. dazu Reglement, Ausgabe 2006, einsehbar unter 
http://www.vssu.org/, letztmals besucht am 2. Dezember 2013). Der 
Beschwerdeführer 1 legte seinem Gesuch den Ausweis über die 
erfolgreiche Ausbildung bei der B. GmbH, Zug, bei. Dieser Ausweis 
bescheinigt eine Ausbildung als Sicherheitsfachkraft und einen Leis-
tungsausweis über Fach/Branchenlehre, Praxis (Fitness Fachlehre, 
Organisation). Nach den Angaben der B. GmbH entspricht diese 
Ausbildung der Grundausbildung gemäss Konkordat und wird von 
den Konkordatskantonen anerkannt. Hinzu kommt die bisherige 
mehrjährige Tätigkeit des Beschwerdeführers 1 in den Kantonen 
Aargau und Luzern bzw. Solothurn, welche offenbar nie zu Bean-
standungen Anlass gab. Dies alles muss bei der Prüfung der Qualität 
und für die Gewährleistung des Qualitätsstandards im interkantona-
len Verhältnis jedenfalls aufgrund der bisherigen Begründung der 
Vorinstanzen und aufgrund der Aktenlage ausreichen. Dies hat in je-
dem Fall in Bezug auf die vom Beschwerdeführer 1 beantragten Tä-
tigkeiten (Be- und Überwachung von Grundstücken, Gebäuden, Ord-
nungsdienste, Eingangskontrollen etc., Kontrollgänge und Werttrans-
porte) zu gelten. Dienstleistungen im Bereich des Personenbe-
gleitschutzes, der Detektivdienste sowie der Notruf-Überwachungs-
anlagen sollen nicht erbracht und Aufgaben für Gemeinden sollen 
nicht wahrgenommen werden. Das Gesuch beschränkt sich auf 
Sicherheitsdienste nach § 57 Abs. 1 lit. c PolG. 

4.11. 
Zusammenfassend ist der Beschwerdeführer 1 zu den Sicher-

heitsdiensten, welche ihm im Kanton Luzern bewilligt sind, im 
Kanton Aargau zuzulassen. Ein ausreichendes öffentliches Interesse 
am Erfordernis eines eidgenössischen Fachausweises ist nicht er-
kennbar. Das Risiko eines Gewaltmissbrauchs wird durch die gefor-
derte Ausbildung und die eidgenössische anerkannte Prüfung allein 
nicht notwendigerweise und zwingend minimiert. Es ist auch nicht 
erkennbar, weshalb die Ausbildung, welche der Beschwerdeführer 1 
absolvierte, zum Schutz der öffentlichen Interessen und zur Quali-
tätssicherung seiner Dienstleistung nicht ausreichend ist. Schliesslich 
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liegt auch keine Rechtfertigung dafür vor, dass die Bewerber eine 
Prüfung bei der VSSU absolviert und bestanden haben müssen. 

Das öffentliche Interesse erfasst die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Das Bewilligungserfordernis 
betrifft damit keine hoheitlichen Tätigkeiten im Anwendungsbereich 
der polizeilichen Generalklausel (§ 25 Abs. 2 PolG). Die Anforde-
rungen an das relevante öffentliche Interesse und die Anwendung des 
Verhältnismässigkeitsprinzips erfahren daher keine Einschränkungen 
(vgl. BGE 136 I 87, Erw. 3.1 und 3.2 mit Hinweis). 

Allfälligen  Anforderungen von § 57 Abs. 4 PolG an die Quali-
tät der Dienstleistung, welche der Beschwerdeführer 1 trotz seiner 
Praxis und Ausbildung allenfalls nicht zu genügen vermag, können 
schliesslich mit Auflagen hinsichtlich der Ausbildung des eingesetz-
ten Personals gemäss GAV (siehe vorne Erw. 3.3.3) angeordnet wer-
den. 

Damit widerspricht die Verweigerung der Anerkennung den 
Einschränkungsvoraussetzungen von Art. 3 BGBM. Die Vorausset-
zungen für eine Marktzugangsbeschränkung in Form von eidge-
nössisch anerkannten Berufsausweisen sind nicht erfüllt. Die Be-
schwerde des Beschwerdeführers 1 ist teilweise gutzuheissen und der 
Entscheid des Regierungsrats ist aufzuheben. Die übrigen Rügen 
brauchen bei diesem Ergebnis nicht beurteilt zu werden. 

5. 
Ergänzend festgehalten werden kann, dass sich der Beschwer-

deführer 1 nicht auf die Anerkennung von Fähigkeitsausweisen nach 
Art. 4 Abs. 1 BGBM berufen kann. Weder das PolG LU noch das 
Solothurner Gesetz über die Kantonspolizei vom 23. September 1990 
und die dazugehörige Verordnung über Privatdetektive und Sicher-
heitsunternehmen vom 21. Mai 1991 stellen über die persönlichen 
Voraussetzungen hinaus qualitative Anforderungen an den Geschäfts-
führer eines privaten Sicherheitsunternehmens. Die kantonalen Be-
willigungen sind Polizeibewilligungen, keine Anerkennung von Fä-
higkeitsausweisen und schon gar nicht Bescheinigungen über Fähig-
keiten oder besondere Ausbildungen des Beschwerdeführers 1. Die 
Voraussetzungen wurden auch nicht im Hinblick auf entsprechende 
Fähigkeiten geprüft (vgl. hierzu: Gutachten der Wettbewerbskom-
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mission vom 17. Dezember 2001, in: Recht und Politik des Wettbe-
werbs [RPW] 2002/1, S. 210, 214). 

42 Private Sicherheitsdienste; Legalitätsprinzip 
- Zur Kontrolle öffentlicher Verkehrsanordnungen und Verkehrsbe-

schränkungen bedarf ein Sicherheitsdienstleistungsunternehmen der 
Bewilligung nach § 57 Abs. 1 lit. d des Polizeigesetzes; der Beizug 
durch die Gemeinde erfordert die Zustimmung des DVI (§ 20 Abs. 3 
Polizeigesetz). 

- Die gewerbsmässige Parkplatzkontrolle von privaten Parkflächen 
mit gerichtlichem Verbot ist kein bewilligungspflichtiger privater Si-
cherheitsdienst. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 19. November 2013 in Sa-
chen A., B. und Wettbewerbskommission gegen DVI (WBE.2013.251/304). 

Aus den Erwägungen 

2.4. 
2.4.1. 
Das Polizeigesetz regelt im 3. Abschnitt die privaten Sicher-

heitsdienste. Nach § 57 Abs. 1 lit. c PolG untersteht u.a. die gewerbs-
mässig ausgeübte Bewachung von Grundstücken durch private Si-
cherheitsdienste der Bewilligungspflicht. Die Bewilligung ist für 
Selbständigerwerbende, Personengesellschaften und juristische Per-
sonen erforderlich (§ 57 Abs. 2 PolG) und wird vom DVI erteilt 
(Abs. 4). Die Anstellung von Arbeitnehmern unterliegt einer Melde-
pflicht (Abs. 2). Die Voraussetzungen für die Bewilligung, die 
Zuständigkeit und die Modalitäten der Ausführung von Sicherheits-
diensten regeln Abs. 3 und 4 von § 57 PolG. Das DVI als sachzu-
ständiges Departement entscheidet auch über die Anerkennung aus-
serkantonaler Bewilligungen (§ 57 Abs. 5 PolG). 

Die Rüge der Beschwerdeführer 1 und 2 der fehlenden Zustän-
digkeit des DVI ist unbegründet. Innerhalb des zuständigen Depar-
tements kann jede Verwaltungseinheit ein Sachgeschäft bearbeiten, 



2013 Polizeirecht 257 

sofern in einem (materiellen) Gesetz keine bestimmte Abteilung oder 
Verwaltungsstelle für zuständig erklärt wird. 

2.4.2. 
Die Bewilligungspflicht der privaten Sicherheitsdienste berührt 

eine privatwirtschaftliche Tätigkeit. Sie beschränkt den Zugang der 
Beschwerdeführer 1 und 2 zur wirtschaftlichen Geschäftstätigkeit im 
Kanton Aargau. Das Bewilligungserfordernis erschwert die Ge-
schäftsausübung und stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die 
Wirtschaftsfreiheit dar (Art. 27 BV und § 20 KV; REGINA KIENER/ 
WALTER KÄLIN, Grundrechte, 2. Aufl., Bern 2013, S. 363 f. mit Hin-
weisen; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Grundrechtseingriffe, in: Die 
neue Bundesverfassung, Berner Tage für die juristische Praxis 1999, 
Bern 2000, S. 150 f.). 

Die Wirtschaftsfreiheit gilt nicht schrankenlos, sondern sie 
kann, sofern es sich um Massnahmen handelt, die sich nicht gegen 
den Wettbewerb richten (Art. 94 Abs. 4 BV), gestützt auf Art. 36 BV 
eingeschränkt werden (BGE 128 I 92, Erw. 2a). 

Ein Bewilligungserfordernis für die gewerbsmässige Tätigkeit 
der Beschwerdeführer 1 und 2 muss im Gesetz selbst vorgesehen 
sein (Art. 36 Abs. 1 Satz 1 BV). Zudem werden aufgrund der intensi-
ven Betroffenheit des Schutzobjektes auch höhere Anforderungen an 
die Normdichte gestellt (vgl. MARKUS SCHEFER, Die Beeinträchti-
gung von Grundrechten, Bern 2006, S. 53 f.; PIERRE TSCHANNEN/ 
ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungs-
recht, 3. Aufl., Bern 2009, S. 143). Art. 78 Abs. 1 KV verlangt, dass 
alle wichtigen Bestimmungen des kantonalen Rechts in der Form des 
Gesetzes erlassen werden. Wichtige Bestimmungen sind namentlich 
jene, welche aufgrund der Intensität der Regelung für die betroffenen 
Personen, insbesondere der Betroffenheit in Grundrechtspositionen, 
wesentlich sind oder finanzielle Auswirkungen für die Privaten zeiti-
gen (vgl. KURT EICHENBERGER, Verfassung des Kantons Aargau, 
Textausgabe mit Kommentar, Aarau/Frankfurt a.M./Salzburg 1986, 
§ 78 Rz. 13 ff.). 

2.4.3. 
Das Legalitätsprinzip (Art. 5 Abs. 1 und 36 Abs. 1 BV; § 2 

VRPG) verlangt, dass die gesetzliche Grundlage eine generell-ab-
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strakte Struktur aufweist (Erfordernis des Rechtssatzes), dass der 
Rechtssatz demokratisch ausreichend legitimiert ist (Erfordernis des 
Gesetzes im materiellen bzw. formellen Sinn) und ausreichend be-
stimmt ist (Erfordernis der genügenden Normdichte). Je gewichtiger 
der Grundrechtseingriff, desto höhere Anforderungen sind an die 
Normstufe und Normdichte zu stellen. Schwere Eingriffe benötigen 
eine klare und genaue Grundlage im formellen Gesetz selbst 
(TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O., § 19 N 2, 42; ULRICH 
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 379 ff.; 
AGVE 2007, 118). 

Beim Polizeigesetz handelt es sich um ein Gesetz im formellen 
Sinn (§ 78 Abs. 1 KV). Das Bewilligungserfordernis für gewerbs-
mässige Bewachung von Grundstücken durch private Sicherheits-
dienste ist im Gesetz selbst vorgesehen (§ 57 Abs. 1 lit. c PolG). 

2.5. 
2.5.1. 
Das Strassenverkehrsgesetz ordnet u.a. den Verkehr auf den 

öffentlichen Strassen (Art. 1 Abs. 1 SVG). Die Verkehrsregeln 
(Art. 26-57a) gelten für die Führer von Motorfahrzeugen und die 
Radfahrer auf allen, dem öffentlichen Verkehr dienenden Strassen 
(Art. 1 Abs. 2 SVG). Strassen sind die von Motorfahrzeugen, motor-
losen Fahrzeugen oder Fussgängern benützten Verkehrsflächen 
(Art. 1 Abs. 1 VRV). Öffentlich sind Strassen, die nicht ausschliess-
lich privatem Gebrauch dienen (Art. 1 Abs. 2 VRV). 

Auf öffentlichen Verkehrsflächen privater Eigentümer kann die 
Behörde nach Anhören der Eigentümer Verkehrsanordnungen und 
Verkehrsbeschränkungen verfügen (Art. 113 Abs. 1 SSV). Übertre-
tungen der Strassenverkehrsvorschriften des Bundes können in ei-
nem vereinfachten Verfahren mit Ordnungsbussen geahndet werden 
(Ordnungsbussenverfahren; vgl. Art. 1 Abs. 1 des Ordnungsbus-
sengesetzes vom 24. Juni 1970 [OBG; SR 741.03] und Ordnungsbus-
senverordnung vom 4. März 1996 [OBV; SR 741.031]). 

Nach der Systematik und Begrifflichkeit des kantonalen Poli-
zeirechts ist die Überwachung und Kontrolle des ruhenden Stras-
senverkehrs auf dem ganzen Gemeindegebiet Teil der lokalen Sicher-
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heit und gehört zu den Aufgaben der Gemeinden (§ 4 Abs. 2 lit. c 
PolG). Die kommunale Zuständigkeit in dieser verkehrspolizeilichen 
Aufgabe ist umfassend, insbesondere erfasst sie auch die Bearbei-
tung von Übertretungen sowie Vergehen im Bereich des Strassenver-
kehrsrechts (vgl. dazu § 3 Abs. 1 lit. a und § 3 Abs. 2 des Dekrets 
über die Gewährung der öffentlichen Sicherheit vom 6. Dezember 
2005 (Polizeidekret, PolD; SAR 531.210). Im Bereich verfügter 
Verkehrsanordnungen und Verkehrsbeschränkungen auf privatem 
Grund (Art. 113 Abs. 1 SSV) ist die Kontrolle deren Einhaltung 
daher Teil der lokalen Sicherheit und gehört zu den Aufgaben der 
Gemeinden. 

Zur Übertragung von Kontrolltätigkeiten in diesem Bereich be-
darf das Sicherheitsunternehmen der Bewilligung nach § 57 Abs. 1 
lit. d PolG (Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben im Auftrag des 
Kantons oder von Gemeinden). Der Beizug privater Sicherheits-
dienste durch die Gemeinden bedarf der Zustimmung des DVI (§ 20 
Abs. 3 PolG; Weisungen des DVI, Tätigkeiten der privaten Sicher-
heitsdienste, Ziff. 4.4, S. 5). 

2.5.2. 
Demgegenüber erfolgt die Kontrolle von privaten Parkflächen 

durch die Beschwerdeführer 1 und 2 im Hinblick auf die Einhaltung 
eines gerichtlichen Verbots nach Art. 258 f. ZPO und im Auftrag von 
privaten Liegenschaftseigentümern. Das gerichtliche Verbot ist zivil-
prozessual und dient dem verstärkten Besitzesschutz. Die Beschwer-
deführer 1 und 2 kontrollieren nicht die Einhaltung von im Verfahren 
nach Art. 107 ff. SSV verfügten Verkehrsanordnungen und Verkehrs-
beschränkungen. Verkehrsregelung und Verkehrsdienste werden 
ebenfalls nicht betrieben (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 des Konkor-
dats über private Sicherheitsdienstleistungen vom 12. November 
2010, welchem der Kanton Aargau bisher nicht beigetreten ist, sowie 
Art. 67 Abs. 3 SSV). Es besteht auch keine Verfügungsbefugnis ge-
genüber Verkehrsteilnehmern und es wird keine hoheitliche Tätigkeit 
wahrgenommen. Das Ordnungsbussenverfahren gelangt bei dieser 
Kontrolltätigkeit nicht zur Anwendung und das Einverlangen von 
Umtriebsentschädigungen hat keinen pönalen Charakter. Die Kon-
trolltätigkeit hat daher keine sicherheitsbezogene öffentliche Funk-
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tion und die Einleitung eines Strafverfahrens ist davon abhängig, 
dass ein Strafantrag gestellt wird. 

Unter diesen Umständen liegt kein Sicherheitsdienst nach § 57 
PolG vor. 
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VIII. Einbürgerungen 

 

43 Einbürgerung 
- Erfordernis der Integration und Vertrautheit mit den schweizeri-

schen Verhältnissen 
- Mangelnde Kooperation mit Schulbehörden als Grund für Nichtein-

bürgerung verneint (Erw. 6.3.) 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 21. August 2013 in Sachen 
X. (WBE.2013.136). 

Sachverhalt 

1. 
Der 1977 geborene serbische Staatsangehörige A.X. reiste 1990 

in die Schweiz ein. Seit Februar 2002 lebt A.X. in Y.. Seit 1998 ist 
A.X. mit der ebenfalls aus Serbien stammenden, 1978 geborenen 
B.X. verheiratet. Die Eheleute A.X. und B.X. sind Eltern von zwei in 
der Schweiz geborenen Kindern, dem am 17. September 2000 gebo-
renen Sohn C.X. und der am 21. Mai 2005 geborenen Tochter D.X.. 

Am 19. Juni 2008 reichten die Eheleute A.X. und B.X. für sich 
und für ihre beiden Kinder C.X. und D.X. in der Gemeinde Y. ein 
Gesuch um ordentliche Einbürgerung ein. Nach einem ersten Ge-
spräch mit den Eheleuten A.X. und B.X. empfahl der Gemeinderat Y. 
am 16. Februar 2009 B.X., ihre Sprachkenntnisse mittels Deutsch-
kurs zu verbessern. 

Am 17. Juni 2010 fand ein zweites Gespräch des Gemeinderats 
mit den Eheleuten A.X. und B.X. statt. Dabei stellte der Gemeinderat 
fest, dass B.X. ihre Deutschkenntnisse in den letzten Monaten habe 
verbessern können. Sie habe hinsichtlich der sprachlichen Verständi-
gung deutliche Fortschritte erzielt. In Bezug auf eine negative Stel-
lungnahme der Schulpflege, welche das Einbürgerungsgesuch nicht 
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unterstützte, vertrat der Gemeinderat klar die Auffassung, dass die im 
Bericht erwähnten Eigenschaften von C.X. nicht Anlass sein könn-
ten, das Einbürgerungsgesuch abzulehnen. 

Am 25. November 2010 sicherte die Einwohnergemeindever-
sammlung Y. den Eheleuten A.X. und B.X. sowie den ins Einbürge-
rungsgesuch miteinbezogenen Kindern C.X. und D.X. mit 78 Ja-
Stimmen gegen 20 Nein-Stimmen die Erteilung des Gemeinde-
bürgerrechts zu. 

2. 
Am 12. April 2012 stellte das Departement Volkswirtschaft und 

Inneres dem Grossen Rat Antrag auf Erteilung des Kantonsbürger-
rechts. In der Begründung des Antrags wird auf die schulischen 
Schwierigkeiten C.X.s eingegangen und namentlich ausgeführt, auf-
grund des jugendlichen Alters von C.X. sowie des Einbezugs in das 
Gesuch der Eltern seien die schulischen Vorfälle nicht ausreichend, 
um das Gesuch von C.X. zu sistieren oder gar abzulehnen. 

Das Bundesamt für Migration erteilte am 6. Juni 2012 die eidg. 
Einbürgerungsbewilligung. 

3. 
Vom 2. Juli 2012 bis zum 25. Februar 2013 befassten sich die 

Kommission für Justiz und die Subkommission Einbürgerungen an 
insgesamt sechs Sitzungen mit dem Gesuch der Eheleute A.X. und 
B.X.. An ihrer Sitzung vom 25. Februar 2013 lehnte die Kommission 
für Justiz das Gesuch um Einbürgerung ab. Von diesem Entscheid 
nahm der Grosse Rat am 12. März 2013 Kenntnis. 

Dagegen liessen die Eheleute A.X. und B.X. am 17. April 2013 
beim Verwaltungsgericht Beschwerde erheben.  

Aus den Erwägungen 

2. 
Hier ist zunächst nicht streitig, dass die Beschwerdeführer die 

Voraussetzungen gemäss Art. 14 lit. c und d BüG erfüllen: Sie verfü-
gen über einen einwandfreien Leumund; die Strafregisterauszüge 
weisen keine Strafen irgendwelcher Art aus. Ebenso mussten die Be-
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schwerdeführer gemäss den Betreibungsregisterauszügen nicht be-
trieben werden und sie haben insbesondere ihre Steuern immer 
pünktlich und vollständig bezahlt. Gemäss den Erhebungen der Ge-
meinde und des Departements Volkswirtschaft und Inneres kann 
auch keinem Zweifel unterliegen, dass sich die Beschwerdeführer zu 
den demokratischen Institutionen der Schweiz bekennen und die 
Werte der Bundes- und Kantonsverfassung achten. (…) 

3. 
3.1.-3.4.(…) 
4. 
4.1.-4.2.(…) 
4.3. 
4.3.1. 
Hier dreht sich der Streit allein darum, ob die Beschwerdeführer 

ausreichend integriert bzw. mit den schweizerischen Verhältnissen 
vertraut sind, insbesondere ob ihre Kooperation mit den Schulbehör-
den im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten ihres Sohns C.X. als 
ausreichend bezeichnet werden kann oder ob sie unzulänglich und 
damit ein Indikator für eine unzureichende Eingliederung der Eltern 
in die schweizerischen Verhältnisse ist. 

4.3.2. 
C.X. war im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (noch) 7, im 

Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids 12 Jahre alt. Bei Kindern 
bzw. Jugendlichen und Schülern, die noch weitgehend in den fami-
liären Verhältnissen leben und noch keine weiteren sozialen Aktivitä-
ten entfalten, bedeutet die Prüfung der Einbürgerungsvoraussetzun-
gen insbesondere, dass spezifisch auf das Verhalten in der Schule 
und um die Schule herum abgestellt wird (Urteil des Bundesgerichts 
vom 2. Juli 2008 [1D_17/2007 = ZBl 110/2009, 114] Erw. 4.4; Urteil 
des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 23. Mai 2012 [BVR 
2012 S. 529] Erw. 6.3). Die Einbürgerungsbehörden haben somit bei 
der Frage, ob Kinder und Jugendliche in die schweizerischen Ver-
hältnisse eingegliedert und mit den schweizerischen Lebensgewohn-
heiten, Sitten und Gebräuchen vertraut sind, Abklärungen bei den 
Schulbehörden vorzunehmen. 
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Die Schwierigkeiten C.X.s wurden weder vom Departement 
Volkswirtschaft und Inneres noch von der Kommission für Justiz als 
ausreichender Grund für eine unzureichende Integration von C.X. in 
die schweizerischen Verhältnisse betrachtet. Diese Schwierigkeiten 
erreichen nach Auffassung des Departements Volkswirtschaft und In-
neres und des Grossen Rates damit nicht ein Ausmass, welches die 
Verweigerung des Bürgerrechts gegenüber C.X. wegen mangelnder 
Integration bzw. Vertrautheit mit den schweizerischen Verhältnissen 
zu rechtfertigen vermöchte. Unter diesen Umständen kann es auch 
unter der Herrschaft des Untersuchungsgrundsatzes (vgl. § 17 Abs. 1 
VRPG) nicht Aufgabe des Verwaltungsgerichts sein, diesbezüglich 
selbst noch nähere Abklärungen zu treffen. Es ist vielmehr davon 
auszugehen, dass C.X. trotz der in den Berichten der Schulbehörden 
erwähnten Schwierigkeiten (die im Übrigen bei weitem nicht das 
Ausmass der Probleme erreichen, wie sie in den beiden angeführten 
Beispielen aus der Rechtsprechung dokumentiert sind) ausreichend 
mit den schweizerischen Verhältnissen vertraut ist, damit er ins 
Schweizer Bürgerrecht aufgenommen werden kann. Daher ist im 
Folgenden allein der Frage nachzugehen, ob C.X.s Eltern, A.X. und 
B.X., ausreichend mit den schweizerischen Verhältnissen vertraut 
sind, um sie ins Kantonsbürgerrecht aufzunehmen. Wäre diese Frage 
zu verneinen, würde sich dies indessen infolge der Abhängigkeit des 
Gesuchs von C.X. von dem seiner Eltern in der Weise auswirken, 
dass auch C.X. die Einbürgerung zu verweigern wäre. 

5. 
5.1. 
Bei einer Gesamtwürdigung der Vertrautheit von A.X. und B.X. 

mit den schweizerischen Verhältnissen (Art. 14 lit. a und b BüG) fällt 
zunächst ins Gewicht, dass sie beide offenbar nicht nur über ausrei-
chende, sondern sogar über gute (B.X.) bis sogar sehr gute (A.X.) 
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen, die ihnen ohne weiteres 
eine Teilnahme am öffentlichen Leben in der Schweiz ermöglichen. 
Darüber hinaus haben beide die von ihnen absolvierten Tests betref-
fend landes- und staatskundliche Kenntnisse über die Schweiz mit 
sehr gutem Ergebnis bestanden. Auch die Zeugnisse von den Arbeit-
gebern geben keinen Anlass zur Annahme, A.X. und B.X. seien mit 
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den schweizerischen Verhältnissen nur unzureichend vertraut und/ 
oder wären durch problematische Verhaltensweisen aufgefallen. All 
dies spricht für eine erfolgreiche Integration und eine erhebliche 
Vertrautheit mit den schweizerischen Verhältnissen. 

5.2. 
Die Auffassung, A.X. und B.X. seien unzureichend mit den 

schweizerischen Verhältnissen vertraut, wie sie von der Subkom-
mission Einbürgerungen und der Kommission für Justiz vertreten 
wurde, beschränkt sich im Ergebnis denn auch allein auf den Vor-
wurf, sie hätten im Zusammenhang mit schulischen Schwierigkeiten 
ihres Sohnes C.X. unzureichend mit den Schulbehörden kooperiert. 

6. 
6.1.-6.2.(…) 
6.3. 
(…) 
Erkennbar ist zwar eine gewisse Zurückhaltung der Eltern, den 

Empfehlungen der Schulbehörden zu folgen. So haben sie sich offen-
bar nur zögerlich dazu bereit erklärt, C.X. durch den schulpsycho-
logischen Dienst begutachten zu lassen. Dass A.X. und B.X. erhebli-
chen Widerstand gegen eine solche Begutachtung geleistet hätten, 
lässt sich den verschiedenen Berichten dagegen nicht entnehmen. 

Ebenso ergibt sich aus den Berichten nicht, dass die Eltern sich 
einer Zusammenarbeit mit dem Schulsozialarbeiter verweigert hät-
ten; auch ein Heilpädagoge konnte offenbar mit Einwilligung der El-
tern beigezogen werden. 

Die Eltern haben hingegen offenbar höhere Erwartungen an die 
schulische Karriere ihres Sohnes als dieser bisher erfüllen konnte. 
Dass Eltern – im (allenfalls nur vermeintlichen) Interesse ihrer Kin-
der – darauf drängen, dass diese in die Sekundarschule und nicht in 
die Realschule übertreten können, mag unklug sein, ist aber ver-
ständlich. Solchem Verhalten begegnet man nicht selten auch bei 
durchschnittlichen Schweizer Eltern. Offenbar haben die Eltern hier 
im Übrigen dann doch ohne grösseren Widerstand einem Übertritt 
von C.X. in die Realschule zugestimmt; in den Akten finden sich je-
denfalls keine Hinweise darauf, dass die Eltern weitere Schritte im 
Hinblick auf einen Übertritt C.X.s in die Sekundarschule unternom-
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men hätten (z.B. Bestehen auf einer Prüfung für den Entscheid über 
den Übertritt in die Mittelstufe; Beschwerde gegen den Zuweisungs-
entscheid). 

Dass sie einer Weiterleitung der Ergebnisse der schulpsycholo-
gischen Untersuchung an die Realschulleitung (bisher) nicht zuge-
stimmt haben und auch mit einem Sozialtraining (noch) zuwarten 
wollen, stellt auch keine mangelhafte Kooperation dar, haben sie 
doch eine Anmeldung C.X.s für den Fall versprochen, wenn in der 
Oberstufe die disziplinarischen Probleme weiterbestünden. Auch 
wenn die Zurückhaltung bei der Weitergabe der Ergebnisse der 
schulpsychologischen Untersuchung bedauerlich sein mag, ist ein 
solches Verhalten doch ohne weiteres nachvollziehbar und begegnet 
auch entsprechend häufig, haben Eltern doch oft – zu Recht oder zu 
Unrecht – Angst, dass ihr Kind frühzeitig und unnötig in eine Aus-
senseiterrolle gedrängt wird. 

Zu bedauern ist mit den Schulbehörden, dass A.X. und B.X. – 
wohl vor allem deshalb, weil sie beide eine Erwerbstätigkeit ausüben 
– häufig für die Schulbehörden telefonisch nicht erreichbar waren 
(wobei es offenbar doch, soweit erforderlich, stets gelang, Termine 
für Gespräche zu vereinbaren) und C.X. zu Hause nicht im von Leh-
rern und Schulbehörden geforderten Ausmass unterstützten. 

Was schliesslich die in sämtlichen Stellungnahmen der Schulbe-
hörden auftauchende Aussage betrifft, es bestünden grundlegende 
Unterschiede mit Bezug auf die im Elternhaus C.X.s und die in der 
Schule vermittelten Werte, so wurde diese Aussage in keiner Art und 
Weise substanziiert. Es mag zwar von Schulbehörden zu Recht als 
pädagogisch verfehlt betrachtet werden, wenn Eltern mehr Wert auf 
die Noten ihrer Kinder als auf Fortschritte in ihrem Sozialverhalten 
legen. Eine solche Haltung ist aber weit verbreitet und zumindest 
verständlich, sind doch Eltern heute schon häufig sehr früh in Sorge 
um die mögliche berufliche Zukunft ihrer Kinder. 

Insgesamt ergibt sich damit aus den Berichten der Schulbehör-
den für A.X. und B.X. das Bild von Eltern, die an der schulischen 
Zukunft ihres Sohnes sehr interessiert und dem Gespräch mit den 
Schulbehörden auch zugänglich sind. Sie entziehen sich im Hinblick 
auf Auffälligkeiten im Sozialverhalten ihres Sohnes und damit im 
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Zusammenhang stehenden nur unzureichenden schulischen Leistun-
gen insbesondere aus Angst vor einer allfälligen Stigmatisierung ih-
res Kindes zwar nicht den vorgeschlagenen Massnahmen, wollen in-
dessen bei deren Einleitung etwas zurückhaltender vorgehen als die 
Schulbehörden. Dazu passt denn auch, dass A.X. und B.X. am 
9. Januar 2012 (d.h. noch bevor sie vom negativen Entscheid des 
Grossen Rats Kenntnis hatten) selbst einen Termin bei einem Fach-
arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie für C.X. vereinbarten, um auf 
diese Weise – über die bisherigen Einschätzungen der Schulbehörden 
hinaus – eine weitere fachliche Meinung betreffend die Entwick-
lungsschwierigkeiten von C.X. zu erhalten. Insgesamt fehlen jegliche 
Hinweise darauf, dass das Verhalten der von A.X. und B.X. gegen-
über den Schulbehörden durch tiefgreifende kulturelle Unterschiede 
und die Nichtanerkennung von in der Schweiz anerkannten Werten 
im Zusammenhang mit der Erziehung von Kindern (z.B. autoritäres 
Verständnis von Kindererziehung, abweichendes Verständnis der 
Effekte der Bestrafung von Kindern, abweichendes Verständnis der 
Geschlechterrolle von Knaben etc.) verursacht wäre. Das Verhalten 
von A.X. und B.X. kann damit nicht als mangelnde Kooperation 
gegenüber den Schulbehörden bezeichnet und als Anzeichen für eine 
unzureichende Bereitschaft, sich in die schweizerischen Verhältnisse 
einzufügen, gedeutet werden. Die Verweigerung der Erteilung des 
Kantonsbürgerrechts durch die Kommission für Justiz wegen angeb-
lich mangelhafter Kooperation mit den Schulbehörden erweist sich 
daher als rechtswidrig. 

Wenn die Schulbehörden, wie dies aus einigen der angeführten 
Stellungnahmen hervorgeht, ein Zuwarten mit der Einbürgerung 
empfehlen, weil sie sich davon offenbar versprechen, dass die Eltern 
C.X.s dann eher bereit wären, den Empfehlungen der Schulbehörden 
zu folgen, ohne diese zur Diskussion zu stellen und/oder sich zusätz-
lich externen Rat (bei einem selbst zugezogenen Fachmann) zu ho-
len, erweckt dies im Übrigen erhebliche Bedenken. Im Ergebnis 
versuchen die Schulbehörden damit, das Einbürgerungsverfahren in 
unzulässiger Weise für ihre eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. 
Seitens des Departements Volkswirtschaft und Inneres ist denn auch 
anlässlich der Beratung des Einbürgerungsgesuchs durch die Sub-
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kommission Einbürgerungen zu Recht darauf aufmerksam gemacht 
worden, dass sich diese mit der Verweigerung der Einbürgerung zu 
einer "Art Vollstreckungsgehilfen" der Schulpflege mache. 

7. 
7.1. (…) 
7.2. 
(…) 
A.X. und B.X. haben, wie dargelegt, entgegen den Feststellun-

gen des Grossen Rats gegenüber den Schulbehörden kein unkoope-
ratives Verhalten an den Tag gelegt, welches die Ablehnung ihres 
Einbürgerungsgesuchs zu rechtfertigen vermöchte. Sie haben inzwi-
schen sogar selbst fachkundigen Rat für die Bewältigung der Ent-
wicklungsprobleme ihres Sohnes C.X. beigezogen und damit zu er-
kennen gegeben, wie ernst sie dessen Probleme nehmen und wie viel 
ihnen an deren Lösung liegt. Im Verfahren vor Verwaltungsgericht 
sind auch sonst keine Tatsachen bekannt geworden, die auf eine 
mangelnde Kooperation der Eltern A.X. und B.X. mit den Schul-
behörden hindeuten. Schliesslich haben weder das Departement 
Volkswirtschaft und Inneres noch der Grosse Rat im verwaltungsge-
richtlichen Verfahren weitere Tatsachen namhaft gemacht, die gegen 
eine Erteilung des Bürgerrechts sprechen würden. Unter diesen be-
sonderen Umständen ist daher nicht nur der angefochtene Entscheid 
aufzuheben, sondern es ist das Gesuch der Beschwerdeführer um 
Aufnahme in das Kantons- und Gemeindebürgerrecht zu genehmigen 
(§ 5 Abs. 1 KBüG). 
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IX. Gemeinderecht 

 

44 Bestattungswesen 
- Im Bestattungswesen sind die Gemeinden insbesondere bei der Rege-

lung von organisatorischen und finanziellen Belangen (Anlage von 
Friedhöfen und Gräbern, Abräumen von Gräbern, Kosten der Be-
stattung) autonom. 

- Die Bestattungsverordnung sieht die vorzeitige Exhumierung bei 
Erdbestattungen explizit vor; mangels gegenteiliger Vorschrift ist 
auch die vorzeitige Aufhebung bzw. Verlegung von Urnengräbern zu-
lässig, da sie von keiner gesundheitspolizeilichen Relevanz ist. 

- Dem Selbstbestimmungsrecht des Verstorbenen kommt gegenüber 
dem Bestimmungsrecht der hinterbliebenen Angehörigen grundsätz-
lich der Vorrang zu, d.h. letzteres kommt zum Zuge, wenn keine ent-
sprechenden schriftlichen oder mündlichen Anordnungen des Ver-
storbenen vorliegen. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 24. April 2013 in Sachen 
A. gegen Gemeinderat B. und DGS (WBE.2012.441). 

Aus den Erwägungen 

2. 
2.1. 
Art. 50 Abs. 1 BV gewährleistet die Gemeindeautonomie nach 

Massgabe des kantonalen Rechts. Gemäss § 106 Abs. 1 KV sind die 
Gemeinden im Rahmen von Verfassung und Gesetz befugt, sich 
selbst zu organisieren, ihre Behörden und Beamten zu wählen, ihre 
Aufgaben nach eigenem Ermessen zu erfüllen und ihre öffentlichen 
Sachen selbständig zu verwalten. Nach der Praxis des Bundesge-
richts liegt Gemeindeautonomie dort vor, wo das kantonale Recht ei-
nen Sachbereich nicht abschliessend ordnet, sondern ihn ganz oder 
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teilweise der Gemeinde zur Regelung überlässt und der Gemeinde 
dabei einen relativ erheblichen Entscheidungsspielraum einräumt 
(BGE 138 I 143, Erw. 3; 136 I 395, Erw. 3.2; 136 I 316, Erw. 2.1; 
129 I 290, Erw. 2; AGVE 2011, S. 199; 2003, S. 470 mit Hinweisen; 
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines 
Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 1392 mit 
Hinweisen). Ob und wieweit eine Gemeinde in einem gewissen Be-
reich autonom ist, bestimmt sich also nach dem kantonalen Ver-
fassungs- und Gesetzesrecht (BGE 129 I 410, Erw. 2 mit Hinweisen; 
AGVE 2011, S. 200; 2003, S. 470; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, 
a.a.O., Rz. 1393 mit Hinweisen). 

2.2. 
Nach § 47 Abs. 1 GesG ist das Bestattungswesen Aufgabe der 

Gemeinden. Der Regierungsrat regelt die zur Wahrung von gesund-
heitspolizeilichen Interessen erforderlichen Grundsätze (Abs. 2). Den 
Materialien zur Totalrevision des Gesundheitsgesetzes lässt sich ent-
nehmen, dass die bisher weitergehende kantonale Regelung des Be-
stattungswesens den Grundsätzen der Aufgabenteilung zwischen 
Kanton und Gemeinden widersprochen habe, da dieses "unbestritte-
nermassen in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden" falle. Nach 
dem Willen des Gesetzgebers soll den Gemeinden neben der Voll-
zugs- auch eine stark erweiterte Rechtssetzungskompetenz zukom-
men, welche Anpassungen und Ergänzungen in den kommunalen 
Friedhofreglementen erforderlich mache (vgl. Botschaft des Regie-
rungsrats des Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 21. Mai 
2008, 08.141, S. 79). 

Der Regierungsrat hat in Ausführung der Umweltschutz- und 
Gesundheitsgesetzgebung Grundsätze des Bestattungswesens in der 
Bestattungsverordnung vom 11. November 2009 (Bestattungsverord-
nung; SAR 371.112) geregelt. In dieser Verordnung finden sich auch 
Bestimmungen zur Aufhebung von Gräbern bzw. zur Grabesruhe 
(§ 10 Bestattungsverordnung). 

Ein relativ erheblicher Entscheidungsspielraum und damit Ge-
meindeautonomie besteht im Bestattungswesen insbesondere bei der 
Regelung von organisatorischen und finanziellen Belangen (Kosten 
der Bestattung, Anlage von Friedhöfen und Gräbern, Abräumung von 
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Gräbern; vgl. Botschaft, a.a.O.). Bereits unter der Geltung des 
Gesundheitsgesetzes vom 10. November 1987 und der Bestattungs-
verordnung vom 22. Januar 1990 waren die Gemeinden befugt, die 
Benützung der Friedhöfe anstaltspolizeilich zu ordnen und alles vor-
zukehren, was sie im Rahmen der speziellen Zweckbestimmung der 
öffentlichen Anlage für nötig erachteten. Anerkannt war insbeson-
dere, dass sie zum Erlass von Vorschriften befugt waren, welche da-
zu dienen, dem Friedhof ein würdiges und harmonisches Aussehen 
zu geben und zu erhalten (AGVE 2001, S. 546; 1991, S. 435 je mit 
Hinweisen). 

3. 
3.1. 
§ 16 des Bestattungs- und Friedhofreglements der Gemeinde B. 

regelt die Benützungsdauer der Gräber bzw. die Ruhezeit. Danach 
beträgt die Ruhezeit für Reihengräber für Erdbestattungen und Urnen 
und für Bestattungen im Urnenplatten- bzw. Gemeinschaftsgrab 
25 Jahre. Das Benützungsrecht für Familiengräber beträgt 50 Jahre. 
Die Gräber dürfen unter Vorbehalt der gesetzlich geregelten Exhu-
mation frühestens nach Ablauf von 25 Jahren geöffnet werden. 

Nach § 10 Abs. 1 Bestattungsverordnung beträgt die Grabes-
ruhe mindestens 20 Jahre. Wird eine Urne einem Grab nachträglich 
beigelegt, richtet sich die Dauer der Grabesruhe nach der Erstbe-
stattung. Gemäss Abs. 2 kann der Gemeinderat auf übereinstimmen-
des Begehren der nächsten Angehörigen und nach vorgängiger Zu-
stimmung des Amtsarztes eine vorzeitige Exhumierung bewilligen, 
wenn dieser keine wesentlichen Interessen entgegenstehen und eine 
anderweitige Bestattung der Leiche gewährleistet ist. 

3.2. 
Das kommunale Bestattungs- und Friedhofreglement hält fest, 

dass Gräber grundsätzlich erst nach 25 Jahren geöffnet werden dür-
fen, wobei die gesetzlich geregelte Exhumation vorbehalten wird 
(vgl. § 16). 

§ 10 der kantonalen Bestattungsverordnung ermöglicht die vor-
zeitige Exhumierung bei Erdbestattungen. Unter Erdbestattung im 
Sinne von § 7 Abs. 2 Bestattungsverordnung wird die Beisetzung ei-
ner Leiche in einem zu diesem Zweck besonders hergestellten Grab 
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verstanden, welches wieder geschlossen wird, um durch die in der 
Erde enthaltene Luft und Feuchtigkeit eine allmähliche Auflösung 
der Leiche herbeizuführen (PETER REMUND, Die rechtliche Organi-
sation des Bestattungswesens im Aargau, Aarau 1948, S. 112). 

Unter dem Begriff der Feuerbestattung im Sinne von § 7 Abs. 3 
Bestattungsverordnung wird die Auflösung der Körper verstorbener 
Menschen durch Verbrennung und die Beisetzung der im Ver-
brennungsprozess übrig gebliebenen Aschenreste zur dauernden Ru-
he verstanden (REMUND, a.a.O., S. 141 mit Hinweis). Die vorzeitige 
Aufhebung eines Urnengrabes zwecks Verlegung der Urne in ein 
neues Grab ist in der Bestattungsverordnung nicht explizit geregelt. 
Der kantonale Verordnungsgeber hat aber – wie bereits ausgeführt – 
die Möglichkeit der vorzeitigen Exhumierung der Leiche auf über-
einstimmendes Begehren der Angehörigen bei Erdbestattungen vor-
gesehen und die Umbettung ist bei Urnengräbern von keinerlei ge-
sundheitspolizeilicher Relevanz (vgl. REMUND, a.a.O., S. 152). Dies 
zeigt sich unter anderem daran, dass die Verordnung bei Feuerbe-
stattungen die Beisetzung von Urnen bzw. offener Asche im Gegen-
satz zu Erdbestattungen auch ausserhalb von Friedhöfen, insbe-
sondere in Wäldern, Gewässern oder auf Privatgrundstücken, grund-
sätzlich erlaubt (§ 7 Abs. 2 und 3 Bestattungsverordnung). Unter Be-
achtung der gesundheitspolizeilichen und umweltschutzrechtlichen 
Zielsetzungen der Bestattungsverordnung würde es einen Wertungs-
widerspruch bedeuten, die vorzeitige Aufhebung eines Urnengrabes 
zwecks Verlegung der Urne in ein neues Grab mit dem Argument zu 
verweigern, sie sei in der Bestattungsverordnung nicht vorgesehen. 
Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Verordnungsgeber die Auf-
hebung von Urnengräbern bzw. die Verlegung von Urnen (still-
schweigend) erlaubt hat. Der Regierungsrat hatte bereits unter der 
Geltung der Verordnung über das Bestattungswesen vom 9. Dezem-
ber 1946, welche keine ausdrückliche Bestimmung zur Verlegung 
von Urnen enthielt, in einem Entscheid vom 21. März 1988 erwogen, 
dass unter bestimmten Voraussetzungen einem Begehren um nach-
trägliche Änderung der Art oder des Ortes der Bestattung entspro-
chen werden könne bzw. müsse (vgl. AGVE 1988, S. 549). Bei die-
ser Gelegenheit hat der damalige Verordnungsgeber festgehalten, die 
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Beigabe der Urne in das Grab eines Familienangehörigen entspreche 
einem im Kanton Aargau bekannten Gebrauch (vgl. AGVE 1988, 
S. 552). 

3.3. 
Weder § 16 des kommunalen Bestattungs- und Friedhofregle-

ments noch § 10 Bestattungsverordnung verbieten die Verlegung ei-
ner auf dem Friedhof beigesetzten Urne vor dem Ablauf der Grabes-
ruhe bzw. der Ruhezeit. 

Das kommunale Bestattungs- und Friedhofreglement sieht zwar 
einerseits Familiengräber für Urnen (§ 21, Anhang Ziff. 6) wie auch 
die (bewilligungspflichtige) Möglichkeit der Beisetzung von Perso-
nen mit auswärtigem Wohnsitz vor, wenn besondere Beziehungen 
zur Gemeinde bestehen (§ 9 Abs. 2). Auch die zusätzliche Urnenbei-
setzung im Reihen- oder Familiengrab ist geregelt (§ 15). Indessen 
enthält es keine Vorschriften zur Verlegung von beigesetzten Urnen. 

Angesichts des Fehlens einer ausdrücklichen Bestimmung zur 
Verlegung von beigesetzten Urnen und in Nachachtung der ver-
fassungsrechtlichen Vorgaben (vgl. hierzu hinten Erw. 4.1 und 4.2) 
ist die analoge Anwendung von § 10 Abs. 2 Bestattungsverordnung 
angezeigt (zum Analogieschluss vgl. ERNST A. KRAMER, Juristische 
Methodenlehre, 2. Aufl., Basel/München/Wien 2005, S. 173 ff.). 
Beim Fehlen einer entsprechenden Regelung im kommunalen Regle-
ment kann der Gemeinderat daher in analoger Anwendung von § 10 
Abs. 2 Bestattungsverordnung auch bei beigesetzten Urnen dem ge-
meinsamen Gesuch der nächsten Angehörigen um Verlegung stattge-
ben, wenn diesem keine wesentlichen Interessen entgegenstehen und 
eine anderweitige (schickliche) Beisetzung der Urne gewährleistet 
ist. Dabei entfällt selbstredend das Erfordernis der vorgängigen Zu-
stimmung des Amtsarztes (zur schicklichen Beisetzung der Aschen-
reste vgl. REMUND, a.a.O., S. 152 ff.). 

4. 
4.1. 
§ 10 Abs. 2 Bestattungsverordnung ist eine "Kann-Vorschrift" 

und räumt dem Gemeinderat ein Ermessen ein. Darunter wird ge-
meinhin ein Entscheidungsspielraum der Verwaltungsbehörden ver-
standen, ein Freiraum, den der Gesetzgeber den Verwaltungsbehör-
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den gewährt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Behörden in ihrer 
Entscheidung völlig frei sind. Die Behörden dürfen nicht willkürlich 
entscheiden. Sie sind vielmehr an die Verfassung gebunden und 
müssen daher insbesondere das Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 BV), 
das Verhältnismässigkeitsprinzip und die Pflicht zur Wahrung der 
öffentlichen Interessen (Art. 5 Abs. 2 BV; § 3 VRPG) befolgen. Aus-
serdem sind Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung auch bei Er-
messensentscheiden zu beachten (pflichtgemässes Ermessen; vgl. 
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 429, 441; PIERRE 
TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines 
Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 26 N 11). 

In seinem Entscheid hat der Gemeinderat auch die verfassungs-
mässigen Rechte der verstorbenen Person sowie der Angehörigen zu 
beachten (vgl. hinten Erw. 4.2) und in diesem Zusammenhang insbe-
sondere die für Einschränkungen von Freiheitsrechten vorgeschrie-
bene Interessenabwägung zwischen den relevanten öffentlichen und 
privaten Interessen vorzunehmen (vgl. § 3 VRPG). 

4.2. 
4.2.1. 
Der Anspruch auf eine schickliche Beerdigung war explizit in 

Art. 53 Abs. 2 der (alten) Bundesverfassung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874 (aBV) enthalten. Die schickli-
che Beerdigung eines Verstorbenen wurde als ein über den Tod hi-
nauswirkendes verfassungsmässiges Recht des Bürgers aufgefasst 
(DETLEV CHR. DICKE, in: Kommentar zur aBV, Basel/Zürich/Bern 
1996, Band III, Art. 53 N 10). In der neuen Bundesverfassung vom 
18. April 1999 ist der Anspruch auf ein schickliches Begräbnis nicht 
mehr ausdrücklich enthalten, ausgehend davon, dass die Garantie der 
Menschenwürde nach Art. 7 BV dieses Recht mit einschliesst (vgl. 
BGE 125 I 300, Erw. 2a; Botschaft über eine neue Bundesverfassung 
vom 20. November 1996, 96.091, S. 141, in: BBl 1997 I 141). 

4.2.2. 
Neuere Lehre und Praxis gehen davon aus, dass der verfas-

sungsmässige Persönlichkeitsschutz und damit auch die Bestimmung 
über die Beerdigungsart den Tod seines Trägers überdauern (post-
mortale Fortwirkung des verfassungsmässigen Persönlichkeitsschut-
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zes; vgl. NICCOLO RASELLI, Schickliche Beerdigung für "Anders-
gläubige", in: AJP 1996, S. 1108; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS 
SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl., Bern 2008, S. 162). 
Der altrechtliche Anspruch auf ein schickliches Begräbnis wird 
allgemeiner als Garantie selbstbestimmter Bestattung verstanden 
(DIES., a.a.O., S. 161; vgl. demgegenüber noch: DICKE, a.a.O., 
Art. 53 N 10; BGE 125 I 300, Erw. 2a mit Hinweisen, wo die 
Schicklichkeit als Ausdruck der Achtung gegenüber dem Leichnam 
verstanden wird, wozu auf die Sitte und den Ortsgebrauch abgestellt 
wird; REMUND, a.a.O., S. 46, wonach die Schicklichkeit insbesonde-
re erfordere, dass jeder Verstorbene ungeachtet seiner Konfession 
oder Religion oder anderer Umstände in einer der Achtung der Men-
schenwürde entsprechenden Weise bestattet wird). 

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird das Selbst-
bestimmungsrecht eines Menschen, zu Lebzeiten über seinen toten 
Körper zu verfügen und die Modalitäten seiner Bestattung festzule-
gen durch die persönliche Freiheit nach Art. 10 Abs. 2 BV geschützt 
(BGE 129 I 173, Erw. 4). In der Kantonsverfassung wird das Be-
stimmungsrecht über den toten Körper ebenfalls durch das Grund-
recht der persönlichen Freiheit nach § 15 Abs. 1 KV gewährleistet 
(KURT EICHENBERGER, Verfassung des Kantons Aargau, Textausga-
be mit Kommentar, Aarau 1986, § 15 N 6). Die persönliche Freiheit 
schützt auch die emotionalen Bindungen der Angehörigen zu einem 
Verstorbenen. Kraft dieser engen Verbundenheit steht den Ange-
hörigen das Recht zu, über den Leichnam des Verstorbenen zu 
bestimmen, die Art und den Ort der Bestattung festzulegen sowie 
sich gegen ungerechtfertigte Eingriffe in den toten Körper zur Wehr 
zu setzen (BGE 129 I 173, Erw. 2.1 mit Hinweisen). Dem Selbst-
bestimmungsrecht des Verstorbenen kommt gegenüber dem Be-
stimmungsrecht der hinterbliebenen Angehörigen grundsätzlich der 
Vorrang zu, d.h. letzteres kommt zum Zuge, wenn keine entsprechen-
den schriftlichen oder mündlichen Anordnungen des Verstorbenen 
vorliegen (BGE 129 I 302, Erw. 1.2.3; 129 I 173, Erw. 4). 

4.2.3. 
Dementsprechend bestimmt § 8 Abs. 1 Bestattungsverordnung, 

dass sich die Bestattungsart nach dem Wunsch der verstorbenen Per-
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son, oder, wenn nicht feststellbar, nach dem Wunsch der nächsten, 
erreichbaren Angehörigen richtet (vgl. bereits AGVE 1988, S. 549). 

4.2.4. 
Der Beschwerdeführer verlangt die Verlegung des Urnengrabes 

seiner vorverstorbenen Gattin nach C. (ZH), um im gemeinsamen 
Grab die letzte Ruhe finden zu können. Entsprechend den 
Ausführungen des Beschwerdeführers sind keine weiteren nahen An-
gehörigen vorhanden und entspricht es dem Willen beider Partner, im 
gemeinsamen Urnengrab bestattet zu werden. Ein weiterer Grund sei 
sein abgelegener Wohnsitz: C. sei mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln besser erreichbar. Eine Beisetzung im Reihengrab seiner 
Gattin auf dem Friedhof in B., wie sie entsprechend § 9 Abs. 2 i.V.m. 
§ 15 Abs. 1 des Bestattungs- und Friedhofreglements bewilligungsfä-
hig wäre, lehnt der Beschwerdeführer ab. Es sei ihm ein Anliegen, im 
gleichen Grab wie seine vorverstorbene Ehefrau beigesetzt zu wer-
den. Seiner neuen Lebenspartnerin fehle der Bezug zu B.. Aus die-
sem Grunde mache eine Bestattung dort für ihn keinen Sinn. 

Von der Gemeinde C. (ZH) habe er eine Grabesreservationszu-
sage und die Beisetzung der Urne sei mit dem Friedhofsgärtner abge-
sprochen. Diese würde auch von einem Pfarrer begleitet. Der Be-
schwerdeführer erklärt sich im Weiteren bereit, die Kosten der Um-
bettung zu tragen und die Grabeslücke auf dem Friedhof in B. auf 
eigene Kosten zu begrünen. 

4.3. 
Der Gemeinderat hat seinen Entscheid vom 14. Mai 2012 im 

Wesentlichen damit begründet, dass für die vom Beschwerdeführer 
gewählte Bestattungsart keine frühzeitige Auflösung des Grabes 
vorgesehen sei. Abgestützt hat er sich dabei – wie erwähnt – auf § 16 
des kommunalen Bestattungs- und Friedhofreglements. Der Gemein-
derat bewillige praxisgemäss keine Ausnahmen, wobei einer "Selbst-
dynamik, welche durch Sonderbewilligungen entstehen könnte", vor-
gebeugt werden soll. 

Wie bereits festgehalten, verbietet § 16 des Reglements in Ver-
bindung mit § 10 Bestattungsverordnung die Umbettung einer beige-
setzten Urne nicht (vgl. vorne Erw. 3). 
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Die Vorinstanz hat zu Recht festgehalten, dass die kantonale 
Rechtsmittelinstanz ihr Ermessen im von der Gemeindeautonomie 
erfassten Bereich nicht anstelle der kommunalen Verwaltungsbe-
hörde ausüben darf (vgl. BGE 138 I 143, Erw. 3.2). Entgegen den Er-
wägungen im angefochtenen Entscheid des DGS stellt aber die unter-
lassene Ermessensausübung durch den Gemeinderat eine Ermessens-
unterschreitung dar und ist daher eine zu beanstandende Rechtsver-
letzung (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 470 f.; 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O., § 26 N 17). Da der Ge-
meinderat die Umbettung der Urne als zum vornherein unzulässig er-
achtet hat, ist neben der Ausübung des Ermessens auch die im Rah-
men des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes vorgeschriebene Interes-
senabwägung bzw. die Prüfung der Voraussetzungen eines Eingriffs 
in das Grundrecht der persönlichen Freiheit (vgl. vorne Erw. 4.2.2) 
im erstinstanzlichen Entscheid unterblieben. 
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X. Straf- und Massnahmenvollzug 

 

45 Vorzeitiger Strafvollzug 
- Ausnahmeweises Absehen vom Erfordernis des aktuellen Interesses 

(Erw. I./1.2.1.) 
- Das Durchführen von Besuchen der Lebensgefährtin in Räumen mit 

Trennscheibe ist unverhältnismässig, wenn dies aus Gründen des 
Haftzwecks nicht (mehr) erforderlich ist (Erw. II/3.4.3.). 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 24. Oktober 2013 in Sa-
chen X. (WBE.2013.285). 

Sachverhalt 

X. befand sich vom 9. Oktober 2012 bis zum 8. April 2013 in 
Untersuchungshaft, welche zunächst im Zentralgefängnis der Justiz-
vollzugsanstalt (JVA) Lenzburg und ab dem 5. März 2013 im Be-
zirksgefängnis Y. vollzogen wurde. 

Am 1. Februar 2013 ersuchte X. erfolglos darum, dass seine Le-
bensgefährtin ihn in einem Raum ohne Trennscheibe besuchen dürfe. 

Der Gerichtspräsident des Bezirksgerichts Z. bewilligte am 
8. April 2013 das Gesuch um vorzeitigen Strafvollzug und ordnete 
an, die bewilligten Besuche der Lebensgefährtin X.s seien bis zur 
Verhandlung vom 23. Mai 2013, unter Vorbehalt allfälliger Be-
dingungen durch die zuständige JVA, ohne Trennscheibe durchzu-
führen. 

Nachdem in der Folge die Besuche ohne Trennscheibe weiter-
hin verweigert wurden und die dagegen erhobene Beschwerde vom 
Departement Volkswirtschaft und Inneres am 22. Mai 2013 abgewie-
sen wurde, erhob X., welcher sich zwischenzeitlich im ordentlichen 
Strafvollzug befand, dagegen am 30. Mai 2013 Verwaltungsgerichts-



280 Obergericht, Abteilung Verwaltungsgericht 2013 

beschwerde mit dem Antrag, Besuche seien ab sofort ohne Trenn-
scheibe durchzuführen. 

Aus den Erwägungen 

I. 
1. 
1.1. (…) 
1.2. 
1.2.1. 
Zur Beschwerde ist befugt, wer ein schutzwürdiges eigenes 

Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheids hat (§ 42 
Abs. 1 lit. a VRPG). 

Ein Interesse ist in der Regel nur dann schutzwürdig, wenn es 
aktuell oder in einem qualifizierten Sinn künftig ist (MICHAEL 
MERKER, Rechtsmittel, Klage und Normenkontrollverfahren nach 
dem aargauischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Kom-
mentar zu § 38 - 72 [a]VRPG, Zürich 1998, § 38 N 139; AGVE 
1991, S. 369 f.). Der Nachteil, den der Beschwerdeführer durch die 
angefochtene Verfügung erleidet, muss durch den Rechtsmittelent-
scheid beseitigt werden können; damit sind Interessen dann nicht 
mehr aktuell, wenn der Nachteil tatsächlich nicht mehr besteht oder 
bereits irreversibel eingetreten ist. Die aargauische Praxis verlangt 
das Vorliegen eines aktuellen praktischen Interesses an der Aufhe-
bung oder Änderung des angefochtenen Entscheids nicht bloss beim 
Einreichen der Beschwerde, sondern auch noch im Zeitpunkt der Ur-
teilsfällung (MERKER, a.a.O., § 38 N 140; AGVE 1990, S. 329). 
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist vom Erfordernis 
des aktuellen Interesses dann abzusehen, wenn sich die mit der Be-
schwerde aufgeworfenen grundsätzlichen Fragen jeweils unter glei-
chen oder ähnlichen Umständen wieder stellen könnten, ohne dass 
im Einzelfall rechtzeitig eine höchstrichterliche Prüfung stattfinden 
könnte. Damit ist zugleich gesagt, dass die nachträgliche Überprü-
fung einer gegenstandslos gewordenen Anordnung sich auf die sich 
in Zukunft mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erneut stellenden 
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Streitfragen zu beschränken hat; die Rechtsmittelinstanz beurteilt, 
unter Ausserachtlassen der zufälligen Modalitäten des obsolet gewor-
denen Falles, die streitigen Grundsatzfragen, wobei sich der Klä-
rungsbedarf aber aufgrund der individuellen, potentiell wiederhol-
baren Situation des Beschwerdeführers bestimmt (BGE 131 II 670, 
Erw. 1.2, mit Hinweisen; vgl. auch zur Praxis des Bundesgerichts 
hinsichtlich der Behandlung von bestimmten Rügen [insb. offen-
sichtliche Verletzung der EMRK] auch wenn ein aktuelles rechtlich 
geschütztes Interesse verneint wird: BGE 136 III 497, Erw. 2.2). 
Diese Grundsätze sind sinngemäss auf die Beschwerdeverfahren ge-
mäss VRPG anzuwenden. 

1.2.2.-1.2.3. (…) 
II. 
1.-2. (…) 
3. 
3.1. (…) 
3.2. 
(…) 
In seiner Stellungnahme führte der Gefängnisleiter Y. aus, dass 

aus Gründen der Gefängnissicherheit Besuche in den Bezirksge-
fängnissen generell (in der Regel in speziell eingerichteten) Be-
sucherräumen mit Trennscheibe stattfinden würden. Nebst dem 
Nichtvorhandensein eines Besucherzimmers ohne Trennscheibe hät-
ten die kantonalen Bezirksgefängnisse auch nicht die Möglichkeit, 
mittels Hilfsmitteln wie Detektionsgeräten eine einwandfreie Über-
prüfung der Besucher und deren Effekten vorzunehmen. Dieser Um-
stand sei mit der vorhandenen hohen Gefängnissicherheit nicht ver-
einbar. Dass Gefangene im vorzeitigen Straf- und Massnahmenvoll-
zug sich anzahlmässig immer häufiger und auch für lange Zeit in den 
Bezirksgefängnissen aufhalten müssten, ändere nichts an der Tatsa-
che, dass diese Anstalten für andere Haftformen ausgelegt seien. So-
wohl die betrieblichen als auch die personellen und baulichen Struk-
turen liessen sich nicht mit denjenigen einer grossen Justizvollzugs-
anstalt vergleichen. Im Gegensatz zu den anderen Bezirksgefäng-
nissen hätten die Gefangenen im Bezirksgefängnis Y. aber immerhin 
die Möglichkeit, an Werktagen einer geregelten Arbeit nachzugehen. 
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Von diesem Angebot werde rege Gebrauch gemacht und auch der 
Beschwerdeführer nutze dieses. Abschliessend hält der Gefängnislei-
ter Y. zudem fest, dass alle gewünschten Besuchstermine der Be-
sucher des Beschwerdeführers im Bezirksgefängnis ohne Schwierig-
keiten abgehalten werden konnten. Aus seinen dargelegten Ausfüh-
rungen werde es daher auch in Zukunft nicht möglich sein, in den 
Bezirksgefängnissen Besuche ohne Trennscheibe abhalten zu kön-
nen. 

3.3. (…) 
3.4. 
3.4.1. 
Gemäss Art. 236 Abs. 1 StPO kann die Verfahrensleitung der 

beschuldigten Person bewilligen, Freiheitsstrafen vorzeitig anzutre-
ten, sofern der Stand des Verfahrens es erlaubt. Nach der bundesge-
richtlichen Rechtsprechung stellt der vorzeitige Strafantritt seiner 
Natur nach eine Massnahme auf der Schwelle zwischen Strafverfol-
gung und Strafvollzug dar. Er soll ermöglichen, dass der angeschul-
digten Person bereits vor der rechtskräftigen Urteilsfällung ver-
besserte Chancen auf Resozialisierung im Rahmen des Strafvollzugs 
geboten werden können (BGE 133 I 270, Erw. 3.2.1). Für den vor-
zeitigen Strafvollzug ist, auch wenn er in einer Strafanstalt erfolgt, 
grundsätzlich das Haftregime der Untersuchungs- bzw. Sicherheits-
haft massgebend. Die für den ordentlichen Strafvollzug geltenden 
Vollzugserleichterungen können nach Massgabe der Erfordernisse 
des Verfahrenszwecks und gemäss den Notwendigkeiten, die sich aus 
dem jeweils bestehenden besonderen Haftgrund ergeben, beschränkt 
werden (BGE 133 I 270, Erw. 3.2.1 mit weiterem Hinweis; vgl. auch 
Art. 236 Abs. 4 StPO). Hingegen darf insbesondere bei längerer In-
haftierung nicht ausser Acht bleiben, dass der vorzeitige Strafantritt 
nicht nur der Sicherung des Untersuchungszwecks im Strafverfahren 
dient, sondern gleichzeitig auch vorgezogenen Strafvollzug darstellt, 
der sich so weit wie möglich an den Grundsätzen von Art. 74 f. StGB 
zu orientieren hat. 

3.4.2. 
Die Durchführung von Besuchen in Räumen mit Trennscheiben 

soll in erster Linie verhindern, dass keine Gegenstände und Schrift-



2013 Straf- und Massnahmenvollzug 283 

stücke ausgetauscht werden können, ermöglicht aber auch keine 
Berührungen zwischen der inhaftierten Person und dem Besucher. 
Dies beeinträchtigt die Begegnungen des Beschwerdeführers und sei-
ner Lebensgefährtin und schränkt ihn damit zweifelsohne in seinen 
Freiheitsrechten ein (vgl. auch Entscheid des deutschen Bundesver-
fassungsgerichts [BVerfGE] 89, 315, Erw. C/I). 

Wie bereits erwähnt, dürfen die Beschränkungen der Freiheits-
rechte von Gefangenen nicht über das hinausgehen, was zur Gewähr-
leistung der Haftzwecke und zur Aufrechterhaltung eines ordnungs-
gemässen Anstaltsbetriebs erforderlich ist. Insbesondere müssen 
Haftbedingungen vor dem verfassungsrechtlichen Anspruch auf per-
sönliche Freiheit und Schutz des Familien- und Privatlebens stand-
halten und verhältnismässig sein (Art. 10 Abs. 2, Art. 13 Abs. 1 und 
Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 36 Abs. 3 BV). Das Haftregime darf nicht 
strenger ausfallen, als der jeweilige Haftzweck es sachlich erfordert 
(BGE 123 I 221, Erw. I/4c, 118 Ia 64, Erw. 2d, je mit Hinweisen). In 
Bezug auf Untersuchungs- und Sicherheitshäftlinge hat das Bundes-
gericht festgehalten, dass die Erfordernisse des Untersuchungs-
zwecks nur im konkreten Einzelfall präzise bestimmt werden kön-
nen. Je höher die Flucht- und Kollusionsgefahr erscheint, desto re-
striktiver können die Haftbedingungen sein. Ebenso sind Einschrän-
kungen der Freiheitsrechte zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Mitgefangenen und des Gefängnispersonals grundsätzlich zulässig 
(BGE 113 Ia 328, Erw. 4). Auch im vorzeitigen Strafvollzug muss 
mithin ein Mindestmass an Sicherheit, darunter auch eine gewisse 
Beschränkung und Kontrolle von Aussenkontakten, gewährleistet 
sein. Eine entsprechend differenzierte Behandlung von strafpro-
zessualen Häftlingen und Gefangenen im ordentlichen Strafvollzug 
(etwa hinsichtlich Urlaubs- und Besuchsregelung) hält vor der 
Bundesverfassung grundsätzlich stand (vgl. unter anderem BGE 133 
I 270, Erw. 3.2.1, 123 I 221, Erw. 4c, 118 Ia 64, Erw. 2d, je mit Hin-
weisen). 

3.4.3. 
Zwar ist der Vorinstanz insofern beizupflichten, als es im 

öffentlichen Interesse liegt, den personellen und zeitlichen Aufwand 
im Verwaltungsbetrieb von Gefängnissen nach Möglichkeit auf ein 
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vertretbares Mass zu beschränken. Dies jedoch nur, solange die da-
raus resultierenden Eingriffe verhältnismässig bleiben (vgl. BGE 118 
Ia 64, Erw. 3). 

Die Vorinstanz legt vorliegend nicht einzelfallbegründend dar, 
inwiefern die Besuche der Lebensgefährtin des Beschwerdeführers 
im Hinblick auf den Haftzweck in Räumen mit Trennscheiben 
stattfinden müssen. Insbesondere behauptet die Vorinstanz nicht, dass 
der Beschwerdeführer als besonders gefährlich oder undiszipliniert 
einzustufen wäre bzw. dass er Fluchtversuche unternommen hätte. 
Ebenso wenig werden konkrete Verdunkelungshandlungen oder -ver-
suche bzw. eine Kollusionsgefahr dargelegt, welcher mit der Durch-
führung von Besuchen mit einer Trennscheibe wirkungsvoll be-
gegnet werden könnte. 

Vielmehr kann den Akten entnommen werden, dass mit der Be-
willigung des Gesuchs des Beschwerdeführers um vorzeitigen Straf-
vollzug das DVI damit beauftragt wurde, ihn auf den nächstmög-
lichen Zeitpunkt in eine geeignete Justizvollzugsanstalt zu überfüh-
ren, und ihm die Durchführung der Besuche seiner Lebensgefährtin 
bis zur Verhandlung vom 23. Mai 2013 ohne Trennscheibe bewilligt 
wurde, wobei allfällige Bedingungen, welche die zuständige Justiz-
vollzugsanstalt bei diesen Besuchen verfüge, vorbehalten blieben. 
Daraus erhellt klar, dass das Bezirksgericht Z. nicht vom (Wei-
ter-)Bestand einer Kollusionsgefahr beim Beschwerdeführer ausging, 
ansonsten die Besuche seiner Lebensgefährtin ohne Trennscheibe 
nicht grundsätzlich bewilligt worden wären. Schliesslich kann auch 
der Meldung zum Vollzug von Freiheitsstrafen und Massnahmen des 
Bezirksgerichts Z. vom 13. Juni 2013 entnommen werden, dass beim 
Beschwerdeführer keine Kollusionsgefahr besteht. 

Demzufolge ist davon auszugehen, dass beim Beschwerdefüh-
rer nicht mehr der Untersuchungszweck, sondern die Resozialisie-
rung im Vordergrund steht. Deshalb erfordert es der Haftzweck 
vorliegend nicht, das strenge Regime der Untersuchungsunterhaft auf 
den vorzeitigen Strafvollzug anzuwenden bzw. gefährdet eine Locke-
rung des strafprozessualen Haftregimes, insbesondere in Bezug auf 
die Einschränkung des Besuchsrechts des Beschwerdeführers, den 
Haftzweck nicht. Die Durchführung von Besuchen der Lebensge-
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fährtin des Beschwerdeführers in Räumen mit Trennscheibe ist damit 
aus Gründen des Haftzwecks nicht (mehr) erforderlich und somit 
nicht verhältnismässig. 

Im Übrigen erscheint es zumindest fraglich, ob allein betriebli-
che, personelle und bauliche Strukturen der Bezirksgefängnisse als 
„Gründe der Gefängnissicherheit“ im Sinne der Ziff. 12.3 Abs. 6 der 
Hausordnung angeführt werden können, zumal tatsachenwidrig ist, 
dass im Bezirksgefängnis Y. keine Möglichkeit besteht, mittels Hilfs-
mitteln wie Detektionsgeräten eine Überprüfung der Besucher und 
deren Effekten vorzunehmen, und auch die Vorinstanz einräumt, dass 
ein Besucherraum zur Verfügung steht, wo Inhaftierte mit Anwälten 
und Behördenmitgliedern ohne Trennscheibe kommunizieren kön-
nen. 

3.5. 
Unter den genannten Umständen wäre es angezeigt gewesen, 

dem Beschwerdeführer die Besuche seiner Lebensgefährtin während 
des vorzeitigen Strafvollzugs – im Sinne einer Ausnahme gemäss 
Ziff. 12.3 Abs. 6 der Hausordnung – ohne Trennscheibe zu gewäh-
ren. Dies hat umso mehr seit dem 23. Mai 2013 (Beginn des ordentli-
chen Strafvollzugs) zu gelten. Die Tatsache, dass im gleichen 
Gefängnis neben strafprozessualen Gefangenen auch Strafvollzugs-
häftlinge untergebracht sind, für die weniger strenge Sicherheitsvor-
schriften notwendig erscheinen, darf nicht dazu führen, dass auch 
sämtliche Inhaftierte im ordentlichen Strafvollzug dem gleichen 
strengen Regime der Untersuchungs- und Sicherheitshaft unterwor-
fen werden. 

46 Unverhältnismässigkeit und fehlende gesetzliche Grundlage für eine im 
Rahmen des Vollzugs einer Massnahme nach Art. 59 StGB angeordnete 
chemische Zwangskastration. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 24. Oktober 2013 in 
Sachen X. (WBE.2013.399). 
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Sachverhalt 

X., geb. 1981, belästigte wiederholt Frauen. Am 25. September 
2012 verurteilte das Bezirksgericht Brugg ihn deshalb wegen mehr-
facher Nötigung (Art. 181 StGB), Hausfriedensbruchs (Art. 186 
StGB) und Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen (Art. 292 
StGB) zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten und zu einer Busse 
von Fr. 200.00. Das Gericht holte ein Gutachten zum Geisteszustand 
von X. ein. Gemäss diesem leidet X. an einer Intelligenzminderung 
mit deutlicher Verhaltensstörung (ICD-10 F70.1). Gestützt auf die 
Erkenntnisse des Gutachtens ordnete das Bezirksgericht eine statio-
näre Massnahme gemäss Art. 59 StGB an. 

Die Massnahme wurde ab 23. November 2012 zunächst in der 
Psychiatrischen Klinik Königsfelden (PKF) und ab 12. Februar 2013 
im Therapiezentrum Im Schache vollzogen. Seit dem 11. April 2013 
findet der Vollzug wiederum in der PKF statt. 

Am 19. August 2013 ordnete die zuständige Oberärztin die Be-
handlung von X. mit Lucrin ® Depot 30 mg subcutan alle sechs Mo-
nate (Depotspritze) an. X. verweigerte seine Zustimmung zu dieser 
Behandlung. 

Aus den Erwägungen 

1. 
1.1. 
Medizinische Behandlungen stellen, soweit sie mit einem Ein-

griff in die körperliche und/oder geistige Integrität des Patienten ver-
bunden sind, in jedem Fall einen Eingriff in grundrechtlich ge-
schützte Positionen (Recht auf persönliche Freiheit, Recht auf kör-
perliche und geistige Unversehrtheit, Recht auf Familie; Art. 8 und 
14 BV) dar. Sie sind daher rechtswidrig, sofern kein Rechtfertigungs-
grund vorliegt. Als wichtigster Rechtfertigungsgrund fällt zunächst 
die Einwilligung des Betroffenen in Betracht (vgl. THOMAS GEISER, 
Medizinische Massnahmen bei Psychisch Kranken aus rechtlicher 
Sicht, recht 2006, S. 92; CHRISTOF BERNHART, Handbuch der fürsor-
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gerischen Unterbringung, Basel 2011, S. 260 mit Hinweisen). Dies 
gilt gemäss § 47 Abs. 1 EG StPO auch für medizinische Massnah-
men im Rahmen des Vollzugs von Massnahmen gemäss Art. 59 
StGB.  

1.2. 
Die gültige Einwilligung in eine medizinische Behandlung 

durch den Betroffenen setzt Urteilsfähigkeit voraus. Dabei ist hin-
sichtlich der Anforderungen an die Urteilsfähigkeit zwischen der 
Einwilligung in einen Eingriff und der Verweigerung, diesen vorneh-
men zu lassen zu unterscheiden. Weil die Einwilligung ein Mehr an 
Wissen und Einsicht in den Eingriff selbst und dessen Folgen voraus-
setzt als die blosse Weigerung, eine medizinische Behandlung an 
sich vornehmen zu lassen, stellt die Praxis auch bei der Einwilligung 
regelmässig höhere Anforderungen an die Urteilsfähigkeit eines Pati-
enten als bei der Weigerung, sich einer Behandlung zu unterziehen 
(vgl. THOMAS GEISER, a.a.O., S. 95 f. mit Hinweisen). 

2. 
2.1. 
Stimmt der Betroffene der Massnahme nicht zu oder ist er ur-

teilsunfähig, so stellt sich weiter die Frage, ob dennoch behandelt 
werden kann. Soll ein urteilsunfähiger Patient behandelt werden, so 
ist zu beantworten, wer gegebenenfalls die Zustimmung zur Behand-
lung erteilen kann. Sofern keine Zustimmung erhältlich ist, ist weiter 
zu fragen, ob auch eine Behandlung ohne Zustimmung bzw. gegen 
den Willen der Person durchgeführt werden kann.  

2.2. 
Im Zivilrecht ist der entsprechende Problemkreis seit der Revi-

sion des Erwachsenenschutzrechts ausführlich geregelt. Dabei ist zu 
unterscheiden:  
- Bei somatischen Beschwerden ist grundsätzlich stets die in 

Art. 378 Abs. 1 ZGB vorgegebene Stufenordnung (Abstellen 
auf eine frühere, in urteilsfähigem Zustand errichtete Patienten-
verfügung; bei Fehlen einer Patientenverfügung Entscheid des 
Beistands oder der Beiständin mit einem Vertretungsrecht bei 
medizinischen Massnahmen; bei Fehlen von Patientenverfü-
gung und Beistand oder Beiständin Entscheid des Ehegatten 
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oder eingetragenen Partners bzw. der eingetragenen Partnerin; 
etc.) zu befolgen. Kann auf diesem Weg keine Zustimmung zur 
Behandlung erhältlich gemacht werden, so fällt eine Behand-
lung ausser Betracht. Eine Zwangsbehandlung ist nicht vorgese-
hen. 

- Art. 434 und 435 ZGB regeln das Vorgehen bei der Behandlung 
psychischer Störungen gesondert (vgl. dazu THOMAS GEISER/ 
MARIO ETZENSBERGER, in: THOMAS GEISER/RUTH REUSSER 
[Hrsg.], Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Basel 2012, 
Art. 434/435 N 5; für einen noch engeren Anwendungsbereich 
[nur psychische Störungen bei fürsorgerisch Untergebrachten] 
OLIVIER GUILLOD, in: ANDREA BÜCHLER/CHRISTOPH HÄFELI/ 
AUDREY LEUBA/MARTIN STETTLER, FamKom Erwachsenen-
schutz, Bern 2013, Art. 434 N 5). Danach ist bei Urteilsfähig-
keit eine Behandlung gegen den Willen des Betroffenen grund-
sätzlich unzulässig (THOMAS GEISER/MARIO ETZENSBERGER, 
a.a.O., Art. 434/435 N 7). Bei Urteilsunfähigkeit des Betroffe-
nen ist dagegen keine Zustimmung zur Behandlung gemäss der 
Stufenfolge von Art. 378 Abs. 1 ZGB erforderlich. Das Gesetz 
stellt indessen strenge Anforderungen für die Behandlung ohne 
Zustimmung, d.h. die Zwangsbehandlung, auf: Die Behandlung 
kann nur von der Chefärztin oder vom Chefarzt der Abteilung 
angeordnet werden. Es muss um eine im Behandlungsplan (vgl. 
Art. 433 ZGB) vorgesehene Massnahme gehen. Ohne Behand-
lung muss der betroffenen Person ein ernsthafter gesundheitli-
cher Schaden drohen oder das Leben oder die körperliche Un-
versehrtheit Dritter müssen ernsthaft gefährdet sein. Ausserdem 
darf keine angemessene Massnahme zur Verfügung stehen, die 
weniger einschneidend ist (Art. 434 Abs. 1 Ziff. 1 lit. a und c 
ZGB).  
3. 
Stimmt der Betroffene einer Behandlung nicht zu oder ist er ur-

teilsunfähig, fragt sich auch im Rahmen des Vollzugs von Strafen 
und Massnahmen, ob er dennoch behandelt werden kann.  
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3.1. 
Wie im Zivilrecht stellt sich dabei die Frage, ob zunächst ver-

sucht werden muss, die fehlende Zustimmung des urteilsunfähigen 
Betroffenen in Analogie zu Art. 378 Abs. 1 ZGB auf andere Weise 
beizubringen (frühere Patientenverfügung; Zustimmung des Bei-
stands etc.). Art. 59 StGB und § 47 EG StPO regeln diese Frage 
nicht. Indessen dürfte in Anlehnung an die im ZGB getroffene Lö-
sung davon auszugehen sein, dass bei somatischen Beschwerden die 
in Art. 378 Abs. 1 ZGB getroffene Stufenlösung zum Zug kommt.  

3.2. 
Zu beantworten bleibt auch dann aber die Frage, wie vorzuge-

hen ist, wenn bei somatischen Beschwerden auf diesem Weg keine 
Zustimmung zur Behandlung erwirkt werden kann und wie bei psy-
chischen Problemen vorzugehen ist (vgl. nachstehend Erw. 4). Dabei 
dürfte zunächst bei der Frage der Behandlung psychischer Probleme 
– wiederum in Anlehnung an die im Zivilrecht getroffene Lösung 
und mangels abweichender Bestimmungen sowohl im StGB als auch 
in der EG StPO – davon auszugehen sein, dass nicht versucht werden 
muss, die Zustimmung gemäss der Stufenfolge von Art. 378 Abs. 1 
ZGB zu erwirken. Unter welchen Voraussetzungen kann aber dann – 
auch gegen den Willen des urteilsfähigen oder urteilsunfähigen – 
Betroffenen eine Zwangsbehandlung durchgeführt werden?  

4. 
4.1. 
4.1.1. 
In zwei noch zum alten Art. 43 StGB ergangenen Entscheiden 

hat sich das Bundesgericht mit der Frage auseinandergesetzt, was es 
braucht, um die Zwangsbehandlung von Personen im Straf- und 
Massnahmenvollzug rechtmässig zu machen. Dabei hat das Bundes-
gericht entsprechend der geltenden Grundrechtsdogmatik festgehal-
ten, dass eine Zwangsbehandlung unabhängig von der Beantwortung 
der Frage nach der Urteilsfähigkeit des Betroffenen auf einer gesetz-
lichen Grundlage beruhen und verhältnismässig sein muss. In zwei 
publizierten Entscheiden (Urteile vom 15. Juni 2001 [6A.100/2000 = 
BGE 127 IV 154] und vom 21. Juli 2004 [6A.2/2004 = BGE 130 IV 
49]) hat das Bundesgericht festgehalten, dass in Art. 43 StGB (bzw. 
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neu Art. 59 StGB) nach Wortlaut, Sinn und Zweck eine bundesstraf-
rechtliche Grundlage für die nach den Regeln der ärztlichen Kunst 
und Ethik mit dem Heilungs- und Sicherungszweck im Einzelfall 
begründeten Massnahmen gesehen werden könne. Wegen der Aus-
richtung der Bestimmung auf erheblich bis schwerst psychisch ge-
störte Täter müsse dies auch für ärztliche Massnahmen gegen den 
Willen des Betroffenen und für die Behandlung mit Psychopharmaka 
gelten. Dabei hat das Gericht indessen immerhin angedeutet, dass de 
lege ferenda die auftretenden Fragen vielleicht doch in einen konkre-
ten gesetzlichen Rahmen gestellt werden müssten (BGE 127 IV 154 
Erw. 3d). Das Bundesgericht hielt ausserdem fest, die Notwendigkeit 
einer Zwangsmedikation könne bereits bei Anordnung der Massnah-
me feststehen; in diesem Fall werde der Strafrichter dies – zumindest 
im Rahmen der Urteilserwägungen – ausdrücklich festhalten. Es sei 
indessen auch vorstellbar, dass sich die Notwendigkeit der Zwangs-
medikation erst im Verlauf des Massnahmenvollzugs herausstelle. 
Diesfalls seien die Vollzugsbehörden zu deren Anordnung zuständig, 
soweit sie dem Zweck der Massnahme entspreche und sich in den 
Rahmen der Behandlung einfüge, wie er im Strafurteil vorgezeichnet 
sei. Einer zu weit gehenden Anwendung der Zwangsmedikation 
werde dadurch ein Riegel geschoben, dass sie nur zum Zuge kom-
men dürfe, soweit sie zur Durchführung der im Strafurteil vorge-
zeichneten Behandlung unter medizinischen Gesichtspunkten unum-
gänglich sei (vgl. zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der 
Kritik daran CHRISTIAN SCHWARZENEGGER/MARKUS HUG/DANIEL 
JOSITSCH, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8. Aufl., Zürich 
2007, S. 163 f. sowie MARIANNE HEER, in: MARCEL ALEXANDER 
NIGGLI/HANS WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 
3. Aufl., Basel 2013, Art. 59 N 80). 

4.1.2. 
Im Kanton Aargau findet sich – hinausgehend über die allge-

meine bundesrechtliche Regelung der stationären Massnahmen in 
Art. 59 StGB – eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für die An-
ordnung von Zwangsmedikationen im Rahmen des Vollzugs einer 
stationären Massnahme nach Art. 59 StGB in § 47 EG StPO. Die 
Vorschrift wurde erstmals im Rahmen einer Revision der (damals 
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noch kantonalen) Strafprozessordnung 2002 (als § 241a StPO) ins 
Gesetz aufgenommen und unverändert in die EG StPO übernommen.  

Danach dürfen medizinische Behandlungen oder andere medizi-
nisch indizierte Vorkehren ohne Zustimmung oder gegen den Willen 
der gefangenen Person nur durchgeführt werden, wenn  
a)  eine richterlich angeordnete Massnahme gemäss Art. 59, 60 

oder 64 StGB zu vollziehen ist und sie mit dem konkreten 
Massnahmenzweck vereinbar sind,  

b)  die gefangene Person aufgrund einer Krankheit nicht urteilsfä-
hig ist, sich selbst oder Dritte in schwerer Weise gefährdet und 
die notwendige Fürsorge auf andere Weise nicht gewährleistet 
werden kann (§ 47 Abs. 2 lit. a und b EG StPO). 
Aus den Materialien zu dieser Bestimmung ergibt sich klar, 

dass es sich bei den beiden Litterae um Alternativen handelt: Im Be-
richt des federführenden Departements vom 28. August 2001 wird 
ausdrücklich ausgeführt, in den Fällen des Massnahmenvollzugs ge-
mäss Art. 43 und 44 StGB bildeten bereits diese beiden Bestimmun-
gen eine ausreichende gesetzliche Grundlage für eine ärztliche 
Zwangsbehandlung. Mit dem Urteil habe das Strafgericht zumindest 
stillschweigend entschieden, dass sich der Gefangene notfalls auch 
gegen seinen Willen ärztlichen Behandlungen, welche für die Besei-
tigung der Rückfallgefahr erforderlich seien, zu unterziehen habe. 
Diese Fälle würden im Gesetz dennoch aufgeführt, um eine umfas-
sende Aufzählung zu erhalten und klar zu stellen, dass bei allen Ge-
fangenen dieselben Verfahrensgarantien (gemeint sind die Aufklä-
rungspflicht und die Beschwerdemöglichkeit gemäss Abs. 3 bis 5 der 
Bestimmung) zum Tragen kommen. Gestützt auf die Bundesbestim-
mungen und lit. a seien aber nur solche medizinischen Zwangsbe-
handlungen zulässig, welche mit dem spezialpräventiven Zweck der 
konkret angeordneten Massnahme vereinbar seien (vgl. Bericht vom 
28. August 2001, S. 3). Die neue Bestimmung in lit. b solle dagegen 
nicht nur akute Kriseninterventionen, sondern mittel- bis langfristige 
Therapien abdecken, wenn solche für eine wirksame Gefahrenab-
wendung erforderlich seien. Die besondere Fürsorgepflicht des Staa-
tes für die im Strafvollzug befindlichen Personen könne den Einsatz 
ärztlicher Zwangsmassnahmen gebieten, selbst wenn keine unmittel-
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bare Gefahr für Leben und Gesundheit bestehe. Es müsse möglich 
sein, Gefangene zwangsweise medizinisch zu behandeln, wenn die-
sen, wären sie in Freiheit, fürsorgerisch die Freiheit entzogen würde 
und sie im Rahmen der fürsorgerischen Freiheitsentziehung zwangs-
behandelt werden müssten. Die blosse Erleichterung der Durchset-
zung der Anstaltsordnung dürfe indessen unter keinen Umständen 
Anlass für eine Zwangsbehandlung sein. Ein medikamentöses Ruhig-
stellen während der Dauer des Strafvollzugs als blosses Disziplinie-
rungsmittel sei deshalb nicht erlaubt (vgl. Bericht, a.a.O.). 

4.2. 
4.2.1. 
Die Regelung von § 47 Abs. 2 lit. b EG StPO ist ihrem Wortlaut 

nach fast identisch mit jener von Art. 434 Abs. 1 Ziff. 1 – 3 ZGB: 
Vorausgesetzt für die Behandlung ist Urteilsunfähigkeit der gefange-
nen Person, dass diese sich selbst oder Dritte in schwerer Weise ge-
fährdet und dass keine weniger einschneidende Massnahme zur Ver-
fügung steht. Wiederum ähnlich wie in Art. 434 Abs. 1 ZGB darf die 
Zwangsbehandlung nur durch die Fachärztin oder den Facharzt 
(Art. 434 Abs. 1 ZGB: Chefärztin oder Chefarzt der Abteilung) 
angeordnet werden.  

4.2.2. 
Hier wird zwar in der angefochtenen Verfügung die Urteilsfä-

higkeit des Beschwerdeführers in Zweifel gezogen, so dass allenfalls 
die Anwendung von § 47 Abs. 2 lit. b EG StPO in Betracht fallen 
könnte. Selbst wenn dem Beschwerdeführer indessen aufgrund der 
gemäss den Akten bestehenden Minderintelligenz die Urteilsfähig-
keit im Hinblick auf die Verweigerung der Zustimmung zur chemi-
schen Kastration fehlen sollte, fiele die Anordnung der verordneten 
chemischen Kastration mittels Lucrin oder eines anderen Mittels ge-
stützt auf § 47 Abs. 2 lit. b EG StPO ausser Betracht.  

§ 47 Abs. 2 lit. b EG StPO verlangt eine schwere Gefährdung 
des Betroffenen oder Dritter. Dabei muss sich die Gefährdung ent-
sprechend dem Umstand, dass sich der Betroffene im Strafvollzug 
bzw. in einer Massnahme und nicht etwa in Freiheit befindet, auf 
seine aktuelle Umgebung im Strafvollzug bzw. in der Massnahme 
beziehen. Wer im Strafvollzug "funktioniert", kann ungeachtet des-
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sen, dass er allenfalls, wäre er in Freiheit, eine ernstliche Gefahr für 
Dritte darstellen würde, nicht gestützt auf § 47 Abs. 2 lit. b EG StPO 
zwangsmediziert werden. An der dargelegten schweren Gefahr für 
sich selbst oder andere fehlt es hier aber. Auch wenn die verschiede-
nen Vorfälle, die sich aus den Akten ergeben (z.B. Bedrängen von 
Klinikpersonal [Stalking]; Sichinsbettlegen bei Mitpatientin; Versu-
che, Patientinnen und/oder Pflegepersonal zu küssen oder sonst an-
zufassen etc.) in Betracht gezogen werden, so ist das Verhalten des 
Beschwerdeführers zwar sehr unangenehm und dürfte bisweilen, wie 
schon vor seiner Verurteilung durch das Bezirksgericht, strafwürdi-
ges Niveau (Nötigung, Hausfriedensbruch etc.) erreichen. Eine Wie-
derholungsgefahr ist gemäss Aktenlage manifest. Mit den lästigen 
und strafbaren Verhaltensweisen des Beschwerdeführers wird indes-
sen klarerweise noch nicht der von § 47 Abs. 2 lit. b EG StPO ver-
langte Schweregrad erreicht und es geht auch aus den Akten trotz ei-
ner gewissen Tendenz zur Intensivierung des lästigen und delikti-
schen Verhaltens des Beschwerdeführers nichts hervor, was auf eine 
schwere Gefährdung durch den Beschwerdeführer bzw. eine schwere 
Gefährdung seiner selbst in absehbarer Zukunft hindeutet. Eine 
Zwangsmedikation mit Lucrin gestützt auf § 47 Abs. 2 lit. b 
EG StPO fällt damit ausser Betracht.  

4.3. 
4.3.1. 
§ 47 Abs. 2 lit. a EG StPO ist erheblich offener formuliert als 

die soeben behandelte Vorschrift von § 47 Abs. 2 lit. b EG StPO. Für 
die Möglichkeit einer Zwangsmedikation ist nicht Urteilsunfähigkeit 
des Gefangenen vorausgesetzt; auch urteilsfähige Gefangene können 
danach zwangsmediziert werden. Verlangt wird hingegen, dass eine 
Massnahme gemäss Art. 59, 60 oder 64 StGB angeordnet wurde; d.h. 
die Zwangsmedikation gemäss § 47 Abs. 2 lit. a EG StPO ist im 
"normalen" Strafvollzug ausgeschlossen. Darüber hinaus muss die 
Zwangsmedikation "mit dem konkreten Massnahmezweck verein-
bar" sein, d.h. die Möglichkeit der Anordnung einer Zwangsmedika-
tion muss zwar nicht notwendigerweise in der vom Gericht angeord-
neten Massnahme ausdrücklich enthalten sein (vgl. so auch BGE 130 
IV 49 Erw. 3.3), sie muss sich aber zumindest im Rahmen der ange-



294 Obergericht, Abteilung Verwaltungsgericht 2013 

ordneten Massnahme halten und darf nicht völlig ausserhalb des für 
den Massnahmenrichter Absehbaren und von ihm Gewollten liegen. 

4.3.2. 
An der von § 47 Abs. 2 lit. a EG StPO geforderten Vereinbarkeit 

mit dem konkreten Massnahmezweck fehlt es hier. Das Bezirksge-
richt Brugg hat im Urteil vom 25. Februar 2012 eine "stationäre psy-
chotherapeutische Massnahme zur Förderung der sozialen und emo-
tionalen Kompetenzen" angeordnet. Im angefochtenen Entscheid 
wird – nach rund neunmonatiger Behandlung – festgehalten, dass die 
chemische Kastration mittels Lucrin mittel- bis langfristig wohl der 
einzig erfolgversprechende Behandlungsansatz sei und den Patienten 
für über die Medikation hinaus gehende Massnahmen erst einiger-
massen befähige. Damit stellt die behandelnde Ärztin im Ergebnis 
nichts anderes fest, als dass die stationäre Massnahme, durch welche 
die sozialen und emotionalen Kompetenzen gefördert hätten werden 
sollen, gescheitert ist. Gleichzeitig gibt sie ihrer Auffassung Aus-
druck, dass eine erfolgversprechende Therapie erst nach der chemi-
schen Kastration des Beschwerdeführers möglich sei, mit anderen 
Worten, dass mit der Förderung der sozialen und emotionalen Kom-
petenzen erst dann erfolgversprechend begonnen werden könne. 
Dass das Bezirksgericht aber mit der Anordnung einer stationären 
Psychotherapie zur Förderung der stationären und emotionalen Kom-
petenzen die Möglichkeit einer chemischen Kastration als Vorbe-
dingung der Möglichkeit einer erfolgversprechenden Therapie zu-
mindest in Kauf habe nehmen wollen, ist angesichts des Wortlauts 
der Anordnung im Dispositiv des Urteils vom 25. Februar 2012 aus-
zuschliessen; die Förderung der sozialen und emotionalen Kompe-
tenzen mittels Psychotherapie schliesst begrifflich nicht die Möglich-
keit einer zwangsweisen chemischen Kastration ein. So ist auch dem 
Gutachten der Psychiatrischen Dienste des Kantons Aargau vom 
31. März 2010, welches im Rahmen des Strafverfahrens erstellt wur-
de, zu entnehmen, dass der Nutzen einer triebhemmenden medika-
mentösen Behandlung fraglich erscheine. Deshalb ist die angefoch-
tene Zwangsbehandlung des Beschwerdeführers nicht mit der ange-
ordneten stationären Massnahme vereinbar. Ist eine Verhaltensmodi-
fikation erst nach einer chemischen Kastration zu erwarten, d.h. diese 
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Voraussetzung einer entsprechenden Therapie, dann müsste zunächst 
eine solche Massnahme gerichtlich angeordnet werden.  

Im Übrigen gilt es in diesem Zusammenhang darauf hinzuwei-
sen, dass § 47 EG StPO (ebenso wie Art. 59 StGB), auch wenn die 
Vorschrift ansonsten entsprechend der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung zu Art. 59 StGB (bzw. der Vorgängervorschrift von Art. 43 
StGB) eine ausreichende gesetzliche Grundlage für die Anordnung 
medizinischer Zwangsmassnahmen, insbesondere für die Zwangsme-
dikation psychisch schwer gestörter Gefangener mit Psychophar-
maka darstellt, nicht Grundlage für die zwangsweise Anordnung 
einer chemischen Kastration, auch wenn diese reversibel ist, sein 
kann. Die Kastration stellt, selbst wenn nur zeitlich begrenzt wirk-
sam, einen derart schwerwiegenden Eingriff in die psychische und 
physische Integrität eines Menschen dar, dass sie einer eigenen aus-
drücklichen gesetzlichen Grundlage bedarf. Gerade die kürzlich an-
lässlich eines tragischen Vorfalls im Strafvollzug (Tod der Therapeu-
tin eines wegen mehrfacher Notzucht Verurteilten) aufgeflammte 
kontroverse Diskussion in der Öffentlichkeit rund um die Frage der 
chemischen Kastration von Straftätern zeigt, dass die zwangsweise 
Durchführung entsprechender Massnahmen, wenn überhaupt, in 
einer demokratischen Gesellschaft höchstens nach Durchlaufen eines 
demokratisch legitimierten Gesetzgebungsverfahrens mit der zuge-
hörigen öffentlichen Diskussion (und gegebenenfalls mit Durchfüh-
rung einer Volksabstimmung im Fall des Zustandekommens eines 
Referendums gegen ein entsprechendes formelles Gesetz) in Betracht 
fallen kann. Die Anordnung der zwangsweisen chemischen Kastra-
tion kommt somit hier auch mangels ausreichender gesetzlicher 
Grundlage von vornherein nicht infrage.  

4.3.3. 
Hinzu kommt, dass die angeordnete chemische Kastration des 

Beschwerdeführers unverhältnismässig ist. Aus den Akten ergibt 
sich, dass der Beschwerdeführer zwar ein mit seinem Sexualtrieb im 
Zusammenhang stehendes lästiges und zudringliches Verhalten an 
den Tag legt. Zum einen ist dieses Verhalten indessen keineswegs di-
rekt auf die – allenfalls auch erzwungene – Vornahme sexueller 
Handlungen mit Personen weiblichen Geschlechts gerichtet. Im Vor-
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dergrund steht vielmehr der Wunsch des Beschwerdeführers, eine 
Beziehung mit einer Frau einzugehen. Wenn auch die Bemühungen 
des Beschwerdeführers in dieser Richtung infolge der bei ihm vorlie-
genden Minderintelligenz nicht nur völlig unbeholfen ausfallen, son-
dern darüber hinaus krankheitswertige Züge annehmen, so erscheint 
jedenfalls aufgrund seiner in den Akten wiedergegebenen Verhaltens-
weisen keineswegs als gesichert, dass sich sein nicht unmittelbar auf 
die Vornahme sexueller Handlungen gerichtetes Verhalten durch eine 
chemische Kastration entscheidend verändern liesse. Dies ist umso 
weniger zu erwarten als, wie sich ebenfalls aus den Akten ergibt, der 
Beschwerdeführer schon früher und auch im Zuge der Behandlung 
im Rahmen der stationären Massnahme mit Androcur, d.h. mit einem 
anderen potenzhemmenden Medikament, behandelt wurde und diese 
Behandlung zu keiner massgebenden Verhaltensänderung geführt hat 
(vgl. zu den verschiedenen zur chemischen Kastration verwendeten 
Mitteln und deren Wirkungsweise ausführlich RALPH U. 
ASCHWANDEN, Kastration: Eine Option in der Behandlung von Se-
xualstraftätern; eine Übersichtsarbeit, mit Darstellung der medika-
mentösen und chirurgischen Behandlung, SKZ 2/2009 S. 21). Bereits 
die Geeignetheit der angeordneten chemischen Kastration im Hin-
blick auf das damit verfolgte Ziel des Erreichens eines Verhaltens 
beim Beschwerdeführer, welches ein deliktsfreies Leben in Freiheit 
wahrscheinlicher machen würde, ist daher äusserst zweifelhaft. Die 
Massnahme genügt im Übrigen auch sonst nicht dem Verhältnismäs-
sigkeitsprinzip, weil das Gewicht der dem Beschwerdeführer zur 
Last gelegten Taten und des in Zukunft ohne die Massnahme weiter-
hin zu erwartenden deliktischen Verhaltens in keinem vernünftigen 
Verhältnis zur Schwere des mit der Kastration verbundenen Eingriffs 
in die körperliche und geistige Unversehrtheit des Beschwerdefüh-
rers steht (vgl. dazu auch ASCHWANDEN, a.a.O., S. 30, der die Kas-
tration ausdrücklich nur als Option befürwortet, die Straftätern zur 
Verfügung stehen sollte und deren Anwendung in hohem Mass an die 
intrinsische Motivation des Patienten gebunden sein sollte; vgl. auch 
Interview des Chefarzts der Forensisch-Psychiatrischen Klinik der 
UPK [Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel] Dr. med. MARC 
GRAF in der Basler Zeitung vom 17. September 2013, wo sich dieser 
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klar gegen eine chemische Zwangskastration ausspricht: "Eine 
zwangsweise Kastration ist ethisch und rechtlich so abwegig wie 
eine zwangsweise Sterilisation"). 
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XI. Sozialhilfe 

 

47 Rechtsmissbrauch 
Sind rückwirkend an Sozialhilfebezüger ausbezahlte Sozialversicherungs-
leistungen bereits verbraucht und lassen die aktuellen finanziellen Ver-
hältnisse keine Rückerstattung zu, setzt die Anrechnung eines hypothe-
tischen Vermögens eine rechtsmissbräuchliche Verwendung dieser Gelder 
voraus. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 4. Kammer, vom 29. November 2012 in Sa-
chen A. gegen Regierungsrat (WBE.2012.148). 

Aus den Erwägungen 

3.8. 
3.8.1. 
Zu prüfen bleibt, ob dem Beschwerdeführer aufgrund eines 

rechtsmissbräuchlichen Verhaltens die materielle Hilfe verweigert 
werden kann. Rechtsmissbrauch liegt unter anderem dann vor, wenn 
das Verhalten der unterstützten Person einzig darauf gerichtet ist, in 
den Genuss von materieller Hilfe zu gelangen (§ 15 Abs. 3 SPV; vgl. 
auch BGE 121 I 367, Erw. 3d). Die Anrechnung hypothetischer Mit-
tel rechtfertigt ein Verhalten, welches einzig oder überwiegend auf 
die Ausrichtung von materieller Hilfe gerichtet ist. Als unvernünftig 
sind Schuldenzahlungen oder Ausgaben zu qualifizieren, welche 
üblicherweise von Personen in angespannten finanziellen Verhältnis-
sen, welche keine Sozialhilfe beziehen, nicht getätigt werden (vgl. 
VGE IV/4 vom 13. Februar 2008 [WBE.2007.199], S. 15). 

3.8.2. 
Der Beschwerdeführer hat die SUVA-Taggelder zur Tilgung 

von Schulden und zur Unterstützung seiner Familie verwendet. Der 
Vorwurf eines rechtsmissbräuchlichen Umgangs mit eigenen finan-
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ziellen Mitteln kann nicht mittels der rechnerischen Differenz zwi-
schen einem angenommenen Vermögensstand und einem hypotheti-
schen Sozialhilfebudget für Asylsuchende begründet werden. An-
haltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer im Mai 2011 absicht-
lich und nur zum Erheischen von Sozialhilfeleistungen sich eigener 
Mittel entledigt oder andere Möglichkeiten und Unterstützungen 
nicht in Anspruch genommen hätte, um so zu Leistungen der Sozial-
hilfe zu gelangen, fehlen in den Akten. Von der Sozialbehörde wird 
die Missbräuchlichkeit mit dem Vermögensstand aufgrund der 
SUVA-Taggeldzahlungen im September 2007 und der Weigerung des 
Beschwerdeführers, eine Rückerstattungserklärung zum damaligen 
Zeitpunkt zu unterzeichnen, begründet. Das Verhalten des Beschwer-
deführers im Jahre 2007 vermag keinen Rechtsmissbrauch bei der 
Geltendmachung der Sozialhilfe im Mai 2011 zu begründen. Dem 
Beschwerdeführer kann folglich kein hypothetischer Vermögensver-
zehr ab Mai 2011 angerechnet werden. 

48 Interkantonale Vereinbarung für Soziale Einrichtungen (IVSE): Kosten 
der Fremdplatzierung im Kinderheim 
- Die Leistungsabgeltung hat im Unterschied zu materieller Hilfe für 

nicht geleistete Elternbeiträge Subventionscharakter, weshalb das 
Zuständigkeitsgesetz nicht anwendbar ist. 

- Schuldner der Leistungsabgeltung sind mit Ausnahme der Elternbei-
träge die zahlungspflichtigen Stellen und Personen des Kantons, in 
welchem die Leistung beanspruchende Person zivilrechtlichen 
Wohnsitz hat. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 1. März 2013 in Sachen A. 
gegen Stadtrat B. und Bezirksamt B. (WBE.2012.332). 

Aus den Erwägungen 
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1. 
1.1. 
Strittig ist unter den Parteien, welches Gemeinwesen für die 

Fremdplatzierungskosten der Beschwerdeführerin aufzukommen hat 
bzw. in welchem Umfang. Unterschiedliche Auffassungen bestehen 
bereits bezüglich der massgebenden Rechtsgrundlage. 

1.2.-1.4. (…) 
2. 
Das ZUG bestimmt, welcher Kanton für die Unterstützung ei-

nes Bedürftigen, der sich in der Schweiz aufhält, zuständig ist (Art. 1 
Abs. 1 ZUG). Es ist ein blosses Zuständigkeitsgesetz und bestimmt 
den Kanton, in dem sich die zuständige Fürsorgebehörde befinden 
muss, ohne in die interne Zuständigkeitsordnung der Kantone ein-
zugreifen (WERNER THOMET, Kommentar zum ZUG, Zürich 1994, 
Rz. 55). Nicht als Unterstützungen im Sinne des Gesetzes gelten un-
ter anderem Beiträge mit Subventionscharakter (Art. 3 Abs. 2 lit. a 
ZUG). Als Unterstützungen gelten somit nur solche Leistungen des 
Gemeinwesens, die im Einzelfall nach den individuellen Bedürfnis-
sen des Empfängers von der Fürsorgebehörde bemessen werden und 
jederzeit angepasst werden können. Wesentliches Merkmal der Un-
terstützung ist, dass die Fürsorgebehörde nach pflichtgemässem Er-
messen entscheidet, ob und wie Bedürfnisse des Empfängers abge-
deckt werden müssen, damit sein Lebensunterhalt im Sinne von 
Art. 2 ZUG gesichert ist (THOMET, a.a.O., Rz. 75). 

3. 
3.1. 
Die Interkantonale Vereinbarung für Soziale Einrichtungen 

(IVSE) vom 13. Dezember 2002 (SAR 428.030) ist die Nachfolge-
vereinbarung der Interkantonalen Vereinbarung über Vergütungen an 
Betriebsdefizite und die Zusammenarbeit zugunsten von Kinder- und 
Jugendheimen sowie von Behinderteneinrichtungen (Interkantonale 
Heimvereinbarung, IHV). Die IHV unterschied zwischen dem sog. 
Kostgeld, dessen Kostenträger sich aufgrund des ZUG bestimmte, 
und dem sog. Betriebsdefizit, welches keine Sozialhilfeleistung 
darstellte und für welches der Unterbringerkanton aufzukommen 
hatte. In der Praxis wurde für die Bestimmung des Unterbringer-
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kantons der zivilrechtliche Wohnsitz herangezogen (Entscheide der 
Gerichts- und Verwaltungsbehörden des Kantons Schwyz [EGV-SZ] 
2002, B. 13.1, S. 124 ff.; St. Gallische Gerichts- und Verwaltungs-
praxis [SGGVP] 1999, Nr. 88, S. 210, Erw. 2e). Das Kostgeld (resp. 
der Versorger- oder der Elternbeitrag) wurde, soweit nicht durch den 
Inhaber der elterlichen Sorge bezahlt, der Fürsorgerechnung zuge-
führt, wobei das ZUG zur Anwendung gelangte. Gestützt auf die 
IHV vergüteten die Kantone einander die Betriebsdefizite für in 
einem Heim oder in einer Einrichtung ausserhalb des Kantons Un-
tergebrachte anteilsmässig nach den Bestimmungen der Vereinba-
rung. Heimdefizitbeiträge galten dabei nicht als Unterstützungen im 
Sinne des ZUG (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 11. März 1999 
[1P.481/1998] = Zeitschrift für Sozialhilfe [ZESO] 11/2000, S. 177; 
EGV-SZ 2002, B. 13.1, S. 124 ff.). Nach der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung hatten entsprechende Beiträge Subventionscharakter 
(Art. 3 Abs. 2 lit. a ZUG; Urteil des Bundesgerichts vom 29. Juni 
2006 [2A.134/2006], Erw. 3.1; vgl. auch Botschaft zur Änderung des 
ZUG vom 22. November 1989, 89.077, BBl 1990 57). Art. 3 Abs. 3 
IHV sah vor, dass die Vereinbarungskantone im Rahmen der 
Anwendbarkeit des Konkordats darauf verzichteten, die bei der 
Unterbringung von Kantonseinwohnern in einer ausserkantonalen 
Institution zu vergütenden Heimdefizite zurückzufordern (vgl. Urteil 
des Bundesgerichts vom 29. Juni 2006 [2A.134/2006], Erw. 3.1). 

3.2. 
3.2.1. 
Die IVSE bezweckt, die Aufnahme von Personen mit besonde-

ren Betreuungs- und Förderungsbedürfnissen in geeigneten Einrich-
tungen ausserhalb ihres Wohnkantons ohne Erschwernisse zu ermög-
lichen (Art. 1 Abs. 1 IVSE). Die IVSE regelt das Aussenverhältnis 
zwischen den Kantonen; die interne Organisation wird nicht tangiert 
(vgl. Kommentar zur IVSE der Konferenz der kantonalen Sozialdi-
rektoren [SODK], abrufbar unter: http://sodk-cdas-cdos.ch, Art. 1 
Abs. 1). Der Bereich A des Konkordats (Kinder- und Jugendheime), 
welchem die Kantone Aargau und Zürich beigetreten sind, betrifft 
stationäre Einrichtungen, die gestützt auf eidgenössisches oder kan-
tonales Recht Personen bis zum vollendeten 20. Altersjahr, längstens 
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jedoch bis nach Abschluss der Erstausbildung beherbergen, sofern 
sie vor Erreichen der Volljährigkeit in eine Einrichtung eingetreten 
oder dort untergebracht worden sind (Art. 2 Abs. 1 IVSE; IVSE i.f.). 

Nach Art. 19 Abs. 1 IVSE sichert der Wohnkanton der Einrich-
tung des Standortkantons mittels Kostenübernahmegarantie (KÜG) 
die Leistungsabgeltung zu Gunsten der Person für die zu garantieren-
de Periode zu. Schuldner der Leistung ist aber nicht der Wohnkanton 
selber, sondern sind dessen zahlungspflichtige Stellen (vgl. KARIN 
ANDERER, Die Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrich-
tungen [IVSE] und Das Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die 
Unterstützung Bedürftiger [ZUG], in: CHRISTOPH HÄFELI et al. 
[Hrsg.], Das Schweizerische Sozialhilferecht, Luzern 2008, S. 207). 
Der Wohnkanton ist derjenige Kanton, in dem die Person, welche die 
Leistungen beansprucht, ihren zivilrechtlichen Wohnsitz hat (Art. 4 
lit. d IVSE). Standortkanton ist der Kanton, in dem die Einrichtung 
ihren Standort hat. Wird die unternehmerische und finanzielle 
Herrschaft über die Einrichtung in einem anderen Kanton ausgeübt, 
so kann dieser als Standortkanton vereinbart werden (lit. e). 

3.2.2. 
Die Unterscheidung zwischen Kostgeld und Betriebsdefizit, wie 

sie in der IHV vorgesehen war, findet die ihr entsprechende Rege-
lung in Art. 20 ff. IVSE (Leistungsabgeltung). 

Die Leistungsabgeltung berechnet sich aus dem anrechenbaren 
Nettoaufwand abzüglich der Bau- und Betriebsbeiträge des Bundes. 
Der verbleibende Betrag wird auf die Person pro Verrechnungsein-
heit umgerechnet (Art. 20 Abs. 1 IVSE). Der anrechenbare Nettoauf-
wand ergibt sich aus dem anrechenbaren Aufwand abzüglich des an-
rechenbaren Ertrages (Abs. 2). Als anrechenbarer Aufwand gelten die 
für die Leistung erforderlichen Personal- und Sach- inkl. Kapitalkos-
ten und Abschreibungen (Art. 21 Abs. 1 IVSE; vgl. hierzu: Kommen-
tar zur IVSE, a.a.O., Art. 20 und 21). Als anrechenbarer Ertrag gelten 
Einnahmen aus dem Leistungsbereich inkl. Kapitalerträge sowie frei-
willige Zuwendungen, soweit diese für den Betrieb bestimmt sind 
(Abs. 2; vgl. hierzu die IVSE-Richtlinie zur Leistungsabgeltung und 
zur Kostenrechnung der SODK vom 1. Dezember 2005 [IVSE-
Richtlinie AKORE]). 
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3.3. 
Die Bestimmungen des Betreuungsgesetzes zur Finanzierung 

und Kostenverteilung gelten für alle Leistungen, die anerkannte und 
kantonale Einrichtungen im Rahmen ihres Leistungsauftrags für 
Menschen mit besonderen Betreuungsbedürfnissen mit zivilrechtli-
chem Wohnsitz beziehungsweise bei Ambulatorien und Tagessonder-
schulen mit Aufenthalt im Kanton erbringen (§ 23 Abs. 1 des Ge-
setzes über die Einrichtungen für Menschen mit besonderen 
Betreuungsbedürfnissen [Betreuungsgesetz; SAR 428.500]). Diese 
Bestimmungen finden auch Anwendung für die vom zuständigen 
Departement bewilligten Leistungen ausserkantonaler Einrichtungen. 
Der Regierungsrat regelt die Bewilligungsvoraussetzungen und das 
Verfahren (§ 23 Abs. 2 Betreuungsgesetz). Die Bewilligungsvoraus-
setzungen für Leistungen ausserkantonaler Einrichtungen sind in 
§§ 49 ff. der Verordnung über die Einrichtungen für Menschen mit 
besonderen Betreuungsbedürfnissen vom 8. November 2006 (Betreu-
ungsverordnung; SAR 428.511) geregelt. 

Nach § 25 Abs. 2 des Betreuungsgesetzes leisten die Wohnsitz-
gemeinden der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
stationären Einrichtungen gemäss § 2 Abs. 1 lit. b und c diesen Ein-
richtungen eine vom Regierungsrat auf maximal Fr. 1'600.00 pro 
Person und Monat festgesetzte Pauschale. Die Gemeindepauschalen 
betragen gemäss § 53 Abs. 1 der Betreuungsverordnung (in der bis 
31. Dezember 2012 geltenden Fassung) für Tagessonderschulen 
Fr. 600.00, für stationäre Sonderschulen und für stationäre Kinder- 
und Jugendeinrichtungen Fr. 1'200.00 pro Person und Kalendermo-
nat. 

4. 
4.1. 
Der Leistungsabgeltung nach Art. 19 ff. IVSE kommt grund-

sätzlich Subventionscharakter nach Art. 3 Abs. 2 lit. a ZUG zu. Sie 
setzt sich aus dem anrechenbaren Nettoaufwand abzüglich der Bau- 
und Betriebsbeiträge des Bundes zusammen und wird pro Verrech-
nungseinheit (i.d.R. pro Kalendertag) verrechnet. Es handelt sich um 
keine Sozialhilfeleistung und sie kann im Unterschied zu den Bei-
trägen der Unterhaltspflichtigen, welche nicht geleistet werden 
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(Art. 22 Abs. 2 IVSE), nicht bei der Sozialhilfebehörde geltend ge-
macht werden. Damit gelangen die Bestimmungen des ZUG auf die 
Leistungsabgeltung grundsätzlich nicht zur Anwendung. Für die 
Übernahme der Beiträge der Unterhaltspflichtigen ist hingegen die 
Zuständigkeitsregelung des ZUG massgebend (vgl. ANDERER, a.a.O., 
S. 207; Kommentar zur IVSE, a.a.O., Art. 22; vgl. zur Zürcher Pra-
xis: Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 
14. Juli 2010 [VB.2010.00165], Erw. 3.3.1.2; Sozialhilfe-Behörden-
handbuch 1993-2010 des Kantonalen Sozialamtes Zürich, 2010, 
S. 309, abrufbar unter: www.sozialamt.zh.ch). 

4.2. 
Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass der 

zivilrechtliche Wohnkanton der Leistung beanspruchenden Person 
bzw. dessen zahlungspflichtige Stellen und Personen Leistungs-
schuldner der Leistungsabgeltung nach Art. 19 ff. IVSE sind (vgl. 
Art. 4 lit. d IVSE; ANDERER, a.a.O., S. 207 f.). 

Hiervon ausgenommen sind die Elternbeiträge nach Art. 22 
IVSE. Diese sind indessen nicht Gegenstand des verwaltungsgericht-
lichen Verfahrens (§ 48 Abs. 2 VRPG). 

49 Kürzung überhöhter Wohnkosten 
- Nimmt eine unterstützte Person ohne Zustimmung der zuständigen 

Sozialbehörde, ohne zumutbare Suchbemühungen und im Wissen 
um die örtlichen Mietzinsrichtlinien einen Wechsel in eine zu teure 
Wohnung vor, besteht von Anfang an keine Pflicht, die Differenz zum 
vertraglich vereinbarten Mietzins zu übernehmen. 

- Das Grundrecht auf Achtung des Familienlebens gibt in solchen Fäl-
len keinen Anspruch auf Übernahme zusätzlicher Wohnkosten. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 26. März 2013 in Sachen 
A. gegen Sozialkommission B. und Bezirksamt C. (WBE.2012.310). 

Aus den Erwägungen 
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2.2. 
Für die Bemessung der materiellen Hilfe sind die von der 

Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe erlassenen Richtlinien 
vom 18. September 1997 für die Ausgestaltung und Bemessung der 
Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien) mit den bis zum 1. Juli 2004 er-
gangenen Änderungen massgebend (§ 10 Abs. 1 SPV). Anzurechnen 
ist danach der Wohnungsmietzins (bei Wohneigentum der Hypothe-
karzins), soweit dieser im ortsüblichen Rahmen liegt (SKOS-Richt-
linien, Kap. B.3; Handbuch Sozialhilfe des Kantonalen Sozialdiens-
tes, 4. Aufl., 2003, Kap. 5, S. 40). Ebenfalls anzurechnen sind die 
vertraglich vereinbarten Nebenkosten (SKOS-Richtlinien, Kap. B.3; 
CLAUDIA HÄNZI, Die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für 
Sozialhilfe, Basel 2011, S. 370, 375; VGE IV/89 vom 17. Dezem-
ber 2012 [WBE.2012.211], S. 6). 

2.3. 
(…) Nach der Rechtsprechung können die anrechenbaren 

Wohnkosten auf jenen Betrag reduziert werden, der durch die günsti-
gere Wohnung entstanden wäre, wenn sich eine unterstützte Person 
weigert, in eine effektiv verfügbare und zumutbare günstigere Woh-
nung umzuziehen (AGVE 2004, S. 253 ff.; SKOS-Richtlinien, 
Kap. B.3). Dies bezieht sich auf die Situation, in der jemand in einer 
Mietwohnung lebt und neu materielle Hilfe beantragen muss. 

Dieser Fall ist zu unterscheiden von der Konstellation, in wel-
cher eine von der Fürsorge unterstützte Person eigenmächtig und 
freiwillig einen Wechsel aus einer zumutbaren, günstigeren Unter-
kunft in eine teurere Wohnung vorgenommen hatte und die neuen 
Wohnkosten über dem von der betreffenden Gemeinde vorgegebenen 
Richtsatz lagen (vgl. Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons 
Zürich vom 13. August 2010 [VB.2010.00267], Erw. 4.2 mit Hin-
weis). Es ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn eine Fürsor-
gebehörde den Unterstützungsbeitrag um die Differenz zwischen der 
aktuell bewohnten teureren Wohnung und der zuletzt bewohnten 
günstigeren und zumutbaren Unterkunft nicht erhöht, wenn die be-
treffende Person schon vorher wirtschaftliche Hilfe bezogen und den 
Wohnungswechsel eigenmächtig vorgenommen hat (vgl. Urteil des 
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Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 6. April 2005 
[VB.2005.00020], Erw. 3.2). 

3. 
3.1. 
Der Beschwerdeführer zog am 1. April 2011 von D. nach B.. In 

D. hatte er seit 2008 Sozialhilfe bezogen. Im Gesuch um materielle 
Hilfe vom 1. April 2011, welches er nach dem Umzug stellte, gab der 
Beschwerdeführer an, dass er bei Frau E. in B. wohne, bis die Lie-
genschaftsverwaltung eine Wohnung für ihn "frei" habe. Bei der 
Wohnung von Frau E. handelt es sich um eine 2,5-Zimmer-Wohnung 
im Erdgeschoss im Haus an der F.-Strasse in B., in welcher der Be-
schwerdeführer allein zur Untermiete wohnte. Der Mietzins betrug 
Fr. 740.00 plus 170.00 Nebenkosten. Die materielle Hilfe wurde ab 
1. April 2011 mit einem halben Mietanteil berechnet. Aus dem Un-
termietvertrag vom 29. März 2011 geht hervor, dass der monatliche 
Mietzins für die möblierte Wohnung Fr. 455.00 (inkl. Nebenkosten) 
betrug und das Mietverhältnis auf unbestimmte Dauer abgeschlossen 
wurde, bis der Beschwerdeführer eine eigene Wohnung gefunden 
hat. 

Gemäss Protokoll wurde eine Wohnung im gleichen Haus an 
der F.-Strasse in B. im 3. Obergeschoss ab dem 1. Oktober 2011 frei. 
Der Mietzins dieser Wohnung überstieg den maximalen Mietzinsbei-
trag, welchen die Sozialbehörde in B. im Rahmen der Mietzins-
richtlinien für einen 1-Personen-Haushalt anrechnet. Der Beschwer-
deführer wurde rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass ihm der 
maximale Mietzinsbeitrag für einen 1-Personen-Haushalt von 
Fr. 800.00 (inkl. Nebenkosten) pro Monat im Falle eines Umzugs ge-
währt würde. Den Differenzbetrag zwischen der effektiven Woh-
nungsmiete und dem maximalen Mietzinsbeitrag müsse er aus dem 
Grundbedarf bezahlen. Der Beschwerdeführer erklärte sich mit die-
ser Anrechnung des Mietanteils einverstanden. Auf den 1. Oktober 
2011 mietete der Beschwerdeführer die besagte Wohnung mit dem 
Mietzins von Fr. 1'000.00 (inkl. Nebenkosten). Die Sozialbehörde 
bezahlte gestützt auf diese Umstände die Kaution (mit Verrechnung 
in Raten) und berechnete die materielle Hilfe ab 1. Oktober 2011 
neu. Entsprechend der Verfügung vom 17. Oktober 2011 und dem 
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Sozialhilfebudget vom 11. Oktober 2011 wurden wie vereinbart ab 
dem 1. Oktober 2011 Wohnungskosten in der Höhe von Fr. 800.00 
(inkl. Nebenkosten) pro Monat bezahlt. Die Verfügung vom 17. Ok-
tober 2011 blieb unangefochten. Die vom Beschwerdeführer beim 
Bezirksamt angefochtene Verfügung datiert vom 12. März 2012 und 
erging mithin fünf Monate später. Darin ist der Wohnkostenbeitrag 
von Fr. 800.00 (inkl. Nebenkosten) pro Monat ausgewiesen. 

3.2. 
Gemäss den Mietzinsrichtlinien werden bei einem 1-Personen-

Haushalt die Wohnkosten in einem maximalen Umfang von 
Fr. 800.00 (inkl. Nebenkosten) übernommen. Ein 1-Personen-Haus-
halt gemäss den eben erwähnten Mietzinsrichtlinien ist nicht gleich-
zusetzen mit einer 1-Zimmer-Wohnung. Nicht strittig ist, ob Woh-
nungskosten von Fr. 800.00 für einen 1-Personen-Haushalt ausrei-
chen. Aus den Akten ergibt sich, dass der freiwillige Wohnungswech-
sel des Beschwerdeführers im Wissen darüber stattfand, dass die 
Wohnungskosten, welche über dem Maximalbeitrag eines 1-Perso-
nen-Haushalts gemäss kommunalen Mietzinsrichtlinien liegen, vom 
Beschwerdeführer aus dem Grundbedarf bezahlt werden müssen. 
Aus den Akten geht ebenfalls hervor, dass der Beschwerdeführer 
trotzdem auf einem Wohnungswechsel bestand. Der angefochtenen 
Verfügung vom 12. März 2012 liegt die vor dem Umzug vereinbarte 
Abmachung zwischen dem Beschwerdeführer und der Sozialbehörde 
zugrunde. Weder vermag der Beschwerdeführer darzulegen, noch ist 
ersichtlich, inwiefern sich die Verhältnisse seit dem Umzug geändert 
haben sollten, so dass er sich die Vereinbarung nicht mehr entgegen-
halten lassen müsste und die Sozialbehörde nun eine vollumfängliche 
Kostenübernahme der Wohnung zu leisten hätte. Ein Anspruch auf 
Wiedererwägung oder Anpassung des Mietkostenanteils infolge ver-
änderter Umstände wird vom Beschwerdeführer nicht geltend ge-
macht und ist auch nicht ersichtlich. Insbesondere hätte der Be-
schwerdeführer weiter in Untermiete in der 2,5-Zimmerwohnung 
bleiben und eine geeignete Wohnung suchen können. 

3.3. 
Das Grundrecht auf Achtung des Familienlebens (Art. 13 Abs. 1 

BV; Art. 8 EMRK) ist auch bei der Ausrichtung staatlicher Leistun-
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gen zu berücksichtigen (vgl. JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHE-
FER, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl., Bern 2008, S. 238 f.). 
Grundsätzlich dürfen die Wohnverhältnisse eines Elternteils, welcher 
Sozialhilfe empfängt, das Besuchsrecht nicht verunmöglichen. Die 
Beurteilung hat jeweils unter Berücksichtigung der Umstände des 
Einzelfalls zu erfolgen (vgl. VGE VI/31 vom 1. Juni 2010 
[WBE.2009.413]; IV/75 vom 23. Oktober 2009 [WBE.2009.174]). 
Nachdem der Wohnungswechsel in eine zu teure Wohnung im Wis-
sen darüber erfolgte, ist das Begehren, die Differenz zwischen über-
nommenen und geschuldeten Wohnungskosten sei durch die Ge-
meinde (teilweise) zu tragen, widersprüchlich. Der Beschwerdefüh-
rer hat sich zudem um eine geeignete, angemessene Wohnung bis 
jetzt zu wenig bemüht. Vor diesem Hintergrund verschafft das ver-
fassungsmässige Recht auf Achtung des Familienlebens dem Be-
schwerdeführer keinen Anspruch auf Übernahme zusätzlicher Woh-
nungskosten. 
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XII. Schulrecht 

 

50 Laufbahnentscheide; vorsorgliche Massnahmen 
- Beim Entscheid, ob bei Übertritten in die Oberstufe der Besuch der 

höheren Schulstufe für die Dauer des Beschwerdeverfahrens vor-
sorglich erlaubt wird, ist eine Interessenabwägung vorzunehmen. 

- Neben den privaten Interessen des Schülers kommen den öffentli-
chen Interessen und dem Verhältnismässigkeitsprinzip Bedeutung 
zu. 

- In einer summarischen Entscheidprognose ist zu prüfen, ob die 
Übertrittsanforderungen erfüllt sind. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 19. November 2013 in Sa-
chen A. gegen Regierungsrat, Schulpflege B. und Schulrat des Bezirks C. 
(WBE.2013.420). 

Aus den Erwägungen 

1.3. 
1.3.1. 
Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, wenn nicht aus 

wichtigen Gründen im angefochtenen Entscheid oder durch beson-
dere Vorschrift etwas anderes bestimmt wird (§ 46 Abs. 1 VRPG). 
Die Beschwerdeinstanz oder das ihr vorsitzende Mitglied prüft, ob 
eine gegenteilige Anordnung oder andere vorsorgliche Massnahmen 
zu treffen sind (Abs. 2). 

Die aufschiebende Wirkung der Beschwerde verschafft dem Be-
schwerdeführer für die Dauer des Rechtsmittelverfahrens grundsätz-
lich jene Rechtsposition, welche vor dem angefochtenen Entscheid 
bestand. Sofern bereits zuvor positive Anordnungen getroffen wur-
den, verschafft die aufschiebende Wirkung dem Beschwerdeführer 
somit grundsätzlich einen vorsorglichen Rechtsschutz in dem Sinne, 
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dass der angefochtene Entscheid nicht rechtskräftig und vollstreckbar 
wird und bisherige Anordnungen für die Dauer des Rechtsmittelver-
fahrens weiterhin Geltung beanspruchen. Beim Fehlen entsprechen-
der Anordnungen oder beim Vorliegen früherer negativer, ablehnen-
der Entscheide stellt sich die Frage, ob auf Gesuch hin oder von Am-
tes wegen in Anwendung von § 46 Abs. 2 VRPG vorsorgliche Mass-
nahmen zu treffen sind (vgl. AGVE 1998, S. 527; MICHAEL 
MERKER, Rechtsmittel, Klage und Normenkontrollverfahren nach 
dem aargauischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Kom-
mentar zu den §§ 38-72 [a]VRPG, Zürich 1998, § 44 N 9; Botschaft 
des Regierungsrats des Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 
14. Februar 2007, 07.27, S. 59; THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLI-
MANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwal-
tungsrechtspflege im Kanton Bern, Bern 1997, Art. 27 N 7; ALFRED 
KÖLZ/JÜRG BOSSHART/MARTIN RÖHL, VRG, Kommentar zum Ver-
waltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Aufl., Zürich 
1999, § 6 N 6). Vorsorgliche Massnahmen gestützt auf § 46 Abs. 2 
VRPG sind Anordnungen, die von der Beschwerdeinstanz für die 
Dauer des Beschwerdeverfahrens getroffen werden. 

1.3.2. 
Die Vorinstanzen haben der Beschwerdeführerin den prüfungs-

freien Übertritt an die Bezirksschule nicht erlaubt. Die Anfechtung 
dieser Entscheide bzw. die aufschiebende Wirkung der Beschwerde 
hat nicht zur Folge, dass die Beschwerdeführerin einstweilen für die 
Dauer des Rechtsmittelverfahrens in die höhere Schulstufe eintreten 
könnte. Hierzu bedarf es einer besonderen vorsorglichen Massnahme 
(vgl. AGVE 1981, S. 518). 

1.3.3. 
Die vorsorglichen Massnahmen errichten bei entsprechendem 

Bedürfnis für die Dauer des Prozesses eine wirksame Übergangsord-
nung (MERKER, a.a.O., § 44 N 34; AGVE 1980, S. 281). In Sachen 
der Volksschule gebietet das Wohl des Kindes in aller Regel die ra-
sche Beendigung des Schwebezustands und den Vollzug einer An-
ordnung (HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2. Aufl., 
Bern/Stuttgart/Wien 2003, S. 732). 
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Beim Erlass vorsorglicher Massnahmen, die letztlich demselben 
Zweck wie die aufschiebende Wirkung dienen, ist aufgrund einer In-
teressenabwägung zu prüfen, ob die Gründe für den vorsorglichen 
Rechtsschutz jene für die Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Zu-
stands überwiegen (vgl. AGVE 1998, S. 529). Dabei kommt neben 
den privaten Interessen des Beschwerdeführers dem Grundsatz des 
öffentlichen Interesses wie auch dem Verhältnismässigkeitsprinzip 
Bedeutung zu (Art. 5 Abs. 2 BV; § 3 VRPG; vgl. REGINA KIENER, 
in: CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER 
[Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfah-
ren [VwVG], Zürich/St. Gallen 2008, Art. 56 N 8; MERKLI/ 
AESCHLIMANN/HERZOG, a.a.O., Art. 27 N 12). Zur Konkretisierung 
der sich gegenüberstehenden Interessen ist soweit möglich eine sum-
marische Entscheidprognose vorzunehmen (vgl. ALFRED KÖLZ/ 
ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und 
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 
2013, Rz. 567). 

1.3.4. 
Wie sich aus dem Zeugnis ergibt, erreichte die Beschwerdefüh-

rerin in der 5. Klasse der Primarschule in den Kernfächern folgende 
Noten: 4.5 in Deutsch, 4.5 in Mathematik und 5 in Realien. Unter an-
derem gestützt darauf wurde der prüfungsfreie Übertritt in die 
1. Klasse der Bezirksschule nicht empfohlen, welcher in den Kern-
fächern überwiegend gute bis sehr gute Leistungen voraussetzt 
(§ 13a Abs. 2 SchulG; § 13 der Verordnung über die Laufbahnent-
scheide an der Volksschule vom 19. August 2009 [Promotionsverord-
nung; SAR 421.352]). An der Übertrittsprüfung nahm die Beschwer-
deführerin nicht teil (§ 14 Abs. 3 Promotionsverordnung; Verordnung 
über die Übertrittsprüfungen in die Sekundar- und Bezirksschule 
vom 17. November 2004 [Übertrittsprüfungsverordnung; 
SAR 421.355]). 

1.3.5. 
Vorliegend ist das private Interesse der Beschwerdeführerin am 

sofortigen Besuch der Bezirksschule für die Dauer des Beschwerde-
verfahrens nicht liquid. Die Notengebung wird nicht beanstandet. 
Nicht geltend gemacht wird, dass die Leistungen für einen prüfungs-
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freien Übertritt vorlägen, und die darauf abgestützte Einschätzung 
der Lehrperson wird grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Angebliche 
Defizite bzw. unterschiedliche Leistungen bei vorbereiteten und un-
vorbereiteten Prüfungen werden mit Verweis auf den im regierungs-
rätlichen Beschwerdeverfahren eingereichten und vor Verwaltungs-
gericht ergänzten privaten Fachbericht auf Lese- und Rechtschreibe-
schwäche sowie Prüfungsangst zurückgeführt. Bereits die Lehrper-
son hat ihre Einschätzung neben der Benotung und dem Verhalten im 
Unterricht zusätzlich auf einen standardisierten Leistungstest (Check 
5) abgestützt. Die Beschwerdeführerin und ihre Eltern hatten die 
Lehrperson zuvor nicht auf im Bericht erwähnte Schwächen bzw. 
Defizite angesprochen und dieser waren aufgrund des Unterrichts 
keine solchen bekannt. Der schulpsychologische Dienst war nicht in 
Anspruch genommen worden. Im familiären Umfeld begründete oder 
andere Umstände, welche objektiv geeignet wären, das Leistungsver-
mögen der Primarschülerin (vorübergehend) zu beeinträchtigen, wer-
den nicht geltend gemacht und sind ebenfalls nicht ersichtlich. Die 
Voraussetzungen für den prüfungsfreien Übertritt liegen bei sum-
marischer Betrachtung somit nicht vor. Damit ist im Ergebnis nicht 
zu beanstanden, dass die Vorinstanz von einer schlechten Entscheid-
prognose ausging. 

Die Beschwerdeführerin macht zutreffend geltend, dass der Be-
such der 1. Klasse der Sekundarschule einen Wechsel an die Bezirks-
schule im Falle der Gutheissung der Beschwerde erschwert. Dabei 
wird aber übersehen, dass an der Umsetzung der Schulgesetzgebung 
und der Aufrechterhaltung des Leistungsniveaus an der Bezirks-
schule ein erhebliches öffentliches Interesse besteht. Der prüfungs-
freie Übertritt in die 1. Klasse der Bezirksschule ist von der Empfeh-
lung abhängig, welche aufgrund der Promotionsverordnung getroffen 
wird. (…) 

Unter den gesamten Umständen und aufgrund der Beschwerde 
überwiegt das private Interesse der Beschwerdeführerin am unver-
züglichen Besuch der Bezirksschule die entgegenstehenden öffentli-
chen Interessen nicht. Konkrete Umstände, welche den Übertritt in 
die 1. Klasse der Sekundarschule unverhältnismässig erscheinen las-
sen, werden nicht geltend gemacht und sind nicht ersichtlich. 
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XIII. Personalrecht 

 

51 Besoldung von Lehrpersonen 
- Überführung der Funktion "Werken/Hauswirtschaft/Textiles Wer-

ken Volksschule" in die Funktion "Sekundarstufe I" bzw. in die ent-
sprechende Lohnstufe; Übergangsregelung. 

- Eine differenzierte Übergangsregelung für Lehrpersonen, welche die 
grundsätzlich erforderliche Ausbildung tatsächlich absolviert haben, 
und Lehrpersonen, denen die entsprechende Ausbildung fehlt, 
verletzt weder den Grundsatz der Rechtsgleichheit (Erw. 4.) noch das 
Diskriminierungsverbot (Erw. 6.). 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 1. Kammer, vom 5. Juni 2013 i.S. U.S. ge-
gen die Lohnverfügung von 26. Juli  2012 (WBE.2012.2014). 

Aus den Erwägungen 

II. 
1. 
1.1. 
Die Besoldung von Lehrpersonen ist im Dekret über die Löhne 

der Lehrpersonen vom 24. August 2004 geregelt. 
1.2. 
Gemäss dem ursprünglichen Einreihungsplan (Anhang II A 

LDLP) fiel die Beschwerdeführerin unter die Funktion "Wer-
ken/Hauswirtschaft/Textiles Werken Volksschule", welche der Lohn-
stufe 4 (von 11) zugeteilt war.  

Mit der Revision des Lohndekrets Lehrpersonen vom 3. Mai 
2011, in Kraft seit 1. August 2011, wurde die separate Lohneinstu-
fung der Funktion "Werken/Hauswirtschaft/Textiles Werken Volks-
schule" aufgehoben. Neu werden die entsprechenden Lehrpersonen 
der Stufe zugeordnet, wo sie tatsächlich unterrichten. Für die Be-
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schwerdeführerin, die auf der Sekundarstufe I tätig ist, bedeutet dies, 
dass sie neu der Funktion Sekundarstufe I zugeordnet und damit in 
die Lohnstufe 10 (von 18) eingereiht ist. Lehrpersonen, welche das 
entsprechende Fach auf der Primarstufe bzw. in einer Einschulungs-
klasse (sofern dies überhaupt vorkommt) unterrichten, sind demge-
genüber der Lohnstufe 5 (von 18) zugeteilt.  

1.3. 
Ziffer 3 Abs. 4 Anhang IV LDLP betreffend die Überführungs-

regelung lautet wie folgt: 
"Die Löhne der Lehrpersonen der bisherigen Funktion 'Wer-

ken/Hauswirtschaft/Textiles Werken Volksschule' auf der Sekun-
darstufe I mit einem Abschluss, der nicht dem heutigen Ausbild-
ungsgang für Lehrpersonen an der Sekundarstufe I entspricht, 
erfahren während drei Jahren ab dem Überführungszeitpunkt ei-
nen Abzug von 5 %. Der Besitzstand wird auf jeden Fall gewähr-
leistet." 

Gestützt auf diese Bestimmung wurde gegenüber der Beschwer-
deführerin der vorliegend umstrittene Lohnabzug verfügt.  

1.4. 
Die betragsmässigen Auswirkungen der Revision des LDLP per 

1. August 2011 auf Lehrpersonen der Fächer Werken, Hauswirtschaft 
und Textiles Werken, welche an der Sekundarstufe I unterrichten, las-
sen sich anhand der Lohnminima und -maxima wie folgt zusammen-
fassen: Das Lohnminimum (Lohnmaximum) per 1. Januar 2011 be-
trug Fr. 75'790.00 (Fr. 121'264.00). Per 1. August 2011 bzw. mit der 
Revision des LDLP erhöhte es sich grundsätzlich auf Fr. 87'387.00 
(Fr. 139'819.00); dies entspricht einer Erhöhung um rund 15,3 % 
(vgl. Botschaft des Regierungsrats des Kantons Aargau an den Gros-
sen Rat vom 23. Februar 2011, 11.40, S. 17; als ursprünglicher Lohn 
ist derjenige für Primarstufe/Einschulungsklasse einzusetzen, da die 
sog. "Monofachlehrpersonen" derselben Lohnstufe zugeteilt waren). 
Unter Berücksichtigung des 5%-Abzugs beträgt das Lohnminimum 
für Lehrpersonen ohne heutigen Ausbildungsgang neu Fr. 83'017.65 
(Fr. 132'828.05); gegenüber dem Lohn per 1. Januar 2011 ergibt sich 
daraus eine Erhöhung um rund 9,53 %.  
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2. 
2.1. 
Ziffer 3 Abs. 4 Anhang IV LDLP unterscheidet zwischen Mono-

fachlehrpersonen mit einem Abschluss, der dem heutigen Ausbil-
dungsgang für die Sekundarstufe I entspricht (im Folgenden: "neu-
rechtliche" Ausbildung), und Lehrpersonen mit einem anderen Aus-
bildungsgang ("altrechtliche" Ausbildung).  

Die neuen Ausbildungsanforderungen resultieren aus der Um-
setzung der Interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von 
Ausbildungsabschlüssen vom 18. Februar 1993 (SAR 400.700) und 
des von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungs-
direktoren (EDK) beschlossenen Reglements über die Anerkennung 
von Hochschuldiplomen für Lehrpersonen der Sekundarstufe I vom 
26. August 1999. Gemäss der Übersicht in Beilage 3 zur Stellung-
nahme des Beigeladenen vom 19. März 2013 lässt sich in Bezug auf 
die Unterschiede zwischen neu- und altrechtlicher Ausbildung 
Folgendes festhalten (vgl. zusätzlich die Zusammenstellung unter 
www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-master/zulassung; besucht am 
17. April 2013): 

2.1.1. 
Hauswirtschaft, Textiles Werken 
Vor dem Wechsel der Ausbildung bestanden insbesondere fol-

gende Zulassungskriterien: Diplommittelschule oder Handelsschule 
oder 3-jährige Lehre plus Aufnahmeprüfung. Die Ausbildung am Se-
minar Brugg betrug sechs Semester.  

Neu gelten folgende Voraussetzungen für die Zulassung: Gym-
nasiale Matur oder Berufsmatur mit Passerelle oder Lehrdiplom 
(EDK-anerkannt) oder Fachhochschul-/Universitätsabschluss oder 
eine erfolgreich bestandene Ergänzungsprüfung nach einer Fachma-
tur Pädagogik oder einer Fachmittelschule, einer Diplommittelschu-
le, einer Handelsmittelschule, einer Wirtschaftsmittelschule bzw. ei-
ner Berufsmatura oder nach einer mindestens dreijährigen Berufsleh-
re mit mehrjähriger Berufserfahrung. Die neue Ausbildung auf Stufe 
Fachhochschule dauert 4 Jahre (Diplomstudium, ab 2003/04 - 2011, 
mit Berufseinführung) bzw. 4,5 Jahre (Masterstudium, ab 2009/10, 
ohne Berufseinführung).  



318 Obergericht, Abteilung Verwaltungsgericht 2013 

2.1.2. 
Technisches Werken 
In Bezug auf die altrechtliche Ausbildung gilt es zu unterschei-

den zwischen derjenigen als Ergänzungsfach zu Hauswirtschaft oder 
Textiles Werken (Zulassungskriterien und Ausbildungsdauer vgl. 
oben) sowie derjenigen im Rahmen der SEREAL-Ausbildung. Letz-
tere bildete eine Allrounderausbildung für die Sekundar- und Real-
schule und führte bei entsprechender Schwerpunktbildung zu einer 
integrierten Lehrberechtigung im Fach Werken. Voraussetzungen für 
die 3-jährige Ausbildung (exkl. Berufseinführung) waren die gymna-
siale Matur oder das Primarlehrdiplom.  

Die neurechtliche Ausbildung (Zulassungskriterien, Ausbil-
dungsdauer) erfolgt analog zu den Fächern Hauswirtschaft und Texti-
les Werken (Alternativen: Sonderkurs Werken oder Fachausbildung 
an der Hochschule für Gestaltung Zürich).  

2.2. 
Aufgrund der obigen Gegenüberstellung lässt sich unschwer 

erkennen, dass die neurechtliche Ausbildung qualitativ als höherwer-
tig einzustufen ist. Zum einen wurden die Zulassungskriterien erhöht, 
zum anderen wurde die Ausbildungsdauer grundsätzlich um einen 
Drittel (Bachelor) bzw. die Hälfte (Master) verlängert.  

3. 
3.1. 
Eine Regelung verletzt den verfassungsmässigen Grundsatz der 

Rechtsgleichheit gemäss Art. 8 Abs. 1 BV, wenn sie rechtliche Unter-
scheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden 
Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder Unterscheidungen unterlässt, 
die sich aufgrund der Verhältnisse aufdrängen. Die Rechtsgleichheit 
ist verletzt, wenn Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit 
gleich oder Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit 
ungleich behandelt wird. Vorausgesetzt ist, dass sich der unbegründe-
te Unterschied oder die unbegründete Gleichstellung auf eine we-
sentliche Tatsache bezieht (BGE 123 I 1, Erw. 6a; 121 I 102, 
Erw. 4a).  

Dem Gesetzgeber kommt in Organisations- und Besoldungsfra-
gen ein grosser Ermessens- bzw. Gestaltungsspielraum zu. Innerhalb 
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der Grenzen des Willkürverbots und des Rechtsgleichheitsgebots 
sind die Behörden befugt, aus der Vielzahl denkbarer Anknüpfungs-
punkte die Kriterien auszuwählen, die für die Besoldung von öffent-
lich-rechtlich Angestellten massgebend sein sollen, und damit festzu-
legen, welche Kriterien eine Gleich- bzw. eine Ungleichbehandlung 
rechtfertigen. Verfassungsrechtlich ist nicht verlangt, dass die Besol-
dung allein nach der Qualität der geleisteten Arbeit bzw. den tatsäch-
lich gestellten Anforderungen bestimmt wird. Ungleichbehandlungen 
müssen sich aber vernünftig begründen lassen bzw. sachlich haltbar 
sein. So hat das Bundesgericht erkannt, dass Art. 8 BV nicht verletzt 
ist, wenn Besoldungsunterschiede auf objektive Motive wie Alter, 
Dienstalter, Erfahrung, Familienlasten, Qualifikationen, Art und 
Dauer der Ausbildung, Arbeitszeit, Leistung, Aufgabenbereich oder 
übernommene Verantwortlichkeiten zurückzuführen sind 
(BGE 131 I 105, Erw. 3.1 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 
vom 30. August 2012 [8C_63/2012], Erw. 3.3; AGVE 2004, S. 393, 
Erw. I/3b; PRGE vom 11. September 2012 [BE.2011.4]; je mit Hin-
wiesen). Die gerichtliche Überprüfung entsprechender Erlasse erfolgt 
daher trotz umfassender Kognition lediglich mit entsprechender Zu-
rückhaltung. Dies gilt folglich auch in Bezug auf die Regelung in 
Anhang IV Ziffer 3 Abs. 4 LDLP. 

Eine gewisse richterliche Zurückhaltung bei der Beurteilung 
von Besoldungsfragen ist letztlich auch deshalb angebracht, weil re-
gelmässig das ganze Besoldungssystem zu berücksichtigen ist. Der 
Richter hat demnach sorgfältig darauf zu achten, dass nicht neue 
Ungleichheiten geschaffen werden (BGE 123 I 1, Erw. 6b; 
120 Ia 329, Erw. 3).  

3.2. 
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind Lohnunter-

schiede zwischen Lehrpersonen in der Regel nicht diskriminierend, 
wenn sie auf Kriterien wie Art und Dauer der notwendigen Ausbil-
dung, die Art der Schule, die Zahl der Unterrichtsstunden oder die 
Klassengrösse beruhen (BGE 123 I 1 "Berner Logopädinnen"; 
121 I 49 "Schaffhauser Primarlehrer"). Unterschiede in der Ausbil-
dung können berücksichtigt werden, wenn eine bessere Ausbildung 
für die Ausübung der Funktion gefordert oder doch von Nutzen ist. 
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Demgemäss ist es zulässig, eine unterschiedliche Ausbildung lohn-
mässig zu berücksichtigen, auch wenn die ausgeübten Tätigkeiten 
gleichwertig oder gar gleich sind (BGE 123 I 1, Erw. 6g; 118 Ia 35 
"Solothurner Berufsberaterinnen"; 117 Ia 270 "Berner Arbeits-
lehrerinnen").  

3.3. 
In Anwendung dieser Grundsätze hat es das Bundesgericht bei-

spielsweise als zulässig erachtet, Logopädinnen, die als Vorbildung 
eine Matura vorweisen konnten, rund 8 - 9 % tiefer zu besolden als 
ihre Berufskolleginnen mit einem Primarlehrerpatent, obwohl sie die 
gleiche Tätigkeit verrichteten. Die kantonale Vorinstanz hatte dazu 
ausgeführt, eine logopädische Lehrkraft mit Primarlehrerpatent ver-
füge über ein breiteres Wissen und Verständnis für die übrigen schu-
lischen Belange und Lerninhalte. Ihre auf die ganze Schulbildung 
bezogenen methodischen, didaktischen und pädagogischen Kenntnis-
se liessen einen besseren Erfolg auch im Spezialgebiet und eine 
optimale Zusammenarbeit innerhalb des Lehrkörpers erwarten, und 
die Vorbildung mit Primarlehrerpatent dauere länger als die Vorbil-
dung Matura. Diese Überlegungen erachtete das Bundesgericht als 
objektiv und sachlich haltbar, und deshalb mit dem Gleichbehand-
lungsgebot als vereinbar (BGE 123 I 1, Erw. 6e).  

4. 
4.1. 
Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Lohnkürzung ge-

mäss Ziffer 3 Abs. 4 Anhang IV LDLP bedeute einen Bruch mit dem 
"Prinzip des Funktionslohns".  

Gemäss § 5 Abs. 1 LDLP ergibt sich der Positionslohn für jede 
Funktion aus Anhang II LDLP. Tatsächlich umfasst der Einreihungs-
plan (Anhang II A LDLP) verschiedene Funktionen und weist sie je 
einer bestimmten Lohnstufe zu (zu letzteren vgl. den Lohnstufenplan 
in Anhang I LDLP). Somit lässt sich folgern, dass für die Lohnein-
stufung primär auf die ausgeübte Funktion abzustellen ist. Im 
Folgenden wird davon ausgegangen, dass dieser Grundsatz von der 
Beschwerdeführerin mit dem Begriff "Prinzip des Funktionslohns" 
umschrieben wird. Anders als dieser Begriff vermuten lässt, bildet 
das besagte Prinzip nämlich keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz. 
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Entsprechend kommt ihm auch keine allgemeine Bedeutung zu; er 
gilt nur, soweit er sich aus dem LDLP ableiten lässt. Dabei handelt es 
sich um eine Konkretisierung des Rechtsgleichheitsgebotes in Art. 8 
Abs. 1 BV; als "Gleiches" soll grundsätzlich alles gelten, was in ein- 
und derselben Funktion zusammengefasst ist. 

4.2. 
Im Zusammenhang mit dem "Prinzip des Funktionslohns" gilt 

es vorab auf § 9 Abs. 3 LDLP hinzuweisen. Gemäss dieser Bestim-
mung kann die Anstellungsbehörde bei Lehrpersonen, die bei ihrer 
Anstellung nicht über eine für diese Funktion massgebende Qualifi-
kation verfügen, beim zuständigen Departement beantragen, den An-
fangslohn für maximal fünf Jahre bis zu 10 % unter dem aus dem 
jeweiligen Positions- und Erfahrungsanteil errechneten Lohn festzu-
setzen. Dies zeigt, dass – entgegen der Darstellung der Beschwerde-
führerin – in Bezug auf das LDLP das "Prinzip des Funktionslohns" 
nicht vorbehaltlos gilt und namentlich bei ungenügender Ausbildung 
Abstriche (und zwar – wie gesehen – in der Grössenordnung von bis 
zu 10 %) möglich sind (vgl. zusätzlich die analoge Regelung in § 9 
Abs. 2 LDLP betreffend die Anrechung von Praxisjahren bei der 
Festsetzung des Anfangslohnes).  

4.3. 
Im Weiteren gilt es festzuhalten, dass für die Zuordnung einer 

bestimmten Funktion zu einer bestimmten Lohnstufe die Ausbildung, 
welche die betreffenden Lehrpersonen in der Regel mitbringen bzw. 
mitbringen müssen, eine bedeutende Rolle spielt. Dies ergibt sich 
zum einen daraus, dass gemäss § 5 Abs. 2 LDLP bei der Festlegung 
des Positionslohns unter anderem auf die Arbeitsplatzbewertung ab-
zustellen ist; es ist gerichtsnotorisch, dass im Rahmen derselben dem 
erforderlichen Ausbildungsniveau eine wesentliche Bedeutung zu-
kommt. Zudem sind gemäss § 5 Abs. 2 LDLP für den Positionslohn 
auch der bisherige Lohn sowie der Vergleich mit dem Lohn in ande-
ren Kantonen massgebend; auch in Bezug auf diese beiden Kompo-
nenten ist die grundsätzlich erforderliche Ausbildung relevant.  

Der erwähnte Konnex ist insofern wesentlich, als sich aus den 
Materialien ergibt, dass mit der Revision des Einreihungsplanes "die 
Funktionen der Sekundarstufe I (…) aufgrund der neuen und verein-
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heitlichten Ausbildungsgänge zu einer Funktion zusammengeführt" 
werden. "Dies betrifft auch die bisherigen Monofachlehrpersonen in 
der Funktion 'Werken / Hauswirtschaft / Textiles Werken Volksschu-
le', die künftig der jeweiligen Volksschulstufen-Funktion zugeordnet 
werden, also dort, wo das betreffende Fach erteilt wird" (Botschaft 
des Regierungsrats des Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 
23. Februar 2011, 11.40, S. 10). Daraus lässt sich ersehen, dass die 
geänderten Ausbildungsanforderungen für Lehrpersonen in den Be-
reichen "Werken / Hauswirtschaft / Textiles Werken Volksschule" tat-
sächlich entscheidend waren dafür, dass sie – sofern sie an der Se-
kundarstufe I unterrichten – auch entsprechend eingestuft werden. 
Die lohnmässige Überführung ist mithin eng mit den Ausbildungsan-
forderungen verknüpft.  

4.4. 
Gestützt auf die vorstehenden Erwägungen erscheint es mit dem 

allgemeinen Rechtsgleichheitsgebot und – soweit dieses in concreto 
überhaupt Anwendung findet – mit dem "Prinzip des Funktions-
lohns" ohne Weiteres vereinbar, dass im Zusammenhang mit der 
Überführung der Funktion "Werken / Hauswirtschaft / Textiles Wer-
ken Volksschule" in die Funktion "Sekundarstufe I" eine Differenzie-
rung vorgenommen wird zwischen Lehrpersonen, welche die grund-
sätzlich erforderliche Ausbildung tatsächlich absolviert haben, sowie 
Lehrpersonen, welche diese Voraussetzung nicht erfüllen. Die Be-
gründung ist letztlich eine doppelte: Zum einen erscheint es ohne 
Weiteres gerechtfertigt, dass im Rahmen einer Überführung Lehrper-
sonen, welche die nach neuem Recht notwendigen Ausbildungsvor-
aussetzungen nicht erfüllen, analog zu § 9 Abs. 3 LDLP einstweilen 
tiefer besoldet werden. Zum anderen ergibt sich daraus, dass die 
Überführung der Funktion "Werken / Hauswirtschaft / Textiles Wer-
ken Volksschule" in die Funktion "Sekundarstufe I" namentlich auf-
grund der nunmehr erhöhten Ausbildungsanforderungen erfolgte, ein 
hinreichender Anlass, Lehrpersonen ohne die entsprechende Ausbil-
dung (zeitlich befristet) anders zu behandeln als Lehrpersonen mit 
dieser Ausbildung. Insgesamt bestehen für die unterschiedliche lohn-
mässige Behandlung hinreichende sachliche Gründe.  
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Im Übrigen erscheint wesentlich, dass der umstrittene Lohnun-
terschied lediglich 5 % beträgt und auf drei Schuljahre befristet ist. 
In Anbetracht der erheblichen qualitativen Differenz zwischen den 
Ausbildungen (vgl. Erw. 2.2) erscheint diese Lohndifferenz ohne 
Weiteres vertretbar, zumal – wie gesehen – gemäss § 9 Abs. 3 LDLP 
bei ungenügender Ausbildung der Lohn während maximal 5 Jahren 
um 10 % reduziert werden kann. Selbstverständlich wären auch an-
dere Arten der Überführung denkbar gewesen; allein dadurch wird 
die gewählte Lösung jedoch nicht unsachlich oder gar willkürlich.  

5. (…) 
6. 
Abschliessend bleibt zu prüfen, ob der umstrittene Lohnabzug 

eine Verletzung des Gleichstellungsgesetzes darstellt.  
6.1. 
6.1.1. 
Gemäss Art. 8 Abs. 3 Satz 3 BV sind die öffentlich- wie auch 

die privatrechtlichen Arbeitgeber verpflichtet, Frauen und Männer 
für gleichwertige Arbeit gleich zu entlöhnen.  

Art. 8 Abs. 3 BV belässt dem Gesetzgeber einen weniger weit-
gehenden Spielraum in der Gestaltungsfreiheit als Art. 8 Abs. 1 BV. 
Während für eine unterschiedliche Behandlung nach Art. 8 Abs. 1 
BV ein sachlicher Grund genügt, ist nach Art. 8 Abs. 3 BV eine 
unterschiedliche Behandlung von Mann und Frau nur noch zulässig, 
wenn auf dem Geschlecht beruhende biologische und funktionale 
Unterschiede eine Gleichbehandlung absolut ausschliessen 
(BGE 131 I 105, Erw. 3.1 mit Hinweisen; 116 V 198, Erw. II.2.bb.; 
LGVE 1997 II Nr. 2; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der 
Schweiz, 4. Auflage, Bern 2008, S. 741 ff.). Die Befugnis der Recht-
sprechungsorgane zur Überprüfung einer Regelung auf ihre Verein-
barkeit mit Art. 8 Abs. 1 BV ist unter diesem Blickwinkel enger als 
bei Art. 8 Abs. 3 BV. 

6.1.2. 
Eine Art. 8 Abs. 3 Satz 3 BV widersprechende Diskriminierung 

eines bestimmten Berufs setzt voraus, dass dieser geschlechtstypisch 
ist und zu seinem Nachteil Lohnunterschiede bestehen, welche nicht 
sachbezogen in der Arbeit selbst begründet sind, sondern auf ge-
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schlechtsspezifische Umstände abstellen (Urteil des Bundesgerichts 
vom 31. August 2010 [8C_78/2009], Erw. 5.1 mit Hinweisen). Bei 
der Beurteilung, ob eine bestimmte Tätigkeit geschlechtstypisch ist, 
wird in erster Linie auf das statistische Element abgestellt; danach 
liegt ein typischer Frauenberuf vor, wenn der Frauenanteil über 70 % 
beträgt. Es kann aber auch die geschichtliche Dimension und die 
historische Prägung berücksichtigt werden (Urteil des Bundesge-
richts vom 31. August 2010 [8C_78/2009], Erw. 5.2 mit Hinweisen).  

6.1.3. 
Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann 

vom 24. März 1995 untersagt sowohl die direkte als auch die indirek-
te Benachteiligung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf-
grund des Geschlechts (Art. 3 Abs. 1 GlG), u.a. im Bereich der Ent-
löhnung (Art. 3 Abs. 2 GlG). Eine direkte Ungleichbehandlung be-
treffend Lohn ist dann gegeben, wenn die Lohnbemessung oder 
Lohneinstufung an die Geschlechtszugehörigkeit geknüpft wird; von 
indirekter Ungleichbehandlung bezüglich Lohn spricht man, wenn 
für die Lohnbemessung formal geschlechtsneutrale Massstäbe und 
Kriterien bestimmend sind, sich die Anwendung dieser Massstäbe 
oder Kriterien jedoch zum Nachteil von Angestellten eines Ge-
schlechts im Vergleich zu denen des andern Geschlechts auswirkt 
(vgl. ELISABETH FREIVOGEL, in: Claudia Kaufmann/Sabine Steiger-
Sackmann (Hrsg.), Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, 2. Aufla-
ge, Basel 2009, Art. 3 N 132). 

6.1.4. 
Gemäss Art. 6 GIG wird u.a. bezüglich der Entlöhnung eine 

Diskriminierung vermutet, wenn diese von der betroffenen Person 
glaubhaft gemacht wird. Für eine Glaubhaftmachung braucht nicht 
die volle Überzeugung der entscheidenden Behörde herbeigeführt zu 
werden; es genügt, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine 
Diskriminierung in der Entlöhnung spricht (vgl. BGE 125 III 368, 
Erw. 4).  

Eine analytische Arbeitsplatzbewertung kann nicht für sich den 
Anspruch erheben, eine allein richtige Bewertung darzustellen. Er-
weist sie sich aber als nicht geschlechterdiskriminierend und wird 
von der so ermittelten Lohnklasse zum Nachteil einer geschlechts-
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spezifischen Funktion abgewichen, so ist dies begründungsbedürftig 
und führt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts in der Regel 
zur Vermutung einer Diskriminierung (BGE 131 II 393, Erw. 7.1 mit 
Hinweisen).  

Wird die Diskriminierung vermutet, ist der Arbeitgeber zum Be-
weis des Gegenteils berufen bzw. zum Beweis, dass die unterschied-
liche Entlöhnung sachlich gerechtfertigt ist. Die bundesgerichtliche 
Praxis verlangt als Rechtfertigung für Lohnunterschiede keine wis-
senschaftlichen Nachweise, sondern bloss sachlich haltbare Motive 
(Urteil des Bundesgerichts vom 31. August 2010 [8C_78/2009], 
Erw. 5.1 mit Hinweisen). 

6.2. 
Aufgrund der vom Beigeladenen angegebenen Zahlen ergibt 

sich, dass ab 1. August 2011 in den Fächern Werken / Hauswirtschaft 
/ Textiles Werken Volksschule 12'069 Lektionen erteilt wurden; 
10'042 Lektionen bzw. 83,2 % durch Frauen. Werden die Lektionen 
auf der Primarstufe nicht berücksichtigt, verbleiben 8'421 Lektionen; 
davon wurden 6'394 Lektionen bzw. 75,9 % von Frauen unterrichtet. 
Aufgrund dieser Verhältniszahlen handelt es sich bei den sog. Mono-
fachlehrpersonen um einen typischen Frauenberuf. An dieser Beur-
teilung vermag der Umstand, dass im Fach Werken mehr Männer 
unterrichten, nichts zu ändern; vielmehr rechtfertigt es sich, die frü-
here Funktion "Werken / Hauswirtschaft / Textiles Werken Volks-
schule" als Ganzes zu betrachten. 

6.3. 
6.3.1. 
In concreto beruht die Lohneinstufung nur zum Teil auf einer 

analytischen Arbeitsplatzbewertung (§ 5 Abs. 2 LDLP). Dennoch 
darf davon ausgegangen werden (und ist zwischen den Parteien un-
bestritten), dass der Einreihungsplan, insbesondere die ihm zugrun-
deliegende Zuweisung aller auf der Oberstufe unterrichtenden 
Monofachlehrpersonen in die Funktion "Sekundarstufe I", diskrimi-
nierungsfrei ist.  

6.3.2. 
Gemäss Ziffer 3 Abs. 4 Anhang IV LDLP wird Lehrpersonen, 

die auf der Sekundarstufe I Werken, Hauswirtschaft oder Textiles 
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Werken unterrichten, unter bestimmten Voraussetzungen (nämlich 
bei fehlender "neurechtlicher" Ausbildung) während drei Jahren der 
Lohn um 5 % reduziert. Die Kürzung trifft mithin a priori nur Lehr-
personen aus dem genannten Bereich, bei dem es sich – wie gesehen 
(vgl. Erw. 6.2) – um einen typischen Frauenberuf handelt. Aufgrund 
dieser Abweichung vom Einreihungsplan lässt sich entsprechend der 
dargestellten Bundesgerichtspraxis (Erw. 6.1.4) eine Diskriminierung 
vermuten.  

6.4. 
Bei der Überprüfung, ob die umstrittene Lohndifferenz trotz ge-

genteiliger Vermutung sachlich gerechtfertigt ist, erscheint vorab we-
sentlich, dass eine Überführungsproblematik vorliegt. Die bisherige 
Funktion "Werken / Hauswirtschaft / Textiles Werken Volksschule" 
wird neu in die höher eingereihte Funktion "Sekundarstufe I" über-
führt (soweit die betreffenden Lehrpersonen tatsächlich auf dieser 
Stufe unterrichten). Eine vergleichbare Überführung einer ge-
schlechtsneutralen Funktion oder gar eines Männerberufs liegt nicht 
vor (und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht behauptet). 
Insofern handelt es sich um eine singuläre Problemstellung ohne er-
kennbaren Bezug zur Frage des Geschlechts.  

Hinzu kommt – wie bereits ausführlich dargestellt (Erw. 4 und 
5) –, dass eine lohnmässige Unterscheidung zwischen "altrechtlich" 
und "neurechtlich" ausgebildeten Monofachlehrpersonen, die an der 
Sekundarstufe I unterrichten, sachlich begründet ist. Eine andere 
Funktion, in welcher eine ähnliche, erst in den letzten Jahren entstan-
dene Differenz zwischen ursprünglichen und aktuellen Ausbildungs-
anforderungen bestehen würde und wo letztere prioritär für die 
Lohneinstufung massgebend wären, ist nicht ersichtlich und wird 
auch nicht behauptet. Wesentlich für die Lohnkürzung ist mithin 
nicht der Umstand, dass es sich bei der früheren Funktion "Werken / 
Hauswirtschaft / Textiles Werken Volksschule" um einen Frauenberuf 
handelt, sondern dass sie (in Bezug auf Lehrpersonen, die an der 
Sekundarstufe I unterrichten) in eine höher besoldete Funktion über-
führt wird und in diesem Zusammenhang der Ausbildung eine we-
sentliche Bedeutung zukommt.  
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Insgesamt ergibt sich, dass für die umstrittene Regelung sachli-
che Gründe bestehen. Entgegen der erwähnten Vermutung 
(Erw. 6.3.2) liegt somit keine geschlechterdiskriminierende Lohnkür-
zung vor.  

6.5. 
Aufgrund der bereits mehrmals erwähnten unterschiedlichen 

Ausbildungsanforderungen bestanden darin, dass gemäss ursprüngli-
chem Einreihungsplan Monofachlehrpersonen tiefer besoldet wurden 
als Lehrpersonen der Funktionen "Sekundarschule / Realschule" oder 
"Bezirksschule" (heute zusammengefasst in "Sekundarstufe I"), kei-
ne unrechtmässigen Lohnunterschiede, welche durch die vorliegend 
umstrittene Überführungsregelung perpetuiert würden (vgl. insbe-
sondere Erw. 3.3 bzw. den darin zitierten BGE 123 I 1, Erw. 6e).   

Aus dem von der Beschwerdeführerin geltend gemachten "Prin-
zip des Funktionslohns" ergibt sich nichts Gegenteiliges. Wie gese-
hen (Erw. 4.3) bilden die Ausbildungsanforderungen ein gewichtiges 
Element bei der Frage, welcher Lohnstufe eine bestimmte Funktion 
zuzuordnen ist. Entsprechend erscheint es ohne Weiteres gerechtfer-
tigt, wenn auch bei der Definition der Funktionen unter anderem auf 
die grundsätzlich erforderliche Ausbildung abgestellt wird. Insofern 
lässt es sich nicht beanstanden, dass gemäss dem ursprünglichen Ein-
reihungsplan Monofachlehrpersonen einer anderen (tiefer besolde-
ten) Funktion zugewiesen waren als die Lehrpersonen "Sekundar-
schule / Realschule" oder "Bezirksschule". 

52 Besoldung von Lehrpersonen; Aufschub der Mutterschaftsentschädigung 
bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen 
- Während dem Aufschub der Mutterschaftsentschädigung besteht 

nach Massgabe des GAL sowie dessen Folgeerlassen kein Anspruch 
auf eine Lohnfortzahlung für die Mutter, die ihrerseits krank ist 
und/oder deren ständige Verfügbarkeit zugunsten des Kindes 
gewährleistet sein muss. 

- Die Beurteilung, ob für die Lehrpersonen die Minimalansprüche des 
Schweizerischen Obligationenrechts eingehalten sind (§ 4 Abs. 3 
GAL), darf sich nicht auf eine isolierte Betrachtung beschränken 
(Erw. 6.). 
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Urteil des Verwaltungsgerichts, 1. Kammer, vom 8. November 2013 i.S. 
K.B. gegen Kanton Aargau (WKL.2013.15). 

Aus den Erwägungen 

II. 
1. 
Die Tochter der Klägerin wurde am 20. September 2012 gebo-

ren. Gemäss dem Bericht des Kantonsspitals X. vom 24. Januar 2012 
war sie aufgrund einer extremen Frühgeburt bis am 24. Januar 2013 
auf der Neonatologie hospitalisiert. Die tägliche Anwesenheit und 
zeitgerechte Verfügbarkeit der Mutter resp. der Eltern war dringend 
erforderlich.  

Mit ärztlichem Zeugnis des Kantonsspitals X. vom 23. Oktober 
2012 wurde der Klägerin infolge Krankheit vom 20. September 2012 
bis zum 27. Dezember 2012 eine Arbeitsunfähigkeit von 100 % at-
testiert.  

2. 
2.1. 
Gemäss § 18 GAL richtet sich der Anspruch auf Lohn, Lohn-

fortzahlung, Entschädigungen und Vorsorgeleistungen nach den De-
kreten des Grossen Rates. Sowohl zur Lohnfortzahlung bei Krank-
heit als auch zur Entschädigung während des Mutterschaftsurlaubs 
enthält das LDLP diverse Bestimmungen (vgl. insbesondere 
§§ 19 ff.). Der Aufschub des Mutterschaftsurlaubs wird darin nicht 
thematisiert.  

2.2. 
§ 43 VALL ("Urlaub bei Schwangerschaft und Mutterschaft") 

lautet wie folgt:  
"1Lehrerinnen haben Anspruch auf Schwangerschafts- und 

Mutterschaftsurlaub während 13 Schulwochen.  
2Mindestens 14 Wochen des bezahlten Schwangerschafts- 

und Mutterschaftsurlaubs sind ab der Niederkunft zu beziehen. Er 
wird durch die in den Urlaub fallenden Schulferien entsprechend 
verlängert.  
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2bisSchiebt die Lehrerin den Anspruch auf Mutterschaftsent-
schädigung gemäss Art. 16c Abs. 2 des Bundesgesetzes über den 
Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbs-
ersatzgesetz, EOG) vom 25. September 1952 zufolge längeren 
Spitalaufenthalts des Neugeborenen auf, wird der bezahlte Urlaub 
unterbrochen. Für die betreffende Zeit ist unbezahlter Urlaub zu 
beziehen.  

3Während des Schwangerschafts- und Mutterschaftsurlaubs 
und den davon berührten Schulferien ruhen die dem Berufsauf-
trag zugrunde liegenden Pflichten." 

Unter unbezahltem Urlaub (vgl. Art. 43 Abs. 2bis VALL) ver-
steht man die vorübergehende Suspendierung von der Arbeitspflicht 
einerseits und der Lohnzahlungspflicht andererseits. Das Arbeitsver-
hältnis besteht auch während des unbezahlten Urlaubs; der Anspruch 
auf Lohnfortzahlung entfällt jedoch (vgl. zum Ganzen ULLIN 
STREIFF/ ADRIAN VON KAENEL/ROGER RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 
Praxiskommentar zu Art. 319–362 OR, 7. Auflage, Zürich 2012, 
Art. 329a N 11). Wird die Bestimmung in Art. 43 Abs. 2bis VALL 
entsprechend ihrem Wortlaut angewandt, so hat folglich die Klägerin 
für die Zeit zwischen der Geburt ihres Kindes und dessen Spital-
entlassung keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung gegenüber ihrem 
Arbeitgeber. 

2.3. 
§ 34a PLV enthält für das Verwaltungspersonal folgende Rege-

lung: 
"1Mindestens 14 Wochen des bezahlten Schwangerschafts- 

und Mutterschaftsurlaubes sind ab der Niederkunft zu beziehen.  
2Schiebt die Mitarbeiterin den Anspruch auf die Mutter-

schaftsentschädigung gemäss Art. 16c Abs. 2 EOG zufolge 
längeren Spitalaufenthaltes des Neugeborenen auf, wird der 
bezahlte Urlaub unterbrochen. Für die betreffende Zeit sind 
Überstunden zu kompensieren, Ferien zu beziehen, positive 
Gleitzeitsaldi abzubauen, oder es ist unbezahlter Urlaub zu 
beziehen."  
3. (…) 
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4. 
4.1. 
Gestützt auf Art. 16b ff. EOG haben alle erwerbstätigen Mütter 

für eine Dauer von 14 Wochen ab dem Zeitpunkt der Geburt An-
spruch auf eine Mutterschaftsentschädigung in Form eines Taggelds. 
Die Einführung der Mutterschaftsentschädigung im Jahre 2005 dient 
der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Finanzierung 
erfolgt über Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer an die Er-
werbsersatzordnung (EO) (vgl. zum Ganzen BBl 2002, S. 7523 ff. 
[Parlamentarische Initiative Revision Erwerbsersatzgesetz. Auswei-
tung der Erwerbsersatzansprüche auf erwerbstätige Mütter. Bericht 
der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des National-
rates vom 3. Oktober 2002]).  

Art. 16h EOG sieht vor, dass die Kantone höhere oder längere 
Mutterschaftsentschädigungen vorsehen können (Art. 16h EOG). Der 
Kanton Aargau hat darauf verzichtet, eine entsprechende Regelung 
zu treffen.  

Zum Verhältnis zum Lohnfortzahlungsanspruch nach OR wird 
im erwähnten Kommissionsbericht Folgendes vermerkt (BBl 2002, 
S. 7550):  

"Der Entschädigungsanspruch während des Mutterschafts-
urlaubs richtet sich neu nach dem EOG. Artikel 324a Absatz 3 OR 
hat für die Zeit nach der Niederkunft keine Bedeutung mehr und 
wird so angepasst, dass er sich nunmehr ausschliesslich auf Ar-
beitsverhinderungen infolge von Schwangerschaft der Arbeitneh-
merin bezieht." 

4.2. 
Der Entschädigungsanspruch entsteht grundsätzlich am Tag der 

Niederkunft (Art. 16c Abs. 1 EOG). Bei längerem Spitalaufenthalt 
des neugeborenen Kindes kann die Mutter beantragen, dass die Mut-
terschaftsentschädigung erst ausgerichtet wird, wenn das Kind nach 
Hause kommt (Art. 16c Abs. 2 EOG). Dabei muss durch ein Arzt-
zeugnis nachgewiesen werden, dass das Neugeborene kurz nach der 
Geburt mindestens drei Wochen im Spital verbleiben muss (Art. 24 
Abs. 1 lit. b EOV). 
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Im erwähnten Kommissionsbericht (BBl 2002, S. 7545 f.) wird 
zum Thema Aufschub des Mutterschaftsurlaubs Folgendes ausge-
führt: 

"Der Mutterschaftsurlaub soll nicht nur zur Erholung der 
Mutter von Schwangerschaft und Niederkunft dienen, sondern ihr 
auch die nötige Zeit einräumen, sich in den ersten Monaten in-
tensiv um ihr Neugeborenes zu kümmern. Muss jedoch das Kind 
nach der Geburt aus gesundheitlichen Gründen länger im Spital 
bleiben, würde sich die Zeitspanne des Mutterschaftsurlaubs ver-
kürzen, in der sich die Mutter zuhause um das Kind kümmern 
könnte. In diesen Fällen soll der Mutter die Möglichkeit einge-
räumt werden, den Entschädigungsanspruch des Kindes aufzu-
schieben, bis dieses das Spital verlassen kann. Der Mutterschafts-
urlaub ist aber auch in diesem Fall auf maximal 14 Wochen (98 
Tage) nach Anspruchsbeginn beschränkt. Allerdings darf nicht 
vergessen werden, dass sich bei dieser Regelung wegen des vom 
Arbeitsgesetz vorgeschriebenen 8-wöchigen Arbeitsverbots für 
die Mutter in gewissen Fällen Einkommenslücken ergeben kön-
nen, da ja die EO während dem Aufschub keine Leistungen er-
bringt und eine Lohnfortzahlung nicht in jedem Fall gesichert ist." 

4.3. 
Gestützt auf die obigen Erwägungen ergibt sich, dass die Kläge-

rin für die Zeit zwischen Geburt und Beginn des aufgeschobenen 
Mutterschaftsurlaubes keine Mutterschaftsentschädigung geltend ma-
chen kann. Tatsächlich ist dies zwischen den Parteien unbestritten. 

Zu prüfen bleibt im Folgenden die Frage, ob gestützt auf das 
kantonale Personalrecht – entgegen dem Wortlaut von § 43 Abs. 2bis 
VALL (vgl. Erw. II/2.2) – ein Anspruch auf Lohnfortzahlung besteht, 
wenn der Beginn des Mutterschaftsurlaubes hinausgeschoben wird 
und in der Zwischenzeit die Mutter krank und/oder das Kind auf die 
zeitgerechte Verfügbarkeit der Mutter angewiesen ist.  

5. 
5.1. 
§ 4 Abs. 3 GAL lautet wie folgt:  

"Die Minimalansprüche zum Schutz der Lehrpersonen ent-
sprechen denjenigen des Schweizerischen Obligationenrechts und 
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sind in jedem Fall einzuhalten. Vorbehalten bleiben die Bestim-
mungen in diesem Gesetz." 

Die Bestimmung ist identisch mit derjenigen in § 4 Abs. 3 
PersG.  

5.2. 
In der Botschaft des Regierungsrates des Kantons Aargau an 

den Grossen Rat vom 19. Mai 1999, 99.102, betreffend das Personal-
gesetz wurde im Zusammenhang mit der erwähnten Formulierung in 
§ 4 Abs. 3 PersG Folgendes festgehalten (S. 16):  

"Im Sinne einer Anpassung an das privatrechtliche Arbeits-
recht werden diejenigen Bereiche, die zum Schutze der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer der Disposition der Parteien ent-
zogen sind, ebenfalls übernommen. Abs. 3 stellt dies sicher, in-
dem er die zu Gunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
aufgestellten zwingenden Bestimmungen des Obligationenrechts 
als anwendbar erklärt. Das sog. OR-Minimum als Kernbestand 
des arbeitsrechtlichen Schutzprinzips soll vom Kanton als Arbeit-
geber nur dann ausser Acht gelassen werden, wenn das Personal-
recht für die zu entscheidende Einzelfrage ausdrücklich eine 
eigenständige Norm bereitstellt. (…)" 

Im Rahmen der parlamentarischen Beratung wurde die ur-
sprüngliche Formulierung insofern verschärft, als nunmehr allfällige 
Abweichungen vom OR-Minimum nicht allgemein im Personalrecht, 
sondern im Personalgesetz selber ("… in diesem Gesetz.") vorgese-
hen sein müssen (Protokoll der nichtständigen grossrätlichen Kom-
mission Nr. 17 "Personalvorlagen" vom 3. Juni 1999, S. 41). Die 
entsprechende Formulierung findet sich auch in § 4 Abs. 3 GAL. In 
der diesbezüglichen Botschaft des Regierungsrates des Kantons Aar-
gau an den Grossen Rat vom 24. Mai 2000, 00.187, wurde unter 
anderem ausgeführt (S. 16 f.), es liesse sich nicht rechtfertigen, wenn 
dem Staat als Arbeitgeber weniger als Privaten abverlangt würde, 
wenn nicht wichtige Gründe dafür vorlägen.   

5.3. 
Gemäss Art. 362 OR darf unter anderem weder durch Abrede, 

Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag zuungunsten der 
Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers von Art. 324a Abs. 1 und 3 
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OR (Lohn bei Verhinderung des Arbeitnehmers) abgewichen werden. 
Die letztgenannte Bestimmung gehört mithin zu den Minimalan-
sprüchen gemäss OR, welche gemäss § 4 Abs. 3 GAL in jedem Fall – 
unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen im GAL selber – ein-
zuhalten sind.  

Der Beklagte bringt dagegen vor, das Personalgesetz und das 
GAL würden gestützt auf § 94 Abs. 1 KV die Grundzüge des Per-
sonalrechts regeln. Demgegenüber habe der Grosse Rat in alleiniger 
Kompetenz gestützt auf § 82 Abs. 1 lit. e KV in LD und LDLP 
Bestimmungen betreffend den Lohn, Lohnfortzahlungsansprüche etc. 
erlassen. Daraus folgert der Beklagte, dass § 4 Abs. 3 GAL nicht auf 
Bereiche ausgedehnt werden dürfe, die in LD und LDLP geregelt 
seien. Vielmehr beziehe sich der Verweis nur auf die einschlägigen 
Regelungen zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses; dies ergebe 
sich auch aus dem Anhang zum GAL. Im Übrigen überlasse das 
Bundesrecht (Art. 6 Abs. 1 ZGB) dem kantonalen Gesetzgeber die 
Regelung seiner öffentlich-rechtlichen Befugnisse. 

Diese Argumente vermögen nicht zu überzeugen. Der Verweis 
in § 4 Abs. 3 GAL auf das OR-Minimum ist grundsätzlicher Natur 
und enthält keine Einschränkung auf die Regelungen zur Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses; der Anhang zum GAL bezieht sich auf § 7 
(vgl. den expliziten Wortlaut dieser Bestimmung) und nicht auf § 4 
Abs. 3 GAL. Im Weiteren kann vorliegend offen gelassen werden, ob 
und gegebenenfalls in welchem Masse der Grosse Rat – trotz seiner 
alleinigen Kompetenz zur Regelung der Besoldungsfragen – beim 
Erlass des LDLP an den Grundsatz in § 4 Abs. 3 GAL gebunden ist. 
Tatsache ist, dass der Grosse Rat bezüglich der vorliegend relevanten 
Frage einer allfälligen Lohnfortzahlungspflicht bei Aufschub des 
Mutterschaftsurlaubes gar keine Regelung getroffen hat; die massge-
bende Bestimmung befindet sich vielmehr in § 43 Abs. 2bis VALL. 
Der Regierungsrat ist beim Erlass des VALL, soweit das GAL und 
das LDLP (in Bezug auf Besoldungsfragen) nichts anderes vorsehen, 
selbstverständlich an die Vorgabe von § 4 Abs. 3 GAL gebunden. 
Gänzlich irrelevant ist im vorliegenden Zusammenhang Art. 6 Abs. 1 
ZGB: Eine originäre Anwendbarkeit von 324a OR steht ausser Dis-
kussion; es geht einzig um eine Anwendung kraft des Verweises in 
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§ 4 Abs. 3 GAL. Verweise im öffentlichen Personalrecht auf das 
Privatrecht sind häufig und lassen sich grundsätzlich nicht beanstan-
den.   

6. 
6.1. 
Die Beurteilung, unter welchen Voraussetzungen "die Minimal-

ansprüche zum Schutz der Lehrpersonen" denjenigen des Obligati-
onenrechts entsprechen (§ 4 Abs. 3 GAL), ist heikel. Die Frage-
stellung erscheint ähnlich zu derjenigen, ob nach Massgabe von 
Art. 362 OR eine Regelung zugunsten oder zuungunsten der Arbeit-
nehmenden ist (vgl. auch die Formulierung in Art. 324a Abs. 4 OR: 
"… wenn sie für den Arbeitnehmer mindestens gleichwertig ist."); in 
beiden Fällen erfolgt – nach Massgabe der Auswirkungen auf die 
Mitarbeitenden – ein Vergleich zwischen den arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen des Obligationenrechts einerseits und einer hiervon 
abweichenden Lösung andererseits. Bezüglich Art. 362 OR werden 
folgende Gesichtspunkte als relevant angesehen (STREIFF/VON 
KAENEL/ RUDOLPH, a.a.O., Art. 362 OR N 3): Zunächst kommt es 
nicht auf die subjektive Meinung des Betroffenen an, sondern auf 
diejenige von normalen, loyalen Arbeitnehmenden. Es gilt mithin ein 
objektivierter Massstab. Sodann wird die Gleichwertigkeit nicht 
aufgrund der gegebenen, konkreten Situation beurteilt, sondern sie ist 
aus abstrakter Warte zu bestimmen. Schliesslich kommt es nicht auf 
einen Gesamtvergleich zwischen der gesetzlichen und der vertragli-
chen Regelung an, aber auch nicht auf eine völlig isolierte Betrach-
tungsweise nur einer einzigen Abmachung. Am angemessensten wird 
das Resultat, wenn man einen sog. Gruppenvergleich vornimmt und 
z.B. die Ferienregelung als Ganzes oder die Lohnfortzahlungsrege-
lung als Ganzes betrachtet.  

6.2. 
Gemäss § 19 Abs. 1 LDLP gilt bei nachgewiesener Arbeitsun-

fähigkeit zufolge Krankheit und Unfall die Regel, dass der Lohn 
während sechs Monaten in vollem Umfang ausgerichtet wird. Der 
Arbeitgeber stellt bei Krankheit und Unfall die Lohnersatzleistung 
für weitere 18 Monate sicher (§ 19a Abs. 1 LDLP), wobei die Mitar-
beitenden die Hälfte der dafür erforderlichen Prämien zahlen (§ 19a 
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Abs. 2 LDLP). Im Weiteren gilt der Grundsatz, dass während Mili-
tär-, Zivilschutz-, Feuerwehrdienst und zivilem Ersatzdienst, zu wel-
chem die Lehrpersonen aufgrund ihrer Einteilung und ihres Grads 
verpflichtet sind, der Lohn ausbezahlt wird (§ 20 Abs. 1 LDLP). Bei 
Schwangerschafts- und Mutterschaftsurlaub wird den betroffenen 
Lehrerinnen der bisherige Lohn während 13 Schulwochen bezahlt 
(§ 21 Abs. 1 LDLP); zusammen mit den anfallenden Schulferien er-
geben sich in jedem Fall mindestens 16 Wochen Urlaub (Botschaft 
des Regierungsrates des Kantons Aargau an den Grossen Rat 17. De-
zember 2003, 03.349, S. 45 f.) 

Art. 324a OR sieht in Bezug auf die Verhinderung der Arbeit-
nehmerin bzw. des Arbeitnehmers infolge Krankheit, Unfall, Erfül-
lung gesetzlicher Pflichten oder Ausübung eines öffentlichen Amtes 
im Grundsatz vor, dass der Arbeitgeber für eine beschränkte Zeit den 
darauf entfallenden Lohn zu entrichten hat (Abs. 1). Soweit durch 
Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nicht länge-
re Zeitabschnitte bestimmt sind, so hat der Arbeitgeber im ersten 
Dienstjahr den Lohn für drei Wochen und nachher für eine angemes-
sene längere Zeit zu entrichten (Abs. 2). Gemäss den diesbezüglich 
entwickelten Berner, Basler und Zürcher Skala (STREIFF/VON 
KAENEL/ RUDOLPH, a.a.O., Art. 324a/b OR N 7) wird ein Anspruch 
auf eine Lohnfortzahlung während mindestens 6 Monaten frühestens 
nach 20 Dienstjahren erreicht. Ist die Arbeitnehmerin bzw. der Ar-
beitnehmer aufgrund gesetzlicher Vorschrift gegen die wirtschaftli-
chen Folgen unverschuldeter Arbeitsverhinderung obligatorisch ver-
sichert, so hat der Arbeitgeber den Lohn nicht zu entrichten, wenn 
die für die beschränkte Zeit geschuldeten Versicherungsleistungen 
mindestens vier Fünftel des darauf entfallenden Lohns decken 
(Art. 324b Abs. 1 OR). Sind die Versicherungsleistungen geringer, so 
hat der Arbeitgeber die Differenz zwischen diesen und vier Fünfteln 
des Lohnes zu entrichten (Abs. 2); werden die Versicherungsleis-
tungen erst nach einer Wartezeit gewährt, so hat der Arbeitgeber für 
diese Zeit mindestens vier Fünftel des Lohnes zu entrichten (Abs. 3). 
In Bezug auf den Mutterschaftsurlaub ergibt sich aus Art. 324b OR 
insbesondere, dass grundsätzlich kein über die Leistungen nach EOG 
hinausgehender Anspruch besteht (eine Ausnahme besteht nament-
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lich dort, wo der Maximalbetrag gemäss EOG von Fr. 196.00 pro 
Tag weniger als 80 % des Lohnes beträgt und folglich der Arbeit-
geber zu einer entsprechenden Differenzzahlung verpflichtet ist).  

6.3. 
Die Gegenüberstellung unter Erw. 6.2 zeigt, dass die Lohnfort-

zahlungspflicht des Kantons gemäss §§ 19 ff. LDLP grundsätzlich 
deutlich weiter geht als diejenige nach OR. Dies gilt namentlich auch 
bei einer isolierten Betrachtung der Lohnfortzahlung bei Mutter-
schaft, wird doch hier der volle Lohn (und nicht nur 80 % hiervon) 
über mindestens 16 (und nicht nur 14) Wochen entrichtet.  

Aufgrund dieser Ausgangslage kann vorliegend offen bleiben, 
ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen bzw. in wel-
chem Umfang im Privatrecht bei Aufschub des Mutterschaftsurlaubs 
eine Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers besteht (vgl. zur ent-
sprechenden Kontroverse ANGELA HENSCH, Sonderregelungen für 
schwangere und stillende Arbeitnehmerinnen im privatrechtlichen 
Arbeitsverhältnis, in: AJP 2012, S. 1088 ff., Ziff. 3.2.1.4 mit zahlrei-
chen Hinweisen). Selbst wenn eine entsprechende Pflicht zu bejahen 
wäre, vermöchte dies – da Frühgeburten mit langer Spitalbehandlung 
des Neugeborenen und/oder Krankheit der Mutter selten vorkommen 
– die Gesamtbeurteilung, wonach objektiv das LDLP für die Arbeit-
nehmenden in Bezug auf die Lohnfortzahlung (sowohl generell als 
auch in Bezug auf die Mutterschaft) zumindest nicht ungünstiger ist, 
nicht in Frage zu stellen. (…)  

6.4. 
Zusammenfassend ergibt sich, dass § 43 Abs. 2bis VALL nicht 

gegen § 4 Abs. 3 GAL verstösst und daher die Klägerin aus der letzt-
genannten Bestimmung keine Ansprüche in Bezug auf die Lohnfort-
zahlungspflicht abzuleiten vermag.  

7. 
Andere Gründe, weshalb die Bestimmung von § 43 Abs. 2bis 

VALL nicht entsprechend ihrem klaren Wortlaut angewandt werden 
dürfte, sind nicht erkennbar. Da längere Spitalaufenthalte von Neuge-
borenen regelmässig eine hohe zeitliche Verfügbarkeit der Mutter 
erfordern, verbietet sich die Annahme, der Verordnungsgeber habe 
nicht an diese Möglichkeit gedacht bzw. es liege eine planwidrige 
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Unvollständigkeit der Verordnung (sog. Gesetzeslücke) vor. Bezeich-
nenderweise wird dies von der Klägerin auch gar nicht geltend ge-
macht. Im Weiteren liegt auch kein Verstoss gegen das LDLP vor; 
weder diesem Dekret selber noch den entsprechenden Materialien 
lassen sich Hinweise darauf entnehmen, dass bei einem aufgeschobe-
nen Mutterschaftsurlaub unter Umständen eine Lohnfortzahlungs-
pflicht bestehen würde. Die Klage ist demzufolge abzuweisen. 

Das vorliegende Urteil mag insofern unbillig erscheinen, als die 
Klägerin in der vorliegenden Konstellation einen geringeren Schutz 
geniesst als in einem Krankheitsfall, der sich ohne zeitlichen Zusam-
menhang mit dem Schwangerschafts- oder Mutterschaftsurlaub er-
eignet. Zudem erschiene es wünschbar, wenn Mütter in der schwieri-
gen Situation, welche extreme Frühgeburten regelmässig hervorru-
fen, von zusätzlichen finanziellen Problemen verschont bleiben 
könnten. Ein Anspruch auf eine grosszügigere Lösung besteht indes-
sen – wie gesehen – nicht; vielmehr bedürfte es diesbezüglich einer 
Dekrets- oder Verordnungsänderung. 
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XIV. Anwaltsrecht 

 

53 Anwaltsregister; Verletzung von Berufsregeln 
- Art. 8 Abs. 2 BGFA betrifft die persönlichen Voraussetzungen des 

Registereintrags und stellt eine Ausnahme vom Erfordernis der 
institutionellen Unabhängigkeit dar; die zulässige Prozessvertretung 
beschränkt sich auf Mandate innerhalb des statutarischen Zwecks 
der gemeinnützigen Organisation; ein Anwalt, der diese Beschrän-
kung überschreitet, erfüllt die Eintragungsvoraussetzungen nicht 
mehr und ist im Register zu löschen. 

- Die erstmalige Überschreitung der Beschränkung von Art. 8 Abs. 2 
BGFA durch Parteivertretungen ausserhalb des statutarischen 
Zwecks der gemeinnützigen Organisation rechtfertigt bei Offenle-
gung des Anstellungsverhältnisses gegenüber Gerichten, Behörden 
und Mandanten keine Disziplinierung des Anwalts wegen Verletzung 
von Berufsregeln. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 30. Mai 2013 in Sachen A. 
gegen Anwaltskommission (WBE.2012.468). 

Aus den Erwägungen 

3. 
3.1. 
Nach Art. 12 lit. a BGFA haben Anwältinnen und Anwälte ihren 

Beruf sorgfältig und gewissenhaft auszuüben. Das Gebot der 
sorgfältigen Berufsausübung hat den Charakter einer Generalklausel 
und verlangt von den Anwältinnen und Anwälten in ihrer gesamten 
Anwaltstätigkeit ein korrektes Verhalten. Das Gebot der sorgfältigen 
und gewissenhaften Berufsausübung gilt dabei für die gesamte Be-
rufstätigkeit (BGE 130 II 270, Erw. 3.2; WALTER FELLMANN, in: 
WALTER FELLMANN/GAUDENZ ZINDEL [Hrsg.], Kommentar zum An-
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waltsgesetz, 2. Aufl., Zürich 2011, N 6 zu Art. 12 BGFA). Die Pflicht 
zur sorgfältigen Berufsausübung gilt nicht nur im Verhältnis zum 
Klienten, sondern auch im Verhältnis zu den staatlichen Behörden 
und zur Gegenpartei (BGE 131 IV 154, Erw. 1.3.2). Was unter "ei-
nem korrekten Verhalten" zu verstehen ist, sagt das Gesetz nicht (vgl. 
FELLMANN, a.a.O., N 6 zu Art. 12 BGFA). 

3.2. 
Die Vorinstanz sieht in der Anwaltstätigkeit des Beschwerde-

führers bei der Rechtsberatungsstelle für sozial Benachteiligte des 
Hilfswerks der evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) eine Aus-
nahme und beschränkte die Vertretungsbefugnis für den Beschwerde-
führer auf Mandate ausserhalb des allgemeinen Straf- und Familien-
rechts. Der Beschwerdeführer habe Mandate ausserhalb des statutari-
schen Zwecks seiner Arbeitgeberin betreut und dadurch seine Sorg-
faltspflichten verletzt. (…) 

4. 
4.1. (…) 
4.2. 
Das Gesetz und die Rechtsprechung lassen Ausnahmen von der 

institutionellen Unabhängigkeit zu. So traditionsgemäss die Tätigkeit 
in Anstellungsverhältnissen, wenn der Arbeitgeber selbst im An-
waltsregister eingetragen ist, bzw. bei juristischen Personen als Ar-
beitgeber, deren Organe im Register eingetragene Anwälte sind 
(Art. 8 Abs. 1 lit. d BGFA; vgl. BGE 138 II 440, Erw. 17). 

Ein Sonderfall besteht für Anwälte, welche bei einer anerkann-
ten gemeinnützigen Organisation tätig sind. Diese Anwälte können 
sich, obwohl sie in einem Anstellungsverhältnis stehen, in das Regis-
ter eintragen lassen (Art. 8 Abs. 2 BGFA). Die Ausübung dieser Par-
teivertretung hat sich auf den gemeinnützigen Bereich entsprechend 
dem Zweck der betreffenden gemeinnützigen Organisation zu be-
schränken. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts fällt die 
Tätigkeit einer allgemeinen Beratung und Interessenwahrung, sei es 
in beruflicher, sei es in privater Richtung, als sozialrechtlich moti-
vierte Ausnahme einer unentgeltlichen Verbeiständung ausser Be-
tracht. Die von der Organisation verfolgten Zwecke müssen aus 
gesellschaftlicher Gesamtsicht als fördernswert erscheinen, was auf 
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sozialrechtliche Unterstützungsorganisationen regelmässig zutrifft 
(BGE 135 I 1, Erw. 7.4.1 mit Hinweisen). Die Sonderregelung für 
die gemeinnützigen Organisationen geht auf die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung vor Erlass des BGFA zurück. (zur Entstehungsge-
schichte vgl. BGE 130 II 87 und Botschaft zum BGFA vom 28. April 
1999, 99.027, in: BBl 1999, S. 6036 f. mit Hinweisen). Der Gesetz-
geber war bestrebt, die Berufsstandards der kantonalen Anwalts-
ordnungen, insbesondere jene zur Unabhängigkeit, entsprechend der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung in das Bundesgesetz zu über-
führen. Die Anstellung bei einer sozialen Institution, welche Bedürf-
tigen eine unentgeltliche Rechtsberatung und Rechtsvertretung 
gewährte, sollte danach mit den Berufspflichten vereinbar sein (vgl. 
BGE 113 Ia 279 f.; KASPAR SCHILLER, Schweizerisches Anwalts-
recht, Zürich 2009, Rz. 1124; ERNST STAEHELIN/CHRISTIAN 
OETIKER, in: FELLMANN/ZINDEL [Hrsg.], a.a.O., N 57 zu Art. 8 
BGFA). Leitgedanke dieser Regelung war das öffentliche Interesse 
an einer unentgeltlichen Rechtsberatung und Ergänzung der unent-
geltlichen Rechtsvertretung für Personen, denen der Zugang zur Ver-
beiständung aus sozialen Gründen erschwert ist (BGE 113 Ib 279, 
Erw. 4b). 

Es handelt sich zusammengefasst um eine politisch motivierte 
Ausnahme vom Anwaltsmonopol, welche der Gesetzgeber im Inte-
resse des Zugangs zur Rechtsvertretung für sozial Benachteiligte be-
wusst in Kauf nahm (vgl. SCHILLER, a.a.O., Rz. 1124). 

4.3. 
Entsprechend der institutionellen Unabhängigkeit als persönli-

che Voraussetzung für den Eintrag im Anwaltsregister enthält Art. 12 
lit. b BGFA eine Berufsregel, welche den Anwalt zur unabhängigen 
Ausübung der Parteivertretung verpflichtet. Die Berufsregel ist von 
den Eintragungsvoraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 BGFA zu 
unterscheiden. Sie betrifft das einzelne Mandatsverhältnis und aufer-
legt dem Anwalt Verhaltenspflichten in der Mandatsführung zum 
Schutz des Klienten (STAEHELIN/OETIKER, a.a.O., N 31 zu Art. 8 
BGFA; SCHILLER, a.a.O., Rz. 165). Art. 8 Abs. 2 BGFA entbindet 
den bei einer gemeinnützigen Organisation angestellten und im 
Register eingetragenen Anwalt nicht von der Einhaltung der Berufs-
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pflichten nach dem BGFA. Auch die Unabhängigkeit gemäss Art. 12 
lit. b BGFA und die Geheimhaltungspflichten (Art. 13 BGFA) sind 
vom angestellten Anwalt einer gemeinnützigen Organisation einzu-
halten (STAEHELIN/OETIKER, a.a.O., N 58 zu Art. 8 BGFA; a.A., 
differenzierend: SCHILLER, a.a.O., Rz. 1128). Die Sonderregel be-
schränkt sich auf die Entbindung vom Nachweis der organisatori-
schen Unabhängigkeit bei der Ausübung der Anwaltstätigkeit im Ver-
hältnis zu den Organen der gemeinnützigen Organisation, welche den 
betreffenden Anwalt anstellt. In diesem Sinne ist sie eine Ausnahme 
zur (institutionellen) Unabhängigkeitsvoraussetzung, indem die An-
waltskommission auf eine nähere Prüfung und den Nachweis, dass 
der betreffende Anwalt im Rahmen des Anstellungsverhältnisses in 
der Lage ist, das Mandat unabhängig zu führen, verzichten kann. 

4.4. 
Erfüllt ein Anwalt die persönlichen Voraussetzungen nicht oder 

nicht mehr, führt dies zur Löschung des Registereintrages (Art. 9 
BGFA). Die Sonderordnung von Art. 8 Abs. 2 BGFA enthält eine 
ausdrückliche Beschränkung der zulässigen Prozessvertretung auf 
Mandate im Bereich der statutarischen Zweckbestimmung der ge-
meinnützigen Organisation. Ein Anwalt, der diese Beschränkung 
überschreitet, erfüllt die (persönlichen) Eintragungsvoraussetzungen 
nicht mehr und ist im Register zu löschen, ohne dass eine Diszipli-
nierung erforderlich ist (BGE 137 II 425, Erw. 7.2; STAEHELIN/ 
OETIKER, a.a.O., N 11 zu Art. 9 BGFA). 

Der eingetragene Anwalt hat überdies die Berufspflicht, der 
Aufsichtsbehörde jede Änderung der ihn betreffenden Daten im Re-
gister zu melden (Art. 12 lit. j BGFA). Unter diese Meldepflicht fällt 
auch eine Änderung der Tätigkeitsbereiche eines Anwalts, der ge-
stützt auf Art. 8 Abs. 2 BGFA zur Parteivertretung zugelassen ist. 

5. 
5.1. 
Art. 17 BGFA sieht dem Wortlaut nach Disziplinarmassnahmen 

bei jeder Verletzung des Gesetzes vor, damit auch für die Verletzung 
der mit Art. 8 Abs. 2 BGFA normierten gesetzlichen Beschränkung 
der Vertretungsbefugnis. Eine Disziplinierung eines Anwalts wäre 
daher auch ohne eine Verletzung der Berufsregeln von Art. 12 BGFA 
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möglich. Sinn und Zweck von Disziplinarmassnahmen erfordern 
indessen allgemein und für das Anwaltsrecht im Besonderen eine 
schuldhafte Verletzung von berufsspezifischen Pflichten, mithin eine 
qualifizierte Normwidrigkeit (FELLMANN, a.a.O., N 2 ff. zu Art. 12 
BGFA mit Hinweisen; THOMAS POLEDNA, in: FELLMANN/ZINDEL 
[Hrsg.], a.a.O., N 16 zu Art. 17 BGFA). Die Sanktionierung muss zu-
dem im überwiegenden öffentlichen Interesse liegen und verhältnis-
mässig sein. 

Von der Generalklausel des Art. 12 lit. a BGFA werden 
verschiedenste Aspekte des Verhaltens der Anwälte erfasst, so auch 
ein respektvolles Auftreten gegenüber den Behörden, das der Würde 
und dem Ansehen des Berufsstandes würdig ist (vgl. BENOÎT 
CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Genf 2013, S. 32 f.). Der 
Anwalt hat alles zu unterlassen, was die Vertrauenswürdigkeit der 
Anwaltschaft in Frage stellt, wie Art. 1 Abs. 2 der Standesregeln des 
Schweiz. Anwaltsverbandes vom 10. Juni 2005 (abrufbar: www.sav-
fsa.ch) die allgemeine Sorgfaltspflicht des Anwalts formuliert (vgl. 
auch BEAT HESS, Das Anwaltsgesetz des Bundes und seine Umset-
zung durch die Kantone am Beispiel des Kantons Bern, in: ZBJV 
140/2004, S. 103). In ihrem Berufsverhalten gegenüber den Behör-
den und in der Öffentlichkeit sollen Anwältinnen und Anwälte alles 
unterlassen, was den Gang der Rechtspflege und die wirksame Wah-
rung der Klienteninteressen beeinträchtigen könnte. Art. 12 lit. a 
BGFA hat aber nicht die Bedeutung, dass jede Sorgfaltspflicht-
verletzung als Verletzung der Berufspflichten zu ahnden ist. Im Be-
reich von Verfahrensvorschriften rechtfertigen nur schwerwiegende 
oder wiederholte Verstösse ein Einschreiten der Aufsichtsbehörden 
(SCHILLER, a.a.O., Rz. 1483). 

Die Überschreitung der registerrechtlichen Auflage gemäss 
Art. 8 Abs. 2 BGFA, d.h. Prozessvertretungen ausserhalb des statu-
tarischen Zwecks der gemeinnützigen Organisation, tangieren weder 
Interessen der Klienten, noch sind Interessen der Öffentlichkeit er-
kennbar verletzt. Eine (Sorgfalts-) Pflichtverletzung bei der Aus-
übung der Prozessmandate liegt nicht vor. Die Missachtung der ge-
setzlichen Beschränkung vermag unter Umständen eine Verletzung 
der Meldepflichten darstellen (vgl. vorne Erw. 4.4). Das von der Vor-
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instanz angeführte "Vertrauen in die Anwaltschaft" oder in die Justiz 
wird durch die erstmalige Übertretung der statutarischen Schranke 
gemäss Art. 8 Abs. 2 BGFA ebenfalls nicht tangiert. Der Beschwer-
deführer hat im Aussenverhältnis – gegenüber den Gerichten, Be-
hörden und Mandanten – die Tätigkeit im Anstellungsverhältnis und 
im Rahmen der Beratungsstelle des HEKS offengelegt und auch stets 
die fehlende institutionelle Unabhängigkeit im Sinne von Art. 8 
Abs. 2 BGFA korrekt kommuniziert. Dem Beschwerdeführer nicht 
angelastet werden kann der Umstand, dass der Registereintrag ur-
sprünglich und bis Mitte 2012 ohne Hinweis auf die beschränkte Zu-
lassung zur Prozessvertretung gemäss Art. 8 Abs. 2 BGFA lautete. 
Eine Beeinträchtigung des Vertrauens in den Anwaltsstand oder in 
das gute Funktionieren der Justiz liegt durch die vorliegende Verlet-
zung von Art. 8 Abs. 2 BGFA nicht vor. 

Die gesetzliche Auflage, welche die Prozessvertretung auf 
Rechtsbereiche oder Kunden bzw. Klienten des HEKS beschränkt, 
stellt auch und vor allem eine wirtschaftspolitische Entscheidung des 
Gesetzgebers dar. Den Klienten von gemeinnützigen Organisationen 
wollte der Gesetzgeber den Zugang zu einer qualifizierten Rechtsver-
beiständung durch Angestellte gemeinnütziger Organisationen (wei-
terhin) ermöglichen. Die verfassungsrechtlichen Aspekte der einge-
schränkten Erlaubnis zur Tätigkeit im Monopolbereich sind aber 
auch in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen: Die Pflicht zum 
Registereintrag ist ein Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit (vgl. 
BGE 138 II 440, Erw. 4; 130 II 87, Erw. 3). Dabei ist hier die Be-
schränkung der Prozessvertretung auf den Bereich des statutarischen 
Zwecks des HEKS ein Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit des Be-
schwerdeführers. Entgegen der Vorinstanz rechtfertigt ein solcher 
Eingriff keine einschränkende Auslegung des statutarischen Zwecks. 
Die zulässigen Mandatsbereiche bzw. Rechtsbereiche, in denen der 
Beschwerdeführer als Prozessvertreter tätig sein darf, sind daher 
auch nicht durch eine restriktive Auslegung des statutarischen 
Zweckartikels zu bestimmen. Dementsprechend ist es nicht ange-
bracht, dem Beschwerdeführer die Kenntnis und das Wissen um die 
Beschränkung nach Massgabe der (nachträglichen) restriktiven Aus-
legung der Vorinstanz vorzuwerfen. 
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XV. Verwaltungsrechtspflege 

 

54 Vorsorglicher Sicherungsentzug 
Kostenregelung bei Gegenstandslosigkeit eines Verfahrens betreffend 
vorsorglicher Sicherungsentzug des Führerausweises (Präzisierung von 
AGVE 2009, S. 280 ff.) 

Beschluss des Verwaltungsgerichts, 1. Kammer, vom 18. Dezember 2013 in 
Sachen St. J. gegen den Entscheid des Departements Volkswirtschaft und 
Inneres (WBE.2013.475). 

Aus den Erwägungen 

5.2. 
Das Verwaltungsgericht hat in seiner Rechtsprechung bezüglich 

Kostenverteilung bei Gegenstandslosigkeit eines Verfahrens betref-
fend vorsorglicher Sicherungsentzug festgehalten, dass sachgerecht 
darauf abzustellen ist, wer das Verwaltungs- und Beschwerdeverfah-
ren veranlasst hat (summarische Prüfung), und in welchem Stadium 
(vor welcher Instanz) das Verfahren gegenstandslos geworden ist, 
wobei sich für das Verfahren vor dieser Instanz eine pauschale 
Kostenaufteilung aufdrängt, während der Kostenentscheid der Vorin-
stanz nicht zu korrigieren ist. Beim vorsorglichen Sicherungsentzug 
wird die Gegenstandslosigkeit des Verfahrens nämlich regelmässig 
dadurch verursacht, dass die angeordnete Abklärung der Fahrtaug-
lichkeit als Voraussetzung für den Hauptentscheid durchgeführt wor-
den ist, und die Verwaltungsbehörde den definitiven Entscheid über 
den Sicherungsentzug zu fällen hat (AGVE 2009, S. 280). Diese pau-
schale Kostenaufteilung gemäss der zitierten verwaltungsgerichtli-
chen Rechtsprechung ist insofern zu korrigieren, als dass im Ergeb-
nis die Auferlegung der halben Verfahrenskosten an den Beschwer-
deführer und aufgrund der Verrechungspraxis entgegen AGVE 2009, 
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S. 280 ff. das Wettschlagen der Parteikosten zu erfolgen hat 
(AGVE 2009, S. 279). 

55 Verfahrenserledigung nach VRPG durch Vergleich bzw. Vereinbarung; 
Prüfung der Gesetzmässigkeit 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 11. Juni 2013 in Sachen A. 
und B. gegen Gemeinderat C. und Departement Bau, Verkehr und Umwelt 
(WBE.2012.378/379). 

Aus den Erwägungen 

2. 
Die Beschwerdeführer und die Einwohnergemeinde C. haben 

sich über die strittige Kanalisation und die Schadenskosten im Rah-
men eines Mediationsverfahrens geeinigt und eine schriftliche Ver-
einbarung abgeschlossen. Diese Vereinbarung lautet wie folgt: 

(...) 
Diese Vereinbarung soll, unter Aufhebung des vorinstanzlichen 

Entscheids sowie der Verfügung des Gemeinderats C. vom 23. Jan-
uar 2012, zum Urteil erhoben werden. 

3. 
3.1. 
§ 19 VRPG bestimmt unter der Marginalie "Vergleich": Er-

scheint eine einvernehmliche Lösung als vorteilhaft, sind die Behör-
den zum Abschluss von Vergleichen berechtigt; die öffentlichen Inte-
ressen sind zu beachten (Abs. 1). Das Verfahren wird durch Sachent-
scheid abgeschlossen (Abs. 2). Darüber hinaus enthält § 17 VRPG 
mit dem Titel "Untersuchung von Amtes wegen" folgenden Absatz 3: 
Besteht über einen Sachverhalt Unsicherheit, kann diese mit Einver-
ständnis aller Parteien durch Vereinbarung über den dem Entscheid 
zugrunde zu legenden Sachverhalt beseitigt werden; die öffentlichen 
Interessen sind zu beachten. 
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3.2. 
Der Zulässigkeit von Vergleichen im öffentlichen Recht sind 

aufgrund des Legalitätsprinzips Grenzen gesetzt, die das Bundesge-
richt in BGE 138 V 149 f. Erw. 2.4 wie folgt umschreibt: "Ist der 
Vergleich im Gesetzesrecht zugelassen, so wird aber damit den Par-
teien bei ungewisser Sach- oder Rechtslage die Befugnis eingeräumt, 
ein Rechtsverhältnis vertraglich zu ordnen, um die bestehende 
Rechtsunsicherheit zu beseitigen. Dabei und damit wird in Kauf ge-
nommen, dass der Vergleichsinhalt von der Regelung abweicht, zu 
der es bei umfassender Klärung des Sachverhalts und der Rechtslage 
gekommen wäre. Ein Vergleich ist somit zulässig, soweit der Verwal-
tung ein Ermessensspielraum zukommt sowie zur Beseitigung recht-
licher und/oder tatsächlicher Unklarheiten." 

Das Verwaltungsgericht hat es in langjähriger Praxis zum alten 
Verwaltungsrechtspflegegesetz stets als zulässig erachtet, überein-
stimmenden Anträgen der Beteiligten zur Erledigung des Verfahrens 
stattzugeben, sofern sich diese als gesetzmässig erweisen und allfälli-
ge Zugeständnisse der Parteien sich innerhalb des Spielraumes hal-
ten, den das Gesetz ohnehin gewährt, und sie nicht unzumutbar er-
scheinen; nur in diesem beschränkten Rahmen ist im öffentlichen 
Recht Raum für "Vergleiche" (vgl. AGVE 1991, S. 383; 1982, 
S. 286 ff.; 1972, S. 285 f.). Nach dem klaren Wortlaut des VRPG ist 
das Verfahren auch bei einem abgeschlossenen Vergleich durch Sach-
entscheid abzuschliessen (§ 19 Abs. 2 VRPG). 

4. 
Zu überprüfen ist somit, ob sich die zwischen der Einwohnerge-

meinde C. und den Beschwerdeführern sowie weiteren Privaten ab-
geschlossene Vereinbarung im vorgenannten Rahmen hält. 

4.1. 
In Ziffer 1 der Vereinbarung stellt die Gemeinde fest, Eigen-

tümerin der Leitung (ohne die Hausanschlüsse) zu sein und deren 
Unterhalt zu übernehmen.  

Gemäss § 12 Abs. 1 des Abwasserreglements der Gemeinde C. 
(genehmigt von der Einwohnergemeindeversammlung am 17. Juni 
2009) sind die Abwasseranlagen im Gebäude und die Leitungen bis 
und mit Anschluss an die öffentliche Kanalisation (Hausanschluss) 
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vom Grundeigentümer zu erstellen, zu unterhalten und zu erneuern; 
sie verbleiben in seinem Eigentum. Angesichts dieser Bestimmung 
erscheint folgerichtig, dass die Kanalisation D.weg als öffentliche 
Kanalisation bezeichnet wird, welche im Eigentum der Gemeinde 
steht und deren Unterhalt sie zu übernehmen hat. Als Hausanschlüsse 
haben die Zuleitungen von den Häusern der Beschwerdeführer in die 
Kanalisation D.weg zu gelten. Mit der Übernahme des Unterhalts 
durch die Gemeinde entfällt auch die Rechtsgrundlage, den Be-
schwerdeführern die streitigen Schadensanteile bzw. Unterhaltskos-
ten von Fr. 2'670.55 aufzuerlegen. 

4.2. 
Gemäss Ziffer 2 der Vereinbarung verzichtet die Gemeinde 

vollständig auf die Erhebung von Feinerschliessungsgebühren, da die 
Leitung ursprünglich durch Private bereits finanziert wurde. Präzisie-
rend wird festgehalten, dass die Bestimmungen bezüglich Anpassun-
gen im Sinne von § 31 des Erschliessungsreglementes bestehen blei-
ben. Die Gebühren fallen zum Zeitpunkt der Realisierung an. 

Auch dieser Vereinbarungsteil entspricht den reglementarischen 
Vorgaben der Gemeinde C., welche Erschliessungsbeiträge für Ab-
wasser in § 31 des Erschliessungsfinanzierungsreglements (vom 
17. Juni 2009) regeln. Gemäss Anhang Seite 3 tragen die Grundei-
gentümer die Kosten der Feinerschliessung zu 100 %. Wenn und so-
weit im vorliegenden Fall die Leitung ursprünglich durch Private be-
reits finanziert wurde, entfallen in der Tat Erschliessungsbeiträge für 
die Kosten der Feinerschliessung. Vorbehalten bleiben, worin in Zif-
fer 2 der Vereinbarung auch hingewiesen wird, spätere Erschlies-
sungsbeiträge bei Änderung bzw. Anpassung der bestehenden Ab-
wasserleitung. 

4.3. 
In Ziffern 3 und 4 der Vereinbarung regeln Gemeinde und Pri-

vate die Verlegung der Verfahrens- und Anwaltskosten für die Be-
schwerdeverfahren vor dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt 
und vor Verwaltungsgericht.  

Diese Kostenregelung hält vor den §§ 29, 31 und 32 VRPG 
ohne Weiteres Stand und kann zum Urteil erhoben werden. Dem 
Umstand, dass das Verfahren zufolge Vergleichs mit geringerem Auf-
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wand erledigt werden kann, ist mit einer reduzierten Staatsgebühr 
Rechnung zu tragen (vgl. AGVE 2000, S. 346; § 23 VKD). 

56 Vollstreckung des Führerausweisentzugs 
- Die vorzeitige Wiedererteilung des Führerausweises nach der Teil-

nahme an einer anerkannten Nachschulung (Art. 17 Abs. 1 SVG) ist 
keine Vollstreckungsverfügung und wird im Beschwerdeverfahren 
gegen den Vollstreckungsentscheid nicht geprüft. 

- Die Praxis des Strassenverkehrsamts, wonach bei der Festsetzung 
des Entzugsbeginns nach Rechtsmittelverfahren, welche über sechs 
Monate dauern, eine maximale Frist von zwei Monaten (55-60 Ta-
gen) ab Rechtskraft des Sachentscheids gewährt wird, ist im Rahmen 
der rechtlichen Vorgaben und dient als Richtwert der rechtsgleichen 
Anordnung der Vollstreckung. 

- Im Einzelfall sind berufliche Gründe, mit welchen ein betroffener 
Fahrzeuglenker vor Erlass der Vollstreckungsverfügung um eine 
Verschiebung nachsucht, bei der Festsetzung des Entzugsbeginns zu 
berücksichtigen. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 26. Juni 2013 in Sachen A. 
gegen Strassenverkehrsamt (WBE.2013.281). 

Aus den Erwägungen 

I. 
1.-3. (…) 
4. 
Im Beschwerdeverfahren gegen Vollstreckungsentscheide hat 

das Verwaltungsgericht zu prüfen, ob eine formell genügende, insbe-
sondere rechtskräftige Verfügung vorhanden ist und deren Grenzen 
eingehalten wurden bzw. ob die Vollstreckung sachlich oder hinsicht-
lich ihres Konkretisierungsgehalts über die zu vollstreckende Anord-
nung hinaus geht (siehe zum Ganzen AGVE 2011, S. 260; 1988, 
S. 421 ff.; 1982, S. 313). Im Vollstreckungsverfahren wird aber die 
der Vollstreckung zugrunde liegende Sachverfügung, in der über den 



350 Obergericht, Abteilung Verwaltungsgericht 2013 

Bestand oder Nichtbestand öffentlicher Rechte und Pflichten 
entschieden wurde, nicht mehr beurteilt (ALFRED KÖLZ/JÜRG BOSS-
HART/MARTIN RÖHL, VRG, Kommentar zum Verwaltungsrechtspfle-
gegesetz des Kantons Zürich, 2. Aufl., Zürich 1999, Vorbem. zu den 
§§ 29-31 N 2). 

Der Beschwerdeführer beantragt die Prüfung, ob durch seine 
Teilnahme an einem Verkehrsunterricht die Entzugsdauer reduziert 
werden könne. Diese Frage ist Gegenstand des Sachentscheids, im 
Vollstreckungsverfahren ist die beantragte Prüfung ausgeschlossen. 
Auf dieses Begehren ist daher nicht einzutreten. 

Eine vorzeitige Wiedererteilung des Führerausweises gemäss 
Art. 17 Abs. 1 SVG und damit im Ergebnis eine Reduktion der ver-
fügten Entzugsdauer setzen voraus, dass die gesetzliche Mindestent-
zugsdauer abgelaufen ist und eine anerkannte Nachschulung absol-
viert wurde (vgl. PHILLIPPE WEISSENBERGER, Kommentar zum 
Strassenverkehrsgesetz, Zürich/St. Gallen 2011, Art. 17 N 2). Die 
vorzeitige Wiedererteilung stellt aber keine Wiedererwägung des 
Sachentscheids dar. Diese Möglichkeit ändert an der Vollstreckbar-
keit des Sachentscheids nichts und hat auch auf die Festsetzung des 
Entzugsbeginns keine Auswirkungen (VGE IV/71 vom 20. Septem-
ber 2012 [WBE.2012.331], S. 7). 

II. 
1. 
Der Beschwerdeführer rügt den Zeitpunkt des Entzugs und 

möchte den Führerausweis erst ab Dezember 2013 abgeben. Damit 
stellt der Beschwerdeführer weder die Rechtskraft noch die Voll-
streckbarkeit der Entzugsverfügung in Frage. Der angefochtene Voll-
streckungsentscheid geht inhaltlich auch nicht über den materiellen 
Entscheid des DVI hinaus. Die Vollstreckung ist daher zulässig. 

2. 
2.1.-2.3. (…) 
3. 
Bei der Festsetzung des Vollzugsbeginns eines Warnungsent-

zugs ist im Verwaltungsrecht allgemein (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV; § 3 
VRPG) der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten. Dieses 
Prinzip fordert, dass die Vollstreckungsmassnahmen zur Verwirkli-
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chung des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und 
notwendig sind. Ausserdem muss der angestrebte Zweck in einem 
vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die den Privaten 
auferlegt werden, d.h. zumutbar sein (ULRICH HÄFELIN/GEORG 
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., 
Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 581 mit Hinweisen). Das Legalitätsprin-
zip, die Rechtsgleichheit und die Rechtssicherheit verpflichten das 
Strassenverkehrsamt, die Warnungsentzüge zu vollstrecken. Es hat 
bei der Vollstreckung lediglich einen gewissen Ermessensspielraum 
bei der Bestimmung der Modalitäten, d.h. beim Vollzug eines War-
nungsentzugs geht es ausschliesslich noch um die Ansetzung des 
Entzugsbeginns (vgl. VGE IV/71 vom 20. September 2012 
[WBE.2012.331], S. 5). Nach der Praxis der Vorinstanz wird bei der 
Festsetzung des Entzugsbeginns nach Rechtsmittelverfahren, welche 
über sechs Monate dauern, eine maximale Frist ab Rechtskraft des 
Sachentscheids von zwei Monaten (55-60 Tagen; vgl. dazu 
VGE IV/71 vom 20. September 2012 [WBE.2012.331], S. 6) ge-
währt. Diese Praxis ist, wie das Verwaltungsgericht festgestellt hat, 
im Rahmen der rechtlichen Vorgaben und dient als Richtwert der 
rechtsgleichen Anordnung der Vollstreckung. Massgebend ist in je-
dem Fall der Einzelfall, so dass auch berufliche Gründe, mit welchen 
ein betroffener Fahrzeuglenker vor Erlass der Vollstreckungsverfü-
gung um eine Verschiebung nachsucht, mit Anträgen zu den Modali-
täten nicht nur anzuhören sind. Vielmehr sind solche Umstände auch 
bei der Festsetzung des Entzugsbeginns zu berücksichtigen (vgl. 
dazu VGE III/65 vom 26. Juni 2013 [WBE.2013.144], S. 6 f.). 

Im vorliegenden Fall finden sich Angaben des Beschwerdefüh-
rers zur beruflichen Angewiesenheit auf den Führerausweis in den 
Akten des DVI. Gemäss seiner Darstellung im Schreiben vom 11. Ju-
ni 2012 ist er als Einzelunternehmer und Selbstfahrer bei der Firma 
B. AG für die täglichen Auslieferungen von Elektrogeräten unter 
Vertrag. Er hat keine Angestellten und auch keine weiteren Fahr-
zeuge. Der "Arbeitsvertrag" vom 10. Dezember 2008 sieht Tagespau-
schalen für das Zurverfügungstellen des Lastwagens und verschie-
dene Zuschläge vor. 
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Damit ergeben sich aus den Akten keinerlei Anhaltspunkte da-
für, dass den Beschwerdeführer die Vollstreckung des Führeraus-
weisentzugs ab Dezember 2013 weniger empfindlich treffen würde 
als die nun angeordnete Entzugsdauer von Juli bis Oktober 2013. 

57 Vollstreckung 
Die Vorschriften über Rechtsstillstandsfristen gelten im Beschwerdever-
fahren gegen Vollstreckungsentscheide. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 26. Juni 2013 in Sachen A. 
gegen Gemeinderat B. (WBE.2012.328). 

58 Unentgeltliche Rechtspflege im Straf- und Massnahmenvollzug  
Die Praxis, wonach Strafgefangenen grundsätzlich keine vollumfängliche 
unentgeltliche Rechtspflege gewährt wird, verletzt den verfassungsrecht-
lich garantierten Mindestanspruch gemäss Art. 29 Abs. 3 BV. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 19. September 2013 in Sa-
chen X. (WBE.2013.317). 

Aus den Erwägungen 

10.1. 
10.1.1. 
Die Vorinstanz gewährte dem Beschwerdeführer die unentgeltli-

che Rechtspflege nur teilweise und auferlegte dem – anwaltlich nicht 
vertretenen – Beschwerdeführer reduzierte Verfahrenskosten in der 
Höhe von Fr. 150.00. 

10.1.2. 
Sie wies – unter Verweis auf unpublizierte frühere Regierungs-

ratsbeschlüsse, welche ihrerseits auf einen publizierten Entscheid des 
Regierungsrats vom 24. Oktober 1983 (AGVE 1983, S. 470 ff.) ver-
weisen – darauf hin, dass der Regierungsrat praxisgemäss Strafge-
fangene als in der Lage erachte, mit ihrem Pekulium geringe Verfah-
renskosten zu bezahlen, weshalb er ihnen grundsätzlich auch keine 
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vollumfängliche unentgeltliche Rechtspflege gewähre. Damit sollten 
Strafgefangene für die mit dem Strafvollzug zusammenhängenden 
Beschwerdeverfahren einem gewissen, auf ihre finanziellen Mög-
lichkeiten zugeschnittenen Kostenrisiko unterworfen werden, um 
sicherzustellen, dass sie von den ihnen zustehenden Rechtsmitteln 
einen vernünftigen Gebrauch machten. Allerdings werde bei der Be-
messung der Staatsgebühr der besonderen Situation und finanziellen 
Lage der Strafgefangenen Rechnung getragen. Der Beschwerdefüh-
rer erhalte pro Monat ein Arbeitsentgelt von Fr. 520.00, wobei dieses 
zu 75 % dem Frei- und zu 25 % dem Sperrkonto gutgeschrieben wer-
de. Somit stünden dem Beschwerdeführer pro Monat durchschnitt-
lich Fr. 390.00 zur Verfügung. Damit müsse er nebst den üblichen 
Beschaffungen für sämtliche anfallenden Krankenkosten von seinem 
Freikonto selber aufkommen (Krankenkassenprämien, Franchise, 
Selbstbehalt). Das Freikonto habe per 8. Januar 2013 einen Saldo 
von Fr. 815.25 aufgewiesen. Der Saldo des Sperrkontos habe 
Fr. 22'716.15 betragen. Angesichts des vorhandenen Guthabens auf 
dem Freikonto sei es gerechtfertigt, dem Beschwerdeführer im Sinne 
einer teilweisen Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege eine 
reduzierte Staatsgebühr von Fr. 150.00 aufzuerlegen. 

10.2. 
10.2.1. 
Gemäss Art. 29 Abs. 3 BV hat jede Person, die nicht über die 

erforderlichen Mittel verfügt, Anspruch auf unentgeltliche Rechts-
pflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht als aussichtslos erscheint. So-
weit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem 
Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. Diese Ansprüche 
gründen überdies in § 34 VRPG. § 34 Abs. 3 VRPG verweist auf die 
Bestimmungen des Zivilprozessrechts, d.h. auf Art. 117 ff. ZPO. 

10.2.2. 
Der verfassungsrechtliche Anspruch auf Unentgeltlichkeit von 

Rechtspflege und Rechtsbeistand gemäss Art. 29 Abs. 3 BV gewähr-
leistet jedem Betroffenen ohne Rücksicht auf seine finanzielle Situa-
tion tatsächlichen Zugang zum (Gerichts-)Verfahren und effektive 
Wahrung seiner Rechte (BGE 131 I 350, Erw. 3.1). Chancengleich-
heit als Element eines gerechten rechtsstaatlichen Verfahrens erfor-
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dert die Unterstützung bedürftiger Personen im Hinblick auf eine 
sachgerechte Prozessführung (GEROLD STEINMANN, in: Die Schwei-
zerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 2. Auflage 2008, 
Art. 29 BV Rz. 34). 

Eine partielle Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ist 
nicht von vornherein ausgeschlossen. Sie bedeutet eine Einschrän-
kung der durch die unentgeltliche Rechtspflege vermittelten An-
sprüche in sachlicher Hinsicht, indem die Bewilligung nur für einen 
Teil der Prozesskosten erteilt und der Beschwerdeführer hinsichtlich 
des anderen Teils zur Kostenübernahme verpflichtet wird. Die par-
tielle unentgeltliche Rechtspflege erklärt sich aus der Relativität der 
Mittellosigkeit, welche es gebietet, auf die konkreten finanziellen 
Verhältnisse des Betroffenen Rücksicht zu nehmen. Sie kommt in 
Frage, wenn aus der Gegenüberstellung von Einkommen und Vermö-
gen einerseits und notwendigem Lebensunterhalt andererseits ein ge-
wisser Überschuss resultiert, der es dem Beschwerdeführer erlaubt, 
einen Teil der Prozesskosten selbst zu bestreiten (STEFAN 
MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege 
[Art. 29 Abs. 3 BV], Basel 2008, S. 165 f.). 

10.3. 
10.3.1. 
Die vom Regierungsrat angeführte Praxis, den Strafgefangenen 

grundsätzlich keine vollumfängliche unentgeltliche Rechtspflege zu 
gewähren, um auf diese Weise sicherzustellen, dass sie von den ih-
nen zustehenden Rechtsmitteln einen vernünftigen Gebrauch mach-
ten, verletzt den verfassungsrechtlich garantierten Mindestanspruch 
gemäss Art. 29 Abs. 3 BV. Sie stellt eine nicht zu rechtfertigende Un-
gleichbehandlung von Strafgefangenen im Vergleich zu den übrigen 
(natürlichen) Personen dar, indem dadurch Strafgefangene, selbst 
wenn ihre Beschwerde nicht aussichtslos erscheint und ihre Mittello-
sigkeit erwiesen ist – im Gegensatz zu allen anderen natürlichen Per-
sonen – einen Teil der Verfahrenskosten selbst tragen müssen. Die 
Praxis des Regierungsrats berücksichtigt nicht, dass auch Strafge-
fangenen der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege nur dann zu-
steht, wenn ihre Beschwerde nicht aussichtslos erscheint. Des Weite-
ren ist zu bedenken, dass die unentgeltliche Rechtspflege nur für ein 
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konkretes Verfahren beansprucht werden kann, nicht aber generell 
für die gesamte Dauer des Massnahmenvollzugs (BGE 128 I 225, 
Erw. 2.4. ff.). Die Argumentation des Regierungsrats berücksichtigt 
zudem nicht, dass der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege dem 
Mittellosen keine definitive Übernahme der Kosten durch den Staat 
garantiert und damit zulässt, dass die im Endentscheid verlegten Pro-
zesskosten bloss gestundet werden und nach Prozessende aufgrund 
einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Betroffenen 
von diesem zurückgefordert werden können (BGE 122 I 322, 
Erw. 2c; MEICHSSNER, a.a.O., S. 175 f.). 

59 Rechtsverzögerung 
- Die vorgängige Abmahnung durch den Beschwerdeführer ist keine 

Eintretensvoraussetzung der Rechtsverzögerungsbeschwerde. 
- Die unterbliebene Anzeige von Verfahrensfehlern im Verwaltungs-

verfahren ist unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben zu 
würdigen. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 17. Oktober 2013 in Sa-
chen A. und B. gegen C. AG, Gemeinderat D. und BVU (WBE.2013.270). 

Aus den Erwägungen 

2.3. 
Die Vorinstanz beantragt unter Hinweis auf AGVE 2008, S. 478 

die Abweisung der Beschwerde. Nach dieser Rechtsprechung könne 
eine Rechtsverweigerungs- oder Rechtsverzögerungsbeschwerde nur 
gutgeheissen werden, wenn die Betroffenen ihre Pflicht zur (Ab-) 
Mahnung bzw. Androhung einer Rechtsverzögerungsbeschwerde vor 
Ergreifung des diesbezüglichen Rechtsmittels erfüllt haben. Eine sol-
che Rügepflicht ergebe sich aus dem Grundsatz von Treu und Glau-
ben. 

In der Beschwerdeantwort wird sodann das schwierige Verfah-
ren mit dem umfangreichen Prozessstoff zur Begründung angeführt. 
Weiter wird geltend gemacht, der Verfahrensleiter habe die Ent-
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scheidausarbeitung mehrmals wegen anderen dringenden Geschäften 
unterbrechen müssen. Die Unterbrechung sei aus sachlichen Gründen 
wegen der Beschäftigung mit priorisierten Grossprojekten erklärbar. 

2.4. 
Die Verfahrensdauer bis und mit Frühjahr 2012 wird von den 

Beschwerdeführern nur allgemein kritisiert, jedoch nicht substantiiert 
gerügt. Die Rüge wäre auch unbegründet. Die Beschwerdeführer 
wurden im Rahmen einer Sanierungsverfügung der Gemeinde D. in 
das Beschwerdeverfahren vor dem BVU beigeladen. Im Verlaufe des 
Rechtsmittelverfahrens wurde die alte Gebindereinigungsanlage im 
Betrieb der C. AG definitiv ausser Betrieb genommen und eine neue 
Anlage installiert. Dies geschah im Rahmen einer Sanierung nach 
Art. 16 Abs. 1 USG. Es liegt in der Natur einer umweltschutzrecht-
lichen Sanierung, dass sie zu zeitaufwändigen Verwaltungs- und 
Verwaltungsprozessverfahren führen kann. Die Abklärungen der Ge-
ruchsimmissionen bzw. Emissionen nach der Luftreinhalteverord-
nung erforderten auch vorliegend umfangreiche technische Abklä-
rungen und Berichte, Gutachten und Überprüfungen durch die kanto-
nale Fachstelle. Hinzu kommt hier, dass das Beschwerdeverfahren ab 
2009 zur Durchführung von Messungen an der erneuerten Anlage im 
Einverständnis der Beschwerdeführer sistiert war. Zudem haben die 
Beschwerdeführer durch zahlreiche Anträge zum erheblichen Verfah-
rensaufwand beigetragen und den Akten lässt sich nicht entnehmen, 
dass sie bei der Vorinstanz die Verfahrensdauer je beanstandet hätten. 

2.5. 
Substantiiert machen die Beschwerdeführer eine Rechtsverzö-

gerung ab April 2012 geltend, als der Sachbearbeiter den Parteien 
den Hauptentscheid in der Sache in Aussicht stellte. 

Nach Abschluss der Instruktion und Ablehnung des Vergleichs-
vorschlags vom 29. November 2011 war das Verfahren vor der Vor-
instanz spruchreif. Die verbliebene streitgegenständliche Entschei-
dung (Erstellen eines Kamins) war nicht von besonderer Schwierig-
keit. Mit dem Schreiben vom 11. April 2012 kündigte die Vorinstanz 
deshalb auch einen "raschen" Entscheid an. Festzuhalten ist, dass seit 
dieser Mitteilung im Verfahren über ein Jahr lang keine Aktivitäten 
feststellbar sind. 
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Angesichts der Art des Verfahrens, der betroffenen Rechtsgüter 
sowie dem Umfang und der Komplexität der Sachverhalts- und 
Rechtsfragen liegt die Dauer dieses Verfahrensabschnitts über der 
Grenze des Angemessenen und verletzt das Beschleunigungsgebot. 
Daran ändert die Überlastung der Sachbearbeiter nichts, da auch eine 
chronische Überlastung der Verwaltungs- und Gerichtsbehörden kei-
ne übermässig lange Verfahrensdauer rechtfertigen kann (BGE 107 
Ib 160, Erw. 3c). Die Reaktion der Vorinstanz mit der raschen Zu-
stellung des Entscheids nach Eingang der Rechtsverzögerungsbe-
schwerde zeigt, dass einem sofortigen Entscheid nichts entgegen-
stand. Das BVU hat sich im Schreiben vom 17. Mai 2013 für die 
"ungewöhnlich lange Dauer seit der letzten Instruktionsanordnung 
bis zum Entscheid" zu Recht entschuldigt. Die Rüge ist auch unter 
Berücksichtigung des Umstands, dass das Immissionsverfahren mit 
der Sanierung der Gebindereinigungsanlage für die Beschwerdefüh-
rer objektiv an Bedeutung einbüsste, begründet. 

2.6. 
Der Beschleunigungsgrundsatz richtet sich in erster Linie an die 

Gerichte und Behörden. Sie haben für ein zielgerichtetes Verfahren 
unaufgefordert zu sorgen. Das Verhalten eines Beschwerdeführers 
kann jedoch bei der Beurteilung, ob eine Rechtsverzögerung vorliegt 
oder nicht, gewürdigt werden. Es gehört nach dem Grundsatz von 
Treu und Glauben zu den Pflichten eines Privaten, im Rahmen der 
prozessualen Sorgfaltspflicht festgestellte Verfahrensmängel anzuzei-
gen (BGE 125 V 373, Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil des Bundesge-
richts vom 11. Juli 2012 [9C_502/2012]). Eine Abmahnungspflicht 
trifft den Beschwerdeführer grundsätzlich jedoch nicht. Sie ist auch 
nicht Voraussetzung für eine Rechtsverzögerungsbeschwerde, da ge-
gen die Verzögerung eines Entscheides ohne Vorliegen besonderer 
Eintretensvoraussetzungen die Beschwerde möglich ist. Das schliesst 
indessen nicht aus, dass das Verhalten des Beschwerdeführers bei der 
materiellen Beurteilung gewürdigt wird. Vorliegend stellt sich die 
Frage, ob die Beschwerdeführer, nachdem ihnen die Vorinstanz im 
Schreiben vom 11. April 2012 einen "raschen" Entscheid im Rahmen 
der Möglichkeiten zugesichert hatte, einer Abmahnungspflicht unter-
standen, wie dies von der Beschwerdegegnerin gefordert wird. Diese 
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Konstellation ist zu unterscheiden von jenen Fällen, wo es nach 
mehrmonatiger Untätigkeit der Beschwerdeführer zu einer Rechts-
verweigerungs- oder Rechtsverzögerungsbeschwerde kommt (vgl. 
dazu MICHAEL MERKER, Rechtsmittel, Klage und Normenkontroll-
verfahren nach dem aargauischen Gesetz über die Verwaltungsrechts-
pflege, Kommentar zu den §§ 38-72 [a]VRPG, Zürich 1998, § 53 
N 44). Angesichts der Zusage der Vorinstanz vom 11. April 2012 
kann ihre anschliessende Untätigkeit nicht durch die fehlende Ab-
mahnung der Beschwerdeführer gleichsam kompensiert werden. Die 
Verwaltung, welche einen raschen Entscheid verspricht, ist nach dem 
Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 9 BV; § 4 VRPG) gehalten, 
eine gegenüber ihrer Zusage verzögerte Zustellung des Entscheids 
den Parteien anzuzeigen. Im vorliegenden Kontext wäre daher die 
Rechtsverzögerungsbeschwerde hinsichtlich des Verfahrensab-
schnitts seit April 2012 gutzuheissen gewesen. 

60 Kostenverlegung; Parteikostenentschädigung bei Gegenstandslosigkeit 
eines Verfahrens betreffend Baueinstellung 
Neben formellen können auch materielle Kriterien berücksichtigt wer-
den, die zur Gegenstandslosigkeit geführt haben. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 21. Oktober 2013 in Sa-
chen A. AG gegen Gemeinderat B. und Rechtsdienst des Regierungsrats 
(WBE.2013.91). 

Aus den Erwägungen 

1. 
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet die Verlegung 

der Parteikosten durch die Vorinstanz. Diese schrieb das Beschwer-
deverfahren infolge Gegenstandslosigkeit ab, nachdem der Gemein-
derat am 7. Januar 2013 die Baueinstellung vom 12. November 2012 
aufgehoben hatte. Der Beschwerdeführerin wurde keine Parteient-
schädigung zugesprochen. 

2. (...) 
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3. 
3.1. 
Im Beschwerdeverfahren werden die Parteikosten in der Regel 

nach Massgabe des Unterliegens und Obsiegens auf die Parteien ver-
legt (§ 32 Abs. 2 VRPG). Wer sein Rechtsmittel zurückzieht oder auf 
andere Weise dafür sorgt, dass das Verfahren gegenstandslos wird, 
gilt als unterliegende Partei (§ 32 Abs. 3 Satz 1 VRPG). § 32 Abs. 3 
Satz 1 VRPG schliesst dabei nebst formellen auch ein Abstellen auf 
materielle Kriterien, die zur Gegenstandslosigkeit geführt haben, 
nicht aus. Der mutmassliche Verfahrensausgang spielt dabei keine 
Rolle (Botschaft des Regierungsrats des Kantons Aargau an den 
Grossen Rat zum VRPG vom 14. Februar 2007, 07.27, S. 43 f.). 
Wird ein Verfahren ohne Zutun einer Partei gegenstandslos, sind die 
Parteikosten nach den abgeschätzten Prozessaussichten zu verlegen 
oder aus Billigkeitsgründen ganz oder teilweise dem Gemeinwesen 
zu belasten (§ 32 Abs. 3 Satz 2 VRPG). 

3.2. 
Im konkreten Fall ist strittig, wer die Gegenstandslosigkeit vor 

Vorinstanz verursacht hat. Indem der Gemeinderat mit Protokollaus-
zug vom 7. Januar 2013 die Baueinstellungsverfügung vom 12. No-
vember 2012 aufhob, hat er formell die Gegenstandslosigkeit verur-
sacht. Die Kostenauflage nach rein formellen Gesichtspunkten er-
scheint vorliegend jedoch zu kurz gegriffen und würde dem Fall 
nicht gerecht: Tatsache ist nämlich, dass der wesentliche Grund, wes-
halb der Gemeinderat die Baueinstellung aufhob, im Verzicht der Be-
schwerdeführerin auf die Verarbeitung von tierischen Fetten lag. Ge-
mäss der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 6. November 2012 
beabsichtigte diese bei der Rohstoffversorgung eine Änderung von 
Jatrophaöl zu Altspeiseöl und tierischen Fetten. Den Verzicht auf 
tierische Fette stellte die Beschwerdeführerin erstmals mit ihrem 
Wiedererwägungsgesuch vom 6. Dezember 2012 zur Diskussion. 
Anlässlich der Besprechung vom 20. Dezember 2012 zwischen Ver-
tretern der Beschwerdeführerin, des Gemeinderats und des BVU 
wurde seitens der Beschwerdeführerin ausdrücklich bestätigt, auf die 
Verarbeitung von tierischen Fetten zu verzichten; sollte zukünftig be-
absichtigt werden, solche Stoffe einzusetzen, werde das ordentliche 
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Verfahren eingehalten und in jedem Fall vorgängig ein Projektände-
rungsgesuch erarbeitet und – soweit notwendig – der UVB ergänzt. 
Erst der Verzicht auf die Verarbeitung von tierischen Fetten führte 
zum Beschluss des Gemeinderats vom 7. Januar 2013, die Bauein-
stellungsverfügung vom 12. November 2012 aufzuheben. Letztlich 
führte der Verzicht auch dazu, dass – nach weiteren Abklärungen – 
für die Verwendung eines Alternativrohstoffs (Altspeiseöl) kein neu-
es Baugesuch eingereicht und kein neuer Umweltverträglichkeits-
bericht erstellt werden musste. 

Ohne den Meinungsumschwung der Beschwerdeführerin wäre 
ihre Verwaltungsbeschwerde nicht gegenstandslos geworden. Ihr 
Verzicht auf die Verarbeitung von tierischen Fetten war entscheidend 
für die Aufhebung der Baueinstellung. Materiell hat somit die Be-
schwerdeführerin die Gegenstandslosigkeit der Verwaltungsbe-
schwerde veranlasst, formell der Gemeinderat. Das gilt es bei der 
Kostenauflage zu berücksichtigen. Die Vorinstanz ist bei der Verle-
gung der Parteikosten vom Grundsatz in § 32 Abs. 3 VRPG nicht ab-
gewichen, wonach als unterliegende Partei gilt, wer auf andere Weise 
als durch Rückzug eines Rechtsmittels dafür sorgt, dass ein Verfah-
ren gegenstandslos wird. Indem sie die Beschwerdeführerin als hälf-
tig obsiegend betrachtete, hat sie den ihr zustehenden weiten Ermes-
sensspielraum nicht überschritten. Die Verrechnungspraxis 
(AGVE 2009, S. 279 f.; 2012, S. 224 ff.) ergab schliesslich, dass der 
Beschwerdeführerin bei hälftigem Obsiegen/Unterliegen keine 
Parteikosten zugesprochen werden konnten. 

(...) 

61 Vergleich 
Ein Vergleich im Beschwerdeverfahren setzt eine Einigung aller Parteien 
voraus, einschliesslich der Vorinstanz. 

Urteil des Verwaltungsgerichts, 3. Kammer, vom 19. November 2013 in Sa-
chen A. AG gegen Gemeinderat B. und BVU (WBE.2013.277). 
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Aus den Erwägungen 

4.3. 
Ein Vergleich im öffentlichen Recht kann praxisgemäss zum 

Urteil erhoben werden, wenn er sich als gesetzmässig erweist und 
allfällige Zugeständnisse der Parteien innerhalb des Spielraums blei-
ben, den das Gesetz ohnehin gewährt (vgl. AGVE 1991, S. 383 f.; 
1982, S. 287). Die Vereinbarkeit des Vergleichs mit den öffentlichen 
Interessen prüft das Verwaltungsgericht summarisch (§ 19 Abs. 1 
VRPG). Das Verfahren wird durch Sachentscheid abgeschlossen 
(§ 19 Abs. 2 VRPG). 

Infolge der fehlenden Unterschrift der Vorinstanz ist die Verein-
barung formell kein gemeinsamer Antrag aller Parteien (vgl. dazu 
§ 13 Abs. 2 VRPG). Eine Beurteilung der Anträge in Anwendung 
von § 19 VRPG ist daher nicht zulässig. 
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I. Zivilrecht 

A. Familienrecht 

62 Art. 311 Abs. 1 ZGB;  
Einem Kindsvater, der die Kindsmutter vorsätzlich und ohne erkennba-
ren Grund tötet, ist die Kompetenz, Entscheidungen im Kindeswohl zu 
treffen, abzusprechen. Erscheint ein Zusammenleben von Vater und Kin-
der zumindest bis zur Volljährigkeit der Kinder wegen des Strafvollzugs 
des Vaters undenkbar, ist es mit dem Kindeswohl nicht zu vereinbaren, 
dass der Kindsvater die elterliche Sorge betreffende Entscheidungskom-
petenzen wahrnehmen kann. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, Kammer für Kindes- und 
Erwachsenenschutz, vom 27. Mai 2013 in Sachen A. M. (XBE.2013.1). 

Aus den Erwägungen 

3.2. 
Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder 

erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kin-
desschutzbehörde die elterliche Sorge, wenn die Eltern wegen Un-
erfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Ortsabwesenheit oder ähnlichen 
Gründen ausserstande sind, die elterliche Sorge pflichtgemäss auszu-
üben bzw. wenn die Eltern sich um das Kind nicht ernstlich geküm-
mert oder ihre Pflichten gegenüber dem Kinde gröblich verletzt 
haben (Art. 311 Abs. 1 ZGB). Der Entzug der elterlichen Sorge ist 
der stärkstmögliche Eingriff in die Elternautonomie, weshalb an die 
Voraussetzungen ein besonders strenger Massstab anzulegen ist. Im 
Sinne des Subsidiaritätsprinzips müssen mildere Massnahmen resp. 
zulässige Kombinationen von solchen erfolglos geblieben sein oder 
von vornherein als ungenügend erscheinen; mithin muss auch die 
Handhabung der Restaufgaben bei einem (allenfalls durch eine Bei-
standschaft flankierten) Obhutsentzug das Wohl des Kindes gefähr-
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den. Wenn ohne Entzug der elterlichen Sorge das Kindeswohl ge-
wahrt werden kann, darf ein solcher nicht vorgenommen werden. Die 
Entziehung ist ultima ratio (vgl. BIDERBOST, in: Handkommentar 
zum Schweizer Privatrecht, 2. Aufl. 2012, N. 2 f. zu Art. 311/312 
ZGB). 

3.3. 
Wie der Beschwerdeführer zu Recht vorbringt, hat er sich 

gegenüber Vertretern der Gemeinde sowie der Beiständin zwar nega-
tiv über die geplanten Ausbildungswege seiner Kinder geäussert, es 
ist hingegen tatsächlich nicht ersichtlich und wird auch nicht im Ein-
zelnen dargelegt, dass er einen getroffenen Entscheid der Behörden 
zu vereiteln versucht hätte. Mit Blick auf das Kindeswohl ist die 
Kompromissbereitschaft des Beschwerdeführers allerdings nicht aus-
schlaggebend. Vielmehr steht die Tatsache im Vordergrund, dass er 
zugestandenermassen die Mutter seiner Kinder getötet und sich da-
mit selbst der Fähigkeit beraubt hat, für diese zu sorgen. Mit der Tö-
tung der Mutter hat er seine drei Kinder zumindest für die Dauer sei-
nes Gefängnisaufenthalts faktisch auf lange Zeit hin zu Vollwaisen 
werden lassen, was eine Rücksichtslosigkeit sondergleichen darstellt. 
Einen grösseren Vertrauensverlust und damit einhergehend eine grös-
sere Gefährdung des Kindeswohls als die vorsätzliche Tötung der 
engsten Bezugsperson der Kinder ist kaum vorstellbar. Vor diesem 
Hintergrund sind ihm jegliche Kompetenzen Entscheide im Sinne 
des Kindeswohls zu treffen, abzusprechen. Er hat seine Eltern-
stellung durch die eingestandene, vorsätzlich und ohne erkennbaren 
Grund erfolgte (vgl. Gutachten PDAG (…)) Tötung der Kindsmutter 
vollständig und dauerhaft verwirkt. Dabei ist unerheblich, ob die 
Kinder ihm seine Tat verziehen haben, oder dies in Zukunft noch tun 
werden.  

3.4. 
Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers (…) geht we-

der aus der Anhörung von X. noch aus der von Y. das gute Verhältnis 
zum Vater hervor. (…) 

3.5. 
(…) Angesichts der Tat des Beschwerdeführers erscheint es als 

ausgeschlossen, dass, sollte er dereinst während der Unmündigkeit 
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der Kinder aus der Haft entlassen werden (was aufgrund der erstin-
stanzlichen, noch nicht rechtskräftigen, Verurteilung zu 20 Jahren 
Freiheitsstrafe ohnehin unwahrscheinlich ist) mit diesen in einem ge-
meinsamen Haushalt leben könnte (…). Wenn aber auf unbestimmte 
Zeit (zumindest bis zur Volljährigkeit) ein Zusammenleben undenk-
bar erscheint, so ist es mit dem Kindeswohl nicht zu vereinbaren, 
dass der Beschwerdeführer aus dem Strafvollzug heraus Entscheid-
kompetenzen die elterliche Sorge betreffend wahrnehmen kann und 
sollte. Allein der andauernde Aufenthalt im Strafvollzug wird gemäss 
Praxis des Bundesgerichts (BGE 119 II 9) bei einer gewissen räumli-
chen Distanz als Grund angesehen, die elterliche Sorge zu entziehen, 
denn sie hindert den Vater, allen Verpflichtungen nachzukommen, 
welche die elterliche Gewalt mit sich bringt. Zusammenfassend ist 
kein milderes Mittel ersichtlich, um der vom Beschwerdeführer für 
das Wohl der Kinder ausgehenden Gefährdung zu begegnen, als der 
Entzug der elterlichen Sorge. Die Beschwerde ist abzuweisen. 

63 Art. 315a und Art. 310 ZGB;  
Sachzusammenhang und Prozessökonomie können es nahe legen, die im 
Rahmen eines kindesschutzrechtlichen Verfahrens zu beurteilende El-
tern-Kind-Beziehung umfassend im Rahmen des hängigen Scheidungs-
verfahrens zu regeln.  
Für die erstmalige Beurteilung eines Obhutsentzugs besteht im Rahmen 
des Beschwerdeverfahrens kein Platz. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, Kammer für Kindes- und Erwachse-
nenschutz, vom 13. Juni 2013 in Sachen R. U. (XBE.2013.31). 

Aus den Erwägungen 

2. 
Der Beschwerdeführer verlangt in seiner Beschwerde die Auf-

hebung des vormundschaftsbehördlichen Entscheids und dessen 
Rückweisung zum erneuten Entscheid an die Vorinstanz. Gegenstand 
dieses Entscheids bildet die Erweiterung der beistandschaftlichen 
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Aufgaben, die zwangsweise Anordnung einer Mediation, die Ermah-
nung der Kindsmutter sowie die Strafandrohung gegenüber dersel-
ben.  

Nicht von diesem Entscheid erfasst, ist die am 9. und 14. No-
vember 2012 beantragte Prüfung des Obhutsentzugs. Hierfür gab die 
Vormundschaftsbehörde am 23. November 2012 eigens ein Gutach-
ten beim KJPD in Auftrag, um später darüber befinden zu können. 
Für die (erstmalige) Beurteilung einer derart einschneidenden Mass-
nahme besteht im Rahmen des Beschwerdeverfahrens trotz der gel-
tenden Offizial- und Untersuchungsmaxime kein Platz, zumal es 
hierfür eingehenden Abklärungen bedarf, was nicht Aufgabe der 
zweiten Instanz sein kann. Vielmehr ist dies Sache des mit ent-
sprechendem Fachpersonal ausgestatteten Familiengerichts.  

3. 
Am 2. Mai 2013 wurde die Scheidung der Kindseltern beim Be-

zirksgericht rechtshängig gemacht.  
3.1. 
Gemäss Art. 315a Abs. 1 ZGB hat das Gericht, welches für die 

Ehescheidung der Eltern zuständig ist und die Eltern-Kind-Bezieh-
ung zu gestalten hat, auch die nötigen Kindesschutzmassnahmen zu 
treffen. Dies gilt prinzipiell unabhängig vom Stand des Verfahrens. 
Im Sinne einer Gegenausnahme zur scheidungsgerichtlichen Zustän-
digkeit bleibt jene der kindesschutzrechtlichen Behörden vorbehal-
ten, wenn das vor dem scheidungsrechtlichen Verfahren eingeleitete 
Kindesschutzverfahren weiterzuführen ist oder die zum Schutz des 
Kindes sofort notwendigen Massnahmen vom Gericht voraussicht-
lich nicht rechtzeitig getroffen werden können (Art. 315a Abs. 3 
ZGB), was nicht leichthin anzunehmen ist. Ein Weiterführen kann 
alsdann nicht abgeschieden vom Eheverfahren geschehen und recht-
fertigt sich nur, solange nicht ohnehin eine Neubeurteilung, bei-
spielsweise wegen veränderter Verhältnisse, zu erfolgen hat. Die 
Kindesschutzbehörde hat das Scheidungsgericht in diesem Fall über 
die beanspruchte Zuständigkeit sowie allfällige Massnahmen zu 
orientieren (vgl. BIDERBOST in: Handkommentar zum Schweizer Pri-
vatrecht, 2. Aufl. 2012, N. 6 ff. zu Art. 315-315b ZGB). 
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3.2. 
Die vom Beschwerdeführer angefochtenen Punkte stehen mit 

der Frage des Obhutsentzugs in so engem Zusammenhang, dass de-
ren separate Beurteilung im Beschwerdeverfahren nicht sinnvoll er-
scheint. Ausserdem hat das Bezirksgericht infolge der seit dem 
2. Mai 2013 rechtshängigen Scheidung der Kindseltern ohnehin über 
die Beziehung zwischen A. und ihren Eltern zu befinden. Sach-
zusammenhang und Prozessökonomie legen es daher nahe, die El-
tern-Kind-Beziehung umfassend im Rahmen des Scheidungsverfah-
rens zu beurteilen. Dies entspricht auch der Idee, die hinter der 
gerichtlichen Zuständigkeit für Kindesschutzmassnahmen steht und 
die in Art. 315a Abs. 1 ZGB Ausdruck findet (BGE 125 III 401 E. 2. 
b/dd). 

64 Art. 294 Abs. 1 ZGB;  
Abmachungen über das Pflegegeld sind schuldrechtlicher Natur und 
keine Unterhaltsverträge im Sinne von Art. 287/288 ZGB, weshalb sie 
keiner behördlichen Genehmigung bedürfen. Vertragsparteien sind bei 
erfolgter behördlicher Aufhebung der elterlichen Obhut die Pflegeeltern 
und das Gemeinwesen. Ein allfälliger Rechtsstreit ist auf dem ordentli-
chen Zivilprozessweg auszutragen.  

Aus dem Entscheid des Obergerichts, Kammer für Kindes- und Erwachse-
nenschutz, vom 28. Oktober 2013 in Sachen L. G. (XBE.2013.47). 

Aus den Erwägungen 

2.2. 
Kommen Pflegeeltern für die Pflege und Erziehung sowie für 

die Beherbergung des Kindes auf, haben sie Anspruch auf ein ange-
messenes Pflegegeld, sofern nichts Abweichendes vereinbart ist oder 
sich eindeutig aus den Umständen ergibt (Art. 294 Abs. 1 ZGB). Die-
ser Anspruch der Pflegeeltern ist, obwohl im Familienrecht geregelt, 
schuldrechtlicher Natur und dient dem Ausgleich der wirtschaftli-
chen Leistungen der Pflegeeltern. Das Pflegeverhältnis berührt die 
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Unterhaltspflicht der Eltern gemäss Art. 276 ZGB nicht. Abmachun-
gen über das Pflegegeld sind daher nicht Unterhaltsverträge im Sinne 
von Art. 287/288 ZGB und bedürfen keiner behördlichen Genehmi-
gung (CYRIL HEGNAUER, in: Berner Kommentar, Band II, 2. Abtei-
lung, 2. Teilband, 1. Unterteilband, 1997, N. 8 und 20 zu Art. 294 
ZGB). Ein allfälliger Rechtsstreit über Bestand, Umfang oder Inhalt 
des Pflegegeldes ist demzufolge auf dem ordentlichen Zivilprozess-
weg auszutragen (KARIN ANDERER, Das Pflegegeld in der Dauer-
familienpflege und die sozialversicherungsrechtliche Rechtsstellung 
der Pflegeeltern, in: Schriften zum Sozialversicherungsrecht, 2012, 
N. 99, S. 35). Auf die Beschwerde ist somit mangels sachlicher 
Zuständigkeit nicht einzutreten. 

2.3. 
Im Übrigen gilt es festzuhalten, dass die Kindsmutter durch die 

behördliche Aufhebung der elterlichen Obhut (Art. 310 ZGB) ihre 
Befugnis über die Pflege, Erziehung und das Aufenthaltsrecht des 
Kindes zu bestimmen verloren hat. Vertragsparteien des Pflegever-
trags sind daher die Pflegeeltern W. und das Gemeinwesen (ROELLI/ 
MEULI-LEHNI, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 
2. Auflage 2012, N. 2 zu Art. 294 ZGB; KARIN ANDERER, a.a.O., 
N. 272 ff., S. 97 f.). 

65 Art. 401 Abs. 1 ZGB;  
Wenn von der betroffenen Person eine Vertrauensperson vorgeschlagen 
wird, ist diesem Vorschlag gemäss Art. 401 Abs. 1 ZGB nachzukommen, 
wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu 
deren Übernahme bereit ist. Nicht erforderlich ist dabei, dass die vorge-
schlagene Person die geeignetste unter mehreren möglichen Betreuungs-
personen ist. Die Erwachsenenschutzbehörde ist verpflichtet, die betrof-
fene Person auf das Vorschlagsrecht aufmerksam zu machen, und begeht 
eine formelle Rechtsverweigerung, wenn sie dies unterlässt. Das neue 
Recht gewichtet das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Person stär-
ker als das bisherige. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, Kammer für Kindes- und Erwachse-
nenschutz, vom 11. November 2013 in Sachen I. S. und S. S. (XBE.2013.65). 
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B. Obligationenrecht 

66 Art. 419 und Art. 422 OR, Art. 423 OR 
Echte Geschäftsführung ohne Auftrag verneint. Der Beklagte hat die 
Zahlung seiner Schulden durch die Klägerin widerspruchslos akzeptiert 
und sich den aus der Schuldentilgung gegenüber den ursprünglichen 
Gläubigern entsprungenen Vorteil, die Entschuldung ihnen gegenüber, 
angeeignet (Art. 423 Abs. 1 OR). Es ist offensichtlich, dass der Beklagte 
durch diesen Vorteil im Umfang der klägerischen Bezahlung bereichert 
ist. Gestützt auf Art. 423 Abs. 2 OR ist er damit zur Rückzahlung an die 
Klägerin verpflichtet. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, 2. Zivilkammer, vom 14. August 2013 
i.S. D.D.M. ca. A.E. (ZVE.2012.68). 

Sachverhalt 

Die Klägerin forderte mit ihrer Klage vom Beklagten die Rück-
zahlung des von ihr an die Gläubiger des Beklagten bezahlten Betra-
ges von Fr. 14'714.75 zuzüglich Zins. Sie stützte ihren Anspruch vor 
Bezirksgericht auf die Schuldübernahme gemäss Art. 176 OR. Die 
Vorinstanz wies die Klage vollumfänglich ab. Dagegen erhebt die 
Klägerin Berufung. 

Aus den Erwägungen 

2.2. 
2.2.1. 
(…) 
Die Klägerin machte erstmals in der Berufung geltend, ihr An-

spruch stütze sich auf Geschäftsführung ohne Auftrag oder auf unge-
rechtfertigte Bereicherung. Da sie sich für diese neue rechtliche Be-
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gründung ihres Begehrens nicht auf neue tatsächliche Behauptungen 
und Beweismittel stützte und darin keine Klageänderung zu er-
blicken ist, ist das novenrechtlich nicht von Bedeutung, denn die 
rechtliche Subsumtion ist ausschliesslich Sache des Gerichts, wel-
ches das Recht von Amtes wegen anzuwenden hat (Art. 57 ZPO). 

Demnach ist zunächst zu prüfen, ob der Beklagte der Klägerin 
den eingeklagten Betrag gestützt auf die Geschäftsführung ohne Auf-
trag zurückzubezahlen hat. 

2.2.2. 
Eine (echte) Geschäftsführung ohne Auftrag liegt vor, wenn je-

mand das Geschäft eines anderen besorgt, ohne von diesem dafür be-
auftragt worden zu sein (Art. 419 und Art. 422 OR). Voraussetzungen 
der Geschäftsführung ohne Auftrag sind die Auftragslosigkeit, das 
fremde Geschäft, der Fremdgeschäftsführungswille sowie die Gebo-
tenheit (CLAIRE HUGUENIN, Obligationenrecht, Allgemeiner und Be-
sonderer Teil, Zürich/Basel/Genf 2012, N. 1612). 

Die Auftragslosigkeit wird bejaht, wenn zwischen den Parteien 
weder ein Auftrag i.S.v. Art. 394 ff. OR noch ein anderes Vertrags-
verhältnis oder sonst eine Pflicht zum Tätigwerden besteht (JÖRG 
SCHMID, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. 
Band: Obligationenrecht, Zürich 1993, N. 63 ff. zu Art. 419 ZGB). 
Ein fremdes Geschäft liegt vor, wenn sich die Tätigkeit des Ge-
schäftsführers auf eine fremde Angelegenheit bezieht, in einen frem-
den Rechts- oder Interessenkreis eingreift. Sobald das Geschäft zur 
Interessensphäre einer andern Person gehört und nicht ausschliess-
lich den Rechtsbereich des Geschäftsführers beschlägt, ist die 
Fremdheit gegeben (JÖRG SCHMID, a.a.O., N. 14 zu Art. 419 OR). 
Der Fremdgeschäftsführungswille besteht im Willen des Geschäfts-
führers, im Interesse eines anderen tätig zu werden, also diesem die 
Vorteile aus dem zu tätigenden Geschäft zufliessen zu lassen. Bei der 
Tilgung fremder Schulden nimmt die h.L. grundsätzlich Fremdge-
schäftsführungswille an (JÖRG SCHMID, a.a.O., N. 24 f. zu Art. 419 
OR). Geboten ist die Geschäftsführung dann, wenn der Geschäftsherr 
nicht selber zu deren Besorgung in der Lage ist und eine Dringlich-
keit die Besorgung erfordert. Ist der Geschäftsherr erreichbar, ist dem 
Geschäftsführer eine Rückfrage zumutbar (ROLF H. WEBER, in: 
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HEINRICH HONSELL/NEDIM PETER VOGT/WOLFGANG WIEGAND 
[Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I., Art. 1-529 OR, 
5. Auflage 2011, N. 13 f. zu Art. 419 OR). 

Vorliegend ist unbestritten, dass der Beklagte die Klägerin nicht 
zur Bezahlung seiner Schulden beauftragte. Die Klägerin machte 
zwar geltend, vom Beklagten zur Bezahlung gezwungen worden zu 
sein. Darin kann jedoch offensichtlich kein Auftrag im Sinne des Ge-
setzes erblickt werden. Die Auftragslosigkeit ist zu bejahen.  

Ebenso zu bejahen ist das Vorliegen des fremden Geschäfts. Die 
Bezahlung der Schulden des Beklagten gehört ohne Weiteres in die 
Interessensphäre des Beklagten.  

Bei der Tilgung fremder Schulden ist, wie bereits erwähnt, in 
der Regel vom Vorliegen des Fremdgeschäftsführungswillens auszu-
gehen. Vorliegend ist jedoch zu beachten, dass die Klägerin gemäss 
eigenen Angaben bereits zum Zeitpunkt der Bezahlung der Schulden 
davon ausging, den entsprechenden Betrag vom Beklagten zurücker-
stattet zu erhalten. Sie beabsichtigte also lediglich, die Gläubigerpo-
sitionen zu ersetzen und nicht etwa das endgültige Erlöschen der 
Forderungen. Demnach ist fraglich, worin der Nutzen für den Be-
klagten bestanden haben soll. So machte die Klägerin nicht geltend, 
den Beklagten durch die Schuldentilgung etwa vor einer Betreibung 
retten oder ihm sonstige Vorteile verschafft haben zu wollen. Die 
Klägerin begründete nicht, und es ist auch nicht ersichtlich, inwie-
fern sie über das Erlöschen der ursprünglichen Forderung hinaus eine 
wenn auch nur vorübergehende Verbesserung der Vermögenslage des 
Beklagten bezweckte. Unter diesen Umständen ist der Fremdge-
schäftsführungswille zu verneinen.  

Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass selbst bei Beja-
hung des Fremdgeschäftsführungswillens die Geschäftsführung ohne 
Auftrag deshalb nicht gegeben wäre, da die vorausgesetzte Geboten-
heit nicht vorliegt. Weder wurde von der Klägerin geltend gemacht, 
noch ist ersichtlich, warum der Beklagte nicht selber zur Schuldentil-
gung hätte in der Lage sein sollen bzw. worin die Dringlichkeit der 
Schuldentilgung bestanden haben soll. 
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Es ist in casu keine (echte) Geschäftsführung ohne Auftrag 
gegeben, weshalb die Klägerin daraus keinen Anspruch ableiten 
kann. 

2.2.3. 
Im Gegensatz zur echten Geschäftsführung ohne Auftrag setzt 

die unechte Geschäftsführung ohne Auftrag keinen Fremdgeschäfts-
führungswillen voraus, weshalb der Gesetzessystematik folgend als 
nächstes zu prüfen ist, ob der Beklagte der Klägerin den eingeklagten 
Betrag gestützt auf Art. 423 Abs. 2 OR zurückzubezahlen hat. 

Die Anwendung von Art. 423 Abs. 2 OR setzt die Bejahung von 
Abs. 1 derselben Bestimmung voraus, wonach die Geschäftsführung 
"nicht mit Rücksicht auf das Interesse des Geschäftsherrn unternom-
men" wurde und der Geschäftsherr gleichwohl berechtigt ist, sich die 
aus der Führung seiner Geschäfte entspringenden Vorteile anzueig-
nen. 

Vorliegend nahm die Klägerin die Geschäftsführung, also die 
Bezahlung der Schulden des Beklagten gegenüber seinen Gläubi-
gern, insofern nicht mit Rücksicht auf das Interesse des Beklagten 
vor, als sie dabei in Eigenregie handelte. So besprach sie mit dem 
Beklagten nicht etwa, ob er diese Schulden zu diesem Zeitpunkt 
durch sie bezahlt haben wollte oder ein Zuwarten einzelner Bezah-
lungen vorgezogen hätte, beispielsweise da einzelne Schulden noch 
nicht fällig waren oder mit einer Gegenforderung hätten verrechnet 
werden können. Die klägerische Behauptung, wonach sie die Schul-
den des Beklagten einzig deshalb bezahlt habe, weil der Beklagte sie 
unter Androhung der Beziehungsbeendigung dazu gezwungen haben 
soll, erscheint unter den gegebenen Umständen nicht glaubhaft. Die 
Klägerin vermochte nicht plausibel darzulegen, wie es im Detail zum 
Zahlungszwang gekommen sein soll. Die wenigen Angaben, welche 
sie anlässlich der vorinstanzlichen Hauptverhandlungen zu Protokoll 
gab, deuten vielmehr darauf  hin, dass sie eben gerade nicht unter 
Zwang, sondern aus eigener Initiative die Schulden des Beklagten 
tilgte. So beschrieb sie insbesondere, wie sie die Einzahlungsscheine 
eigenmächtig behändigt und nicht vom Beklagten erhalten habe. 

Der Beklagte bestreitet seinerseits aber nicht, dass ihm aus der 
klägerischen Bezahlung seiner Schulden gegenüber Dritten ein Vor-
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teil entsprungen ist. Tatsächlich hat er diese Bezahlung wider-
spruchslos akzeptiert und sich den aus der Schuldentilgung gegen-
über den ursprünglichen Gläubigern entsprungenen Vorteil, die Ent-
schuldung ihnen gegenüber, angeeignet (Art. 423 Abs. 1 OR). Es ist 
offensichtlich, dass der Beklagte durch diesen Vorteil im Umfang der 
klägerischen Bezahlung bereichert ist. Gestützt auf Art. 423 Abs. 2 
OR ist er damit zur Rückzahlung an die Klägerin verpflichtet. Zudem 
schuldet er ihr 5 % Zins vom bezahlten Betrag ab Fälligkeit (Art. 102 
ff. OR). 

2.2.4. 
Die Klägerin kann die von ihr für den Beklagten bezahlten 

Schulden von diesem vollumfänglich im Betrag von Fr. 14'714.75 
zuzüglich Zins von 5 % ab dem 14. Juni 2011 zurückverlangen.  

Die Berufung der Klägerin ist demnach gutzuheissen. 
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C. Zivilgesetzbuch 

67 Art. 273 Abs. 1 ZGB 
Dem nicht obhuts- oder sorgeberechtigten Elternteil von Kindern im 
Schulalter ist grundsätzlich ein Besuchsrecht an jedem zweiten Wochen-
ende und ein Ferienrecht von zwei Wochen pro Jahr einzuräumen (Ände-
rung zu AGVE 1995 Nr. 1 S. 17 ff.).  

Aus dem Entscheid des Obergerichts, 2. Zivilkammer, vom 27. November 
2013 i.S. S.K. gegen J.K. (ZOR.2013.37). 

Aus den Erwägungen 

4.2.2. 
Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und 

das unmündige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen 
persönlichen Verkehr (Art. 273 Abs. 1 ZGB). Es ist anerkannt, dass 
die Beziehung eines Kindes zu beiden Elternteilen sehr wichtig ist 
und bei der Identitätsfindung des Kindes eine entscheidende Rolle 
spielen kann (BGE 130 III 585 E. 2.2.2; Urteil des Bundesgerichts 
5A_716/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4). Bei der Ausgestaltung des 
Besuchsrechts bildet das Kindeswohl die oberste Richtschnur 
(BGE 131 III 209 E. 5 mit Hinweisen). Liegen keine Hinweise auf 
eine konkrete Gefährdung des Kindeswohls vor, ist ein Besuchs- und 
Ferienrecht im üblichen Umfang auszusprechen. Nach älterer ver-
öffentlichter Praxis des Obergerichts des Kantons Aargau wird dem 
nicht obhutsberechtigten Elternteil bei Kindern im Vorschulalter in 
der Regel ein Besuchsrecht an einem ganzen oder zwei Halbtagen 
pro Monat und bei schulpflichtigen Kindern ein Besuchsrecht von 
einem Wochenende im Monat sowie ein Ferienrecht von zwei Wo-
chen eingeräumt (AGVE 1995 Nr. 1 S. 17 ff.). Verbreitet ist heutzu-
tage für den Standardfall ein Besuchsrecht an jedem zweiten Wo-
chenende und ein Ferienrecht von zwei Wochen pro Jahr (Urteil des 
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Bundesgerichts 5C.221/2006 vom 16. Januar 2007 E. 2.2; aktuelle 
Praxis des Obergerichts des Kantons Aargau, statt vieler: Entscheid 
des Obergerichts des Kantons Aargau ZSU.2012.181 vom 14. August 
2012 E. 2.2.2). Abweichungen können sich im Einzelfall insbesonde-
re aufgrund des Alters des Kindes, der Wohnsituation und der Ar-
beitszeiten des nicht obhutsberechtigten Ehegatten oder dem Ge-
sundheitszustand des Kindes ergeben. 

(…) 
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II. Zivilprozessrecht 

 

68 Art. 308 Abs. 1, Art. 319 lit. b ZPO  
Der Entscheid betreffend Überweisung in ein anderes Verfahren ist weder 
als End- noch als Zwischenentscheid zu qualifizieren, weshalb auf eine 
dagegen erhobene Berufung nicht einzutreten ist. Auf eine dagegen erho-
bene Beschwerde ist nur einzutreten, wenn durch den prozessleitenden 
Entscheid ein nicht wieder gutzumachender Nachteil droht. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, 2. Zivilkammer, vom 15. Mai 2013 
i. S. S.R. gegen A. AG (ZVE.2013.17). 

Aus den Erwägungen 

1. 
1.1. 
Mit Berufung sind erstinstanzliche End- und Zwischenent-

scheide sowie erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Mass-
nahmen anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 ZPO). Der Begriff des Zwi-
schenentscheids wird in Art. 237 Abs. 1 ZPO definiert (vgl. REETZ/ 
THEILER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kom-
mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Auflage, 2013, 
N. 24 zu Art. 308 ZPO). Nach dieser Bestimmung kann das Gericht 
einen Zwischenentscheid treffen, wenn durch abweichende oberin-
stanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so 
ein bedeutender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann. 
Prozessleitende Entscheide, welche die formelle Gestaltung und den 
Ablauf des Prozesses betreffen und bei denen eine abweichende 
oberinstanzliche Beurteilung keinen Endentscheid zur Folge hat, sind 
deshalb nicht als Zwischenentscheide im Sinn von Art. 237 Abs. 1 
ZPO zu qualifizieren (REETZ/THEILER, a.a.O., N. 24 f. zu Art. 308 
ZPO; HOFFMANN-NOWOTNY, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny-Stauber 
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(Hrsg.), ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar 
zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, N. 21 zu Art. 308 ZPO). 

1.2. 
1.2.1. 
Mit dem angefochtenen Entscheid vom 12. Februar 2013 wur-

den die Klage und die Widerklage in ein ordentliches Verfahren über-
wiesen. Die Frage, welches Verfahren durchzuführen ist, betrifft die 
Gestaltung des Prozesses. Eine abweichende Beurteilung dieser 
Frage durch die Rechtsmittelinstanz führt nicht zu einem Endent-
scheid. Der Entscheid vom 12. Februar 2013 ist deshalb nicht als 
Zwischenentscheid im Sinn von Art. 237 Abs. 1 ZPO zu qualifizie-
ren. Es handelt sich vielmehr um einen prozessleitenden Entscheid, 
auf welchen das zuständige Gerichtsmitglied bzw. die zuständige 
Kammer grundsätzlich von Amtes wegen oder auf Wiedererwä-
gungsgesuch einer Partei hin zurückkommen und ihn abändern kann 
(vgl. STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, a.a.O., 
N. 6 zu Art. 124 ZPO). 

1.2.2. 
Die beklagte Partei kann in der Klageantwort Widerklage erhe-

ben, wenn der geltend gemachte Anspruch nach der gleichen Verfah-
rensart wie die Hauptklage zu beurteilen ist (Art. 224 Abs. 1 ZPO). 
Übersteigt der Streitwert der Widerklage die sachliche Zuständigkeit 
des Gerichts, so hat dieses beide Klagen dem Gericht mit der höhe-
ren sachlichen Zuständigkeit zu überweisen (Art. 224 Abs. 2 ZPO). 
In der Literatur zu Art. 224 ZPO wird ausgeführt, der Überweisungs-
entscheid sei ein Zwischenentscheid (NAEGELI, in: Oberhammer 
(Hrsg.), Kurzkommentar ZPO, 2010, N. 7 zu Art. 224 ZPO; FREI/ 
WILLISEGGER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-
ordnung, 2010, N. 5 zu Art. 224 ZPO). Beim vorliegend angefochte-
nen Entscheid handelt es sich indessen nicht um einen Überwei-
sungsentscheid im Sinn von Art. 224 Abs. 2 ZPO. Denn das Verfah-
ren wurde mit diesem Entscheid nicht an ein anderes Gericht über-
wiesen. Die Überweisung vom vereinfachten ins ordentliche Verfah-
ren ändert nichts an der sachlichen Zuständigkeit des Arbeitsgerichts 
als Kollegialgericht (vgl. § 8 EG ZPO). Was ändert, ist ausschliess-
lich die Art des Verfahrens. 
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1.2.3. 
(…) 
1.3. 
Der angefochtene Entscheid ist somit nicht als Zwischenent-

scheid zu qualifizieren. Da es sich auch nicht um einen Endentscheid 
oder um einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen handelt, ist 
auf die Berufung nicht einzutreten. 

(…) 
1.4. 
Prozessleitende Verfügungen können mit Beschwerde ange-

fochten werden, wenn das Gesetz das Rechtsmittel der Beschwerde 
vorsieht oder wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender 
Nachteil droht (Art. 319 lit. b ZPO; vgl. FREIBURGHAUS/AFHELDT, 
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, a.a.O., N. 11 zu Art. 319 
ZPO). Die ZPO sieht keine Beschwerde vor gegen einen Entscheid 
betreffend Überweisung in ein anderes Verfahren. Der Kläger legt 
auch nicht dar, inwiefern ihm durch den Entscheid vom 12. Februar 
2013 ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Die 
Berufung kann daher auch nicht als Beschwerde entgegengenommen 
werden. 

2. 
(…) 
3. 
(…) 

69 Art. 1 lit. b ZPO; Gerichtliche Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbar-
keit 
- Seit der Aufhebung der aZPO mit Inkrafttreten der ZPO am 

1. Januar 2011 fehlt im Aargau eine Verfahrensregelung für diejeni-
gen Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit, für welche nicht das Bun-
desrecht, aber das kantonale Recht eine richterliche Behörde vor-
schreibt. Die bestehende Gesetzeslücke ist dahingehend zu schliessen, 
dass für alle gerichtlichen Anordnungen der freiwilligen Gerichts-
barkeit die Bestimmungen der schweizerischen ZPO, insbesondere 
des summarischen Verfahrens i.S.v. Art. 248 ff., gelten, wobei diese - 
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sofern nicht das Bundes-, sondern das kantonale Recht eine gerichtli-
che Behörde vorschreibt - kantonales Recht darstellen. 

Art. 570 Abs. 3 ZGB; Ausschlagung der Erbschaft, Protokollierung 
- Es besteht keine gesetzliche Grundlage und kein Bedürfnis dafür, 

dass die Protokollierungsbehörde bei Gelegenheit der Protokollie-
rung von Ausschlagungserklärungen bei Stillschweigen anderer Er-
ben ausdrücklich deren vorbehaltlosen Erwerb der Erbschaft fest-
stellt. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, 3. Zivilkammer, vom 20. August 2013 
in Sachen A. M.-W. et al. (ZSU.2013.185). 

Aus den Erwägungen 

1. 
1.1. 
Angefochten ist ein Entscheid des Gerichtspräsidiums be-

treffend Protokollierung der Ausschlagungserklärung i.S.v. Art. 570 
Abs. 3 ZGB. Dabei handelt es sich um einen Akt der freiwilligen 
(nichtstreitigen) Gerichtsbarkeit (BGE 114 II 220 Erw. 1). 

1.2. 
1.2.1. 
Die ZPO regelt gemäss Art. 1 lit. b auch das Verfahren für ge-

richtliche Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Das Bun-
desgericht hat in BGE 139 III 225 (Erw. 2) entschieden, dass Art. 1 
lit. b ZPO nur dort gilt, wo das Bundesrecht selbst eine gerichtliche 
Behörde vorschreibt. In den übrigen Bereichen der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit, in welchen die Kantone in der Bezeichnung der zustän-
digen Behörde frei sind, wenden diese weiterhin kantonales Verfah-
rensrecht an, wobei die Kantone eine eigene Regelung aufstellen 
oder auf eine bestimmte Verfahrensordnung verweisen können. De-
ren Normen stellen diesfalls aber nicht Bundesrecht, sondern kanto-
nales Recht dar. 
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1.2.2. 
Bei der Entgegennahme und Protokollierung der Ausschla-

gungserklärung sind die Kantone frei in der Bezeichnung der zustän-
digen Behörde (Art. 570 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 54 Abs. 1 SchlT 
ZGB). Der Kanton Aargau hat diese Zuständigkeit dem Gerichtsprä-
sidenten übertragen (§ 72 EG ZGB). Das aargauische Zivilrechts-
pflegegesetz vom 18. Dezember 1984 (aZPO, SAR 221.100), das für 
die Entgegennahme und Protokollierung der Ausschlagungserklärung 
das summarische Verfahren vorsah (§ 72 EG ZGB i.V.m. § 300 
Abs. 1 aZPO; Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen 
Zivilprozessordnung, Aarau/Frankfurt am Main/Salzburg 1998, 
N. 5/33 zu § 300 aZPO), wurde mit Inkrafttreten der schweizerischen 
ZPO am 1. Januar 2011 aufgehoben. Damit fehlt heute im Aargau 
eine Verfahrensregelung für diejenigen Akte der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit, für die nicht das Bundesrecht, aber das kantonale Recht 
eine richterliche Behörde vorschreibt.  

1.2.3. 
Eine Gesetzeslücke ist vom Richter nach der Regel zu füllen, 

die er als Gesetzgeber aufstellen würde, wobei er bewährter Lehre 
und Überlieferung folgt (Art. 1 Abs. 2 ZGB). Die zu treffende Rege-
lung muss sich widerspruchslos in das bestehende Gesetzesrecht und 
dessen Wertungen einfügen. Bestehende Lücken können auch auf 
dem Weg der Analogie geschlossen werden, indem die bestehende 
gesetzliche Lösung einer vergleichbaren Frage sinngemäss auf die 
ungelöste Frage übertragen wird (BGE 5A_235/2007 Erw. 3, 
m.w.H.). Diese im materiellen Zivilrecht für die Lückenfüllung ent-
wickelten Grundsätze gelten analog auch für das Prozessrecht 
(BGE 122 I 253 Erw. 6a).  

Im Aargau bietet sich als bestehendes gesetzliches Verfahrens-
recht das aargauische Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 
4. Dezember 2007 (VRPG) an. Allerdings ist zu beachten, dass für 
diejenigen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, für die 
das Bundesrecht eine richterliche Behörde vorschreibt, die Bestim-
mungen des summarischen Verfahrens der ZPO gelten (Art. 248 lit. e 
ZPO). Bereits unter der Geltung der aargauischen Zivilprozessord-
nung waren die richterlichen Anordnungen der freiwilligen Gerichts-
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barkeit dem summarischen Verfahren unterstellt (Erw. 1.2.2. hievor). 
Schliesslich ist der Zivilrichter mit den zivilprozessualen Regeln bes-
ser vertraut als mit denjenigen des Verwaltungsprozesses. Es er-
scheint daher sinnvoll und sachgerecht, die bestehende Gesetzes-
lücke dahingehend zu schliessen, dass für alle gerichtlichen Anord-
nungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit die Bestimmungen der 
schweizerischen ZPO, insbesondere des summarischen Verfahrens 
i.S.v. Art. 248 ff., gelten, wobei diese - sofern nicht das Bundes-, 
sondern das kantonale Recht eine gerichtliche Behörde vorschreibt - 
kantonales Recht darstellen. 

(…) 
2. 
Die Vorinstanz hielt im angefochtenen Entscheid fest, die Aus-

schlagungserklärungen von J. R. W. und von J. S.-W. seien innert der 
Frist von Art. 567 ZGB erfolgt und zu protokollieren (Art. 570 Abs. 
3 ZGB). Zudem stellte sie im Dispositiv des Entscheids fest, dass die 
Erbschaft des M. W. von den Beschwerdeführerinnen vorbehaltlos 
angetreten worden sei. 

Die Beschwerdeführerinnen setzen sich gegen diese Feststel-
lung zur Wehr. (…) 

3. 
3.1. 
Mit dem Tode des Erblassers erwerben die Erben die Erbschaft 

als Ganzes. Forderungen, das Eigentum, die beschränkten dinglichen 
Rechte und der Besitz des Erblassers gehen unter Vorbehalt der ge-
setzlichen Ausnahmen ohne Weiteres auf sie über, und die Schulden 
des Erblassers werden zu persönlichen Schulden der Erben (Art. 560 
ZGB). Sowohl die gesetzlichen wie auch die eingesetzten Erben ha-
ben jedoch die Befugnis, die Erbschaft, die ihnen zugefallen ist, in-
nert Frist (Art. 567 f. ZGB) auszuschlagen (Art. 566 Abs. 1 ZGB). 
Eine Frist für die Annahme der Erbschaft ist mit Ausnahme der in 
den Art. 574 und 575 ZGB umschriebenen Fälle nicht vorgesehen 
(Häuptli, Praxiskommentar Erbrecht, 2. Aufl., Basel 2011, N. 6 zu 
Art. 566 ZGB). Die Annahme tritt nach unbenütztem Ablauf der Aus-
schlagungsfrist ein (Art. 571 Abs. 1 ZGB), es sei denn, die Zahlungs-
unfähigkeit des Erblassers im Zeitpunkt seines Todes sei amtlich 
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festgestellt oder offenkundig. In diesem Fall wird die Ausschlagung 
vermutet (Art. 566 Abs. 2 ZGB).  

Ausschlagungs- und wohl auch Annahmeerklärungen im Sinne 
der Art. 566 Abs. 2 ZGB, 574 ZGB und 575 ZGB sind von der nach 
kantonalem Recht zuständigen Behörde zu protokollieren (Art. 570 
Abs. 3 ZGB; Schwander, Basler Kommentar zum ZGB, Band II, 
4. Aufl., Basel 2011, N. 12 zu Art. 570 ZGB). Dieses Protokoll ver-
folgt reine Informationszwecke und dient als Beweis für die Abgabe 
und den Zeitpunkt der Ausschlagungs- bzw. Annahmeerklärung, ent-
faltet aber keine rechtsbegründende Wirkung (BGE 5A_578/2009 
Erw. 2.2; AGVE 2001 Nr. 3 S. 34 f., m.w.H.; Schwander, a.a.O., 
N. 14 zu Art. 570 ZGB). Selbst wenn eine Ausschlagungserklärung 
zurückgewiesen wird, bleibt es dem betroffenen Erben mit anderen 
Worten unbenommen, sich auf die erklärte Ausschlagung zu berufen, 
sollte er für Erbschaftsschulden belangt werden, und ungeachtet der 
Protokollierung der Ausschlagungserklärung steht den Gläubigern 
des Erblassers die Möglichkeit offen, gegen einen Erben vorzugehen, 
der die Ausschlagung erklärt hat (BGE 5A_578/2009 Erw. 2.2.). 

Gemäss Art. 193 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG hat die zuständige Be-
hörde den Konkursrichter zu benachrichtigen, wenn alle Erben die 
Erbschaft ausgeschlagen haben oder die Ausschlagung zu vermuten 
ist. Im Falle einer Ausschlagungsvermutung infolge offenkundiger 
oder amtlich festgestellter Überschuldung i.S.v. Art. 566 Abs. 2 ZGB 
ist daher eine summarische materielle Prüfung durch die zuständige 
Behörde unumgänglich (Häuptli, a.a.O., N. 4 zu Art. 573 ZGB). Ob 
tatsächlich eine Überschuldung vorliegt, entscheidet alsdann der 
Konkursrichter (Brunner/Boller, in: Staehelin/Bauer/Staehelin 
[Hrsg.], Kommentar zum SchKG, 2. Aufl., Basel 2010, N. 14 zu 
Art. 193 SchKG), wobei die Erben gegen eine allfällige Konkurser-
öffnung Beschwerde erheben können (BGE 5P.182/2001 Erw. 2; Ent-
scheid des Obergerichts des Kantons Zürich vom 14. Juni 1978, in: 
SJZ 1979 S. 147 f.). Im Kanton Aargau ist sowohl für die Entgegen-
nahme und Protokollierung der Ausschlagungserklärungen und die 
Benachrichtigung des Konkursrichters wegen vermuteter Ausschla-
gung wie auch für die anschliessende Anordnung der konkursamtli-
chen Liquidation der ausgeschlagenen bzw. überschuldeten Erbschaft 
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der Gerichtspräsident am letzten Wohnsitz des Erblassers zuständig 
(Art. 570 ZGB i.V.m. § 72 EG ZGB; Art. 251 lit. a ZPO i.V.m. § 6 
Abs. 1 lit. b EG ZPO). Seine diesbezüglichen Entscheide ergehen im 
summarischen Verfahren als Geschäfte der freiwilligen Gerichtsbar-
keit (betreffend Protokollierung der Ausschlagungserklärung siehe 
oben Erw. 1; betreffend Anordnung der konkursamtlichen Erb-
schaftsliquidation: Art. 251 lit. a ZPO; Brunner/Boller, a.a.O., N. 13 
f. zu Art. 193 SchKG). Solche Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
stehen Verwaltungsverfügungen nahe und erwachsen nur beschränkt 
in materielle Rechtskraft. Es kann auf sie zurückgekommen werden, 
wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse nachträglich verändert ha-
ben. Sie können überdies aufgehoben oder abgeändert werden, wenn 
sie sich nachträglich als unrichtig erweisen, sofern nicht gesetzliche 
Vorschriften oder Gründe der Rechtssicherheit entgegenstehen 
(AGVE 1996 Nr. 3 S. 28 ff. Erw. 1b; BGE 136 III 178 Erw. 5.2; 
Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisati-
onsrecht, Basel 1990, S. 80; Guldener, Schweizerisches Zivilprozess-
recht, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 45). Kommt die Behörde, welche die 
Ausschlagungserklärungen protokolliert, aufgrund der ihr vorliegen-
den Akten zum Schluss, abgesehen von den ihr vorliegenden Aus-
schlagungserklärungen sei die Ausschlagung der übrigen Erben zu 
vermuten, hat sie darüber nach dem Gesagten das Konkursgericht zu 
benachrichtigen. Das setzt eine Feststellung der Protokollierungsbe-
hörde voraus, ob diese Ausschlagung zu vermuten ist (anders noch: 
AGVE 2007 Nr. 1 S. 23 f.). Demgegenüber besteht keine gesetzliche 
Grundlage und kein Bedürfnis dafür, dass die Protokollierungsbehör-
de bei Gelegenheit der Protokollierung von Ausschlagungserklärun-
gen bei Stillschweigen anderer Erben ausdrücklich deren vorbe-
haltlosen Erwerb der Erbschaft feststellt. Die Beschwerde ist somit 
insofern gutzuheissen, als Ziff. 2 des angefochtenen Entscheids, mit 
der eine solche Feststellung getroffen wurde, aufzuheben ist. 
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70 § 19 Abs. 1 lit. c EG ZPO. Keine Anwendung für Ablehnungsbegehren ge-
gen einen Gerichtspräsidenten als Einzelrichter. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, Zivilgericht, 4. Kammer, vom 
27. März 2013 in Sachen J.B. (ZSU.2013.50). 

Aus den Erwägungen 

1. 
Die Gesuchstellerin hat in der Beschwerde beantragt, es sei ihr 

ein fairer Prozess zu gewähren und nochmals eine Anhörung unter 
Besetzung eines anderen Richters anzusetzen. Auf dieses Begehren 
kann nicht eingetreten werden, weil das Obergericht nicht die zustän-
dige Instanz ist. Gemäss § 19 Abs. 1 lit. d EG ZPO entscheidet über 
den Ausstand des Gerichtspräsidenten eines Kollegialgerichts das 
Gericht unter Ausschluss des betreffenden Gerichtspräsidenten. Da 
nach Auffassung der Vorinstanz das weitere Verfahren in die Zustän-
digkeit des Gesamtgerichts fällt (Protokoll der Verhandlung vom 
23. Oktober 2012 S. 5), ist das Ablehnungsbegehren beim Bezirksge-
richt Aarau zu stellen. Das wäre selbst dann der Fall, wenn der Ge-
richtspräsident als Einzelrichter zuständig wäre. Zwar bestimmt § 19 
Abs. 1 lit. c EG ZPO, dass das Obergericht über den Ausstand des 
Gerichtspräsidenten als Einzelrichter entscheidet, doch wäre damit 
das Obergericht erste und einzige Instanz, was gegen Bundesrecht 
verstösse. Die Kantone sind seit dem 1. Januar 2011 verpflichtet, von 
wenigen nicht einschlägigen Ausnahmen abgesehen, einen doppelten 
Instanzenzug zur Verfügung zu stellen, damit der Entscheid durch ein 
(hierarchisch übergeordnetes) kantonales Gericht als Rechtsmittelin-
stanz überprüft werden kann (BGE 138 III 41 Erw. 1.1; Klett, in: 
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundes-
gerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 75 N. 1 ff.). § 19 Abs. 1 lit. c 
EG ZPO darf daher für Ablehnungsbegehren gegen einen Gerichts-
präsidenten als Einzelrichter nicht angewendet werden. Es besteht 
eine Lücke im kantonalen Gerichtsorganisationsrecht, welche mit ei-
ner bundesrechtskonformen Lösung durch die Gerichtsbehörde selbst 
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zu schliessen ist (Errass, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], 
Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 130 
N. 32). Wie erwähnt, sieht § 19 Abs. 1 lit. d EG ZPO für den Fall des 
Ausstands des Gerichtspräsidenten eines Kollegialgerichts vor, dass 
das Gericht unter Ausschluss des betreffenden Gerichtspräsidenten 
über den Ausstand entscheidet. Diese Zuständigkeitsregelung kann in 
Analogie auf den Fall übertragen werden, in welchem der Gerichts-
präsident als Einzelrichter amtet. Durch eine solche Auslegung der 
Bestimmungen über den Ausstand wird erreicht, dass das Bezirks-
gericht als erste Instanz und das Obergericht als Rechtsmittelinstanz 
über den Ausstand entscheiden und den Parteien ein doppelter In-
stanzenzug zur Verfügung steht (Entscheid der 3. Zivilkammer des 
Obergerichts ZVE.2011.29 vom 20. Februar 2012 Erw. 1). 

71 Art. 326 Abs. 1 ZPO. Neue Anträge nach Säumnis im erstinstanzlichen 
Verfahren. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, Zivilgericht, 4. Kammer, vom 2. April 
2013 in Sachen A.K. AG gegen M.A.F. (ZSU.2013.61). 

Aus den Erwägungen 

2. 
Die Beklagte hat vor Vorinstanz keine Antwort eingereicht und 

keinen Antrag gestellt. Der Antrag in der Beschwerde, das Begehren 
der Klägerin um provisorische Rechtsöffnung sei unter Kosten- und 
Entschädigungsfolge zu Lasten der Klägerin abzuweisen, ist folglich 
neu. Damit ist die Frage gestellt, ob er unzulässig ist, was zur Folge 
hätte, dass auf die Beschwerde nicht eingetreten werden könnte, weil 
der erforderliche Antrag in der Sache fehlte (BGE 133 III 489). Die 
Frage ist zu verneinen. Säumnis der beklagten Partei bedeutet nicht 
Anerkennung der Klage, sondern führt lediglich zur Entscheidung 
nach Aktenlage ohne die Vorbringen der säumigen Partei (Art. 147 
Abs. 2, Art. 223 Abs. 2 und Art. 234 Abs. 1 ZPO; Spühler/Dolge/ 
Gehri, Schweizerisches Zivilprozessrecht und Grundzüge des inter-
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nationalen Zivilprozessrechts, 9. Auflage des von Oscar Vogel be-
gründeten Werks, 2010, § 40 N. 120). Diese kann daher den Ent-
scheid trotz Säumnis anfechten und entsprechende Anträge stellen. 
Anders entscheiden hiesse, dass in den Fällen, in denen die beklagte 
Partei in erster Instanz säumig war, eine Überprüfung des erstin-
stanzlichen Entscheids praktisch ausgeschlossen wäre, was nicht dem 
Willen des Gesetzgebers entsprochen haben kann. Als neue Anträge 
im Sinn von Art. 326 Abs. 1 ZPO sind daher vor allem Klageände-
rungen, aber auch sonstige Änderungen oder Ergänzungen bereits 
vor Vorinstanz gestellter Anträge, nicht hingegen die eigentlichen 
Rechtsmittelanträge zu verstehen (Sterchi, in: Hausheer/Walter 
[Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 
2012, Art. 326 N. 2). Auf die Beschwerde der Beklagten ist somit 
einzutreten. 

72 Art. 68 Abs. 2 lit. c ZPO. Art. 27 SchKG. Die gewerbsmässige Vertretung 
in den Angelegenheiten des summarischen Verfahrens nach Art. 251 ZPO 
ist im Kanton Aargau nicht geregelt und daher grundsätzlich frei. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, Zivilgericht, 4. Kammer, vom 
27. Mai 2013 in Sachen A.W. gegen T.W.S. (ZSU.2013.89). 

Aus den Erwägungen 

2.3. 
Art. 68 Abs. 2 lit. c ZPO ermächtigt die gewerbsmässigen Ver-

treterinnen und Vertreter nach Art. 27 SchKG dazu, die Parteien in 
den Angelegenheiten des summarischen Verfahrens nach Art. 251 
ZPO berufsmässig vor den Gerichten zu vertreten. Gemäss Art. 27 
Abs. 1 Satz 1 SchKG können die Kantone die gewerbsmässige Ver-
tretung organisieren. Diese Bestimmung gilt entgegen der Auffas-
sung des Beklagten nicht nur vor den Betreibungsbehörden, sondern 
auch in den gerichtlichen Summarverfahren gemäss Art. 251 ZPO 
(BGE 138 III 396 Erw. 3.4). Entgegen der Auffassung des Beklagten 
hat der Kanton Aargau auf eine Regelung der gewerbsmässigen Ver-
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tretung nach Art. 27 SchKG verzichtet, wozu er berechtigt war 
(BGE 138 III 396 Erw. 3.2). Die vom Beklagten zitierten Bestim-
mungen in § 18 EG ZPO betreffen nicht die gewerbsmässige Vertre-
tung nach Art. 27 SchKG, sondern die besonderen Vertretungen im 
arbeitsgerichtlichen Verfahren und vor den Schlichtungsbehörden für 
Miete und Pacht und im erstinstanzlichen Mietausweisungsverfah-
ren. Da der Kanton Aargau die gewerbsmässige Vertretung nach 
Art. 27 SchKG nicht geregelt hat, ist sie im Gegensatz zu dem vom 
Bundesgericht im erwähnten Entscheid zu beurteilenden Fall aus 
dem Kanton Luzern grundsätzlich frei, wie die Vorinstanz zu Recht 
erkannt hat (Roth/Walther, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [Hrsg.], 
Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Kon-
kurs I, 2. Aufl. 2010, Art. 27 N. 4; Entscheid des Obergerichts 
ZSU.2012.375 vom 9. April 2013 Erw. 2.4.3). Das war bereits unter 
altem Recht so und hat sich unter neuem Recht nicht geändert. 

73 Art. 92 Abs. 2 ZPO. § 4 Abs. 1 AnwT. In Mietzinsfestsetzungsverfahren 
gilt als Streitwert für die Bemessung der Parteientschädigung nicht der 
zwanzigfache, sondern nur der vierfache Betrag der einjährigen Nutzung 
oder Leistung. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, Zivilgericht, 4. Kammer, vom 
27. Mai 2013 in Sachen R.B. gegen G.F. (ZVE.2013.5). 

Aus den Erwägungen 

3.4.3. 
Der Kläger hat mit verbesserter Klage vom 9. Juni 2011 die 

Herabsetzung des Mietzinses für die von ihm gemietete Wohnung an 
der X-Strasse in Y um monatlich Fr. 39.55 ab 1. April 2011 verlangt. 
Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Streitsache, sodass für 
die Berechnung der Parteientschädigung grundsätzlich vom Streit-
wert auszugehen ist. Dabei gilt als Wert wiederkehrender Nutzungen 
oder Leistungen der Kapitalwert, als der bei ungewisser oder unbe-
schränkter Dauer der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung 
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oder Leistung gilt (Art. 92 ZPO). Insofern kann der Vorinstanz keine 
unrichtige Rechtsanwendung vorgeworfen werden, wenn sie den 
Streitwert auf Fr. 9'492.00 beziffert hat.  

3.4.4. 
Nach der publizierten Rechtsprechung des Obergerichts wurde 

der Streitwert in Mietzinsfestsetzungsverfahren unter der Geltung der 
kantonalen Zivilprozessordnung, die in § 20 Abs. 2 eine praktisch 
gleichlautende Bestimmung enthielt, nicht aufgrund des zwanzigfa-
chen, sondern aufgrund des vierfachen streitigen Jahresbetreffnisses 
berechnet (AGVE 1995 Nr. 20 S. 70). Begründet wurde das im We-
sentlichen damit, die Regel des § 20 Abs. 2 ZPO/AG erlaube dem 
Gericht zwar, den Streitwert rasch und ohne besonderen Aufwand an 
Zeit oder Kosten zu ermitteln, führe aber für die Parteikostenfestset-
zung in Mietpreisstreitigkeiten zu unhaltbaren Zuständen, indem be-
reits ab einer umstrittenen Mietpreisdifferenz von monatlich 
Fr. 100.00 Streitwerte resultierten, die im Fall anwaltlicher Vertre-
tung zu stossend hohen Parteikosten der unterliegenden Partei führ-
ten, was letztlich die Konsequenz habe, dass sich zahlreiche Mieter 
nicht leisten könnten, einen Mietpreisfestsetzungsprozess zu führen, 
oder riskierten, im Fall des Unterliegens etwa in einem Streit um eine 
monatliche Zinsdifferenz von Fr. 100.00 Parteikosten für zwei In-
stanzen von wesentlich mehr als Fr. 10'000.00 bezahlen zu müssen. 
Solche zu gewärtigende Parteikosten beeinflussten ohne Zweifel den 
Entscheid eines Mieters über eine Prozessführung massgeblich und 
schreckten ihn unter Umständen vom Einklagen berechtigter An-
sprüche ab. Die Festsetzung der Parteientschädigung nach der zitier-
ten Bestimmung könne deshalb faktisch die Rechtsdurchsetzung 
erschweren und zu einer Vereitelung von Bundesrecht führen, was 
mit dem Vorrang des Bundesrechts wie auch der dienenden Funktion 
des kantonalen Zivilprozessrechts nicht zu vereinbaren sei 
(AGVE 1995 S. 71 f.)  

3.4.5. 
In der Zwischenzeit ist die Schweizerische Zivilprozessordnung 

in Kraft getreten, welche in Art. 92 Abs. 2, wie erwähnt, eine prak-
tisch gleichlautende Bestimmung hat, sodass das Argument der Ver-
eitelung von Bundesrecht durch kantonales Zivilprozessrecht entfal-
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len ist. In den einschlägigen Kommentaren wird einhellig die Auf-
fassung vertreten, dass bei Streitigkeiten über Mietzinsanpassungen 
in unbefristeten Mietverträgen der Streitwert nach dem Wortlaut von 
Art. 92 Abs. 2 ZPO als zwanzigfacher Betrag der streitigen Differenz 
pro Jahr zu berechnen sei (Stein-Wigger, in: Sutter-Somm/Hasen-
böhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil-
prozessordnung [ZPO], 2. Aufl. 2013, Art. 92 N. 12; Sterchi, in: 
Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivil-
prozessordnung, 2012, Art. 92 N. 7; Diggelmann, in: Brunner/ 
Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 
Kommentar, 2011, Art. 92 N. 5; Tappy, in: Bohnet/Haldy/ Jeandin/ 
Schweizer/ Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, Art. 92 
N. 9; Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommen-
tar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, Art. 92 N. 4; Mohs, 
in: Gehri/Kramer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 
Kommentar, 2010, Art. 92 N. 2; Schleiffer Marais, in: Baker & 
McKenzie [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Handkom-
mentar, 2010, Art. 92 N. 7; van de Graaf, in: Oberhammer [Hrsg.], 
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, Art. 92 
N. 5). Das entspricht ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts 
aufgrund seiner im Wesentlichen gleichlautenden Prozessgesetze 
(Art. 51 Abs. 3 BGG, Art. 36 Abs. 5 OG; BGE 137 III 362 [nicht 
publizierte] Erw. 1, 121 III 397 Erw. 1, 118 II 422 Erw. 1, 101 II 333 
Erw. 1). Indessen betreffen die bundesgerichtlichen Erwägungen 
stets nur die Berechnung des Rechtsmittelstreitwerts und wird in den 
zitierten Kommentaren nicht differenziert in Zuständigkeits-, 
Rechtsmittel- und Gebührenstreitwert. Wo das ausnahmsweise getan 
wird, werden zwar Bedenken bezüglich der Auswirkungen auf die 
Kosten geäussert, diese aber mit dem Argument beruhigt, dass der 
kostentreibenden Wirkung über Tarifreduktionen begegnet werden 
könne (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurz-
kommentar, 2010, Art. 92 N. 2). Abgesehen davon, dass das nicht in 
allen Fällen hinreichend möglich sein dürfte, spricht gegen die 
Anwendung von Art. 92 Abs. 2 ZPO nicht nur das damit verbundene, 
für viele Mieter schwer tragbare Prozesskostenrisiko, sondern vor 
allem auch der Umstand, dass die durchschnittliche Mietdauer bei 
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Wohnungen erheblich kürzer ausfällt als zwanzig Jahre (Rüegg, 
a.a.O., Art. 92 N. 3; gemäss Auskunft des Bundesamts für Woh-
nungswesen beträgt die durchschnittliche Dauer eines Mietverhält-
nisses in der Schweiz rund sechs Jahre). Das Obergericht hat deshalb 
nach der publizierten Rechtsprechung auf die Dauer der maximalen 
Erstreckung für Wohnungen von vier Jahren abgestellt (AGVE 1995 
S. 72).  

3.4.6. 
Das Obergericht hat dazu im zitierten Entscheid erwogen, wenn 

eine gesetzliche Regelung zu sachlich unbefriedigenden und stossen-
den Resultaten führe und als lückenhaft erscheine, werde traditionel-
lerweise von einer unechten Gesetzeslücke gesprochen. Das Legali-
tätsprinzip stehe zwar der Füllung unechter Gesetzeslücken durch 
den Richter grundsätzlich entgegen, doch werde sie ausnahmsweise 
zugelassen, wenn die Anwendung einer konkreten Gesetzesnorm zu 
offensichtlich unannehmbaren bzw. rechtsmissbräuchlichen Resul-
taten führe. Dies sei etwa der Fall, wo sich der Gesetzgeber offen-
kundig über gewisse Tatsachen geirrt habe oder sich die Verhältnisse 
seit Erlass eines Gesetzes gewandelt hätten, sodass die Vorschrift un-
ter legislativpolitischen, realistischen oder ethischen Gesichtspunkten 
nicht bzw. nicht mehr befriedige und ihre Anwendung rechts-
missbräuchlich werde, aber auch, wenn triftige Gründe zur Annahme 
beständen, dass der Gesetzeswortlaut nicht den wahren Sinn einer 
Bestimmung wiedergebe. Wie sich gezeigt habe, könne die Bestim-
mung des § 20 Abs. 2 ZPO/AG zu sachlich nicht gerechtfertigten und 
nicht hinzunehmenden stossenden Resultaten führen. Sie müsse des-
halb als unvollständig gelten, weshalb sie in richterlicher Lücken-
füllung zu ergänzen sei. In diesem Sinn erscheine eine Abweichung 
vom Wortlaut gerechtfertigt, etwa wenn feststehe, dass die Leistung 
oder Nutzung weniger als 20 Jahre dauern werde oder die Dauer 
mutmasslich weniger als 20 Jahre betrage, aber auch im Fall, wo die 
Berechnung des Streitwerts nach dieser vereinfachten Multiplika-
tionsmethode zu einem unbilligen Resultat in Form von prohibitiv 
hohen Parteikosten für die unterliegende Partei und damit zu einer 
unzulässigen Erschwerung der Durchsetzung von bundesrechtlich 
garantierten Rechtsansprüchen weniger begüterter Kreise führe. Ob 
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in einem solchen Fall eine freie Schätzung des Streitwerts befür-
wortet oder auf die maximale Erstreckungsdauer von vier Jahren ge-
mäss Art. 272b Abs. 1 OR abgestellt werde, sei eine Frage des Er-
messens, welches dem Gericht ohne Zweifel zustehe. Das Oberge-
richt habe sich für Letzteres entschieden. 

3.4.7. 
Diese Erwägungen können auch unter der Herrschaft der 

Schweizerischen Zivilprozessordnung Geltung beanspruchen. Der 
kantonale Gesetzgeber hat beim Erlass des § 4 Abs. 1 AnwT offen-
sichtlich die Konsequenzen nicht bedacht, welche die Verweisung 
auf die Schweizerische Zivilprozessordnung für die Berechnung des 
Streitwerts bei der Festsetzung der Parteientschädigung in Mietzins-
festsetzungsverfahren haben kann, so wie er das bereits beim Erlass 
von § 4 Abs. 5 altAnwT und der Verweisung auf § 20 ZPO/AG nicht 
getan hat. Da die Berechnung des Streitwerts nach dieser vereinfach-
ten Multiplikationsmethode auch unter der Herrschaft der Schwei-
zerischen Zivilprozessordnung zu unbilligen, weil prohibitiven Par-
teikosten für die unterliegende Partei und damit zu einer unzulässi-
gen Erschwerung der Durchsetzung von bundesrechtlich garantierten 
Rechtsansprüchen weniger begüterter Kreise führen kann, ist an der 
publizierten Rechtsprechung auch nach Inkrafttreten der Schwei-
zerischen Zivilprozessordnung festzuhalten. Die Berechnung des 
Streitwerts durch die Vorinstanz ist aus diesem Grund unrichtig und 
zu korrigieren. 

74 Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO. Bei Verfahren, die nicht besonders stark in die 
Rechtsposition der betroffenen Partei einzugreifen drohen oder die neben 
der relativen Schwere des Falls keine tatsächlichen oder rechtlichen 
Schwierigkeiten aufweisen (Ausdehnung des Besuchsrechts, Anordnung 
einer Beistandschaft oder Ähnliches), denen die gesuchstellende Partei, 
auf sich allein gestellt, nicht gewachsen wäre, ist die gerichtliche Bestel-
lung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistands in aller Regel 
nicht notwendig. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, Zivilgericht, 4. Kammer, vom 
2. Dezember 2013 in Sachen L.J. (ZSU.2013.346). 
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Aus den Erwägungen 

2.3. 
Im Zeitpunkt des Gesuchs um Bewilligung der unentgeltlichen 

Rechtspflege vom 15. August 2013, auf den abzustellen ist (BGE 135 
I 221 Erw. 5.1), war die Gesuchstellerin im Besitz des Schreibens der 
Anwältin ihres Ehemanns vom 12. August 2013, dem zu entnehmen 
war, dass es diesem lediglich um ein ausgedehnteres Besuchsrecht 
und nicht um eine Gefährdungsmeldung ging. Diese Auffassung hat 
sie in ihrer Stellungnahme vom 15. August 2013 selbst geäussert. 
Ferner war ihr bewusst, dass für Kindesschutzmassnahmen kein be-
gründeter Anlass bestand, wie sich ebenfalls ihrer Stellungnahme 
vom 15. August 2013 entnehmen lässt. Sie kann somit nicht behaup-
ten, die Tragweite des Verfahrens sei für sie nicht absehbar gewesen. 
Unter diesen Umständen war der Beizug eines Rechtsanwalts zur 
Wahrung ihrer Rechte nicht notwendig. Weder drohte das in Frage 
stehende Verfahren besonders stark in ihre Rechtsposition einzugrei-
fen noch kamen zur relativen Schwere des Falls besondere tatsächli-
che oder rechtliche Schwierigkeiten hinzu, denen die Gesuchstelle-
rin, auf sich allein gestellt, nicht gewachsen gewesen wäre (BGE 128 
I 225 Erw. 2.5.2). Sprachliche Schwierigkeiten können den Beizug 
eines Anwalts nicht rechtfertigen. Sie hätten allenfalls Anlass für eine 
behördliche Unterstützung und Anspruch auf Beizug eines Überset-
zers gegeben (Entscheid des Bundesgerichts 5A_692/2009 vom 
5. Januar 2012 Erw. 3.3), sofern im Umfeld der Gesuchstellerin nie-
mand vorhanden gewesen wäre, der ihr bei schriftlichen Eingaben 
hätte behilflich sein können. Der Verweis auf den zitierten Bundesge-
richtsentscheid vom 5. Januar 2010 verfängt nicht, da dieser einzig 
die anwaltschaftliche Verbeiständung im Rechtsmittelverfahren be-
schlägt (Entscheid des Bundesgerichts 5A_692/2009 vom 5. Januar 
2012 Erw. 3.3). Da aufgrund des Schreibens der Anwältin ihres Ehe-
manns vom 12. August 2013 klar war, dass es nicht um die Obhut 
über ihr Kind ging, kann sie sich auch nicht auf die Rechtsprechung 
des Bundesgerichts berufen, welche die Notwendigkeit einer anwalt-
lichen Verbeiständung in solchen Fällen in aller Regel bejaht 
(BGE 130 I 180). 
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75 § 3 Abs. 1 lit. b AnwT. Mit der expliziten Erwähnung des "mutmasslichen 
Aufwands" neben der Bedeutung und Schwierigkeit des Falles als Bemes-
sungskriterium in der per 1. Juli 2011 in Kraft getretenen Fassung von 
§ 3 Abs. 1 lit. b AnwT wurde der Charakter dieser Bestimmung als Pau-
schaltarif nicht geändert. 

 § 10 Abs. 1 AnwT. Der unentgeltliche Rechtsbeistand ist verpflichtet, die 
Partei darauf aufmerksam zu machen, dass die unentgeltliche Rechtsver-
tretung nur die Kosten von objektiv notwendigen Vorkehren umfasst. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, 5. Zivilkammer, vom 17. Juni 2013 in 
Sachen C.S. (ZSU.2013.124). 

Aus den Erwägungen 

3.2. 
Die Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertretung be-

misst sich nach den §§ 3 - 9 AnwT (§ 10 Abs. 1 AnwT). Gemäss § 3 
Abs. 1 lit. b AnwT beträgt die Grundentschädigung für die Vertre-
tung einer Partei in ordentlichen Verfahren, die das Vermögen der 
Parteien weder direkt noch indirekt beeinflussen, nach dem mut-
masslichen Aufwand des Anwalts, nach der Bedeutung und der 
Schwierigkeit des Falles Fr. 1'210.00 bis Fr. 14'740.00. Die Festset-
zung familienrechtlicher Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge gilt 
nicht als vermögensrechtliche Streitsache (§ 3 Abs. 1 lit. d AnwT). In 
summarischen Verfahren beträgt die Grundentschädigung 25 - 100 % 
der Ansätze gemäss § 3 Abs. 1 AnwT (§ 3 Abs. 2 AnwT).  

Mit der expliziten Erwähnung des "mutmasslichen Aufwands 
des Anwalts" neben der Bedeutung und Schwierigkeit des Falles als 
Bemessungskriterium in der per 1. Juli 2011 in Kraft getretenen Fas-
sung von § 3 Abs. 1 lit. b AnwT wurde der Charakter dieser Bestim-
mung als Pauschaltarif nicht geändert. Dieses Kriterium wurde viel-
mehr der Klarheit halber in den Tarif aufgenommen und bei der ge-
nannten Revision wurde davon ausgegangen, schon der Begriff 
"Schwierigkeit" habe unter anderem auch die Komponente des für 
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die Behandlung des Falls notwendigen anwaltlichen Aufwands ent-
halten, obschon dies im Erlasstext bisher nicht explizit erwähnt ge-
wesen war (Botschaft des Regierungsrats des Kantons Aargau an den 
Grossen Rat zum Dekret über die Entschädigung der Anwälte [An-
waltstarif; Änderung] vom 26. Januar 2011 [Geschäftsnummer 
11.31], S. 13 und 15). Die Berücksichtigung des Zeitaufwandes - so-
weit er nicht schon übliche Folge der bei Festsetzung der Grundent-
schädigung gemäss § 3 Abs. 1 lit. b AnwT in Rechnung gestellten 
Schwierigkeit des Falles ist - erfolgt beim Pauschalhonorar im Übri-
gen durch Zu- und Abschläge (vgl. BGE 5D_67/2010 Erw. 3.3; 
5D_78/2008 Erw. 4.2). Solche ordentlichen und ausserordentlichen 
Zu- und Abschläge zur Grundentschädigung richten sich nach den 
§§ 6 und 7 AnwT. Durch die Grundentschädigung sind abgegolten: 
Instruktion, Aktenstudium, rechtliche Abklärungen, Korrespondenz 
und Telefongespräche sowie eine Rechtsschrift und die Teilnahme an 
einer behördlichen Verhandlung (§ 6 Abs. 1 AnwT). Für zusätzliche 
Rechtsschriften und Verhandlungen erhöht sich die Grundentschädi-
gung um je 5 - 30 %. Überflüssige Eingaben fallen nicht in Betracht 
(§ 6 Abs. 3 AnwT). Auf eine zweite Rechtsschrift oder eine zweite 
Verhandlung entfällt in der Regel ein Zuschlag von 20 %. Erfordert 
ein Verfahren ausserordentliche Aufwendungen eines Anwaltes, z.B. 
in Rechnungsprozessen, Patentprozessen, Verfahren mit ausseror-
dentlich umfangreichem oder fremdsprachigem Aktenmaterial, bei 
Vertretung mehrerer Klienten, in Verfahren, in denen ausländisches 
Recht in Frage steht, oder bei ausgedehnten Beweiserhebungen, kann 
die Entschädigung gemäss den §§ 3 - 6 AnwT um bis zu 50 % erhöht 
werden. Erfordert ein Verfahren nur geringe Aufwendungen, vermin-
dert sich die Entschädigung um bis zu 50 % (§ 7 AnwT). 

Ein unbedingter Anspruch auf Entschädigung eines unverhält-
nismässig hohen Zeitaufwandes besteht nicht. Vielmehr ist der unent-
geltliche Rechtsbeistand verpflichtet, die Partei darauf aufmerksam 
zu machen, dass die unentgeltliche Rechtsvertretung nur die Kosten 
der objektiv notwendigen Vorkehren umfasst (Bühler, Schweizeri-
sche Zivilprozessordnung, Berner Kommentar, Bern 2012, N. 18a zu 
Art. 122 ZPO). Entschädigungspflichtig ist der im Zusammenhang 
mit einer sachkundigen, engagierten und effektiven Wahrnehmung 
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der Parteiinteressen notwendige, nützliche und verhältnismässige 
Aufwand (Bühler, a.a.O., N. 20 zu Art. 122 ZPO). 

76 Art. 241 ZPO; Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO. Gerichtliche Vergleiche über 
Angelegenheiten, die - wie der Ehegattenunterhalt - der freien Verfü-
gungsgewalt der Parteien unterstehen, bedürfen im Rahmen eines Ehe-
schutzverfahrens keiner gerichtlichen Genehmigung. Ein solcher gericht-
licher Vergleich hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids, ge-
gen welchen als Rechtsbehelf einzig die Revision nach Art. 328 Abs. 1 
lit. c ZPO zur Verfügung steht. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, 5. Zivilkammer, vom 16. September 
2013 in Sachen A.S.-L. gegen R.S. (ZSU.2013.91). 

Aus den Erwägungen 

1. 
1.1 
Der Beklagte ficht ausschliesslich die Regelung des Ehegatten-

unterhalts an, über welche sich die Parteien vor Vorinstanz mit Ver-
einbarung vom 21. Februar 2013 vergleichsweise geeinigt haben. 

1.2. 
Nach Art. 241 Abs. 2 ZPO hat ein Vergleich - gleich wie eine 

Klageanerkennung oder ein Klagerückzug - die Wirkung eines 
rechtskräftigen Entscheids. Das Gericht schreibt das Verfahren ab 
(Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Prozesserledigung durch Vergleich, Kla-
gerückzug oder Klageanerkennung kann weder mit Berufung noch 
mit Beschwerde angefochten werden (Botschaft zur Schweizerischen 
Zivilprozessordnung, BBl 2006, S. 7380; Leumann Liebster, in: 
Sutter-Somm/Hasenböher/Leuenberger, Kommentar zur Schweizeri-
schen Zivilprozessordnung [ZPO-Kommentar], 2. Auflage, Zürich/ 
Basel/Genf 2013, N. 27 zu Art. 241 ZPO). Soweit die privatrechtli-
che Unwirksamkeit des Vergleichs wegen Willensmängeln geltend 
gemacht wird, steht als Rechtsbehelf einzig die Revision (Art. 328 
Abs. 1 lit. c ZPO) zur Verfügung.  
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1.3. 
In der Lehre ist umstritten, ob die Regel des Art. 241 ZPO auch 

für Vergleichsvereinbarungen gilt, die im Rahmen eines Eheschutz-
verfahrens zustande kommen, oder ob solche Vereinbarungen -
 gleich wie Scheidungskonventionen (vgl. Art. 279 ZPO) - durch das 
Gericht genehmigt werden müssen: Nach der einen Lehrmeinung 
bedürfen im Rahmen eines Eheschutzverfahrens geschlossene Ver-
einbarungen über Angelegenheiten, die der freien Verfügungsgewalt 
der Parteien unterstehen, keiner gerichtlichen Genehmigung (Haus-
heer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Bern 1999, N. 5c zu 
Art. 176 ZGB; Sutter-Somm/Vontobel, ZPO-Kommentar, a.a.O., 
N. 28 zu Art. 273 ZPO). Eine andere Lehrmeinung erachtet dagegen 
eine Genehmigung durch das Gericht als erforderlich. Sie begründet 
diese Lösung mit der ähnlichen Interessenlage wie im Scheidungs-
verfahren und dem durch die Einführung der Untersuchungsmaxime 
(Art. 272 ZPO) anerkannten Schutzbedürfnis der Parteien 
(vgl. Vetterli, in FamKomm Scheidung, Band II, 2. Auflage, Bern 
2011, N. 7 f. zu Anh. ZPO Art. 272; Fountoulakis, in Zeitschrift für 
Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht [ZZZ] 2011/2012, 
S. 274 ff., 279; Spycher, in Berner Kommentar, Schweizerische Zi-
vilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N. 14 zu Art. 273 ZPO).  

1.4. 
Die Regel des Art. 241, die sich mit den Wirkungen eines Ver-

gleichs befasst, befindet sich bei den Bestimmungen über das ordent-
liche Verfahren (Art. 219 ff. ZPO). Gemäss Art. 219 ZPO gelten die 
Bestimmungen über das ordentliche Verfahren sinngemäss für sämt-
liche anderen Verfahren, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. 
Auf Eheschutzverfahren nach Art. 271 ZPO ist unter Vorbehalt der 
Art. 272 und 273 ZPO das summarische Verfahren anwendbar. We-
der die Art. 272 und 273 ZPO noch die Bestimmungen über das sum-
marische Verfahren (Art. 248 ff. ZPO) sehen bezüglich eines gericht-
lichen Vergleichs eine von Art. 241 ZPO abweichende Bestimmung 
vor. Nach dem insoweit klaren Wortlaut und der Systematik des Ge-
setzes bedürfen gerichtliche Vergleiche über Angelegenheiten, die 
der freien Verfügungsgewalt der Parteien unterstehen, im Rahmen 
eines Eheschutzverfahrens daher keiner gerichtlichen Genehmigung. 
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Daran ändern auch die gesetzgeberischen Motive, die der Einführung 
der Untersuchungsmaxime für Eheschutzverfahren zu Grunde gele-
gen haben, nichts. Die Untersuchungsmaxime hat Bedeutung für die 
Feststellung des Sachverhalts, schränkt aber die Befugnis der Partei-
en, über den Prozessgegenstand zu verfügen, nicht ein.  

Der eheliche Unterhalt untersteht der freien Verfügungsgewalt 
der Parteien (Art. 58 ZPO; Sutter-Somm/Vontobel, a.a.O., N. 28 zu 
Art. 273 ZPO). Der vor Vorinstanz geschlossene Vergleich hat somit 
die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 241 Abs. 2 
ZPO). Als Rechtsbehelf steht daher einzig die Revision zur Verfü-
gung; auf die Berufung ist nicht einzutreten.  

1.5. 
Dass die Vorinstanz das Verfahren nicht abgeschrieben, sondern 

die Vereinbarung vom 21. Februar 2013 richterlich genehmigt hat, 
ändert an diesem Ergebnis nichts. Denn der gerichtliche Vergleich 
hat unmittelbar die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids; die 
Abschreibung hat lediglich deklaratorische Bedeutung (Leumann 
Liebster, ZPO-Kommentar, a.a.O., N. 17 zu Art. 241 ZPO; vgl. Bot-
schaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006, 
S. 7345).  

Ebenso ändert die Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz, wo-
nach der Entscheid mit Berufung angefochten werden könne, nichts 
an diesem Ergebnis. Eine unrichtige Rechtsmittelbelehrung kann 
kein vom Gesetzgeber nicht vorgesehenes Rechtsmittel verschaffen 
(BGE 135 III 470 Erw. 1.2 S. 473). 

77 Art. 122 ZPO. Die Parteientschädigung der obsiegenden unentgeltlich 
prozessierenden Partei steht ihrem unentgeltlichen Rechtsbeistand zu. 
Die unterliegende Partei ist zur Leistung der Parteientschädigung an den 
unentgeltlichen Rechtsbeistand  zu verpflichten. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, 5. Zivilkammer, vom 28. Oktober 
2013 in Sachen H.H. (ZSU.2013.174). 
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Aus den Erwägungen 

4.2. 
Obsiegt die unentgeltlich prozessführende Partei und ist die 

Parteientschädigung bei der Gegenpartei nicht oder voraussichtlich 
nicht einbringlich, so wird die unentgeltliche Rechtsbeiständin oder 
der unentgeltliche Rechtsbeistand vom Kanton angemessen entschä-
digt (Art. 122 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Aus dieser subsidiären Entschädi-
gungspflicht des Staates folgt, dass die Parteikosten der unentgeltlich 
prozessierenden Partei in erster Linie mit der der Gegenpartei aufer-
legten Parteientschädigung gedeckt werden sollen. Da andererseits 
dem unentgeltlichen Rechtsbeistand keine Forderung gegenüber dem 
unentgeltlich Vertretenen zusteht, er eine an die Partei ausgerichtete 
Entschädigung also von dieser nicht zur Deckung der entstandenen 
Anwaltskosten reklamieren könnte, kann die Parteientschädigung zur 
Erreichung des mit Art. 122 Abs. 2 ZPO angestrebten Zwecks nur 
dem unentgeltlichen Rechtsbeistand zustehen. Mit der Zusprechung 
der hälftigen Parteientschädigung an die Beklagte hat die Vorinstanz 
deshalb das Recht nicht richtig angewendet (Art. 320 lit. a ZPO), so 
dass die Beschwerde diesbezüglich im Eventualbegehren gutzuheis-
sen ist. 
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III. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht 

 

78 § 3 Abs. 2 AnwT. Die summarischen Verfahren gemäss Schuldbetrei-
bungs- und Konkursgesetz sind Vollstreckungsverfahren gemäss § 3 
Abs. 2 Satz 1 AnwT. 

Aus dem Entscheid des Obergerichts, Zivilgericht, 4. Kammer, vom 
3. September 2013 in Sachen A.L.C.-S. gegen K.A. (ZSU.2013.210). 

Aus den Erwägungen 

3. 
3.1. 
Die Vorinstanz hat erwogen, die Gesuchsgegnerin habe dem 

Gesuchsteller einen Teil der Parteikosten zu ersetzen, nämlich 78 %. 
In casu handle es sich um ein Vollstreckungsverfahren; dabei betrage 
die Grundentschädigung 10-50 % der Ansätze gemäss § 3 Abs. 1 des 
Dekrets über die Entschädigung der Anwälte (nachfolgend: AnwT). 
Der Streitwert betrage Fr. 253'665.65, folglich betrage die Grundent-
schädigung Fr. 21'391.30 (Fr. 10'230.00 + 4,4 % des Streitwerts). Da-
von seien 10 % zu nehmen, was einem Betrag von Fr. 2'139.15 ent-
spreche. Da das Verfahren keine Verhandlung zum Gegenstand ge-
habt und lediglich ein Schriftenwechsel stattgefunden habe, rechtfer-
tige sich, die Entschädigung um 40 % auf Fr. 1'283.50 zu kürzen (§ 7 
Abs. 2 AnwT). Somit habe die Gesuchsgegnerin dem Gesuchsteller 
die richterlich festgesetzten Parteikosten in der Höhe von 
Fr. 1'001.15 (78 % von Fr. 1'283.50) zu bezahlen. 

3.2. 
Der Gesuchsteller hat in der Beschwerde eine unrichtige 

Rechtsanwendung durch die Vorinstanz gerügt und geltend gemacht, 
ihre Annahme, es handle sich beim vorliegenden Verfahren um ein 
Vollstreckungsverfahren gemäss § 3 Abs. 2 AnwT, sei unzutreffend. 
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Welche Verfahren vor Gericht durchgeführt werden könnten, regle 
die Schweizerische Zivilprozessordnung, die im Wesentlichen zwi-
schen dem ordentlichen, dem vereinfachten und dem summarischen 
Verfahren unterscheide. Daraus gehe klar hervor, dass zwischen dem 
summarischen Verfahren gemäss Schuldbetreibungs- und Konkursge-
setz und dem Vollstreckungsverfahren zu unterscheiden sei. Genau 
diese Unterscheidung habe der Anwaltstarif vor Inkrafttreten der 
Schweizerischen Zivilprozessordnung ebenfalls noch vorgenommen. 
Damit sei auch erstellt, dass unter dem Begriff "Vollstreckungsverfah-
ren" nicht summarische Verfahren gemäss Schuldbetreibungs- und 
Konkursgesetz wie im vorliegenden Fall zu verstehen seien. Die Vor-
instanz habe diese Unterscheidung in ihrer Begründung und im Ent-
scheid nicht vorgenommen, weshalb ihr unrichtige Rechtsanwendung 
vorzuwerfen sei. Der geltende Anwaltstarif kenne die Unterschei-
dung zwischen den summarischen Verfahren gemäss Schuldbetrei-
bungs- und Konkursgesetz und den Vollstreckungsverfahren nicht 
mehr. Der Regierungsrat und in der Folge der Grosse Rat des Kan-
tons Aargau hätten im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der 
Schweizerischen Zivilprozessordnung in § 3 Abs. 2 AnwT bewusst 
die summarischen Verfahren gemäss Schuldbetreibungs- und Kon-
kursgesetz von der 10-50%-Regelung ausgenommen. Sie hätten ge-
nerell summarische Verfahren, abgesehen vom Vollstreckungsverfah-
ren, unter die Bestimmung von Satz 2 des Absatzes 2 gestellt, mithin 
unter die 25-100%-Regelung. Diese generelle Bestimmung für sum-
marische Verfahren ergebe sich aus der Botschaft und der Auslegung 
des Satzes: "Abgesehen vom Vollstreckungsverfahren gelte für sum-
marische Verfahren Satz 2 von Absatz 2." Jedes Vollstreckungsver-
fahren sei ein summarisches Verfahren, hingegen sei nicht jedes sum-
marische Verfahren gemäss Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz 
auch ein Vollstreckungsverfahren im Sinn des Anwaltstarifs. Nach 
dem neuen Dekret sei klar und unmissverständlich: für summarische 
Verfahren gemäss Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz gelte neu 
die 25-100%-Regelung. Das vorliegende Verfahren sei ein Verfahren 
gemäss Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, hingegen nicht ein 
Vollstreckungsverfahren. Die Vorinstanz habe diese Unterscheidung 
in ihrer Begründung und im Entscheid nicht vorgenommen bzw. habe 
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fälschlicherweise ein Vollstreckungsverfahren angenommen, weshalb 
ihr unrichtige Rechtsanwendung vorzuwerfen sei. 

3.3. 
3.3.1. 
Gemäss § 3 Abs. 2 Satz 1 des Dekrets über die Entschädigung 

der Anwälte (Anwaltstarif, AnwT) vom 10. November 1987 (Stand 
1. Januar 2013) beträgt im Vollstreckungsverfahren sowie bei der 
Vertretung des Geschädigten für Zivilansprüche im Strafverfahren 
die Grundentschädigung 10–50 % der Ansätze gemäss Absatz 1. In 
den übrigen summarischen Verfahren sowie in einfachen Gesuchssa-
chen beträgt die Grundentschädigung 25–100 % der Ansätze gemäss 
Absatz 1 (§ 3 Abs. 2 Satz 2 AnwT). Vor Inkrafttreten der Schweizeri-
schen Zivilprozessordnung galt Satz 1 von § 3 Abs. 2 AnwT auch in 
summarischen Verfahren gemäss Schuldbetreibungs- und Konkurs-
gesetz. Der Gesetzgeber hatte danach unterschieden zwischen Voll-
streckungsverfahren, summarischen Verfahren gemäss Schuldbetrei-
bungs- und Konkursgesetz sowie übrigen summarischen Verfahren. 
Diese Unterscheidung hat er in der geltenden Fassung von § 3 Abs. 2 
AnwT aufgegeben und den Vollstreckungsverfahren einzig die sum-
marischen Verfahren gegenübergestellt. Daraus hat die 4. Zivilkam-
mer des Obergerichts im Entscheid ZSU.2013.54 vom 6. Mai 2013 
geschlossen, dass zu diesen auch die summarischen Verfahren ge-
mäss Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz zu zählen seien, sodass 
in allen summarischen Verfahren mit Ausnahme der Vollstreckungs-
verfahren Satz 2 von Absatz 2 gelte, und sich damit der Auffassung 
des Gesuchstellers angeschlossen.  

3.3.2. 
In der Folge hat sich herausgestellt, dass die 3. und 5. Zivilkam-

mer des Obergerichts gegenteilig entschieden und die summarischen 
Verfahren gemäss Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz als Voll-
streckungsverfahren gemäss § 3 Abs. 2 Satz 1 AnwT behandelt hat-
ten. Die 4. Zivilkammer des Obergerichts hat sich in der Beratung 
vom 20. Juni 2013 dieser Auffassung angeschlossen und beschlos-
sen, nicht mehr an der Rechtsprechung gemäss Entscheid vom 6. Mai 
2013 festzuhalten. Das Schuldbetreibungsrecht ist ein besonderer 
Teil des Vollstreckungsrechts (Amonn/Walther, Grundriss des 
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Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. Aufl. 2008, § 1 N. 12 ff.), 
die betreibungsrechtlichen Summarsachen gemäss Schuldbetrei-
bungs- und Konkursgesetz sind somit ohne Zweifel vollstreckungs-
rechtlicher Natur. Deshalb ist es richtig, die summarischen Verfahren 
gemäss Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz unter die Voll-
streckungsverfahren gemäss § 3 Abs. 2 Satz 1 AnwT zu subsumieren. 
In der alten Fassung von § 3 Abs. 2 Satz 1 AnwT waren die beiden 
Verfahren einander gleichgestellt. Der Botschaft des Regierungsrats 
des Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 17. Februar 2010 zur 
Änderung der Verfassung des Kantons Aargau, zum Einführungsge-
setz zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [EG ZPO] und zum 
Dekret über die Organisation der Bezirksgerichte lässt sich nicht ent-
nehmen, dass der Regierungsrat mit der Änderung des Wortlauts von 
§ 3 Abs. 2 AnwT eine inhaltliche Änderung im Sinn, dass neu die 
summarischen Verfahren gemäss Schuldbetreibungs- und Konkurs-
gesetz nicht mehr zu den Vollstreckungsverfahren zu zählen seien, 
vorschlagen wollte. Die Änderung war vielmehr die Folge davon, 
dass mit Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung 
altArt. 25 Ziff. 2 SchKG, welcher die Kantone angewiesen hatte, die 
Bestimmungen über die summarischen Verfahren gemäss Schuld-
betreibungs- und Konkursgesetz  zu erlassen,  aufgehoben wurde. Es 
kann somit entgegen der Auffassung des Gesuchstellers nicht be-
hauptet werden, der Regierungsrat und in der Folge der Grosse Rat 
des Kantons Aargau hätten im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten 
der Schweizerischen Zivilprozessordnung in § 3 Abs. 2 AnwT be-
wusst die summarischen Verfahren gemäss Schuldbetreibungs- und 
Konkursgesetz  von der 10-50%-Regelung ausgenommen. Die Vorin-
stanz hat folglich das Recht nicht unrichtig angewendet. 



 

Spezialverwaltungsgericht 
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I. Abteilung Steuern 

 

79 Weiterbildungskosten (§ 35 Abs. 1 lit. e StG) 
Mangels eines "ausgeübten Berufs" liegt keine Weiterbildung vor, wenn 
zwischen Erstausbildung und (Vollzeit-)Fachhochschulstudium kein Be-
rufseinstieg vollzogen wurde. Im Verhältnis zu Einkommen aus Vermö-
genserträgen handelt es sich nicht um Gewinnungskosten. Das Prinzip 
der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist deshalb 
nicht verletzt. 

Aus dem Entscheid des Spezialverwaltungsgerichts, Abteilung Steuern, 
vom 24. Januar 2013 in Sachen S.F. (3-RV.2012.120). 

Aus den Erwägungen 

4.3. 
Zwar ist es richtig, dass gemäss gängiger Praxis im Kanton Aar-

gau Fachhochschulstudiengänge als Weiterbildungen im steuerrecht-
lichen Sinn anerkannt werden können. Der Abzug der Kosten des 
Fachhochschulstudiums scheitert vorliegend jedoch primär daran, 
dass gar kein "ausgeübter" Beruf gegeben war, an den sich eine 
Weiterbildung anschloss. Das zeigt sich gerade auch daran, dass der 
Rekurrent weder im Jahr 2010 noch in den Vorjahren nach Abschluss 
der Ausbildung ein Erwerbseinkommen erzielte, sondern das Ein-
kommen des Rekurrenten im Jahr 2010 ausschliesslich aus Vermö-
genserträgen stammte. Der Rekurrent war nach eigenen Angaben 
nach dem Abschluss der Berufslehren im Jahr 2009 nie berufstätig. 
Auch im vorliegend relevanten Steuerjahr 2010 übte er keinen Beruf 
aus. Vielmehr schloss er an die vorangegangenen Lehrausbildungen 
(…) (nach einem Zwischenjahr mit Sprachaufenthalt im Ausland) so-
gleich eine weitere Fortbildung (…) an, ohne einen eigentlichen Be-
rufseinstieg in den erlernten Berufen vorzunehmen. Die entstandenen 
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Kosten können deshalb keine Berufs-, bzw. Weiterbildungskosten 
darstellen. Eine Einordnung unter die Berufsaufstiegskosten, welche 
nach der Aargauer Praxis zum Abzug zugelassen werden, gelingt 
deshalb ebenfalls nicht.  

(…) 
4.4.4. 
Das Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit stellt eine Unterkategorie des Gleichbehandlungs-
grundsatzes dar. Demnach müssen "die Steuerpflichtigen nach Mass-
gabe der ihnen zustehenden Mittel gleichmässig belastet werden; die 
Steuerbelastung muss sich nach den dem Steuerpflichtigen zur Verfü-
gung stehenden Wirtschaftsgütern und den persönlichen Verhältnis-
sen richten" (BGE 122 I 101, E. 2.b.aa., mit Hinweisen). Das Bun-
desgericht betont im gleichen Entscheid jedoch auch, dass das Prin-
zip wegen der beschränkten Vergleichbarkeit keine absolut gleiche 
Besteuerung bei gesamthaft gleicher wirtschaftlicher Leistungsfähig-
keit verlangt. (Im zu beurteilenden Fall hielt es zudem fest, es sei mit 
dem Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit vereinbar, wenn gewisse Vermögenszugänge von der Steuer 
befreit sind und andere nicht [E. 4.b.]).  

4.4.5. 
Bei den Abzügen für Weiterbildungskosten geht es nicht, wie 

der Rekurrent vermutet, um eine vorgezogene Belohnung für eine 
höhere Besteuerung nach Abschluss einer Weiterbildung. Bei den 
Abzügen gemäss § 35-39 StG sollen Kosten abgezogen werden kön-
nen, welche für die Erzielung des Einkommens aufgewendet wurden 
(Gewinnungskosten). Deshalb wird auch ein enger Zusammenhang 
zwischen den Kosten und der Einkommensart verlangt. Beim Er-
werbseinkommen sind dem Gesetz entsprechend Berufskosten ab-
ziehbar, wie Fahrkosten, Kosten der auswärtigen Verpflegung oder 
Wieterbildungskosten (§ 35 Abs. 1 StG). Auf Vermögenserträgen 
hingegen sind Abzüge für Kosten der Vermögensverwaltung vorgese-
hen (§ 39 Abs. 1 StG). So erklärt sich, weshalb die steuerpflichtige 
Person, welche berufsbegleitend eine Fortbildung macht, die Kosten 
dafür als Weiterbildungskosten abziehen kann, sofern der erforder-
liche Zusammenhang zum Beruf besteht. Beim Rekurrenten hinge-
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gen, der im Jahr 2010 ein Vollzeitstudium absolvierte, fehlt jeglicher 
Zusammenhang der für das Studium aufgewendeten Kosten mit den 
erzielten Vermögenserträgen, so dass die Fortbildungskosten im Ver-
hältnis zu seinem Einkommen nicht als Gewinnungskosten erschei-
nen.  

4.4.6. 
Die Steuerkommission X stützt sich im Einspracheentscheid auf 

das Gesetz und die dazu entwickelte Rechtsprechung. Dass für die 
unterschiedlichen Einkommensarten von Gesetzes wegen unter-
schiedliche Abzugsmöglichkeiten bestehen, basiert auf sachlichen 
Gründen. Die entsprechend differenzierte Handhabung der rechtlich 
zu unterscheidenden Sachverhalte verletzt den Gleichbehandlungs-
grundsatz damit gerade nicht. Wenn also Personen, welche zahlen-
mässig über dasselbe Einkommen verfügen, am Ende verschieden 
hohe Steuern zu bezahlen haben, je nachdem, ob ihr Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit oder aus Vermögenserträgen stammt, ist mit dem 
Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit absolut vereinbar. 

80 Ordnungsbusse; Rückzug (§ 248 Abs. 1 StG) 
Wird die Ordnungsbusse nach der Einspracheerhebung vorbehaltlos be-
zahlt, liegt ein Einspracherückzug vor. Die Ordnungsbusse wird mit dem 
Rückzug rechtskräftig. 

Aus dem Entscheid des Spezialverwaltungsgerichts, Abteilung Steuern, 
vom 21. Februar 2013 in Sachen R.M. (3-RV.2012.207). 

Aus den Erwägungen 

3. 
3.1.  
Das KStA hat mit dem angefochtenen Entscheid festgestellt, 

dass der mit Einsprache angefochtene Strafbefehl "mit der Busse von 
Fr. 140.00 (…) zufolge Rückzug der Einsprache in Rechtskraft er-
wachsen" ist. Der Rekurrent macht geltend, er habe die Busse nur be-
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zahlt, um keine weiteren Nachteile wie etwa eine Betreibung zu er-
leiden. Er habe die Busse nicht anerkannt und die Einsprache nicht 
zurückgezogen. Er beantragt die Aufhebung der Busse und deren 
Rückzahlung (Rekurs). 

3.2. 
Das Spezialverwaltungsgericht hat zu prüfen, ob mit der Bezah-

lung der Busse ein sinngemässer Einspracherückzug vorliegt. Wird 
diese Frage bejaht, muss weiter geprüft werden, ob der Einsprache-
rückzug mit einem Willensmangel behaftet ist. Liegt ein wirksamer 
Einspracherückzug vor, muss der Rekurs abgewiesen werden. Er-
weist sich der vorinstanzliche Entscheid als falsch, so ist er aufzuhe-
ben und die Angelegenheit ist zur Behandlung der Einsprache im 
Sinne von § 247 Abs. 2 StG an die Vorinstanz zurückzuweisen. So 
oder anders hat sich das Spezialverwaltungsgericht im vorliegenden 
Verfahren mit der beantragten Aufhebung des Strafbefehls und der 
Rückerstattung der Busse nicht zu befassen. Darauf ist nicht einzu-
treten. 

 
4. 
4.1. 
Das Steuergesetz hält in § 248 StG zwar fest, dass im Falle ei-

nes Einspracherückzuges vor der gerichtlichen Beurteilung der Straf-
befehl rechtskräftig wird und als Urteil gilt. Über die Form der Rück-
zugserklärung äussert sich das Steuergesetz jedoch weder in den 
§§ 235 ff. noch in den gemäss § 251 StG anwendbaren Bestimmun-
gen über das Rekursverfahren bei ordentlichen Veranlagungen. In 
§ 197 Abs. 4 StG wird vielmehr auf die für das Verwaltungsgericht 
geltenden Verfahrensvorschriften verwiesen (vgl. auch § 53 Abs. 2 
VRPG). 

4.2. 
Das VRPG äussert sich nicht ausdrücklich zur Form eines Ein-

spracherückzuges, verlangt aber bei der Anwendung des Gesetzes 
insbesondere ein Handeln nach Treu und Glauben (§ 3 VRPG). 
Merker (Michael Merker, Rechtsmittel, Klage und Normenkontroll-
verfahren nach dem aargauischen Gesetz über die Verwaltungsrechts-
pflege, Kommentar zu den §§ 38 - 72 VRPG, Zürich 1998, § 58 
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VRPG N 4) führt aus, der Rückzug habe ausdrücklich zu erfolgen 
und sei insbesondere vom Verzicht auf eine ursprünglich vorgebrach-
te Argumentation zu unterscheiden. Stillschweigende Erklärungen 
gebe es nicht. Es seien jedoch für die Gültigkeit  der Rückzugserklä-
rung nicht auf jeden Fall die gleichen Formerfordernisse wie für das 
Rechtsmittel zu verlangen. Die Auslegung in AGVE 1985 S. 471 f., 
wo uneingeschränkt ein schriftlicher Rückzug verlangt wird, sei zu 
eng. 

4.3. 
Das Spezialverwaltungsgericht hat entschieden, dass der Ein-

sprecher seine Einsprache aufgrund der Dispositionsmaxime ganz 
oder teilweise zurückziehen kann (vgl. § 194 Abs. 3 StG e contrario). 
Der Rückzug hat dabei bedingungslos und ausdrücklich zu erfolgen. 
Die Rückzugserklärung ist unter anderem gültig, wenn sie mündlich 
zu Protokoll gegeben und von der protokollführenden Person sowie 
dem Steuerpflichtigen unterzeichnet wird (Kommentar zum Aargauer 
Steuergesetz, 3. Auflage, Muri-Bern 2009, § 194 StG N 12, mit Ver-
weisen). Ein Widerruf der Rückzugserklärung ist nur möglich, wenn 
der Rückzug auf einem wesentlichen Willensmangel beruht (RGE 
vom 9. August 2001 in Sachen F. + V.R.; Kommentar zum Aargauer 
Steuergesetz, a.a.O., § 194 StG N 14; RGE vom 25. August 2011 in 
Sachen E. + G.S.; RGE vom 15. November 2006 in Sachen G.D.).  

Der in AGVE 1985 S. 471 f. (RKE vom 22. November 1985 in 
Sachen K.) publizierte Entscheid der Steuerrekurskommission be-
fasst sich mit einem "Teilrückzug" während einer Einsprachever-
handlung (zur Differenzierung zwischen Teilrückzug und Teileini-
gung im Einspracheverfahren: Bundesgerichtsurteil vom 22. Juni 
2010 [2C_769/2009 = StR 2010 S. 789]). Verlangt wurde eine 
schriftliche Rückzugserklärung. Mit dem in AGVE 2008 S. 311 pub-
lizierten Entscheid des Verwaltungsgerichtes wurde ausdrücklich be-
stätigt, dass eine Rückzugserklärung dieselben formellen Anforde-
rungen zu erfüllen hat, wie sie an die Einlegung des Rechtsmittels 
gestellt werden. Es ist zu prüfen, ob das auch in Steuerstrafverfahren 
zu gelten hat. 
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4.4. 
Das Verwaltungsgericht hat zur Verfahrensordnung in Steuer-

strafverfahren ausgeführt, dass die Verfahrensregelung in enger An-
lehnung an diejenige der Strafprozessordnung vom 11. November 
1958 (aStPO) erfolge, insbesondere an das dort in den §§ 194 ff. vor-
gesehene Strafbefehlsverfahren (VGE vom 19. Dezember 2006 in 
Sachen S.S. [WBE.2006.394]). Mit dem Wechsel zur Schweizeri-
schen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO) entfällt zum 
Einen die Anwendung der Regeln der aStPO. Zum Anderen wird die 
direkte Anwendung der StPO mit § 1 Abs. 2 EG StPO eingeschränkt, 
indem die besonderen Bestimmungen der kantonalen Ordnungsbus-
senverfahren und Steuerstrafverfahren vorbehalten werden. In 
Art. 356 Abs. 4 StPO (gleich Art. 355 Abs. 2 StPO) wird ein konklu-
denter Einspracherückzug zugelassen, wenn die einsprechende Per-
son ihren Mitwirkungspflichten (Erscheinen vor Gericht bzw. Fern-
bleiben von Einvernahmen) nicht nachkommt. Insofern ist in sinnge-
mässer Berücksichtigung strafprozessualer Grundsätze eine konklu-
dente Rückzugserklärung möglich (a. M. Mark Schwitter, Der Straf-
befehl im aargauischen Strafprozess, Aarau 1996, S. 325/326, wel-
cher - wenn auch zur aStPO - aus Gründen der Rechtssicherheit für 
den Rückzug die Einhaltung der gleichen Formvorschriften, wie für 
die Einsprache selbst postuliert). 

5. 
5.1. 
Der Rekurrent hat gegen den Strafbefehl des KStA vom 

27. September 2012 mit Schreiben vom 15. Oktober 2012 Einspra-
che erhoben. Mit Schreiben des KStA vom 18. Oktober 2012 wurde 
dem Rekurrenten der Eingang seiner Einsprache bestätigt. Mit 
Schreiben vom 23. Oktober 2012 wurde dem Rekurrenten die Ver-
nehmlassung des Gemeindesteueramtes K. vom 23. Oktober 2012 
zur Stellungnahme innert 30 Tagen zugestellt. Weiter wurde in die-
sem Schreiben, welches dem Rekurrenten am 24. Oktober 2012 zu-
gestellt wurde, ausgeführt: 

"Falls wir innerhalb dieser Frist keine Eingabe erhalten, nehmen 
wir an, dass Sie auf eine Antwort verzichten. Danach wird aufgrund 
der Sach- und Rechtslage entschieden, ob wir in Anwendung von 
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§ 247 Abs. 3 des Steuergesetzes vom 15. Dezember 1998 eine An-
klage beim Steuerrekursgericht des Kantons Aargau einreichen. 

Sollten Sie die verfügte Busse innert der genannten Frist bezah-
len, erachten wir Ihre Einsprache als erledigt und es entstehen Ihnen 
keine zusätzlichen Kosten." 

Der Rekurrent reichte keine Stellungnahme ein und bezahlte die 
Busse per 30. Oktober 2012 vorbehaltslos. 

5.2. 
Es ist zu prüfen, ob die Einsprache - wie in der Verfügung des 

KStA vom 30. Oktober 2012 ausgeführt - durch Bezahlung zurück-
gezogen wurde. Davon ist das KStA ausgegangen. Es hat dem 
Schreiben vom 23. Oktober 2012 entsprechend als Folge eines Rück-
zuges die Rechtskraft des Strafbefehls festgestellt und auf die Erhe-
bung zusätzlicher Kosten verzichtet.  

Vorab ist festzustellen, dass die Bezahlung der Busse inklusive 
Kosten vorbehaltlos erfolgte. Gestützt auf das Schreiben vom 
23. Oktober 2012, in dem ausdrücklich festgehalten wurde, dass mit 
der Bezahlung der Busse die Einsprache als erledigt betrachtet wer-
de, durfte und musste das KStA davon ausgehen, dass der Rekurrent 
an seiner Einsprache nicht festhalten wollte. Das gebietet der Grund-
satz des Handelns nach Treu und Glauben. Der Rekurrent hat nicht 
nur an der Einsprache nicht festgehalten, sondern weitergehend die 
Strafe (Busse) mit der vorbehaltlosen Zahlung anerkannt. Das Ver-
fahren war daher so oder anders einzustellen und die Rechtskraft des 
Strafbefehls festzustellen. Daran änderte auch die umgehende Er-
hebung des Rekurses vom 6. November 2012 nichts mehr. 

5.3. 
Die Begründung, er habe mit der Bezahlung der Busse Nachtei-

le wie eine Betreibung verhindern wollen, vermag keinen wesent-
lichen Willensmangel zu begründen. Mit der Einsprache wurde der 
Strafbefehl vielmehr aufgehoben und eine Einforderung der Busse 
und der Verfahrenskosten war damit nicht mehr möglich.  

5.4. 
Zusammenfassend ergibt sich, dass der vorliegende Rekurs ab-

zuweisen ist. 
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81 Ermessensveranlagung; Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 
BV) 
Vor einer Ermessensveranlagung ist der steuerpflichtigen Person das 
rechtliche Gehör zu gewähren. 

Aus dem Entscheid des Spezialverwaltungsgerichts, Abteilung Steuern, 
vom 21. März 2013 in Sachen A.L. (3-RV.2012.236). 

Aus den Erwägungen 

2. 
2.1. 
Der Rekurrent ist selbständig erwerbend. In der Steuererklärung 

2011 deklarierte er ein Einkommen aus selbständiger Erwerbstätig-
keit von CHF 5'705.00. Zudem gab er an, im Jahr 2011 von seinem 
Vater total mit "ca." CHF 12'000.00 unterstützt worden zu sein.  

2.2. 
Die Steuerkommission R. ermittelte das Einkommen aus selb-

ständiger Erwerbstätigkeit des Rekurrenten im Veranlagungsverfah-
ren wie folgt: 

Reingewinn    5'705.00 
Div. Aufrechnungen   2'630.00 
fehlende Mittel Lebenshaltung  9'665.00 
Total               18'000.00 
2.3. 
Der Rekurrent liess in der Einsprache ausführen, er habe (unter 

Einbezug der Aufrechnungen von CHF 2'630.00) über Mittel von 
CHF 20'335.00 verfügt (CHF 5'705.00 + CHF 2'630.00 + 
CHF 12'000.00). Da er bei seinem Vater und der Stiefmutter wohne, 
und für Kost und Logis nichts abgeben müsse, reiche dies für die Le-
benshaltungskosten aus. Er führe einen sehr bescheidenen Lebens-
wandel.  

2.4. 
Im Einspracheentscheid hält die Steuerkommission R. fest, die 

Buchhaltung des Rekurrenten erfülle die Anforderungen an eine ord-
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nungsgemässe Buchhaltung nicht. Zudem könne der Steuererklärung 
nur die Schenkung von ca. CHF 12'000.00 entnommen werden. Wie 
sich diese materielle Hilfe konkret gestaltet habe oder wann sie in 
welcher Höhe geflossen sei, werde jedoch nicht weiter umschrieben. 
Es fehle an Aufzeichnungen über den Geldfluss.  

2.5. 
Im Rekurs liess der Rekurrent entgegnen, es sei unverständlich, 

dass die Bestätigung der Schenkung durch seinen Vater angezweifelt 
werde. Es sei auch nicht erforderlich, in der Steuererklärung die 
Geldflüsse genau mit Betrag und Datum anzugeben. Zudem hätte das 
Gemeindesteueramt R. eine solche Aufstellung verlangen können. 
Weiter führt der Rekurrent aus, bei der Berechnung der Lebenshal-
tungskosten müsse vom betreibungsrechtlichen Existenzminimum 
ausgegangen werden, also von rund CHF 10'000.00 pro Jahr. In Be-
zug auf die Buchführung wurde festgehalten, dass die Aufzeich-
nungspflicht mit den eingereichten Unterlagen erfüllt werde. Dabei 
sei zu beachten, dass es sich um eine Nebenerwerbstätigkeit handle.  

2.6. 
Das Gemeindesteueramt R. hält in seiner Vernehmlassung fest, 

die Aufzeichnungen erfüllten die Anforderungen an Geschäftsbücher 
nicht, weshalb eine Einschätzung nach Ermessen erfolgen müsse. Es 
sei nicht bekannt, wann der Vater den Rekurrenten unterstützt habe. 
Die Stiefmutter des Rekurrenten habe auf diese Frage angesprochen 
am Telefon ausgesagt, sie wisse nicht mehr genau, wie hoch die fi-
nanzielle Unterstützung im Jahr 2011 gewesen sei. Sie hätten einfach 
den Betrag von CHF 12'000.00 eingesetzt. Das Gemeindesteueramt 
R. führt weiter aus, es sei müssig, über die Höhe der Lebenshaltungs-
kosten eine Aussage zu machen, wenn deren Finanzierung unklar sei. 
Jedoch sprächen die Auslagen für ein Generalabonnement der SBB 
und Kommunikationskosten von rund CHF 2'000.00 pro Jahr gegen 
einen bescheidenen Aufwand.  

3. 
3.1. 
3.1.1. 
Nach § 190 Abs. 1 StG prüft die Steuerbehörde die Steuererklä-

rung und nimmt die erforderlichen Untersuchungen vor. Hat die steu-
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erpflichtige Person trotz Mahnung ihre Verfahrenspflichten nicht er-
füllt oder können die Steuerfaktoren mangels zuverlässiger Unterla-
gen nicht einwandfrei ermittelt werden, wird die Veranlagung nach 
pflichtgemässem Ermessen vorgenommen. Bei der Ermessensveran-
lagung können Erfahrungszahlen, Vermögensentwicklung und Le-
bensaufwand der steuerpflichtigen Person berücksichtigt werden 
(§ 191 Abs. 3 StG).  

3.1.2. 
Resultiert aus der Steuererklärung ein Einkommen, das un-

glaubwürdig ist und "so nicht stimmen kann", drängt sich die Über-
prüfung durch einen Vermögensvergleich auf. Ergibt dieser, unter 
Berücksichtigung der für den Lebensunterhalt benötigten Mittel, ein 
erhebliches Manko und kann die steuerpflichtige Person nicht nach-
weisen, dass ein Vermögenszuwachs ganz oder teilweise aus steu-
erfreien Einkünften resultiert, ist eine Ermessensveranlagung vor-
zunehmen (VGE vom 23. Januar 2008 in Sachen E.U. 
[WBE.2007.342]; AGVE 2005 S. 124 f., mit Hinweisen). 

3.1.3. 
Bei einem selbständig Erwerbenden ist eine Ermessensveranla-

gung vorzunehmen, wenn die Buchhaltung nicht ordnungsgemäss 
geführt wurde. 

3.2. 
3.2.1. 
Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und 

einmaligen Einkünfte (§ 25 Abs. 1 StG). Nach dem solchermassen 
formulierten Grundsatz der Gesamtreineinkommenssteuer fallen alle 
Einkünfte, ob wiederkehrend oder einmalig, ob in der Form von Geld 
oder Naturalien, unter den Einkommenssteuerbegriff und unterliegen 
damit der Einkommenssteuer (VGE vom 4. November 2009 in Sa-
chen W. + M.J [WBE. 2009.18]; Kommentar zum Aargauer Steu-
ergesetz, 3. Auflage, Muri-Bern 2009, § 25 StG N 7). Nicht der Ein-
kommenssteuer unterliegt unter anderem der Geldzufluss aus von 
Dritten gewährten Darlehen, da damit das Reinvermögen der steuer-
pflichtigen Person nicht zunimmt (vgl. zur Reinvermögenszugangs-
theorie: Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, a.a.O., § 25 StG 
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N 4 f.). Ebenso sind Schenkungen nicht der Einkommenssteuer 
unterworfen (§ 33 lit. a StG).  

3.2.2. 
Die Beweislast für das Vorliegen einer Schenkung obliegt als 

steuermindernde Tatsache der steuerpflichtigen Person (VGE vom 
4. November 2009 in Sachen W. + M.J. [WBE.2009.18]). 

3.2.3. 
Nach der Rechtsprechung des aargauischen Verwaltungsgerich-

tes und des Spezialverwaltungsgerichtes genügen Bestätigungen von 
Familienmitgliedern nicht zum Nachweis von in bar ausgerichteten 
Darlehen oder Schenkungen. Der Zahlungsfluss ist zumindest glaub-
haft zu machen, zum Beispiel mittels Belegen der Bankbezüge 
(AGVE 2008 S. 349; VGE vom 2. Dezember 2009 in Sachen O.S. 
[WBE.2009.102]).  

3.3. 
3.3.1. 
Gemäss Art. 29 Abs. 2 BV haben die Parteien Anspruch auf 

rechtliches Gehör. Das rechtliche Gehör dient einerseits der Sachauf-
klärung, andererseits stellt es ein persönlichkeitsbezogenes Mitwir-
kungsrecht beim Erlass eines Entscheids dar, welcher in die Rechts-
stellung eines Einzelnen eingreift.  

3.3.2. 
Zum Anspruch auf rechtliches Gehör zählt das Recht der Be-

troffenen, sich vor Erlass eines in ihre Rechtsstellung eingreifenden 
Entscheids zur Sache zu äussern. Dies setzt voraus, dass sie die voll-
ständigen Akten kennen können. Es soll verhindert werden, dass die 
Betroffenen durch die Verwendung von ihnen nicht bekannten Ak-
tenstücken mit den sich daraus ergebenden Tatsachen und Folge-
rungen überrascht werden. Zieht also die Behörde neue Akten bei, 
die ihr als Entscheidgrundlage dienen, ergibt sich aus der Konse-
quenz des Äusserungsrechts, dass sie die Betroffenen darüber zu ori-
entieren hat, jedenfalls soweit diese den Beizug nicht von sich aus 
voraussehen mussten (vgl. VGE vom 7. Dezember 2004 in Sachen 
H. + K.K. [BE.2004.00113]; RGE vom 20. September 2007 in Sa-
chen H. + L.L.). 
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3.3.3. 
Zum Anspruch auf rechtliches Gehör bei der Beweiserhebung 

hat das Verwaltungsgericht Folgendes festgehalten (VGE vom 6. Mai 
2008 in Sachen R. + A.J. [WBE.2007.171], mit Hinweis auf 
AGVE 2002, S. 415 f.; siehe auch StE 2009 B 92.51 Nr. 13, mit Hin-
wiesen): 

"Aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs ergibt sich der An-
spruch der Verfahrensbeteiligten, an der Erhebung wesentlicher Be-
weise mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äus-
sern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen. Münd-
lich oder telefonisch eingeholte Auskünfte sind nur unter einschrän-
kenden Bedingungen zulässig und beweistauglich. Jedenfalls müssen 
sie schriftlich in einer Aktennotiz festgehalten werden. Weil sie auch 
so einer Überprüfung durch die Betroffenen nur beschränkt zugäng-
lich sind, sind sie nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur 
insoweit zulässig, als damit blosse Nebenpunkte, namentlich Indizien 
und Hilfstatsachen, festgestellt werden. Beziehen sich die Auskünfte 
demgegenüber auf wesentliche Punkte des rechtserheblichen Sach-
verhalts, ist grundsätzlich die Form einer schriftlichen Anfrage und 
Auskunft oder einer protokollierten mündlichen Einvernahme zu 
wählen.  

Ebenfalls aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör und aus dem 
Beweisführungsrecht ergibt sich die Aktenführungspflicht der Be-
hörde, also die Pflicht, alles in den Akten festzuhalten, was zur Sache 
gehört und wesentlich ist." 

Weiter wurde ausgeführt, dass die entsprechende Aktennotiz 
den Steuerpflichtigen zur Kenntnis zu bringen sei. 

3.3.4. 
Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur. Wenn 

eine Gehörsverletzung festgestellt wird, ist der angefochtene Ho-
heitsakt aufzuheben ohne Rücksicht darauf, ob die Anhörung für den 
Ausgang des Verfahrens relevant ist (Ulrich Häfelin/Georg Müller/ 
Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich/ 
Basel/Genf 2010, Rz. 1709 mit weiteren Hinweisen). Trotz der for-
mellen Natur des Gehörsanspruchs kann ein Mangel in der Gehörs-
gewährung geheilt werden, wenn die unterlassene Anhörung in ei-
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nem Rechtsmittelverfahren nachgeholt wird, das eine Prüfung im 
gleichen Umfang wie durch die Vorinstanz erlaubt. Das ist insbeson-
dere dann geboten, wenn eine Rückweisung zu einem formalisti-
schen Leerlauf und einer unnötigen Verlängerung des Verfahrens 
führen würde. Das Spezialverwaltungsgericht und das Verwaltungs-
gericht folgen dieser Praxis und nehmen im Einzelfall eine Inte-
ressensabwägung vor, welche darüber entscheidet, ob Verletzungen 
des Anspruches auf rechtliches Gehör durch die Rechtsmittelinstanz 
geheilt werden sollen oder ob eine Rückweisung an die Vorinstanz 
erfolgt (AGVE 2004 S. 158 ff.; RGE vom 19. November 2009 in 
Sachen A. + J.E.; RGE vom 25. September 2008 in Sachen U. + 
G.W.). 

3.4. 
Die Steuerkommission R. hat in der Veranlagungsverfügung 

eine Aufrechnung "fehlende Mittel Lebenshaltung" von 
CHF 9'665.00 vorgenommen. Dabei ist unklar, gestützt auf welche 
Rechtsgrundlage diese Aufrechnung vorgenommen wurde. Obwohl 
die Veranlagung nicht als Ermessensveranlagung bezeichnet wurde, 
ist eine solche denkbar, da nach Ansicht der Steuerkommission R. 
keine ordnungsgemässe Buchhaltung vorliegt. Möglich wäre auch 
eine Ermessensaufrechnung aufgrund einer Vermögensvergleichrech-
nung, wobei sich keine entsprechende Berechnung bei den Akten be-
findet. Schliesslich ist es vorstellbar, dass die Steuerkommission R. 
die Schenkungen des Vaters nicht anerkannte und die grundsätzlich 
anerkannten Mittelzuflüsse (teilweise) als Einkommen aufrechnete.  

In diesen Fällen hätte die Steuerkommission R. indes nicht ohne 
weitere Abklärungen im Veranlagungsverfahren direkt eine Aufrech-
nung vornehmen dürfen. Bei einer Ermessensveranlagung wegen un-
genügender Buchführung fehlt es insbesondere an der Aufforderung 
(und Mahnung) zur Einreichung einer korrekten Buchhaltung. Eine 
allfällige Vermögensvergleichsrechnung wiederum ist dem Rekurren-
ten nicht vorgängig zur Stellungnahme zugestellt worden. Bei einer 
Nichtanerkennung der Schenkung schliesslich wurde der ent-
sprechende Nachweis vom Rekurrenten nicht einverlangt. Hinzu 
kommt allgemein, dass der Rekurrent nicht aufgefordert wurde, sich 
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zur Höhe seiner Lebenshaltungskosten zu äussern. Damit wurde der 
Anspruch auf rechtliches Gehör des Rekurrenten verletzt.  

Im Einspracheverfahren wurde durch die Steuerkommission R. 
keine Stellungnahme zur Schenkung bzw. zu den Lebenshaltungs-
kosten eingeholt. Dennoch wurde im Einspracheentscheid ausge-
führt, der Rekurrent habe sich dazu nicht konkret geäussert. Die Ver-
letzung des rechtlichen Gehörs wurde damit nicht geheilt. Zudem 
blieb weiterhin unklar, ob die Steuerkommission R. die Schenkung 
anerkannte und darüber hinaus eine Ermessensaufrechnung vorge-
nommen hat, oder ob sie einen Teil der Schenkung (CHF 9'665.00 
von CHF 12'000.00) nicht anerkannte.  

Die Vernehmlassung des Gemeindesteueramtes R. im Rekurs-
verfahren ist ebenfalls nicht klärend. Völlig unverständlich ist, dass 
vom Rekurrenten keine Stellungnahme zur Schenkung und zu den 
Lebenshaltungskosten eingeholt wurde, die Steuerkommission R. 
sich stattdessen aber telefonisch mit der Stiefmutter des Rekurrenten 
in Verbindung setzte. Eine Aktennotiz zu diesem Telefonat liegt nicht 
bei den Akten. So ist unklar, in welchem Zeitpunkt es erfolgte. Auch 
eine Zustellung an den Rekurrenten zur Stellungnahme erfolgte 
offensichtlich nicht. Damit liegt eine erneute Verletzung des Anspru-
ches auf rechtliches Gehör des Rekurrenten vor.  

(…) 
3.5. 
Unklar ist weiter, wie die Steuerkommission R. die Aufrech-

nung bzw. die Höhe der Lebenshaltungskosten berechnete. Fraglich 
ist hier wiederum, ob die Schenkung anerkannt wurde oder nicht.  

3.6. 
Der Anspruch auf rechtliches Gehör des Rekurrenten wurde da-

mit durch die Steuerkommission R. mehrfach verletzt.  
Zudem ist es nicht möglich, den Einspracheentscheid der Steu-

erkommission R. materiell zu überprüfen, da weder die Rechtsgrund-
lage der Aufrechnung noch deren Berechnung bekannt ist.  

Im Ergebnis ist der Einspracheentscheid der Steuerkommission 
R. aufzuheben. Die Angelegenheit wird zur erneuten Durchführung 
des Einspracheverfahrens im Sinne der Erwägungen an die Steuer-
kommission R. zurückgewiesen. 
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82 Ermessensveranlagung; Vermögensvergleich (§ 191 Abs. 3 StG) 
Bei einer Vermögensvergleichsrechnung sind die effektiven Lebenshal-
tungskosten einzubeziehen. Auf das Existenzminimum ist nur abzustellen, 
wenn die steuerpflichtige Person geltend macht, sparsamer gelebt zu ha-
ben. 

Aus dem Entscheid des Spezialverwaltungsgerichts, Abteilung Steuern, 
vom 23. Mai 2013 in Sachen D.G. (3-RV.2012.180). 

Aus den Erwägungen 

4.3. 
4.3.1. 
Die Steuerkommission W. hat die Lebenshaltungskosten der Re-

kurrentin und ihrer beiden Kinder in Anwendung der Ansätze für die 
Berechnung des Existenzminimums auf CHF 22'200.00 festgesetzt. 
Dies entspreche der konstanten Rechtsprechung der Steuergerichte. 

4.3.2. 
Der Steuerkommission W. ist zuzustimmen, dass der Grundbe-

trag für Nahrung, Kleidung, Kosmetik, Freizeit, etc. anhand der 
"Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenz-
minimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG" (für das Steuerjahr 
2009: Fassung vom 21. Oktober 2009; im Folgenden: Richtlinien) 
bestimmt wird, auch wenn die steuerpflichtige Person geltend macht, 
sparsamer gelebt zu haben (AVGE 2001 S. 205; VGE vom 20. Juni 
2007 in Sachen N.G. [WBE.2007.151]). 

Vorliegend macht die Rekurrentin gar nicht geltend, ausserge-
wöhnlich sparsam gelebt zu haben. Im Gegenteil wird in der Einspra-
che ausgeführt, "(…) dass die Lebenshaltungskosten für einen 3 Per-
sonenhaushalt von Fr. 102'000.- absolut genügend sind". Und im 
Schreiben vom 6. Juli 2012 wird festgehalten, dass "(…) sich Le-
benshaltungskosten von rund Fr. 59'000.00 (ergeben), was unter Be-
rücksichtigung der hohen Arbeitsbelastung nach wie vor realistisch 
ist". In diesem Fall ist kein Grund ersichtlich, für die Lebenshal-
tungskosten auf die Minimal-Beträge gemäss den Richtlinien abzu-
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stellen. Die Lebenshaltungskosten dürften somit zumindest 
CHF 59'000.00 betragen haben.  

Diese Annahme wird gestützt durch die Vermögensvergleich-
rechnungen der Jahre 2006 bis 2008, aus denen sich Lebenshaltungs-
kosten von CHF 78'684.00 (2006), CHF 57'225.99 (2007) bzw. 
CHF 68'358.00 (2008) ergeben haben.  

Die Lebenshaltungskosten, und damit der Betrag der Mittelver-
wendung, nimmt damit um CHF 36'800.00 (CHF 59'000.00 ./. 
CHF 22'200.00) zu. 

83 Bemessung des Einkommens (§ 26 StG) 
Vorfrageweise ist bei der geltend gemachten Einkommensreduktion (Ab-
weichung vom Lohnausweis) der zivilrechtlich relevante Sachverhalt zu 
prüfen; vorliegend Abgrenzung zu einer Kaufpreisreduktion bei einem 
Aktienkauf. 

Aus dem Entscheid des Spezialverwaltungsgerichts, Abteilung Steuern, 
vom 20. Juni 2013 in Sachen H.M. (3-RV.2012.240). 

Aus den Erwägungen 

2. 
2.1. 
Der Rekurrent deklarierte mit seiner Steuererklärung für das 

Jahr 2008 gestützt auf den  Lohnausweis der X. AG vom 22. Januar 
2009 ein Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit von 
CHF 298'546.00 (brutto CHF 355'084.00). 

2.2. 
Im Rekursverfahren macht er gleich wie im Einspracheverfah-

ren geltend, den gemäss Lohnausweis vom 22. Januar 2009 ausge-
wiesenen und in der Steuererklärung deklarierten Lohn nicht in die-
sem Umfang erzielt zu haben. Sein Einkommen aus unselbständiger 
Erwerbstätigkeit müsse von CHF 298'546.00 um CHF 118'399.00 
(Lohnminderung) auf CHF 180'147.00 reduziert werden. 
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Die Steuerkommission stellt sich auf den Standpunkt, dass der 
Lohnausweis korrekt ausgestellt worden sei, da die X. AG den Lohn 
in dieser Höhe verbucht habe. Das steuerbare Einkommen sei somit 
korrekt gemäss Selbstdeklaration veranlagt worden. 

2.3. 
Bevor die steuerrechtliche Beurteilung vorgenommen werden 

kann, ist vorfrageweise auf den der geltend gemachten Einkommens-
reduktion zu Grunde liegenden zivilrechtlich relevanten Sachverhalt 
einzugehen.  

3. 
3.1. 
Der Rekurrent verkaufte mit Kaufvertrag vom 13. Juni 2008 

(nachfolgend als "Kaufvertrag" bezeichnet) rückwirkend auf den 
1. Januar 2008 (Übergang von Nutzen und Gefahr) sämtliche Aktien 
der X. AG an die Genossenschaft Z. Der Kaufpreis für die 100 Na-
menaktien wurde auf CHF 9.8 Mio. festgesetzt. In Ziff. IV. des Kauf-
vertrages wurden die "Fälligkeit und Bezahlung des Kaufpreises" 
wie folgt geregelt: 

"1. Der Kaufpreis wird grundsätzlich bei Vollzug des Vertrages 
gegen Erledigung der in Abschnitt VIII. genannten Vollzugshandlun-
gen fällig und ist mit einem bestätigten und auf eine Schweizer Bank 
lautenden Bankcheck an den Käufer zu leisten. 

2. In Abweichung zu Abschnitt IV./Ziff. 1 ist der Käufer jedoch 
bereit, der Käuferin die Bezahlung des Kaufpreises in 2 (zwei) Raten 
zu ermöglichen, und zwar wie folgt: 

- bei Vollzug: CHF 5'000'000.00 (Schweizer Franken fünfmil-
lionen) 

- am 31. Dezember 2008: CHF 4'800'000.00 (Schweizer Fran-
ken viermillionenachthunderttausend) 

3. Die Käuferin ist dabei berechtigt, von der 1. Rate im Betrage 
von CHF 5'000'000.00 die Kontokorrentschuld des Verkäufers ge-
genüber der Gesellschaft im Betrage von CHF 847'105.10 (per 
31. Dezember 2007) in Abzug zu bringen und in dessen Namen resp. 
auf dessen Rechnung an die Gesellschaft zu überweisen. 

4.  (Bestimmung zur Festsetzung der Rest-Kontokorrentschuld) 
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5.  Die Kaufpreisrestanz ist im Umfang von CHF 4'800'000.00 
(Schweizer Franken viermillionenachthundertausend) sicherzustel-
len, und zwar durch ein unwiderrufliches Zahlungsversprechen einer 
Schweizer Bank (Valuta 31. Dezember 2008). Die Kosten für die 
Ausstellung resp. für die Gewährung des Zahlungsversprechens ge-
hen dabei zulasten des Verkäufers. 

6.  (Verzicht auf die Verzinsung der Kaufpreisrestanz) 
7.  (Verzinsung Kaufpreisrestanz bei Verzug)." 
Mit der Vertragsunterzeichnung wurden die obenstehenden Be-

stimmungen in Bezug auf die am 31. Dezember 2008 fällige 
Restzahlung handschriftlich abgeändert und anstelle eines Betrages 
von jeweils CHF 4.8 Mio. ein solcher von CHF 4.5 Mio. eingesetzt. 
Über die Gründe für die unter den Zahlungsmodalitäten vereinbarte 
Reduktion um CHF 300'000.00 lässt sich dem Kaufvertrag nichts 
entnehmen.  

3.2. 
3.2.1. 
Gemäss der Darstellung des Rekurrenten handelte es sich bei 

dieser Zahlungsmodalität um einen Garantierückbehalt von 
CHF 300'000.00, welcher ausschliesslich die noch nicht feststehen-
den Kosten aus der Auseinandersetzung der X. AG mit der Y. absi-
chern sollte. Nach vergleichsweisem Abschluss der Auseinanderset-
zung mit der Y. zum Betrag von CHF 157'725.00 und nach Ablauf 
der vereinbarten Gewährleistungsfrist von 2 Jahren verlangte der Re-
kurrent von der Käuferin die Zahlung der Differenz zum Garantie-
rückbehalt von CHF 300'000.00, d.h. CHF 142'275.00. 

3.2.2. 
Demgegenüber wurde von der Käuferin der Aktien der X. AG 

die Vereinbarung eines Garantierückbehaltes von CHF 300'000.00 
bestritten. Vielmehr wurde behauptet, es handle sich dabei um eine 
Kaufpreisreduktion, wobei in diesem Betrag neben der Schadenszah-
lung aus der Auseinandersetzung der X. AG mit der Y. auch das vom 
Verkäufer zuviel bezogene Salär berücksichtigt worden sei. Die Aus-
einandersetzung mit der Y. habe entgegen der Auffassung des Ver-
käufers Kosten von CHF 177'066.00 verursacht. Überdies habe der 
Rekurrent im Jahr 2008 mehr Lohn als mit Kaufvertrag vom 13. Juni 
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2008 vereinbart bezogen. Gemäss Kaufvertrag habe ihm lediglich ein 
Jahressalär von CHF 200'000.00 zugestanden. Bezogen habe er im 
Jahr 2008 aber CHF 350'784.00 (brutto). Zuzüglich der arbeitgeber-
seitig bezahlten AHV-Beiträge handle es sich um CHF 158'399.00 zu 
viel bezogenen Lohn.  

3.2.3. 
Gemäss der unwidersprochen gebliebenen E-Mail vom 7. Feb-

ruar 2011 einigten sich die Käuferin und der Rekurrent auf eine 
Schlusszahlung der Käuferin von CHF 40'000.00. Der Rekurrent in-
terpretierte diese Zahlung als Reduktion seines Einkommens um 
CHF 118'399.00 (= CHF 158'399.00 – CHF 40'000.00). 

3.3. 
Grundsätzlich ist in Auslegung des Kaufvertrages vom 13. Juni 

2008 davon auszugehen, dass der Lohn des Rekurrenten im Jahr 
2008 reduziert wurde. In welchem Umfang das von der Vorinstanz 
besteuerte Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit zu vermindern 
ist, ist anhand der steuerlichen Bestimmungen und der massgebenden 
steuerlichen Beweislastregeln festzustellen. 

4. 
4.1. 
Einkommen gilt in dem Zeitpunkt als erzielt, in welchem der 

Steuerpflichtige einen definitiven Anspruch auf die steuerbare Leis-
tung erworben hat, über den er tatsächlich verfügen kann. Vorausset-
zung des steuerauslösenden Zuflusses ist demnach ein abgeschlosse-
ner Rechtserwerb, welcher Forderungserwerb oder Eigentumserwerb 
sein kann, wobei der Forderungserwerb in der Regel die Vorstufe des 
Eigentumserwerbs (Geldzahlung) darstellt. Fälligkeit ist nicht in je-
dem Fall Voraussetzung des Einkommenszuflusses, da unter Umstän-
den der steuerrechtlich relevante Forderungserwerb schon vor dem 
Fälligkeitstermin abgeschlossen ist. Die Fälligkeit ist bei Forderun-
gen allerdings der späteste massgebliche Zeitpunkt für die Besteu-
erung, und zwar selbst dann, wenn die Zahlung später erfolgt. Aus-
nahmsweise ist auf die tatsächliche Zahlung, also die Erfüllung der 
Forderung abzustellen, wenn wegen Zahlungsunfähigkeit oder -un-
willigkeit des Schuldners die Erfüllung besonders unsicher ist, eben-
so dort, wo die Verbuchung nach der sog. Ist-Methode anerkannt 
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wird (Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3. Auflage, Muri-Bern 
2009, § 25 StG N 23 und 24, mit weiteren Hinweisen; VGE vom 
6. Mai 2008 in Sachen E. + V.W. [WBE.2008.24], mit zahlreichen 
Hinweisen). 

4.2. 
In Anbetracht, dass der Kaufvertrag am 13. Juni 2008 unter-

zeichnet wurde und auch die Angelegenheit mit der Y. durch Ver-
gleich im Jahr 2008 erledigt wurde, haben sich sämtliche, die Lohn-
reduktion begründenden Ereignisse im Jahr 2008 verwirklicht. Dies 
muss auch gelten, obschon die definitive Abrechnung über die 
CHF 300'000.00 mit einer Schlusszahlung der Käuferin von 
CHF 40'000.00 erst im Jahr 2011 abgewickelt wurde. Rückwirkend 
auf das Jahr 2008 bestand ein gegenüber den tatsächlichen Bezügen 
verminderter Anspruch. 

5. 
5.1. 
Nachfolgend ist auf das Mass der Einkommensreduktion einzu-

gehen. Da es sich dabei um eine steuermindernde Tatsache handelt, 
ist der Rekurrent dafür beweispflichtig. 

5.2. 
5.2.1. 
Der Rekurrent machte erstmals in seiner E-Mail vom 7. Februar 

2011 geltend, insgesamt sei das unselbständige Erwerbseinkommen 
des Jahres 2008 auf CHF 240'000.00 zu reduzieren. Dabei wird auf 
die Berechnung im Schreiben der A. AG vom 15. Oktober 2010 – 
und nicht auf die Lohnausweise vom 1. Dezember 2009 (Steuermel-
dung der Sektion juristische Personen des KStA) oder 6. Oktober 
2009 (zuzüglich Formular 112) abgestellt. Für die Berechnung des 
zuviel bezogenen Lohnes wird dementsprechend von einem Brutto-
lohn gemäss Buchhaltung von CHF 350'784.00 abzüglich vertraglich 
vereinbartem Jahressalär von CHF 200'000.00 zuzüglich AHV-Ar-
beitgeberbeitrag von 5.05 % (CHF 7'615.00) ausgegangen. Die 
Schlusszahlung von CHF 40'000.00 wird vom Rekurrenten vollum-
fänglich von den CHF 158'399.00 in Abzug gebracht. Der Rekurrent 
beantragt dementsprechend eine Reduktion um CHF 118'399.00. Auf 
diese Berechnung kann jedoch nicht abgestellt werden, da sie weitere 
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Forderungen der verkauften Gesellschaft gegen den Rekurrenten aus 
dem Vergleich mit der Y. ausser Acht lässt. Darauf ist nachfolgend 
einzugehen. 

5.3. 
5.3.1. 
Der Rekurrent selbst hat durch seinen Rechtsanwalt den Scha-

den aus dem Rechtsstreit mit der Y. im Schreiben vom 23. September 
2010 mit CHF 157'725.00 angegeben. Es wurde eine Schlusszahlung 
von CHF 142'275.00 verlangt. Wird von der verlangten Schlusszah-
lung der tatsächlich von der Käuferin bezahlte Betrag von 
CHF 40'000.00 in Abzug gebracht, ergäbe sich lediglich eine 
Einkommensminderung um CHF 102'275.00.  

5.3.2. 
Beachtet werden muss jedoch weiter, dass diese Berechnung 

des Schadenersatzes betreffend die Rechtsstreitigkeit mit der Y. mit 
der im Schreiben der A. AG vom 15. Oktober 2010 aufgestellten For-
derung der Käuferin über CHF 177'066.00 nicht übereinstimmt. Wird 
auf diesen Forderungsbetrag abgestellt, ergibt sich für zuviel bezoge-
nen Lohn noch ein Restbetrag von CHF 122'934.00. Wird wiederum 
die von der Verkäuferin tatsächlich geleistete Schlusszahlung von 
CHF 40'000.00 eingesetzt, verbleibt lediglich ein Betrag von 
CHF 82'934.00, welcher auf die Lohnminderung entfallen kann. 

5.3.3. 
Nach dem Gesagten kann lediglich eine Lohnminderung um 

CHF 82'934.00 als nachgewiesen gelten, da sich die Angaben des 
Rekurrenten nur in diesem minimalen Umfang mit denjenigen der 
Käuferin der Aktien decken. Insbesondere liegt keine Bestätigung 
der Käuferin über eine Reduktion des Einkommens aus unselbständi-
ger Erwerbstätigkeit auf CHF 240'000.00 vor. Im Gegenteil wird in 
der E-Mail der A. AG vom 5. Januar 2012 unverändert - wenn auch 
in Teilen wohl zu Unrecht - von Bezügen von CHF 345'000.00 aus-
gegangen. 

6. 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Rekur-

rent im Jahr 2008 keinen Anspruch auf Einkommen im Umfang von 
CHF 82'934.00 hatte und diesen Betrag im Jahr 2008 dement-
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sprechend nicht erzielt hat. Sein steuerbares Einkommen 2008 ist 
deshalb von CHF 178'751.00 um CHF 82'934.00 auf CHF 95'817.00 
zu reduzieren. Der Rekurs ist somit teilweise gutzuheissen. 

84 Ermessensveranlagung; Verfahrenspflichtverletzung (§ 191 Abs. 3 StG) 
Wenn eine steuerpflichtige Person alle eingeforderten Akten einreicht, 
kann keine Ermessensveranlagung wegen Verfahrenspflichtverletzung er-
folgen. 

Aus dem Entscheid des Spezialverwaltungsgerichts, Abteilung Steuern, 
vom 20. Juni 2013 in Sachen H.F. (3-RV.2013.4). 

85 Gewinnungskosten; Vermögensverwaltungskosten (§ 39 Abs. 1 StG) 
Pauschale Vermögensverwaltungskosten von 3‰ des Wertes  eines De-
pots; Anwaltskosten zur Sicherung von Vermögenswerten zählen zu den 
abzugsfähigen Vermögensverwaltungskosten. 

Aus dem Entscheid des Spezialverwaltungsgerichts, Abteilung Steuern, 
vom 19. September 2013 in Sachen L. + V.F. (3-RV.2012.152). 

Aus den Erwägungen 

6.2. 
6.2.1. 
Gemäss § 39 Abs. 1 StG können bei beweglichem Privatvermö-

gen die Kosten der Verwaltung durch Dritte und die weder rück-
forderbaren noch anrechenbaren ausländischen Quellensteuern von 
den steuerbaren Einkünften abgezogen werden.  

(…) 
6.2.3. 
Gemäss der Rechtsprechung des Spezialverwaltungsgerichtes 

kann, wenn von Vermögensverwaltern die abziehbaren und die nicht 
abziehbaren Kosten nicht klar getrennt ausgewiesen werden, die im 
Kanton Zürich geltende Praxis einen Hinweis darauf geben, wie die 
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Honorare ungefähr aufzuteilen sind (RGE vom 20. Januar 2011 in 
Sachen W. + E.B.).  

Nach der Praxis des Kantons Zürich können steuerpflichtige 
Personen für sämtliche abzugsfähigen Vermögensverwaltungskosten 
pauschal 3 ‰ des Steuerwertes der durch Dritte verwalteten Wert-
schriften des Privatvermögens, maximal CHF 6'000.00, abziehen. 
Werden höhere Abzüge geltend gemacht, wird die Pauschale nur ge-
währt, sofern die bezahlte Gebühr mindestens diesen Betrag erreicht 
und betragsmässig nachgewiesen wird (vgl. Weisung des kantonalen 
Steueramtes über die Abzugsfähigkeit der Kosten für die Verwaltung 
von Wertschriften des Privatvermögens [StR 2002 S. 695 f.]). Der 
steuerpflichtigen Person steht der Nachweis offen, dass die effekti-
ven Kosten höher waren als die Pauschale (ZStP 2006 S. 47). 

Auch in der Wegleitung zur Steuererklärung 2007, S. 25, wird 
festgehalten, dass bei einer kombinierten Vermögensverwaltungsge-
bühr der abziehbare Anteil zu schätzen und in der Regel auf 3 ‰ der 
verwalteten Vermögenswerte festzusetzen ist.  

Jedoch kann der Ansatz von 3 ‰ des Wertes eines Depots nicht 
zu einer Erhöhung des Abzuges führen, wenn die tatsächlichen Kos-
ten der Vermögensverwaltung tiefer waren (RGE vom 31. Mai 2006 
in Sachen W. + K.V.).  

(…) 
6.3.3. 
Die Rekurrenten machen schliesslich Anwaltskosten von 

CHF 842.30 geltend. Es handle sich dabei um die Sicherung der An-
teile an der Z. 

Die Rechnungen des Anwaltsbüros A. vom 7. Mai 2007 und 
vom 15. Juni 2007 über CHF 487.65 und CHF 354.65 betreffen den 
Zeitraum vom 18. Dezember 2006 bis 15. Juni 2007. Es handelt sich 
um anwaltliche Leistungen im Zusammenhang mit dem "Zusammen-
bruch" der Z., aufgrund dessen der Rekurrent erhebliche Verluste zu 
tragen hatte (zwei Schreiben des Anwaltsbüros A. vom 24. Januar 
2007; Verlustschein des Konkursamtes B. vom 10. Juni 2011). Es 
kann daher davon ausgegangen werden, dass die beantragten Kosten 
von gesamthaft CHF 842.30 der Sicherung des Vermögens der Re-
kurrenten, und nicht der Verbesserung oder Beschaffung desselben, 
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dienten (vgl. VGE vom 6. März 2009 in Sachen P.J. 
[WBE.2008.118]). Die Kosten sind damit zum Abzug zuzulassen. 

86 Untersuchungsgrundsatz; Verspätet erhobene Einsprache; Amtshilfe 
(§ 179 Abs. 1 StG, § 190 Abs. 1 StG, § 187 Abs. 2 StG, § 171 Abs. 1 StG) 
Das unbesehene Abstützen auf die Veranlagung in einem Zweitkanton 
stellt allenfalls eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, was vorlie-
gend zur Anfechtbarkeit der Veranlagung führt. Verspätet erhobene Ein-
sprache. Die Nichtweiterleitung einer in einem anderen Kanton erhobene 
Einsprache an die Aargauer Steuerbehörden stellt keinen Hinderungs-
grund dar. 

Aus dem Entscheid des Spezialverwaltungsgerichts, Abteilung Steuern, 
vom 24. Oktober 2013 in Sachen S. + A.N. (3-RV.2013.108). 

Aus den Erwägungen 

3.2. 
3.2.1. 
Wie aus den vorliegenden Akten abzulesen ist, hat die Steuer-

kommission X. beim Erlass der (aargauischen) Veranlagung vollstän-
dig auf die Veranlagung des Kantons Solothurn abgestellt. Damit ist 
zu untersuchen, ob der Untersuchungsgrundsatz nach § 179 Abs. 1 
Satz 1 StG und § 190 Abs. 1 StG (und damit des Anspruch auf recht-
liches Gehör) verletzt wurde. Bei Verfahrensfehlern stellt sich regel-
mässig die Frage nach der Nichtigkeit einer Verfügung, was deren 
absolute Unwirksamkeit bedeutet. Die Nichtigkeit ist von Amtes we-
gen und jederzeit zu berücksichtigen, weshalb zuerst auf diesen 
Punkt einzugehen ist (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhl-
mann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich/ St. Gal-
len 2010, N 947 ff.).  

3.2.2. 
Das Bundesgericht hat hierzu in Bestätigung der langjährigen 

Rechtsprechung folgendes festgehalten (BGE 137 II 273, E. 3.1, mit 
Hinweisen): 
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„Fehlerhafte Verwaltungsakte sind in der Regel nicht nichtig, sondern 
nur anfechtbar, und sie werden durch Nichtanfechtung rechtsgültig. Nichtig-
keit, d.h. absolute Unwirksamkeit, einer Verfügung wird nur angenommen, 
wenn sie mit einem tiefgreifenden und wesentlichen Mangel behaftet ist, 
wenn dieser schwerwiegende Mangel offensichtlich oder zumindest leicht 
erkennbar ist und wenn zudem die Rechtssicherheit durch die Annahme der 
Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird.“ 

Bei der Verletzung des rechtlichen Gehörs gelten dieselben 
Grundsätze (vgl. VGE vom 28. September 2005 in Sachen A.S. 
[WBE.2005.191]; AGVE 2000 S. 159; Kommentar zum harmonisier-
ten Zürcher Steuergesetz, Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kauf-
mann/Hans Ulrich Meuter [Hrsg.], 2. Auflage, Zürich 2006, Vorbe-
merkungen zu §§ 243-259 N 46).  

3.2.3. 
Ein schwerwiegender Mangel ist vorliegend nicht erkennbar. 

Der Steuerkommission X. lag die Selbstdeklaration der Rekurrenten 
vor, was ihr grundsätzlich die Überprüfung der (solothurnischen) 
Veranlagung vor Erlass der (aargauischen) Veranlagung ohne weitere 
Abklärungen ermöglichte. Ein offensichtlicher Fehler liegt damit 
nicht vor. Sollten dennoch weitere Abklärungen erforderlich gewe-
sen, jedoch nicht durchgeführt worden sein, hätte dies aufgrund der 
umfassenden Kognition und Untersuchungspflicht (§ 194 Abs. 1 
StG) im ordentlichen Einspracheverfahren korrigiert werden können. 
Eine Nichtigkeit der Veranlagungsverfügung kann demnach vorlie-
gend nicht festgestellt werden. Durch die Nichtanfechtung der (aar-
gauischen) Veranlagung ist diese vielmehr rechtsgültig geworden. 

3.3. 
Auf verspätet erhobene Rechtsmittel wird nur eingetreten, wenn 

der Steuerpflichtige durch erhebliche Gründe oder durch fehlende 
oder unrichtige Rechtsmittelbelehrung an der rechtzeitigen Einrei-
chung verhindert war und das Rechtsmittel innert 30 Tagen nach 
Wegfall des Hinderungsgrundes eingereicht wird (§ 187 Abs. 2 StG). 
(…) 
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3.4. 
3.4.1. 
Die Rekurrenten machen zunächst geltend, sie seien nach Ein-

spracheerhebung gegen die (solothurnische) Veranlagung im Ju-
ni 2012 von den Steuerbehörden (des Kantons Solothurn) informiert 
worden, dass ihre Unterlagen genau überprüft würden. Daraus hätten 
sie geschlossen, dass sich auch die Rechtsmittelfrist im Verfahren 
beim Gemeindesteueramt X. „automatisch verlängert“ (undatierte 
Stellungnahme der Rekurrenten im Einspracheverfahren). Da die Re-
kurrenten im Kanton Solothurn Einsprache gegen die (solothur-
nische) Veranlagung eingereicht hätten, seien sie davon ausgegan-
gen, dass die Behörden (des Kantons Solothurn) die Einsprache di-
rekt an das Gemeindesteueramt X. weiterleiten würden (Rekurs). 

3.4.2. 
Gemäss § 171 Abs. 1, 2. Satz StG und Art. 39 Abs. 2 StHG hat 

die Veranlagungsbehörde bei Steuerpflicht einer Person in mehreren 
Kantonen die Steuerbehörden des andern Kantons von der Steuerer-
klärung und von der Veranlagung Kenntnis zu geben. Demnach ist 
ein automatischer Austausch zwischen den Steuerbehörden verschie-
dener Kantone gesetzlich auf die Steuererklärung und Veranlagung 
beschränkt. Im Umstand, dass die Steuerverwaltung des Kantons 
Solothurn die gegen die (solothurnische) Veranlagung erhobene Ein-
sprache nicht an das Gemeindesteueramt X. weitergeleitet hat, ist 
nach dem im Kanton Aargau geltenden Recht damit kein Verfahrens-
fehler zu erblicken. Der Umstand, dass die Einsprache im Kanton 
Solothurn nicht weitergeleitet wurde, stellt damit betreffend das vor-
liegende Verfahren keinen gültigen Hinderungsgrund dar. 

(…) 
3.5.4. 
Auf den ersten Blick stossend wirkt allerdings der Umstand, 

dass die Steuerkommission X. für die (aargauische) Veranlagung oh-
ne eingehende Untersuchungshandlungen auf die (solothurnische) 
Veranlagung abstellte (siehe oben Erw. 3.2.1.) und letztere im Nach-
hinein zugunsten der Rekurrenten abgeändert wurde. Da die Rekur-
renten nach ihren Ausführungen indessen bereits bei Erlass der (aar-
gauischen) Veranlagung erkannten, dass sie mit dieser nicht einver-
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standen waren, hätten sie sogleich das ordentliche Rechtmittel (Ein-
sprache) erheben müssen. Nachdem sie zudem bereits im Kanton So-
lothurn Einsprache erhoben hatten, hätte das Verfassen und Einrei-
chen einer Einsprache gegen die (aargauische) Veranlagung bei gera-
dezu deckungsgleicher Sachlage keines grossen Aufwands bedurft. 
Dass die Rekurrenten dies - im Zweifel - nicht sicherheitshalber vor-
kehrten, obwohl eine Sachlage von gewisser Tragweite für sie in 
Frage stand, ist nicht nachvollziehbar. Die Rekurrenten können dem-
nach nach verpasster Einsprachefrist aus dem für sie unglücklichen 
Ablauf der Ereignisse nichts zu ihren Gunsten ableiten. 

87 Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit; Dauerverlustbetrieb; 
Revers (§ 23 Abs. 1 StG) 
Wird ein Landwirtschaftsbetrieb als Dauerverlustbetrieb qualifiziert, 
kann die steuerpflichtige Person die Beibehaltung des Geschäftsvermö-
gens mittels Revers erklären. 
Verbleibt eine Liegenschaft nach der Geschäftsaufgabe im Geschäftsver-
mögen, können die Schuldzinsen und Liegenschaftsunterhaltskosten wei-
terhin abgezogen werden, selbst wenn sie höher sind als der Ertrag. 

Aus dem Entscheid des Spezialverwaltungsgerichts, Abteilung Steuern, 
vom 24. Oktober 2013 in Sachen U. + A.W. (3-RV.2013.117). 

Aus den Erwägungen 

3.2. 
Die Rekurrenten bestreiten im Grundsatz nicht, dass seit dem 

Jahr 2001 jedes Jahr ein Verlust aus dem Landwirtschaftsbetrieb 
resultierte, der zwischen CHF 1'222.00 und CHF 118'228.00 lag (ein-
zig im Jahr 2007 konnte ein Gewinn von CHF 200.00 erzielt wer-
den). Damit liegt, wie die Steuerkommission T. korrekt ausführt, ein 
sogenannter Dauerverlustbetrieb vor, und die Tätigkeit ist als Liebha-
berei zu qualifizieren. 

(…) 
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Die Steuerkommission T. hat damit zu Recht den Verlust aus 
selbständiger Erwerbstätigkeit nicht zum Abzug zugelassen. 

4. 
4.1. 
Zu prüfen sind die weiteren Folgen der Qualifikation des Land-

wirtschaftsbetriebes als Liebhaberei.  
4.2. 
Mit dieser Qualifikation auf den 1. Januar 2011 wird ein mit ei-

ner Geschäftsaufgabe vergleichbarer Sachverhalt gesetzt. Damit ist 
grundsätzlich das Geschäfts- in das Privatvermögen zu überführen 
und steuerlich darüber abzurechnen (RGE vom 22. Oktober 2009 in 
Sachen B. + M.B.; RGE vom 24. Mai 2007 in Sachen H.M.). Eine 
ausdrückliche Überführungserklärung ist unter diesen Umständen 
nicht erforderlich. 

Zu beachten ist jedoch das Recht der Rekurrenten, die Beibehal-
tung des Geschäftsvermögens mittels Revers zu erklären (§ 23 StG; 
RGE vom 24. Mai 2007 in Sachen H.M.). 

4.3. 
In der Abweichungsbegründung zur Steuerveranlagung 2010 

hat die Steuerkommission T. noch korrekt ausgeführt, dass bei einer 
"Qualifikation als Dauerverlustbetrieb (…) davon ausgegangen 
(wird), dass die Liegenschaft ins Privatvermögen überführt wird. Ein 
Verbleib im Geschäftsvermögen muss verlangt werden".  

Dagegen wurde in der Abweichungsbegründung zur Steuerver-
anlagung 2011 - zu Unrecht - direkt festgehalten: "Die Liegenschaft 
befindet sich weiterhin im Geschäftsvermögen". Es obliegt nicht der 
Steuerkommission T., die Beibehaltung der Liegenschaft im Ge-
schäftsvermögen festzustellen. Vielmehr sind die Rekurrenten aufzu-
fordern, sich zur Qualifikation der Liegenschaft eindeutig zu äussern 
bzw. gegebenenfalls einen Revers zu unterzeichnen. In der Folge ist 
entweder über die Privatentnahme abzurechnen oder nicht.  

4.4. 
Es ist nicht die Aufgabe des Spezialverwaltungsgerichtes, diese 

Untersuchungen erstinstanzlich vorzunehmen. Die Angelegenheit ist 
daher an die Steuerkommission T. zurückzuweisen.  
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4.5. 
4.5.1. 
Bereits an dieser Stelle kann darauf hingewiesen werden, dass 

unabhängig von der Qualifikation der Liegenschaft deren Eigenmiet-
wert gestützt auf § 30 Abs. 1 lit. b StG zu versteuern ist.  

4.5.2. 
Zudem sind - je nach Qualifikation der Liegenschaft als Privat- 

oder Geschäftsvermögen - die für die Liegenschaft bezahlten Schuld-
zinsen und die Liegenschaftsunterhaltskosten entweder gestützt auf 
§ 39 StG und 40 StG (bei Privatvermögen) oder gestützt auf § 36 StG 
(bei Geschäftsvermögen; vgl. zur Festsetzung der Liegenschaftsun-
terhaltskosten bei Geschäftsliegenschaften: RGE vom 17. Dezember 
2009 in Sachen H. + H.S.) zum Abzug zuzulassen.  

Entgegen der Ansicht der Steuerkommission T. bzw. des Land-
wirtschaftsexperten des Kantonalen Steueramtes ist bei einem Ver-
bleib der Liegenschaft im Geschäftsvermögen gestützt auf einen Re-
vers die Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen und Liegenschaftsunter-
haltskosten nicht ausgeschlossen. Aufgrund der Qualifikation der Tä-
tigkeit als Liebhaberei ist bei diesen Kosten zu prüfen, in welchem 
Umfang es sich um Aufwand der Einnahmen der Liegenschaft des 
Geschäftsvermögens, also des Eigenmietwertes und allfälliger Miet-
zinsen, handelt. Eine Verweigerung des Abzuges des Aufwandüber-
schusses mit der Begründung, es handle sich um einen Dauerver-
lustbetrieb, ist in diesem Fall nicht möglich, da es sich eben gerade 
nicht mehr um einen Betrieb, sondern "nur" noch um die im Ge-
schäftsvermögen verbliebene Liegenschaft handelt.  

Das Vorgehen der Steuerkommission T., lediglich den Eigen-
mietwert von CHF 7'790.00 durch einen Verlust aus selbständiger Er-
werbstätigkeit von CHF 7'790.00 zu kompensieren, erweist sich da-
mit als nicht korrekt. 
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II. Abteilung Kausalabgaben und Enteignungen 

A. Enteignungsrecht 

88 Formelle Enteignung (Bestätigung der Rechtsprechung)  
Keine Entschädigung für Privatstrassenland. 

Aus dem Entscheid des Spezialverwaltungsgerichts, Abteilung Kausalabga-
ben und Enteignungen, vom 5. Juni 2013 in Sachen B.AG gegen I.K. 
(4-EV.2010.14). 

Aus den Erwägungen 

4.1.1. 
Eine Strassenparzelle besitzt als zweckgebundene Anlage 

grundsätzlich keinen Verkehrswert. Einen selbständigen Wert weist 
sie nur auf, wenn sie vermögenswerte Nutzungsmöglichkeiten bietet 
(Bundesgerichtsentscheide 1P.318/2001 vom 17. August 2001 
Erw. 2b/cc und 2c/cc, 1P.851/2005 vom 3. März 2005 Erw. 3.3.; 
AGVE 1993 S. 503 mit Hinweisen). Darunter fällt z.B. der Einbezug 
in die Berechnung der zulässigen baulichen Nutzung zugehöriger 
Grundstücke (Heinz Hess/Heinrich Weibel, Das Enteignungsrecht 
des Bundes, Bern 1986, Band I, Art. 19 N 123, S. 281). Eine Privat-
strasse im Miteigentum der Anstösser, die zudem mit Wegrechten 
belastet ist, kann der Strassennutzung nicht entzogen werden. Die 
Eigentümer selber wie auch berechtigte Dritte sind auf die Erschlies-
sung angewiesen. Erst diese macht aus ihrem Land nutzbares Bau-
land (§ 32 Abs. 1 lit. b BauG). Bei der Überführung der Privatstrasse 
in das öffentliche Eigentum bleibt ihnen das unlimitierte Benut-
zungsrecht. Etwas anderes könnte allenfalls gelten, wenn mit der 
Öffentlicherklärung der Strasse bestimmte Nutzungsmöglichkeiten 
verloren gingen (vgl. den Entscheid des Verwaltungsgerichts des 
Kantons Zürich, VB 2000.00236, auszugsweise wiedergegeben in 
URP 2001 S. 983 ff.; BGE 95 I 456). Im Regelfall behält der Eigen-
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tümer bei der Überführung des Privatwegs in das öffentliche Ei-
gentum alle mit dem Weg verbundenen Vorteile und wird von ge-
wissen Nachteilen (z.B. Unterhalt) entlastet (erwähnter Bundesge-
richtsentscheid 1P.851/2005 Erw. 3.3 mit Hinweis). Grundsätzlich 
gilt, dass überbaubares Land und nicht überbaubares Strassenareal, 
das auch sonst nicht verwendbar ist, nicht miteinander verglichen 
werden können (BGE 95 I 459) (vgl. zum Ganzen den Entscheid der 
Schätzungskommission 4-EV.2007.23 vom 15. Januar 2008 in Sa-
chen Einwohnergemeinde L. gegen E.I. et al., Erw. 5.2.). 

4.1.2. 
Nach dieser Rechtsprechung kann eine Gemeinde eine Er-

schliessungsstrasse enteignungsrechtlich entschädigungslos überneh-
men, sofern deren Fläche bei der Berechnung der zulässigen bauli-
chen Nutzung des zugehörigen Grundstücks nicht einzurechnen ist 
(vermögenswerte Nutzungsmöglichkeit). 

Gemäss § 32 Abs. 4 der aktuellen BauV (…) zählen nur Haus-
zufahrten zur anrechenbaren Grundstückfläche. "Nicht angerechnet 
werden die Flächen bestehender oder projektierter Strassen der 
Grund-, Grob- und Feinerschliessung". 

89 Formelle Enteignung; Einigungsverhandlung / Überweisung unerledigter 
Einwendungen gegen die Enteignung an sich zum Entscheid an den Re-
gierungsrat (§§ 153 f. BauG) (Bestätigung der Rechtsprechung) 
Ist eine Enteignung offensichtlich zulässig, würde eine Überweisung an 
den Regierungsrat einen formalen Leerlauf darstellen. Das Gericht be-
hält sich vor, die Richtigkeit des Eingriffs in diesem Ausnahmefall selbst 
zu erkennen. 

Aus dem Entscheid des Spezialverwaltungsgerichts, Abteilung Kausalabga-
ben und Enteignungen, vom 11. Dezember 2013 in Sachen Kanton Aargau ge-
gen M.+D.B. (4-EV.2012.14). 

Aus den Erwägungen 
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3.5. 
Zusammenfassend scheitert der Widerstand gegen die Enteig-

nung an sich am unstrittig vorhandenen Titel, der sich auch in der 
Nachkontrolle als richtig erwiesen hat. Alle Einwendungen hätten 
gegen das Lärmsanierungsprojekt vorgetragen werden können bzw. 
müssen. Prozessual sind die Vorbringen daher unzulässig, wie schon 
das Gesetz sagt (§ 152 Abs. 1 lit. a BauG). Es fragt sich, ob das Ver-
fahren unter den gegebenen Umständen der Form halber noch – wie 
gesetzlich (§ 154 Abs. 1 BauG) eigentlich ebenfalls vorgeschrieben – 
an den Regierungsrat überwiesen werden soll. 

Das SKE hat indessen die Verpflichtung, eine Einigungsver-
handlung auch über Einwendungen gegen die Enteignung durchzu-
führen (§ 153 BauG), stets als Kompetenz verstanden, die betreffen-
den Begehren mit aller Zurückhaltung einer rechtlichen "Grundprü-
fung" zu unterziehen und ein klares Ergebnis in einem Entscheid 
festzuhalten (AGVE 1996 S. 447, mit Hinweis; unpublizierter SKEE 
EV.2003.50022 / EV.2003.50024 vom 22. Juni 2004). 

Bei vorliegendem Enteignungstitel sind zwei der drei von 
Art. 26 BV vorgegebenen Voraussetzungen für Eigentumseingriffe 
(gesetzliche Grundlage, öffentliches Interesse und Verhältnismässig-
keit) ohne weiteres erfüllt. Die gesetzliche Grundlage ergibt sich aus 
dem BauG, das öffentliche Interesse aus dem Enteignungstitel. Offen 
bleibt die Verhältnismässigkeit. Hier wird aber nicht einmal von den 
Gesuchsgegnern behauptet, dass die notwendige Bereinigung der 
Rechtslage ohne Eingriff oder auch nur mit einem milderen Eingriff 
zu erreichen wäre. 

3.6. 
Es ist somit festzuhalten, dass die Gesuchsgegner mit ihren Ein-

wendungen gegen die Enteignung nicht durchdringen. Die Enteig-
nung an sich ist somit rechtmässig und zulässig. 
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B. Erschliessungsabgaben 

90 Anschlussgebühren Abwasser 
Hartflächen wie Gemeindestrassen, Privatstrassen und private Zufahr-
ten, die in die öffentliche Kanalisation entwässert werden, sind anschluss-
gebührenrechtlich gleich zu behandeln. 

Aus dem Entscheid des Spezialverwaltungsgerichts, Abteilung Kausalabga-
ben und Enteignungen, vom 23. Januar 2013 in Sachen S.AG gegen Einwoh-
nergemeinde W. (4-BE.2011.9). 

Sachverhalt 

Die Gemeinde W. belastet private Zufahrten und Privatstrassen, 
die in die Kanalisation entwässert werden, mit Anschlussgebühren. 
Für entwässerte Gemeindestrassen werden keine Anschlussgebühren 
bezahlt. 

Aus den Erwägungen 

4.3. 
(…) Ausführungen zum Rechtsgleichheitsgebot  
4.4. 
(…) 
Die Anschlussgebühr ist das Entgelt für den Einkauf in das 

bestehende Abwassersystem. Sie ist erst beim Anschluss an die Ka-
nalisation geschuldet. Sie richtet sich nach dem Mass des Vorteils, 
welcher dem Grundeigentümer durch die Abwasserentsorgung er-
wächst. Dieser Vorteil wird anhand schematischer, liegenschaftsbe-
zogener Kriterien berechnet, wobei das Verursacherprinzip (Art. 60a 
GSchG) zu beachten ist (Bundesgerichtsentscheide 2C_101/2007 
vom 22. August 2007, Erw. 4.3 und 2P.232/2006 vom 16. April 2007, 
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Erw. 3.2 f.). Rechtstechnisch handelt es sich bei den Anschlussge-
bühren nicht um Vorzugslasten. "Die Abgaben werden nicht erhoben, 
um den wirtschaftlichen Sondervorteil der Erschliessung bzw. der 
Überbaubarkeit des Grundstücks abzugelten, sondern als Gegenleis-
tung für den Anschluss eines bestimmten Gebäudes an das betreffen-
de Versorgungsnetz." Da sie ebenfalls zur Deckung der Erstellungs-
kosten der öffentlichen Anlage dienen, darf für ihre Bemessung aber 
auf das Ausmass des dem Pflichtigen erwachsenden Vorteils abge-
stellt werden (Bundesgerichtsentscheid 2P.223/2004 vom 18. Mai 
2005, Erw. 3.2). 

(…) 
Im Baugebiet besteht zudem eine Anschlusspflicht an die 

öffentliche Kanalisation (Art. 11 GSchG). Damit soll einerseits eine 
technisch einwandfreie Abwasserentsorgung gewährleistet und ande-
rerseits eine ausgewogene, gemeinschaftliche und rechtsgleiche Fi-
nanzierung der erforderlichen Abwasseranlagen sichergestellt werden 
(Bundesgerichtsentscheid 1C_534/2011 vom 29. Mai 2012 
Erw. 3.3 f.). 

(…) 
4.5. 
(…) 
4.6. 
(…) 
Mit dem Anschluss einer Baute/Hartfläche an die Kanalisation 

wird erreicht, dass das anfallende Abwasser gewässerschutzkonform 
entsorgt wird. Diesen Vorteil erlangt jede an die Kanalisation ange-
schlossene "Anlage", ob Gebäude oder Hartfläche. Für welchen 
Zweck (Wohnen, Verkehr) die entwässerte "Anlage" erstellt wurde, 
spielt aus Sicht des Erschliessungsfinanzierungsrechts keine Rolle. 
Ebenso ist aus dieser Optik irrelevant, ob die öffentliche Hand oder 
ein Privater Eigentümer der angeschlossenen Hartfläche ist und ob 
diese dem Gemeingebrauch gewidmet ist oder nicht.  

Wird eine Strasse, ein Platz oder eine Zufahrt über die öffentli-
che Kanalisation entwässert, hat der Eigentümer der Baute dafür ein 
Entgelt zu zahlen. Das führt dazu, dass sich die Gemeinde quasi in 
das eigene Abwassersystem "einkauft". Angesichts der gesetzlichen 
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Pflicht der Gemeinde, die Abwasserbeseitigung als nicht mit Steuer-
mitteln finanzierten Eigenwirtschaftsbetrieb zu führen, ist das auch 
richtig. Würde sie für ihre in die Kanalisation entwässerten Bau-
ten/Hartflächen keine Anschlussgebühren bezahlen, würde dies 
einerseits gegen das Verursacherprinzip verstossen (im kantonalen 
Recht in § 23 EG UWR verankert) und andererseits eine Kostenver-
schiebung zu Lasten der Privaten bewirken. (…) Ist eine Versicke-
rung nicht möglich und wird das Wasser über die Kanalisation abge-
führt, profitiert die öffentliche Fläche von der Abnahme des Wassers 
gleich wie die private Fläche. Beide sind gleichermassen auf das 
kommunale Abwassersystem angewiesen. Die wesentlichen Tatbe-
stände sind für private und öffentliche entwässerte Hartflächen 
gleich. Eine Ungleichbehandlung bei den Anschlussgebühren lässt 
sich sachlich nicht begründen, weshalb sie nicht gerechtfertigt ist. 

91 Anschlussgebühren Wasser 
Für die Beurteilung, ob eine genügende wassermässige Erschliessung vor-
liegt, ist auf die Richtlinien "Grundlagen für Planung, Erstellung, Betrieb 
und Unterhalt von Wasserversorgungen und Hydrantenanlagen" des 
Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfachs abzustellen. 

Aus dem Entscheid des Spezialverwaltungsgerichts, Abteilung Kausalabga-
ben und Enteignungen, vom 27. Februar 2013 in Sachen L.A. AG gegen Ein-
wohnergemeinde S. (4-BE.2010.7). Der Entscheid wurde in einem hier nicht 
relevanten Punkt beim Verwaltungsgericht angefochten. 

Sachverhalt 

Die Erhebung von Wasseranschlussgebühren setzt unter ande-
rem voraus, dass die kommunale Wasserversorgung der der Gemein-
de obliegenden Erschliessungspflicht genügt. Vorfrageweise war zu 
untersuchen, ob sie vorliegend erfüllt wird. 
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Aus den Erwägungen 

9.3. 
9.3.1. 
Bauten und Anlagen dürfen nur auf baureifen Grundstücken er-

stellt werden. Baureif ist ein Grundstück unter anderem, wenn es 
eine zweckmässige Zufahrt aufweist und die nötigen Anlagen für 
Trinkwasser, Löschwasser- sowie Energieversorgung und für eine 
vorschriftsgemässe Abwasserbeseitigung vorhanden sind und es so-
mit erschlossen ist (§ 32 Abs. 1 BauG). Gemäss § 33 Abs. 1 BauG 
sind die Gemeinden verpflichtet, die Bauzonen zeitgerecht zu er-
schliessen. 

9.3.2. 
(…) In Kleinstädten und in Dörfern ist im Normalfall der zur 

Brandbekämpfung erforderliche Wasserbedarf für die Dimensionie-
rung des Leitungssystems entscheidend (Richtlinien "Grundlagen für 
Planung, Erstellung, Betrieb und Unterhalt von Wasserversorgungen 
und Hydrantenanlagen" des Schweizerischen Vereins des Gas- und 
Wasserfachs, Ausgabe November 2000 [kurz: Wasser-Richtlinien], 
S. 20). Auch in S. existiert ein einheitliches Leitungssystem, welches 
der Versorgung mit Brauchwasser sowie dem Wasserbedarf zur 
Brandbekämpfung dient. 

(…) 
9.3.3. 
Das BauG enthält keine konkreten Angaben über die Anforde-

rungen an die Erschliessungspflicht der Gemeinden. Auf Anfrage 
teilte das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), Abteilung 
für Umwelt, Sektion Boden und Wasser, mit, dass der Kanton Aargau 
gestützt auf § 53 KV die Vorkehren der Gemeinden zur Sicherstel-
lung der Wasserversorgung koordiniere. Es sei den Gemeinden je-
doch weitgehend freigestellt, wie sie diese Aufgabe lösen. Im Weite-
ren sei festzuhalten, dass in Bezug auf die Wasserversorgung kein 
konkretes kantonales Gesetz existiere, welches für die Frage nach 
den Anforderungen an eine wassermässig genügende Erschliessung 
beizuziehen wäre (Schreiben des BVU, Abteilung für Umwelt, Sek-
tion Boden und Wasser, vom 19. November 2012). 
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Auch der beim BVU, Abteilung Raumentwicklung, zur Frage 
des wassermässigen Erschliessungsgrades einer Parzelle aus raum-
planerischer Sicht eingeholte Amtsbericht gibt keinen konkreten Auf-
schluss darüber. Das BVU, Abteilung Raumentwicklung, führt in sei-
nem Bericht aus, dass die Strassen durch Strassenlinien gesichert 
würden. Leitungen hingegen würden nur so weit durch eigene Lei-
tungslinien gesichert, als die Leitungstrassen nicht innerhalb öffentli-
cher Strassen geführt werden können. Die weiteren Erschliessungs-
anforderungen im Sinne von § 32 BauG wie Trinkwasser, Löschwas-
ser, Abwasser und Energieversorgung seien in der Praxis nicht Ge-
genstand einer (Sonder-) Nutzungsplanung, da deren Sicherung und 
Erstellung normalerweise anderweitig in Reglementen kommunaler 
oder regionaler Werke oder im Generellen Entwässerungsplan aus-
reichend geregelt sei. Bei der Beurteilung, ob ein Gebiet als erschlos-
sen im Sinne von Art. 19 und 22 RPG sowie § 33 BauG gelte, stelle 
sich in Sondernutzungsplänen daher in erster Linie die Frage, ob die 
Strassenerschliessung sichergestellt sei. Die Notwendigkeit und 
Zweckmässigkeit weitergehender Planinhalte, so dass mit der 
Erstellung der Strassen auch alle anderen Erschliessungselemente er-
stellt werden können, sei grundsätzlich Sache der Gemeinde. 

9.4. 
9.4.1. 
Mit der Vorschrift einer "genügenden" Erschliessung räumt das 

Gesetz der Baubewilligungsbehörde einen gewissen Entscheidungs-
spielraum ein. Das bedeutet aber nicht, dass sie beliebige Anforde-
rungen stellen dürfte. Die Bewilligungsbehörde bleibt an Gesetz und 
Recht gebunden. Bei der Beurteilung der Frage, ob eine genügende 
strassenmässige Erschliessung vorliegt, sind praxisgemäss die Nor-
men der VSS beizuziehen (AGVE 1981 S. 251; AGVE 1999 S. 201; 
AGVE 2001 S. 454; Erich Zimmerlin, Kommentar zum [alten] Bau-
gesetz des Kantons Aargau, Aarau 1985, N 3 zu § 36 aBauG). Da das 
BauG auch in Bezug auf die wassermässige Erschliessung einer Par-
zelle keine konkreten Angaben enthält, stellt sich die Frage, nach 
welchen Kriterien dies zu beurteilen ist. Genau wie bei der Frage 
nach einer genügenden strassenmässigen Erschliessung, sollen auch 
die Anforderungen an die wassermässige Erschliessung nicht belie-
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big festgelegt werden. Dies ist jedoch nur dann zu gewährleisten, 
wenn - wie die VSS-Normen für die strassenmässige Erschliessung - 
eine Grundlage gegeben ist, auf die bei der Beurteilung der erschlies-
sungsmässigen Situation abgestellt werden kann. Aus diesem Grund 
drängt es sich auf, bei der Beurteilung, ob eine genügende wasser-
mässige Erschliessung vorliegt, auf die bereits erwähnten 
(Erw. 9.3.2.) Wasser-Richtlinien zurückzugreifen und sich an diesen 
zu orientieren. 

9.4.2. 
Gemäss § 19 Abs. 4 Wasserreglement der Gemeinde S. sind zu-

sätzliche Löscheinrichtungen für grössere Bauten, Betriebe und An-
lagen, soweit von der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) 
vorgeschrieben, auf Kosten des Eigentümers zu erstellen und zu un-
terhalten. Es ist daher zu prüfen, ob diese kommunale Bestimmung 
den Wasser-Richtlinien entspricht. 

Die Lagerhallen stehen in der Industriezone. Gemäss unwider-
sprochenen Angaben der Beschwerdegegnerin werde in der Indu-
striezone eine Wasserzufuhr von 3600 Liter/Minute gewährleistet. 
Dies entspreche der vom Gesetz geforderten Leistung, weshalb ein 
zonenkonformer Löschschutz existiere. 

9.4.3. 
Die Anforderungen an den von den Gemeinden bereitzustellen-

den Löschschutz sind im FwG sowie in der FwV geregelt. Gestützt 
darauf sind die Gemeinden verpflichtet, die ihren Verhältnissen ent-
sprechende Organisation der Feuerwehr und die nötigen Lösch- oder 
Rettungseinrichtungen auf ihre Kosten zu schaffen (§ 4 Abs. 1 FwG). 
Als Löscheinrichtungen gelten unter anderem Hydrantenanlagen mit 
genügend grosser Wasserreserve und ausreichendem Druck (§ 17 
Abs. 1 FwG). Im Weiteren hält § 11 Abs. 3 FwV fest, dass die Grösse 
der Löschreserve durch die AGV festgelegt wird. Sie richtet sich 
grundsätzlich nach Gebäudezahl, vorherrschender Bauweise und be-
sonderen Risiken, muss jedoch mindestens 100 m3 betragen. Ausrei-
chend ist ein dynamischer Druck am Hydranten von 3,5 bar bei der 
massgebenden Löschwasserbezugsmenge. Für die Löschwasserbe-
zugsmenge und die Löschwasserbezugsdauer wird auf die Richtlinie 
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"Leitfaden für die Versorgung mit Löschwasser", Ausgabe 2003, des 
Schweizerischen Feuerwehrverbandes (Leitfaden SFV) verwiesen. 

Gemäss dem Leitfaden SFV sind bei Industrie- und Grossbetrie-
ben (Sachwert bis 5 Mio.) eine Wassermenge von 3600 Liter/Minute 
und eine Löschreserve von 600 m3 erforderlich (Leitfaden SFV, 
S. 11). Dieselben Vorgaben enthalten auch die Wasser-Richtlinien. 
Diese sehen nämlich bei Industriezonen ohne Sonderrisiken ebenfalls 
eine erforderliche Wassermenge von 3600 Liter/Minute und eine 
Löschreserve von mindestens 600 m3 vor (Wasser-Richtlinien, 
S. 21). 

Die von der Beschwerdegegnerin bereitgestellte Wasserzufuhr 
von 3600 Liter/Minute entspricht somit der nach dem Leitfaden SFV 
geforderten Menge. Sie erfüllt damit auch die Vorgaben der Wasser-
Richtlinien. Gestützt auf diese Ausführungen muss davon ausgegan-
gen werden, dass die Beschwerdegegnerin ihrer Erschliessungs-
pflicht genügend nachgekommen ist und die Industriezone wasser-
mässig ausreichend erschlossen ist. Dabei gilt es zu beachten, dass in 
der Regel stets nur für den Normfall geplant werden kann. Die Kos-
ten für einen zusätzlichen Wasserbedarf, der über das in der ent-
sprechenden Zone übliche Mass hinausgeht, kann die grundsätzlich 
erschliessungspflichtige Gemeinde dem Eigentümer auferlegen. Be-
sonders in Industriezonen dürfte das Risiko, dass Projekte mit einem 
über der Norm liegenden Wasserbedarf realisiert werden sollen, er-
höht sein. Gerade auch deshalb kann es dem Gemeinwesen finanziell 
nicht zugemutet werden, für jeden möglichen Einzelfall, der vom 
Bedarf her über dem Normalfall liegt, genügend Ressourcen bereit-
zustellen. 



 

Anwaltskommission 





2013 Anwaltsrecht 451 

I. Anwaltsrecht 

 

92 Art. 12 lit. a BGFA 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte dürfen bei ihrer Tätigkeit Kritik 
an der Rechtspflege üben, und es ist ihr Recht und ihre Pflicht, allfällige 
Missstände aufzuzeigen und Mängel des Verfahrens zu rügen. Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte müssen aber im Kontakt mit der Gegen-
partei und den Behörden sachlich bleiben. Persönliche Beleidigungen, 
Verunglimpfungen und Beschimpfungen sind zu unterlassen. 

Entscheid der Anwaltskommission vom 23. Mai 2013 (AVV.2012.30). 

Sachverhalt 

1. 
(…) 
Die beanzeigte Anwältin wurde betreffend folgender Äusserung 

in ihrem Schreiben vom 31. Januar 2010 an Rechtsanwalt X wegen 
übler Nachrede schuldig gesprochen: "In meiner langen beruflichen 
Tätigkeit bin ich selten mit einem Verfahren konfrontiert worden, bei 
der sich die Familie so manipulativ und charakterlos verhalten hat, 
wie die Mitglieder der Familie S.." 

Aus den Erwägungen 

(…) 
2.2.2. 
Eine sorgfältige und gewissenhafte Berufsausübung bedingt, 

dass sich der Rechtsanwalt - seiner besonderen Stellung in der 
Rechtspflege entsprechend - einer gewissen Zurückhaltung befleis-
sigt, um einer Eskalation der Streitigkeit entgegenzuwirken (vgl. 
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BGE 130 II 270 E. 3.2.2 S. 277); er soll die Auseinandersetzung mit 
dem Gegner oder dessen Rechtsvertreter nicht auf persönlicher Ebe-
ne austragen. Vom Rechtsanwalt darf erwartet werden, dass er auch 
im Kontakt mit der Gegenpartei und den Behörden sachlich bleibt 
und auf persönliche Beleidigungen, Verunglimpfungen und Be-
schimpfungen verzichtet (BGE 131 IV 154 E. 1.3.2 S. 158). Im Übri-
gen bleibt es dem Rechtsanwalt aber unbenommen, bei seiner Tä-
tigkeit Kritik an der Rechtspflege zu üben; es ist sein Recht und seine 
Pflicht, allfällige Missstände aufzuzeigen und Mängel des Verfahrens 
zu rügen (BGE 106 Ia 100 E. 8b S. 107 f.). Er darf insoweit durchaus 
energisch auftreten und sich den Umständen entsprechend scharf 
ausdrücken, wobei von ihm nicht verlangt werden kann, jedes Wort 
genau abzuwägen (vgl. Urteil des Bundesgerichtes 2A.499/2006 vom 
11. Juni 2007). Im Kontakt mit Gegenparteien hat sich der Anwalt 
aber stets so zu verhalten, dass das Vertrauen in seine Person und die 
Anwaltschaft insgesamt gewahrt bleibt (FELLMANN BGFA-Kom-
mentar, N 49 zu Art. 12). Er darf keine Aussagen machen, die für den 
Prozess sachlich bedeutungslos sind und nur die Gegenpartei demüti-
gen sollen. Beleidigungen mittels Anzüglichkeiten, die nicht zur Sa-
che gehören, und unnötig ehrverletzende Äusserungen gegenüber 
Gegnern und Dritten sind zu unterlassen (FELLMANN BGFA-Kom-
mentar, N 50 zu Art. 12).  

2.3. 
Mit Urteil des Obergerichtes des Kantons Aargau vom 14. Feb-

ruar 2012 wurde die beanzeigte Anwältin der üblen Nachrede gemäss 
Art. 173 Ziff.1 StGB schuldig gesprochen. Diesem ist zu entnehmen, 
dass sich die beanzeigte Anwältin auf den Rechtfertigungsgrund der 
gesetzlich erlaubten Handlung (Art. 14 StGB) berief.  

(…) 
2.5.2 
(…) 
Zwar ist die Anwaltskommission an einen strafrechtlichen Ent-

scheid nicht gebunden (vgl. Walter Fellmann , Anwaltsrecht, Bern 
2010, N 608 [zit. Fellmann, Anwaltsrecht]), vorliegend erachtet die 
Anwaltskommission die Ausführungen des Obergerichtes, wonach 
der Rechtfertigungsgrund der gesetzlich erlaubten Handlung gemäss 
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Art. 14 StGB nicht gegeben ist, als zutreffend. Zudem lässt sich der 
Stellungnahme der beanzeigten Anwältin vom 20. August 2012 
nichts entnehmen, was nicht auch schon dem Obergericht des Kan-
tons Aargau zum Zeitpunkt der Urteilsfällung bekannt war. Zwar darf 
die beanzeigte Anwältin wie bereits ausgeführt durchaus energisch 
auftreten, sich den Umständen entsprechend scharf ausdrücken, Kri-
tik an der Rechtspflege üben und allfällige Missstände aufzeigen. In-
dem die beanzeigte Anwältin jedoch die Gegenpartei sowie deren Fa-
milie in ihrem Schreiben vom 31. Januar 2010 an den Rechtsanwalt 
eines manipulativen und charakterlosen Verhaltens bezichtigte, über-
schritt sie diese Grenze, zumal die Familie der Gegenpartei mit dem 
Verfahren nichts zu tun hatte und nicht daran beteiligt war. Die 
Äusserung der beanzeigten Anwältin war ohne sachlichen Bezug und 
dürfte ihrem Klienten wenig gedient haben. Die beanzeigte Anwältin 
hat sich mit dieser Äusserung nicht nur rechtswidrig verhalten, son-
dern auch die in Art 12 lit. a BGFA statuierte Pflicht zu einer sorgfäl-
tigen und gewissenhaften Berufsausübung verletzt. Soweit die bean-
zeigte Anwältin in ihrer Stellungnahme auf ihr grosses Engagement 
verweist, ist zu betonen, dass nicht ihr Engagement beanstandet wird, 
sondern der Umstand, dass sie im Rahmen ihres Engagements unnö-
tige ehrverletzende Äusserungen gemacht hat. Ein grosses Enga-
gement bei der Wahrung der Interessen eines Mandanten oder einer 
Mandantin ist auch ohne ehrverletzende Äusserung möglich. 





 

Verwaltungsbehörden 
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I. Bau-, Raumentwicklungs- und Umweltschutzrecht 

 

93 Terrainveränderung 
Eine in der Landwirtschaftszone unsachgemäss und mit falschem Boden-
material vorgenommene Terrainveränderung ist nicht bewilligungsfähig; 
dabei kann offen gelassen werden, ob die Voraussetzungen für die Bewil-
ligung einer Bodenverbesserung ursprünglich vorhanden gewesen wären. 

Aus dem Entscheid des Regierungsrats vom 22. Mai 2013 i.S. X. gegen den 
Entscheid des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (Abteilung für Baube-
willigungen)/Gemeinderats U. (RRB-Nr. 2013-000557). 

Aus den Erwägungen 

1. Ausgangslage und rechtliche Grundlage 
1.1 
Der Beschwerdeführer ist Eigentümer der Parzelle Y auf Ge-

meindegebiet U.. Die Parzelle liegt in der Landwirtschaftszone ohne 
Landschaftsschutzüberlagerung und ist als Fruchtfolgefläche der 
Güteklasse 2 klassiert. Der Beschwerdeführer betreibt darauf Acker-
bau. Im August 2011 trug er auf einer Fläche von 20 Aren ca. 200 m3 
"Bodenmaterial" in einer Mächtigkeit von 10 bis 40 cm flächig auf 
den Boden seiner Parzelle auf.  

Eine Terrainveränderung dieses Ausmasses ist baubewilligungs-
pflichtig (vgl. Art. 22 RPG; § 6 lit. f i.V.m. § 59 Abs. 1 BauG; § 49 
Abs. 1 lit. i BauV). Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch 
nicht bestritten. 

1.2 
Nach Art. 16 und 16a RPG umfassen Landwirtschaftszonen 

Land, das sich für die landwirtschaftliche Nutzung oder den Garten-
bau eignet oder im Gesamtinteresse landwirtschaftlich genutzt wer-
den soll. Bauten und Anlagen – wozu auch wesentliche Veränderun-
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gen des Terrains gehören – sind in der Landwirtschaftszone nur 
zugelassen, wenn sie eine hinreichend enge Verbindung zur landwirt-
schaftlichen Nutzung aufweisen und betriebsnotwendig sind. In der 
Landwirtschaftszone zonenkonform sind Bauten und Anlagen, wenn 
sie der Produktion verwertbarer Erzeugnisse aus Pflanzenbau und 
Nutztierhaltung oder der Bewirtschaftung naturnaher Flächen dienen 
(vgl. Art. 34 Abs. 1 RPV). 

Grundsätzlich steht Terrainveränderungen Art. 1 USG entgegen, 
wonach die Fruchtbarkeit des Bodens dauerhaft zu erhalten ist. Ge-
mäss Art. 2 Abs. 1 lit. a der Verordnung über Belastungen des Bo-
dens (VBBo) vom 1. Juli 1998 gilt der Boden als fruchtbar, wenn er 
eine für seinen Standort typisch artenreiche, biologisch aktive Le-
bensgemeinschaft und typische Bodenstruktur sowie eine ungestörte 
Abbaufähigkeit aufweist.  

Geländeveränderungen zur Verbesserung des Kulturlands oder 
der landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsverhältnisse sind nach der 
Praxis des Regierungsrats dann zonenkonform und somit zulässig, 
wenn ohne wesentliche Veränderung oder Beeinträchtigung der 
Landschaft mit relativ geringem Aufwand gewichtige Vorteile für die 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung erzielt werden können (z.B. 
punktuelle Aufschüttung zur Ermöglichung einer direkten Zufahrt 
anstelle eines langen Umweges) oder qualitativ eine Bodenverbesse-
rung erreicht werden kann. Unstatthaft sind Geländeveränderungen, 
die aufgrund ihres Ausmasses zum Bewirtschaftungsvorteil in kei-
nem angemessenen Verhältnis mehr stehen oder durch Beeinträchti-
gung prägender Landschaftselemente mit vorrangigen Anliegen des 
Natur- und Landschaftsschutzes kollidieren. Geringere Anforderun-
gen sind an die Verbesserung vorbestehender künstlicher Verände-
rungen wie z. B. zu steile Strassenböschungen zu stellen. Von Bedeu-
tung ist auch, ob fremdes Auffüllmaterial herangeführt werden muss; 
wegen der diesbezüglich bestehenden Knappheit ist geeignetes Auf-
füllmaterial in erster Linie für die Wiederherrichtung und Rekultivie-
rung von Kiesgruben zu verwenden (AGVE 1985 S. 638 f., 1983 
S. 525 ff.; RRB Nr. …). 
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2. Bewilligungsfähigkeit der Terrainveränderung 
2.1  
Der Beschwerdeführer gab anlässlich der Verhandlung vom 

11. Dezember 2012 an, die Aufschüttung vorwiegend zum Zwecke 
der Bewirtschaftungserleichterung vorgenommen zu haben. Vor der 
Aufschüttung sei die Parzelle nur schwer zu pflügen gewesen, da nur 
eine dünne Erdschicht den sehr felsigen Boden bedecke. Eine Er-
tragssteigerung sei durch die Aufschüttung nur zweitrangig verfolgt 
worden. 

Gemäss Ausführungen der Abteilung für Baubewilligungen 
(AfB) in ihrer Stellungnahme vom 22. Juni 2012 stimmen die Aussa-
gen des Beschwerdeführers an der Augenscheinsverhandlung vom 
12. April 2012, wonach die aufgeschüttete Fläche ursprünglich bis in 
die Zeit des zweiten Weltkriegs hinein mit Wald bestockt gewesen 
war, mit der Siegfriedkarte aus dem Jahre 1940 überein. Sowohl die 
AfB wie auch die Abteilung für Umwelt (AfU) anerkennen im 
Grundsatz die Vereinbarkeit einer Bodenverbesserung mit Art. 1 
USG und der VBBo bei "anthropogen", d.h., durch menschliche Ein-
griffe gestörten Bodenverhältnissen. Beide Abteilungen vertreten je-
doch die Ansicht, es könne nach der durch den Beschwerdeführer 
vorgenommenen Terrainveränderung nicht mehr festgestellt werden, 
ob der Boden der fraglichen Parzelle vor der Aufschüttung anthropo-
gen verändert war. Aus umweltschutzrechtlicher Sicht sei eine Bo-
denverbesserung im Nachhinein nicht mehr möglich und die Gelän-
deveränderung sei deshalb nicht bewilligungsfähig. Gemäss Angaben 
der Landwirtschaft Aargau (LWAG) handelte es sich aus landwirt-
schaftlicher Sicht bei der betroffenen Parzelle bereits vor der Terrain-
veränderung um einen gestörten Standort. Die kantonale Fachbehör-
de erachtet eine Bodenverbesserung durch die weitere Zufuhr von 
einwandfreiem Bodenmaterial als begründbar und rechtlich zulässig. 

2.2 
Aus zwei in den Akten befindlichen Transportrapporten vom 

15. und 18. Juli 2011 geht hervor, dass dem Beschwerdeführer insge-
samt 204 m3 Stockboden geliefert wurde, der an der S.-Strasse in L. 
ausgehoben worden war. Der Begriff Stockboden wird für die unter 
dem Oberboden (A-Horizont, Humus) liegende Bodenschicht (B-
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Horizont) verwendet; als C-Horizont wird die unterhalb des eigentli-
chen Wurzelraums liegende Schicht ohne biologische Aktivität be-
zeichnet (vgl. Kantonale Boden-Schutzfachstellen und Bundesamt 
für Umwelt, Merkblatt Bodenschutz lohnt sich, Bern 2008, S. 5). Ge-
mäss bodenkundlichem Kurzbericht der T. AG wurden auf der Par-
zelle zur Zustandserhebung vier Sondierbohrungen mit dem Flü-
gelbohrer abgeteuft. Die Begutachtung ergab, dass auf der Parzelle 
so genanntes BC-Material (B- und C-Horizont) aufgetragen worden 
war. Dem aufgetragenen Material fehlt nach den Ausführungen des 
Gutachters der für einen Oberboden charakteristische organische An-
teil komplett. Die Struktur weist gemäss Gutachten ebenfalls Mängel 
auf, da das Krümelgefüge fehlt. Das begutachtete Material ist damit 
mit Art. 2 Abs. 1 lit. a VBBo nicht vereinbar. Die Behauptung des 
Beschwerdeführers, er habe die Fläche mit Humus aufgeschüttet, 
trifft demnach nicht zu. Die ebenfalls in den Akten befindliche, we-
der datierte noch unterzeichnete Deklaration für die Materialablage-
rung, in der als Materialart Humus angegeben wird, kann sich auf-
grund der Begutachtung der T. AG nicht auf das für die Aufschüttung 
auf der fraglichen Parzelle verwendete Material beziehen. Die Vertre-
ter aller involvierten kantonalen Fachbehörden waren sich anlässlich 
der Verhandlung vom 11. Dezember 2012 denn auch über die 
mangelhafte Qualität des für die Terrainveränderung verwendeten 
Materials einig. Für den Regierungsrat besteht unter den gesamten 
Umständen kein Anlass, das Kurzgutachten der T. AG und die Beur-
teilung der Sachlage durch die Fachabteilungen des Kantons in 
Zweifel zu ziehen.  

2.3  
Wird gemäss Art. 7 Abs. 1 lit. a VBBo ausgehobener Boden 

wieder als Boden verwendet (z. B. für Rekultivierungen oder Ter-
rainveränderungen), so muss er so aufgebracht werden, dass die 
Fruchtbarkeit des vorhandenen und die des aufgebrachten Bodens 
durch physikalische Belastungen höchstens kurzfristig beeinträchtigt 
werden. Gestützt auf Art. 6 Abs. 1 VBBo muss, wer Anlagen erstellt 
oder den Boden bewirtschaftet, unter Berücksichtigung der physika-
lischen Eigenschaften und der Feuchtigkeit des Bodens, Fahrzeuge, 
Maschinen und Geräte so auswählen und einsetzen, dass Verdichtun-
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gen und andere Strukturveränderungen des Bodens vermieden wer-
den, welche die Bodenfruchtbarkeit langfristig gefährden. 

Auf den in den Akten vorhandenen Fotos ist zu sehen, dass das 
gelieferte Bodenmaterial in Haufen auf der Parzelle des Beschwerde-
führers abgeladen worden war. Die breiten und tiefen Fahrspuren las-
sen darauf schliessen, dass das Material anschliessend von den Hau-
fen mit einem schweren Pneufahrzeug direkt auf den Oberboden der 
Parzelle verteilt wurde. Diese Vorgehensweise widerspricht den Vor-
gaben von Art. 6 und 7 VBBo fundamental. Eine sachgerechte Auf-
schüttung (mit zu verwendendem sauberen Material) hätte die vorhe-
rige Abschälung des standörtlichen Ober- und Unterbodens erfordert. 
Die Art und Weise der vorgenommenen Terrainaufschüttung bzw. der 
Umgang mit dem Boden wurde denn auch von allen kantonalen 
Fachbehörden beanstandet (vgl. …). Die entsprechende Beurteilung 
kam von den Vertretern der Fachabteilungen auch anlässlich der Ver-
handlung vom 11. Dezember 2012 einhellig zum Ausdruck. Somit 
steht fest, dass die Terrainveränderung auch nicht fachgerecht ausge-
führt wurde. 

2.4 
Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass der Beschwerde-

führer für die Aufschüttung weder das richtige Bodenmaterial ver-
wendet noch die Terrainveränderung sachgemäss ausgeführt hat. 
Auch wenn die Voraussetzungen für die Bewilligung einer Boden-
verbesserung ursprünglich vorhanden gewesen wären, was offen 
gelassen werden kann, ist die durch den Beschwerdeführer vorge-
nommene Geländeveränderung auf Parzelle Y auf Gemeindegebiet 
U.  aufgrund der unsachgemässen Ausführung der Aufschüttung mit 
falschem Material nachträglich nicht bewilligungsfähig.  

3. Verhältnismässigkeit des Rückbaus 
(…) 
3.2 
(…) 
Auch die beiden Eventualanträge des Beschwerdeführers, wo-

nach das Baugesuch mit der Auflage gutzuheissen sei, dass der Be-
schwerdeführer zusätzlich qualitativ gutes Oberbodenmaterial von 
mindestens 200 m3 über die ganze Fläche von 20 a verteilt bzw. an-
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stelle eines Rückbaus der Aufschüttung die Zufuhr von mindestens 
200 m3 qualitativ guten Oberbodenmaterials über die ganze Fläche 
von 20 a – gegebenenfalls unter Beizug einer bodenkundlichen Be-
gleitung - zu verfügen sei, erweisen sich im Hinblick auf die betrof-
fenen öffentlichen Interessen des Bodenschutzes beziehungsweise 
der Verhinderung einer – vorliegend erheblichen – negativen präjudi-
ziellen Wirkung als keine geeigneten, milderen Massnahmen: Eine 
weitere Aufschüttung auch von qualitativ gutem Oberbodenmaterial 
stellt ohne Rückbau des aufgeschütteten ungeeigneten Materials kei-
ne gangbare Alternative zur Behebung des dem Boden durch Ver-
dichtung zugefügten Schadens dar. Ohne eine einwandfreie – im 
wörtlichen Sinne verstanden – (Boden-)Grundlage lässt sich auch im 
Hinblick auf die Bodenschichtung keine dauerhafte und nachhaltige 
Bodenverbesserung herstellen. 

Die Beschwerde ist unter diesen Umständen vollumfänglich ab-
zuweisen.  

(…) 

94 Zonenkonformität 
Die Baubewilligung für ein nutzungsplankonformes Bauvorhaben darf 
nicht mit der Begründung verweigert werden, das Vorhaben widerspre-
che dem kantonalen Richtplan. Immerhin entfaltet der Richtplan im Bau-
bewilligungsverfahren seine Bindungskraft dort, wo das anwendbare 
Recht Ermessen einräumt, Interessenabwägungen vorsieht oder mit Hilfe 
unbestimmter Gesetzesbegriffe Handlungsspielräume gewährt. 

Aus dem Entscheid des Regierungsrats vom 4. September 2013 i.S. Stadtrat 
X. gegen den Entscheid des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (Abtei-
lung für Baubewilligungen)/Gemeinderats Y. (RRB Nr. 2013-001100). 

Aus den Erwägungen 

4.1 
In materieller Hinsicht bestreitet der Stadtrat X. die Zonenkon-

formität des Bauvorhabens der A SA. Er macht geltend, dass der Ge-
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meinderat Y. in der angefochtenen Baubewilligung die Vorgaben des 
behördenverbindlichen Richtplans zu Standorten mit hohem Ver-
kehrsaufkommen nicht berücksichtigt habe; diese Vorgaben würden 
die Autonomie der Gemeinde bei der Anwendung der kommunalen 
Zonenvorschriften beschränken. Von den Auswirkungen her sei das 
Vorhaben mit einer herkömmlichen Verkaufsnutzung vergleichbar, 
die eine Nettoladenfläche von deutlich mehr als die im Richtplan ge-
nannten Werte aufweise. Für derartige Verkaufsnutzungen ausserhalb 
von Kern- und Zentrumszonen verlange der Richtplan eine ausdrück-
liche Bezeichnung in der Nutzungsplanung; weder der aktuell gelten-
de noch der Entwurf des neuen Nutzungsplanes der Gemeinde Y. 
sähen dies für das fragliche Gebiet jedoch vor. 

In ähnlicher Weise argumentiert auch das BVU; obwohl es sel-
ber die Zustimmung zum Bauvorhaben erteilt hat, beantragt es nun-
mehr die Gutheissung der Beschwerde. 

4.2 
Gemäss § 8 BauG dient der Richtplan dazu, bei der räumlichen 

Entwicklung die übergeordneten kantonalen und regionalen Interes-
sen zu wahren (Abs. 1 lit. a) und die Erfüllung raumwirksamer Auf-
gaben durch die Gemeinwesen aufeinander abzustimmen (Abs. 1 
lit. b); zu diesem Zwecke soll der Richtplan insbesondere Siedlungs-, 
Landwirtschafts-, Erholungs- und Schutzgebiete in den Grundzügen 
festlegen (Abs. 2 lit. a) und die wichtigsten Anlagen des Verkehrs so-
wie der Ver- und Entsorgung bezeichnen (Abs. 2 lit. b). Nach Art. 9 
Abs. 1 RPG ist der kantonale Richtplan für die Behörden verbind-
lich, d.h. kommunale und kantonale Stellen – und nach der bundes-
rätlichen Genehmigung auch die Bundesstellen – haben sich an die 
im Richtplan gemachten Vorgaben zu halten. Der Richtplan zeigt auf, 
in welcher Weise die für raumrelevante Entscheide zuständigen Be-
hörden von den von Gesetzes wegen bestehenden Handlungsspiel-
räumen Gebrauch machen sollen. Umgekehrt bedeutet die Behörden-
verbindlichkeit aber auch, dass der Richtplan für Grundeigentümer 
keine verbindlichen Festlegungen treffen kann. Ein nutzungsplan-
konformes Bauvorhaben kann somit nicht mit der Begründung ver-
weigert werden, es widerspreche einem behördenverbindlichen 
Richtplan. Dies käme einer unzulässigen Vorwirkung des Richtplans 
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gleich und hätte im Ergebnis eine Änderung des geltenden Nutzungs-
plans zur Folge. Ebenso wenig lässt sich daher einem Bauvorhaben 
allein gestützt auf einen kommunalen oder kantonalen Richtplan ein 
überwiegendes Interesse entgegenhalten. Immerhin entfaltet der 
Richtplan im Baubewilligungsverfahren seine Bindungskraft dort, 
wo das anwendbare Recht Ermessen einräumt, Interessenabwägun-
gen vorsieht oder mithilfe unbestimmter Gesetzesbegriffe Hand-
lungsspielräume gewährt (vgl. Urteile des Bundesgerichts 
1A.154/2002 vom 22. Januar 2003 und 1C_98/2012 vom 7. August 
2012). 

4.3 
Sowohl der Stadtrat X. als auch das Department Bau, Verkehr 

und Umwelt stützen sich bei ihrer Argumentation auf Ziff. 3 des Be-
schlusses zu Kapitel S 3.1 "Standorte für Nutzungen mit hohem Ver-
kehrsaufkommen und für mittelgrosse Verkaufsnutzungen" des kan-
tonalen Richtplans vom 20. September 2011 (Richtplan 2011): Da-
nach gelten Standorte mit einer Nettoladenfläche zwischen 500 m2 
und 3'000 m2 als mittelgrosse Verkaufsnutzungen (Ziff. 3.1); solche 
neue Standorte oder entsprechende Erweiterungen von bestehenden 
Verkaufsnutzungen ausserhalb von Kern- und Zentrumsgebieten der 
urbanen Entwicklungsräume oder der ländlichen Zentren bedürfen 
einer ausdrücklichen Bezeichnung (Nutzung, Grösse usw.) in der 
Nutzungsplanung (Ziff. 3.2). Als Standortkriterien gelten dieselben 
Kriterien wie für Standorte mit hohem Verkehrsaufkommen, d.h. es 
bedarf einer angemessenen Erschliessung mit dem motorisierten In-
dividualverkehr ohne übermässige Belastung von Wohngebieten, 
einer guten, dem Zweck entsprechenden Erschliessung mit dem 
öffentlichen Verkehr und dem Langsamverkehr sowie eines Bezuges 
zu gewachsenen Zentren oder Bahnhofsgebieten und einer städte-
baulichen Einbindung. Zudem ist der Bedarf für Verkaufsnutzungen 
in die Interessenabwägung einzubeziehen; die Grundversorgung der 
Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen und 
periodischen Bedarfs innerhalb der Ortszentren darf nicht gefährdet 
werden (Ziff. 3.3). 

Es gilt nun allerdings zu beachten, dass der Richtplan 2011 zeit-
lich viel später als die heute noch gültige Bau- und Nutzungsordnung 
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(BNO) der Gemeinde Y. (von der Gemeindeversammlung beschlos-
sen am 8. Dezember 1993 und vom Grossen Rat genehmigt am 
12. September 1995) mit dem dazugehörigen Bauzonenplan (von der 
Gemeindeversammlung beschlossen am 26. Juni 1984, vom Grossen 
Rat genehmigt am 17. März 1987) datiert. Die erwähnten richtplanli-
chen Vorgaben können daher von vornherein für diese grundsätzlich 
auf das Baugesuch der A. SA anzuwendenden Nutzungsvorschriften 
keine Lenkungsfunktion ausgeübt haben und dürfen daher der Bau-
gesuchstellerin A. SA nicht direkt entgegengehalten werden. Immer-
hin fragt sich, ob die Richtplanvorgaben nicht eine Konkretisierung 
der in § 13 Abs. 2 BauG statuierten Pflicht zur "Positivplanung" von 
grossen Bauvorhaben darstellen und insofern vorliegend – wenn 
auch nur mittelbar – gleichwohl verbindliche Voraussetzung für die 
Bejahung der Zonenkonformität bilden; gemäss der genannten 
(selbstverständlich grundeigentümerverbindlichen) Gesetzesbestim-
mung bedürfen nämlich Vorhaben mit wesentlichen Auswirkungen 
auf die räumliche Ordnung und die Umwelt einer besonderen Grund-
lage in einem Nutzungsplan. Letztlich kann dies aber offengelassen 
werden, nachdem das Vorhaben der A. SA entgegen der Auffassung 
des Stadtrats X. bzw. des BVU die vom Richtplan für eine Positiv-
planung vorgegebenen Schwellenwerte nicht erreicht. Zwar ist dem 
Stadtrat X. und dem BVU darin beizupflichten, dass dieser Schluss 
allein aus dem Umstand, dass aufgrund des gewählten Verkaufskon-
zepts eines Drive-In keine Nettoladenfläche vorhanden ist, noch 
nicht gezogen werden kann. Allerdings vermag die von ihnen propa-
gierte Berechnungsart einer "theoretischen Verkaufsfläche" allein an-
hand der Nebenflächen (Lager, Büros und Personalräume) bzw. 
anhand der von der Baugesuchsstellerin genannten Umsatzangaben 
auch nicht zu überzeugen, zumal sich – wie sowohl der Gemeinderat 
S. als auch die A. SA zu Recht geltend machen – Drive-In-Shops 
hinsichtlich angesprochenem Kundensegment (keine Laufkund-
schaft) und Einkaufsverhalten der Kundschaft (Verweildauer, Waren-
korbwert) wesentlich von herkömmlichen Verkaufsgeschäften unter-
scheiden. Auf jeden Fall mitzuberücksichtigen ist der zu erwartende 
Verkehr. Der Richtplan selber stellt denn auch diese Korrelation her, 
indem er für mittelgrosse Verkaufsnutzungen dieselben Standortkri-
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terien als massgebend erklärt wie für Standorte mit hohem Verkehrs-
aufkommen (vgl. Beschluss Ziff. 3.3 zu Kapitel S 3.1 des Richtplans 
2011). Dies macht auch Sinn, da letztlich die für die Positivplanungs-
pflicht gemäss § 13 Abs. 2 BauG erforderlichen "wesentlichen Aus-
wirkungen auf die räumliche Ordnung und die Umwelt" von Ver-
kaufsgeschäften in erster Linie verkehrlicher Natur sind.  

Im vorliegenden Fall hat die A. SA das zu erwartende Verkehrs-
aufkommen mit rund 1'000 Personenwagenfahrten pro Werktag (d.h. 
je 500 Zu- und Wegfahrten) beziffert (vgl. hiezu Bericht "Technische 
Verkehrsdaten" des Ingenieurbüros Z.), während der Richtplan 2011 
als Schwellenwert für die Bejahung einer Planungspflicht eine Über-
schreitung von 1'500 Personenwagenfahrten (d.h. je 750 Zu- und 
Wegfahrten) festlegt. Zwar handelt es sich bei den Angaben der Bau-
herrschaft selbstverständlich nur um Prognosewerte, die mit einem 
erheblichen Unsicherheitsfaktor behaftet sind. Allerdings plausibili-
sieren erste Erfahrungszahlen mit einem im Kanton Bern bestehen-
den Drive-In-Shop dieses angenommene Verkehrsaufkommen. Hinzu 
kommt, dass der Gemeinderat Y. in der angefochtenen Baubewilli-
gung der genannten Prognosewert-Problematik in dem Sinne Rech-
nung getragen hat, als er nicht nur die Anzahl der zulässigen Ab-
holungen in den Abendspitzenstunden, sondern auch die Anzahl der 
täglich zulässigen Verkehrsbewegungen auf dem Areal begrenzt hat, 
und zwar auf maximal 1'500 Fahrten täglich (vgl. Ziff. IV.B.6. der 
Baubewilligung vom 11. Dezember 2012). Angesichts dessen ist aber 
tatsächlich davon auszugehen, dass die vom Richtplan 2011 definier-
ten Schwellenwerte unterschritten, in jedem Falle aber nicht über-
schritten werden, und eine aus § 13 Abs. 2 BauG in Verbindung mit 
den Richtplanvorgaben abgeleitete Planungspflicht ist zu verneinen.  

4.4 
Zu verneinen ist aber auch eine Geltung des Richtplans 2011 im 

Sinne einer Weisung für die Ausübung des behördlichen Ermessens 
bzw. der behördlichen Handlungsspielräume bei der Rechtsanwen-
dung. Die für das Baugrundstück massgebende Zonenvorschrift 
(§ 56 Abs. 1 BNO) sieht bezüglich der vom Richtplan vorgesehenen 
Standortkriterien denn auch gar keine Ermessensspielräume vor; er-
laubt sind nach dieser Bestimmung nämlich alle Gewerbebauten und 
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Industriebetriebe, die nicht übermässig stören, und eine Unterschei-
dung, ob es sich um Verkaufsgeschäfte oder um andere Gewerbebe-
triebe handelt, existiert nicht. 

4.5 
Aufgrund des vorstehend Gesagten erweist sich auch die Argu-

mentation der Abteilung für Baubewilligungen BVU, wonach der 
Gemeinderat Y. aufgrund der Vorgaben des Richtplans gestützt auf 
§ 29 BauG zum Erlass einer Planungszone verpflichtet gewesen wä-
re, als nicht stichhaltig. Immerhin liesse sich allenfalls fragen, ob 
eine Planungszone allenfalls aufgrund des Umstands angezeigt ge-
wesen wäre, dass die Gemeindeversammlung Y. am 21. November 
2012 eine neue Bau- und Nutzungsordnung beschlossen hat und 
diese künftig für den hier interessierenden Bereich der Parzelle 533 
nur noch Verkaufsläden bis zu einer Nettoladenfläche von maximal 
500 m2 zulässt (vgl. § 12 Abs. 4 nBNO). Diese Frage kann jedoch 
schon aus dem Grund offengelassen werden, als selbst deren Be-
jahung dem Stadtrat X. nichts zu nützen vermöchte. Nach der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung hat nämlich eine Planungszone, die 
erst nach Einreichung eines Baugesuchs bzw. erst im Rechtsmittel-
verfahren erlassen wird, nur unter besonderen Umständen Geltung 
für das entsprechende Bauvorhaben; dies entscheidet sich nach einer 
Abwägung der privaten Interessen an einer Baurealisierung und den 
öffentlichen Interessen an der Planänderung. Dabei kommt den pri-
vaten Interessen ein erhöhtes Gewicht zu. Auch wenn eine Bauherr-
schaft keinen Anspruch darauf hat, dass ihre baulichen Nutzungs-
möglichkeiten dauernd bestehen bleiben, muss sie doch bei Ausar-
beitung eines Bauprojekts auf geltende und auf voraussehbare künfti-
ge planungsrechtliche Vorschriften abstellen können. In dieser Si-
tuation müssen deshalb besondere öffentliche Anliegen in Frage ste-
hen (vgl. BGE 118 Ia 510; BGE 1P.539/2003). 

Solche besonderen öffentlichen Anliegen sind vorliegend zu 
verneinen. Bei der Interessenabwägung fällt insbesondere ins Ge-
wicht, dass das am 21. November 2012 beschlossene neue kommu-
nale Recht in einer Übergangsbestimmung festhält, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der neuen Bau- und Nutzungsordnung hängigen 
Baugesuche seien nach bisherigem Recht zu beurteilen (§ 57 nBNO). 
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Der kommunale Gesetzgeber selbst hat somit eine Wertung vorge-
nommen und den öffentlichen Interessen an einer sofortigen Planver-
wirklichung weniger Gewicht beigemessen als den privaten Interes-
sen an einer Baurealisierung nach Massgabe des bei der Bauge-
suchseinreichung geltenden Rechts. Hinzu kommt im vorliegenden 
Fall, dass das BVU vom Stadtrat X. bereits im September 2012 als 
Aufsichtsbehörde angegangen und um Ergreifung aufsichtsrechtli-
cher Massnahmen ersucht wurde; hierüber wurde auch die Bauherr-
schaft sowie ihr Rechtsvertreter informiert (vgl. Gesuch des Stadtra-
tes X. vom 5. September 2012). In Kenntnis des Umstands, dass der 
Gemeinderat Y. den Erlass einer Planungszone ablehnte (vgl. den 
auch dem BVU zugestellten Protokollauszug vom 3. April 2012), hat 
das BVU in der Folge zwar versichert, dass es "die ihm notwendig 
erscheinenden Massnahmen ergreifen wird, um den Vorgaben des 
Richtplans zum Durchbruch zu verhelfen" (vgl. Schreiben vom 
18. Oktober 2012); es unterliess es jedoch, aufsichtsrechtlich einzu-
schreiten und dem Regierungsrat gestützt auf § 29 Abs. 1 BauG den 
Erlass einer Planungszone zu beantragen. Angesichts dessen muss 
aber den Grundsätzen der Rechtssicherheit, des Vertrauensschutzes 
sowie von Treu und Glauben überragendes Gewicht beigemessen 
werden. Der Regierungsrat gelangt daher zum eindeutigen Schluss, 
dass sich die Bauherrschaft A. SA eine erst im heutigen Zeitpunkt 
erlassene Planungszone nicht entgegenhalten lassen müsste, und eine 
über die Parzelle 533 gelegte Planungszone hätte für ihr Bauvorha-
ben keine Geltung. 

4.6 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die Argumentation 

des Stadtrates X. zur Frage der Zonenkonformität des Bauvorhabens 
als nicht stichhaltig erweist; die Vorgaben des Richtplans 2011 
schränkten die Autonomie des Gemeinderats Y. bei der Anwendung 
des kommunalen Rechts nicht ein. Die Rechtsmittelbehörden haben 
daher das Ergebnis der gemeinderätlichen Rechtsauslegung grund-
sätzlich zu respektieren und dürfen nicht ohne Not ihre eigene 
Rechtsauffassung an die Stelle der gemeinderätlichen setzen (vgl. 
AGVE 2009 S. 177 f.). Zu prüfen ist immerhin, ob die vom Gemein-
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derat S. vorgenommene Rechtsauslegung tatsächlich rechtlich ver-
tretbar erscheint.  

Wie erwähnt liegt die Parzelle 533 nach dem geltenden Zonen-
plan der Gemeinde Y. in der Gewerbezone GE, welche für Bauten 
des Gewerbes und für Industriebetriebe bestimmt ist, die keine über-
mässigen Störungen verursachen; es gilt die Empfindlichkeitsstufe 
III (vgl. § 56 Abs. 1 BNO). Der Gemeinderat Y. hat nun erwogen, 
dass § 56 BNO zwar Verkaufsnutzungen nicht explizit erwähne; 
allerdings entspreche es der ständigen kommunalen Praxis, dass der 
Detailhandel unter den Begriff "Gewerbe" zu subsumieren sei. In der 
Gewerbezone GE seien bis anhin zwei Betriebe bewilligt worden, 
welche auf ihrem Areal den Verkauf ihrer Produkte angeboten hätten; 
zudem gäbe es auch in der Dorfzone verschiedene Verkaufsgeschäf-
te, obwohl die entsprechende Zonenvorschrift ebenfalls lediglich den 
Begriff des "Gewerbes" verwende. Übermässige Störungen seien 
durch die Verkaufsnutzung nicht zu erwarten, und angesichts des zu 
erwartenden Verkehrsaufkommens sei auch nicht mit übermässigen 
Belastungen von Wohngebieten zu rechnen (vgl. angefochtener Ent-
scheid, S. 6 f.).  

Diese Ausführungen erscheinen vor dem Hintergrund, dass die 
Vorgaben des Richtplans vorliegend nicht massgebend sind, ohne 
weiteres nachvollziehbar und sind aus rechtlicher Sicht nicht zu be-
anstanden. Soweit der Stadtrat X. daher die Aufhebung der erteilten 
Baubewilligung zufolge fehlender Zonenkonformität des Vorhabens 
verlangt, ist der Beschwerde keine Folge zu leisten. 

(…) 

95 Kniestock; Geschosshöhe 
- Messweise der Kniestockhöhe, wenn die Fassade an den Gebäude-

ecken zurückversetzt und das Dach entsprechend eingeschnitten ist  
- Begrenzt das kommunale Recht die Höhe eines Gebäudes, ist die 

kantonale Vorschrift über die Begrenzung der durchschnittlichen 
Geschosshöhe nicht zusätzlich anwendbar. 

Entscheid des Departements Bau, Verkehr und Umwelt vom 11. März 2013 
(BVURA.13.6). 
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Aus den Erwägungen 

6. Geschossigkeit 
… 
f) 
Weitere Voraussetzung für die Qualifizierung als Dachgeschoss 

ist die Einhaltung einer auf kommunaler Stufe festgelegten Knie-
stockhöhe von 90 cm. Die Kniestockhöhe wird ab Oberkant des ferti-
gen Dachgeschossbodens bis zum Schnittpunkt der Fassade mit der 
Dachoberfläche gemessen (§ 16 Abs. 3 ABauV; vgl. dazu Erläuterun-
gen zum Bau- und Nutzungsrecht des Kantons Aargau [BNR], he-
rausgegeben vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt, 3. Aufla-
ge Juni 2012, S. 138). Die Messweise ist nicht Streitgegenstand. 
Vielmehr ist umstritten, wo der Kniestock zu messen ist: Die Be-
schwerdeführenden vertreten die Ansicht, dass die Messung bei den 
Rücksprüngen der nordwestlichen und der südwestlichen Gebäude-
ecken zu erfolgen habe, was Kniestockhöhen von 1,80 m bzw. 
2,85 m ergebe. Demgegenüber legt der Gemeinderat … Dokumenta-
tionsmaterial (Referat der Rechtsabteilung BVU anlässlich der Infor-
mationsveranstaltung zur Umsetzung der Baugesetzgebung vom 
24. September 1997) mit folgendem Inhalt ins Recht:  

"… Bei einem Bauvorhaben ist die Fassade auf beiden Enden zurück-
versetzt und das Dach entsprechend eingeschnitten. Wo die Fassade zurück-
versetzt ist, überschreitet der Kniestock das für Dachgeschosse vorgeschrie-
bene Mass. Dachgeschoss oder Vollgeschoss? 

Auffassung RA/BD: 
Hängt einerseits vom Ausmass der Rückversetzung und andererseits 

von der konkreten Belichtungssituation ab. Die Zurückversetzung wird als 
untergeordnet beurteilt, wenn ein Drittel der Fassadenlänge nicht überschrit-
ten wird (vgl. Art. 2 Abs. 2 ABauV). Allerdings darf durch die Rückverset-
zung nicht der Eindruck eines weiteren Geschosses entstehen, bzw. die Aus-
nützungsmöglichkeit erhöht werden. Im zurückversetzten Dachteil dürfen 
somit keine Fenster angebracht werden. In diesem Rahmen ist trotz 'teilwei-
ser Verletzung' der für Dachgeschosse als maximal erklärten Kniestocks-
höhe von einem Dachgeschoss auszugehen. 
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Die für den Bauherrn günstige Betrachtungsmethode rechtfertigt sich 
auch deshalb, weil der Gesetzgeber die rechteckige Grundrissform nicht pri-
vilegieren wollte. …" 

Die vom Gemeinderat eingereichte Textpassage gibt exakt die 
vom BVU konstant vertretene Rechtsauffassung wieder, wonach der 
Kniestock nicht im rückversetzten Teil gemessen wird, wenn die 
Rückversetzung nur untergeordnet ist, das heisst (in Anlehnung an 
die Vorschriften über untergeordnete Gebäudeteile gemäss § 2 Abs. 2 
ABauV), wenn (a) die Rückversetzung einen Drittel der Fassaden-
länge nicht überschreitet und (b) durch die Rückversetzung nicht der 
Eindruck eines weiteren Geschosses entsteht bzw. die Ausnützungs-
möglichkeit erhöht wird, d.h. keine Fenster angebracht werden. 

Vorliegend halten sowohl der südwestliche als auch der nord-
westliche Rücksprung mit je einer Breite von 2 m den erforderlichen 
Drittel der Fassadenlänge von 15,40 m ein; die Rücksprünge sind 
dementsprechend beide als untergeordnet zu bezeichnen. Sodann 
weisen beide Fassadenrücksprünge keine Fenster auf; ohne Belich-
tung entsteht aber nicht der Eindruck eines zusätzlichen Geschosses. 
Nach dem Gesagten ist vorliegend der Kniestock nicht bei den Fassa-
denrücksprüngen zu messen, sondern bei der Nord- bzw. Südfassade, 
welche beide einen Kniestock von 90 cm aufweisen; damit hält das 
Bauvorhaben die Vorschriften über den Kniestock ein. … 

g) 
Die Beschwerdeführenden bringen im Zusammenhang mit der 

Einhaltung der Grenzabstandsvorschriften vor, dass der Fitnessraum 
eine Geschosshöhe von 3,20 m aufweise, womit die zulässige Höhe 
von Vollgeschossen von 3,00 m gemäss § 14 Abs. 3 ABauV über-
schritten werde. …  

Die Beschwerdeführenden berufen sich auf § 14 Abs. 3 ABauV, 
wonach die Höhe der Vollgeschosse im Durchschnitt höchstens 3 m 
beträgt, soweit die Gemeinden nichts anderes festlegen. Diesem Ar-
gument ist entgegenzuhalten, dass die Bestimmung über die Ge-
schosshöhe gemäss § 14 Abs. 3 ABauV nur dann Anwendung findet, 
wenn die Gemeinde die zulässige Höhe einer Baute nicht direkt (mit-
tels Gebäudehöhe) regelt, sondern die zulässige Höhe von Gebäuden 
ausschliesslich durch die Geschosszahlen bestimmt (vgl. dazu auch 
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die Erläuterungen im BNR, S. 56, zu § 22 BauV, welcher nach Über-
nahme der IVHB in ihr kommunales Recht Geltung erlangt). Dies er-
gibt sich bereits aus § 49 BauG, welcher bestimmt, dass die Gemein-
den wahlweise die zulässige Höhe von Gebäuden bestimmen oder 
die Geschosszahlen (vgl. VGE III/9 v. 24. April 2008, S. 7 f.). Mit 
§ 14 Abs. 3 ABauV kann in den Fällen, in denen die Gemeinde die 
Höhe eines Gebäudes einzig über die Geschosszahlen definiert, indi-
rekt die Höhe eines Gebäudes begrenzt werden, indem überhöhte 
einzelne Geschosse durch entsprechend kleinere Geschosse zu kom-
pensieren sind, damit das Durchschnittsmass nicht verletzt wird. Le-
gen im konkreten Fall aber die Zonenvorschriften eine einzuhaltende 
maximale Gebäudehöhe fest, wird der Rahmen für die Höhe einer 
Baute unabhängig von der Dimensionierung der Geschosse fixiert 
und es bedarf keiner zusätzlichen Beschränkungen über die durch-
schnittliche Geschosshöhe mehr. 

In der Landhauszone von A. gilt eine Gebäudehöhe von 5,50 m 
(§ 51 Abs. 2 BO); § 14 Abs. 3 ABauV ist somit nicht anwendbar. Das 
ist auch ohne Weiteres nachvollziehbar, wenn man sich vor Augen 
führt, dass in vorliegendem Fall mit einer regelkonformen Bauweise 
mit einem Untergeschoss gemäss § 15 ABauV (welches das gewach-
sene Terrain um 80 cm überragen darf), einem auf 3,0 m beschränk-
ten Vollgeschoss und einem Dachgeschoss mit einem Kniestock von 
90 cm die maximal zulässige Gebäudehöhe von 5,50 m überhaupt 
nie erreicht werden könnte. Damit ist die Geschosshöhe von 3,20 m 
des geplanten und mit einer Terrasse überdachten Fitnessraums nicht 
zu beanstanden. 

96 Anordnung einer Planungszone 
- Voraussetzungen (Planungsabsicht, Planungsbedürfnis und Verhält-

nismässigkeit) (Erw. 4) 
- Eine genügende Planungsabsicht ist gegeben, auch wenn sie erst bei 

Erlass der Planungszone zum Ausdruck gebracht wird (Erw. 4.7.2). 
- Zulässigkeit einer geringfügigen Nutzungsplananpassung, wenn seit 

der letzten Revision nur wengige Jahre vergangen sind (Erw. 4.8.3) 
- Fehlendes Rechtsschutzinteresse für die Vergrösserung des Pla-

nungsperimeters (Erw. 4.10) 
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- Parteientschädigung: Die Hypothekarzinsen von fünf Jahren bilden 
den Streitwert (Erw. 5.). 

Entscheid des Departements Bau, Verkehr und Umwelt vom 13. Juni 2013 
(BVURA.13.252). 

Aus den Erwägungen 

2. 
Die von der Planungszone erfassten, teilweise bereits überbau-

ten Parzellen … befinden sich … am nördlichen Siedlungsrand der 
Gemeinde A. … Alle Grundstücke sind der Arbeitszone A zugewie-
sen. Die Zone ist für Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbe-
triebe bestimmt. Anlagen für Sport, Freizeit und dgl. mit einem gros-
sen Freiflächenbedarf sind nicht zulässig. In § 10 Abs. 2 BNO wird 
zudem Folgendes festgelegt: 

"Mit Ausnahme nachstehender Gebiete sind Verkaufsgeschäfte über 
500 m2 nicht zulässig. In den beiden von der Kantonsstrasse erschlossenen 
nördlichen Arbeitszonen westlich und östlich der Hauptstrasse sowie in den 
von der Kantonsstrasse erschlossenen südlichen Arbeitszonen zwischen In-
dustrie- und Hauptstrasse sind insgesamt maximal 3'000 m2 Verkaufsfläche 
zulässig." … 

4.3 
Die Anordnung einer Planungszone nach Art. 27 RPG bzw. 

§ 29 BauG hat den Charakter einer vorsorglichen Massnahme. Diese 
provisorische Planungsmassnahme dient der Sicherung der beabsich-
tigten Nutzungsplanung, insbesondere der Bewahrung der Planungs- 
und Entscheidungsfreiheit der Behörden. Bei der Überprüfung der 
Planungszone geht es noch nicht darum, die Vorstellung der Pla-
nungsbehörde in Bezug auf die zukünftige Nutzungsplanung oder 
allenfalls vorliegende Entwürfe für einen zukünftigen Nutzungsplan 
rechtlich abschliessend zu prüfen (vgl. AGVE 1989, S. 255; 2006, 
S. 132 ff.; ALEXANDER RUCH, in: HEINZ AEMISEGGER / ALFRED 
KUTTLER / PIERRE MOOR / ALEXANDER RUCH [Hrsg], Kommentar 
zum Bundesgesetz über die Raumplanung [RPG-Kommentar], 
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Zürich 1999, Art. 27 N 20 ff.). Dies hat im Verfahren auf Erlass des 
Nutzungsplans mit den entsprechenden Rechtsmittelverfahren zu ge-
schehen (vgl. wiederum AGVE 1989, S. 255; VGE III/102 vom 
26. November 1991 i. S. K., S. 4 f.). Allerdings muss die Vorstellung 
über die künftige Planung, welcher die Planungszone dient, grund-
sätzlich zulässig sein (AGVE 1989, S. 257; BGE 113 Ia 366). 

4.4 
Während der Erlass oder die Änderung von Nutzungsplänen 

und Nutzungsvorschriften vorbereitet wird, können Planungszonen 
für genau bezeichnete Gebiete erlassen werden, um Vorkehren zu 
verhindern, welche die Verwirklichung des Zwecks dieser Pläne er-
schweren. Zuständig ist der Regierungsrat bei kantonalen und kom-
munalen, der Gemeinderat bei kommunalen Nutzungsplänen (§ 29 
Abs. 1 BauG; Art. 27 RPG). Die Planungszone stellt das klassische 
raumplanerische Institut zur einstweiligen Sicherung beabsichtigter 
Planungen dar (BGE 123 I 175 Erw. 3c mit Hinweis auf BGE 119 Ib 
480 Erw. 5d; AGVE 2001, S. 259 mit Hinweisen; RUCH, a.a.O., 
Art. 27 N 20 f). 

Eine Planungszone bewirkt, dass nichts unternommen werden 
darf, was die Nutzungsplanung erschweren könnte, und ist damit in 
der Regel eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung. Eine 
solche ist mit der Eigentumsgarantie nur vereinbar, sofern sie auf ei-
ner gesetzlichen Grundlage beruht, im überwiegenden öffentlichen 
Interesse liegt, verhältnismässig ist, die Institutsgarantie nicht ver-
letzt und voll entschädigt wird, wenn sie einer Enteignung gleich-
kommt (Art. 26 i.V.m. Art. 36 BV; AGVE 1989, S. 256; AGVE 1990, 
S. 263; AGVE 2006, S. 134 f.; RUCH a.a.O., Art. 27 N 24 ff.).  

4.5 
Die gesetzliche Grundlage für die angefochtene Planungszone 

ist in Art. 27 RPG und § 29 BauG vorhanden und vorliegend un-
bestritten. 

4.6 
Das öffentliche Interesse an einer Planungszone liegt in ihrem 

Zweck begründet. Die Planungszone ist, wie erwähnt, ein Siche-
rungsmittel, um die Entscheidungsfreiheit der Planungsbehörden bei 
der beabsichtigten Nutzungsplanung auch in tatsächlicher Hinsicht 
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zu erhalten. Mit der Sperrwirkung der Planungszone soll ausge-
schlossen werden, was immer die Planungsabsicht behindern könnte. 
Die Planungszone hat daher einerseits auf einem im öffentlichen In-
teresse liegenden Erlass- oder Anpassungsbedürfnis einer Nutzungs-
planung zu beruhen und andererseits auf einer darauf gründenden 
Planungsabsicht an einer sachlich zulässigen Planung (RUCH, a.a.O., 
Art. 27 N 25 ff.; AGVE 1990, S. 260 und 1989, S. 256 f.; BGE 113 
Ia 362 Erw. 2a und b).  

Ein Planungsbedürfnis besteht, wenn die geltende Nutzungsord-
nung in Widerspruch zum übergeordneten Recht geraten oder mit 
den rechtlich zulässigen planerischen Zielvorstellungen nicht mehr 
vereinbar ist (AGVE 1990, S. 269; 1989, S. 256). Fehlt ein sachli-
ches oder örtliches Anpassungsbedürfnis, fehlt der Planungszone 
auch das öffentliche Interesse (RUCH, a.a.O., Art. 27 N 25 mit Hin-
weis auf BGE 113 Ia 362 Erw. 2a). Voraussetzung der Anordnung ei-
ner Planungszone ist eine Absicht der Behörden, eine bestehende, 
planerische Ordnung abzuändern. An die Bestimmtheit der einiger-
massen verfestigten Planungsabsicht sind keine zu hohen Anforde-
rungen zu stellen. Eine einigermassen konkretisierte Absicht genügt, 
denn die Planung soll ja nicht in diesem Verfahren verwirklicht 
werden (BGE 113 Ia 365 mit Hinweisen; AGVE 1990, S. 260). Die 
Planungsabsichten kommen in konkreten Vorstellungen oder Entwür-
fen über die neue Nutzungsordnung zum Ausdruck, welche die Pla-
nungsbehörden nicht verpflichtend binden und die sich im Verlaufe 
einer Nutzungsplanungsrevision auch ändern können (AGVE 2006, 
S. 135 mit Hinweisen). In der Regel genügt das Vorliegen eines Ent-
schlusses des zuständigen Gemeinwesens, aus dem ein klar umrisse-
ner Wille auf Planänderung hervorgeht; einen rechtsförmlichen Be-
schluss oder gar Planentwürfe braucht es hingegen nicht (BGE 113 
Ia 365; RUCH, a.a.O., Art. 27 N 27 f.). Die Planungsabsicht ist genü-
gend gefestigt, wenn der Eigentümer den "wesentlichen Grund für 
die beabsichtigte Planung zu ermessen" vermag, wenn beispielsweise 
ausgewiesen ist, dass die bisherigen Nutzungsmöglichkeiten einge-
schränkt werden sollen (RUCH, a.a.O., Art. 27 N 29 mit Hinweis). 
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4.7  
4.7.1  
Wie erwähnt sind in den Arbeitszonen A der Gemeinde A. mit 

Ausnahme nachstehender Gebiete Verkaufsgeschäfte über 500 m2 
nicht zulässig. In den beiden von der Kantonsstrasse erschlossenen 
nördlichen Arbeitszonen westlich und östlich der Hauptstrasse sowie 
in den von der Kantonsstrasse erschlossenen Arbeitszonen zwischen 
Industrie- und Hauptstrasse sind insgesamt maximal 3'000 m2 Ver-
kaufsfläche zulässig (vgl. § 10 Abs. 2 BNO). Im Zusammenhang mit 
der Behandlung eines Vorentscheidgesuchs (der Beschwerdeführen-
den) für einen Fachmarkt erkannte der Gemeinderat, dass diese Be-
stimmung unklar formuliert ist und – trotz Konsultation der Materia-
lien zur damaligen Planungsrevision 2010/2011 – eine Reihe von 
Ungereimtheiten sowie eine Lücke enthält. Im Wesentlichen stellten 
sich Fragen nach der Gebietsabgrenzung (welche Arbeitszonen sind 
gemeint), der Auslegung einzelner Begriffe/Formulierungen, der An-
wendbarkeit des kantonalen Richtplantextes (Kapitel S 3.1) und ins-
besondere nach der Zuteilung der Verkaufsfläche von 500 m2 resp. 
3000 m2 auf die verschiedenen Gebiete. Da der Gemeinderat diese 
Fragen nicht nur für die Beurteilung des Vorentscheidgesuchs, son-
dern auch im Hinblick auf künftige andere Baugesuche in der Ar-
beitszone beseitigen wollte, beschloss er am 22. Oktober 2011 die 
Einleitung einer Revision der fraglichen BNO-Bestimmung (maxi-
male Verkaufsflächen in den Arbeitszonen) sowie die Vergabe der 
entsprechenden Aufträge. … 

4.7.2  
… Aus den Ausführungen … geht insbesondere hervor, dass die 

fragliche Bestimmung umgehend im Rahmen einer Teilrevision der 
Nutzungsplanung geändert werden soll. Einerseits ist beabsichtigt, 
Klarheit hinsichtlich der Gebietsabgrenzung resp. des Geltungsbe-
reichs zu schaffen. Anderseits sind Verteilungsregeln vorgesehen, die 
festlegen, wieviel m2 Verkaufsfläche einzelnen Gebieten oder Parzel-
len zukommt. Der Erlass einer Planungszone wird auch nach Anga-
ben des Gemeinderats weiter umso mehr notwendig, als bereits ein 
Gesuch für einen Fachmarkt im betroffenen Gebiet vorliegt (Gesuch 
der Beschwerdeführenden), aber auch weitere Baugesuche in Zu-
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kunft zu erwarten sind. Mit Blick auf den Beschluss vom 22. Okto-
ber 2011 erweist sich die erforderliche Planungsabsicht der Gemein-
de somit als genügend konkretisiert. Sie hat sich seither weiter gefes-
tigt, indem der Gemeinderat die Auftragsvergabe zur BNO-Teilände-
rung sowie ein entsprechendes Kostendach beschlossen hat. In der 
Folge wurden nach Angaben des Gemeinderats bereits verschiedene 
Besprechungen durchgeführt und ein erster Entwurf der neuen 
Bestimmung ausgearbeitet (vgl. auch zum Ganzen VGE IV/78 vom 
10. Dezember 2010).  

Der Vollständigkeit halber ist an dieser Stelle anzufügen, dass 
sich die Planungsabsicht erst mit (und nicht bereits vor) dem Erlass 
der Planungszone verfestigt haben muss. Zwar bildet sie Vorausset-
zung für die Anordnung der Planungszone. Dass ein entsprechender 
Beschluss zeitlich vor deren Erlass ergehen müsste, ergibt sich aber 
weder aus der gesetzlichen Regelung noch aus der Rechtsprechung 
des Bundesgerichts (vgl. auch RUCH, a.a.O. Art. 27 N 27). Da die 
Planungszone mittels Einsprache ohnehin nochmals der verfügenden 
Behörde vorgelegt werden kann (§ 29 Abs. 3 BauG), erschiene dies 
übertrieben formalistisch (vgl. wiederum VGE IV/78 vom 10. De-
zember 2010). Im Weiteren steht der fraglichen Zone auch nicht 
entgegen, dass das Vorentscheidgesuch (der Beschwerdeführenden) 
die Planungsabsicht der Gemeinde im konkreten Fall quasi ausgelöst 
hat. Zwar ist es, wie die Beschwerdeführenden einwenden, durchaus 
richtig, dass sich ein Bauherr bei der Ausarbeitung eines Baugesuchs 
– schon wegen des Planungsaufwands – auf die geltenden Bestim-
mungen verlassen können muss. Im konkreten Fall wurde jedoch 
seitens der Beschwerdeführenden lediglich ein Vorentscheidgesuch 
(§ 62 BauG) beim Gemeinderat eingereicht. Es ist somit davon aus-
zugehen, dass sich der Planungsaufwand der Beschwerdeführenden 
im Vergleich zu den Kosten, die mit der Ausarbeitung eines voll-
ständigen Baugesuchs einhergehen würden, eher tief hielt. Dem öf-
fentlichen Interesse an der Planänderung kommt demgegenüber er-
höhtes Gewicht zu. Die Wirksamkeit der Planungszone … steht aus-
ser Frage. 
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4.8  
4.8.1  
Ob die künftige Planung, welcher die Planungszone dient, zu-

lässig ist, bzw. ein genügendes Planungsbedürfnis (auf dem die Pla-
nungsabsicht beruhen muss) im konkreten Fall vorliegt, darf, wie 
bereits erwähnt, nur in einem begrenzten Rahmen überprüft werden 
(Erw. 4.3). Von einer umfassenden Interessenabwägung der vorgese-
henen Planung im Rahmen dieses Verfahrens kann daher abgesehen 
werden und die Überprüfung der Übereinstimmung der Planungsab-
sichten mit dem übergeordneten Recht ist der Beurteilung im Nut-
zungsplanverfahren vorzubehalten. Das Planungszonenverfahren als 
sichernde Massnahme kann dieser Interessenabwägung nicht vorgrei-
fen (BGE 117 Ib 243 Erw. 3d). Für das öffentliche Interesse an einer 
Planungszone genügt somit, dass die mit der Planungszone zu si-
chernden Revisionsziele nicht mit den Bestimmungen und Planungs-
zielen des Raumplanungsrechts offensichtlich unvereinbar oder die 
Zielvorstellungen der Planungsträger zum vorneherein unzulässig 
sind (Erw. 4.3, 4.6 und 4.7).  

4.8.2  
Der Gemeinderat beabsichtigt die Neufassung von § 10 Abs. 2 

BNO, wie erwähnt, insofern, als Präzisierungen hinsichtlich Gebiets-
abgrenzung und Verkaufsflächen erfolgen sowie Verteilungsregeln 
aufgestellt werden sollen. Insbesondere ist eine Anpassung ent-
sprechend den kantonalen Empfehlungen zur Umsetzung des Richt-
plankapitels S 3.1 für mittelgrosse Verkaufsnutzungen vom Januar 
2013 sowie der kantonalen Muster-BNO (Stand März 2012) geplant. 
Ein definitiver Entwurf der neuen Bestimmung liegt allerdings 
gegenwärtig noch nicht vor. 

Die Begründung der Behörde zum Anpassungsbedürfnis ergibt 
sich bereits aus den obigen Erwägungen (Erw. 4.7.1). Beabsichtigt ist 
im Wesentlichen die Beseitigung von Unklarheiten sowie die 
Lückenfüllung entsprechend dem kommunalen Willen. Ergänzend 
hält der Gemeinderat fest, die Formulierung von § 10 Abs. 2 BNO 
sei bei der Gesamtrevision im Jahr 2010 nach Vorgabe des Kantons 
(Abteilung Raumentwicklung BVU) in die BNO aufgenommen wor-
den, kurz nachdem der Grosse Rat die Revision des massgebenden 
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Richtplankapitels beschlossen habe. Über die Umsetzung dieses 
Richtplankapitels seien innerhalb der Verwaltung noch viele Fragen 
offen gewesen, die erst heute mit den genannten Empfehlungen ge-
klärt würden. Auch die Muster-BNO enthalte neue Formulierungs-
vorschläge, die zeigten, dass eine örtliche Abgrenzung und Vertei-
lungsregeln notwendig seien, dies insbesondere dann, wenn bereits 
Betriebe bestehen würden. Das öffentliche Interesse an der soforti-
gen Behebung der Mängel sei offensichtlich, es handle sich um eine 
Nachbesserung in der Rechtssetzung. Die Vorschrift gebe die Pla-
nungsabsicht des Planungsträgers nicht korrekt wieder, weshalb das 
erforderliche Anpassungsbedürfnis ohne Weiteres bestehe. 

4.8.3  
Für die Beschwerdeinstanz ist die Argumentation des Gemein-

derats zum Anpassungsbedürfnis nachvollziehbar, lässt sie sich doch 
aus den Planungsunterlagen zur Gesamtrevision in den Jahren 
2009/2010 gut ablesen. Zwar trifft es zu – wie die Beschwerdefüh-
renden richtig ausführen –, dass die letzte Totalrevision der Nut-
zungsplanung in der Gemeinde erst rund 3 Jahre zurückliegt, der Pla-
nungshorizont von 15 Jahren also noch nicht erreicht und damit die 
(erneute) Revision an und für sich nur bei Vorliegen erheblich geän-
derter Verhältnisse (Art. 21 Abs. 2 RPG) zulässig ist. Zu beachten 
gilt jedoch, dass das Bundesgericht in seiner neueren Recht-
sprechung insbesondere in Bezug auf geringfügige Planänderungen 
das Kriterium des Alters etwas relativiert und auf das Ausmass der 
Anpassung abgestellt hat. In diesem Sinne lässt es bereits nach einer 
kurzen Zeit seit der Planfestsetzung nachträgliche geringfügige Än-
derungen zu, soweit dadurch die bestehende Zonenplanung lediglich 
in beschränktem Ausmass ergänzt wird und eine gesamthafte Über-
prüfung der Planung nicht erforderlich erscheint (vgl. WALDMANN/ 
HÄNNI, Raumplanungsgesetz, Bern 2006, Art. 21 N 20; mit Hinweis 
auf BGer 1A. 193/2001). Mit Blick auf die vorgesehene BNO-Ände-
rung handelt es sich im konkreten Fall um eine im Vergleich zum 
gesamten Planungswerk – insbesondere vom Ausmass her – eher ge-
ringe Anpassung, bezieht sie sich doch nur auf die Arbeitszone A und 
das Gebiet G. Auch inhaltlich wird keine vollkommen andere Be-
stimmung geschaffen oder eine neue Nutzung definiert. Vielmehr 
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wird einzig eine Präzisierung und Vervollständigung der bestehenden 
Norm vorgenommen, damit dem Willen des kommunalen Planungs-
trägers Rechnung getragen und Fehlinterpretationen ausgeschlossen 
werden. Da somit eine gesamthafte Überprüfung der Planung nicht 
notwendig erscheint, kommt dem zeitlichen Aspekt bzw. dem Um-
stand, dass der Planungshorizont nicht ausgeschöpft wurde, vorlie-
gend nur untergeordnete Bedeutung zu. 

4.8.4  
Die Anpassung der BNO ist vorliegend aber auch vor dem Hin-

tergrund von Art. 21 Abs. 2 RPG nicht unzulässig. Nach dieser Be-
stimmung bedarf es zur Änderung eines Plans der erheblichen Ände-
rung der Verhältnisse. Diese können tatsächlicher (wie z. B. Bevölke-
rungswachstum, Wirtschaftsentwicklung, Bedrohung eines Land-
schaftsbildes oder eines Lebensraums, neue Erschliessungsverhält-
nisse) oder rechtlicher Art sein (z.B. Änderungen des Planungs- und 
Umweltrechts, Revision des Richtplans, ergangene Rechtsprechung; 
vgl. WALDMANN/HÄNNI, a.a.O., Art. 21 N 15). 

Aus den Akten ergibt sich dazu was folgt: 
Die Gesamtrevision Nutzungsplanung und Kulturland der Ge-

meinde A. wurde von der Gemeindeversammlung am 26. November 
2010 beschlossen und am 9. März 2011 vom Regierungsrat geneh-
migt. Im Rahmen der Vorprüfung zu dieser Planung hielt die Abtei-
lung Raumentwicklung BVU in ihrem abschliessenden Vorprüfungs-
bericht vom 11. August 2010 fest, nach dem neu angepassten Richt-
plan (Paket "Umsetzung der Agglomerationsprogramme Verkehr und 
Siedlung", beschlossen vom Grossen Rat am 22. Juni 2010, Richt-
plankapitel S 4.3) würden neue Standorte für mittelgrosse Verkaufs-
nutzungen von 500 m2 bis 3'000 m2 ausserhalb von Kern- und Zen-
trumsgebieten in ländlichen Zentren einer ausdrücklichen Bezeich-
nung in der Nutzungsplanung bedürfen. Da A. ein ländliches Zen-
trum darstelle und in den Arbeitszonen verschiedene Verkaufsnut-
zungen existierten, würden diese Standorte gemäss der neuen Rege-
lung einer Grundlage im Nutzungsplan bedürfen. Explizit erging 
seitens der kantonalen Abteilung weiter der Vorschlag zur Aufnahme 
des strittigen Wortlauts von § 10 Abs. 2 in die neue BNO, dem die 
Gemeinde entsprechend nachkam (vgl. Gemeindeversammlungsbe-
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schluss vom 26. November 2010). In der Folge beschloss der Grosse 
Rat am 20. September 2011 die Gesamtrevision des kantonalen 
Richtplans (RP 11). Die Vorgaben gemäss Kapitel S 4.3 (vgl. obige 
Ausführungen) wurden darin übernommen und neu im Kapitel S 3.1, 
Richtplanbeschlüsse Ziffer 3, zusammengefasst. Für die Nutzungen 
mit hohem Verkehrsaufkommen sowie die mittelgrossen Verkaufs-
nutzungen erliess die Abteilung Raumentwicklung BVU hernach am 
28. Januar 2013 differenzierte Empfehlungen zur Umsetzung dieses 
Kapitels. Insbesondere wird für diese Nutzungen nunmehr im Inte-
resse der Rechtssicherheit der Erlass möglichst konkreter BNO-Be-
stimmungen vorgeschlagen, aus denen eindeutig hervorgeht, ob, wo 
und in welchem Ausmass die fraglichen Verkaufsnutzungen zulässig 
sind. Bereits bestehende Verkaufsnutzungen sollten dabei berück-
sichtigt, im Fall grosser Areale die Nutzung proportional auf die 
Grundstücksfläche aufgeteilt und der Austausch via Dienstbarkeits-
vertrag zugelassen werden (vgl. Nutzungen mit hohem Verkehrsauf-
kommen und mittelgrosse Verkaufsnutzungen, Empfehlungen zur 
Umsetzung des Richtplankapitels S 3.1, III. Empfehlungen für die 
Nutzungsplanung, Ziffern 1.2 und 2.2.). Die Empfehlungen enthalten 
weiter Hinweise auf die Bestimmungen in der kantonalen Muster-
BNO, welche zwischenzeitlich ebenfalls eine Anpassung im betref-
fenden Bereich erfahren haben (vgl. Muster-BNO der Abteilung 
Raumentwicklung BVU, Stand 19. März 2012, A3 Zonenvorschrif-
ten, A 3.1.6 Arbeitszone I sowie B Ergänzungsbestimmungen, B4 
Verkaufsnutzungen und Nutzungen mit hohem Verkehrsaufkommen). 

Die obigen Ausführungen zeigen, dass quasi während der lau-
fenden Nutzungsplanungsrevision der Gemeinde A. eine neue Richt-
planvorlage bezüglich mittelgrosser Verkaufsnutzungen geschaffen 
wurde. Der Wortlaut von § 10 Abs. 2 BNO berücksichtigte zwar be-
reits die neuen Vorgaben, dies aber nur rudimentär hinsichtlich 
Grundlage und Ausmass der Nutzung. Dass eine präzisere Ausgestal-
tung von richtplankonformen BNO-Vorschriften, vor allem was die 
örtlich präzise Abgrenzung, die Verteilung der Verkaufsfläche inner-
halb eines grösseren Areals auf einzelne Parzellen und die Berück-
sichtigung bestehender Betriebe anbelangt, erforderlich würde, war 
dazumal aufgrund der (naturgemäss) fehlenden Erfahrung noch un-
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klar. Diese Erkenntnis setzte sich – auch auf kantonaler Ebene – erst 
in der darauffolgenden Zeit durch, weshalb im Januar 2013 die ge-
nannten Empfehlungen sowie die Muster-BNO-Anpassungen erlas-
sen wurden. Somit haben sich die Verhältnisse seit der Gesamtrevi-
sion der Nutzungsplanung doch erheblich geändert, weshalb sich die 
vorgesehene Revision von § 10 Abs. 2 BNO zu diesem Zeitpunkt 
rechtfertigen lässt. … 

4.8.6  
Insgesamt ergibt die lediglich summarische Prüfung der vorge-

sehenen Planänderung, dass diese nicht gegen übergeordnetes Recht 
oder Planungsgrundsätze verstösst. … Das Planungsbedürfnis und 
die darauf beruhende Planungsabsicht der Behörden sind vorliegend 
gegeben, weshalb ein öffentliches Interesse an der strittigen Mass-
nahme zweifellos zu bejahen ist.  

4.9  
Die Sicherung der beabsichtigten Planänderung mittels Pla-

nungszone ist im Übrigen verhältnismässig. Unabhängig davon, dass 
die Beschwerdeführenden diesen Punkt nicht explizit in Frage stel-
len, ist festzuhalten, dass sich die Massnahme nicht nur für die Er-
reichung des Ziels, die Planungsfreiheit der Behörden bei der Aus-
gestaltung ihrer Nutzungsordnungsbestimmungen zu gewährleisten, 
eignet, sondern in casu auch erforderlich ist, um diesem Ziel zum 
Durchbruch zu verhelfen. Der Gestaltungsfreiheit der Gemeinden bei 
der Festlegung der Bauvorschriften kommt zudem gegenüber priva-
ten Interessen grosses Gewicht zu, weshalb sich die entsprechende 
Massnahme zur Sicherung dieser Entscheidungsfreiheit ohne Weite-
res rechtfertigt. Die Einschränkung der Beschwerdeführenden tritt 
dabei angesichts des Umstands, dass der kommunalen Behörde im 
Zeitpunkt des Erlasses der Planungszone noch kein vollständiges 
Baugesuch eingereicht worden ist, eher in den Hintergrund.  

4.10  
Was das Begehren der Beschwerdeführenden, die übrigen Ar-

beitszonen im Gemeindegebiet seien ebenfalls in die Planungszone 
aufzunehmen, anbelangt, fehlt es ihnen bereits am erforderlichen 
Rechtsschutzinteresse, ist doch nicht ersichtlich, worin ihr prakti-
scher Nutzen besteht, würde ihr Begehren gutgeheissen resp. inwie-
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fern sie benachteiligt sind, wenn die anderen Arbeitszonen nicht der 
Planungszone zugewiesen würden. Selbst wenn aber auf das Begeh-
ren eingetreten werden müsste, wäre dieses abzuweisen. Einerseits 
ist es Sache der Gemeinde, den Perimeter einer Planungszone in ei-
nem Gebiet festzulegen, soweit dieser sachlich vertretbar ist (was 
hier zutrifft). Anderseits drängt sich auch aus Rechtsgleichheitsgrün-
den die Aufnahme aller übrigen Arbeitszonen in die Planungszone 
nicht auf, da gegenwärtig einzig für das Gebiet G. ein konkreter Klä-
rungsbedarf besteht (Vorentscheidgesuch für Fachmarkt). Dies macht 
auch der Gemeinderat deutlich, indem er festhält, dass, sobald 
Baugesuche in den anderen Gebieten eingehen würden, allenfalls – 
soweit nötig – eine weitere Planungszone geprüft werde. Somit ist 
auch dieser Einwand der Beschwerdeführenden unbehelflich, soweit 
darauf überhaupt einzutreten ist. … 

4.12  
Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die Voraussetzun-

gen für den Erlass einer Planungszone … erfüllt sind. … 
5.  
Im Beschwerdeverfahren werden die Verfahrenskosten in der 

Regel nach Massgabe des Unterliegens und Obsiegens auf die Par-
teien verlegt (31 Abs. 2 VRPG). Im vorliegenden Verfahren unterlie-
gen die Beschwerdeführenden vollständig, weshalb sie die Verfah-
renskosten zu tragen haben. Entsprechend der Verteilung der Verfah-
renskosten haben sie der Gemeinde A. die ihr durch den Beizug eines 
Rechtsvertreters entstandenen Parteikosten vollumfänglich zu erset-
zen (§ 32 Abs. 2 VRPG).  

Für die Höhe der Parteientschädigung massgebend ist der An-
waltstarif. Diesem zufolge bemisst sich die Parteientschädigung nach 
dem Streitwert (vgl. § 8a i.V. mit § 4 AnwT). Im vorliegenden Fall ist 
bei der Berechnung des Streitwertes vom streitbetroffenen Grund-
stück auszugehen, welches wegen der angefochtenen Planungszone 
während (max.) 5 Jahren nicht in der von den Beschwerdeführenden 
beabsichtigten Art überbaut bzw. genutzt werden kann. Das Grund-
stück weist eine Fläche von rund 100 Aren auf. Ausgehend von ei-
nem Quadratmeterpreis für Gewerbeland von (geschätzten) Fr. 300.– 
ergibt dies einen approximativen Wert von Fr. 3'000'000.–. Da diese 
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Fläche wegen der angefochtenen Planungszone nicht wie beabsich-
tigt überbaut werden kann, liegt sie einstweilen brach, wogegen das 
für das Grundstück aufgeworfene Kapital weiterhin verzinst werden 
muss. Ausgehend von einem Hypothekarzins von aktuell rund 2.5 % 
ergibt das geschätzte jährliche Zinsaufwendungen von Fr. 75'000.–, 
während 5 Jahren somit Fr. 375'000.–. 

Der Streitwert beträgt Fr. 375'000.–. Für Streitwerte über 
Fr. 100'000.– bis 500'000.– geht der Rahmen für die Entschädigung 
von Fr. 5'000.– bis 15'000.– (§ 8a Abs. 1 lit. a Ziff. 4 AnwT). Ent-
sprechend der Bedeutung des Falls liegt die tarifgemässe Entschädi-
gung für den genannten Streitwert in der Regel innerhalb eines 
Bands von Fr. 6'400.– bis 13'400.–. Der massgebende Aufwand wird 
im vorliegenden Verfahren als mittel beurteilt, die Schwierigkeit als 
mittel. Dies ergibt für ein vollständig durchgeführtes Verfahren eine 
berechnete Grundentschädigung von Fr. 9'900.–. Weil das Verfahren 
nicht vollständig durchgeführt wurde (kein Augenschein), ist praxis-
gemäss ein Abzug von 20 % vorzunehmen (vgl. § 2 i.V.m. analog § 6 
Abs. 1 AnwT). Da die Gemeinde entschädigungsberechtigt ist und 
ein hoher Streitwert (über Fr. 100'000.–) vorliegt, erfolgt in Anwen-
dung von § 12a Abs. 1 AnwT ein weiterer Abzug von 20 % 
(AGVE 2011 S. 247 f.). Die Parteientschädigung beträgt somit (bei 
vollständigem Obsiegen) aufgerundet Fr. 6'400.–. 

97 Tempo-30-Zone 
- Voraussetzungen 
- Fehlende Verhältnismässigkeit, wenn nur an wenigen Orten eine Ver-

letzung der Lärmgrenzwerte behoben werden könnte (Erw. 6) 
- Erforderlichkeit flankierender Masssnahmen (Erw. 7) 

Entscheid des Departements Bau, Verkehr und Umwelt vom 26. August 
2013 (BVURA.13.183). 
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Aus den Erwägungen 

4. 
Nach Art. 32 Abs. 3 SVG kann insbesondere die vom Bundesrat 

festgesetzte Höchstgeschwindigkeit von der zuständigen Behörde 
aufgrund eines Gutachtens herab- oder heraufgesetzt werden. Diese 
Bestimmung wird in Art. 108 SSV näher ausgeführt. Absatz 2 dieser 
Bestimmung nennt die Voraussetzungen der Herabsetzung der allge-
meinen Höchstgeschwindigkeit, und Absatz 5 regelt näher, welche 
abweichenden Höchstgeschwindigkeiten zulässig sind; lit. e dieses 
Absatzes erwähnt als innerorts zulässige Temporeduktionsmassnah-
men die Tempo-30-Zonen (Art. 22a SSV) und die Begegnungszonen 
(Art. 22b SSV). Nach Art. 32 Abs. 3 SVG in Verbindung mit Art. 108 
Abs. 4 SSV ist vor der Festlegung abweichender Höchstgeschwin-
digkeiten durch Gutachten abzuklären, ob die Massnahme nötig, 
zweck- und verhältnismässig ist oder ob andere Massnahmen vorzu-
ziehen sind. Nach Art. 108 Abs. 6 SSV regelt das Eidgenössische De-
partement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
(UVEK) die Einzelheiten für die Festlegung abweichender Höchst-
geschwindigkeiten und legt insbesondere für Tempo-30-Zonen und 
Begegnungszonen bezüglich Ausgestaltung, Signalisierung und Mar-
kierung die Anforderungen fest. Das UVEK hat dazu die VO Tempo-
30-Zonen erlassen, die in Art. 3 insbesondere die Anforderungen an 
das von Art. 32 Abs. 3 SVG und Art. 108 Abs. 4 SSV geforderte Gut-
achten und in Art. 5 Massnahmen zur Gestaltung des Strassenraums 
festlegt (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 2A.38/2006 vom 13. Ju-
li 2006, in: ZBl 108/2007 S. 611 und Urteil 1C_206/2008 vom 9. Ok-
tober 2008). 

5.  
Der Gemeinderat D. [der hier gegen die Nachbargemeinde K. 

Beschwerde führt] erachtet die Tempo-30-Zone auf der Spange nicht 
als zulässig aufgrund deren Klassifizierung und Bedeutung; hier 
müsse das Ziel sein, den Verkehr möglichst rasch und ohne Belas-
tung weiterer Ortsteile und Quartiere auf die übergeordnete Strasse 
zu bringen. 
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Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 1C_160/2012 vom 
10. Dezember 2012 was folgt ausgeführt: 

"4.1 Tempo-30-Zonen kennzeichnen Strassen in Quartieren oder Sied-
lungsbereichen, auf denen besonders vorsichtig und rücksichtsvoll gefahren 
werden muss und die Höchstgeschwindigkeit 30 km/h beträgt (Art. 22a 
SSV). Sie sind in der Verordnung des UVEK vom 28. September 2001 über 
die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen (SR 741.213.3) näher gere-
gelt. 

4.1.1 Tempo-30-Zonen sind grundsätzlich auf Nebenstrassen mit mög-
lichst gleichartigem Charakter beschränkt (Art. 2a Abs. 5 SSV). 

Der Bundesrat führte dazu aus, Erfahrungen mit Tempo-30-Zonen im 
In- und Ausland hätten gezeigt, dass die Zonensignalisation nur auf sied-
lungsorientierten Strassen mit gleichartigen Merkmalen die gewünschte 
Wirkung entfalten, nicht aber auf verkehrsorientierten Strassen, wie insbe-
sondere signalisierte Hauptstrassen, die eine andere Funktion hätten und 
entsprechend auszugestalten seien. Bei solchen Strassen mit Durchgangs-
verkehr seien die Autofahrer im Allgemeinen überfordert, wenn Verkehrs-
massnahmen mit einer Zonensignalisation grossflächig für alle Innerorts-
strassen, d.h. für ganz unterschiedliche Strassenkategorien, angeordnet wür-
den (Botschaft des Bundesrats zur Volksinitiative 'für mehr Verkehrssicher-
heit durch Tempo 30 innerorts mit Ausnahmen [Strassen für alle]', 
BBl 2000, S. 2896). 

Sind Geschwindigkeitsbegrenzungen aus Gründen der Verkehrssicher-
heit auf Hauptstrassen oder verkehrsorientierten Nebenstrassen notwendig, 
werden sie grundsätzlich nach Art. 108 Abs. 5 lit. d SSV (und nicht durch 
Zuweisung zu einer Tempo-30-Zone nach lit. e) angeordnet und mit dem 
Signal 'Höchstgeschwindigkeit' angezeigt. Dieses gilt – wenn das Signal 
nicht wiederholt wird – nur bis zur nächsten Verzweigung (vgl. Botschaft, 
a.a.O.). 

4.1.2 Ausnahmsweise und bei besonderen örtlichen Gegebenheiten 
kann auch ein Hauptstrassenabschnitt in eine Tempo-30-Zone einbezogen 
werden, namentlich in einem Ortszentrum oder in einem Altstadtgebiet 
(Art. 2a Abs. 6 SSV), d.h. an Orten, an denen das Fussgängeraufkommen 
am grössten ist. Wie das ASTRA in seiner Vernehmlassung erläutert, ist an 
Fälle gedacht, in denen eine Hauptstrasse, auf der die Geschwindigkeit auf 
30 km/h herabgesetzt werden soll, unmittelbar an eine Tempo-30-Zone an-
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grenzt. Hier wäre es unpraktikabel, bei den Übergängen jeweils die Tempo-
30-Zone aufheben und Tempo 30 anordnen zu müssen und umgekehrt." 

Ausserdem hat das Bundesgericht auch schon entschieden, dass 
Tempo-30-Zonen unter den Voraussetzungen von Art. 108 Abs. 2 
SSV auch auf Hauptstrassen grundsätzlich zulässig sind und für als 
(verkehrsorientierte) Durchgangsstrassen (gemäss Durchgangsstras-
senverordnung vom 18. Dezember 1991 [SR 741.272]) bezeichnete 
Hauptstrassen insoweit keine abweichende Regelung gilt (vgl. 
BGE 136 II 539 E. 2.2 und 3.4). … 

6.  
Tempo-30-Zonen dürfen nur bei Erfüllung einer oder mehrerer 

der in Art. 108 Abs. 2 lit. a bis d SSV aufgezählten Voraussetzungen 
angeordnet werden, d.h. wenn eine Gefahr nur schwer oder nicht 
rechtzeitig erkennbar und anders nicht zu beheben ist, bestimmte 
Strassenbenützer eines besonderen, nicht anders zu erreichenden 
Schutzes bedürfen, auf Strecken mit grosser Verkehrsbelastung der 
Verkehrsablauf verbessert werden kann oder dadurch eine im Sinne 
der Umweltschutzgesetzgebung übermässige Umweltbelastung 
(Lärm, Schadstoffe) vermindert werden kann. Der Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit ist dabei zu wahren. 

Der Gemeinderat K. führt diesbezüglich an, die beiden Kurven-
bereiche … seien zu eng für gewisse Lastwagen. Zwar ist die Kurve 
für gewisse Lastwagen tatsächlich zu eng, so dass diese die Gegen-
fahrbahn mitbenutzen oder ausholen müssen, allerdings stellt dies 
nach Meinung des Sachverständigen, an der zu zweifeln kein Anlass 
besteht, keine gefährliche Situation dar. Die Situation ist nicht aus-
sergewöhnlich, der Anteil an Lastwagen am Gesamtverkehr klein 
und die Sichtverhältnisse gut (bzw. könnten ohne grossen Aufwand 
durch die Gemeinde durchgesetzt werden). Demzufolge liegt in casu 
keine Gefährdungssituation vor, die nur schwer oder nicht rechtzeitig 
erkennbar und nicht anders zu beheben ist. Ausserdem wird die 
räumliche Situation durch die Geschwindigkeitsreduktion nicht ver-
ändert und wurde von der Gemeinde nicht geprüft, ob die Kurven-
situation nicht mit (einfachen) gestalterischen Mitteln verbessert 
werden könnte. Es liegen damit keine Gefahrensituationen vor, wel-
che die Einführung der Tempo-30-Zone begründen könnten, ganz 
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abgesehen davon, dass die Erforderlichkeit der Massnahme und de-
ren Verhältnismässigkeit im vorliegenden Zusammenhang vom Ge-
meinderat K. nicht geprüft wurden. 

Der Gemeinderat K. führt den Lärm als Begründung an. Die 
Tempo-30-Zone darf angeordnet werden, wenn dadurch eine im 
Sinne der Umweltschutzgesetzgebung übermässige Umweltbelastung 
(Lärm, Schadstoffe) vermindert werden kann. Es geht dabei um die 
Einhaltung der anwendbaren Grenzwerte. Bestehende ortsfeste Anla-
gen wie Strassen müssen so weit saniert werden, als dies technisch 
und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und dass die 
Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (Art. 13 Abs. 2 
LSV). 

Die Spange grenzt unter anderem an Wohnzone (auf einer 
Länge von rund 100 m nordöstlich der Spange). In der Wohnzone 
gelten die Empfindlichkeitsstufe (ES) II und damit die Immissions-
grenzwerte von 60 dB(A) Tag und 50 dB(A) Nacht. Nach der Grob-
schätzung der Lärmbelastung (vgl. das Berechnungstool Strassen-
lärm des BVU unter www.ag.ch/geoportal > Online Karten > Stras-
senlärm) weist die Spange bei einem DTV von 4'000 mit einem An-
teil Schwerverkehr von 5 % tags bzw. 3 % nachts bei einer Ge-
schwindigkeit von 50 km/h ein Emissionsniveau von 72 dB(A) am 
Tag und 60 dB(A) in der Nacht auf (in 1 m Abstand von der Stras-
senachse). Die Immissionsgrenzwerte der ES II werden in rund 16 m 
Abstand (von der Strassenachse) eingehalten. Demzufolge liegt eine 
gewisse übermässige Umweltbelastung im Sinne der Umwelt-
schutzgesetzgebung vor. Wenn die Geschwindigkeit auf 30 km/h re-
duziert wird, kann der Immissionsgrenzwert schon in einem Abstand 
von 11 m zur Strassenachse eingehalten werden. Eine Temporeduk-
tion um 20 km/h reduziert die Immissionen um rund 2 dB(A). Ange-
sichts der Tatsache, dass beim Strassenverkehrslärm (ab einer gewis-
sen Verkehrsdichte, bei gleich bleibender Verkehrszusammensetzung 
und Verkehrsverteilung über die Zeit) in der Regel die Erhöhung des 
Beurteilungspegels um 1 dB(A) gerade noch wahrgenommen werden 
kann und einer Steigerung des DTV um rund 25 % entspricht (vgl. 
Urteil des Bundesgerichts 1C_496/2009 vom 16. Juli 2010), ist der 
Schluss zu ziehen, dass mit der umstrittenen Temporeduktion eine 
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merkliche Verbesserung betreffend eine im Sinne der Umweltschutz-
gesetzgebung übermässige Umweltbelastung (Lärm) erzielt werden 
kann (vgl. Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB 59.63], Ent-
scheid des Bundesrats vom 19. Juni 1995). 

Hier ist aber im Rahmen der Verhältnismässigkeit zu berück-
sichtigen, dass wohl nur sehr wenige Bereiche von einer Immissions-
grenzwertüberschreitung betroffen sind. Die Lärmimmissionen wer-
den bei bestehenden Gebäuden in der Mitte der offenen Fenster lärm-
empfindlicher Räume ermittelt, in noch nicht überbauten Bauzonen 
dort, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit lärm-
empfindlichen Räumen erstellt werden dürfen (vgl. Art. 39 LSV). 
Die Spange verursacht nur auf den ersten 16 m ab Strassenachse in 
der ES II Grenzwertüberschreitungen, einige der bestehenden Gebäu-
de in der ersten Bautiefe (bzw. deren lärmempfindliche Räume) sind 
aber weiter davon entfernt. In der ES III werden die Immissions-
grenzwerte bereits im Abstand von 5 m ab Strassenachse und somit 
noch im Strassenraum eingehalten. In 9 m Abstand zur Strassenachse 
(in etwa der Stelle, an dem ein Gebäude erstellt werden darf) betra-
gen die Werte 60 dB(A) bzw. 48 dB(A) und liegen demzufolge 
bereits um 5 bzw. 7 dB(A) unter den Immissionsgrenzwerten. Auch 
aufgrund der Unterlagen des Ingenieurbüros S. ist davon auszugehen, 
dass nur auf den Parzellen 1464 und 1465 die Immissionsgrenzwerte 
überschritten werden. … Abgesehen davon gilt betreffend die noch 
unüberbauten Parzellen, dass Neubauten mit lärmempfindlichen 
Räumen nur bewilligt werden dürfen, wenn die Immissionsgrenz-
werte eingehalten werden können (vgl. Art. 31 LSV; vgl. betr. der 
Reduktion der Höchstgeschwindigkeit aufgrund einer übermässigen 
Umweltbelastung mit Lärm: VPB 59.63). 

Angesichts der vorhandenen Unterlagen kann davon ausgegan-
gen werden, dass nur wenige Punkte von einer Immissionsgrenzwert-
überschreitung und demzufolge von der Voraussetzung einer im 
Sinne der Umweltschutzgesetzgebung übermässigen Umweltbelas-
tung betroffen sind, welche eine Tempo-30-Zone zu rechtfertigen 
vermag. Sollte sich der Gemeinderat K. auf einen anderen Stand-
punkt stellen, wäre dies mit dem nach den rechtlichen Grundlagen 
geforderten Gutachten nachzuweisen. 
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7.  
Der Gemeinderat K. hat im Rahmen der Einführung der Tempo-

30-Zone auf der Spange allein die Verkehrsregelung "Kein Vortritt" 
bei der Einmündung der F.-Strasse in den N.-Weg widerrufen. Weder 
wurde die Vortrittsregelung auf der Verzweigung W.-Strasse / 
N.-Weg geändert, noch die beiden Fussgängerstreifen entfernt oder 
andere Massnahmen angeordnet. Zwar ist eine vom Rechtsvortritt 
abweichende Regelung oder die Anordnung von Fussgängerstreifen 
in Tempo-30-Zonen nicht grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. Art. 4 
Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Tempo-30-Zonen und die Be-
gegnungszonen), aber diese verkehrsrechtlichen Massnahmen sind 
nur unter besonderen Voraussetzungen zulässig. Dass solche in casu 
gegeben sind, wird weder behauptet noch (im Rahmen eines verlang-
ten Gutachtens) belegt. 

Es kann wie oben dargestellt davon ausgegangen werden, dass 
im Bereich der Spange gewisse Immissionsgrenzwertüberschreitun-
gen zu verzeichnen sind. Eine Temporeduktion kann in einem sol-
chen Fall helfen, die übermässige Lärmbelastung zu mindern. 
Voraussetzung ist aber, dass die real gefahrene Geschwindigkeit auch 
tatsächlich reduziert wird. Eine Geschwindigkeitslimite, die zwar 
herabgesetzt, nicht aber respektiert wird, kann sodann negative bzw. 
gefährliche Auswirkungen anstelle der angestrebten Vorteile haben. 
Insbesondere für die schwächsten Strassenbenutzer, namentlich die 
Fussgänger, die betagten Personen und die Kinder, welche sich da-
durch in einer falschen Sicherheit wiegen aufgrund eines nur ver-
meintlich geschwindigkeitsreduzierten Verkehrs (vgl. VPB 62.26, 
Urteil des Bundesrats vom 19. November 1997). Es ist somit im 
Rahmen der Einführung einer Tempo-30-Zone zur Erreichung der 
angestrebten Ziele und der Vermeidung negativer Folgen von ent-
scheidender Bedeutung, dass die gefahrene der erlaubten Geschwin-
digkeit möglichst entspricht.  

Der N.-Weg ist relativ lang, gerade und gut ausgebaut. Das Er-
scheinungsbild der Strasse verleitet objektiverweise zu einem schnel-
len Fahren. Der Ausbaustandard der Strasse ist derart, dass bei Ein-
führung von Tempo 30 allein ohne weitergehende Massnahmen nicht 
ohne weiteres damit gerechnet werden kann, dass die reduzierte 
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Tempolimite tatsächlich eingehalten wird. Die gefahrenen Geschwin-
digkeiten unterstützen diese Annahme. Messungen durch die Regio-
nalpolizei im Zeitraum vom 5. bis 12. Oktober 2011 haben ergeben, 
dass auf der Spange in Fahrtrichtung Zentrum eine Durchschnittsge-
schwindigkeit (Vd) von 34.9 km/h erreicht wird und 85 % der Fahr-
zeuge maximal (V85) 43 km/h fahren. In Richtung A. (Stadtaus-
wärts) lagen die Werte bei zwei Messungen vom 12. bis 19. Oktober 
und 26. Oktober 2011 bis 5. November 2011 bei 43.7 bzw. 43 km/h 
(Vd) und 51 bzw. 50 km/h (V85).  

Lokale Geschwindigkeitsbeschränkungen ohne flankierende 
bauliche und gestalterische Massnahmen an der Strassenanlage als 
Mittel zur Verkehrsberuhigung werden nicht als sinnvoll, sondern im 
Gegenteil als nutzlos und wegen ihrer praktischen Undurchsetzbar-
keit als schädlich für die Verkehrsdisziplin und die Verkehrssicher-
heit erachtet (vgl. Urteil des Verwaltungsgerichts Zürich vom 7. Ap-
ril 2005, in: ZBl 106/2005, S. 594 f.). Erfahrungen haben gezeigt, 
dass die reine Signalisation von 30 km/h die effektiv gefahrene Ge-
schwindigkeit kaum beeinflusst. Eine merkliche Senkung des Ge-
schwindigkeitsniveaus kann in der Regel nur durch gestalterische 
oder bauliche Massnahmen erreicht werden. Die Stärke der Mass-
nahme ist abhängig von der zu erwirkenden Geschwindigkeitsreduk-
tion (vgl. VPB 62.26 sowie WERNER RYTER, 10 Jahre Tempo 30 – 
eine Erfolgsgeschichte, in Umwelt Aargau, Nr. 8 Januar 2000 und 
H.P. LINDEMANN, TH. KOY, Auswirkungen von Zonensignalisationen 
[Tempo 30] in Wohngebieten auf die Verkehrssicherheit in VSS – 
Strasse und Verkehr, Heft 9/2000; Urteil des Bundesgerichts 
2A.38/2006 vom 13. Juli 2006). Gemäss der Broschüre der Abteilung 
Tiefbau "Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen" vom 23. Dezem-
ber 2011 (www.ag.ch/verkehr > Strasseninfrastruktur > Kampagne 
sicher-im-verkehr.ch > Tempo-30-Zone) ist eine Zone mit von der 
Höchstgeschwindigkeit abweichender Geschwindigkeit nur zulässig, 
wenn die getroffenen Massnahmen die Geschwindigkeit in aus-
reichendem Mass senken. Als Richtlinie für Tempo-30-Zonen sind 
folgende Werte anzustreben: 
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• Verzicht auf Signalisation und Massnahmen, wenn V50 % und 
V85 % nicht grösser als 30 km/h sind (Begegnungszone: 
20 km/h).  

• Beschränkung auf die Signalisation, wenn V85 % zwischen 
30 und 40 km/h liegt (Begegnungszone: 20 bis 30 km/h).  

• Signalisation und Realisierung von baulichen Massnahmen, wenn 
V50 % deutlich höher als 30 km/h und V85 % höher 40 km/h ist 
(Begegnungszone: 20 km/h und 30 km/h). Falls keine signalisati-
onstechnischen oder baulichen Massnahmen ergriffen würden, 
könnte die Zone nicht eingeführt werden.  

Nach Art. 3 lit. g der Verordnung über die Tempo-30-Zonen und 
die Begegnungszonen hat das Gutachten eine Aufzählung und Um-
schreibung der Massnahmen, die erforderlich sind, um die angestreb-
ten Ziele zu erreichen, zu umfassen. Angesichts des oben Angeführ-
ten, insbesondere angesichts des gefahrenen Geschwindigkeitsni-
veaus und dem Ausbaustandard der Spange, liegt der Schluss nahe, 
dass bei Einführung der Tempo-30-Zone auf der Spange das ange-
ordnete Geschwindigkeitsniveau kaum oder schlecht befolgt werden 
wird und daher wohl zusätzliche Massnahmen notwendig sind, damit 
die reduzierte Geschwindigkeit eingehalten und die damit verfolgten 
Ziele erreicht und die mit einer Missachtung der Höchstgeschwindig-
keit verbundenen negativen Folgen verhindert werden können. Sol-
che flankierenden Massnahmen sind betreffend die Spange aber we-
der vorgesehen, noch liegen diesbezüglich irgendwelche Ausführun-
gen oder Begründungen vor, auch nicht bezüglich eines allfälligen 
Verzichts auf solche Massnahmen, sollte der Gemeinderat K. der 
Meinung sein, solche seien nicht notwendig. 

Unter den gegebenen Umständen müssen die vorhandenen Ent-
scheidgrundlagen bzw. das erforderliche Gutachten (vgl. insbeson-
dere Art. 3 lit. g und 4 f. der Verordnung über die Tempo-30-Zonen 
und die Begegnungszonen) als ungenügend betrachtet werden und 
sind die angefochtene Einführung der Tempo-30-Zone auf der 
Spange sowie der damit verbundene Widerruf von "Kein Vortritt" bei 
der Einmündung F.-Strasse in den N.-Weg aufzuheben. 
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8.  
Vor der Festlegung einer abweichenden Höchstgeschwindigkeit 

ist mit einem Gutachten abzuklären, ob die Massnahme nötig, 
zweck- sowie verhältnismässig ist oder ob andere Massnahmen 
vorzuziehen sind (Art. 108 Abs. 4 SSV). Es sei darauf hingewiesen, 
dass die Verordnung bei der Verfolgung des Ziels der Verminderung 
einer übermässigen Umweltbelastung explizit darauf hinweist, dass 
dabei der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren ist (Art. 108 
Abs. 2 lit. d Satz 2 SSV). Vor einer Änderung der Höchstgeschwin-
digkeit müssen ausserdem andere geeignete Massnahmen überprüft 
werden. Sind diese undurchführbar oder unverhältnismässig, kommt 
eine Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit in Frage, sofern da-
durch eine Verminderung der Umweltbelastung erzielt werden kann 
(vgl. Entscheid der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion Kanton 
Bern vom 31. Juli 2007 [RA Nr. 140/2006/20]). Es fehlen diesbezüg-
liche Ausführungen und die Grundlagen erscheinen daher auch aus 
diesem Grund als unvollständig. 

Im Rahmen der Prüfung der flankierenden Massnahmen ist so-
dann auch Folgendes zu bedenken: Die Spange weist zwar einen 
nicht sehr grossen, aber trotzdem nicht unwesentlichen Anteil 
Schwerverkehr auf. Dieser stammt einerseits aus den Arbeitszonen 
von K. und X. Die Spange weist anderseits aber auch Lastwagen-
Durchgangsverkehr auf. Dieser Lastwagenverkehr soll nicht fern-
gehalten werden und lässt sich wohl ohne Fahrverbot für Lastwagen 
auch nicht auf ein unwesentliches Mass reduzieren. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass auch nach Einführung einer Tempo-30-
Zone auf der Spange in relevantem Ausmass Schwerverkehr vorhan-
den sein wird. Im Rahmen der Prüfung von flankierenden Massnah-
men ist dem nicht vernachlässigbaren Schwerverkehr auf der Spange 
Rechnung zu tragen und es ist zu vermeiden, dass flankierende 
Massnahmen auf der Spange mit Lastwagenverkehr zu gefährlichen 
Situationen oder zusätzlichem Lärm führen oder unerwünschte Ver-
lagerungen (etwa Schwerverkehr durch die Altstadt von K.) bewir-
ken (gemäss Art. 3 lit. f Verordnung über die Tempo-30-Zonen und 
die Begegnungszonen hat das Gutachten Überlegungen zu möglichen 
Auswirkungen der geplanten Massnahme auf die ganze Ortschaft 
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oder auf Teile der Ortschaft sowie Vorschläge zur Vermeidung all-
fälliger negativer Folgen zu enthalten). 

9.  
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Entscheidgrundla-

gen in relevantem Umfang nicht genügen, um beurteilen zu können, 
ob die Einführung der Tempo-30-Zone auf der Spange im Hinblick 
auf das zu erreichende Ziel (Reduzieren einer übermässigen Lärmbe-
lastung) nötig, zweck- und verhältnismässig ist (vgl. dazu Urteil des 
Bundesgerichts 1C_17/2010 vom 8. September 2010). 

98 Recyclingsammelstelle 
- Eine Unterflursammelstelle für Glas, Alu und Weissblech ist in der 

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen zonenkonform. 
- Anzahl Sammelstellen und Wahl des Standorts (Erw. 8) 
- Lärmbeurteilung gemäss der Orientierungshilfe des Bundes (Erw. 9) 

Entscheid des Departements Bau, Verkehr und Umwelt vom 5. September 
2013 (BVURA.12.687). 

Aus den Erwägungen 

3. Sachverhalt 
a) Die Gemeinde beabsichtigt, auf den Parzellen 102 und 103 

eine Sammelstelle mit Unterflur-Containern mitsamt zwei Parkplät-
zen sowie einer Fläche für einen Lastwagen zur Entleerung der Con-
tainer zu erstellen. Beide Parzellen sind der Zone für öffentliche Bau-
ten und Anlagen (Zone OE) zugewiesen und gehören der Gemeinde. 
Gemäss § 14 Abs. 1 BNO ist die Zone für öffentliche Bauten und 
Anlagen für Bauten und Anlagen bestimmt, die dem öffentlichen 
Interesse dienen. … Die Sammelstelle wird parallel zur Neuen Aa-
rauerstrasse in einem Abstand von rund 4 m realisiert. … Es werden 
fünf Container für die Sammlung von Glas und zwei Container für 
die Sammlung von Alu und Weissblech bereitgestellt. Die sieben Un-
terflur-Container verfügen je über ein quadratisches Ausmass von 
1,95 m. Anschliessend an die Neue Aarauerstrasse liegt der Platz für 
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den Lastwagen zur Entleerung der Container. Auf einer mergelge-
splitteten Unterlage befinden sich auf der Westseite zwei Abstellplät-
ze für die Personenwagen. … Auf den zwei Abstellplätzen gilt eine 
zehnminütige Parkplatzbegrenzung, worauf mit einer Hinweistafel 
hingewiesen wird… Das Bauprojekt weist zu den Parzellen der Be-
schwerdeführenden einen Abstand zwischen 20 m bis 70 m auf. … 

7. Zonenkonformität 
7.1  
Die Beschwerdeführenden sind der Ansicht, dass eine Sammel-

stelle mit sieben Containern zu einem erheblichen Güterumschlag 
führe und damit nicht mehr in einer von der Wohnzone umschlosse-
nen Zone OE zonenkonform sei. Insbesondere gehöre der dazugehö-
rige Umschlagplatz für LKWs nicht in die Zone OE. … 

7.2  
Öffentliche Bauten und Anlagen sind Bauwerke, die von der öf-

fentlichen Hand oder von beauftragten Privaten in Erfüllung verfas-
sungsmässiger Aufgaben erstellt werden. Sie dienen dem Gemeinwe-
sen unmittelbar durch ihren Gebrauchswert entweder als Verwal-
tungsvermögen oder als Sachen im Gemeingebrauch. Dazu gehören 
neben Verwaltungsgebäuden auch Schulhäuser, Spitäler, Gefängnisse 
oder Asylunterkünfte. Bauwerke im öffentlichen Interesse helfen im 
weitesten Sinn, Aufgaben des modernen Leistungs- und Sozialstaates 
wahrzunehmen (WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 
Bern 2006, zu Art. 3 N 52). Für öffentliche oder im öffentlichen Inte-
resse liegende Bauten und Anlagen soll die Raumplanung sachge-
rechte Standorte finden. Dies geschieht im Rahmen einer Interessen-
abwägung. Einerseits beansprucht die wirtschaftliche Verwaltung 
Standorte, die dem Zweck des jeweiligen öffentlichen Bauwerks am 
besten entsprechen. Andererseits müssen entgegenstehende schutz-
würdige (öffentliche oder private) Interessen bei der Standortwahl 
mitberücksichtigt werden. Wie weit sie durchschlagen, hängt von der 
Hauptbestimmung des betreffenden Gebiets ab (Erläuterungen zum 
Bundesgesetz über die Raumplanung, Bern 1981, Herausgeber: Bun-
desamt für Raumplanung, zu Art. 3 N 58). 
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7.3  
Gemäss § 14 Abs. 1 BNO ist die Zone für öffentliche Bauten 

und Anlagen für Bauten und Anlagen bestimmt, die dem öffentlichen 
Interesse dienen. Die Entsorgung von Siedlungsabfällen liegt im öf-
fentlichen Interesse, wofür gemäss den gesetzlichen Vorgaben die 
Gemeinde zuständig ist. … Eine Sammelstelle für Glas, Alu und 
Weissblech ist somit in der Zone OE als zonenkonform zu betrachten 
(vgl. VGE III/21 vom 30. Mai 2007; EBVU 06.26 vom 18. Mai 
2006). … 

Beim strittigen Umschlagplatz für Lastwagen für die Entleerung 
der Container handelt es sich um eine Nebenanlage, welche in die-
nender Funktion eng mit der Sammelanlage als (Haupt-) Baute ver-
knüpft ist. Die Sammelanlage als solche liegt im öffentlichen Inte-
resse. Gleiches gilt für die dazu gehörigen Abstell- und Umschlag-
plätze (vgl. BGer 1C_310/2011 vom 10. November 2011; 
VGE III/57 vom 11. Juni 2013). … 

8.2  
… Gemäss Art. 31 Abs. 1 USG erstellen die Kantone eine 

Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Kehricht-
verbrennungsanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die 
Standorte der Abfallanlagen fest. Der Begriff der Abfallplanung, wie 
er in dieser Bestimmung verwendet wird, umfasst sowohl die Sach-
planung (insbesondere die Ermittlung des Bedarfs und die vorge-
sehenen Massnahmen) als auch die Standortplanung (vgl. URP 2006, 
S. 724). Der Planungsgegenstand ist damit die Bewirtschaftung der 
Abfälle, d.h. die Vermeidung der Abfälle sowie die Entsorgung der 
nicht vermiedenen Abfälle. In örtlicher Hinsicht erstreckt sich die 
Abfallplanung auf das Gebiet des planungspflichtigen Kantons. In 
sachlicher Hinsicht erfasst die Abfallplanung alle im Kanton erzeug-
ten Abfälle, soweit sie dem Abfallrecht des USG unterstehen. Es sind 
sowohl die vom Gemeinwesen zu entsorgenden Siedlungsabfälle als 
auch die vom Inhaber zu entsorgenden übrigen Abfälle in die Pla-
nung einzubeziehen. Dabei steht eine Bedarfsplanung an Abfallanla-
gen im Kantonsgebiet im Vordergrund, wobei es insbesondere darum 
geht, die Standorte der Abfallanlagen festzulegen (Kommentar USG; 
Art. 31 N 8–20). Entsprechend dieser Abfallplanung werden die Ein-
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zugsgebiete für Siedlungsabfälle bestimmt, wobei das gesamte Kan-
tonsgebiet lückenlos abgedeckt werden muss. Eine gesetzliche Rege-
lung, wonach bereits auf Gemeindeebene Sammelstellen zu planen 
sind, existiert demgegenüber nicht. Präzisierend hält das Abfallregle-
ment der Gemeinde vom 24. November 2011 fest, dass Siedlungsab-
fälle aus Haushaltungen den gemeindeeigenen Sammelstellen über-
geben werden müssen (§ 6 Abs. 3 AR). Gemäss den vom Gemeinde-
rat am 1. Januar 2013 erlassenen Vollzugsvorschriften bietet die Ge-
meinde unter anderem für Glas, Aluminium und Weissblech dezen-
trale Sammelstellen an. 

8.3  
Im Gemeindegebiet sind insgesamt drei Sammelstellen vorgese-

hen. Am Mühleweg, im Dorfteil Zentrum, befindet sich die Haupt-
sammelstelle. Im Weiteren ist an der Hinteren Bahnhofstrasse (Dorf-
teil Süd) eine von zwei Nebensammelstellen geplant, bei der anderen 
Nebensammelstelle handelt es sich um die hier diskutierte Sammel-
stelle Neue Aarauerstrasse. Nur die Sammelstelle Neue Aarauerstras-
se wird als Unterflur-Containeranlage realisiert und befindet sich in 
unmittelbarer Nähe zu den Nachbargemeinden A. und B. Gemäss 
den statistischen Erhebungen Stand 31. Dezember 2012 beträgt die 
Bevölkerungszahl der Gemeinde 9'662 Einwohnerinnen und Ein-
wohner. 

Die kantonale Abfallexpertin hält anlässlich der Augenscheins-
verhandlung fest, dass Sammelstellen grundsätzlich in die Nähe der 
Wohngebiete gehörten und gut einsehbar sein müssten. Beide Vor-
aussetzungen sind nach Ansicht der kantonalen Fachexpertin einge-
halten, weshalb sich der Standort Neue Aarauerstrasse als Sammel-
stelle grundsätzlich als geeignet erweist. … Die Fachexpertin führt 
aus, dass keine fest fixierten Bevölkerungszahlen existierten, welche 
die Anzahl der zu realisierenden Sammelstellen in einer Gemeinde 
bestimmten… Gemäss den Empfehlungen des eidgenössischen Bun-
desamts für Umwelt seien bei einer Bevölkerungsgrösse von 2'000 
bis 10'000 Einwohnern eine Haupt- sowie zwei Nebensammelstellen 
sinnvoll. Weiter hält die kantonale Fachexpertin fest, dass für die 
Festlegung von Sammelstellen kein Bedürfnisnachweis erforderlich 
sei. …  
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Betreffend der Verkehrszunahme hält die kantonale Abfall-
expertin fest, dass aufgrund von Erfahrungswerten davon auszugehen 
sei, dass die Anwohnenden Sammelstellen in ihrer unmittelbaren 
Umgebung gebrauchten. Es sei zwar nicht auszuschliessen, dass ge-
wisse Personen das Gebiet nur wegen der Sammelstelle aufsuchen 
würden. Sinn und Zweck von dezentralen Sammelstellen seien aber 
gerade, dass die Bevölkerung nur kurze Wege gehen müsse, weshalb 
nicht mit deutlich mehr quartierfremdem Verkehr zu rechnen sei. Ein 
Teil der Bevölkerung werde die Siedlungsabfälle zu Fuss abliefern, 
wiederum andere würden den Abfall auf dem Weg zur Arbeit entsor-
gen. Gerade mit einer Vielzahl von dezentralen Sammelstellen soll 
mit einem möglichst geringen Anfahrtsweg ein Anreiz für die Entsor-
gung geschaffen werden. Weite Wege sind nicht wünschenswert, 
weshalb erfahrungsgemäss mehrere dezentrale Sammelstellen gerade 
auch betreffend Verkehrsentwicklung positiv ins Gewicht fallen. Es 
steht der Gemeinde aber grundsätzlich frei, wie viele Sammelstellen 
sie realisieren will. … Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Wohn-
gebiet ist erfahrungsgemäss mit einem relativ hohen Fussverkehr bei 
der Abfallentsorgung zu rechnen. Auch die unmittelbare Nähe zu 
zwei benachbarten Gemeinden bewirkt nichts Gegenteiliges, zumal 
die Gemeinde in § 8 Abs. 1 AR regelt, dass Sammelstellen aus-
schliesslich der Gemeindebevölkerung und den in der Gemeinde 
ansässigen und zur Benützung berechtigten Betrieben zur Verfügung 
stehen. …  

Die Beschwerdeführenden bringen vor, eine solche Sammel-
stelle animiere die Bevölkerung dazu, den Abfall bei der Sammel-
stelle wild zu deponieren. Damit werde Littering gefördert. Die Be-
schwerdeführenden sprechen damit die Eigenverantwortung der Be-
völkerung an. Abzustellen ist darauf, was zulässig ist, und nicht, wie 
sich die Bevölkerung im Allgemeinen verhält. Unbeachtlich sind da-
mit jene Negativfälle in Gemeinden, welche sich durch wildes Litte-
ring bemerkbar machen. Weil Littering grundsätzlich verboten ist, er-
weist sich der Einwand als unbegründet. Zudem führt die kantonale 
Fachexpertin aus, dass Littering insbesondere bei einer Unterfluran-
lage wegen der grossen Einsehbarkeit kein grosses Problem darstelle. 
Es gebe keine grossen Container, an welche man volle Plastik- und 
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Papiersäcke hinstellen könne. Die Anwohner hätten freie Sicht auf 
die Container. So könnten soziale Kontrolle und Abschreckung wir-
ken. Die Gemeinde ist sich ferner dieser Problematik bewusst und 
hält anlässlich der Augenscheinsverhandlung fest, dass dreimal 
wöchentlich wild deponierte Abfälle an den bereits existierenden 
Sammelstellen entsorgt würden. Gleiches werde auch für den Stand-
ort Aarauerfeld gelten. Dies stellt eine taugliche Massnahme zur Ver-
minderung von Littering dar, zumal sauber gehaltene Sammelstellen 
die korrekte Entsorgung fördern.  

… Als mögliche Massnahme zur Vermeidung von Littering 
würde sich allenfalls eine Schranke aufdrängen. … Schlüssig hält die 
kantonale Fachexpertin dagegen, dass das Öffnen und Schliessen der 
Sammelstelle einen zusätzlichen Aufwand bedeuteten. Ebenso führe 
dies dazu, dass bei geschlossener Sammelanlage die Abfälle an der 
Schranke deponiert würden, womit Littering eben gerade gefördert 
werde. 

Diesen Darlegungen folgend ergibt sich, dass keine Argumente 
gegen den Standort Neue Aarauerstrasse sprechen. Der gewählte 
Standort ist hinsichtlich der Zufahrtsmöglichkeiten für Anwohnende 
und für die Entsorgungsfahrzeuge, der Gehdistanz der Anwohnenden 
für die Entsorgung etc. den Umständen entsprechend ausgewählt 
worden (vgl. zum Ganzen URP 2005, S. 773; Baurechtsentscheide 
des Kantons Zürich [BEZ] 2005, Nr. 16, S. 61 ff.). Die Notwendig-
keit, dass sich solche Sammelstellen in bewohnten Gebieten befinden 
müssen, ist allgemein anerkannt (Eidgenössischen Materialprüfungs- 
und Forschungsanstalt [EMPA], Untersuchungsbericht vom 19. Juni 
2012, Lärmermittlung und Massnahmen bei Recyclingsammelstel-
len, S. 7). Der Einwand der Beschwerdeführenden erweist sich damit 
insgesamt als unbegründet. 

9. Lärmbeurteilung 
9.1  
Die Beschwerdeführenden machen geltend, die Sammelstelle 

führe zu erheblichen Lärmimmissionen, welche durch geeignete 
Massnahmen, namentlich die Realisierung von Lärmschutzwänden, 
zu reduzieren seien. … 
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9.2  
9.2.1  
Das USG will den Menschen und seine natürliche Umwelt ge-

gen schädliche und lästige Einwirkungen schützen (Art. 1 Abs. 1 
USG). Das USG ist kein Verhinderungs-, sondern ein Massnahmen-
gesetz, das seinem Konzept nach die Quellen der Umweltbelastung 
nicht als solche in Frage stellen will; die Nachfrage soll nicht unter-
sagt, sondern befriedigt werden, wobei aber gleichzeitig die den Um-
weltschutzanforderungen entsprechenden Vorkehren getroffen wer-
den sollen (vgl. Pra 1991, S. 179). In diesem Sinn sind Einwirkun-
gen, die schädlich oder lästig werden könnten, unabhängig von der 
bestehenden Umweltbelastung frühzeitig so weit zu begrenzen, als 
dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist 
(sog. Vorsorgeprinzip gemäss Art. 1 Abs. 2 und Art. 11 Abs. 2 USG; 
Art. 7 Abs. 1 lit. a und Art. 8 Abs. 1 LSV; vgl. BGE 126 II 305 ff. 
sowie AGVE 1999, S. 272).  

In einem zweiten Schritt sind die Emissionsbegrenzungen zu 
verschärfen, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkun-
gen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung 
schädlich oder lästig werden (Art. 11 Abs. 3 USG). Für die Beurtei-
lung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat 
durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). 
Bezüglich des Lärms ist er diesem Auftrag in den Anhängen 3 bis 8 
der LSV nachgekommen. Die dort für spezifische Lärmarten festge-
legten Belastungsgrenzwerte sind aber nur aussagekräftig in Verbin-
dung mit auf sie zugeschnittenen Mess- und Beurteilungsverfahren. 
Sie bilden zusammen eine funktionale Einheit, ansonsten besteht die 
Gefahr, dass Unvergleichbares miteinander verglichen wird 
(VGE III/105 vom 20. Dezember 2002). Die LSV enthält in ihrem 
Anhang 6 Belastungsgrenzwerte für Industrie- und Gewerbelärm. 
Deren Geltungsbereich erstreckt sich grundsätzlich auch auf Entsor-
gungsanlagen (Anhang 6 Ziffer 1 Abs. 2 LSV; vgl. aber nachfolgend 
Erw. 9.2.2).  

9.2.2  
Aus der Sicht des Lärmschutzrechts stellt die beanstandete 

Sammelanlage eine neue, ortsfeste Lärm erzeugende Anlage im Sin-
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ne von Art. 7 Abs. 7 USG dar, da sie nach dem Inkrafttreten des Um-
weltschutzgesetzes (am 1. Januar 1985) bewilligt wurde (vgl. 
BGE 123 II 325; URP 2002, S. 103 ff.). Die von einer solchen An-
lage allein erzeugten Immissionen dürfen in der Umgebung die Pla-
nungswerte nicht überschreiten (Art. 7 Abs. 1 lit. b LSV, Art. 25 
Abs. 1 USG). Für die Beurteilung des Lärms einer neuen Anlage sind 
die am jeweiligen Immissionsort geltenden Belastungsgrenzwerte re-
levant. … Für die ES II resultiert bei Industrie- und Gewerbelärm für 
den Tag ein Beurteilungspegel Lr von 55 dB(A) und für die Nacht 
ein solcher von 45 dB(A) (vgl. Ziffer 31 von Anhang 6 der LSV: Tag 
von 07.00–19.00 Uhr sowie Nacht von 19.00–07.00 Uhr).  

Das Bundesgericht hat in einem wegweisenden Entscheid erwo-
gen, dass für den Lärm von Sammelstellen spezifische Belastungs-
grenzwerte fehlen, weshalb die Lärmimmissionen nach Art. 15 unter 
Berücksichtigung von Art. 19 und 23 USG zu beurteilen sind (vgl. 
BGer 1A.36/2000 vom 5. Dezember 2000, publiziert in: URP 2001, 
S. 147 f.). Nach Art. 15 USG sind die Immissionsgrenzwerte für 
Lärm so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der 
Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in 
ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören. Neue Anlagen müssen 
ein Immissionsniveau einhalten, bei welchem nach richterlicher 
Beurteilung höchstens geringfügige Störungen auftreten. Im Rahmen 
der vorzunehmenden Einzelfallbeurteilung sind der Charakter des 
Lärms, der Zeitpunkt und die Häufigkeit seines Auftretens sowie die 
Lärmempfindlichkeit bzw. Lärmvorbelastung zu berücksichtigen. Es 
ist nicht auf das subjektive Lärmempfinden einzelner Personen abzu-
stellen, sondern eine objektivierte Betrachtung unter Berücksichti-
gung von Personen mit erhöhter Empfindlichkeit vorzunehmen (vgl. 
BGer 1C_299/2009 vom 12. Januar 2010 mit Hinweis auf BGE 133 
II 292; 130 II 32).  

Diesen Vorgaben folgend hat das Bundesamt für Umwelt 
(BAFU) in Zusammenarbeit mit der EMPA eine Untersuchung der 
Lärmermittlung bei Recyclingsammelstellen in Auftrag gegeben. Das 
Resultat dieser Untersuchungen findet sich im Untersuchungsbericht 
vom 19. Juni 2012 «Lärmermittlung und Massnahmen bei Re-
cyclingsammelstellen» (nachfolgend: Untersuchungsbericht; 



502 Verwaltungsbehörden 2013 

www.bafu.admin.ch > Lärm > Lärmbelastung > Lärmermittlung & 
Beurteilung > übrige Lärmarten > Lärmermittlung und -beurteilung: 
Recyclingsammelstellen). Das BAFU hat in Anlehnung an diesen 
Untersuchungsbericht eine Orientierungshilfe für die Beurteilung des 
Lärms von Glassammelstellen nach Anhang 6 LSV kreiert (nachfol-
gend: Orientierungshilfe, Stand 7. Mai 2012; im Internet am angege-
benen Ort). 

9.3  
9.3.1  
Das BVU hat die Gemeinde aufgefordert, die für die Einzelfall-

beurteilung erforderlichen Daten einzureichen. Diesen Aufforderun-
gen ist der Gemeinderat mit Eingabe vom 28. Januar 2013 nachge-
kommen. Er hielt fest, dass die Anlage während 307 Tagen pro Jahr 
geöffnet sei, und dies jeweils von Montag bis Freitag von 07.00–
12.00 Uhr sowie 13.00–20.00 Uhr. An Samstagen sei die Anlage von 
07.00–12.00 Uhr sowie 13.00–18.00 Uhr und an Vorabenden vor Fei-
ertagen lediglich bis 18.00 Uhr geöffnet. Demgegenüber sei während 
der übrigen Zeiten sowie an Sonn- und Feiertagen das Entsorgen 
untersagt. Die Leerungen mit dem Sammelfahrzeug würden im Übri-
gen an einem Wochentag während der normalen Arbeitszeiten, also 
zwischen 07.00–12.00 Uhr sowie 13.00–17.30 stattfinden. Weiter 
hielt der Gemeinderat fest, dass im Jahr 2011 im ganzen Gemeinde-
gebiet 107 t Altglas und 9,30 t Alu und Weissblech entsorgt worden 
seien, 2012 seien es 109,85 t und 9,01 t gewesen. Da diese Mengen 
neu auf drei Sammelstellen verteilt würden, resultiere für die Sam-
melstelle im Aarauerfeld für das Glas eine Sammelmenge von ca. 
36 t. Basierend auf einer Annahme von 600 g pro Glasflasche wür-
den somit täglich 192 Flaschen entsorgt. Weil die Gemeinde nur die 
gesammelte Gesamtmenge von Alu und Weissblech kenne, seien hier 
Rückschlüsse auf die Stückzahlen nur schwer möglich; es sei aber 
davon auszugehen, dass sich diese etwa im gleichen Umfang wie 
beim Glas bewegten. Die Anzahl Fahrzeugbewegungen pro Betriebs-
tag sei ferner nur abschätzbar, wobei von einem grossen Anteil von 
Fahrradanlieferungen und Entsorgungen zu Fuss auszugehen sei. 
Überdies werde mit einer zweiwöchigen Containerleerung gerechnet. 
Bei diesem Zweiwochenturnus würden die sieben Container mit ei-
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nem am Lastwagen angehängten Kranarm aus der Versenkung geho-
ben und über der nach oben offenen Lastwagenbrücke entleert und 
nachher wieder in die unterirdischen Betonelemente versenkt. Die 
Entleerung von Glas, Alu und Weissblech könne nicht gemeinsam 
erfolgen, weshalb einmal pro Woche das Glas und in der nachfolgen-
den Woche Alu und Weissblech abgeführt würden. Insgesamt würden 
damit für Alu, Weissblech und Glas jährlich ca. 52 Lastwagenan-
fahrten resultieren.  

9.3.2  
Betreffend die in der Gemeinde während der letzten Jahre erho-

benen Abfallmengen hielt die kantonale Abfallexpertin fest, dass die 
jährliche Altglasmenge im Kantonsdurchschnitt pro Einwohner 32 
bis 33 kg betrage. Bezogen auf diesen kantonalen Durchschnittswert 
falle die in der Gemeinde gesammelte Altglasmenge mit 11 kg relativ 
gering aus. Bei Alu und Weissblech falle pro Einwohner im Kanton 
ca. eine Menge von 2 kg an. Auch hier falle der Durchschnittswert 
mit ca. 1 kg pro Einwohner in der Gemeinde eher dürftig aus. Selbst 
wenn aber die kantonalen Durchschnittswerte in der Gemeinde er-
zielt würden, seien die drei dezentralen Sammelstellen immer noch 
ausreichend für die Entsorgung der Siedlungsabfälle. Auch wenn 
mehr Glas, Alu und Weissblech entsorgt würden, nehme nach An-
sicht der kantonalen Abfallexpertin die Zahl der Containerleerungen 
nicht zu.  

Die Gemeinde berechnet die Glasflascheneinwürfe gestützt auf 
ein hypothetisches Flaschengewicht von 600 g. Der kantonale 
Lärmexperte hält dazu fest, dass man bei der Berechnung gewisse 
Annahmen treffen müsse. Ein Durchschnittsgewicht von 600 g sei 
sicher nicht abwegig, wenn man bedenke, dass ein Konfitürenglas 
leichter, eine Magnumflasche aber schwerer als 600 g sei.  

9.3.3  
Die Abteilung für Umwelt (AfU) führte entsprechend diesen Er-

hebungen die Berechnungen gemäss der Orientierungshilfe durch. 
Die fehlenden Angaben hat die AfU durch Annahmen gemäss den im 
Untersuchungsbericht getroffenen Erkenntnissen ergänzt. Die AfU 
ging dabei von 250 Flascheneinwürfen und 15 Autoanlieferungen pro 
Betriebstag aus. Die AfU vertritt die Meinung, dass lärmmässig aus-
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schliesslich die Entleerung der fünf Glascontainer ins Gewicht falle, 
und legte der Berechnung 130 Containerleerungen pro Jahr zu 
Grunde entsprechend der Angabe, dass die fünf Glascontainer jede 
zweite Woche geleert würden (5 x 26 = 130). Weil die Leerung der 
zwei Alu- und Weissblechcontainer lärmmässig von untergeordneter 
Bedeutung ist, verzichtete die AfU in ihrer Berechnung auf deren Be-
rücksichtigung. Die Gemeinde ist von 307 Betriebstagen pro Jahr 
ausgegangen. Demgegenüber schreibt die Orientierungshilfe eine 
fixe Zahl vor, welche bei 302 Betriebstagen pro Jahr liegt. Das BVU 
sieht keine Veranlassung, diese auf Erhebungen basierende Zahl in 
Zweifel zu ziehen, fallen doch alljährlich mindestens 5 Feiertage auf 
Werktage (was 307–308 Betriebstage ergibt). … 

9.3.4  
Unter Berücksichtigung dieser Angaben resultiert ein Beurtei-

lungspegel Lr (Mittelungspegel Leq am Immissionsort mit Pegelkor-
rekturen) von 58.4 dB(A). 

Grundsätzlich lässt die gerichtliche Rechtsprechung eine solche 
antizipierte Beweiswürdigung und vorweggenommene Lärmprog-
nose zu (AGVE 1999, S. 262). 

9.3.5  
Nachdem gewisse Unsicherheiten bestehen, hat die AfU ge-

stützt auf die am Augenschein gewonnenen Erkenntnisse und den er-
gänzenden Produktangaben der Unterfluranlage der Gemeinde eine 
korrigierte Berechnung vorgenommen. 

Diese korrigierte Berechnung hat die AfU mit der Annahme 
vorgenommen, dass die sieben Container einmal pro Woche geleert 
würden, wodurch jährlich insgesamt 364 Containerleerungen resul-
tieren (7 x 52 = 364; die beiden Container für Alu und Weissblech 
werden in der neuen Berechnung den fünf Glascontainern gleichge-
stellt). Zwar hat der zuständige kantonale Lärmexperte anlässlich der 
Verhandlung ausgeführt, dass es in lärmmässiger Hinsicht keine 
Rolle spiele, ob man von 15 oder 20 Autoanlieferungen pro Betriebs-
tag ausgehe. Nachdem die Beschwerdeführenden die Berechnung der 
AfU vor allem aber auch bezüglich der täglichen Fahrzeuganfahrten 
bezweifelten, werden in der korrigierten Berechnung pro Betriebstag 
zwanzig Anlieferungen mit dem Auto berücksichtigt. Ebenfalls 
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bezüglich der Flascheneinwürfe werden die Angaben der Beschwer-
deführenden übernommen, die die Meinung vertreten, es seien 350 
und nicht bloss 250 Flascheneinwürfe pro Betriebstag zu berücksich-
tigen.  

Der Gemeinderat reichte im Nachgang zur Augenscheinsver-
handlung eine Schallleistungsberechnung ein, welche belegt, dass die 
Anlage leiser ist als angenommen. Die Berechnung weist bei einem 
täglichen Flaschenwurf von 120 einen LWAE (Schallleistungspegel 
pro Ereignis auf eine Sekunde Dauer normiert) von 83 dB(A) aus. 
Bei einem Flascheneinwurf von 350 pro Betriebstag beträgt der Wert 
88 dB(A). Zwar müsste auch der Umstand berücksichtigt werden, 
dass die Unterfluranlage mit 88 dB(A) leiser ist als gemäss Orientie-
rungshilfe, die von 94 dB(A) spricht. Im Sinne einer konservativen 
Berechnung wird vorliegend vom höheren Wert ausgegangen, womit 
die Berechnung gemäss Orientierungshilfe unter Berücksichtig der 
Korrekturen wie folgt ausfällt: 

Betriebsdaten  
• Schallausbreitungsdistanz in Meter 20 
• Anzahl Flascheneinwürfe pro Betriebstag 350 
• Anzahl Anlieferungen mit Auto pro Betriebs-

tag 
20 

• Anzahl Containerleerungen pro Jahr 364 
• Anzahl LKW-Anfahrten pro Jahr 52 
• Anzahl Betriebstage pro Jahr 302 

 
 

Empfindlichkeitsstufe 
(ES) 

Planungswert (PW) 
tags [dBA] 

PW-Grenzabstände 
[m] 

I 50 87 
II 55 49 
III 60 28 
IV 65 16 
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9.3.6 
9.3.6.1  
Der kantonale Lärmexperte hält dafür, dass ausschliesslich die 

364 Containerentleerungen lärmmässig von Bedeutung seien. Diese 
Schlussfolgerung deckt sich mit der Berechnung gemäss Orientie-
rungshilfe, wonach für die wöchentliche Leerung der sieben Contai-
ner ein Wert von 62.4 dB(A) resultiert. Klarerweise überschreitet die-
ser Wert den in einer ES II während des Tages zulässigen Planungs-
wert von 55 dB(A). Demgegenüber bewegen sich die anderen Ein-
zelereignisse, nämlich "LKW Bereitstellung inkl. An- und Wegfahrt" 
(37 dBA), "Container heben und zurückstellen" (47.4 dBA), "PW-
Anlieferung" (38.6 dBA) sowie "Flascheneinwurf" (48.1 dBA), bei 
dieser sehr konservativen Berechnung im Rahmen des zulässigen 
Grenzwerts. Präzisierend führt der kantonale Lärmexperte aus, dass 
die Anzahl der Zu- und Wegfahrten mit dem Auto für die Anwohne-
rinnen und Anwohner in lärmmässiger Hinsicht nicht ins Gewicht 
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fielen. Die Addition der Lärmphasen aller Einzelereignisse führt mit 
62.8 dB(A) zwar zu einer Überschreitung des Grenzwerts. Offenkun-
dig ist aber, dass dafür ausschliesslich mit 62.4 dB(A) der Lärm bei 
der Entleerung der (Glas-)Container verantwortlich ist. Fällt die 
Entleerung der Container weg, so wird der Gesamtpegel durch den 
"Flascheneinwurf" (48.1 dBA) sowie das "Container heben und zu-
rückstellen" (47.4 dBA) dominiert. Diese Einzelereignisse über-
schreiten den Grenzwert nicht. Den durch die Containerleerung ver-
ursachten Lärm stuft der kantonale Lärmexperte zwar als sehr laut 
ein und nennt als Vergleichswert den Lärm, welcher durch die Ab-
gabe eines Schusses aus einer Schusswaffe entsteht. Der kantonale 
Lärmexperte hält somit fest, dass ausschliesslich die Entleerung der 
sieben Container lärmmässig mit 62.4 dB(A) ins Gewicht falle. Zwar 
muss die Beurteilung in Anwendung der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung erfolgen. Jedoch 
darf nicht gänzlich ausser Acht fallen, dass als Entscheidungshilfe 
immer auch noch Anhang 6 der LSV beigezogen werden darf (vgl. 
Untersuchungsbericht, S. 3). Die Beurteilung erfolgt unter Berück-
sichtigung des Charakters des Lärms, dem Zeitpunkt und der Häufig-
keit seines Auftretens. Diese Situation präsentiert sich wie nachfol-
gend dargestellt. 

9.3.6.2  
Die Gemeinde hält zur Frage des Zeitpunkts fest, dass die Ent-

leerung der Container während der normalen Arbeitszeiten, also an 
Werktagen zwischen 07.00–12.00 sowie 13.00–17.30 Uhr, stattfinde. 
Präzisierend hielten die Gemeindevertreter am Augenschein fest, 
dass betreffend den Zeitpunkt der Entleerung kein Spielraum be-
stehe, da das Entsorgungsunternehmen in Eigenregie den Arbeitsab-
lauf bestimme. Die drei Sammelstellen würden jeweils gemeinsam 
an einem Wochentag geleert. Bis anhin sei dies jeweils zwischen 
09.00–11.00 Uhr der Fall gewesen. Damit findet die lärmmässig als 
störend ins Gewicht fallende Containerleerung zu einem günstigen 
Zeitpunkt statt. Dieser Umstand führt dazu, dass es sich um ein für 
die Beschwerdeführenden zumutbares Einzelereignis handelt. 
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9.3.6.3  
Klarzustellen ist, dass die strittige Anlage nur über fünf Glas-

container und nicht über deren sieben verfügt. Nur die Glascontainer 
verursachen den für die Beschwerdeführenden als störend empfunde-
nen Lärm. Der Lärm bei der Entleerung der mit Alu und Weissblech 
gefüllten zwei Container fällt nicht auf. Nur um den Beschwerdefüh-
renden zu folgen, sind in der Berechnung sieben Container aufge-
führt. … 

Dass die Orientierungshilfe festhält, dass das Berechnungsmo-
dul auf Erkenntnissen für eine Hauptsammelstelle mit sechs grossen 
Glascontainern basiert, es sich hier aber um sieben Container (Glas-
container effektiv nur fünf) handelt, ist irrelevant, da eine Lärmprog-
nose dem Wortlaut folgend immer mit einer gewissen Ungenauigkeit 
behaftet ist. Der kantonale Lärmexperte hält fest, dass das Einzeler-
eignis wohl als störend empfunden werde. Weil die Entleerung der 
Glascontainer lediglich einmal wöchentlich auftrete, hätten es die 
Beschwerdeführenden aber hinzunehmen. Der Lärm sei auch dann 
noch zumutbar, wenn die sieben Container zweimal pro Woche ge-
leert würden. Das BVU schliesst sich dieser schlüssigen und aus der 
allgemeinen Erfahrung nachvollziehbaren Fachmeinung an. Der Ein-
wand der Beschwerdeführenden ist somit unbegründet. 

9.3.6.4  
Der Untersuchungsbericht hält fest, dass für Sammelanlagen 

gegenüber Nachbarparzellen ein Abstand von 27 m (Nebensammel-
stellen) bis 46 m (Hauptsammelstellen) anzustreben ist (vgl. Untersu-
chungsbericht, S. 15). Damit wird jedoch nur zum Ausdruck ge-
bracht, dass bei Einhaltung der relevanten Abstände die Sammel-
stelle im Sinne einer vorweggenommenen Lärmbeurteilung bewilligt 
werden kann. Werden die Abstände – wie vorliegend gegeben – 
unterschritten, sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen. Dass die 
Abstände das als unproblematisch bezeichnete Mass unterschreiten, 
ist unbestritten. Deshalb nahm die AfU in Anwendung der Orientie-
rungshilfe entsprechende Berechnungen vor. Zutreffend ist, dass die 
geplante Sammelstelle zu den Nachbarparzellen einen Abstand von 
20 m bis 70 m aufweist. Die Beschwerdeführenden vertreten zwar 
die Ansicht, bei der Sammelstelle Neue Aarauerstrasse handle es sich 
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aufgrund ihrer Grösse um eine Hauptsammelstelle, womit der Lärm 
erheblich deutlicher in Erscheinung trete. Der Gemeinderat argumen-
tierte, nur die Sammelanlage Mühleweg sei eine Hauptsammelstelle, 
weil dort neben Glas, Alu und Weissblech auch noch andere Abfälle 
entsorgt werden könnten. Die Unterscheidung zwischen Haupt- und 
Nebensammelstelle spielt nur eine Rolle für eine Grobeinschätzung 
darüber, ob detaillierte Abklärungen notwendig sind oder nicht. 
Nachdem hier ergänzende Berechnungen durch die AfU in Anleh-
nung an die Orientierungshilfe vorgenommen wurden, ist es uner-
heblich, ob es sich um eine Haupt- oder Nebensammelstelle handelt. 
Aufgrund der vorgenommenen Einzelfallbeurteilung kommt das 
BVU zum Schluss, dass zwar der Abstand gegenüber den Parzellen 
Y. und Z. nicht sehr gross, aber auch nicht zu gering ist. Klarerweise 
unterschreitet die strittige Anlage den als kritisch beurteilten Abstand 
von 15 m nicht; der relevante Abstand, der vom Zentrum der Anlage 
bis zur Mitte des offenen Fensters des lärmempfindlichen Raums zu 
bestimmen ist, beträgt weit mehr als 15 m (Untersuchungsbericht, 
Tabelle 3 S. 15 f.). Der Lärm bewegt sich hinsichtlich seines Charak-
ters, des Zeitpunkts und der Häufigkeit seines Auftretens im zulässi-
gen und zumutbaren Rahmen. Das BVU sieht keine Veranlassung, 
die Meinung des kantonalen Lärmexperten zu korrigieren, weshalb 
sich der Einwand als unbegründet erweist. 

9.3.7  
Das Bauprojekt sieht ferner zwei Parkplätze vor, welche zur 

Parzelle Y. einen Abstand von 2,50 m bis 3,50 m aufweisen. Die von 
der AfU gestützt auf die Orientierungshilfe vorgenommene Berech-
nung schreibt für die ES II PW-Grenzabstände von 49 m vor. Der 
Berechnung liegen 20 Anlieferungen mit Auto pro Betriebstag zu 
Grunde, was einem Wert von 38.6 dB(A) entspricht. Dieses Einzeler-
eignis bewegt sich im Rahmen des Zulässigen, wenn man bedenkt, 
dass der Untersuchungsbericht der Anlieferung mit Personenwagen 
eine ungeordnete Bedeutung zuschreibt (vgl. Untersuchungsbericht, 
S. 15). … 

9.3.8  
Zur Problematik der bewilligten Öffnungszeiten lässt sich sa-

gen, dass gemäss geltender Rechtsprechung eine Benützung von 
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06.00 Uhr bis 21.00 Uhr mit Ausnahme von Sonn- und Feiertagen als 
zumutbar gilt (vgl. BGer 1A.36/2000 vom 5. Dezember 2000; Unter-
suchungsbericht, S. 7). Im vorliegenden Fall wird die Anlage an 
Werktagen und an Samstagen erst um 07.00 Uhr geöffnet und ist 
über Mittag von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr geschlossen. Überdies wird 
die Anlage an Werktagen bereits um 20.00 Uhr und an Samstagen 
um 18.00 Uhr geschlossen. Die bewilligten Öffnungszeiten bewegen 
sich damit im zulässigen Rahmen. Diese Anordnungen entbinden den 
Gemeinderat als Vollzugsbehörde jedoch nicht, Kontrollen durchzu-
führen und bei Missständen Massnahmen zur Durchsetzung der Re-
geln umzusetzen (vgl. Untersuchungsbericht, S. 7). Der kantonale 
Fachexperte hält zudem fest, weil ausschliesslich die während der 
üblichen Arbeitszeiten stattfindende Entleerung der Glascontainer für 
die Beschwerdeführenden störend ins Gewicht falle, bewirke auch 
eine Reduktion der Öffnungszeiten in lärmmässiger Hinsicht keine 
Verbesserung. Weitergehende Massnahmen sind damit nicht erfor-
derlich, zumal die Erfahrungen aus dem Betrieb der Sammelstelle 
Mühleweg belegen, dass die Bevölkerung die Öffnungszeiten akzep-
tiert und auch einhält.  

9.3.9  
Die Beschwerdeführenden erwähnen, sie seien durch den Bus-

verkehr und das Stadion Brügglifeld schon erheblich lärmvorbelastet, 
weshalb die lärmige Sammelstelle auch deshalb anderswo zu reali-
sieren sei. Der kantonale Lärmexperte führt aus, dass gemäss der 
LSV verschiedene Lärmquellen von verschiedenen Anlagen nicht ge-
meinsam beurteilt würden, sondern je separat. Das BVU sieht keine 
Veranlassung, diese rechtlich zutreffende Einschätzung zu ergänzen, 
weshalb sich der Einwand der Beschwerdeführenden auch in diesem 
Punkt als unbegründet erweist.  

9.3.10  
Die Beschwerdeführenden sind weiter der Ansicht, es seien 

Lärmschutzwände zur Verbesserung der Lärmsituation zu realisieren. 
Der kantonale Lärmexperte führt dagegen ins Feld, dass als störend 
lediglich die Glascontainerleerungen empfunden würden. Gerade in 
diesem Bereich bewirke eine Lärmschutzwand in lärmmässiger Hin-
sicht keine Verbesserung, weshalb sie keine geeignete Massnahme 
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darstelle. Das BVU schliesst sich dieser schlüssigen und nachvoll-
ziehbaren Fachmeinung an, weshalb sich die Beschwerde auch in 
diesem Punkt als unbegründet erweist. 

9.4  
Im Sinne einer Einzelfallbeurteilung lässt sich damit sagen, dass 

ausschliesslich die Entleerung der Glascontainer zur Überschreitung 
des Grenzwerts führt. Dieses Einzelereignis ist zwar mit dem Schuss 
aus einer Waffe gleichzusetzen und damit lautstark und störend. Je-
doch findet die Entleerung der Container nur einmal in der Woche an 
einem Werktag zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr statt und weist 
eine sehr begrenzte Dauer auf. … Ein wöchentliches lautstarkes Ein-
zelereignis ist zumutbar. Die weiteren Einzelereignisse überschreiten 
den Grenzwert nicht. … Darüber hinaus wird am Standort Neue Aa-
rauerstrasse eine Unterflurcontaineranlage realisiert. Solche Anlagen 
sind betreffend Lärm als sehr gute Lösung einzustufen. Weitergehen-
de Massnahmen sind damit auch unter dem Aspekt des Vorsorge-
prinzips nicht erforderlich. Betreffend die eingehaltenen Abstände 
ergeben sich keine Probleme, nachdem die lauten Geräusche nur sehr 
selten auftreten. Auch die Berechnung anhand der Orientierungshilfe 
und unter Berücksichtigung eines Abstands von 20 m legt offen, dass 
abgesehen vom durch die Entleerung der Glascontainer entstehenden 
Lärm die Sammelanlage die Grenzwerte nicht überschreitet. Die 
Öffnungszeiten bewegen sich im empfohlenen Rahmen, weshalb sich 
weitergehende Einschränkungen erübrigen. Insgesamt erweisen sich 
damit die Einwände der Beschwerdeführenden als unbegründet. 
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II. Berufsbildung 

 

99 Schulortszuweisung 
- Lehrbetriebe haben nur ausnahmsweise ein eigenes schutzwürdiges 

Interesse an der Mitbestimmung des Schulortes ihrer Berufslernen-
den. Ein solches besteht, wenn die Art der Ausgestaltung des Unter-
richts (Blockkurse oder wöchentlicher Unterricht) im Streit steht 
(Erw. 2.1).  

- Blockkurse gehören nicht zum obligatorisch von den Kantonen zu 
erbringenden Berufsschulunterricht (Erw. 2.5.1).  

- Eine Pflicht zur Übernahme der Kosten von Blockkursen sieht das 
interkantonale Recht nicht vor (Erw. 2.6).  

- Eine Ausnahmebewilligung für den Besuch von Blockkursen kann 
nur bei nicht ganzjährig geöffneten Saisonbetrieben (mehrmonatige 
Schliessung) erteilt werden (Erw. 2.7.3).  

- Die nicht berücksichtigte Berufsschule hat kein eigenes schützens-
wertes Interesse an der Zuweisung einer bestimmten Berufslernen-
den (Erw. 3). 

Aus dem Entscheid des Regierungsrats vom 1. Mai 2013 i.S. W.N. und Ver-
ein H. gegen den Entscheid des Departements Bildung, Kultur und Sport (Ab-
teilung Berufsbildung und Mittelschule) (RRB-Nr. 2013-000481). 

Sachverhalt 

Die Berufslernende T.F. und ihr Lehrmeister W.N. ersuchten das 
Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) um Bewilligung des 
Besuchs der interkantonalen Berufsfachschule in Blockkursen beim 
Verein H. Gegen den abweisenden Entscheid führten sowohl der 
Lehrmeister W.N. (Beschwerdeführer 1) als auch der Verein H. (Be-
schwerdeführer 2) Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsrat. Der 
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Regierungsrat wies die Beschwerde von W.N. ab, soweit er darauf 
eintrat. Auf die Beschwerde des Vereins H. trat er nicht ein.  

Aus den Erwägungen 

2. Beschwerde von W.N. 
2.1 Legitimation 
Gemäss § 42 Abs. 1 lit. a VRPG ist zur Beschwerde befugt, wer 

ein schutzwürdiges eigenes Interesse an der Aufhebung oder der Än-
derung des Entscheids hat. 

Grundsätzlich haben Lehrbetriebe kein schützenwertes eigenes 
Interesse daran mitzubestimmen, wo eine lernende Person die Be-
rufsfachschule besucht. Im vorliegenden Kontext geht es allerdings 
nicht ausschliesslich um diese geografische Schulortzuweisung, son-
dern um die Absolvierung des Berufsschulunterrichts in Blockkur-
sen. Insoweit hat der Beschwerdeführer 1 wegen der geltend ge-
machten saisonal unterschiedlichen Auslastung seines Betriebes ein 
eigenes schützenswertes Interesse an der Aufhebung der vorinstanz-
lichen Entscheide. Kein eigenes schützenswertes Interesse hat der 
Beschwerdeführer 1 demgegenüber an der beantragten Feststellung 
der obligatorischen Zuweisung von Lernenden auf Antrag des Lehr-
betriebes oder der Lernenden an die Berufsfachschule des Beschwer-
deführers 2 (Beschwerde 1, Antrag 2, S. 2). Auf Antrag 2 der Be-
schwerde kann damit nicht eingetreten werden.  

Ein schützenswertes Interesse für den Lehrbetrieb besteht aber 
nur insoweit und solange, als die lernende Person ausdrücklich oder 
stillschweigend mit der Absolvierung des Schulunterrichts in Block-
kursen einverstanden ist. Da T.R. auf dem Lehrvertrag sinngemäss 
und im Rahmen ihrer Stellungnahme ausdrücklich bestätigt hat, dass 
sie gerne den Schulunterricht in Blockkursen besuchen würde (unda-
tierte Stellungnahme), ist auf die Beschwerde 1 im Übrigen grund-
sätzlich einzutreten. 

(…) 
2.4 Materielle Rügen des Beschwerdeführers 1 
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Der Beschwerdeführer 1 führt zusammengefasst aus, dass sein 
Betrieb starken saisonalen Schwankungen unterliege und er vom Sai-
sonprivileg gemäss Landesgesamtarbeitsvertrag des Gastgewerbes 
(L-GAV) profitiere. Als Mitglied des Arbeitgeberverbandes G. finan-
ziere er die vom Berufsverband organisierten interkantonalen Fach-
kurse mit. Er werde auf Dauer keine Lernenden mehr ausbilden kön-
nen, wenn diese nicht das mit seinen Mitgliederbeiträgen zur Verfü-
gung gestellte Angebot des Beschwerdeführers 2 (schulische Grund-
bildung in Blockkursen) nutzen könnten. Es mache nämlich keinen 
Sinn, dass die Lernenden in der Hochsaison wöchentlich ein bis zwei 
Tage zur Schule gehen und im Winter im Betrieb des Beschwerde-
führers 1 sich die Beine in den Bauch stehen würden resp. zwangs-
beurlaubt werden müssten. Weiter legt der Beschwerdeführer 1 dar, 
dass der Beschwerdeführer 2 mit der Schweizerischen Berufsbil-
dungsämter-Konferenz (SBBK) eine Leistungsvereinbarung abge-
schlossen habe, welcher der Kanton Aargau beigetreten sei. Der Re-
gierungsrat hätte deshalb die Schule des Beschwerdeführers 2 in 
seiner Berufszuteilungsplanung gemäss § 14 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Berufs- und Weiterbildung (GBW) vom 6. März 2007 be-
rücksichtigen müssen. Eine Berücksichtigung des Angebots des Be-
schwerdeführers 2 in der kantonalen Berufszuteilungsplanung müsse 
auch gemäss § 14 Abs. 2 GBW erfolgen, da der Bedarf am Block-
schulunterricht in touristischen Branchen nicht unterschätzt werden 
dürfe. Ausser Acht gelassen worden sei zudem, dass die Berufs-
zuteilungsplanung interkantonale Vereinbarungen berücksichtigen 
müsse. Mit dem Abschluss der Leistungsvereinbarung anerkenne der 
Regierungsrat die Schule des Beschwerdeführers 2 als Bildungsein-
richtung, betraue sie mit einem Bildungsauftrag und bekunde seine 
Absicht, Lernende durch sie ausbilden zu lassen. Es liege folglich 
eine interkantonale Vereinbarung vor, die der Regierungsrat bei der 
Schulortszuteilung gemäss § 19 Abs. 1 GBW beachten müsse (…).  

Eventualiter führt der Beschwerdeführer 1 aus, dass auch wich-
tige Gründe i.S.v. § 19 Abs. 3 GBW für den auswärtigen Schulbe-
such vorliegen würden. Ein wichtiger Grund sei auf Grund der dem 
Beschwerdeführer 2 erteilten Bewilligung des Bundesamtes jederzeit 
gegeben und dürfe vom Kanton nicht erneut geprüft werden. Weiter 
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macht der Beschwerdeführer 1 geltend, dass ein Lehrbetrieb mit star-
ken saisonalen Schwankungen darauf angewiesen sei, seine Lernen-
den in einen Blockunterricht zu schicken. Weiter habe der Beschwer-
deführer 2 gestützt auf der mit dem Kanton geschlossenen Leistungs-
vereinbarung nach Treu und Glauben auch Anspruch darauf, dass 
ihm Lernende zugewiesen würden (...). 

2.5 Unentgeltlichkeit des Berufsschulunterrichts 
2.5.1 
Gemäss Art. 22 Abs. 1 BBG werden die Kantone verpflichtet, 

für ein bedarfsgerechtes Angebot an Berufsfachschulen zu sorgen. 
Der obligatorische Unterricht an den Berufsfachschulen ist unent-
geltlich (Art. 22 Abs. 2 BBG). Das Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation bewilligt auf Antrag der Berufsverbände die 
Durchführung von interkantonalen Fachkursen, wenn dadurch das 
Bildungsziel besser erreicht und die Bildungsbereitschaft der Lehr-
betriebe positiv beeinflusst wird, keine übermässigen Kosten er-
wachsen und für die Teilnehmenden keine erheblichen Nachteile ent-
stehen (Art. 22 Abs. 5 BBG). 

Das Bundesgesetz verpflichtet in erster Linie die Kantone im 
Bereich der beruflichen Grundbildung, eine ausreichende Anzahl von 
Berufsfachschulen zur Verfügung zu stellen, welche von den Berufs-
lernenden obligatorisch zu besuchen und für sie unentgeltlich sind. 
Regelungen zur organisatorischen Ausgestaltung und zur zeitlichen 
Aufteilung der Bildungsanteile werden nach den Ansprüchen der Be-
rufstätigkeit in der entsprechenden Bildungsverordnung bestimmt 
(Art. 16 Abs. 3 BBG). Die in Art. 22 Abs. 2 BBG geregelte Unent-
geltlichkeit der Berufsfachschulen bezieht sich auf das vom Kanton 
zur Verfügung zu stellende obligatorische Angebot; nicht erfasst wer-
den dabei über das Grundangebot hinausgehende Leistungen der Be-
rufsschulen (vgl. dazu auch die Botschaft Nr. 00.072 des Bundesrats 
zu einem neuen Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 6. Sep-
tember 2000, BBI 2000 S. 5753). 

Interkantonale Fachkurse haben in der Schweiz eine lange Tra-
dition. Bereits das Bundesgesetz über die berufliche Ausbildung vom 
26. Juni 1930 (fortan: aBbA) sah vor, dass die schulische Berufs-
bildung im Rahmen von interkantonalen Fachkursen absolviert wer-
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den kann. Bis zum Erlass des Bundesgesetzes über die Berufsbildung 
(Berufsbildungsgesetz, BBG) vom 13. Dezember 2002 konnte das 
zuständige Bundesamt den Besuch von interkantonalen Fachkursen 
für alle oder für bestimmte Fächer obligatorisch erklären (Art. 34 
Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom 19. April 
1978 und Art. 28 Abs. 3 aBbA). Bezüglich Berufe im Gast- und Ho-
telgewerbe machte das Bundesamt davon auch Gebrauch und be-
stimmte im Jahr 1959 erstmals, dass der Besuch der interkantonalen 
Fachkurse für Koch- und Kellnerlehrlinge in Saisonbetrieben des 
Gastgewerbes obligatorisch sei. Weiter konnten die kantonalen Be-
hörden auch Koch- und Kellnerlehrlinge von abgelegenen Ganzjah-
resbetrieben den Fachkursen zuweisen (Art. 3 Abs. 1 und 5 des Re-
glements über die interkantonalen Fachkurse für Koch- und Kellner-
lehrlinge vom 29. August 1959). Dieses Reglement wurde allerdings 
per 1. März 1974 aufgehoben und als separater Teil in das Reglement 
über die Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung für den Beruf des 
Kochs vom 28. Januar 1974 integriert. Mit dem Inkrafttreten des 
Nachfolge-Reglements über die Ausbildung und die Lehrabschluss-
prüfung im Beruf Koch/Köchin vom 23. Februar 1996 (Ausbildungs-
reglement 1996) änderte sich die Rechtslage. Das Bundesamt ver-
zichtete nämlich gänzlich darauf, die interkantonalen Fachkurse in 
der Gastronomiebranche obligatorisch zu erklären und regelte inso-
weit neu, dass der Kanton die Bewilligung für den Besuch der inter-
kantonalen Fachkurse erteilt (Art. 2 Abs. 6 Ausbildungsreglement 
1996) und über die Übernahme der Kosten befindet. Dasselbe gilt 
unter der für die Ausbildung im vorliegenden Fall massgeblichen 
Bildungsverordnung (Art. 9 der Verordnung des Bundesamts für Be-
rufsbildung und Technologie über die berufliche Grundbildung Kö-
chin/Koch mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis, EFZ, vom 5. Mai 
2009). Das Bundesamt bewilligt auf Antrag der Berufsverbände ge-
mäss Art. 22 Abs. 5 BBG die Durchführung (nicht aber den Besuch) 
interkantonaler Fachkurse. Das Bundesrecht verlangt aber von den 
Kantonen in organisatorischer Hinsicht kein Angebot von Blockkur-
sen für Saisonbetriebe. Kantone sind weiter auch nicht verpflichtet, 
solche nicht obligatorische, private Angebote zu subventionieren 
(Botschaft 00.072, a.a.O., BBl 2000 S. 5703 und 5750). 
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Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, dass nach 
heutiger Rechtslage interkantonale Fachkurse nicht zum obligatori-
schen Angebot der Berufsbildung gehören und es in der Kompetenz 
der Kantone liegt, ein solches Angebot zur Verfügung zu stellen und 
vollziehende Regelungen über die Bewilligung des Besuchs von in-
terkantonalen Fachkursen zu erlassen. Das Bundesamt nimmt inso-
weit keine den Kantonen obliegende Interessenabwägung vor und 
schränkt die Kantone nicht ein, restriktive Voraussetzungen für den 
zu subventionierenden Besuch interkantonaler Fachkurse vorzuse-
hen. Unter dem Aspekt der bundesgesetzlich garantierten Unentgelt-
lichkeit des Berufsschulunterrichtes steht es damit den Kantonen frei, 
ob und in welchen Umfang sie Lernenden Blockkurse anbieten und 
unter welchen Umständen sie die Kosten für den Besuch von Schu-
len, welche Blockkurse anbieten, mit eigenen Beiträgen unterstützen 
wollen.  

2.5.2 
Der Beschwerdeführer 2 bietet die obligatorische schulische 

Grundbildung für die Kochausbildung im Rahmen von Blockkursen 
an und zwischen der SBBK und dem Beschwerdeführer 2 besteht 
eine Leistungsvereinbarung über dieses Angebot. Der Beschwerde-
führer 2 verfügt weiter – eigenen Angaben zu Folge – über die not-
wendige Bewilligung des Bundes i.S.v. Art. 23 Abs. 5 BBG und wird 
auch ordentlich beaufsichtigt (Art. 24 Abs. 1 BBG i.V.m. Art. 11 
Abs. 1 BBV). 

Auszubildenden steht es damit ohne weiteres zu, anstatt die un-
entgeltlich angebotene Berufsfachschule gemäss Berufszuteilungs-
planung des Kantons die Schule des Beschwerdeführers 2 zu besu-
chen, falls dieser der Aufnahme zustimmt oder (gesetzlich oder ver-
traglich) zur Aufnahme verpflichtet ist. Von Bundesrechts wegen 
nicht vorgeschrieben ist dagegen eine kantonale Finanzierung des 
Angebots des Beschwerdeführers 2 durch Übernahme der Kosten.  

2.6 Interkantonale Verpflichtung zur Kostenübernahme 
Damit bleibt zu beurteilen, ob im interkantonalen Recht eine 

gesetzliche Grundlage besteht, die den Kanton verpflichten würde, 
dem Beschwerdeführer 2 die Kosten für die Schulung von Auszubil-
denden des Betriebs des Beschwerdeführers 1 zu erstatten.  
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Eine solche Verpflichtung kann – entgegen der Argumentation 
des Beschwerdeführers 1 – nicht aus der Interkantonalen Vereinba-
rung über die Beiträge an die Ausbildungskosten in der beruflichen 
Grundbildung (Berufsfachschulvereinbarung, BFSV) vom 22. Juni 
2006 abgeleitet werden. Die BFSV bestimmt nämlich nicht, welcher 
Einzelperson der Kanton aus welchem Grund die Kosten für einen 
ausserkantonalen Schulbesuch zu bezahlen hat, sondern legt lediglich 
fest, welche Beiträge der Kanton bei effektiver Zuweisung zu einer 
auswärtigen Schule entrichten muss (vgl. dazu Art. 4 Abs. 1 BFSV). 
Geregelt wird damit nur, wie viel bezahlt werden muss, falls der 
Kanton eine Zuweisung vornimmt und damit eine Kostengutsprache 
leistet. Ob der Kanton eine Kostengutsprache abgeben will, wird 
nicht durch die BFSV geregelt und liegt weiterhin in seinem 
pflichtgemässen Ermessen. Die BFSV führt damit gerade keine freie 
Schulortswahl der Lernenden ein. 

2.7 Leistungsvereinbarung, Berufszuteilungsplanung und inner-
kantonale Verpflichtung zur Kostenübernahme  

2.7.1 
Zwischen der SBBK und dem Beschwerdeführer 2 besteht eine 

Leistungsvereinbarung, welcher der Kanton Aargau am 6. Juni 2012 
zustimmte. Mit seiner Zustimmung akzeptiert der Kanton, sich "bei 
der Entsendung von Lernenden an die in der Leistungsvereinbarung 
festgelegten Rahmenbedingungen zu halten und die verbundenen 
Verpflichtungen zu erfüllen" (…). 

Aus der Zustimmung des Kantons zur Leistungsvereinbarung 
folgt in rechtlicher Hinsicht aber keine Verpflichtung, Lernende an 
die Schule des Beschwerdeführers 2 zu entsenden. Der Akt der Ent-
sendung und damit der Leistung einer Kostengutsprache bleibt ge-
mäss Wortlaut der kantonalen Zustimmung und in Übereinstimmung 
mit der BFSV (Erw. 2.6) weiterhin im pflichtgemässen Ermessen des 
Kantons (vgl. dazu Erw. 2.7.2 und 2.7.3). Die Leistungsvereinbarung 
selber statuiert nämlich keine freie Schulortswahl und enthält auch 
keine vertragliche Klausel zur Übernahme der Kosten eines allfällig 
frei gewählten auswärtigen Schulbesuchs (…).  

 
 



520 Verwaltungsbehörden 2013 

2.7.2 
2.7.2.1 
Mit einer Leistungsvereinbarung können vom Staat zu er-

bringende Verwaltungsobliegenheiten übertragen werden (§ 93 
Abs. 3 KV). Mit dem Beitritt zur Leistungsvereinbarung zwischen 
SBBK und dem Beschwerdeführer 2 anerkennt der Kanton, dass die 
Schulung von Lernenden der Berufe Köchin/Koch EFZ, Küchenan-
gestellte/Küchenangestellter EBA und Systemgastronomiefachfrau/ 
Systemgastronomiefachmann EFZ durch den Beschwerdeführer 2 er-
folgen darf und dass er dem Beschwerdeführer 2 entsprechend Lern-
ende zuweisen kann. Insoweit steht es dem Regierungsrat – entgegen 
der vom BKS vertretenen Ansicht – ohne weiteres zu, den Beschwer-
deführer 2 in seiner Berufszuteilungsplanung zu berücksichtigen 
(§ 14 Abs. 2 GBW). Die Tatsache, dass die Schule des Beschwerde-
führers 2 privatrechtlich organisiert ist und ihren Sitz nicht im Kan-
ton hat, schliesst eine Berücksichtigung in der Berufszuteilungs-
planung nicht aus. Der Regierungsrat berücksichtigt nämlich nur "na-
mentlich" die in der kantonalen Richtplanung festgelegten Berufs-
fachschulstandorte (§ 14 Abs. 2 GBW).  

Es ist aber noch einmal darauf hinzuweisen, dass der Kanton 
dem Beschwerdeführer 2 im Rahmen der geschlossenen Leistungs-
vereinbarung keine Zusicherung abgab, ihm eine bestimmte Zahl von 
Lernenden zuzuweisen. Er trat der Vereinbarung klarerweise ohne 
Übernahme einer Entsendeverpflichtung bei und verpflichtete sich 
lediglich, sich bei der Entsendung von Lernenden an die in der Leis-
tungsvereinbarung festgelegten Rahmenbedingungen zu halten 
(Erw. 2.7.1).  

2.7.2.2 
Das BKS legt dar, dass der Kanton der Leistungsvereinbarung 

mit dem Beschwerdeführer 2 zustimmte, da er die schulische Grund-
bildung für den Beruf Systemgastronomiefachfrau/Systemgastrono-
miefachmann EFZ nicht selber anbietet und der Beschwerdeführer 2 
als schweizweit einzige Schule diesen Ausbildungsgang führt (…). 
Konsequenz davon ist selbstverständlich auch, dass der Regierungs-
rat gestützt auf die Leistungsvereinbarung die Lernenden des Berufs 
Systemgastronomiefachfrau/Systemgastronomiefachmann EFZ in 
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seiner Berufszuteilungsplanung dem Beschwerdeführer 2 zuweisen 
kann.  

2.7.2.3 
Bezüglich der weiteren – vom Beschwerdeführer 2 angebotenen 

– schulischen Ausbildungsgänge ist grundsätzlich festzuhalten, dass 
das kantonale Angebot mit den beiden Berufsfachschulen Aarau und 
Baden eine genügende Abdeckung gewährleistet und es deshalb aus 
geografischer Sicht keiner Berücksichtigung der Schule des Be-
schwerdeführers 2 in der Berufszuteilungsplanung bedarf. Nicht aus-
ser Acht zu lassen ist jedoch, dass der Beschwerdeführer 2 mit den 
von ihm angebotenen Blockkursen ein auf die Bedürfnisse von Sai-
sonbetrieben ausgerichtetes Spezial-Angebot zur Verfügung stellt, 
welches für Lernende von 1959 bis ins Jahr 1996 vom Bundesamt 
für obligatorisch erklärt wurde (vgl. dazu Erw. 2.5.1). Bis ins Jahr 
1996 bestand damit ein durchsetzbarer Anspruch für Lernende von 
Saisonbetrieben, die Schule des Beschwerdeführers 2 bzw. dessen 
Rechtsvorgängers besuchen zu können. 

Da der Kanton Aargau aber kein typischer Tourismuskanton ist 
und damit Saisonbetriebe, welche nicht ganzjährig geöffnet haben, 
selten vorkommen, bedarf es nicht zwingend einer Berücksichtigung 
des Angebots des Beschwerdeführers 2 in der Berufszuteilungspla-
nung. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Berufszutei-
lungsplanung ein Planungsinstrument des Kantons darstellt, das obli-
gatorische Angebot von Berufsfachschulen bedarfsgerecht zu bestim-
men (Art. 22 Abs. 1 BBG) und Überkapazitäten zu vermeiden. Sie ist 
jedoch von der Unterstützung und Leistung allfälliger Kostenbeiträge 
an privatrechtlich organisierte Schulen zu unterscheiden. Eine 
Pflicht, privatrechtlich organisierte Schulen zu subventionieren, be-
steht nämlich nicht, sofern diese kein von den Kantonen obligato-
risch zu schaffendes Angebot in deren Auftrag zur Verfügung stellen 
(Botschaft 00.072, a.a.O., BBl 2000 S. 5703 und 5750).  

Der Umstand der nicht ganzjährigen Öffnung eines Lehrbetrie-
bes kann immerhin im Rahmen der Erteilung einer Ausnahmebe-
willigung i.S.v. § 19 Abs. 3 GBW für einen von der Berufszutei-
lungsplanung abweichenden Schulort angemessen berücksichtigt 
werden (vgl. dazu Erw. 2.7.3). 
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Klar festzuhalten gilt es, dass Lernenden ohne wenn und aber 
das Recht zugestanden wird, die Schule des Beschwerdeführers 2 zu 
besuchen, wenn die Kostentragung geregelt ist (Erw. 2.5.2). Eine Be-
rücksichtigung solcher, wohl nur vereinzelt auftretender Fälle in der 
Berufszuteilungsplanung kann unterbleiben.  

2.7.3 
§ 19 Abs. 1 GBW legt fest, dass für die Schulortszuteilung von 

Lernenden im obligatorischen beruflichen Unterricht Lehrort, Be-
rufszuteilungsplanung oder interkantonale Vereinbarungen massge-
bend sind. Eine freie Schulortswahl der Lernenden besteht damit 
nicht. Das Departement kann jedoch einzelne Lernende einem von 
der Berufszuteilungsplanung abweichenden Schulort zuweisen (§ 19 
Abs. 3 GBW). 

Wie bereits erwähnt übernimmt der Beschwerdeführer 2 im 
Rahmen der geschlossenen Leistungsvereinbarung eine öffentliche 
Aufgabe, wobei die Zuweisung von Lernenden an den Beschwerde-
führer 2 – mangels anderweitiger gesetzlicher oder vertraglicher Re-
gelung (Erw. 2.5, 2.5 sowie 2.7.1 und 2.7.2) – weiterhin dem pflicht-
gemässen Ermessen des Kantons obliegt. Das kantonale Ermessen 
wird auch nicht durch die vom Bundesamt dem Beschwerdeführer 2 
erteilte Betriebsbewilligung eingeschränkt, da das neue Bundesrecht 
darauf verzichtet, den Besuch und die Kostenübernahme von 
interkantonalen Angeboten zu regeln (Erw. 2.5.1). 

Der Regierungsrat anerkennt, dass der Beschwerdeführer 2 mit 
den von ihm angebotenen schulischen Blockkursen für nicht ganz-
jährig geöffnete Saisonbetriebe (insbesondere in den Tourismuskan-
tonen) eine wichtige Dienstleistung erbringt. Das Angebot von 
Blockkursen ermöglicht nämlich Betrieben, welche in der Zwischen-
saison mehrere Wochen geschlossen sind und Lernende jährlich nur 
35 Wochen ausbilden können, die Schaffung eines Lehrstellenange-
bots. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers 1 (…) können je-
doch nicht mit einem allenfalls bestehenden Saisonprivileg im Sinn 
von Anhang Ziff. II Abs. 2 L-GAV bereits wichtige Gründe für die 
Bewilligung eines Schulbesuchs beim Beschwerdeführer 2 angenom-
men werden, weil damit gerade nichts über die saisonbedingte 
Schliessung des Betriebes ausgesagt wird (vgl. Erw. 2.4). Der Regie-
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rungsrat hält in Übereinstimmung mit dem BKS klar dafür, dass die 
Berufsfachschulen Aarau und Baden die Ziele der Berufsbildung 
auch bei Betrieben mit saisonalen Auslastungsschwankungen ohne 
weiteres erfüllen können (…). Dabei gilt auch zu berücksichtigen, 
dass Lernende an der Berufsfachschule Aarau nur an einem Tag pro 
Woche ausgebildet werden und den Lehrbetrieben bei der Wahl des 
Schultages ein Mitbestimmungsrecht zukommt (…). Nicht ausser 
Acht gelassen werden darf, dass die Blockkurse des Beschwerdefüh-
rers 2 jährlich Kosten in Höhe von Fr. 12'700.– verursachen (…), 
während der Tarif bei einer dualen Teilzeit-Lehre nur Fr. 7'300.– pro 
Schuljahr beträgt (Anhang BFSV). Demgegenüber zu stellen sind die 
Interessen an der Ausbildung von Lernenden in Betrieben, die nur 
saisonal geöffnet haben. Eine Ausnahmebewilligung ist für Lernende 
des Berufs Köchin/Koch in Lehrbetrieben vorzusehen, welche in der 
Nebensaison während mehreren Monaten geschlossen haben und 
deshalb die Lernenden nur während 35 Wochen pro Jahr ausbilden 
können. Eine Ausnahmebewilligung bedarf dabei mindestens der 
gänzlichen Schliessung eines Betriebes während längerer Zeit als 
vier Betriebsferienwochen. Der Regierungsrat knüpft damit an der 
alten, vom Bundesrat bzw. vom Bundesamt verbindlich verordneten 
Rechtslage an, der die interkantonalen Fachkurse nur für nicht ganz-
jährig geöffnete Saisonbetriebe obligatorisch erklärte (Erw. 2.5.1). 

(…) 
3. Beschwerde des Vereins H. 
Gemäss § 42 Abs. 1 lit. a 1 VRPG ist zur Beschwerde befugt, 

wer ein schutzwürdiges eigenes Interesse an der Aufhebung oder der 
Änderung des Entscheids hat.  

In der angefochtenen Verfügung wird einzelfallweise eine Per-
son einer Berufsschule zugewiesen. Die Verfügung entfaltet über den 
konkreten Einzelfall hinaus keine Verbindlichkeit, auch wenn die 
Entscheidung durchaus präjudizielle Wirkung hat. Die angefochtene 
Verfügung berührt damit, da nur ein konkreter Einzelfall betroffen 
ist, kein schützenswertes eigenes Interesse des Beschwerdeführers 
2. Praxisgemäss kommt Schulbetrieben in Fällen der hier vorliegen-
den Art nicht die Befugnis zu, bei abgelehnten Zuweisungen oder 
Kostenübernahmen von einzelnen Auszubildenden im eigenen Na-
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men Beschwerde zu führen (vgl. Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-
recht, 1983, S. 162). Das Rechtsverhältnis zwischen Kanton und Be-
schwerdeführer 2 gründet vielmehr auf der mit der SBBK geschlos-
senen Leistungsvereinbarung (vgl. vorne Erw. 2.5.2). Der Beschwer-
deführer 2 versucht im Rahmen seiner Argumentation denn auch 
darzulegen, dass der Kanton mit seiner Weigerung der kostenpflich-
tigen Entsendungen von Lernenden an seine Schule die von ihm ak-
zeptierte Leistungsvereinbarung verletze. Streitigkeiten, welche ver-
waltungsrechtliche Verträge betreffen, beurteilt jedoch das Verwal-
tungsgericht im Klageverfahren i.S.v. § 60 ff. VRPG. Der Beschwer-
deführer 2 will denn auch vom Regierungsrat eine in ein Feststel-
lungsbegehren "verpackte" Leistungsklage auf Zuweisung von Lern-
enden beurteilt wissen. Damit bleibt kein Raum, um im vorliegenden 
Verfahren als Partei teilzunehmen.  

Auf die Beschwerde des Beschwerdeführers 2 ist damit nicht 
einzutreten. Selbst wenn auf die Beschwerde einzutreten wäre, müs-
ste diese abgewiesen werden. Wie bereits dargelegt, bestehen näm-
lich weder ein gesetzlicher noch ein vertraglicher Anspruch des 
Beschwerdeführers 2 auf Zuweisung von Lernenden (Erw. 2). Eine 
Verletzung der Wirtschaftsfreiheit (…) ist ebenfalls nicht ersichtlich, 
da der Beschwerdeführer 2 vom Kanton die Bezahlung der Ausbil-
dungskosten gemäss BFSV und damit eine Subventionierung ver-
langt. Dem Beschwerdeführer 2 wird – wie dargelegt – in keiner Art 
und Weise verwehrt, Lernende ohne kantonale Subventionierung 
auszubilden (Erw. 2.5.2.). Eine allfällige Notwendigkeit der Berück-
sichtigung des Angebots des Beschwerdeführers 2 in der Berufszutei-
lungsplanung führt weiter ebenfalls nicht dazu, dass der Kanton über 
die Bezahlung der Ausbildungskosten das Angebot des Beschwerde-
führers 2 subventionieren müsste (Erw. 2.7.2.3). 

(…) 
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III. Gemeinderecht 

 

100 Gemeindeversammlung; Ausstandspflicht 
Die Ausstandspflicht bezieht sich nur auf den Vorgang, vor der Abstim-
mung das Lokal verlassen zu müssen, während der Beratung und Diskus-
sion des Verhandlungsgegenstands bestehen die vollen Mitwirkungsrech-
te. Verwandte von ausstandspflichtigen Verwaltungsmitgliedern, Direkto-
ren und Gesellschaftern unterliegen keiner Teilnahmebeschränkung. 

Aus dem Entscheid des Departements Volkswirtschaft und Inneres, Ge-
meindeabteilung, vom 17. September 2013 in Sachen X. gegen die Einwoh-
nergemeinde A. (74953/23.5). 

Sachverhalt 

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. Juni 2013 
war unter Traktandum 4 über einen Verpflichtungskredit von 
Fr. 150'000.00 für die Projektierung von Parkierungsanlagen inkl. 
Parkhaus zu befinden. 

Aus den Erwägungen 

2. 
Der Beschwerdeführer bringt vor, dass Y. an der Gemeindever-

sammlung unzulässigerweise für den gewünschten Kredit geworben 
habe. Es handle sich bei Y. um den Gründer und Seniorchef der Fir-
ma Y. + Partner, in A. Er sei am 18. Juli 2008 im Handelsregister als 
Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift dieser Firma eingetragen ge-
wesen. Ein erster Auftrag für die Projektierung sei dem Büro Y. + 
Partner erteilt worden, weshalb ein ausstandspflichtiger Interessen-
konflikt bestehen würde. Der Gemeinderat führt dazu aus, dass Y. 
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Stimmberechtigter der Gemeinde A. und damit grundsätzlich teilnah-
meberechtigt sei. Die Firma Y. + Partner werde heute durch seinen 
Sohn und einer Geschäftsleitung aus Mitarbeitenden geführt. Er 
selbst sei nicht mehr im Handelsregister eingetragen. Die Firma Y. + 
Partner sei von der Gemeinde mit einer Machbarkeitsstudie beauf-
tragt worden. Auch wenn noch keine Auftragserteilung durch den 
Gemeinderat für die Projektierung erfolgt sei, könne davon ausge-
gangen werden, dass sie auch den Nachfolgeauftrag erhalten werde. 

a) 
Die für die Gemeindeversammlungen massgebende Ausstands-

vorschrift von § 25 GG lautet wie folgt: 
Abs. 1: Hat bei einem Verhandlungsgegenstand ein Stimmbe-

rechtigter ein unmittelbares und persönliches Interesse, weil er für 
ihn direkte und genau bestimmte, insbesondere finanzielle Folgen 
bewirkt, so haben er und sein Ehegatte beziehungsweise eingetrage-
ner Partner, seine Eltern sowie seine Kinder mit ihren Ehegatten 
beziehungsweise eingetragenen Partnern vor der Abstimmung das 
Versammlungslokal zu verlassen. 

Abs. 2: Für die Mitglieder der Verwaltung und die Direktoren 
von Gesellschaften mit juristischer Persönlichkeit sowie für Mitglie-
der von Personengesellschaften gilt die gleiche Ausstandspflicht, 
wenn ein Verhandlungsgegenstand die Interessen der von ihnen ver-
tretenen Gesellschaft unmittelbar berührt. 

Eine Ausstandsvorschrift bedeutet immer eine Einschränkung 
der demokratischen Mitwirkungsrechte der betroffenen Stimmbe-
rechtigten. Sie ist deshalb restriktiv auszulegen. Das heisst, dass nur 
die im Gesetzeswortlaut klar umschriebenen Personen in den Aus-
stand zu treten haben. Die Ausstandspflicht bezieht sich nur auf den 
Vorgang, vor der Abstimmung das Lokal verlassen zu müssen, wäh-
rend der Beratung und Diskussion des Verhandlungsgegenstands be-
stehen die vollen Mitwirkungsrechte. 

b) 
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass für die Ausstandsbestim-

mung der Wortlaut der Regelung von § 25 GG massgebend ist. Wenn 
im Versammlungsbüchlein der Gemeinde ein entsprechender Hin-
weis gemacht und dabei etwa nur ein verkürzter Wortlaut zitiert wur-
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de, kann natürlich der abgedruckte Text im Büchlein für die Beur-
teilung des vorliegenden Falls keine Rolle spielen. Anzuwenden ist 
einzig die gesetzliche Bestimmung. Sodann geht der Beschwerdefüh-
rer von einen falschem Verständnis der Ausstandsbestimmung aus. 
Wie oben ausgeführt, dürfen auch ausstandspflichtige Personen an 
der Diskussion einer Vorlage teilnehmen. Insofern ist es völlig ge-
setzeskonform, wenn Y. sich für die Annahme des Projektierungskre-
dits eingesetzt hat. Nachdem Y. nicht mehr als Organ der Firma Y. + 
Partner, A., tätig ist, besteht schliesslich vorliegend auch keine im 
Sinne von § 25 GG umschriebene Ausstandspflicht. Weder liegt ein 
Anwendungsfall von Absatz 1 vor, da eine allfällige Auftragsertei-
lung an die Firma Y. + Partner für Y. keine unmittelbaren finanziellen 
Folgen bewirken würde, noch liegt ein Anwendungsfall von Absatz 2 
vor. Diese Ausstandspflicht betrifft nur die aktuellen Mitglieder der 
Verwaltung und die aktuellen Direktoren einer Gesellschaft. Hier 
sind nur diejenigen Personen der Firma Y. + Partner ausstandspflich-
tig, welche im Handelsregister als deren Organe eingetragen sind. 
Zwar ist aktuell Z., der Sohn von Y, im Handelsregister als Gesell-
schafter der Firma eingetragen. Der Sohn würde damit von der Aus-
standspflicht erfasst werden. Diese kann aber nicht auch auf dessen 
Vater ausgeweitet werden. Wo nach Absatz 1 die unmittelbar betrof-
fenen Stimmberechtigten und deren nächste Angehörige verpflichtet 
sind, in den Ausstand zu treten, da bezieht sich Absatz 2 nur auf die 
dort ausdrücklich genannten Verwaltungsmitglieder, Direktoren und 
Gesellschafter. Der Kreis der Angehörigen, wie er in Absatz 1 defi-
niert wird, ist nicht auf Absatz 2 übertragbar. Verwandte von Verwal-
tungsmitgliedern, Direktoren und Gesellschaftern unterliegen des-
halb keiner Teilnahmebeschränkung (vgl. Kreisschreiben betreffend 
Durchführung der Gemeindeversammlung nach den Vorschriften des 
neuen Gemeinderechts vom 30. Oktober 1981, S. 4). 
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IV. Jagdrecht 

 

101 Wildschadenabschätzung 
- Wer Anspruch auf Schadenersatz für eine Schadenfläche geltend 

macht, muss gemäss Art. 8 ZGB den Nachweis dafür erbringen, wie 
gross die geschädigte Fläche ist. Gelingt dem Beschwerdeführer die-
ser Beweis nicht, wird die Richtigkeit der Abschätzung der kantona-
len Fachstelle angenommen und entsprechend zu Ungunsten des Be-
schwerdeführers entschieden. 

- Allein aus dem Umstand, dass beim Kantonsangestellten eine be-
stimmte Nähe zum Staat vorliegt, kann die Vermutung pflichtwidri-
ger Handlungen nicht abgeleitet werden. 

Aus dem Entscheid des Regierungsrats vom 3. April 2013 i. S. M. G. gegen 
die Verfügung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (RRB Nr. 2013-
000377). 

Aus den Erwägungen 

2.  
Die verfahrensrechtlichen Fragen des Verwaltungsrechts sind 

im VRPG geregelt. § 24 VRPG enthält Vorschriften über Beweismit-
tel und verweist in Abs. 4 in Bezug auf übrige Fragen des Beweis-
rechts auf das Zivilprozessrecht, soweit die Unterschiede der beiden 
Verfahrensarten dies nicht ausschliessen. Im Verfahren vor den Ver-
waltungsbehörden sind namentlich die Grundsätze der Gesetzmässig-
keit und die Ermittlung des Sachverhalts durch die Behörden unter 
Beachtung der Vorbringen der Parteien zu beachten (§§ 2 und 17 
VRPG). Die Beweisfragen sind in Art. 150 ff. ZPO und in Art. 8 
ZGB geregelt. 
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3.  
Gemäss § 17 Abs. 2 VRPG würdigen die Behörden das Ergeb-

nis der Untersuchung frei. Nach Art. 8 ZGB trägt jene Person die Be-
weislast, die aus der behaupteten Tatsache Rechte ableitet. Wer sich 
daher auf das Bestehen eines Anspruchs beruft, hat die rechtsbegrün-
denden Tatsachen zu beweisen. Wo der Natur der Sache nach ein ab-
soluter Beweis unmöglich ist, muss eine an Sicherheit grenzende 
Wahrscheinlichkeit (BGE 94 II 80) oder gelegentlich eine auf der Le-
benserfahrung beruhende überwiegende Wahrscheinlichkeit genügen 
(BGE 130 III 325, 132 III 720). Auch die Folgen der Beweislosigkeit 
sind in Art. 8 ZGB geregelt: Gelingt der Beweis nicht, so wird die 
Unrichtigkeit der behaupteten Tatsache angenommen und zu Lasten 
der beweisbelasteten Partei entschieden (Peter Tuor/Bernhard 
Schnyder/Jörg Schmid/Alexandra Rumo-Jungo, Das Schweizerische 
Zivilgesetzbuch, 13. Auflage, Zürich 2009, S. 69). Gegenstand des 
Beweises ist im vorliegenden Fall die Grösse der geschädigten Flä-
che. Da der Beschwerdeführer behauptet, dass er einen Anspruch auf 
Schadenersatz für eine Schadenfläche von mindestens 50 Aren hat, 
muss er gemäss Art. 8 ZGB den Nachweis dafür erbringen, dass 
nicht 25, sondern 50 Aren geschädigt wurden.  

Gelingt ihm dieser Beweis nicht, wird die Richtigkeit der Ab-
schätzung der kantonalen Fachstelle angenommen und entsprechend 
zu Ungunsten des Beschwerdeführers entschieden. Nach der Beurtei-
lung des Schadenabschätzers A. B., der gemäss der Stellungnahme 
der Sektion Jagd und Fischerei BVU über grosse Erfahrung in der 
Abschätzung von Wildschäden, unter anderen auch in Maiskulturen 
verfügt, beträgt die Grösse der geschädigten Fläche 25 Aren. Die 
Wildschadenabschätzung erfolgte nach gängiger Praxis im Kanton 
Aargau. Die insgesamt abgeschätzte Schadenfläche setzte sich aus 
verschiedenen grösseren und kleineren Teilflächen zusammen, die 
als zu 100% geschädigt beurteilt wurden.  

Der Regierungsrat hat keinen Anlass, an der Beurteilung seiner 
Fachstelle zu zweifeln. Zudem verfügt die Rechtsmittelbehörde zu-
meist nicht über die entsprechenden Fachkenntnisse. So wird der Re-
gierungsrat die Schadenabschätzung einer Fachperson des zuständi-
gen Departements nur dann korrigieren, wenn ein sachlicher Grund 
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für begründete erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Abschät-
zung vorliegt. Das ist zum Beispiel denkbar, wenn bei der Schaden-
abschätzung Verfahrensfehler vorgekommen sind, die das Abschät-
zungsergebnis massgeblich zu Ungunsten des Beschwerdeführers be-
einflusst haben, oder wenn offensichtlich falsche Bewertungen der 
Schäden an der geschädigten Flächen vorgenommen worden sind. 
Das Bundesgericht hat ausdrücklich festgestellt, dass solche Ein-
schränkungen der Kognition nicht gegen das Verbot der Rechtsver-
weigerung verstossen, soweit die Natur der Streitsache einer unbe-
schränkten Nachprüfung der angefochtenen Verfügung entgegensteht 
(vgl. BGE 106 Ia 1 ff.; 115 Ia 6). Als Beweismittel für die Richtigkeit 
der eigenen Abschätzung bringt der Beschwerdeführer die Schätzun-
gen von zwei weiteren Personen (C. D. und E. F.) vor, die mit seiner 
Schätzung übereinstimmen. Im Schreiben vom 18. Februar 2013 teil-
te der Beschwerdeführer mit, dass die beiden von ihm als Auskunfts-
personen oder Zeugen beantragten Personen über grosse Erfahrung 
in der Landwirtschaft und über eine gewisse Erfahrung in Wildscha-
denabschätzung verfügen. Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, 
dass ihre Qualifikationen und Erfahrungen in Wildschadenabschät-
zung höher als diejenigen von A. B. einzustufen sind. Dement-
sprechend kann auf Grund ihrer abweichenden Schätzungen nicht 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit angenommen wer-
den, dass die Abschätzung von A. B. fehlerhaft ist. Eine zusätzliche 
Schadenabschätzung durch eine unabhängige Fachperson kann nicht 
mehr vorgenommen werden, da der Beschwerdeführer die geschä-
digte Anbaufläche schon abgeerntet und Massnahmen zur Beweissi-
cherung unterlassen hat. Eine andere Möglichkeit für die Beurteilung 
des Schadenausmasses besteht nicht mehr. Aus den vorliegenden 
Verfahrensakten sind weitere Gründe, die ein Eingreifen des Regie-
rungsrats rechtfertigen und zur Korrektur der geschätzten Schaden-
fläche auf 50 Aren führen würden, nicht ersichtlich.  

4.  
Im Weiteren macht der Beschwerdeführer geltend, die Unab-

hängigkeit des beim Kanton im Stundenlohn angestellten Schadenab-
schätzers sei zweifelhaft. Es ist dem Beschwerdeführer beizupflich-
ten, dass bei der vorliegenden Konstellation eine gewisse Befangen-
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heit des Kantonsangestellten bestehen kann, denn wenn die Summe 
geleisteter Abgeltungen und Beiträge an Verhütungsmassnahmen ei-
nen Viertel des Jahrespachtzinses einer Jagdgesellschaft übersteigt, 
muss der Kanton für den Rest des Jahres die Abgeltungen und Bei-
träge übernehmen (§ 26 Abs. 1 AJSG). Allein aus dem Umstand, dass 
beim Kantonsangestellten eine bestimmte Nähe zum Staat vorliegt, 
kann die Vermutung pflichtwidriger Handlungen aber nicht abgelei-
tet werden. Sonst würden alle Staatsangestellten dieser Vermutung 
unterliegen. Weitere Anhaltspunkte für eine pflichtwidrige Handlung 
infolge Befangenheit von R. E. sind nicht ersichtlich. 

Aus den Akten folgt zwar, dass die vom Beschwerdeführer als 
Auskunftspersonen oder Zeugen beantragten C. D. und E. F. vertrau-
enswürdige Personen sind; Vertrauenswürdigkeit und Pflichtbewusst-
sein schliessen aber Befangenheit nicht völlig aus. Wegen der Be-
kanntschaft mit dem Beschwerdeführer liegt auch bei den vom Be-
schwerdeführer genannten Sachverständigen eine gewisse Befangen-
heit vor.  

(…) 
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V. Personalrecht 

 

102 Entbindung vom Amtsgeheimnis 
Die Amtsgeheimnisentbindung einer Lehrperson, die in einem Strafver-
fahren als Zeugin angerufen wurde, darf dann verweigert werden, wenn 
wichtige Interessen des Kantons, der Gemeinden oder Gemeindeverbän-
de es verlangen oder wenn die Ermächtigung den Schulbetrieb wesentlich 
beeinträchtigen würde. Nicht berücksichtigen darf die über die Amtsge-
heimnisentbindung entscheidende vorgesetzte Behörde die persönlichen 
Schutzinteressen der aussagepflichtigen Person; ob der Lehrperson ein 
Zeugnisverweigerungsrecht wegen Gefahr für Leib und Leben zusteht, 
haben die zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu entscheiden. 

Aus dem Entscheid des Regierungsrats vom 22. Mai 2013 i.S. Staatsanwalt-
schaft B. gegen den Entscheid des Departements Bildung, Kultur und Sport 
(RRB Nr. 2013-000558). 

Aus den Erwägungen 

2.1 
Gemäss Art. 163 StPO ist jede zeugnisfähige – d.h. mehr als 15 

Jahre alte und hinsichtlich des Einvernahmegegenstands urteilsfähige 
– Person zum wahrheitsgemässen Zeugnis verpflichtet. Diese sog. 
Zeugnispflicht beinhaltet nicht nur eine Wahrheitspflicht, sondern 
auch eine Erscheinenspflicht sowie eine Aussagepflicht (vgl. Kom-
mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [nachstehend: 
Kommentar StPO], herausgegeben von Andreas Donatsch/Thomas 
Hansjakob/Viktor Lieber, Zürich 2010, N. 9 ff. zu Art. 163). Die 
Aussagepflicht besteht allerdings nur insoweit, als der betreffenden 
Person kein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. 

Neben den in Art. 168 StPO geregelten Zeugnisverweigerungs-
gründen aufgrund persönlicher Beziehungen, den in Art. 169 StPO 
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statuierten Zeugnisverweigerungsgründen zum eigenen (d.h. des 
Zeugen) Schutz oder zum Schutz nahe stehender Personen sowie den 
in den Art. 171 bis 173 StPO erwähnten Zeugnisverweigerungsgrün-
den aufgrund einer bestimmten beruflichen Tätigkeit nennt Art. 170 
StPO den Zeugnisverweigerungsgrund des Amtsgeheimnisses: Be-
amtinnen und Beamte im Sinne von Art. 110 Abs. 3 StGB – wozu 
auch Lehrpersonen zählen – sowie Mitglieder von Behörden können 
das Zeugnis über Geheimnisse verweigern, die ihnen in ihrer amtli-
chen Eigenschaft anvertraut worden sind oder die sie bei der Aus-
übung ihres Amtes wahrgenommen haben (Abs. 1). Die Aussage-
pflicht lebt aber wieder auf, wenn die betreffenden Personen von ih-
rer vorgesetzten Behörde zur Aussage schriftlich ermächtigt worden 
sind (Abs. 2). Diese Ermächtigung ist zu erteilen, wenn das Interesse 
an der Wahrheitsfindung das Geheimhaltungsinteresse überwiegt 
(Abs. 3). 

Das kantonale Recht regelt die Entbindung vom Amtsgeheimnis 
für die Lehrpersonen explizit in § 27 VALL. Von Interesse für das 
vorliegende Verfahren ist insbesondere Abs. 3 dieser Norm; danach 
darf die Ermächtigung zur Äusserung verweigert werden, wenn 
wichtige Interessen des Kantons, der Gemeinden oder Gemeindever-
bände es verlangen oder wenn die Ermächtigung den Schulbetrieb 
wesentlich beeinträchtigen würde. 

2.2 
Das Departement Bildung, Kultur und Sport hat seinen abwei-

senden Entscheid im Wesentlichen mit dem Schutz der Lehrperson 
vor möglichen Repressionen durch den Beschuldigten bzw. dessen 
Familie begründet; eine Beeinträchtigung von Leben, Gesundheit 
und persönlicher Integrität einer Lehrperson wirke sich denn auch 
auf den Schulbetrieb aus. Die von X.Y. geäusserte Angst sei ange-
sichts der dem Beschuldigten zur Last gelegten Tatbestände Dro-
hung, Nötigung und Körperverletzung nachvollziehbar. Die Interes-
sen des Schutzes der Lehrperson und des geordneten Schulbetriebs 
würden vorliegend das Interesse an der Aufklärung einer Straftat um-
so mehr überwiegen, als X.Y. nicht in der Lage sei, irgendwelche 
eigenen Wahrnehmungen zu äussern, sondern lediglich das aussagen 
könne, was ihr die Tochter des Beschuldigten anvertraut habe; genau 
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dies werde aber die Tochter, die ja ihren Vater angezeigt habe, auch 
gegenüber der Polizei und der Staatsanwaltschaft dargelegt haben, 
sodass aus der Zeugenaussage keine neuen Erkenntnisse zu erwarten 
seien. 

Die Staatsanwaltschaft B. kritisiert in ihrer Beschwerde, diese 
Nichtbefreiung vom Amtsgeheimnis stütze sich allein auf diffuse 
Ängste einer nicht aussagewilligen Person; für eine unmittelbare und 
konkrete Gefährdung von X.Y. oder anderer Drittpersonen beständen 
jedoch keinerlei Anzeichen. Zudem treffe nicht zu, dass X.Y. keine 
Aussagen zu eigenen Wahrnehmungen machen könne; ihre Aussagen 
könnten vielmehr wichtige Hinweise für die Glaubwürdigkeit der 
Tochter liefern. Die Staatsanwaltschaft Brugg–Zurzach vertritt so-
dann die Auffassung, dass eine vorgesetzte Behörde nicht befugt sei, 
zum Schutz einer Beamtin oder eines Beamten eine Befreiung vom 
Amtsgeheimnis zu verweigern; für die Beurteilung der Gefährdungs-
lage von Personen, die dem Amtsgeheimnis unterstehen, seien nicht 
deren vorgesetzte Behörde, sondern vielmehr die Strafuntersu-
chungs- bzw. strafrichterlichen Behörden zuständig. 

In seiner Vernehmlassung zur Beschwerde macht demgegen-
über das Departement Bildung, Kultur und Sport geltend, dass das 
Bundesrecht offen lasse, worin das Geheimhaltungsinteresse bestehe, 
welches gegen das Interesse an der Wahrheitsfindung abzuwägen sei; 
folglich dürften auch die privaten Interessen der Lehrperson auf 
Schutz von Gesundheit und Leben berücksichtigt werden. Die Angst 
von X.Y. sei denn auch durchaus nachvollziehbar, zumal Racheakte 
nicht nur durch den inhaftierten Beschuldigten, sondern auch durch 
Verwandte oder beauftragte Dritte bzw. auch noch Jahre später ver-
übt werden könnten. Die Staatsanwaltschaft habe es verpasst, X.Y. 
eine in der Strafprozessordnung vorgesehene Schutzmassnahme (z.B. 
Zusicherung der Anonymität oder Geheimhaltung der Personalien) 
zuzusichern; daher bleibe die Nichtentbindung vom Amtsgeheimnis 
die einzige Möglichkeit, die privaten Interessen der Lehrperson auf 
Schutz von Leib und Leben und das öffentliche Interesse an einem 
geordneten Schulbetrieb zu schützen. Zu verhindern sei insbeson-
dere, das sich Lehrpersonen, die oftmals ein besonderes Vertrauen ih-
rer Schülerinnen und Schüler genössen, wegen der Möglichkeit, un-
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ter Androhung von Strafe zur Aussage in einem Strafverfahren ge-
zwungen zu werden, davor hüten, ihren Schülerinnen und Schülern 
nur schon zuzuhören. 

X.Y. schliesst sich in ihrer Stellungnahme zur Beschwerde der 
Auffassung des Departements Bildung, Kultur und Sport an. Es sei 
offensichtlich, dass eine Gefahr nicht nur vom Beschuldigten selbst, 
sondern auch von seinem Umfeld ausgehe. Dies ergebe sich schon 
aus dem Umstand, dass auch das Opfer sich in eine geheime und ge-
schützte Umgebung habe flüchten müssen, obwohl ihr Vater sich in 
Untersuchungshaft befinde. Es gehe denn auch nicht einfach um 
diffuse Ängste; immerhin handle es sich bei den untersuchten Delik-
ten um Drohung, Nötigung und Körperverletzung. Auch wenn die 
Aufklärung dieser Delikte für das Opfer wichtig sei, dürfe dies doch 
nicht schwerer gewichtet werden als ihre (d.h. X.Y.'s) körperliche In-
tegrität. Zu berücksichtigen sei des Weiteren, dass sich betroffene 
Opfer oftmals nur deswegen ihren Lehrpersonen anvertrauen wür-
den, weil diese zur Verschwiegenheit verpflichtet seien; bei einer Be-
freiung vom Amtsgeheimnis sei diese Vertrauensstellung künftig 
nicht mehr gewährleistet.  

2.3 
Es steht ausser Frage, dass dem Schutz von Zeuginnen und Zeu-

gen ein hoher Stellenwert einzuräumen ist und der Staat das ihm 
Mögliche vorzukehren hat, damit Personen wegen ihrer Aussage im 
Rahmen einer Strafuntersuchung oder einem Strafprozess nicht zu 
Schaden kommen; letztlich ist dies nichts anderes als die Kehrseite 
der vom Staat statuierten "allgemeinen Bürgerpflicht" zur Zeugen-
aussage. Dieser Schutzanspruch steht allerdings allen Personen zu, 
die als Zeugin oder Zeuge in einem Strafverfahren auszusagen ha-
ben, ganz gleichgültig, ob sie eine amtliche Funktion wahrnehmen 
oder nicht. Besteht ein Grund zur Annahme, eine Zeugin oder Zeuge 
setze sich einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem 
andern schweren Nachteil aus, so hat die Verfahrensleitung – d.h. in 
der Strafuntersuchung die Staatsanwaltschaft und nach der Ankla-
geerhebung das mit der Sache befasste Gericht – auf Gesuch hin oder 
von Amtes wegen die notwendigen Schutzmassnahmen zu treffen 
(Art. 149 StPO). Reichen diese Schutzmassnahmen nicht aus, darf 
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die betreffende Person das Zeugnis verweigern (Art. 169 Abs. 3 
StPO). Über die Zulässigkeit der Zeugnisverweigerung entscheidet 
im Vorverfahren die einvernehmende Behörde und nach der Ankla-
geerhebung das Gericht, wobei die Zeugin oder der Zeuge sofort 
nach der Eröffnung des Entscheids die Beurteilung durch die Be-
schwerdeinstanz verlangen kann; bis zum Vorliegen des Beschwer-
deentscheids besteht das Zeugnisverweigerungsrecht in jedem Falle 
fort (Art. 174 StPO). 

Aus dieser kaskadenartigen Regelung der Massnahmen zum 
Schutze von Zeuginnen und Zeugen sowie aus der vom Bundesrecht 
selbst vorgegebenen Zuständigkeitsordnung ergibt sich klar, dass – 
entgegen der im vorinstanzlichen Entscheid vertretenen Auffassung 
und auch entgegen der Meinung von X.Y.  – die über eine Amtsge-
heimnisentbindung befindende vorgesetzte Behörde bei der vorzu-
nehmenden Interessenabwägung wegen fehlender Zuständigkeit die 
Schutzinteressen des Beamten bzw. der Beamtin nicht berücksichti-
gen darf. Einerseits statuieren die genannten Bestimmungen der 
StPO in Fällen der vorliegenden Art eine andere Zuständigkeit für 
den Entscheid über Zeugenverweigerungsrecht. Andererseits käme es 
ansonsten zu einer von der Strafprozessordnung nicht vorgesehenen 
Privilegierung von Beamtinnen und Beamten gegenüber den "ge-
wöhnlichen" Zeuginnen und Zeugen. Es wäre nicht nachvollziehbar, 
wenn der Staat von Beamtinnen und Beamten weniger verlangen 
würde als von der übrigen Bevölkerung, obwohl die Interessenlage 
bzw. das Schutzbedürfnis als Zeugin oder Zeuge gleich gelagert ist. 

Nichts am eben Gesagten ändert auch die personalrechtliche 
Pflicht des Arbeitgebers und der für diesen handelnden Stellen, die 
zum Schutze von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der 
Lehrpersonen erforderlichen Massnahmen zu treffen (vgl. § 16 des 
Gesetzes über die Anstellung von Lehrpersonen [GAL] vom 17. De-
zember 2002). Dieselben Pflichten haben denn auch die privatrechtli-
chen Arbeitgeber gegenüber ihren Angestellten (vgl. Art. 328 Abs. 2 
OR), ohne dass sie deswegen diese von der "allgemeinen Bürger-
pflicht" zur Zeugenaussage befreien könnten. Im Übrigen würde der 
personalrechtlichen Fürsorgepflicht bereits damit Genüge getan, 
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wenn der Lehrperson Hilfestellung bei der Beantragung von Schutz-
massnahmen nach Art. 149 StPO angeboten bzw. geleistet würde.  

2.4 
Das vorstehend Gesagte bedeutet nun allerdings nicht, dass bei 

der vorzunehmenden Interessenabwägung nur öffentliche Interessen 
zu gewichten wären und jegliches private Interesse ausser Acht ge-
lassen werden müsste. Vielmehr wird sowohl in der vorinstanzlichen 
Stellungnahme zur Beschwerde als auch in der Vernehmlassung von 
X.Y. zu Recht darauf hingewiesen, dass das Amtsgeheimnis insbe-
sondere auch die Privatsphäre derjenigen Personen schützt, die sich 
einer zur Amtsverschwiegenheit verpflichteten Person anvertrauen. 
Deren Interessen sind daher in jedem Fall mitzuberücksichtigen. 

Im vorliegenden Fall präsentiert sich die Interessenlage nun 
allerdings so, dass die betroffene Schülerin A. selbst Strafanzeige ge-
genüber ihrem Vater erhoben hat und sich dabei zum Beweis ihrer 
Schilderungen auf ihre Gespräche mit ihrer Lehrerin X.Y. berufen 
hat. Es ist daher offenkundig, dass genau diejenige Person, deren Pri-
vatsphäre durch das Amtsgeheimnis geschützt werden soll, ein emi-
nentes Interesse an einer Aussage von X.Y. hat. Aus ihrer Sicht lässt 
sich die Nichtentbindung vom Amtsgeheimnis deshalb in keiner 
Weise rechtfertigen 

2.5 
Nicht zu überzeugen vermag der vorinstanzliche Entscheid auch 

insoweit, als die Entbindung vom Amtsgeheimnis mit dem angeblich 
fehlenden Beweiswert einer Zeugenaussage von X.Y. begründet 
wird. Ob eine Zeugenaussage einen Beweiswert besitzt bzw. welcher 
Beweiswert ihr zukommt, kann und darf nicht die für eine Amtsge-
heimnisentbindung zuständige (Verwaltungs-)behörde beurteilen, 
sondern ausschliesslich die für das betreffende Verfahren sachzustän-
dige Strafbehörde. Letztlich spricht die vorinstanzliche Argumenta-
tion vielmehr für als gegen eine Amtsgeheimnisentbindung: Wenn 
X.Y. tatsächlich nur das aussagen können sollte, was ohnehin bereits 
bekannt ist, ist ein öffentliches Interesse an einer Geheimhaltung von 
vornherein zu verneinen. 
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2.6 
Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die im vorin-

stanzlichen Entscheid angeführten Gründe nicht genügen, um die 
Lehrerin von A., X.Y., nicht vom Amtsgeheimnis zu entbinden. Mit 
der Staatsanwaltschaft B. ist von einem sehr gewichtigen Interesse an 
der Wahrheitsfindung auszugehen: Nur durch eine konsequente 
Strafverfolgung lässt sich Fällen von häuslicher Gewalt und von 
Zwangsverheiratungen wirksam begegnen; umgekehrt sind auch 
Fälle von falscher Anschuldigung konsequent zu ahnden. Demge-
genüber sind keine wichtigen öffentlichen oder privaten Interessen 
ersichtlich, welche für eine Geheimhaltung sprechen. Besonders zu 
betonen ist, dass die Berücksichtigung der Schutzinteressen der aus-
sagepflichtigen Person nicht in die Kompetenz der für die Amtsge-
heimnisentbindung zuständigen Behörde fällt. Nach der StPO oblie-
gen diese Entscheide den Strafbehörden; gegen deren Entscheide 
bestehen besondere Rechtsschutzverfahren. Es kommt hinzu, dass 
die Interessen derjenigen Person, welche durch das Amtsgeheimnis 
geschützt werden sollen, geradezu eine Aussage der Lehrerin gebie-
ten.  
 (…) 
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VI. Verwaltungsrechtspflege 

 

103 Rückkommen auf einen Entscheid 
Abgrenzung von Wiedererwägung, Widerruf und Wiederaufnahme; zu-
ständige Instanz 

Aus dem Entscheid des Regierungsrats vom 19. Dezember 2012 i.S. X. 
(RRB Nr. 2012-001736). 

Aus den Erwägungen 

1.1 
Der Beschwerdeführer verlangt die Aufhebung des angefochte-

nen Entscheids, weil dieser durch eine unzuständige Instanz getrof-
fen worden sei. Es handle sich nämlich um einen Wiedererwägungs-
entscheid, und eine Wiedererwägung könne rechtlich nur durch die-
jenige Instanz erfolgen, welche den ursprünglichen Entscheid erlas-
sen habe, d.h. vorliegend durch die Rechtsabteilung BVU und nicht 
durch die Abteilung für Umwelt BVU.  

1.2 
Die Wiedererwägung, die auf eine nochmalige Überprüfung ei-

nes als mangelhaft gehaltenen, in der Regel bereits formell rechts-
kräftigen Entscheids abzielt, ist in § 39 VRPG geregelt: Gemäss Abs. 
1 hat eine Wiedererwägung durch die erstinstanzlich zuständige Be-
hörde zu erfolgen. Dies gilt auch für Rechtsmittelentscheide 
(vgl. Botschaft des Regierungsrats vom 14. Februar 2007 zur 1. Be-
ratung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes, S. 51). Solche Rechts-
mittelentscheide sind gemäss Abs. 2 der genannten Bestimmung ei-
ner Wiedererwägung allerdings nur zugänglich, wenn sich der dem 
rechtskräftigen Entscheid zugrunde liegende Sachverhalt oder die 
Rechtslage erheblich und entscheidrelevant geändert hat. 
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Mit der Wiedererwägung verwandt ist der Widerruf gemäss 
§ 37 VRPG: Formell rechtskräftige Entscheide, die der Rechtslage 
oder den sachlichen Erfordernissen nicht entsprechen, können geän-
dert oder aufgehoben werden, wenn das Interesse an der richtigen 
Rechtsanwendung die Interessen der Rechtssicherheit und des Ver-
trauensschutzes überwiegt (Abs. 1); vorbehalten bleiben Entscheide, 
die nach besonderen Vorschriften oder nach der Natur der Sache 
nicht oder nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zurückge-
nommen werden können (Abs. 2). Im Unterschied zur Wieder-
erwägung ist für den Widerruf allerdings nicht die erstinstanzlich zu-
ständige Behörde, sondern gemäss § 37 Abs. 1 VRPG die den seiner-
zeitigen Entscheid erlassende Behörde oder deren Aufsichtsbehörde 
zuständig. 

Ein Rückkommen auf einen Entscheid ermöglicht schliesslich 
die Wiederaufnahme gemäss den §§ 65 bis 69 VRPG: Auf Begehren 
einer Partei ist ein rechtskräftig erledigtes Verfahren wieder aufzu-
nehmen, wenn nachgewiesen wird, dass erhebliche neue Tatsachen 
oder Beweismittel vorliegen, die zur Zeit des Entscheids wohl be-
standen, den Behörden aber nicht bekannt waren (§ 65 Abs. 1 lit. a), 
bzw. wenn nachgewiesen wird, dass die Vorschriften über die recht-
mässige Zusammensetzung der entscheidenden Behörde verletzt oder 
erhebliche, sich aus den Akten ergebende Tatsachen versehentlich 
nicht berücksichtigt wurden (§ 65 Abs. 1 lit. b) oder wenn schliess-
lich der Beweis erbracht werden kann, dass der Entscheid durch Arg-
list oder strafbare Handlung beeinflusst wurde (§ 65 Abs. 1 lit. c). 
Das Wiederaufnahmebegehren ist innert 3 Monaten seit Kenntnis des 
Wiederaufnahmegrundes zu stellen (§ 66 Abs. 1); nach Ablauf von 
10 Jahren nach Eröffnung des Entscheids ist eine Wiederaufnahme 
allerdings nur noch zulässig, wenn der Entscheid durch Arglist oder 
strafbare Handlung beeinflusst wurde (§ 66 Abs. 2). Zuständig für 
die Wiederaufnahme ist die letzte Instanz, die im wieder aufzuneh-
menden Verfahren entschieden hat (§ 65 Abs. 1 und § 66 Abs. 1) 

Die wesentlichen Abgrenzungskriterien zwischen Wiederauf-
nahme einerseits und Widerruf bzw. Wiedererwägung andererseits 
sind darin zu erblicken, dass es sich bei der Wiederaufnahme um ein 
förmliches Rechtsmittel handelt, welches fristgebunden ist; die Wie-
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deraufnahme mag sodann nicht das gesamte Mängelspektrum abzu-
decken, sondern nur einzelne Segmente davon (namentlich unter 
Ausschluss der rechtlichen Würdigung) und kann nur auf Gründe ge-
stützt werden, die bei der Fällung des früheren Entscheids schon be-
standen, also nicht erst später eingetreten sind (vgl. zur Rechtslage 
gemäss dem inzwischen aufgehobenen Verwaltungsrechtspflegege-
setz vom 9. Juli 1968, die Rechtslage ist nach dem geltenden VRPG 
unverändert: Rudolf Weber, Grundsätzliches zur Wiederaufnahme 
nach § 27 VRPG, in: Festschrift für Dr. Kurt Eichenberger zur Voll-
endung seines 80. Lebensjahres, Aarau 1990, S. 345).  

Schwerer fällt die Abgrenzung zwischen Widerruf und Wieder-
erwägung. Das Merkmal, das die Wiedererwägung vom Widerruf un-
terscheidet, wird in der Lehre vorallem im Grund, welcher die erneu-
te Prüfung einer Anordnung auslöst, gesehen: Im Falle des Widerrufs 
ist es stets das öffentliche Interesse, welches zwingend die Abände-
rung der ergangenen Verfügung erfordert, währenddessen die Wie-
dererwägung eher auf den privaten Interessen der vom Entscheid be-
troffenen Personen beruht (vgl. Attilio R. Gadola, Das verwaltungs-
interne Beschwerdeverfahren, Zürich 1991, S. 130). Dement-
sprechend kann eine Wiedererwägung grundsätzlich nur auf Gesuch 
einer der vom in Frage stehenden Entscheid betroffenen Parteien vor-
genommen werden, währenddem ein Widerruf auch von Amtes we-
gen möglich ist. 

1.3 
Im vorliegenden Fall wurde das Verfahren, welches zum ange-

fochtenen Entscheid geführt hat, durch ein Schreiben des Beschwer-
deführers vom 6. Juli 2010 ausgelöst, mit welchem dieser geltend 
machte, die getroffene Vergleichslösung werde von J. L. nicht ein-
gehalten; sinngemäss stellte er den Antrag, den seinerzeitigen Ent-
scheid vom 29. Mai 2002 zu vollstrecken. Der Beschwerdegegner J. 
L. liess sich hiezu am 26. September 2010 vernehmen; er teilte dabei 
u.a. mit, dass er zur Verbesserung des Lüftungssystems einen unab-
hängigen Lüftungsexperten der Forschungsanstalt ART kontaktiert 
habe. Einen expliziten Antrag, den seinerzeitigen Entscheid vom 
29. Mai 2002 zu ändern bzw. anzupassen, stellte J. L. dagegen nicht. 
Angesichts dessen stellt sich grundsätzlich die Frage, ob es sich vor-
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liegend tatsächlich um ein Wiedererwägungsverfahren gehandelt hat, 
welches durch die erstinstanzlich zuständige Behörde zu behandeln 
gewesen wäre, oder nicht doch vielmehr um ein Widerrufsverfahren, 
welches in die Behandlungszuständigkeit der den seinerzeitigen Ent-
scheid erlassenden Behörde hätte fallen müssen.  

Aufgrund der Besonderheiten des vorliegenden Falles können 
diese Fragen allerdings letztlich offen bleiben. Zu berücksichtigen ist 
nämlich zweierlei: Massgebend ist einerseits, dass heute – nach dem 
Inkrafttreten des Einführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über 
den Schutz von Umwelt und Gewässern (EG Umweltrecht, EG 
UWR) vom 4. September 2007 – nicht mehr der Gemeinderat, son-
dern vielmehr das Departement BVU erstinstanzlich zuständige Be-
hörde zur Entscheidung von nachbarlichen Streitigkeiten über über-
mässige und damit unzulässige Geruchsimmissionen ist (vgl. § 28 
Abs. 1 EG UWR i.V. mit den §§ 57 f. der Verordnung zum EG UWR 
vom 14. Mai 2008). Aufgrund des klaren Gesetzeswortlauts von § 39 
Abs. 1 VRPG und entgegen der Argumentation des Beschwerdefüh-
rers wäre daher das BVU für eine Wiedererwägung zuständig. 

Andererseits handelt es sich beim Entscheid vom 29. Mai 2002 
nicht um einen "Entscheid der Rechtsabteilung BVU", sondern viel-
mehr um einen "Entscheid des Departements BVU". Im Unterschied 
zu Ämtern und unselbständigen Staatsanstalten handeln nämlich die 
Abteilungen eines Departements nicht in eigenem Namen, sondern 
stets im Namen des Departements (vgl. § 32 Abs. 2 OrgG, e contra-
rio). Zu Recht weist denn auch die Rechtsabteilung BVU darauf hin, 
dass der seinerzeitige Entscheid vom 29. Mai 2002 als Urheber aus-
schliesslich das Departement und nicht die Rechtsabteilung BVU 
ausweist.  

Mit andern Worten besteht die Besonderheit des vorliegenden 
Falles darin, dass die den seinerzeitigen Entscheid erlassende Behör-
de mit der heute für die Beurteilung von Geruchsimmissionsstreitig-
keiten erstinstanzlich zuständigen Behörde identisch ist. Daher ist 
dieselbe Behörde – nämlich das Departement BVU – sowohl für eine 
Wiedererwägung des Entscheids vom 29. Mai 2002 als auch für des-
sen Widerruf zuständig. Die Argumentation des Beschwerdeführers, 
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es habe eine unzuständige Instanz entschieden, geht unter diesen 
Umständen in jedem Falle fehl.  

(…) 

104 Institutionelle Befangenheit 
Die Vorprüfung der Nutzungspläne durch die Abteilung Raumentwick-
lung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) stellt keinen 
rechtsverbindlichen departementalen Entscheid dar und führt damit auch 
nicht zu einer institutionellen Vorbefassung der dem BVU vorstehenden 
Person i.S.v. § 16 Abs. 2 VRPG. Die in § 26 Abs. 1 BauG getroffene Zu-
ständigkeitsordnung erweist sich als rechtmässig. 

Aus dem Entscheid des Regierungsrats vom 27. Februar 2013 i.S. J.S. ge-
gen Gemeinderat E. (RRB Nr. 2013-000181). 

Sachverhalt 

J.S. erhob Beschwerde gegen den Entscheid des Gemeinderats 
E. betreffend Teilrevision eines Sondernutzungsplanes. J.S. bezeich-
net in seiner Beschwerde die in § 26 Abs. 1 BauG getroffene Zustän-
digkeitsordnung als systemwidrig. Der regierungsrätliche Rechts-
dienst sistierte daraufhin das von J.S. angestrengte Beschwerdever-
fahren und bereitete dem Regierungsrat einen Antrag über die Fest-
stellung der Rechtmässigkeit von § 26 Abs. 1 BauG vor.  

Aus den Erwägungen 

1. 
(…)  
Die Tatsache, dass J.S. kein Gesuch um Durchführung einer ak-

zessorischen Normenkontrolle stellt, hindert den Regierungsrat nicht, 
die ihm von der Kantonsverfassung zugewiesene Aufgabe wahrzu-
nehmen und damit im vorliegenden Fall vorgängig über die Recht-
mässigkeit der umstrittenen Zuständigkeitsregelung zu befinden. 



546 Verwaltungsbehörden 2013 

2. 
Gegenstand der akzessorischen Normenkontrolle ist die in § 26 

Abs. 1 BauG getroffene Zuständigkeitsordnung, wonach über Be-
schwerden gegen Sondernutzungspläne das BVU befindet (§ 26 Abs. 
1 BauG i.V.m. § 59 BauV). 

J.S. ist der Auffassung, dass die getroffene Zuständigkeitsord-
nung der Garantie des verfassungsmässigen Richters (Art. 29, 30 
Abs. 1 BV, Art. 58a aBV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK) widerspreche, da das 
gemäss § 26 Abs. 1 BauG für die Beschwerdebehandlung zuständig 
erklärte BVU sich im Rahmen der Vorprüfung bereits intensiv mit 
der Revision des Sondernutzungsplans G. auseinandergesetzt habe. 
Im Vorprüfungsbericht vom 23. Juni 2012 habe das BVU (Abteilung 
Raumentwicklung) nämlich einen Genehmigungsantrag (jedoch un-
ter dem Vorbehalt, dass die Genehmigungs- und die Beschwerdebe-
hörde nicht an die Beurteilung der Verwaltung gebunden seien) in 
Aussicht gestellt. J. S. bezweifelt, dass dieselbe Behörde (BVU), die 
durch eine Verwaltungsabteilung (Abteilung Raumentwicklung 
BVU) einen Genehmigungsantrag in Aussicht gestellt hat, seine Be-
schwerde durch eine andere Verwaltungsabteilung (Rechtsabteilung 
BVU) prüfen dürfe (Beschwerde vom 28. Januar 2013, S. 4).  

3. 
Die von den Verwaltungsbehörden zu respektierenden Verfah-

rensgarantien sind u.a. in Art. 29 BV enthalten. Demgegenüber rich-
tet sich die Garantie des verfassungsmässigen Richters – wie der 
Name bereits kundtut – nur an Gerichtsbehörden (Art. 30 Abs. 1 
BV). Aus Art. 29 Abs. 1 BV ergeben sich im verwaltungsinternen 
Beschwerdeverfahren insbesondere ein Anspruch auf richtige Zu-
sammensetzung der Entscheidbehörde und auf eine genügende Un-
voreingenommenheit. Da Verwaltungsbehörden in die Verwaltungs-
organisation eingebunden sind, können sie beim Erlass von Entschei-
dungen jedoch nicht im richterlichen Sinn (d.h. i.S.v. Art. 30 Abs. 1 
BV) als unabhängig gelten. Unparteilichkeit und Unvoreingenom-
menheit der Entscheidbehörde sind dabei nicht nur an formalen Kri-
terien, sondern am materiellen Anspruch auf ein gerechtes Verfahren 
zu messen. Der materielle Anspruch auf ein gerechtes Verfahren 
schliesst die Mitwirkung von persönlich interessierten Behördenmit-
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gliedern aus. Ein (persönlicher) Ausstand ist weiter erforderlich, bei 
klar unzulässiger Vorbefassung (vgl. zum Ganzen: Gerold Stein-
mann, in: Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Hrsg. 
von: Bernhard Ehrenzeller, Philippe Mastronardi, Rainer J. Schwei-
zer, Klaus A. Vallender, 2. Auflage, St. Gallen, 2008, N 18 zu Art. 29, 
N 4 zu Art. 30, mit weiteren Hinweisen).  

Die Ausstandsvorschriften gemäss § 16 VRPG führen die ver-
fassungsrechtlichen Garantien auf kantonaler Ebene aus und erwei-
tern sie im Rahmen von § 16 Abs. 2 VRPG insoweit, dass die Vorste-
herin bzw. der Vorsteher desjenigen Departements, welches den erst-
instanzlichen Entscheid erliess, nur beratend an der Regierungsrats-
sitzung teilnehmen darf. Diese Garantie schliesst eine Lücke zwi-
schen der persönlichen Vorbefassung des dem Departement vorste-
henden Mitglied des Regierungsrats, wenn es am Erlass des erstin-
stanzlichen Entscheides persönlich mitwirkte (§ 16 Abs. 1 lit. d 
VRPG), und dem vollen Stimmrecht, das ohne § 16 Abs. 2 VRPG 
gelten würde, wenn eine Abteilung den erstinstanzlichen Entscheid 
namens des Departements, aber ohne Mitwirkung der departements-
vorstehenden Person gefällt hat. 

4. 
J.S. bringt keine Gründe vor, welche konkret die Befangenheit 

eines einzelnen Mitglieds der über seine Beschwerde gegen den Son-
dernutzungsplan G. entscheidenden Behörde nahe legen würde (§ 16 
Abs. 1 VRPG). Es wird insbesondere nicht geltend gemacht, dass 
sich die über seine Beschwerde namens des BVU entscheidenden 
Personen (d.h. die zuständigen Mitarbeitenden der Rechtsabteilung) 
bereits vorgängig mit seinen erstinstanzlichen Einwendungen bzw. 
mit der angefochtenen Nutzungsplanung beschäftigt hätten. Er be-
zweifelt vielmehr, dass die vorliegend vom Gesetzgeber vorgesehene 
Behördenorganisation als solche den verfassungsrechtlichen Vorga-
ben zu genügen vermag. Er bringt damit institutionelle Gründe vor, 
welche die Entscheidbehörde als "vorbefasst" erscheinen lassen.  

Das BVU ist die kantonale Fachbehörde in Bausachen und es 
übt in diesem Rahmen die Aufsicht über die Gemeinden aus. Im Nut-
zungsplanungsverfahren berät das BVU (Abteilung Raumentwick-
lung) die Gemeinden und nimmt vor Durchführung des Einwen-
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dungsverfahrens eine Vorprüfung der Nutzungspläne vor (§ 23 
BauG). An dieser Vorprüfung ist die Rechtsabteilung des BVU nicht 
beteiligt und wird auch nicht konsultiert. Nach erfolgter Vorprüfung 
können diejenigen, welche ein schutzwürdiges eigenes Interesse be-
sitzen, innerhalb der Auflagefrist Einwendungen erheben (§ 24 
Abs. 2 BauG) und einen vom Gemeinderat abgewiesenen Einwen-
dungs-Entscheid nach Beschluss des für die Nutzungsplanung zu-
ständigen Gemeindeorgans beim Regierungsrat (allgemeiner Nut-
zungsplan) bzw. beim zuständigen Departement (Sondernutzungs-
plan) mit Beschwerde anfechten (§ 26 Abs. 1 BauG). Die Instruktion 
des Beschwerdeverfahrens erfolgt sowohl beim allgemeinen Nut-
zungsplan als auch beim Sondernutzungsplan durch die Rechtsabtei-
lung BVU, welche dem Regierungsrat den Entscheidantrag unter-
breitet (allgemeiner Nutzungsplan) bzw. den Entscheid namens des 
Departements selber fällt (Sondernutzungsplan). Der Beschwerde-
entscheid hat Vorrang und ist für die Genehmigungsbehörde verbind-
lich (§ 26 Abs. 2 BauG). 

Die Aargauer Ordnung des Nutzungsplanungsverfahrens zeich-
net sich durch zwei nebeneinander laufende, ineinander verzahnte 
Verfahren aus. Der Gesetzgeber berücksichtigte damit die besondere 
Rechtsnatur des Nutzungsplanes, welcher sowohl Elemente eines ge-
nerell-abstrakten Erlasses als auch einer individuell-konkreten Ver-
fügung hat. Die Interessen der Gemeinden an einer Beratung und 
frühzeitigen Meinungsäusserung wird durch die Vorprüfung berück-
sichtigt. Das rechtliche Gehör und der Rechtsschutz der betroffenen 
Grundeigentümerinnen und -eigentümer sind durch die Möglichkeit, 
sich bei der Planungsbehörde mit Einwendungen zu äussern und ge-
gen Einwendungsentscheide Beschwerde zu erheben, gewahrt.  

Die Zuweisung der Vorprüfung an die Abteilung Raumentwick-
lung BVU und die Beschwerdeinstruktion an die Rechtsabteilung 
BVU stellt dabei institutionell sicher, dass die Beschwerde von noch 
nicht mit der konkreten Angelegenheit befassten Personen bearbeitet 
wird. Eine der Verfassung widersprechende unerlaubte Vorbefassung 
liegt nicht vor. Berücksichtigt werden muss, dass der Entscheid der 
Beschwerdebehörde dem Entscheid der Genehmigungsbehörde in 
jedem Fall vorgeht (§ 26 Abs. 2 BauG).  
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Die Tatsache, dass sich das BVU in verschiedener Stellung 
mehrfach mit einer Nutzungsplanung beschäftigt, ist im Übrigen sys-
tembedingt – insbesondere auf Grund der Rechtsnatur des Nutzungs-
planes – hinzunehmen. Das BVU ist das für die Bau- und Planungs-
bereiche zuständige Departement und beim BVU sind demnach auch 
die Personen mit dem notwendigen Fachwissen beschäftigt. Eine 
andere Zuständigkeitsordnung würde dem BVU eine Kernaufgabe 
berauben, nämlich Beschwerdeentscheidungen in kommunalen Bau- 
und Planungssachen zu fällen, und stellte auch die Aufsicht über die 
Gemeinden in Bauangelegenheiten in Frage. Eine Entscheidinstruk-
tion durch ein anderes Departement könnte demnach dazu führen, 
dass Genehmigungs- und Beschwerdeentscheidungen nicht mehr von 
den spezifisch dafür angestellten und ausgebildeten Personen vorbe-
reitet würden, was auch der Qualität der entsprechenden Entschei-
dungen abträglich sein könnte. Dem Gebot der Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit gemäss Art. 29 Abs. 1 BV wird in genügender Hin-
sicht damit Rechnung getragen, dass der Beschwerdeentscheid nicht 
von der gleichen Abteilung wie die Vorprüfung vorbereitet bzw. ge-
fällt wird und der Entscheid der Beschwerdebehörde für die Geneh-
migungsbehörde verbindlich ist. 

Nicht vergleichbar ist der Fall mit demjenigen, in welchem eine 
Abteilung des BVU erstinstanzlich einen (Teil-)Entscheid fällt, wel-
cher mit Beschwerde angefochten wird. In einem solchen Fall hat 
sich eine Person, welche das Departement gegen aussen vertreten 
darf, rechtsverbindlich festgelegt. Dies stellt eine institutionelle Vor-
befassung des Departements dar und führt dazu, dass die Beschwerde 
vom Regierungsrat zu entscheiden ist und das dem Departement vor-
stehende Mitglied des Regierungsrats nur mit beratender Stimme an 
der Regierungsratssitzung teilnimmt (§ 16 Abs. 2 VRPG). Einen An-
schein der Befangenheit der am erstinstanzlichen Entscheid nicht 
mitwirkenden Departementsvorsteherin bzw. des Departementsvor-
stehers i.S.v. § 16 Abs. 1 VRPG löst die institutionelle Vorbefassung 
des BVU allein dagegen gerade noch nicht aus.  

5. 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die in § 26 

Abs. 1 BauG vorgesehene Zuständigkeitsordnung rechtmässig ist. 
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(…) 

105 Zustellung des Entscheids und Wiederaufnahme  
Keine gesetzlich vorgeschriebene Form  

Aus dem Entscheid des Regierungsrats vom 27. März 2013 i.S. R.D. (RRB 
Nr. 2013-000339). 

Aus den Erwägungen 

1.1 
Der Beschwerdeführer verlangt mit Beschwerde vom 31. Okto-

ber 2011, dass die Verfügung vom 14. Januar 2011 seinem Rechts-
vertreter nochmals als Gerichtsurkunde zugestellt und eine neue Frist 
angesetzt werden soll. Er bestreitet damit, dass die Verfügung richtig 
zugestellt worden ist. Das Original der Verfügung hätte – seiner Mei-
nung nach – nicht an ihn, sondern an seinen Rechtsvertreter zuge-
stellt werden müssen. Die Verfügung gar nicht erhalten zu haben, 
macht er damit nicht geltend. 

1.2 
Entscheide sind als solche zu bezeichnen und den Parteien mit 

Rechtsmittelbelehrung schriftlich zu eröffnen (§ 26 Abs. 1 VRPG). 
Entscheide werden den Parteien zugestellt. Hat eine Partei eine Per-
son zur Vertretung bevollmächtigt, muss die Zustellung an diese er-
folgen (§ 27 Abs. 1 VRPG). Der Gesetzgeber hat bewusst darauf ver-
zichtet, gesetzlich vorzuschreiben, dass die Zustellung grundsätzlich 
gegen Empfangsbescheinigung oder Rückschein zu erfolgen hat. Ei-
ne entsprechende Regel wäre im Übrigen blosse Ordnungsvorschrift, 
nicht aber eine Gültigkeitsvoraussetzung (vgl. Botschaft des Regie-
rungsrats des Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 14. Feb-
ruar 2007, 07.27, zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 
Ziff. 3 zu § 26, S. 37). Ist ein Entscheid zu Unrecht nicht eröffnet 
worden, kann die Wiederaufnahme eines rechtskräftig erledigten Ver-
fahrens verlangt werden (§ 65 Abs. 2 VRPG). Bei Verfahren mit 
nicht eröffneten Entscheiden bedeutet die Wiederherstellung, dass 
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die Eröffnung nachgeholt wird und dass dadurch die Beschwerdefrist 
neu zu laufen beginnt. Das Wiederaufnahmebegehren ist innert drei 
Monaten, seit die gesuchstellende Person vom Wiederaufnahme-
grund Kenntnis erhalten hat, schriftlich und mit Antrag einzureichen 
(§ 66 Abs. 1 VRPG). 

1.3 
Die Fachstelle hat die Verfügung ursprünglich sowohl dem Be-

schwerdeführer als auch seinem Vertreter zugestellt (vgl. Verfügung; 
Kurzbrief an Rechtsanwalt). Der Beschwerdeführer hat die ihm per 
Einschreiben zugestellte Verfügung nicht abgeholt (vgl. Zustellnach-
weis). Die Zustellung an den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers 
ist hingegen unbestritten geblieben, erfolgte allerdings nicht gegen 
Rückschein. Dies ist angesichts der unter Erw. 1.2 dargelegten 
Rechtslage aber auch nicht zu beanstanden. Die Fachstelle teilte dem 
Rechtsvertreter des Beschwerdeführers mit Kurzbrief vom 4. Februar 
2011 mit, dass sein Mandant die Sendung mit der Verfügung nicht 
abgeholt habe. Gleichzeitig bat die Fachstelle den Rechtsanwalt um 
Mitteilung, ob er den Beschwerdeführer überhaupt noch vertrete. 
Nach telefonischer Rückfrage und aufgrund einer E-MAIL übermit-
telte Dr. O. der Fachstelle einen Einzahlungsschein für die Überwie-
sung des Verwertungserlöses auf ein Klientengeld-Konto (vgl. Be-
gleitschreiben vom 8. April 2011). Der Erlös wurde in der Folge auf 
dieses Konto einbezahlt. 

Mithin ist erstellt, dass der angefochtene Entscheid dem Rechts-
vertreter des Beschwerdeführers Mitte Januar 2011 in einer korrekten 
Form zugestellt und damit spätestens Ende Februar 2011 nach Ablauf 
der 30-tägigen Beschwerdefrist gemäss § 44 Abs. 1 VRPG rechts-
kräftig geworden ist. Die erst im Oktober 2011 erhobene Beschwerde 
ist damit eindeutig verspätet und es ist auf sie nicht einzutreten.  

Selbst wenn die ursprüngliche Zustellung – entgegen der hier 
vertretenen Ansicht – formell im Sinne von § 65 Abs. 2 VRPG nicht 
als richtig bezeichnet werden müsste, wäre dies dem Rechtsvertreter 
des Beschwerdeführers bereits Anfangs April 2011 bekannt gewesen, 
als er der Fachstelle den Einzahlungsschein zum Vollzug der Verfü-
gung zustellte. Die dreimonatige Frist zur Einreichung eines Wieder-
aufnahmebegehrens wäre in diesem Fall im Juli 2011 abgelaufen. 
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Selbst wenn die Beschwerde in diesem Fall als Wiederaufnahmebe-
gehren entgegen genommen würde, dürfte darauf ebenfalls wegen 
Nichteinhaltung der Frist gemäss § 66 Abs. 1 VRPG nicht eingetre-
ten werden.  

(…) 
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A 

Abfallentsorgung 
- Abfälle, deren Inhaberin oder deren Inhaber nicht mehr ermittelt werden kann, 

werden vom Kanton entsorgt 2007 115 437 

Abfallgebühr 
- Erhebung einer Jahrespauschale für die Grünabfuhr 2012 63 345 

Abfallrecht 
- Entsorgungskosten; Abgrenzung zwischen Altlasten- und Abfallrecht 2012 64 349 

Abgaben  
- s. Stromgebühren 

Ablehnung  
- Befangenheit wegen Vorbefassung 2008 3 29 
- Vorbefassung 2011 5 35, 2011 2 29 

Abschreibung 
- Abschreibung auf Klavier 2008 63 331 
- s. Präponderanzmethode 

Abschreibung eines Darlehens 
- Geschäftsvermögen oder Privatvermögen 2011 70 286 

Absolutes Mehr 
- s. Einbürgerungen 

Abstimmungserläuterungen 
- Anforderungen an die Abstimmungserläuterungen bei Einwohnerratsgemeinden 

2007 120 465 

Abstimmungsverfahren 
- s. Gemeindeversammlung 

Abzüge vom Reineinkommen 
- s. Kinderabzug 
- s. Liegenschaftsunterhaltskosten 
- s. Unterhaltsbeiträge 
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Abzüge vom Roheinkommen  
- Abzugsfähigkeit der schweizerischen Wohnungskosten durch Expatriates 2012 43 

264 
- Einkauf in die Pensionskasse 2012 45 267 
- Mehrkosten auswärtiger Verpflegung 2007 23 86 
- s. behinderungsbedingte Kosten 
- s. Gewinnungskosten 
- s. Krankheitskosten 

Adäquanzprüfung 
- in der Militärversicherung 2013 7 46 

Adoption 
- Voraussetzungen einer Bewilligung zur Aufnahme von Kindern zur Adoption 

2011 53 219 
- Zusätzliche Voraussetzungen für die Aufnahme eines Kindes aus dem Ausland 

2011 53 219 

Alters- und Pflegeheim 
- s. Meldewesen 

Altlastenrecht 
- Entsorgungskosten; Abgrenzung zwischen Altlasten- und Abfallrecht 2012 64 349 

Amtliche Verteidigung 
- Die Oberstaatsanwaltschaft ist ausschliesslich für die Bestellung der amtlichen 

Verteidigung im Sinne von Art. 133 StPO zuständig. Die Prüfung der 
Voraussetzungen gemäss Art. 132 StPO obliegt hingegen der örtlich zuständigen 
Staatsanwaltschaft als Verfahrensleitung 2011 16 57 

- Kein Rechtsanspruch auf Akontozahlungen 2011 19 64 

Amtsgeheimnis 
- Voraussetzungen für eine Amtsgeheimnisentbindung einer Lehrperson 2013 102 

533 

Anfechtbarkeit 
- Schulinterne Anordnungen sind nicht mit Beschwerde anfechtbar 2008 104 487 
- s. Beschwerdebefugnis der Vorinstanz 

Anklageerhebung 
- Die Staatsanwaltschaft darf mit der Anklageerhebung keinen Freispruch der 

beschuldigten Person beantragen 2012 9 57 

Anmerkungen im Grundbuch 
- Verhältnis zwischen einer Anmerkung gemäss § 163 BauG und einem 

Erschliessungsplan 2008 27 166 

Annahme der Erbschaft 
- Protokollierung 2007 1 23, 2013 69 381 
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Anschlussbeschwerde 
- ist im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren nicht zulässig 2007 24 86 

Anschlussgebühr 
- Bei weit ausladenden, abgestützten Vordächern gilt als Gebäudegrundfläche die 

überdachte Fläche bis zu den Stützpfosten 2007 78 303 
- Berechnung der Reduktion der angefochtenen Anschlussgebühr bei einer 

festgestellten Verletzung des Kostendeckungsprinzips 2012 47 277 
- Die dem falschen Adressaten eröffnete Anschlussgebührenverfügung ist nichtig 

2011 78 327 
- Die Nichtgewährung einer Reduktion bei gleichzeitiger Erhebung von 

Perimeterbeiträgen liegt im Rahmen der Gemeindeautonomie und ist weder im 
kantonalen noch im eidgenössischen Recht vorgesehen 2007 77 300 

- Die Verletzung des Äquivalenzprinzps wird ohne Kostenvergleich  mit einer 
Privatkläranlage geprüft, wenn die Anschlussgebühr anhand eines 
liegenschaftsbezogenen Kriteriums berechnet wurde und es sich bei der 
angeschlossenen Baute nicht um eine Spezialanlage handelt 2012 46 273 

- Die Verletzung des Kostendeckungsprinzips wird ausgehend von den Zahlen der 
Finanzbuchhaltung der Gemeinde geprüft 2012 46 273 

- Für die Berechnung der Anschlussgebühren ist der Gebäudeschätzwert auf den 
Anschlusszeitpunkt (Zeitpunkt des Eintritts der Zahlungspflicht) 
zurückzuindexieren 2010 62 321 

- Hartflächen wie Gemeindestrassen, Privatstrassen und private Zufahrten, die in 
die öffentliche Kanalisation entwässert werden, sind anschlussgebührenrechtlich 
gleich zu behandeln. 2013 90 442 

- Keine Ungleichbehandlung von Eigentümern, welche Anschlussgebühren und 
Perimeterbeiträge zu leisten haben gegenüber Eigentümern, welche nur 
Anschlussgebühren zu leisten haben 2007 77 300 

Anstaltseinweisung  
- s. fürsorgerische Freiheitsentziehung 

Anwalt 
- s. Parteientschädigung 

Anwaltshonorar 
- Die Anwaltsentschädigung in Streitigkeiten betreffend Art. 122 bis 124 ZGB 

richtet sich nach § 3 Abs. 1 lit. d AnwT 2007 7 39 

Anwaltskommission 
- Disziplinarverfahren: Betreibung kein Verstoss gegen Berufsregeln, solange nicht 

missbräuchlich 2012 4 36 
- Disziplinarverfahren: Die Pflicht zur Herausgabe von Vermögenswerten des 

Klienten steht unter dem Vorbehalt des Verrechnungsrechts 2010 5 44 
- Disziplinarverfahren: Information einer Arbeitgeberin über das mutmasslich 

"ungebührliche Verhalten" eines ihrer Angestellten 2011 7 37 
- Disziplinarverfahren: Interessenkollision, anwaltliche Vertretung und 

gleichzeitige Funktion als Schulratspräsident 2008 9 44 



558 Sachregister 2013 

- Disziplinarverfahren: verpasste Rechtsmittelfrist 2010 4 44 
- Disziplinarverfahren: verspätete Rechnungstellung, verspätete Herausgabe von 

Akten 2007 11 53 
- Disziplinarverfahren: Verzögerte Rechnungsstellung 2011 8 39 
- Entbindung vom Berufsgeheimnis: für eine Interessenabwägung genügt ein 

vorsorgliches und pauschales Gesuch nicht 2010 6 44 
- Entbindung vom Berufsgeheimnis (s. Berufsgeheimnis) 2008 10 45 
- Entbindung vom Berufsgeheimnis: Stillschweigende Entbindung mit Übergabe 

einer letztwilligen Verfügung durch den Klienten 2011 9 42 
- Kostenauflage zu Lasten Anzeiger bei mutwilliger Anzeige 2012 5 38 
- Kostentragung im Disziplinarverfahren 2011 10 43 
- Registereintrag: Überprüfung Registereintrag bei Anstellung in einer Anwalts-AG 

2009 7 39 
- Registereintrag: Voraussetzungen zur Gewährleistung der Unabhängigkeit bei 

Tätigkeit im Anstellungsverhältnis neben der Anwaltstätigkeit 2007 9 46 
- Unabhängigkeit und Registereintrag bei einem bei einer gemeinnützigen 

Organisation angestellten Anwalt 2010 3 41 
- Verbot des Direktkontakts mit anwaltlich vertretener Gegenpartei 2009 8 51 
- verpasste Rechtsmittelfrist ist, wenn alle geeigneten Vorsichtsmassnahmen 

getroffen wurden, um die Einhaltung von Fristen gewährleisten zu können, 
disziplinarrechtlich nicht relevant 2008 8 40 

- verpasste Rechtsmittelfrist ist, wenn sie auf unsorgfältige Geschäftsführung 
zurückzuführen ist, disziplinarrechtlich relevant 2007 8 44 

- Verstoss gegen Berufsregeln durch unnötig ehrverletzende Äusserungen 
gegenüber Gegenpartei und Dritten 2013 92 451 

- Zulassungsvoraussetzungen Anwaltsprüfung: hinreichende praktische juristische 
Tätigkeit 2008 7 40 

- Zulassungsvoraussetzungen Anwaltsprüfung: hinreichende rechtspraktische 
Tätigkeit 2012 3 33 

- Zuständigkeit der Anwaltskommission, Abgrenzung gegenüber der 
Notariatskommission 2007 10 49 

- s. Berufsgeheimnis 

Anwaltsrecht 
- Disziplinarverfahren: Doppelfunktion als Rechtsanwalt des Mandanten und 

Verwaltungsratspräsident des Prozessfinanzierers 2008 49 275 
- Disziplinarverfahren: Örtliche Zuständigkeit des Kantons Aargau als 

Registerkanton 2008 49 275 
- Disziplinarverfahren: Weiterleiten von Kassibern als schwerer Verstoss gegen 

Art. 12 lit. a BGFA 2008 50 287 
- Interessenkonflikt bei Mehrfachverteidigung 2012 31 213 
- Kontaktnahme mit potentiellen Zeugen als Sorgfaltspflichtverletzung eines 

Strafverteidigers 2011 56 237 
- Parteivertretungen eines bei einer gemeinnützigen Organisation angestellten 

Anwalts ausserhalb deren statutarischen Zwecks 2013 53 339 
- Registereintrag bei Anstellung des Anwalts bei einer gemeinnützigen 

Organisation 2013 53 339 
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- Vor einer Auflage von Verfahrenskosten oder eines Parteikostenersatzes ist einem 
Anzeiger das rechtliche Gehör zu gewähren 2010 47 259 

- Wahl der geeigneten Sanktion; Eine befristete Berufseinstellung kann auch für 
eine erstmalige Disziplinierung angemessen sein 2008 50 287 

- s. Anwaltskommission 

Anwaltstarif 
- Streitwert: Bei offensichtlich zu hohen Begehren, keine Berücksichtigung der 

geltend gemachten güterrechtlichen Ansprüche für die Berechnung des 
Streitwertes bzw. des Grundhonorars des unentgeltlichen Rechtsvertreters 2008 5 
36 

Anzeiger 
- s. Anwaltsrecht 

Äquivalenzprinzip  
- Die Verletzung des Äquivalenzprinzps im Rahmen eines 

Anschlussgebührenverfahrens wird ohne Vergleichsrechnung mit einer 
Privatkläranlage geprüft, wenn die Anschlussgebühr anhand eines 
liegenschaftsbezogenen Kriteriums berechnet wurde und es sich bei der 
angeschlossenen Baute nicht um eine Spezialanlage handelt 2012 46 273 

- s. Baubewilligungsgebühr 
- s. Strassenreklame 

Arbeitslosenentschädigung 
- Beitragsbefreiung 2010 17 67 
- Nebenerwerb 2010 17 67 

Arbeitslosigkeit 
- Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung 2013 5 41 

Arbeitsvermittlung 
- s. Bewilligungspflicht 

Arbeitszeugnis 
- Anwendung der Grundsätze, denen ein Arbeitszeugnis zu genügen hat 2009 93 

411 

Assistenz-Staatsanwältinnen und Assistenz-Staatsanwälte 
- Assistenz-Staatsanwälte sind nicht berechtigt, selbständig Beschwerde gegen 

einen Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts zu führen 2011 14 55 

Ästhetik 
- Beschwerdelegitimation in Baubewilligungssachen (Ästhetik) 2010 33 182, 2010 

50 263 
- s. Dachflächenveränderung 

Aufenthaltsbewilligung 
- s. Migrationsrecht 
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Aufhebungsvertrag 
- s. Personalrecht 

Auflagen und Weisungen  
- Auflage zur Liquidation eines defizitären Geschäfts (Wirtschaftsfreiheit) 2009 43 

227 
- Eine Auflage / Weisung zur Abtretung eines nicht angefallenen Erbteils ist ohne 

die freiwillige Zustimmung des Erblassers unzulässig 2008 44 259 
- Eine Kürzung wegen Nichtbefolgung von Weisungen (§ 13 Abs. 2 SPG) kann nur 

in Frage kommen, wenn den Betroffenen ein Verschulden trifft und er durch eine 
Änderung seines Verhaltens den mit der Weisung verfolgten Zweck auch 
erreichen kann 2008 43 256 

- Einstellung der materiellen Hilfe wegen Rechtsmissbrauchs 2008 40 242 
- Kürzung der Sozialhilfe wegen Verletzung der Auflage / Weisung betreffend 

Mitteilung eines Ferien-/Auslandaufenthalts 2008 37 225 
- Systematische Verletzung der Auflage / Weisung betreffend Stellensuche 2008 40 

242 
- Unzulässigkeit einer probeweisen Entlassung mit Weisungen, wenn sich bei einer 

Einweisung zur Untersuchung herausstellt, dass die Voraussetzungen für eine 
definitive fürsorgerische Freiheitsentziehung nie erfüllt waren 2010 35 195 

- Verhältnismässigkeit der Weisung zur ambulanten psychiatrischen (inkl. 
neuroleptischen) Behandlung in Anbetracht der in casu vorliegenden grossen 
Rückfallsgefahr 2010 36 197 

- Weisung betreffend Wohnungssuche: Dem Sozialhilfebezüger muss eine 
genügend grosse Zeitspanne eingeräumt werden, um den Wohnungswechsel 
vollziehen zu können 2008 42 253 

- Weisung betreffend Wohnungssuche: Die Kürzung bis zur Höhe des 
richtlinienkonformen Mietzinses darf nicht bereits mit der Auflage / Weisung 
erfolgen 2008 42 253 

- Weisung betreffend Wohnungssuche nach einem Umzug in eine andere Gemeinde 
2008 42 253 

Auflösung Anstellungsverhältnis 
- s. Personalrecht 

Aus- und Weiterbildungskosten 
- s. Personalrecht 

Ausbildungsbegriff 
- betreffend Anspruch auf Familienzulagen 2010 14 59 

Ausbildungsbeiträge 
- Unabhängigkeit der Bemessung der Ausbildungsbeiträge von der zivilrechtlichen 

Unterhaltspflicht bei Zweitausbildungen 2012 29 199 
- Zulässigkeit der Anrechnung eines pauschalen Einkünfteüberschusses im 

Elternbudget im Budget des Gesuchstellers bei der Bemessung der 
Ausbildungsbeiträge im Falle von Zweitausbildungen 2012 29 199 
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Ausbildungskosten  
- Kosten für Schulbesuch im Rahmen der Lehre 2008 62 328 

Ausbildungszulagen 
-  2011 24 89 

Auskunft auf Voranfrage i.S.v. § 28 ABauV 
- s. Voranfrage 

Auslagen 
-  2011 15 56 

Auslegung  
- Auslegung des Begriffs "Verursacher" gemäss Art. 32d Abs. 4 USG 2010 31 167 
- s. Rayonverbot 

Ausnahmebewilligung  
- Erleichterte Ausnahmebewilligung nach § 67a BauG (Anwendungsfall einer 

Beton- bzw. Blocksteinmauer) 2010 30 165 
- Erleichterte Ausnahmebewilligung nach § 67a BauG (Anwendungsfall eines 

Garten- bzw. Gerätehauses) 2011 37 141 
- s. Berufsschule 
- s. Waffenrecht 
- s. Windenergieanlage 

Ausnützungsziffer  
- Anrechenbarkeit einer innerhalb der Gebäudehülle befindliche, unmittelbar dem 

Gewerbe dienende Aussenverkaufsfläche eines Ladengeschäfts 2011 36 135 

Ausschaffungshaft 
- s. Migrationsrecht 

Ausschlagung der Erbschaft, Protokollierung 
- Es besteht keine gesetzliche Grundlage und kein Bedürfnis dafür, dass die 

Protokollierungsbehörde bei Gelegenheit der Protokollierung von 
Ausschlagungserklärungen bei Stillschweigen anderer Erben ausdrücklich deren 
vorbehaltlosen Erwerb der Erbschaft feststellt 2013 69 381 

Aussenschall 
- s. Lärmschutz 

Aussenverkaufsfläche 
- s. Ausnützungsziffer 

Ausserordentliche Einkünfte 
- Beurteilung der Ausserordentlichkeit von Dividenden 2007 20 78 

Ausstand 
-  2012 68 373 
- Ausstandsbegehren gegen einen Mitarbeiter des Kantonalen Steueramtes 2008 69 

348 
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- Ausstandsgrund im Schiedsverfahren, verspätet gestelltes Ablehnungsbegehren 
2009 6 36 

- Die Empfehlungen Fachkommission zur Überprüfung der Gemeingefährlichkeit 
von Straftätern und Straftäterinnen im Freiheitsentzug sind mit einem Gutachten 
vergleichbar, weshalb für die Mitglieder die Ausstandgründe für Sachverständige 
gelten. Darüber hinaus gelten die Ausstands- und Ablehnungsgründe des 
kantonalen Rechts 2008 16 67 

- s. Submissionen 
- s. Voranfrage 

B 

Bau- und Raumplanungsrecht  
- Beschränkung der Rechtsetzungsbefugnis des Regierungsrats im Bau-, Planungs- 

und Umweltschutzrecht auf den Erlass von Vollziehungsbestimmungen im 
engeren Sinn 2012 22 150 

- s. behindertengerechtes Bauen 
- s. Wanderwege 

Baubewilligungsgebühr 
- Bedeutung des Behandlungsaufwands bei der Bemessung 2007 33 134, 2008 29 

172 
- Grundsätze der Bemessung 2007 33 134, 2008 29 172 

Baubewilligungspflicht 
- Baubewilligungspflicht einer Amateur-Empfangsantenne 2007 114 424 
- Baubewilligungspflicht einer Wärmepumpe 2012 62 344 
- Kleine Geräteschränke und Truhen sind in den Bauzonen baubewilligungsfrei 

2007 110 405 
- s. Strassenreklame 

Baubewilligungsverfahren 
- Kein nachträgliches Baubewilligungsverfahren, wenn es nur um 

Immissionsschutz geht 2008 101 478 
- Mangelhaftes Baugesuch; für die Erstellung neuer Parkplätze ist ein 

Baubewilligungsverfahren erforderlich; auch bei Projektänderungen während 
laufendem Beschwerdeverfahren müssen die Interessen Dritter und der 
Öffentlichkeit gewahrt werden 2013 35 182 

- Vereinfachtes Verfahren (§ 61 BauG), Begriff "direkte Anstösser" 2012 61 341 

Bäuerliches Bodenrecht 
- Erwerb eines landwirtschaftlichen Grundstücks; Beschwerdelegitimation des 

Unterpächters 2007 73 289 
- Erwerb eines landwirtschaftlichen Grundstücks; Rechtsmittel gegen die 

nachträgliche Konkretisierung einer Nebenbestimmung; Beschwerdelegitimation 
2007 72 286 
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- Tausch eines landwirtschaftlichen Grundstückes zwischen zwei 
Nichtbewirtschaftern; wichtiger Grund gemäss Art. 34 Abs. 1 lit. d BGBB; 
Interessenabwägung 2007 71 281 

Baugesuch, nachträgliches 
-  2012 58 327 

Bauherrenaltlast 
- Die Kostentragung für Massnahmen im Zusammenhang mit einer 

Bauherrenaltlast richtet sich nach den Prinzipien des Abfallrechts; Kriterien für 
das Vorliegen einer Bauherrenaltlast 2012 64 349 

Bearbeitungsgebühr 
- s. Baubewilligungsgebühr 

bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug 
- Die bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug darf nicht verweigert werden, wenn 

die bundesrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Daran ändert auch eine 
interne Weisung (Sofortmassnahmen) nichts, welche besagt, es brauche stets ein 
Gutachten, und wenn dieses (noch) nicht vorliege, erfolge keine bedingte 
Entlassung 2009 25 107 

Befangenheit  
-  2012 68 373 
- Allein der Umstand, dass beim Kantonsangestellten eine bestimmte Nähe zum 

Staat vorliegt, begründet weder die Befangenheit noch die Vermutung für 
pflichtwidriges Handeln des Angestellten 2013 101 529 

- Die Vorprüfung der Nutzungspläne durch die Abteilung Raumentwicklung des 
Departements Bau, Verkehr und Umwelt stellt keinen rechtsverbindlichen 
departementalen Entscheid dar und führt damit auch nicht zu einer institutionellen 
Vorbefassung der dem Departement vorstehenden Person i.S.v. § 16 Abs. 2 
VRPG 2013 104 545 

- s. Ablehnung 
- s. Vorbefassung 

Begründungspflicht 
- Nichteintreten auf eine Beschwerde, die keine Begründung enthält. Ein blosser 

Hinweis auf den Umstand, dass die Vorinstanz lediglich einen Mehrheits-
/Minderheitsentscheid gefällt habe, stellt keine den minimalen 
Begründungsanforderungen entsprechende Begründung dar 2009 50 275 

- s. Einbürgerungen 
- s. Migrationsrecht 

Behandlung ohne Zustimmung 
- Behandlungsplan 2013 10 53 
- Eine Beschwerde gegen eine Behandlung ohne Zustimmung hat keine 

aufschiebende Wirkung 2013 13 64 
- Kriterium der Urteilsfähigkeit 2013 13 64 
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Behandlungsgebühr 
- s. Baubewilligungsgebühr 

Behindertengerechtes Bauen 
- im Planungsverfahren 2011 35 133 

Behinderungsbedingte Kosten 
- Abgrenzung zu den Krankheits- und Unfallkosten und zum Invalidenabzug 2010 

57 298 
- Abgrenzung zu geschäfts- oder berufsmässig begründeten Kosten 2013 20 106 
- Abzugsfähigkeit der Kosten für ein Hörgerät als behinderungsbedingte Kosten 

2012 15 100 
- In-vitro-Fertilisationskosten sind keine behinderungsbedingte Kosten 2012 16 102 

Beiladung  
- Beiladung des Grundeigentümers als sog. Zustandsstörer ins Verfahren, sollte der 

Beschwerdeführer als sog. Verhaltensstörer der Beseitigungsanordnung keine 
Folge leisten (können) 2011 95 425 

- Wann sind Dritte beizuladen? 2007 111 407 

Beitragsplan 
- Folgen eines erst nach Baubeginn öffentlich aufgelegten bzw. durch 

Einzelverfügung eröffneten Beitragsplans 2010 25 127 
- Verwirkung der Beitragsansprüche 2010 25 127 

Beitragsplan, ursprünglicher 
- Der subjektiven Situation eines Beitragspflichtigen ist im Rahmen des Vollzugs 

der Beitragsleistung Rechnung zu tragen (Zahlungserleichterung) 2011 77 321 
- Der wirtschaftliche Sondervorteil ist nach der objektiven Methode zu bestimmen 

2011 77 321 
- Die Ausgestaltung der Zahlungserleichterungen ist Sache der Gemeinde 2011 77 

321 
- Eine private Stiftung kann Grundstücke des Stiftungsvermögens nicht mit einem 

Selbstbindungsakt von der Beitragspflicht an die Erschliessung befreien 2011 77 
321 

Beitragsprimat 
-  2009 18 84 

Belastungsgrenzwerte 
- Anwendbarkeit der "Vollzugshilfe der Vereinigung kantonaler 

Lärmschutzfachleute ("Cercle Bruit") vom 10. März 1999 (mit Änderung vom 30. 
März 2007) zur Ermittlung und Beurteilung der Lärmbelastung im 
Zusammenhang mit dem Betrieb öffentlicher Lokale " auf ein in der Altstadt 
gelegenes Kulturlokal 2009 104 460 

Beleuchtung 
- immissionsrechtliche Beurteilung einer Weihnachts- und Ganzjahresbeleuchtung 

2013 33 159 
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Benützungsgebühr 
- Ist der Hauptbeweis der Wasserlieferung erbracht, besteht für den Bezüger eine 

kausalhaftungsähnliche Situation, von der er sich durch den Gegenbeweis befreien 
kann (erforderliches Beweismass) 2009 76 355 

- Schuldner der Benützungsgebühren ist der Eigentümer eines Gebäudes. Sie 
können von diesem erhoben werden, auch wenn sie bei der Mieterschaft nicht 
erhältlich gemacht werden konnten 2007 79 305 

Beratung im Baubewilligungsverfahren 
- s. Voranfrage 

Berufliche Vorsorge 
- ausländisches Vorsorgeguthaben 2007 16 65 
- Austrittsabrechnung 2012 12 74 
- Beitragspflicht 2007 13 59 
- Berechnung des steuerlich maximal zulässigen Einkaufs 2007 24 86 
- Einkauf in die 2. Säule nach Auszahlung aus der Säule 3a 2009 67 313 
- Eintritt Vorsorgefall 2007 14 61 
- Frühpensionierung 2009 18 84 
- Günstigkeitsprinzip 2007 13 59 
- Hinterlassenenleistungen 2009 17 81 
- Minder- und Nullverzinsung nach dem Anrechnungsprinzip ohne Unterdeckung 

2012 12 74 
- ordentliches Rentenalter 63/65 2007 13 59 
- Primatwechsel einer Pensionskasse 2009 18 84 
- Teilung nach Ehescheidung 2007 14 61, 2007 15 64, 2007 16 65, 2010 15 63 
- Vergleich 2007 15 64 
- Wohneigentumsförderung (WEF-Vorbezug) 2009 20 90 

Berufsgeheimnis 
- Entbindung vom Arztgeheimnis 2009 47 253 
- Entbindung vom Berufsgeheimnis, damit eine Anwältin allfällige 

vormundschaftliche Massnahmen einleiten kann, wenn ihre Klientin im 
Scheidungsverfahren nicht (ver-)handlungsfähig ist 2008 10 45 

- Entbindung vom Berufsgeheimnis im polizeilichen Ermittlungsverfahren nach 
Tötung der Klientin durch den Ehemann 2009 9 51 

- Verhältnis zu den gesetzlichen Meldepflichten 2009 47 253 
- s. Anwaltskommission, Registereintrag 

Berufskosten 
- Autokosten 2011 67 280 
- Berechnung der Fahrtdauer des Arbeitswegs mit dem Programm Twixroute 2012 

14 97 
- Berechnung der Zeitersparnis 2008 17 75, 2009 30 144 
- Fahrtkosten eines Wochenaufenthalters 2008 17 75, 2009 30 144 
- Mehrkosten für auswärtige Verpflegung sind nur abziehbar, wenn diese 

notwendigerweise mit der Erwerbstätigkeit verknüpft sind 2010 23 118 
- Schadenersatzzahlung 2010 54 283 
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- Umschulungskosten 2011 68 283 
- Weiterbildungskosten; Privatanteil Studienreise 2010 22 111 
- Zumutbarkeit zeitlicher Mehraufwand für die Benützung des öffentlichen 

Verkehrs 2008 17 75, 2009 30 144 
- s. Gewinnungskosten 

Berufsschule 
- Es besteht kein Anspruch, den obligatorischen Berufsschulunterricht in 

Blockkursen besuchen zu dürfen. Das Angebot eines wöchentlichen Unterrichts 
ist genügend. Eine Pflicht zur Berücksichtigung interkantonaler Fachkurse in der 
Berufszuteilungsplanung besteht nicht und der Kanton muss die Kosten eines frei 
gewählten Blockunterrichts nur in Ausnahmefällen übernehmen 2013 99 513 

Berufung 
- Der Entscheid betreffend Überweisung in ein anderes Verfahren ist als 

prozessleitender Entscheid nicht mit Berufung anfechtbar 2013 68 379 

Beschlagnahme 
- s. Waffenrecht 

Beschlagnahmebefehl 
- Berechtigung von Assistenz-Staatsanwälten zur Unterzeichnung des 

Beschlagnahmebefehls 2013 3 32 

Beschleunigungsgebot 
- s. Migrationsrecht 

Beschwer 
-  2007 115 437 
- formelle Beschwer nach § 4 Abs. 2 BauG: War die Einsprache formungültig, hat 

die Gemeinde aber auf eine Nachfrist zur Verbesserung verzichtet, widerspricht es 
dem Grundsatz von Treu und Glauben, dem Beschwerdeführer den Mangel im 
Beschwerdeverfahren entgegenzuhalten 2008 25 151 

Beschwerde 
- Der Entscheid betreffend Überweisung in ein anderes Verfahren ist als 

prozessleitender Entscheid nur dann mit Beschwerde anfechtbar, wenn durch ihn 
ein nicht wieder gutzumachender Nachteil droht 2013 68 379 

Beschwerde nach VRPG  
- Der Entscheid über den Anspruch auf Ausstellung eines (Schul-) 

Entlassungszeugnisses hat Verfügungscharakter und ist mit Beschwerde 
anfechtbar 2010 44 234 

- s. Fachhochschule Nordwestschweiz 
- s. Schulrecht 

Beschwerdebefugnis der Vorinstanz 
- Die Vorinstanz ist zur Beschwerde befugt, wenn sie durch den Entscheid der 

übergeordneten Instanz in ihrem Selbstverantwortungsbereich berührt ist 2008 
104 487 
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- s. Anfechtbarkeit 

Beschwerdebegründung 
- s. Migrationsrecht 

Beschwerdeerweiterung 
- Eine Erweiterung des Streitgegenstands innerhalb bzw. ohne dessen Veränderung 

durch die neu gestellten Anträge ist zulässig 2007 115 437 

Beschwerdelegitimation 
- der Gegenpartei im Verfahren betreffend Bewilligung der unentgeltlichen 

Rechtspflege 2012 2 29 
- der Gemeinde in Sozialhilfesachen 2008 54 303 
- Ein einzelner Gesamteigentümer ist nicht legitimiert zur Erhebung einer 

Landumlegungsbeschwerde 2007 75 297 
- Ein einzelnes Mitglied einer Erbengemeinschaft ist nicht legitimiert zur Erhebung 

einer Beitragsplanbeschwerde 2007 76 299 
- Ein schutzwürdiges Interesse fehlt, soweit es lediglich um die Klärung einer 

Rechtsfrage, ohne unmittelbare Auswirkungen im konkreten Fall, geht. 2007 49 
214 

- Fehlende Legitimation des Unterhaltsschuldners zur Anfechtung der 
Alimentenbevorschussung 2009 56 291 

- formelle Beschwer als Legitimationsvoraussetzungen 2008 25 151 
- Formelle Beschwer, Begriff 2007 115 437 
- In Baubewilligungssachen (Ästhetik) 2010 33 182, 2010 50 263 
- Schulortszuweisungen können von den nicht berücksichtigten Berufsschulen nicht 

angefochten werden. Lehrbetriebe haben nur ausnahmsweise ein eigenes 
schützenswertes Interesse an der Mitbestimmung des Schulortes ihrer Lernenden 
2013 99 513 

- s. Beschwer 

Beschwerdeschrift 
- formelle Anforderungen an die Nachfristansetzung zur Verbesserung einer 

Laienbeschwerde 2007 58 233 
- s. Unterschrift 

Beschwerdeverfahren 
- Legitimation 2012 8 55 
- Legitimation der Staatsanwaltschaft bei Entlassung aus der Sicherheitshaft 2012 

10 65 
- rechtlich geschütztes Interesse 2012 8 55 
- Status nach Abweisung Haftentlassungsgesuch im vorzeitigen Strafvollzug 2012 

10 65 
- Verzicht auf aktuelles Rechtsschutzinteresse 2013 45 279 
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Beseitigung 
- Die Nutzung einer in der Landwirtschaftszone gelegenen Parzelle als 

Hundeübungsplatz bzw. Hundeschule mit Zaun und Vereinscontainer sowie mit 
weiteren Teilen (Materialcontainer, Hundeboxen, Holzschnitzelplatz mit Tischen 
und Bänken, Hindernisse auf der Wiese) erweist sich als nicht bewilligungsfähig 
und ist daher grundsätzlich zu beseitigen bzw. die Nutzung ist einzustellen 2011 
95 425 

Besitzstandsgarantie 
- Bei Standortbauten für Mobilfunkantennen 2011 96 438 
- Erweiterung einer Tankstelle um einen Verkaufsshop 2009 36 182 
- Renovation einer ehemals landwirtschaftlichen Liegenschaft zu 

nichtlandwirtschaftlichen Wohnzwecken und für die Hobbylandwirtschaft; 
bestimmungsgemässe Nutzbarkeit verneint 2008 100 471 

Besoldung 
- Koppelung der Höhe des Erfahrungsanteils bei Personalgruppen mit Grundlohn 

an die durchschnittliche Lohnentwicklung des übrigen Staatspersonals verstösst 
nicht gegen das Rechtsgleichheitsgebot und ist mit § 22 LD vereinbar 2009 99 
439 

- s. Personalrecht 

Bestattungswesen 
- Gemeindeautonomie 2013 44 269 
- Recht auf ein schickliches Begräbnis 2013 44 269 
- Selbstbestimmungsrecht des Verstorbenen und Bestimmungsrecht der 

hinterbliebenen Angehörigen 2013 44 269 
- Vorzeitige Aufhebung bzw. Verlegung von Urnengräbern 2013 44 269 

Besuchsrecht 
- Umfang des Besuchsrechts des nicht obhuts- oder sorgeberechtigten Elternteils 

von Kindern im Schulalter 2013 67 376 

Betäubungsmittel 
- mengenmässig schwerer Fall 2012 6 39 

Betriebsschliessung 
- s. Gastwirtschaftsrecht 

Beweis 
- Anforderungen an Nachweis von ins Ausland bezahlte Vermittlungsprovisionen 

2009 72 325 
- Beweislast im Steuerrecht 2010 22 111 

Beweiserhebung 
- Die Delegation von Einvernahmen an die Polizei ist ausnahmsweise zulässig 2011 

21 68 
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Beweislast  
- Wer Anspruch auf Schadenersatz für eine Schadenfläche geltend macht, muss 

gemäss Art. 8 ZGB den Nachweis dafür erbringen, wie gross die geschädigte 
Fläche ist. Gelingt dem Beschwerdeführer dieser Beweis nicht, wird die 
Richtigkeit der Abschätzung der kantonalen Fachstelle angenommen und 
entsprechend zu Ungunsten des Beschwerdeführers entschieden 2013 101 529 

Beweismass 
- Im Besteuerungsverfahren 2009 28 132 

Beweismittel 
- Zulässigkeit neuer Beweismittel im Verfahren 2010 24 122 
- s. Migrationsrecht 

Beweiswürdigung  
- Gemäss § 17 Abs. 2 VRPG würdigen die Behörden das Ergebnis der 

Untersuchung frei 2013 101 529 

Bewilligung 
- s. Adoption 

Bewilligungspflicht 
- Unterstellung unter die Bewilligungspflicht des Arbeitsvermittlungsgesetzes 2012 

67 367 

Bilanzberichtigung 
- Einbringung von Geschäftsaktiven zu einem übersetzten Wert 2009 60 301 

Brandschutz 
- s. Fluchtweg 

Buchhaltung 
- Abweichen der Steuer- von der Handelsbilanz bei der Auflösung von nicht mehr 

geschäftsmässig begründeten Rückstellungen auf Beteiligungen 2009 73 327 
- Aufrechnung bei ungenügender Kassabuchführung 2010 61 316 
- Aufteilung Kaufpreis in der Eröffnungsbilanz 2011 66 276 

Bussen nach StG 
- Bezahlung der Busse nach Einspracheerhebung 2013 80 411 
- wegen Verletzung von Verfahrenspflichten: Mahnungen und 

Fristerstreckungsgesuche. Anforderungen an eine "letzte Mahnung" 2007 29 99 
- wegen Verletzung von Verfahrenspflichten: Verfahren, Aufgaben des KStA 2007 

28 92 

C 

Cheminée 
- als selten benutzte Anlage i.S. der Kamin-Empfehlungen des BUWAL 2007 35 

138 



570 Sachregister 2013 

- Kamin, Lage und Höhe 2007 35 138 
- Verhältnis der Vorschriften über den Brand- und Immissionsschutz 2007 35 138 

D 

Dachfenster  
- s. Dachflächenveränderung 

Dachflächenveränderung 
- Abwägung zwischen den Interessen am Ortsbildschutz und dem Gebot der 

inneren Verdichtung 2007 32 120 
- Anforderungen an die gesetzliche Grundlage für die Beschränkung von 

Dachflächenveränderungen 2007 32 120 
- Beurteilung unter dem Aspekt des Ortsbildschutzes 2007 32 120 

Darlehen 
- Qualifikation zugeflossener Mittel 2009 28 132 

Datenschutz 
- s. Personalrecht 

Denkmalschutz 
- Das ortsbildschützerische Schutzziel deckt sich mit dem Umgebungsschutz des 

Denkmalschutzes von §§ 31 und 32 KG 2010 89 438 
- Dekret als genügende gesetzliche Grundlage für Denkmalschutzmassnahmen 

2007 31 117 
- Delegation von Rechtssetzungsbefugnissen an das Parlament 2007 31 117 
- Gesamtbetrachtung mit Mehrfachbeeinträchtigung 2010 89 438 
- Verhältnis zum Ortsbildschutz 2008 26 153 

Diebstahl 
- Das Stellen einer Diebesfalle stellt keine Einwilligung zum Gewahrsamsbruch dar 

2010 10 46 

Dienstbarkeit 
- s. Güterregulierung 

Direktzahlungen 
- Auslaufregelung betreffend angebunden gehaltenem Rindvieh 2007 70 277 
- Ausnahmsweiser Anspruch auf Direktzahlungen trotz fehlendem zivilrechtlichem 

Nutzungsanspruch? (Erw. II/4 und 5) 2009 74 333 
- Die faktische Bewirtschaftung eines Grundstückes ohne zivilrechtliche 

Nutzungsbefugnis schliesst den Anspruch auf Direktzahlungen nicht aus 2008 72 
355 

- Erhebung von Gebühren für besondere Aufwendungen bei der Behandlung von 
Beitragsgesuchen 2011 74 303 

- Verbot der reformatio in peius, wenn die Vorinstanz auf die Kürzung von 
Direktzahlungen verzichtet 2011 74 303 
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- Weitergehende Rückforderung von Direktzahlungen als gemäss 
Kürzungsrichtlinie bei absichtlicher Auslösung unzulässiger Direktzahlungen 
(Erw. II/7) 2009 74 333 

Dispensation 
- Pflicht zum Besuch des Primarschulunterrichts im Fach Englisch und vereinfachte 

Teildispensation für Kinder englischer Muttersprache 2010 93 459 

Disziplinarstrafe 
- s. Migrationsrecht 

Disziplinarverfahren 
- Verstoss gegen Berufsregeln durch unnötig ehrverletzende Äusserungen 

gegenüber Gegenpartei und Dritten 2013 92 451 
- s. Anwaltskommission 
- s. Anwaltsrecht 

Doppelbestrafungsverbot 
-  2009 11 57 

Doppelbürgerschaft 
- s. Migrationsrecht 

double instance 
-  2013 70 387 

Dublin-Verfahren 
- s. Migrationsrecht 

Durchsetzungshaft 
- s. Migrationsrecht 

E 

Ehegattenbesteuerung  
- s. Vermögenssteuer 

Ehehafte Wasserrechte 
- Die ehehaften Wasserrechte sind von der Eigentumsgarantie geschützt 2010 26 

135 
- Im Kanton Aargau haben sich Nutzungsrechte an Gewässern aus althergebrachten 

Rechtstiteln als privatrechtliche Eigentumsrechte erhalten. Begriff und Inhalt der 
ehehaften Wasserrechte 2010 26 135 

Ehescheidung  
- Teilung der Freizügigkeitsleistungen 2007 14 61, 2007 15 64, 2007 16 65, 2008 

11 51, 2008 12 52, 2009 20 90, 2010 15 63 
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Eheschutzverfahren 
- Verfahrenserledigung in Punkten, bezüglich derer die Parteien eine Vereinbarung 

getroffen haben 2009 2 28 

Eigentümerwechsel 
- Auswirkungen eines Eigentümerwechsels während eines laufenden 

Enteignungsverfahrens auf die Grundstückgewinnsteuerpflicht 2012 41 252 

Eigentumsfreiheit 
- s. Denkmalschutz 

Einbürgerung (ordentliche) 
- Anfechtung ablehnender Bürgerrechtsentscheide der Gemeindeversammlung 2009 

48 261 
- Bedeutung von Strafregistereinträgen 2011 55 231 
- Erfordernis der Beachtung der schweizerischen Rechtsordnung nicht erfüllt 2011 

55 231 
- Erfordernis der Integration und Vertrautheit mit den schweizerischen 

Verhältnissen 2013 43 261 
- Finanzieller Leumund 2010 46 251 
- Formelle Anforderungen bei der Durchführung eines Sprachtests 2010 45 239 
- Notwendigkeit einer Gesamtschau hinsichtlich des Erfordernisses der Beachtung 

der Rechtsordnung 2010 46 251 
- Rechtsmittelweg 2009 48 261 
- Sprachkenntnisse 2010 45 239 
- Zuständigkeit 2009 48 261 

Einbürgerungen 
- Abstimmung der Gemeindeversammlung über eine ordentliche Einbürgerung; 

Begründungspflicht von Einbürgerungsentscheiden 2012 66 363 

Eingrenzung 
- s. Migrationsrecht 

Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit  
- Aufrechnung bei ungenügender Kassabuchführung 2010 61 316 
- Bedingter Forderungsverzicht 2011 65 274 
- Einbringung von Geschäftsaktiven zu einem übersetzten Wert 2009 60 301 
- Nachträgliche Zahlung an ein Geschäftsfahrzeug 2013 20 106 
- Privatanteil an den Autokosten ab dem Jahr 2007 2010 53 277 
- Revers bei Dauerverlustbetrieb 2013 87 435 
- Verlust bei der Übertragung eines Landwirtschaftbetriebes an einen Nachkommen 

2008 64 331 
- s. Wertschriftenhändler 

Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit 
- Einkommensminderung 2013 83 424 
- Naturaleinkünfte (Geschäftsfahrzeug) 2009 59 301 
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- Nebeneinkünfte, die ihren Grund im Arbeitsverhältnis haben, unterliegen der 
Einkommenssteuer, selbst wenn sie nicht von der Arbeitgeberfirma (sondern von 
deren Alleinaktionär) stammen 2007 19 75 

- Privatanteil Geschäftsauto 2011 64 272 

Einkommenssteuertarif  
-  2007 63 248 

Einrede fehlenden neuen Vermögens 
- Gegen den Entscheid des Gerichtspräsidenten gemäss Art. 265a Abs. 1 SchKG 

gibt es kein kantonales Rechtsmittel 2008 2 26 

Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
- Im Rahmen einer fürsorgerischen Unterbringung ist die Einschränkung der 

Bewegungsfreiheit auch bei urteilsfähigen Personen möglich 2013 16 86 

Einsprache 
- Keine Begrenzung des Streitgegenstands im Beschwerdeverfahren auf den 

Gegenstand der Einsprache 2008 26 153 

Elterliche Sorge 
- Entzug der elterlichen Sorge infolge Tötung der Kindsmutter; Das Ausüben der 

elterlichen Sorge eines bis bzw. über die Mündigkeit der Kinder sich im 
Strafvollzug befindlichen und damit räumlich getrennten Kindsvaters erscheint 
mit dem Kindeswohl nicht vereinbar 2013 62 365 

Elternbeiträge 
- Im Aussenverhältnis Eltern - Gemeinde sind beide Elternteile verpflichtet, die 

Elternbeiträge für Tagessonderschulen für die leiblichen Kinder zu bezahlen und 
zwar unabhängig davon, wie im Innenverhältnis Vater - Mutter - Kinder der 
Unterhalt geregelt ist 2011 100 461 

EMRK 
- Diverse EMRK-Rügen im Zusammenhang mit der Einweisung in das REHA-

Haus Effingerhort zur Durchführung einer stationären Langzeittherapie mittels 
fürsorgerischer Freiheitsentziehung 2011 43 165,   262 

- Verfahren 2011 32 123 
- s. Verfahren 

Endentscheid 
- s. Entscheid 

Energie, erneuerbare 
- Es besteht kein Rechtsanspruch auf finanzielle Beiträge zur Förderung von 

Projekten im Zusammenhang mit erneuerbaren oder aus einheimischen Quellen 
stammenden Energieträgern; die Behörden haben das ihnen bei der Zusprechung 
von Beiträgen zukommende Ermessen pflichtgemäss auszuüben 2012 65 358 

Entbindung vom Berufsgeheimnis 
- s. Anwaltskommission 



574 Sachregister 2013 

Enteignung, formelle  
- Auswirkungen eines Eigentümerwechsels während eines laufenden 

Enteignungsverfahrens auf die Grundstückgewinnsteuerpflicht 2012 41 252 
- Einigungsverhandlung / Überweisung unerledigter Einwendungen gegen die 

Enteignung an sich zum Entscheid an den Regierungsrat (§§ 153 f. BauG): Ist 
eine Enteignung offensichtlich zulässig, würde eine Überweisung an den 
Regierungsrat einen formalen Leerlauf darstellen. Das Gericht behält sich vor, die 
Richtigkeit des Eingriffs in diesem Ausnahmefall selbst zu erkennen 2013 89 440 

- keine Entschädigung für Privatstrassenland 2013 88 439 
- Kostenauflage im erstinstanzlichen Verfahren 2009 49 271 
- Kostentragung bei missbräuchlichen Entschädigungsbegehren 2008 74 373 
- Realersatz gemäss § 142 Abs. 2 BauG: Ein Landverlust von weniger als 1 % der 

Landwirtschaftlichen Nutzfläche vermag sich in keinem Fall existenzgefährdend 
auf den Betrieb auszuwirken. Werden gegen einen Betroffenen gleichzeitig 
verschiedene Verfahren durchgeführt, so bedarf es einer Gesamtoptik und es sind 
sämtliche Abtretungsflächen zu kumulieren. 2007 74 293 

Enteignung, materielle 
- Baulücken 2009 33 169 
- Weitgehend überbautes Gebiet 2009 33 169 

Entlassung aus der Anstalt/Einrichtung 
- Übertragung der Entlassungszuständigkeit gemäss Art. 428 Abs. 2 ZGB 2013 12 

59 
- Unzulässigkeit einer probeweisen Entlassung mit Weisungen, wenn sich bei einer 

Einweisung zur Untersuchung herausstellt, dass die Voraussetzungen für eine 
definitive fürsorgerische Freiheitsentziehung nie erfüllt waren 2010 35 195 

- Verhältnismässigkeit der Weisung zur ambulanten psychiatrischen (inkl. 
neuroleptischen) Behandlung in Anbetracht der in casu vorliegenden grossen 
Rückfallsgefahr 2010 36 197 

- s. fürsorgerische Freiheitsentziehung 
- s. fürsorgerische Unterbringung 

Entschädigung der amtlichen Verteidigung 
- Berechnung, Höhe des Stundenansatzes 2013 2 29 

Entscheid 
- Der Entscheid betreffend Überweisung in ein anderes Verfahren ist ein 

prozessleitender Entscheid (kein End- oder Zwischenentscheid), der nicht mit 
Berufung anfechtbar ist 2013 68 379 

Entsendung eines Arbeitgebers 
- s. Migrationsrecht 

Entsorgungskosten 
- s. Kostenverteilung 
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Entzug des Führerausweises  
- Keine Ausnahmebewilligung bei Visusmangel aufgrund Unfallfreiheit, wenn 

nicht eine kompensierende Fähigkeit nachgewiesen ist 2008 15 61 
- Nach mit Bundesgesetz vom 14. Dezember 2001 teilrevidiertem SVG (in Kraft 

seit 1. Januar 2005) kein leichter Fall möglich bei leichtem Verschulden aber 
mittelschwerer Gefährdung 2008 14 59 

- Parteikostenverlegung gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 4. Dezember 
2007 bei teilweisem Obsiegen im Verfahren betreffend Warnungsentzug 2009 23 
95, 2009 51 278 

- Sicherungsentzug für immer (Unverbesserlichkeit) 2010 19 81 
- Unverhältnismässigkeit der Anordnung eines vorsorglichen 

Führerausweisentzuges, wenn nach der Aktenlage mit den vom Beschwerdeführer 
eingestandenen Cannabiskonsumgewohnheiten allein und ohne hinzukommende 
manifeste Verdachtsgründe zu wenig intensive Anhaltspunkte vorliegen, dass der 
Beschwerdeführer andere Verkehrsteilnehmer als Folge einer allfälligen 
Cannabisabhängigkeit in erhöhtem Mass gefährden könnte, wenn er bis zum 
Vorliegen der fachärztlichen Begutachtung weiterhin zum Verkehr zugelassen 
würde 2010 20 89 

- Verfahrens- und Parteikostenverlegung nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz 
vom 4. Dezember 2007 bei Gegenstandslosigkeit eines Verfahrens betreffend 
vorsorglicher Sicherungsentzug des Führerausweises 2009 22 95, 2009 52 280, 
2013 9 51, 2013 54 345 

- Wiedererteilung des Führerausweises unter Auflagen nach vorsorglichem 
Führerausweisentzug: Die Auflage einer mindestens einjährigen Drogenabstinenz 
ist nicht gerechtfertigt, wenn neben dem jahrelangen, regelmässigen 
Konsumverhalten des Beschwerdeführers betreffend Cannabis in dessen 
Vergangenheit weitere Indizien für die Fahreignung beeinträchtigende Faktoren 
fehlen 2010 18 71 

Erbschaftssteuer 
- Begriff der "Wohngemeinschaft" 2007 67 263 

Ergänzungsleistungen 
- Geschiedene Ehegatten 2011 25 93 

Erleichterte Ausnahmebewilligung 
- Erleichterte Ausnahmebewilligung nach § 67a BauG (Anwendungsfall einer 

Beton- bzw. Blocksteinmauer) 2010 30 165 
- Erleichterte Ausnahmebewilligung nach § 67a BauG (Anwendungsfall eines 

Garten- bzw. Gerätehauses) 2011 37 141 

Ermessen  
- s. Energie, erneuerbare 

Ermessensveranlagung 
- Anspruch auf rechtliches Gehör 2013 81 416 
- Aufrechnung bei ungenügender Kassabuchführung 2010 61 316 
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- Bemessung des Erfolgs eines Unternehmens mittels Bruttogewinnmarge 2010 60 
313 

- Mahnung als in der Regel unverzichtbares formelles Erfordernis 2009 27 129 
- Verfahrenspflichtverletzung 2013 84 430 
- Vermögensvergleich, Lebenshaltungskosten 2013 82 423 
- Vermögensvergleich, rechtliches Gehör 2008 71 350 
- Vermögensvergleich, Schenkung von Bargeld 2008 70 349 

Erpressung 
-  2011 12 49 

Erschleichung einer falschen Beurkundung 
- Die Anerkennung der Vaterschaft trotz fehlender biologischer Vaterschaft ist 

nicht unter Strafe gestellt 2012 7 51 

Erschliessung  
- Bedeutung der Sockellinie 2009 32 156 
- Für die Beurteilung, ob eine genügende wassermässige Erschliessung vorliegt, ist 

auf die Richtlinien "Grundlagen für Planung, Erstellung, Betrieb und Unterhalt 
von Wasserversorgungen und Hydrantenanlagen" des Schweizerischen Vereins 
des Gas- und Wasserfachs abzustellen 2013 91 444 

- Verkehrstechnische Dimensionierung der Erschliessungsstrasse steht nicht im 
freien Ermessen der Gemeinde 2009 32 156 

- s. Güterregulierung 

Erschliessungsplan 
- Verhältnis zwischen einer Anmerkung gemäss § 163 BauG und einem 

Erschliessungsplan 2008 27 166 

Erwerbsausfall 
-  2008 60 319 

Erwerbslose Wohnsitznahme 
- s. Migrationsrecht 

F 

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 
- Anfechtbarkeit von Prüfungsnoten/Leistungsausweisen mit Auswirkungen auf den 

Ausbildungsgang 2011 47 185 
- Die Beschwerdekommission ist kein "oberes" Gericht im Sinne von Art. 86 Abs. 

2 BGG; Entscheide über Prüfungsergebnisse sind beim Verwaltungsgericht 
anfechtbar 2010 42 225 

- Prüfungsnoten/Leistungsausweise der FHNW sind Entscheide mit 
Verfügungscharakter 2011 47 185 

- s. Personalrecht 

Fahrnisbaute 
- s. Strassenreklame 
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fakultatives Referendum 
- s. Initiative 

Familienleben 
- s. Migrationsrecht 

Familiennachzug 
- s. Migrationsrecht 

Familienzulagen 
-  2011 24 89 

Feststellungsinteresse  
- s. Personalrecht 

Feststellungsverfügung  
- In Veranlagungen sind über die Festlegung der Steuerfaktoren hinausgehende 

rechtskraftfähige Feststellungen ausgeschlossen 2009 29 136 
- Selbstständige Feststellungsverfügungen sind im Steuerrecht, abgesehen vom Fall 

der Feststellung der Steuerpflicht, grundsätzlich ausgeschlossen 2009 29 136 

Fluchtweg 
- Für eine ohne vorgängig eingeholte Bewilligung umgestaltete Anlage kann nicht 

nachträglich auf notwendige Brandschutzmassnahmen verzichtet werden 2009 
108 501 

Flugblatt 
- s. Gemeinderatswahlen 

Förderbeitrag 
- s. Energie, eneuerbare 

Freistellung 
- s. Personalrecht 

freiwillige Gerichtsbarkeit, anwendbares Recht 
- Für alle gerichtlichen Anordnungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit gelten die 

Bestimmungen der schweizerischen ZPO, insbesondere Art. 248 ff., wobei diese - 
sofern nicht das Bundes-, sondern das kantonale Recht eine gerichtliche Behörde 
vorschreibt - kantonales Recht darstellen 2013 69 381 

Freizügigkeitsleistung 
- ausländisches Vorsorgeguthaben 2007 16 65 
- Teilung nach Ehescheidung 2007 14 61, 2007 15 64, 2007 16 65 

Fremdenpolizeirecht 
- s. Migrationsrecht 

Frist 
- Wiederherstellung bei notwendiger Verteidigung, Bestätigung der Praxis 2011 17 

61 
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Fristerstreckung 
- Fristerstreckungsgesuch 2009 71 322 
- gilt nur für diejenige Partei, die darum nachsucht und einen zureichenden Grund 

nachweist 2007 52 220 

Fristwiederherstellung 
- Bei einer vordatierten Sendung 2009 53 283 

Fürsorgerische Freiheitsentziehung  
- Die Verlegung in eine andere Klinik braucht eine neue Verfügung betreffend 

fürsorgerische Freiheitsentziehung der (auch örtlich) zuständigen 
Einweisungsbehörde 2007 43 184 

- Die Zurückbehaltung in der Klinik gestützt auf eine fürsorgerische 
Freiheitsentziehung ist trotz fehlender Selbst- oder Fremdgefährdung 
verhältnismässig, wenn bei einer Entlassung eine sofortige Rückfallsgefahr 
besteht 2008 35 205 

- Keine Geisteskrankheit/Geistesschwäche bei fraglicher Fremdgefährdung im 
Ehekonflikt 2007 42 180 

- Zeigt sich anlässlich einer Klinikeinweisung zur Untersuchung, dass keine 
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche vorliegt, so ist der Patient aus der Klinik 
zu entlassen, auch wenn die Frage der Fremdgefährdung (im Rahmen eines 
Ehekonflikts) nicht restlos geklärt ist 2007 42 180 

- s. Auflagen und Weisungen 
- s. EMRK 
- s. Entlassung aus der Anstalt 
- s. Zwangsmassnahmen 

Fürsorgerische Unterbringung 
- Behandlungsplan 2013 10 53 
- Die familiengerichtliche Anhörung ist grundsätzlich immer durch das Kollegium 

durchzuführen 2013 17 95 
- Interaktion zwischen einer längerfristigen familiengerichtlichen fürsorgerischen 

Unterbringung zur Betreuung in einer Wohn- und Pflegeeinrichtung und einer 
ärztlichen fürsorgerischen Unterbringung zur Behandlung in einer psychiatrischen 
Klinik zwecks Krisenintervention 2013 11 56 

- Unzulässigkeit einer vorsorglichen Massnahme bei einer Klinikeinweisung zur 
Begutachtung 2013 14 74 

- s. Behandlung ohne Zustimmung 
- s. Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
- s. Entlassung aus der Anstalt/Einrichtung 
- s. Nachbetreuung 

Fussgängerstreifen 
- Bei der Prüfung, ob ein Fussgängerstreifen angezeigt ist, bilden die Fussgänger- 

und Fahrzeugmengen an der fraglichen Stelle die Hauptbeurteilungskriterien 2011 
99 457 
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G 

Ganzjahresbeleuchtung 
- immissionsrechtliche Beurteilung einer Weihnachts- und Ganzjahresbeleuchtung 

2013 33 159 

Gastwirtschaftsrecht 
- Die Nichteinhaltung der Öffnungszeiten kann nicht mit der Anordnung einer 

Betriebsschliessung bestraft werden 2008 106 492 

Gebäudeabstand 
-  2010 32 175 

Gebäudelänge 
- Ob es sich um ein oder zwei Gebäude handelt, hängt vom Erscheinungsbild ab 

2008 102 483 

Gebäudeversicherung, Schadensabschätzung 
- Konstruktionsmängel, die adäquat kausal für den Schadeneintritt waren, führen 

zum Ausschluss der Schadendeckung, ausser es gelingt der Nachweis, dass auch 
eine baunormkonforme Konstruktion dem Sturmereignis nicht standgehalten hätte 
2008 75 379 

Gebühr 
- s. Baubewilligungsgebühr 
- s. Direktzahlungen 
- s. Strassenreklame 

Gehör rechtliches 
- Die Nichterstellung eines Verhandlungsprotokolls stellt einen Verfahrensmangel 

dar 2010 90 445 

Geldfälschung 
- Abgrenzung des Grundtatbestands vom besonders leichten Fall 2010 11 48 

Gemeindeautonomie  
-  2011 34 127 
- im Bestattungswesen 2013 44 269 
- Verkehrstechnische Dimensionierung der Erschliessungsstrasse steht nicht im 

freien Ermessen der Gemeinde 2009 32 156 
- s. Sozialhilfe 
- s. Taxiwesen 

Gemeinderatswahlen 
- Die Abgabe von Propagandamaterial ist bei kommunalen Majorzwahlen 

unzulässig 2009 105 485 

Gemeindeversammlung 
- Antragsrecht zum Budget 2011 102 467 
- Ausstandspflicht 2013 100 525 
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- Enthaltende Stimmen sind bei den Abstimmungen nicht auszuzählen 2008 105 
491 

- Ist nicht befugt, angekündigte Verhandlungsgeschäfte von der Traktandenliste zu 
streichen 2008 108 498 

- Übernahme von Transportkosten für den auswärtigen Schulbesuch auf freiwilliger 
Basis 2009 106 489 

- Vollzugskompetenz des Gemeinderats für Versammlungsbeschlüsse 2010 94 463 
- s. Einbürgerungen 

Gemeingebrauch  
- Die Zuordnung einer Privatstrasse zu den Strassen im Gemeingebrauch setzt die - 

ausdrückliche oder stillschweigende - Zustimmung des Eigentümers voraus und 
erfordert eine Widmung durch das zuständige Gemeinwesen oder eine öffentlich-
rechtliche Eigentumsbeschränkung 2008 24 139 

Genugtuung 
-  2008 60 319 

Geschädigte Person 
- In der Variante Verletzung von Verkehrsregeln mit konkreter Gefährdung anderer 

Verkehrsteilnehmer schützt Art. 90 Ziff. 2 SVG auch die persönliche Integrität 
des Verkehrsteilnehmers 2011 13 51 

Geschäfts-/Privatvermögen 
- Liegenschaft, die für die Übertragung an Nachkommen gehalten wird 2008 67 

341 
- Zuordnung eines an einem Geschäftsfahrzeug vorgenommenen Umbaus 2013 20 

106 

Geschäftsführung ohne Auftrag 
-  2013 66 371 

Geschosshöhe 
- Keine Begrenzung der G., wenn das kommunale Recht die Höhe des Gebäudes 

begrenzt 2013 95 469 

Gesetzliche Grundlage 
- s. Denkmalschutz 

gestaffelte Bauweise 
-  2009 31 153 

Gestaltungsplan  
- Regelung des Plakatwesens mit einer Gestaltungsplanung 2007 36 143 
- Unzulässigkeit genereller Reklameverbote für das ganze Gemeindegebiet in der 

Sondernutzungsplanung 2007 36 143 

gesteigerter Gemeingebrauch 
- Aufstellen von Tischen eines Restaurants auf der Strassenfläche 2007 112 419 
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Gesundheitsrecht 
- Entbindung vom Arztgeheimnis 2009 47 253 
- Verhältnis zu den gesetzlichen Meldepflichten 2009 47 253 

Gewässernutzung  
- s. Sonderfall 

Gewässerschutzrecht 
- Aufhebung von §§ 3-6 VV GSchV wegen fehlender Rechtsetzungsbefugnis des 

Regierungsrats 2012 22 150 

Gewinnsteuer 
- Abweichen der Steuer- von der Handelsbilanz bei der Auflösung von nicht mehr 

geschäftsmässig begründeten Rückstellungen auf Beteiligungen 2009 73 327 
- Anforderungen an Nachweis von ins Ausland bezahlte Vermittlungsprovisionen 

2009 72 325 
- Bürgschaftskommission 2009 69 316 

Gewinnungskosten 
- Abgrenzung zu behinderungsbedingten Kosten 2013 20 106 
- Abschreibung auf Klavier 2008 63 331 
- Abzugsfähigkeit von Aufwand bei Revers 2013 87 435 
- Anforderungen an den Nachweis 2008 18 78 
- Anwaltskosten 2011 63 267 
- Aus- und Weiterbildungskosten 2011 69 285 
- Begriff 2010 22 111 
- bei Verwaltungsratsmandat 2008 61 328 
- Bürgschaftskommission 2009 69 316 
- Einschlag beim Verkauf von WIR-Guthaben 2007 61 239 
- Ersatzbeschaffung 2011 71 289 
- Ersatzbeschaffungsfrist 2012 37 234 
- Geschäftsanteil an den Mietkosten der privaten Wohnung 2009 64 308 
- Gewinnungskosten und deren Nachweis 2008 18 78 
- Jahrespauschale als Maximalabzug 2007 23 86 
- Kulanzzahlung 2010 55 291 
- Mehrauslagen der auswärtigen Verpflegung werden bei Selbständigerwerbenden 

anerkannt 2008 18 78 
- Mehrkosten auswärtiger Verpflegung 2007 23 86 
- Prämie der Krankentaggeldversicherung für die mitarbeitende Ehefrau 2009 63 

306 
- Rückstellungen für Grossreparaturen 2009 65 311 
- Umzugskosten 2009 61 303 
- Vermögensverwaltungskosten 2013 85 430 
- s. Ausbildungskosten 
- s. Berufskosten 
- s. Verluste 
- s. Weiterbildungskosten 
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Glassammelstelle 
- Immissionen 2013 98 494 

Glasziegel 
- s. Dachflächenveränderung 

Gleichbehandlungsgebot 
- s. Anschlussgebühr 

Grenzabstand  
- Anwendbarkeit von Grenzabständen auf Antennen 2007 114 424 
- für Kleinstbauten 2012 21 146 

Grenzgängerbewilligung 
- s. Migrationsrecht 

Grundbuchabgaben 
- Auswirkung des Nutzniessungsvorbehalts auf den objektiven Wert der 

Liegenschaft 2013 18 99 
- Steuerwert als Mindestbemessungsgrundlage 2013 18 99 

Grundbuchrecht 
- Anspruch auf Grundbucheintrag trotz fehlender Ausscheidung für 

unselbstständigen Miteigentumsanteil 2009 46 243 
- Ausweis über das Verfügungsrecht als Voraussetzung für einen Eintrag in das 

Grundbuch 2009 46 243 

Grundstückgewinnsteuer   
- Auswirkungen eines Eigentümerwechsels während eines laufenden 

Enteignungsverfahrens auf die Grundstückgewinnsteuerpflicht 2012 41 252 
- Ersatzbeschaffung bei Ehegatten 2010 59 307 
- Ersatzbeschaffung: Verkauf einer Liegenschaft und Kauf  eines hälftigen Anteils 

an einer Liegenschaft 2008 68 344 
- Teilveräusserung eines Grundstückes 2007 66 261 
- Was gilt als nicht mehr nutzbares Abbruchobjekt 2009 70 317 
- Wird ein Tausch landwirtschaftlicher Grundstücke als vertragliche 

Güterzusammenlegung durch die zuständigen Behörden genehmigt, so ist den 
Tauschenden von Bundesrechts wegen ein Aufschub der Grundstückgewinnsteuer 
zu gewähren 2012 40 247 

Grundstückschätzung 
- Abgrenzung Schätzungsverfahren/Veranlagungsverfahren 2013 19 101 
- Begriff der wesentlichen Änderung 2013 19 101 
- Erwerb im Konkursverfahren 2007 69 272 
- Kein absoluter Schwellenwert 2011 30 112 
- Massgebliche Zeitpunkte bei den Schätzungsverfahren 2013 19 101 
- Neuschätzungen 2011 30 112 
- Umfangreiche Unterhaltsarbeiten 2011 30 112 
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Gutachten 
- Rechtmässigkeit der Anordnung einer eingehenden fachärztlichen Begutachtung 

angesichts des eingestandenen Cannabiskonsumverhaltens (seit längerer Zeit in 
beträchtlichem Ausmass und gewohnheitsmässig) 2010 20 89 

- Unzulässigkeit der Anordnung einer fachärztlichen Begutachtung bei 
regelmässigem, aber kontrolliertem und mässigem Cannabiskonsum, wenn keine 
Indizien bestehen, dass der Beschwerdeführer nicht in der Lage sein könnte, 
Cannabiskonsum und Strassenverkehr ausreichend zu trennen, und es auch keine 
Hinweise auf die zusätzliche Einnahme anderer Drogen gibt 2010 21 104 

- s. Strassenverkehrsrecht 

Güterregulierung  
- Erschliessung einer Parzelle allenfalls über Gebiete ausserhalb des Perimeters, 

wenn perimeter-übergreifende Überlegungen zur Ausscheidung der Parzelle 
geführt haben 2009 75 349 

- Geldausgleich für örtlich gebundene Dienstbarkeiten 2011 76 313 
- Keine Begründung einer Dienstbarkeit bei parzelleninterner 

Erschliessungsmöglichkeit 2009 75 349 
- Wird ein Tausch landwirtschaftlicher Grundstücke als vertragliche 

Güterzusammenlegung durch die zuständigen Behörden genehmigt, so ist den 
Tauschenden von Bundesrechts wegen ein Aufschub der Grundstückgewinnsteuer 
zu gewähren 2012 40 247 

H 

Haftbedingungen 
- s. Migrationsrecht 

Haftentlassung 
- s. Migrationsrecht 

Haftgrund 
- s. Migrationsrecht 

Härtefall 
- s. Migrationsrecht 

Hauptsachenprognose 
- s. vorsorgliche Beweisführung 

Hauptverhandlung 
-  2013 1 27 

Hausdurchsuchung 
- s. Migrationsrecht 

Haushaltsschaden 
-  2008 60 319 
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Herstellung des rechtmässigen Zustands 
- s. Verwaltungszwang 

Hinderungsgründe 
- Die nicht erfolgte Weiterleitung einer in einem anderen Kanton erhobenen 

Einsprache an die Aargauer Steuerbehörden stellt keinen Hinderungsgrund dar 
2013 86 432 

Hinterlassenenleistungen 
- berufliche Vorsorge 2009 17 81 

Holzfeuerung 
- s. Energie, erneuerbare 

Hühnerhaltung und -zucht 
- Zonenkonformität und immissionsrechtliche Beurteilung einer hobbymässigen 

Hühnerhaltung und -zucht in einer Wohnzone 2012 19 122 

Hundehaltung 
- Zonenkonformität; Rechtmässigkeit der Beschränkung der Haltung von maximal 

vier Hunden in einer Dorfzone 2011 34 127 

Hundeschule 
- Die Nutzung einer in der Landwirtschaftszone gelegenen Parzelle als 

Hundeübungsplatz bzw. Hundeschule mit Zaun und Vereinscontainer sowie mit 
weiteren Teilen (Materialcontainer, Hundeboxen, Holzschnitzelplatz mit Tischen 
und Bänken, Hindernisse auf der Wiese) erweist sich als nicht bewilligungsfähig 
und ist daher grundsätzlich zu beseitigen bzw. die Nutzung ist einzustellen 2011 
95 425 

I 

Immissionen 
- Anwendbarer Lärmgrenzwert bei Erneuerung einer Heizung 2008 103 485 
- Glassammelstelle 2013 98 494 
- hobbymässige Pferdehaltung 2012 60 336 
- Hühnerhaltung und -zucht in einer Wohnzone 2012 19 122 
- Innerhalb Baugebiet besteht keine Pflicht, für ein Bauvorhaben 

Alternativstandorte zu prüfen 2007 113 422 
- Kindertagesstätten in einer Wohnzone 2010 27 142 
- Lärmermittlung bzw. -beurteilung einer Sportanlage; Massgeblichkeit der 

Vollzugshilfe des BAFU 2012 20 135 
- Lichtimmissionen; private Weihnachts- und Ganzjahresbeleuchtung 2013 33 159 
- Sonnenlichtreflexionen von Dachziegeln 2007 109 399 

Immissionsbeschwerde 
- Legitimation 2008 56 305 
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Initiative 
- Referendumsfähigkeit des zustimmenden Einwohnerratsbeschlusses zu einer 

Initiative, deren Gegenstand dem obligatorischen Referendum unterliegt. 2007 
120 465 

Innere Verdichtung 
- s. Dachflächenveränderung 

Inspektionskommission 
- Kostenbeschwerde: Honorar einer Amtsvormundin als Vertreterin eines Kindes 

im Eheschutzverfahren 2010 2 39 

Interessenkollision 
- Beurkundungstätigkeit als Notar bei Kaufvertrag, anschliessende Parteivertretung 

in einem Streit der beiden Vertragspartner gegeneinander 2007 10 49 
- Zulässigkeit der anwaltlichen Vertretung der Eltern eines anlässlich des 

Sportunterrichts verstorbenen Schülers im Strafverfahren gegen die beschuldigten 
Lehrer und gleichzeitige Funktion des Rechtsanwalts als Schulratspräsident des 
Bezirks dieser Schule 2008 9 44 

Interkantonale Vereinbarung für Soziale Einrichtungen (IVSE) 
- Keine Anwendbarkeit des Zuständigkeitsgesetzes auf die Leistungsabgeltung mit 

Ausnahme der nicht geleisteten Elternbeiträge 2013 48 300 

Isolation 
- s. Zwangsmassnahmen 
- s. Zwangsmassnahmen gemäss § 241a StPO 

IV-Leistungsanspruch 
-  2009 12 67 

IV-Rente 
- Sistierung während Massnahmenvollzug 2013 6 44 
- s. Migrationsrecht 

J 

Jagdausschluss 
- Verurteilung wegen vorsätzlicher Tierquälerei als Jagdausschlussgrund 2011 98 

449 

Jagdrecht 
- Privilegierung der bisherigen Jagdgesellschaft bei der Pachtvergabe 2011 51 205 

Jagdrevierverpachtung 
- Bevorzugung der bisherigen Jagdgesellschaft sowie Grenzen der Bevorzugung 

2010 92 455 

Jahressteuer 
- Kapitalabfindung der Arbeitgeberin 2012 36 232 
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- Kapitalgewinn bei alters- oder gesundheitsbedingter Geschäftsaufgabe 2007 64 
253 

- Kapitalzahlungen aus gebundener Vorsorge 3a: Zwei oder mehrere 
Kapitalzahlungen innerhalb von fünf Jahren 2010 58 302 

Jahressteuer, gesonderte 
- Dividenden 2007 20 78 

Jugendstrafrecht 
-  2011 12 49 

K 

Kamin 
- s. Cheminée 

Kausalabgabe 
- s. Baubewilligungsgebühr 

Kenntnis der eigenen Abstammung 
- Anspruch auf Bekanntgabe der registerrechtlich erfassten Daten 2007 2 25 

Kinderabzug 
-  2007 63 248 
- am massgebenden Stichtag unterbrochene Ausbildung 2012 39 240 

Kindertagesstätte 
- Zonenkonformität in einer Wohnzone 2010 27 142 

Klageänderung 
- Beim während eines hängigen Prozesses erklärten Wechsel von einem 

Mängelrecht aus Werkvertrag zu einem anderen handelt es sich um die Ausübung 
eines Angriffs- bzw. Verteidigungsmittels im Sinne des Novenrechts 2009 4 33 

Kleinstbaute 
- Informations- und Reklamestele als Kleinstbaute 2012 21 146 

Kniestock 
- Messweise bei teilweise zurückversetzter Fassade 2013 95 469 

Kognition  
-  2013 101 529 
- des Bezirksamts im Zusammenhang mit der Kürzung von Sozialhilfe 2008 45 262 
- des Verwaltungsgerichts in Normenkontrollverfahren 2007 57 231 
- Eingeschränkte Kognition der Rechtsmittelbehörden bei der Beurteilung 

ästhetischer Fragen 2010 91 450 

kommunales Strassenbauprojekt 
- Ein Enteignungsrecht ist nur im Rahmen des Sondernutzungsplan gegeben 2010 

87 435 
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Konkubinat 
- Anspruch auf BVG-Hinterlassenenleistungen 2009 17 81 

Konkurrenz 
- Strafzumessung bei echter Konkurrenz zwischen versuchtem und vollendetem 

Delikt 2010 7 45 

Konkurseröffnung  
- Die Abweisung des Konkursbegehrens zufolge Zahlung der Schuld, Zinsen und 

Kosten inbegriffen, gemäss Art. 172 Ziff. 3 SchKG setzt voraus, dass auch die 
Parteientschädigung der Klagepartei, sofern eine solche verlangt wurde, bezahlt 
ist. 2008 1 25 

Kosten 
- Kostenverteilung bei geringfügigem Unterliegen im verwaltungsgerichtlichen 

Beschwerdeverfahren 2007 54 225 
- Rückzug des Baugesuchs; Auswirkungen auf die Kostenverteilung im 

Beschwerdeverfahren 2007 34 137 
- Wird ein Gesuch um Bewilligung der amtlichen Verteidigung von der 

Staatsanwaltschaft vor Abschluss der Strafuntersuchung abgewiesen, besteht für 
die Auferlegung von Verfahrenskosten an die beschuldigte Person in diesem 
prozessualen Entscheid keine gesetzliche Grundlage 2013 4 35 

Kosten der Untersuchungshaft 
- Anrechnung der Untersuchungshaft auf eine bedingte Strafe 2010 12 51 

Kostenbeschwerde 
- Bemessung des Honorars in einem arbeitsgerichtlichen Verfahren, welches durch 

einen Vergleich in der Vermittlungsverhandlung abgeschlossen wurde 2008 4 33 
- Berechnung des Streitwertes (s. Anwaltstarif) 2008 5 36 
- Kein Anspruch auf Verzugszins auf das genehmigte Honorar des unentgeltlichen 

Rechtsvertreters 2008 6 38 
- s. Inspektionskommission 

Kostendeckungsprinzip  
- Berechnung der Reduktion der angefochtenen Anschlussgebühr bei einer 

festgestellten Verletzung des Kostendeckungsprinzips 2012 47 277 
- Die Verletzung des Kostendeckungsprinzips im Rahmen eines 

Anschlussgebührenverfahrens wird ausgehend von den Zahlen der 
Finanzbuchhaltung der Gemeinde geprüft 2012 46 273 

- s. Baubewilligungsgebühr 

Kostenersatz der Staatsanwaltschaft 
-  2011 15 56 

Kostenverlegung  
- Grundsätze für die Kostenverlegung in Steuerverfahren 2009 53 283 
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- Nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 4. Dezember 2007 bei 
Gegenstandslosigkeit eines Verfahrens betreffend vorsorglicher Sicherungsentzug 
des Führerausweises 2009 22 95, 2009 52 280, 2013 9 51, 2013 54 345 

- Parteientschädigung, Verrechnung (VRPG) 2012 33 223 
- Parteikostenentschädigung bei Gegenstandslosigkeit eines Verfahrens betreffend 

Baueinstellung 2013 60 358 
- Parteikostenverlegung gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 4. Dezember 

2007 bei teilweisem Obsiegen im Verfahren betreffend Warnungsentzug 2009 23 
95, 2009 51 278 

- Verlegung der Verfahrens- und Parteikosten bei gegenstandslos gewordener 
Rechtsverzögerungsbeschwerde 2011 57 243 

- wenn wesentliche Vorbringen erst im Beschwerdeverfahren statt vor Erlass der 
Verfügung erfolgen 2007 49 214 

- s. Personalrecht 

Kostenverteilung 
- Abgrenzung zwischen Altlasten- und Abfallrecht; Auslöser für eine 

Kostenverteilung nach Art. 32d USG muss eine umweltrechtlich gebotene 
Gefahrenabwehr sein, die Kostentragung für Massnahmen im Zusammenhang mit 
einer Bauherrenaltlast richtet sich nach den Prinzipien des Abfallrechts 2012 64 
349 

- Legitimation zur Einreichung eines Kostenverteilungsgesuchs nach Art. 32d Abs. 
4 USG 2010 31 167 

Krankentaggeld nach VVG 
- Krankheitsbegriff 2009 21 91 
- Schlichtungsverfahren 2011 28 104 
- Ursache einer Krankheit 2009 21 91 

Krankentaggeldversicherung 
- nach VVG, Verfahren 2009 19 88 
- Observation des Versicherten 2011 26 98 
- Schadenminderungspflicht 2011 26 98 
- Übergangsfrist 2011 26 98 

Krankheit 
- Begriff 2009 21 91 

Krankheitskosten 
- Abgrenzung zu den behinderungsbedingten Kosten und zum Invalidenabzug 2010 

57 298 
- Abzugsfähigkeit von nicht ärztlich verordneten Medikamenten und Heilmitteln 

2009 68 315 
- Transportkosten 2007 62 242 

Kreisschreiben des BSV 
- Verbindlichkeit 2009 12 67 
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Kündigung 
- s. Personalrecht 

L 

Landwirtschaftsrecht  
- s. Bäuerliches Bodenrecht 
- s. Direktzahlungen 
- s. Güterregulierung 
- s. Vertrag, öffentlichrechtlicher 

Landwirtschaftszone 
- s. Terrainveränderung 

Lärmimmissionen 
- s. Lärmschutz 

Lärmschutz 
- Schutz der Nachbarschaft vor übermässigen Lärmimmissionen im 

Zusammenhang mit einem in der Altstadt gelegenen Kulturlokal 2009 104 460 

Legalitätsprinzip  
- Gesetzliche Grundlage für die Bewilligungs- und Gebührenpflicht für das 

Dauerparkieren (Laternenparkgebühr) bildet § 103 Abs. 3 BauG 2008 24 139 
- Rechtsetzungsbefugnis des Regierungsrats gemäss § 91 Abs. 2bis lit. a KV 2012 

22 150 
- s. Denkmalschutz 
- s. Polizeiwesen 

Legitimation 
- Die allgemeine Vorschrift über die Beschwerdelegitimation gilt analog auch für 

das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren; auch das erstinstanzliche Verfahren ist 
nicht dazu da, rein theoretische Rechtsfragen abklären zu lassen 2007 116 442 

- im Immissionsschutzverfahren 2008 56 305 
- zur Einreichung eines Kostenverteilungsgesuchs nach Art. 32d Abs. 4 USG 2010 

31 167 
- s. Bäuerliches Bodenrecht 

Lichtimmissionen 
- private Weihnachts- und Ganzjahresbeleuchtung 2013 33 159 

Liegenschaftsunterhaltskosten 
- an der Decke montierte Pendelleuchten 2012 38 236 
- anschaffungsnahe Aufwendungen (Dumont-Praxis) 2008 66 338 
- Verglasung eines beheizbaren Balkons 2008 65 334 
- Vergleichbarkeit der Nutzung 2011 29 111 
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Liquidationsgewinnsteuer 
- Kapitalgewinn bei alters- oder gesundheitsbedingter Geschäftsaufgabe 2007 64 

253 

Lohn 
- s. Besoldung 

M 

Massnahme 
- Aufhebung und Anrechnung an eine Freiheitsstrafe, insbesondere von 

therapeutischen Massnahmen vor dem Strafurteil 2011 11 47 

Massnahmenvollzug 
- s. Straf- und Massnahmenvollzug 

Materialabbau 
- s. Legitimation 

Medizinische Unterlagen 
-  2009 12 67 

Meldepflicht 
- s. Migrationsrecht 

Meldewesen 
- Eintritt in ein Alters- und Pflegeheim 2011 103 472 

Mietrecht 
- Schutz vor missbräuchlichen Mietzinsen und anderen missbräuchlichen 

Forderungen des Vermieters 2011 1 25 

Migrationsrecht 
- Änderung der Haftdauer 2009 78 363 
- Amtssprache 2007 80 313 
- angemessene Ausreisefrist 2009 92 405 
- Anspruch auf Beschäftigung 2008 81 399 
- anwendbares Recht 2013 29 142 
- Anwendbarkeit des Freizügigkeitsabkommens bei Doppelbürgerschaft 2013 29 

142 
- Anwendbarkeit des Freizügigkeitsabkommens bei Verlängerung der 

Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der Familiengemeinschaft 2010 75 358 
- Arbeitgebereigenschaft im Sinne des Entsendegesetzes 2010 77 364 
- Asyltourist 2010 64 327 
- Aufenthalt während des Bewilligungsverfahrens 2009 91 395 
- Aufenthalt zur Vorbereitung der Heirat 2007 97 341 
- Aufenthaltsdauer, anrechenbare 2011 86 350 
- Ausländer der zweiten Generation 2013 28 126 
- Ausländerausweis 2009 90 389 
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- ausländische Behörde 2008 78 390 
- ausreichende finanzielle Mittel 2009 85 383 
- Ausreisefrist 2009 92 405 
- Ausschaffungshaft, Ausreisewille 2009 82 377 
- Ausschaffungshaft, Beschleunigungsgebot 2010 72 343 
- Ausschaffungshaft, Einreiseverbot 2013 26 124 
- Ausschaffungshaft, Festhaltung einer Person bis zur Gewährung des rechtlichen 

Gehörs 2009 79 366 
- Ausschaffungshaft, Haftbedingungen 2011 83 345 
- Ausschaffungshaft, Haftdauer 2009 78 363, 2009 80 367 
- Ausschaffungshaft, Haftgrund 2010 63 327, 2010 64 327, 2013 21 115, 2013 24 

121, 2013 26 124 
- Ausschaffungshaft, Haftgrund bei erneuter Haftanordnung 2010 65 327 
- Ausschaffungshaft, Haftüberprüfungsfrist 2012 49 283 
- Ausschaffungshaft, Haftverlängerung 2009 77 359, 2012 48 283 
- Ausschaffungshaft, Haftverlängerung gestützt auf neuen Haftgrund 2013 24 121 
- Ausschaffungshaft, Kontaktaufnahme mit Rechtsvertreter 2013 25 122 
- Ausschaffungshaft nach jahrelangem illegalem Aufenthalt in einem anderen 

Kanton 2008 76 387 
- Ausschaffungshaft, Papierbeschaffung durch Behörden 2013 21 115 
- Ausschaffungshaft, rechtliche Hindernisse 2009 80 367, 2011 79 335, 2011 80 

337, 2011 81 339,  
- Ausschaffungshaft, rechtliches Gehör 2013 25 122 
- Ausschaffungshaft, Schengen Assoziierungsabkommen 2013 26 124 
- Ausschaffungshaft, Überstellungsfrist 2010 67 329, 2010 68 331 
- Ausschaffungshaft, Unterbruch der Überstellungsfrist 2010 68 331 
- Ausschaffungshaft, Untertauchensgefahr 2009 82 377, 2009 83 378, 2009 84 379, 

2010 65 327, 2010 69 334 
- Ausschaffungshaft, Verhältnismässigkeit 2009 81 372, 2010 70 337, 2011 82 341, 

2013 26 124 
- Ausschaffungshaft, Verlängerung Überstellungsfrist 2010 67 329 
- Ausschaffungshaft, Wegweisungsentscheid während des Asylverfahrens 2012 50 

286 
- Ausstellen des Ausländerausweises 2009 90 389 
- Begründungspflicht bei Kürzung von unentgeltlichem Honorar 2007 100 349 
- berufliche Integration 2008 92 426 
- berufliche Integration und Härtefall 2008 92 426 
- berufliche Wiedereingliederung im Heimatland 2013 30 142 
- Beschäftigungsmöglichkeit 2008 81 399, 2008 82 400 
- Beschaffen der Reisepapiere 2008 78 390 
- Beschleunigungsgebot 2007 88 321 
- Beschleunigungsgebot und Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden 2008 78 

390 
- Beschleunigungsgebot, Verletzung 2010 72 343 
- Beschwerdebegründung 2011 84 347 
- Bestimmen des Lebensmittelpunktes 2008 91 423 
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- Beweisabnahme 2009 89 388 
- Beweisofferte 2009 89 388 
- Bewilligungserteilung 2009 90 389 
- Beziehung zu Kind 2011 86 350 
- Dienstleistung 2008 88 412 
- Disziplinarstrafe 2007 87 320 
- Domizil des Arbeitgebers und Grenzgängerbewilligung 2008 89 413 
- Doppelbürgerschaft 2013 29 142 
- Drogenabhängigkeit eines Häftlings 2008 80 397 
- Dublin-Verfahren 2009 80 367, 2009 81 372, 2009 82 377, 2010 4 44, 2010 67 

329, 2010 68 331, 2011 82 341  
- Dublin-Verfahren, Haftüberprüfungsfrist bei Verlängerung einer 

Ausschaffungshaft ohne Antrag auf richterliche Überprüfung 2012 48 283 
- Dublin-Verfahren, Verlängerung einer Ausschaffungshaft ohne Antrag auf 

richterliche Überprüfung 2012 48 283 
- Dublin-Verfahren, Vollzug 2009 78 363 
- Dublin-Verfahren, Wegweisungsentscheid 2011 79 335, 2011 80 337 
- Dublin-Verfahren, Wegweisungsvollzug 2011 81 339 
- Durchsetzungshaft 2007 90 322 
- Ehegemeinschaft 2011 85 347 
- eheliche Gewalt 2011 87 354 
- eheliches Zusammenleben, Dauer 2011 85 347 
- Eingrenzung 2007 91 324, 2012 51 287, 2013 22 116 
- Einreiseverbot 2011 79 335, 2013 26 124 
- Einspracheverfahren; Einsprachefrist 2010 95 467 
- Einspracheverfahren; unvollständige Einspracheschrift 2010 95 467 
- Einspracheverfahren; Verfahrensvorschriften 2010 96 469 
- Entsendung eines Arbeitnehmers 2008 86 405, 2008 87 410, 2008 88 412, 2010 

77 364 
- erleichterte Wiederzulassung 2010 74 349 
- Erlöschen der Niederlassungsbewilligung 2008 91 423, 2010 74 349 
- Eröffnen des Wegweisungsentscheids 2007 80 313 
- Ersatzreisepapier 2013 21 115 
- Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung 2007 99 348, 2009 85 383 
- Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf das Freizügigkeitsabkommen 

2007 96 338 
- erwerbslose Wohnsitznahme 2007 96 338 
- erwerbslose Wohnsitznahme, Unterstützung durch Dritte 2009 85 383 
- Familienleben gemäss Art. 8 EMRK 2007 93 331, 2007 94 333, 2007 95 337, 

2008 85 403 
- Familiennachzug 2007 93 331, 2007 95 337, 2008 85 403 
- Familiennachzug, Nachzugsfrist 2011 89 361 
- finanzielle Entwicklung 2009 85 383 
- formelle Wegweisung 2012 52 291 
- Freizügigkeitsabkommen, Anwendbarkeit bei Verlängerung der 

Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der Familiengemeinschaft 2010 75 358 
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- Fristwiederherstellung 2011 84 347 
- Fürsorgeabhängigkeit 2012 54 302 
- Grenzgängerbewilligung und Domizil des Arbeitgebers 2008 89 413 
- Härtefall 2007 96 338, 2007 98 343, 2008 92 426, 2008 93 428, 2009 86 384 
- Haftbedingungen 2007 86 319, 2008 81 399, 2008 82 400, 2008 83 401, 2008 84 

401, 2010 73 344, 2011 83 345 
- Haftbedingungen in ausserkantonalem Gefängnis 2007 87 320 
- Haftbeendigungsgrund 2007 82 313 
- Haftdauer 2007 81 313, 2009 78 363, 2013 27 124 
- Haftentlassung trotz fehlender Möglichkeit, Ausreise zu kontrollieren 2010 71 

339 
- Haftentlassungsgesuch 2013 24 121 
- Haftentlassungsgesuch vor Ablauf von 30 Tagen seit Haftbestätigung 2010 71 339 
- Haftgrund 2007 89 321, 2008 77 389, 2013 21 115, 2013 24 121, 2013 26 124 
- Haftgrund bei erneuter Haftanordnung 2010 65 327 
- Haftüberprüfungsfrist 2012 49 283 
- Haftüberprüfungsfrist bei Haftverlängerung 2012 48 283 
- Haftvollzug 2008 81 399, 2010 73 344 
- Haftvollzug bei gewalttätigem Häftling 2010 73 344 
- Haftvollzug in einer Justizvollzugsanstalt 2010 73 344 
- Hausdurchsuchung 2007 92 327 
- Hausordnung des Ausschaffungszentrums 2008 81 399 
- Infrastruktur des Ausschaffungszentrums 2008 81 399 
- Invalidenrente im Heimatland 2013 30 142 
- Kantonswechsel 2008 93 428, 2011 90 379 
- Kantonswechsel und Härtefall 2008 93 428 
- Kantonswechsel von Niedergelassenen 2008 90 420 
- Konsumation eines Wegweisungsentscheids 2010 66 329, 2011 80 337 
- Kürzung von unentgeltlichem Honorar, Begründungspflicht 2007 100 349 
- kurzfristige Festhaltung 2009 79 366, 2012 49 283 
- längerfristige Freiheitsstrafe 2009 87 387 
- Laienbeschwerde 2010 76 359 
- Lebensmittelpunkt 2008 91 423, 2010 74 349 
- Meldepflicht 2008 86 405, 2008 87 410, 2008 88 412, 2010 77 364 
- Meldepflicht bei Notfällen 2008 87 410 
- Meldepflichtverstoss 2008 86 405, 2008 87 410, 2010 77 364 
- Mitwirkungspflicht 2007 82 313, 2007 83 314, 2007 84 316 
- Mündliche Verhandlung bei Haftverlängerung 2009 77 359 
- nachehelicher Härtefall 2011 86 350 
- Nachfrist für detaillierte Beschwerdebegründung 2011 84 347 
- Nichteintretensentscheid als Haftgrund 2008 77 389 
- Nichtigkeit einer Verfügung 2011 90 379 
- Nichtraucher in Ausschaffungshaft 2011 83 345 
- Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung 2007 98 343, 2012 53 301, 2013 

31 143 
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- Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der 
Familiengemeinschaft 2009 86 384, 2011 85 347, 2011 86 350, 2011 87 354, 
2011 88 357 

- öffentliches Interesse, Bemessung 2013 28 126, 2013 31 143, 2013 32 145 
- Passherausgabe 2009 81 372 
- Pflegkind und Pflegplatzbewilligung 2007 96 338 
- privates Interesse, Bemessung 2013 30 142 
- Prüfungspflicht der Behörden 2008 90 420 
- Recht auf Achtung des Familienlebens 2007 93 331, 2007 94 333, 2007 95 337, 

2008 85 403 
- Rechtliches Gehör 2009 89 388 
- Rechtliches Gehör, Kontaktaufnahme mit Rechtsvertreter 2013 25 122 
- Rechtsverweigerung 2009 90 389 
- Reisepapiere 2008 78 390 
- Rückfallgefahr 2013 28 126 
- Rückführung in einen Dublin-Staat 2009 81 372 
- Sanktionierung eines Meldepflichtverstosses 2008 86 405 
- Schengen Assoziierungsabkommen 2013 26 124 
- schwerwiegender Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung 2013 32 

145 
- selbständige Ausreise 2009 81 372 
- sofortige Wegweisung 2013 26 124 
- Subsidiarität der Durchsetzungshaft 2007 90 322 
- Telefonverkehr während der Haft 2008 81 399 
- Tolerierter Aufenthalt 2009 91 395 
- Überstellungsfrist 2010 67 329 
- Überstellungsfrist, Unterbruch 2010 68 331 
- Unterbruch der Überstellungsfrist 2010 68 331 
- Untersuchungsmaxime 2009 89 388 
- Untertauchensgefahr 2009 84 379, 2010 63 327, 2010 64 327, 2010 65 327, 2010 

69 334 
- Untertauchensgefahr bei illegalem Aufenthalt 2009 84 379 
- Untertauchensgefahr bei Weigerung zur Ausreise während ausgesetztem Vollzug 

2010 69 334 
- vegetarische Kost in der Haft 2008 84 401 
- Verbesserungsfähigkeit einer Beschwerde 2010 76 359 
- Verfahren 2009 91 395 
- Verfahren, Verfahrensbeginn bei von Amtes wegen eingeleiteten Verfahren 2009 

88 387 
- Verfahrensbeginn 2009 88 387 
- Verfristung 2009 80 367 
- Verfügung fehlerhaft 2011 90 379 
- Verhältnismässigkeit der Eingrenzung 2007 91 324, 2012 51 287, 2013 22 116 
- Verhältnismässigkeit der Haftanordnung 2007 84 316, 2007 85 318, 2010 70 337, 

2011 82 341, 2013 26 124 
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- Verhältnismässigkeit einer Durchsetzungshaft bei Drogenabhängigkeit 2008 80 
397 

- Verhältnismässigkeit einer Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung 2013 
31 143 

- Verhältnismässigkeit einer Verwarnung 2012 54 302 
- Verhältnismässigkeit einer Vorbereitungshaft 2013 23 118 
- Verhältnismässigkeit eines Widerrufs der Niederlassungsbewilligung 2013 28 

126, 2013 30 142 
- Verhältnismässigkeit eines Widerrufs der Niederlassungsbewilligung 2013 32 145 
- Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der 

Familiengemeinschaft 2010 75 358 
- Verlängerung Überstellungsfrist 2010 67 329 
- Verletzung Beschleunigungsgebot 2010 72 343 
- Verschweigen wesentlicher Tatsachen 2008 90 420, 2013 31 143 
- Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung, schwerwiegender 2013 32 

145 
- Verstoss gegen Einreiseverbot 2013 26 124 
- Vertrauensschutz 2011 89 361 
- Verwarnung 2013 28 126 
- Verwarnung von EG-/EFTA-Staatsangehörigen und Drittstaatsangehörigen, die 

sich auf das Freizügigkeitsabkommen berufen können 2010 97 469 
- Verwarnung wegen Fürsorgeabhängigkeit 2012 54 302 
- Vollzug der Ausschaffung 2007 82 313, 2008 79 393 
- Vollzug einer Entfernungsmassnahme 2007 98 343, 2007 99 348 
- Vollzugsperspektiven 2008 79 393, 2010 70 337 
- Vorbereitung der Heirat 2007 97 341 
- Vorbereitungshaft 2013 23 118, 2013 27 124 
- Vorbereitungshaft, Haftdauer 2013 27 124 
- Warenlieferung 2008 88 412 
- Wegweisung 2009 92 405, 2012 52 291 
- Wegweisung, Konsumation 2010 66 329 
- Wegweisung, sofortige 2013 26 124 
- Wegweisungsentscheid 2010 69 334, 2012 50 286 
- Wegweisungsentscheid, Eröffnen in Amtssprache 2007 80 313 
- Wegweisungsentscheid, rechtsgenüglich eröffnet 2011 79 335 
- wichtige persönliche Gründe, die einen weiteren Aufenthalt erforderlich machen 

2011 86 350, 2011 87 354, 2011 88 357 
- wichtige persönliche Gründe i.S. von Art. 50 Abs. 1 lit. b AuG 2009 86 384 
- Widerruf der Niederlassungsbewilligung 2008 90 420, 2009 87 387, 2013 28 126, 

2013 30 142, 2013 32 145 
- Widerrufsgrund 2009 87 387, 2013 31 143, 2013 32 145 
- Wiederzulassung 2010 74 349 
- Zelleneinschluss aus betrieblichen Gründen 2008 83 401 
- Zulässigkeit einer Hausdurchsuchung 2007 92 327 
- Zulässigkeit einer Schrankdurchsuchung 2007 92 327 
- Zulassungsvoraussetzungen gemäss Art. 17 Abs. 2 AuG 2009 91 395 
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- Zumutbarkeit der Rückkehr 2007 93 331, 2007 94 333, 2007 95 337 
- Zusicherung einer Aufenthaltsbewilligung 2009 90 389 
- Zuständigkeit 2011 90 379, 2012 52 291, 2012 53 301 
- Zuständigkeit des Kantons Aargau für die Anordnung einer Ausschaffungshaft 

2008 76 387 
- Zustellfiktion 2011 82 341 
- Zustellung in Deutschland 2010 76 359 

Militärversicherung 
- Anspruch auf Prämienverbilligung 2009 15 78 
- Beurteilung der Adäquanz bei psychischen Erkrankungen 2013 7 46 

Mitarbeiterbeurteilung 
- s. Personalrecht 

Miteigentum 
- s. Grundbuchrecht 

Mittellosigkeit 
- Bei der Prüfung der Mittellosigkeit im Sinne von Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO kann 

auf die bisherige Praxis zur eidgenössischen und kantonalen Zivilprozessordnung 
sowie die Rechtsprechung zu Art. 29 Abs. 3 BV zurückgegriffen werden 2011 16 
57 

Mobbing 
- s. Personalrecht 

Mobilfunkantenne 
- Anwendbarkeit der Besitzstandsgarantie auf Standortbauten 2011 96 438 
- Grundsätze der Standortevaluation gemäss § 26 EG UWR 2012 18 113 
- Verpflichtung der Mobilfunkbetreiberinnen und -betreiber eine umfassende 

Standortevaluation- und -koordination vorzunehmen 2010 88 436 

Modellfliegerei 
- s. Polizeiwesen 

Motorfahrzeugkosten 
- Motorfahrzeugkosten als Erwerbsunkosten und situationsbedingte Leistung 2010 

39 208 

Mutterschaftsentschädigung 
- Anspruch bei Arbeitslosigkeit 2013 5 41 

mutwillige Prozessführung 
-  2010 16 66 
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N 

Nachbetreuung 
- Zuständigkeit des Familiengerichts bezüglich Antrag auf Änderung oder 

Aufhebung einer angeordnete Nachbetreuung gemäss § 67l EG ZGB sowie einer 
ambulanten Massnahme 2013 15 78 

ne bis in idem 
-  2009 11 57 

Nebenbestimmungen 
- s. Bäuerliches Bodenrecht 

Negative Standortgebundenheit 
- Die Nutzung einer in der Landwirtschaftszone gelegenen Parzelle als 

Hundeübungsplatz bzw. Hundeschule erweist sich als nicht negativ 
standortgebunden 2011 95 425 

Nichtigkeit 
- s. Migrationsrecht 
- s. Personalrecht 

Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung 
- s. Migrationsrecht 

Niederlassungsbewilligung 
- s. Migrationsrecht 

Niederlassungsfreiheit  
- s. Meldewesen 

Normenkontrolle 
- § 33 Abs. 6 Satz 2 des Staatsvertrages FHNW verstösst gegen Art. 29a BV und 

die Beschwerdekommission ist kein "oberes" kantonales Gericht. Die Entscheide 
der Beschwerdekommission FHNW über Prüfungsergebnisse sind beim 
Verwaltungsgericht anfechtbar 2010 42 225 

- Einschränkungen bei der vorfrageweisen Überprüfung von Nutzungsplänen 2011 
39 148 

Normenkontrolle, akzessorische 
- Die in § 26 Abs. 1 BauG getroffene Zuständigkeitsordnung ist rechtmässig 2013 

104 545 

Normenkontrolle, prinzipale 
- Aufhebung von § 24 Abs. 2 HBV mangels genügender gesetzlicher Grundlage 

2010 40 213 
- Aufhebung von §§ 3-6 VV GSchV wegen fehlender Rechtsetzungsbefugnis des 

Regierungsrats 2012 22 150 
- Rügen betreffend das Zustandekommen einer Norm dürfen nur mit grosser 

Zurückhaltung geprüft werden (Präzisierung der Rechtsprechung) 2007 57 231 
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Notwendige Streitgenossenschaft 
- s. Beschwerdelegitimation 

Notwendige Verteidigung 
- Wiederherstellung der Frist 2011 17 61 

Noven  
- Neue Tatsachen und Beweismittel können im Verfahren vorgebracht werden 2010 

24 122 
- Noven im Rückweisungsverfahren 2008 55 303 

Novenrecht  
- Neue Anträge nach Säumnis 2013 71 388 
- Novenrecht im Rechtsöffnungsverfahren 2007 5 34 

Novenverbot 
- Kein konkludenter Verzicht im Beschwerdeverfahren möglich 2011 6 35 

Nutzfläche, landwirtschaftliche 
- Bejaht trotz Zuweisung zur Reservatszone gemäss Hallwilerseeschutzdekret (Erw. 

II/3) 2009 74 333 

Nutzungsplanung  
-  2013 104 545 
- s. Ortsbildschutz 

Nutzungsübertragung 
- Grenzen der Nutzungsübertragung; keine Nutzungsübertragung zu Lasten einer 

Grünzone 2011 97 440 

O 

Obhutsentzug 
- Eingriff in die elterliche Obhut bei einer Zuweisung in eine Sonderschule 2007 

119 457 
- keine erstmalige Beurteilung durch Beschwerdeinstanz 2013 63 367 
- Leistungsabgeltung der Interkantonalen Vereinbarung für Soziale Einrichtungen 

(IVSE) bei Fremdplatzierung im ausserkantonalen Kinderheim 2013 48 300 
- Notwendigkeit bei einer kindesschutzrechtlichen Plazierung 2010 1 25 

öffentliche Auflage 
- von Voranfrageakten 2007 30 105 

Organ 
- s. Parteientschädigung 

Ortsbildschutz  
- Auswirkungen der Aufnahme eines Ortsbildes im ISOS auf die 

Gemeindeautonomie 2008 26 153 
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- Berücksichtigung des mit der Aufnahme in das Inventar der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz (ISOS) zum Ausdruck gebrachten erhöhten öffentlichen 
Interesses im Rahmen der Rechtsanwendung 2010 89 438 

- Das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) verlangt in der 
allgemeinen Nutzungsplanung eine vollständige Erhebung, Feststellung und 
Berücksichtigung der Interessen und der Erhaltungsziele nationaler Schutzobjekte 
2013 34 173 

- Das ortsbildschützerische Schutzziel deckt sich mit dem Umgebungsschutz des 
Denkmalschutzes von §§ 31 und 32 KG 2010 89 438 

- Ermessensspielraum des Gemeinderats und Grenzen seiner Autonomie 2010 90 
445, 2010 91 450 

- Gesamtbetrachtung mit Mehrfachbeeinträchtigung 2010 89 438 
- Quartier- und Ortsbildverträglichkeit einer Amateurfunk-Empfangsantenne 2007 

114 424 
- Verhältnis zum Denkmalschutz 2008 26 153 
- s. Dachflächenveränderung 

P 

Parkplatzerstellungspflicht 
- rechtliche Sicherung von Parkplätzen gemäss § 55 Abs. 1 Satz 2 sowie § 57 Abs. 

1 BauG 2013 35 182 
- s. Legalitätsprinzip 

Parteibeiträge 
- Abzugsfähigkeit der Zuwendungen an die steuerbefreiten politischen Parteien 

2007 25 91 

Parteientschädigung 
- Anspruch des Gemeinwesens auf Parteientschädigung nach dem Gesetz über die 

Verwaltungsrechtspflege vom 4. Dezember 2007 (Verwaltungsrechtspflegegesetz, 
VRPG; SAR 271.200) 2009 55 289 

- bei Anordnung einer Planungszone 2013 96 472 
- Bei der Bemessung der Parteientschädigung darf die Mehrwertsteuer nicht 

miteinbezogen werden, wenn die obsiegende Partei selber der 
Mehrwertsteuerpflicht unterliegt 2011 101 465 

- bei mutwilliger Verletzung der Mitwirkungspflichten im 
versicherungsgerichtlichen Verfahren 2008 12 52 

- Die getrennte Berechnung der Parteientschädigung in Verfahrensstadien vor und 
nach einer Rückweisung ist im AnwT nicht vorgesehen 2007 56 228 

- Die summarischen Verfahren gemäss Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz sind 
Vollstreckungsverfahren gemäss § 3 Abs. 2 AnwT 2013 78 403 

- Grundsätze für die Parteientschädigung in Steuerverfahren 2009 53 283 
- Herabsetzung der Parteientschädigung zu Gunsten des Gemeinwesens in analoger 

Anwendung von § 12a AnwT 2011 58 247 
- im Verfahren betreffend Krankentaggeldversicherung nach VVG 2009 19 88 
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- In Sozialhilfesachen ist die Parteientschädigung i.d.R. nach § 3 Abs. 1 lit. a AnwT 
festzusetzen 2007 44 191 

- Kein Anspruch bei Selbstvertretung 2007 53 222 
- Kein Anspruch des anwaltlichen Organs auf Parteientschädigung 2007 53 222 
- nach VRPG; Verrechnung der Quoten bei teilweisem Obsiegen 2012 33 223 
- Verlegung der Parteikosten ohne Rücksicht auf die effektiven Anwaltskosten 

2011 58 247 
- Wirkungen einer Verfahrensvereinigung auf die Bemessung der 

Parteientschädigung 2007 56 228 

Parteivorträge 
-  2013 1 27 

Pauschalhonorar 
-  2013 75 396 

Personalrecht 
- Anforderungen an die Begründung einer Kündigung 2010 81 396 
- Anforderungen an einen Aufhebungsvertrag 2010 79 381 
- Auch bei der Auflösung eines öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnisses 

durch vertragliche Erklärung sind die Verfahrensvorschriften von Art. 29 BV 
einzuhalten; die inhaltlichen Anforderungen an den Anspruch auf vorgängige 
Äusserung dürfen bei Kündigungen nicht allzu hoch gesteckt werden 2008 98 461 

- Auflösung Anstellungsverhältnis; Abgrenzung zwischen mangelnder Eignung und 
Mängeln in der Leistung 2007 101 355 

- Auflösung kommunales Dienstverhältnis; mangelnde Eignung; Pflicht des 
Gemeinwesens, vor Ablauf bzw. unmittelbar nach Ablauf der Bewährungsfrist zu 
reagieren 2007 102 359 

- Ausbildungskosten; Einwilligung des Mitarbeitenden kann eine fehlende 
gesetzliche Grundlage betreffend die Rückerstattung ersetzen 2010 85 417 

- Ausbildungskosten; Rückforderungsvorbehalt umfasst in casu die Kosten der 
Uniformierung nicht 2010 84 413 

- Ausnahmsweise Zulässigkeit gleichzeitiger Feststellungs- und Leistungsbegehren 
bei der Nichtverlängerung eines befristeteten Arbeitsverhältnisses 2009 96 424 

- Besoldung von Lehrpersonen; Aufschub der Mutterschaftsentschädigung bei 
längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen 2013 52 327 

- Besoldung von Lehrpersonen; Übergangsrechtliche Regelung gemäss Ziffer 3 
Abs. 4 Anhang IV LDLP 2013 51 315 

- Das Abgeltungsverbot für Ferien gilt grundsätzlich auch bei einer Freistellung; 
Ausnahme möglich, sofern der Ferienbezug durch die Stellensuche eingeschränkt 
wird 2010 80 394 

- Definition Mobbing 2010 82 400 
- Der Lohn, welcher per 1. April 2001 überführt wurde, kann nicht mittels 

Beschwerde gegen die auf dieses Datum hin ausgestellte neue Lohnverfügung in 
Frage gestellt werden 2007 104 369 

- Die fristlose Entlassung einer dem Gesamtarbeitsvertrag der Fachhochschule 
Nordwestschweiz unterstehenden Person kann auch "zur Unzeit" rechtsgültig 
ausgesprochen werden 2009 95 420 
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- Disziplinarmassnahme; der anordnenden Behörde kommt in Bezug auf die Art der 
Disziplinarmassnahme ein grosses Ermessen zu 2010 86 423 

- Durch Verfügung begründete Dienstverhältnisse sind grundsätzlich mittels 
Verfügung zu kündigen; Erlass der Kündigungsverfügung durch einen 
Rechtsanwalt führt zur Nichtigkeit; im Falle einer nichtigen Kündigung läuft das 
Anstellungsverhältnis weiter 2008 96 449 

- Ein tief gespaltenes Vertrauensverhältnis zwischen grossen Teilen der 
Elternschaft und einer Lehrperson rechtfertigt eine Kündigung unabhängig davon, 
ob sich der Vorwurf einer sexuellen Verfehlung erhärten liess oder nicht 2008 95 
444 

- Erhöhter Kündigungsschutz öffentlich-rechtlich Angestellter auch bei Verweis im 
kommunalen Personalreglement auf die Bestimmungen des Obligationenrechts 
2009 97 434 

- Falls ein Gemeindeverband kein Dienst- und Besoldungsreglement erlassen hat, 
ist das kantonale Personalrecht sinngemäss anwendbar 2010 81 396 

- Fristlose Entlassung; eine leichtfertig erhobene, unbegründete Strafanzeige 
gegenüber der Arbeitgeberin stellt eine schwerwiegende Verletzung der 
Treuepflicht dar 2010 82 400 

- Grundsätzlich ist das Anstellungsverhältnis mit Lehrpersonen unbefristet; bei 
einem unzulässig befristeten Anstellungsvertrag ist der Mitarbeitende so zu 
stellen, wie wenn der Vertrag unbefristet abgeschlossen worden wäre 2010 83 406 

- Grundsätzliche Zulässigkeit des Aufhebungsvertrages; Anwendbarkeit der 
arbeitsrechtlichen Schutzbestimmungen bei unzulässigem Aufhebungsvertrag 
2009 94 419 

- Im Rahmen des Instruktionsverfahrens kommt der Schlichtungskommission eine 
Verfügungskompetenz zu; verneint die Schlichtungskommission die 
Sachentscheidsvoraussetzungen für die Abgabe einer Empfehlung, kann dagegen 
das Personalrekursgericht angerufen werden 2008 99 465 

- Inkonvenienzentschädigung für Nachtarbeit; pauschale Abgeltung 2011 94 407 
- Kein Anspruch auf Umwandlung eines befristeten in einen unbefristeten 

Anstellungsvertrag während der Laufdauer des befristeten Vertrages 2009 96 424 
- Keine stillschweigende Vertragsänderung bei blosser Rücksichtnahme des 

Arbeitgebers auf Bedürfnisse des Arbeitnehmers 2011 91 383 
- Keine vorsorgliche Lohnfortzahlungspflicht bei einer Kündigung 2009 95 420 
- Kündigung eines Rahmenvertrages aus organisatorischen Gründen; das Ziel, 

lediglich Lehrpersonen mit einem Pensum von mindestens 40 % zu beschäftigen, 
rechtfertigt keine Kündigung 2008 97 454 

- Kündigung unrechtmässig bei Anbieten einer weniger anforderungsreichen Stelle 
wegen mangelhafter Leistung ohne Ansetzen einer Bewährungsfrist 2009 98 435 

- Kündigung während der Probezeit; es müssen sachliche Gründe vorliegen, die 
objektiviert und konkretisiert werden können 2007 103 364 

- Kündigungsschutz bei betrieblicher Mitwirkung; Kündigung ist in casu 
rechtmässig, da kein Zusammenhang zwischen der Mitwirkung und dem gerügten 
Verhalten vorlag 2010 82 400 
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- Leistung von Überstunden setzt nicht zwingend eine vorgängige Anordnung 
durch den Vorgesetzten voraus; Unterschied Überstunden und Gleitzeit-
Überhang; stillschweigende Anerkennung von Überstunden 2007 106 376 

- Lohnfestsetzung innerhalb einer bestimmten Stufe; kein Anspruch auf 
Beibehaltung des Leistungsanteils bei Wechsel der Lohnstufe 2007 105 371 

- Massgebende Gesichtspunkte bei der Festlegung des Anfangslohnes für 
Mitarbeitende in den Personalkategorien nach § 22 LD (sog. Grundlöhner) 2007 
107 386 

- Massgeblicher Zeitpunkt für die Verpflichtung, dem Gekündigten eine andere 
zumutbare Stelle anzubieten, ist der Moment der Kündigung 2012 56 318 

- Mitarbeiterbeurteilung; Rügen gegen die Mitarbeiterbeurteilung können nur im 
Rahmen einer Beschwerde gegen die Lohnverfügung erhoben werden 2010 86 
423 

- Personalakten; kantonales Datenschutzgesetz ist Vertragsinhalt 2012 57 321 
- Rechtsgleichheit / Diskriminierungsverbot bei der Überführung von Funktionen 

2013 51 315 
- Rechtsmittelverfahren bei Streitigkeiten infolge Auflösung des 

Anstellungsverhältnisses bei der Fachhochschule Nordwestschweiz (inkl. 
Kostenverlegung); es hängt vom Mass des Vertrauensverlustes ab, ob allenfalls 
auf die Ansetzung einer Bewährungszeit verzichtet werden darf 2008 94 433 

- Selbst bei Fehlen einer entsprechenden Regelung besteht keine 
Rückzahlungspflicht von Aus- oder Weiterbildungskosten, wenn die 
Anstellungsbehörde grundlos kündigte oder den Grund für die Kündigung selber 
setzte 2007 108 393 

- Übergangsrechtliche Regelung der Fünfjahresfrist gemäss § 3 Abs. 2 GAL bzgl. 
der Umwandlung befristeter in unbefristete Anstellungsverhältnisse 2009 96 424 

- Untersuchungsgrundsatz gilt unabhängig von der Behauptungs- und 
Substantiierungslast 2012 57 321 

- Unzulässiger Verweis auf das Obligationenrecht bei fehlendem kommunalen 
Personalreglement 2011 93 401 

- Vereitelung des Ansetzens einer Bewährungszeit 2011 91 383 
- Verwirkung einer Forderung ist von Amtes wegen zu beachten 2012 55 305 
- Vorsorgliche Massnahmen; Zuständigkeit verbleibt während des 

Schlichtungsverfahrens bei der Anstellungsbehörde 2010 86 423 
- Weisungsrecht des Arbeitgebers 2011 91 383 
- Zulässigkeit einer rückwirkenden ärztlichen Bestätigung 2011 93 401 
- Zustellung einer Kündigung richtet sich nach der eingeschränkten 

Empfangstheorie 2012 55 305 
- s. Arbeitszeugnis 
- s. Besoldung 
- s. Rechtliches Gehör 

Personalverleih 
- s. Bewilligungspflicht 

persönliche Freiheit 
- s. Zwangsmassnahmen 
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- s. Zwangsmassnahmen gemäss § 241a StPO 

Pflegegeld 
- Verträge über das Pflegegeld bedürfen keiner behördlichen Genehmigung; ein 

allfälliger Rechtsstreit über Bestand, Umfang oder Inhalt des Pflegegelds ist auf 
dem ordentlichen Zivilprozessweg auszutragen 2013 64 369 

Pflegkind 
- s. Migrationsrecht 

Planungspflicht 
- Berücksichtigung des Natur- und Heimatschutzes (Anwendungsfall einer nicht 

UVP-pflichtigen Windenergieanlage in einer Landschaftsschutzzone) 2012 59 
328 

Planungszone 
- Für die Beantwortung der Frage, ob eine Planungszone, welche erst nach 

Einreichung des Baugesuchs bzw. erst im Rechtsmittelverfahren erlassen wird, 
auch für das hängige Bauvorhaben wirksam ist, ist es notwendig, die privaten 
Interessen des Bauherrn an der Baurealisierung und die öffentlichen Interessen an 
der Planänderung gegeneinander abzuwägen. Dabei kommt den privaten 
Interessen im Rahmen der Interessenabwägung ein erhöhtes Gewicht zu 2009 103 
453 

- Voraussetzungen 2013 96 472 

Platzierung 
- Zuständigkeiten der sorgeberechtigten Eltern, der Vormundschaftsbehörde und 

der Fürsorgebehörde; Notwendigkeit eines Obhutsentzugs 2010 1 25 

Politische Rechte 
- Formvorschriften Referendum/Inititative 2011 54 225 
- Überspitzter Formalismus 2011 54 225 

Polizeiwesen 
- Anerkennung von ausserkantonalen Bewilligungen privater Sicherheitsdienste 

2013 41 241 
- Anordnung einer Wegweisung und Fernhaltung nach § 34 Abs. 1 PolG 2009 107 

494 
- Bewilligungspflicht von Kontrollen öffentlicher Verkehrsanordnungen und 

Verkehrsbeschränkungen durch Private 2013 42 256 
- Bewilligungsvoraussetzungen der privaten Sicherheitsdienste 2013 41 241 
- Die Parkplatzkontrolle auf privaten Grundstücken mit einem gerichtlichen Verbot 

ist kein bewilligungspflichtiger Sicherheitsdienst 2013 42 256 
- Unzulässigkeit eines generellen Verbotes der Modellfliegerei; die Modellfliegerei 

kann aber im Polizeireglement einer Bewilligungspflicht unterstellt werden 2008 
107 494 

Prämienverbilligung 
- für bei der Militärversicherung Versicherte 2009 15 78 
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- massgebende letzte Steuerveranlagung 2008 13 54 
- Veränderung der Einkommensverhältnisse 2009 16 79 

Präponderanzmethode 
- Unzulässigkeit der Aufrechnung eines Privatanteils bei Abschreibungen im 

Geltungsbereich der Präponderanzmethode 2009 26 123 

Privatklägerschaft 
- Die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als 

Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen, gilt als Privatklägerschaft 2011 18 62 

Privatstrassen 
- Das öffentliche Recht regelt die Beschaffenheit von Privatstrassen nicht 2009 100 

447 
- Eine Privatstrasse, welche mit einem im Grundbuch angemerkten öffentlichen 

Fusswegrecht belastet ist, gilt als öffentliche Strasse 2011 38 147 

Protokollierung 
-  2013 1 27 

prozessleitender Entscheid 
- s. Entscheid 

Publikation 
- Unterlassene Publikation eines nachträglich eingereichten Baugesuchs, Vorgehen 

bei der Beurteilung eines redimensionierten Projekts durch die Beschwerdeinstanz 
2012 58 327 

R 

Raub 
-  2011 12 49 

Rayonverbot 
- Anwendung des Konkordats 2013 40 223 
- Auslegung der Formulierung "anlässlich einer Sportveranstaltung" 2013 40 223 
- Begründungspflicht 2010 78 371 
- Verhältnismässigkeit 2013 40 223 
- Zusammenhang in zeitlicher, räumlicher und thematischer Hinsicht 2013 40 223 

Rechtliches Gehör  
- Anspruch auf Beweisabnahme 2008 59 312 
- Anspruch, vor Erlass einer Kündigung angehört zu werden 2011 92 393 
- bei einer Ermessensveranlagung 2013 81 416 
- der Kindsmutter in einem Prozess betreffend Kinderunterhalt 2009 3 28 
- Die Nichterstellung eines Verhandlungsprotokolls stellt einen Verfahrensmangel 

dar 2010 90 445 
- Gewährung des rechtlichen Gehörs im Zusammenhang mit einem Augenschein 

2008 59 312 
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- Gewährung des rechtlichen Gehörs in dringenden Fällen 2008 57 308 
- Heilung 2011 3 30 
- Vor einer Auflage von Verfahrenskosten oder eines Parteikostenersatzes ist einem 

Anzeiger das rechtliche Gehör zu gewähren 2010 47 259 
- vor Ermessensveranlagung aufgrund einer Vermögensvergleichsrechnung 2008 

71 350 
- s. Migrationsrecht 
- s. Personalrecht 

Rechtsgleichheit 
- Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 2013 79 409 
- Gleichbehandlung im Unrecht 2010 28 153 
- s. Energie, erneuerbare 

Rechtsmittel  
-  2009 10 53 
- Berufung 2011 23 82 
- Beschwerde 2011 23 82 
- Rechtsmittelweg gegen ablehnende Bürgerrechtsentscheide der 

Gemeindeversammlung 2009 48 261 
- s. Einbürgerung (ordentliche) 

Rechtsmittelbelehrung 
- Folgen einer falschen Rechtsmittelbelehrung 2011 75 307 

Rechtsmittellegitimation 
- Der geschädigten Person ist das Recht zur Ergreifung von Rechtsmitteln 

einzuräumen, wenn sie noch keine Gelegenheit hatte, sich zur Frage der 
Konstituierung zu äussern 2011 13 51 

- Die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als 
Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen, gilt als Privatklägerschaft 2011 18 62 

Rechtsöffnung 
- Massgebend für die Prüfung der gehörigen Eröffnung des dem 

Rechtsöffnungsverfahren zugrundeliegenden Entscheides ist der rechtzeitig 
eingebrachte Sachverhalt 2007 3 29 

- von der Vormundschaftsbehörde genehmigte Unterhaltsverträge als definitive 
Rechtsöffnungstitel 2012 1 27 

Rechtsöffnungsverfahren 
- Novenrecht im Rechtsöffnungsverfahren 2007 5 34 

Rechtspflege unentgeltliche 
-  2009 5 35 
- Anspruch von Strafgefangenen auf unentgeltliche Rechtspflege 2013 58 352 

Rechtsverweigerung 
- Rechtsverweigerungsbeschwerde kann nur erheben, wer vorher eine 

entsprechende Verfügung verlangt hat 2008 101 478 
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- s. Migrationsrecht 

Rechtsverzögerung 
- Die unterbliebene Anzeige von Verfahrensfehlern im Verwaltungsverfahren ist 

nach Treu und Glauben zu würdigen 2013 59 355 
- Keine Abmahnungspflicht des Beschwerdeführers als Voraussetzung der 

Rechtsverzögerungsbeschwerde 2013 59 355 
- Verlegung der Verfahrens- und Parteikosten bei gegenstandslos gewordener 

Rechtsverzögerungsbeschwerde 2011 57 243 

Rechtsweggarantie 
- Im Anwendungsbereich des SubmD kein Rechtsschutz unterhalb der 

Schwellenwerte auch unter Geltung der Rechtsweggarantie 2009 37 197 

Register der unterzeichnungsbefugten Personen 
- Alle für den Kanton unterzeichnungsbefugten Personen sind in ein öffentliches 

Register einzutragen 2008 109 501 
- Der Eintrag im Register der unterzeichnungsbefugten Personen hat 

deklaratorischen Charakter 2008 109 501 

Revision 
- als einziger Rechtsbehelf gegen gerichtliche Vergleiche im Eheschutzverfahren 

2013 76 398 
- eines IV-Rentenentscheides 2009 13 71 
- eines Urteils des Versicherungsgerichts 2009 14 73 

Richtplan  
- Fortschreibungs-Kompetenz des Regierungsrats 2012 59 328 
- Mitwirkungsrecht und Anspruch auf rechtliches Gehör der Gemeinde bei 

Änderungen von Festsetzungen im Richtplan 2012 23 163 
- Obwohl der Richtplan nur behördenverbindlich und nicht 

grundeigentümerverbindlich ist, entfaltet er im Baubewilligungsverfahren seine 
Bindungskraft dort, wo das anwendbare Recht den entscheidenden Behörden 
Ermessen einräumt, Interessenabwägungen vorsieht oder mit Hilfe unbestimmter 
Gesetzesbegriffe Handlungsspielräume gewährt 2013 94 462 

Rückforderung 
- von IV-Leistungen 2009 13 71 

Rückweisung 
- Eine Rückweisung bewirkt, dass das Verfahren in den Zustand vor Erlass des 

aufgehobenen Entscheids zurückversetzt wird 2008 55 303 
- Kein Eintritt der Verfolgungsverjährung im Falle der Rückweisung eines 

schuldigsprechenden erstinstanzlichen Urteils zu neuer Entscheidung 2010 9 46 
- Voraussetzungen für die Anfechtung von Rückweisungsentscheiden 2013 20 106 
- s. Noven 
- s. Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts 



2013 Sachregister 607 

Rückzug der Beschwerde 
- Ein Beschwerderückzug hat schriftlich zu erfolgen (Bestätigung der 

Rechtsprechung) 2008 58 311 

Rückzug des Baugesuchs 
- s. Kosten 

Rückzug des Strafantrags 
- Hinderung der Wirksamkeit des Strafantragsrückzugs, der aufgrund einer 

strafrechtlich relevanten Drohung oder Täuschung bewirkt wurde 2010 8 46 

S 

Sanierung belasteter Standorte 
- Legitimation zur Einreichung eines Kostenverteilungsgesuchs nach Art. 32d Abs. 

4 USG 2010 31 167 

Säumnis  
- mit Abgabe der Erklärung über die Verfahrensbeteiligung 2007 52 220 

Schadenabschätzung 
- s. Wildschadenabschätzung 

Schengen Assoziierungsabkommen 
- s. Migrationsrecht 

Schenkungssteuer 
- Errichtung einer Familienstiftung 2007 68 269 

Schlichtungsbehörde 
- Die Schlichtungsbehörde ist kein Gericht. 2011 4 33 

Schlichtungsverfahren 
- Bei Klagen betreffend Krankentaggeldversicherung nach VVG 2011 28 104 

Schuldzinsenabzug 
- Beachtung von Verzugszinsen auf Steuerschulden von Amtes wegen 2011 31 116 
- Schuldzinsenabzug bei einer fremdfinanzierten Rentenversicherung 2010 56 293 
- Verzugs- und Vergütungszinsen sind bei der Veranlagung gleich zu behandeln 

2011 31 116 
- Verzugszinsen betreffend noch nicht beglichene Steuerforderungen sind auch 

Schuldzinsen gemäss § 40 lit. a StG und von den Einkünften abzuziehen 2011 31 
116 

- Zulässigkeit der Wiedererwägung vor Urteilseröffnung 2011 31 116 
- Zulässigkeit verspäteter Anträge vor Steuerrekursgericht 2011 31 116 

Schulhauszuteilungen 
- s. Anfechtbarkeit 
- s. Beschwerdebefugnis der Vorinstanz 
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Schulortszuweisung 
- s. Berufsschule 

Schulpflege 
- Keine Zuständigkeit der Schulpflege zur Vergabe öffentlicher 

Beschaffungsaufträge 2007 39 167 

Schulrat des Bezirks 
- s. Anfechtbarkeit 
- s. Beschwerdebefugnis der Vorinstanz 

Schulrecht  
- Abklärung vormundschaftlicher Massnahmen 2007 119 457 
- Als Transportkostenersatz bei auswärtigem Schulbesuch werden in der Praxis 4/5 

der Jahresabonnementskosten vergütet 2011 49 195 
- Berücksichtigung der Leistungen in der höheren Schulstufe, wenn der Übertritt im 

Beschwerdeverfahren vorsorglich gestattet wurde 2010 41 221 
- Der Entscheid über den Anspruch auf Ausstellung eines Entlassungszeugnisses 

hat Verfügungscharakter und ist mit Beschwerde anfechtbar 2010 44 234 
- Die Abgrenzung schulorganisatorischer Massnahmen von Realakten 2011 48 188 
- Die Abweisung des Gesuches um Umteilung in einen andern Kindergarten stellt 

eine Verfügung dar 2011 48 188 
- Eingriff in die elterliche Obhut 2007 119 457 
- Entscheide der Beschwerdekommission FHNW über Prüfungsergebnisse sind 

beim Verwaltungsgericht anfechtbar 2010 42 225 
- Kein Anspruch von Besuchern einer Privatschule auf Übernahme von Kosten für 

Schulmaterial und Lehrmittel durch die Gemeinde 2012 30 206 
- Kein Wahlrecht des auswärtigen Schulortes bei unzumutbarem Schulweg in der 

Wohngemeinde 2010 43 230 
- Mehrere besondere Umstände können im Einzelfall einen wichtigen Grund für 

den auswärtigen Schulbesuch schaffen 2010 43 230 
- Nichteintretensentscheide, welche eine anfechtbare Verfügung verneinen, können 

mit Beschwerde angefochten werden 2011 48 188 
- Schulversäumnisse 2007 12 55 
- Übertritt von der Real- in die Sekundarschule. Fähigkeiten und Kompetenzen 

können nicht nur mit der Übertrittsempfehlung nachgewiesen werden 2010 41 221 
- Voraussetzungen für eine Zuweisung in eine Sonderschule 2007 119 457 
- Vorsorgliche Massnahmen bei Übertritten in die Oberstufe 2013 50 311 
- Widerhandlung gegen das Schulgesetz 2007 12 55 
- Zuweisung in eine Sonderschule 2007 119 457 
- s. Anfechtbarkeit 
- s. Beschwerdebefugnis der Vorinstanz 
- s. Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 
- s. Obhutsentzug 
- s. Sonderschulung 
- s. vormundschaftliche Massnahmen 
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Schulunterricht 
- Dispensation vom Primarschulunterricht im Fach Englisch 2010 93 459 

Schutzschrift 
-  2007 6 36 

Schutzwürdiges Interesse 
- Verzicht auf aktuelles Rechtsschutzinteresse 2013 45 279 
- s. vorsorgliche Beweisführung 

Selbständige nachträgliche Entscheide 
-  2011 23 82 

Selbstdispensation 
- Für die Besserstellung von Ärzten der medizinischen Grundversorgung bei der 

Selbstdispensation gemäss § 24 Abs. 3 HBV besteht keine zureichende 
gesetzliche Grundlage 2010 40 213 

Selbstvertretung 
- s. Parteientschädigung 

Sicherstellung Parteikosten  
- Beurteilung der Zahlungs(un)fähigkeit 2007 4 31 

Sicherungsentzug 
- s. Entzug des Führerausweises 

Sistierung  
- der IV-Rente während eines Massnahmenvollzugs 2013 6 44 

SN-Normen 
- Anwendung der SN-Norm 640 241 bezüglich der Markierung eines 

Fussgängerstreifens 2011 99 457 

Sonderfall 
- Für die Beantwortung der Frage, ob ein Sonderfall gemäss § 17 WnD vorliegt, ist 

abzuklären, ob die der erhobenen Gebühr zugrunde liegende Nutzung aus 
objektiven Gründen nur während eines Bruchteils des Jahres stattfinden kann 
2009 102 451 

Sondernutzungsplanung  
- Anfechtungsmöglicheit der Weigerung des zuständigen Gemeindeorgans, einen 

Sondernutzungsplan zu erlassen 2007 117 445 
- Bedeutung der Sockellinie 2009 32 156 
- Verkehrstechnische Dimensionierung der Erschliessungsstrasse steht nicht im 

freien Ermessen der Gemeinde 2009 32 156 
- Voraussetzungen, damit der Regierungsrat an Stelle des zuständigen kommunalen 

Organs einen Planungsentscheid fällen kann 2007 117 445 
- s. behindertengerechtes Bauen 
- s. Gestaltungsplan 
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Sonderschulung 
- Zuweisung in eine Sonderschule 2007 119 457 

Sozialabzüge 
- Invalidenabzug: Abgrenzung zu den Krankheits- und Unfallkosten und zu den 

behinderungsbedingten Kosten 2010 57 298 

Sozialhilfe  
- Alimentenbevorschussung: fehlende Beschwerdelegitimation des 

Unterhaltsschuldners 2009 56 291 
- Angemessene Wohnungsgrösse eines sorgeberechtigten Elternteils, dessen Kind 

fremd platziert ist 2010 37 205 
- Anrechnung von rückwirkend an Sozialhilfebezüger ausbezahlten und bereits 

verbrauchten Sozialversicherungsleistungen als hypothetisches Vermögen 2013 
47 299 

- Anrechnung von Unterhaltsbeiträgen als eigene Mittel 2008 43 256 
- Anwendbarkeit der Mietzins-Richtlinien für Junge Erwachsene 2009 45 236 
- Auslandaufenthalt (Ferien) eines Sozialhilfeempfängers 2008 37 225 
- Befristung der Sozialhilfe als Ausfluss des Bedarfsdeckungsprinzips 2009 43 227 
- Beschwerdelegitimation der Gemeinde in Sozialhilfesachen 2008 54 303 
- Beteiligung des Kantons an Institutionen der Tagesbetreuung von Kindern 2011 

44 173 
- Betriebskosten eines Motorfahrzeugs (§ 10 Abs. 5 lit. c SPV): Wird ein 

Motorfahrzeug von einem Dritten zur Verfügung gestellt, so muss dessen 
Benützung durch den Sozialhilfeempfänger eine gewisse Intensität aufweisen 
2008 38 230 

- Betriebskosten eines Motorfahrzeugs (§ 10 Abs. 5 lit. c SPV): Eine kumulative 
Anwendung des Abzugs gemäss Satz 1 und die Anrechnung von eigenen Mitteln 
gemäss Satz 3 ist ausgeschlossen 2008 47 268 

- Darlehen sind grundsätzlich als eigene Mittel anzurechnen 2009 44 232 
- Fehlende Zuständigkeit des Kantonalen Sozialdienstes 2009 45 236 
- Gemeindeautonomie im Zusammenhang mit Kürzungen 2008 45 262 
- Grundbedarf und Eigenverantwortung 2009 44 232 
- Inkassohilfe für Kindesunterhaltsbeiträge 2011 46 179 
- Kantonsbeitrag an die Kosten der materiellen Hilfe 2007 46 195 
- Keine Rückweisung, wenn eine Anordnung für die Zukunft neu verfügt werden 

muss 2009 45 236 
- Kürzung bei gebundenen Auslagen (Grenze) 2008 46 265 
- Meldepflicht: Mitteilung eines Ferien-/Auslandaufenthalts 2008 37 225 
- Motorfahrzeugkosten als Erwerbsunkosten und situationsbedingte Leistung 2010 

39 208 
- Notwendigkeit eines privaten Motorfahrzeuges 2010 39 208 
- Rechtsmissbrauch 2013 47 299 
- Rückwirkende Einstellung der materiellen Hilfe 2010 38 206 
- Rückzahlung unrechtmässiger Leistungsbezüge 2011 45 177 
- Sozialhilferechtliche Stellung anerkannter Flüchtlinge 2009 45 236 
- Therapieaufenthalte suchtmittelabhängiger Personen 2008 41 245 
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- Unterstützungswohnsitz: Beweislast für einen Wegzug und Verbot der 
Abschiebung 2012 28 193 

- Verstoss gegen Mitwirkungs- und Meldepflicht 2011 45 177 
- Verwandtenunterstützungspflicht: Eine Auflage / Weisung zur Abtretung eines 

nicht angefallenen Erbteils ist ohne die freiwillige Zustimmung des Erblassers 
unzulässig 2008 44 259 

- Voraussetzungen der Anrechnung eigener Mittel ist die Verfügbarkeit 2009 42 
223 

- Voraussetzungen, unter denen überhöhte Wohnkosten von Anfang an nicht 
übernommen werden müssen 2013 49 305 

- Wiedererwägung 2009 42 223 
- s. Auflagen und Weisungen 
- s. Parteientschädigung 
- s. unentgeltliche Rechtsverbeiständung 
- s. Unterstützungswohnsitz 

Spitalfinanzierung 
- Zweckentfremdung und Veräusserung von Anlagen und Liegenschaften 2011 52 

207 

Sportanlage 
- Beurteilungsmethoden 2008 23 109 
- Lärmermittlung bzw. -beurteilung einer Sportanlage; Massgeblichkeit der 

Vollzugshilfe des BAFU 2012 20 135 
- Lärmprognose 2008 23 109 
- Umweltverträglichkeit 2008 23 109 

Staffelung 
-  2009 31 153 

Standortevaluation- und -koordination 
- Verpflichtung der Mobilfunkbetreiberinnen und -betreiber den am besten 

geeigneten Antennenstandort zu wählen 2010 88 436 

Steuerrecht 
- Besteuerung des Einmalzinsanteils einer Diskontobligation ohne überwiegende 

Einmalverzinsung 2008 20 89 
- Erträge aus einer Photovoltaik-Anlage 2010 52 273 
- Grundsätze und Berechnung der Höchstbelastung; Berechnung der 

Steuerreduktion im interkantonalen Verhältnis 2008 21 98 
- Grundsatz der Familienbesteuerung 2012 17 106 
- Vermögensbewertung bei Beteiligungen von Ehegatten 2012 17 106 
- s. behinderungsbedingte Kosten 
- s. Berufskosten 
- s. Gewinnungskosten 
- s. Grundstückschätzung 
- s. Kostenverlegung 
- s. Parteientschädigung 
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- s. Schuldzinsenabzug 
- s. Steuerstrafrecht 
- s. Steuerumgehung 
- s. verdeckte Gewinnausschüttung 

Steuerstrafrecht 
- Die Ausübung der Funktion als Strafbefehlsrichter durch Sachbearbeiter im 

kantonalen Steueramt erfordert eine formelle Ermächtigung 2008 22 103 
- Über die Unterschriftsberechtigung ist eine Liste zu führen, die von den 

Rechtsunterworfenen eingesehen werden kann 2008 22 103 

Steuerumgehung 
- Schuldzinsenabzug bei einer fremdfinanzierten Rentenversicherung 2010 56 293 
- Verkauf einer Diskontobligation ohne überwiegende Einmalverzinsung acht Tage 

vor dem Verfall an die Bank stellt vorliegend eine Steuerumgehung dar 2008 20 
89 

Stiftung 
- Eine private Stiftung kann Grundstücke des Stiftungsvermögens nicht mit einem 

Selbstbindungsakt von der Beitragspflicht an die Erschliessung befreien 2011 77 
321 

Stipendien 
- s. Ausbildungsbeiträge 

Straf- und Massnahmenvollzug 
- Anspruch von Strafgefangenen auf unentgeltliche Rechtspflege 2013 58 352 
- Beschränkungen der Freiheitsrechte von Strafgefangenen (Besuchsmodalitäten) 

2013 45 279 
- Der Verurteilte wird in angemessener Weise an den Kosten des Vollzugs beteiligt, 

wenn er grundlos eine ihm zugewiesene Arbeit verweigert 2009 24 97 
- Eine abstrakte Fluchtgefahr allein genügt nicht für die Verweigerung eines 

begleiteten Ausgangs 2012 27 189 
- Fachkommission zur Überprüfung der Gemeingefährlichkeit von Straftätern und 

Straftäterinnen im Freiheitsentzug. Zusammensetzung und Verfahren vor der 
Fachkommission 2008 16 67 

- Im Straf- und Massnahmenvollzug besteht auch nach Erreichen des ordentlichen 
Pensionsalters eine Arbeitspflicht; dies gilt auch für verwahrte Täter 2009 24 97 

- Sistierung einer IV-Rente 2013 6 44 
- Zwangskastration 2013 46 285 
- s. Ausstand 
- s. bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug 

Strafantragsrückzug 
- Hinderung der Wirksamkeit des Strafantragsrückzugs, der aufgrund einer 

strafrechtlich relevanten Drohung oder Täuschung bewirkt wurde 2010 8 46 
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Strafbefehlskompetenz der Staatsanwaltschaft 
- Eine allfällige Widerrufsstrafe ist für die Strafobergrenze von sechs Monaten 

miteinzuberechnen 2011 22 75 

Strafrahmen 
- erhöhter 2011 12 49 

Strafversetzung 
- s. Personalrecht 

Strafzumessung 
- bei echter Konkurrenz zwischen versuchtem und vollendetem Delikt 2010 7 45 

Strassenreklame 
- Baubewilligungspflicht von Strassenreklamen 2007 118 448 
- Der Regierungsrat darf eine Baubewilligung für Strassenreklamen im Bereich von 

Nationalstrassen 1. und 2. Klasse nur erteilen beziehungsweise eine Beschwerde 
auf Erteilung der Baubewilligung nur gutheissen, falls die bundesrechtlich 
verlangte Genehmigung des zuständigen Bundesamts vorliegt 2009 101 449 

- Festlegung der Bewilligungsgebühr für die Errichtung von temporären Reklamen 
entlang der Kantonsstrasse 2007 118 448 

- Gebühr für die strassenverkehrsrechtliche Bearbeitung des 
Strassenreklamegesuches 2007 118 448 

- Verhältnis zwischen Bundesrecht und kantonalem Recht 2007 118 448 

Strassenverkehrsrecht 
- Entzug Führerausweis; vorsorglicher Sicherungsentzug; Verfahrens- und 

Parteikostenverlegung nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 
4. Dezember 2007 bei Gegenstandslosigkeit des Verfahrens betreffend 
vorsorglicher Sicherungsentzug des Führerausweises 2009 22 95, 2009 52 280, 
2013 9 51, 2013 54 345 

- Entzug Führerausweis; Warnungsentzug; Parteikostenverlegung gemäss 
Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 4. Dezember 2007 bei teilweisem Obsiegen 
2009 23 95, 2009 51 278 

- s. Entzug des Führerausweises 
- s. Fussgängerstreifen 
- s. Gutachten 

Streitgegenstand 
- Im Rechtsmittelverfahren 2010 24 122 
- s. Einsprache 

Streitwert  
- Bestimmung des Streitwerts in Sozialhilfefällen, in denen sich der Entscheid auch 

in Zukunft auf die Berechnung der materiellen Hilfe auswirkt 2007 44 191 
- In Mietzinsfestsetzungsverfahren gilt als Streitwert für die Bemessung der 

Parteientschädigung nicht der zwanzigfache, sondern nur der vierfache Betrag der 
einjährigen Nutzung oder Leistung 2013 73 390 
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Stromgebühren 
- Der Einzug verfallener Gebühren durch Erhöhung des Tarifs für den laufenden 

Strombezug ist bundesrechtswidrig 2007 17 71 
- s. Energieversorgung 

Submissionen  
- Abänderung eines wesentlichen Teils des Angebots 2008 30 173 
- Abgrenzung selektives / offenes Verfahren 2010 34 185 
- Allgemeine Grundsätze zur Bewertung der Qualitätskriterien 2007 38 157 
- Arbeitsgemeinschaften 2009 38 200 
- Ausschluss eines Anbieters wegen Angebot mit Vorbehalt 2013 36 189 
- Ausschluss eines Anbieters wegen Nichteinhaltung der Eingabefrist 2013 38 214 
- Ausschluss eines Anbieters wegen spekulativem Angebot (kombiniertes Auf- und 

Abpreisen mehrerer Einheitspreispositionen unter Verletzung entsprechender 
Preisbildungsregeln) 2011 41 151 

- Ausschreibung, öffentliche 2008 32 183 
- Ausstand eines Gemeinderats, der Arbeitnehmer der Zuschlagsempfängerin ist 

2012 24 167 
- Bereinigung der Angebote; Anforderungen an die Offertbereinigung; 

Transparenzgebot, Grundsatz der Gleichbehandlung; nachträgliche Abänderung 
eines wesentlichen Teils des Angebots 2008 30 173 

- Beschwerdebefugnis; De-facto-Vergabe 2013 37 193 
- Beschwerdefrist; Rechtzeitigkeit der Beschwerde; De-facto-Vergabe 2013 37 193 
- Beschwerdelegitimation; wer im Rahmen eines Einladungsverfahrens nicht zum 

Kreis der potentiellen Anbieter gehört, ist nicht befugt den Inhalt der 
Submissionsunterlagen anzufechten 2008 33 191 

- Contracting Holzschitzelheizung mit Wärmeverbund ist im konkreten Fall ein 
öffentlicher Auftrag; Vergleichbarkeit dieses Contractings mit Infrastruktur-
Public-Private-Partnerships (PPP) 2012 26 176 

- De-facto-Vergabe 2013 37 193 
- Diskriminierungsverbot 2008 32 183, 2008 33 191 
- Eignungskriterien; nachträgliche Lockerung, Rechtsgleichheit 2013 39 219 
- Einladungsverfahren; Berechtigung, nur Anbieter eines bestimmten Produkts 

einzuladen 2008 33 191 
- Eventualpositionen 2011 40 149 
- freihändige Vergabe; aufgrund technischer Besonderheiten 2009 39 207 
- Fristen; Einhaltung der Eingabefrist 2013 38 214 
- Gleichbehandlungsgrundsatz im Zusammenhang mit der Bereinigung der 

Angebote 2008 30 173 
- In-house-Vergabe, Quasi-in-house-Vergabe, In-state-Vergabe 2013 37 193 
- Keine Zuständigkeit der Schulpflege zur Vergabe öffentlicher 

Beschaffungsaufträge 2007 39 167 
- Konzession: Verhältnis zwischen Konzessionserteilung und öffentlichem 

Beschaffungswesen 2012 26 176 
- Kostendach: Bedeutung eines Kostendachs in einer Gesamtleistungssubmission 

2007 40 172 
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- Lose; Anforderungen an die Zulässigkeit einer nachträglichen Aufteilung in Lose 
2012 25 171 

- öffentlicher Auftrag: Contracting Holzschnitzelheizung mit Wärmeverbund 2012 
26 176 

- Partei- und Vertretungskosten im Schadenersatzverfahren 2009 40 210 
- "Per-Positionen" 2011 40 149 
- Preisbewertung 2007 38 157 
- Quasi-in-house-Vergabe 2013 37 193 
- Rechtsschutz: Im Anwendungsbereich des SubmD kein Rechtsschutz unterhalb 

der Schwellenwerte auch unter Geltung der Rechtsweggarantie 2009 37 197 
- Rechtsschutz: Kein Rechtsschutz unterhalb der Schwellenwerte seit der Revision 

des Submissionsdekrets vom 18. Oktober 2005 2007 37 153 
- Schadenersatzansprüche nach § 38 SubmD 2013 37 193 
- Selektives Verfahren; Beschränkung der Anbieterzahl nach § 7 Abs. 2 Satz 4 

SubmD (zur effizienteren Abwicklung) 2010 34 185 
- Spekulatives Angebot (kombiniertes Auf- und Abpreisen mehrerer 

Einheitspreispositionen unter Verletzung entsprechender Preisbildungsregeln) als 
Ausschlussgrund vom Verfahren 2011 41 151 

- Subkriterien 2009 38 200 
- Teilkriterien 2009 38 200 
- Teilung des Auftrags; Anforderungen an die Zulässigkeit einer nachträglichen 

Aufteilung in Lose 2012 25 171 
- Transparenzgebot im Zusammenhang mit der Bereinigung der Angebote 2008 30 

173 
- Transparenzgebot im Zusammenhang mit Eventualpositionen / "Per-Positionen" 

2011 40 149 
- Varianten: Bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit einer Variante mit der 

Amtslösung kommt der Vergabestelle ein grosser Ermessensspielraum zu 2007 38 
157 

- vergaberechtswidrig erfolgte Vergabe (De-facto-Vergabe); Konsequenzen 2013 
37 193 

- Wahl der richtigen Verfahrensart; Die Vergabestelle hat vorgängig der 
Ausschreibung des Auftrags eine möglichst zuverlässige Schätzung der 
mutmasslichen Auftragssumme nach sachlichen Kriterien und aufgrund allfälliger 
Erfahrungswerte vorzunehmen 2008 34 196 

- Zuschlagskriterien; Anforderung, dass das Produkt bzw. die Anlage "aus der 
gleichen Firma" stammen muss 2009 38 200 

- Zuschlagskriterien; "Anteil Wertschöpfung in der Schweiz" 2009 38 200 
- Zuschlagskriterien; "gerechte Abwechslung und Verteilung" 2008 31 179 
- Zuschlagskriterien; "Termin" 2011 42 161 
- Zuschlagskriterien; Unterteilung in Sub- oder Teilkriterien 2009 38 200 
- Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts; De-facto-Vergabe 2013 37 193 
- Zuständigkeit gemäss § 38 SubmD 2009 40 210 

Subsidiarität 
- s. Migrationsrecht 
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Subvention 
- s. Verjährung 

T 

Taxiwesen 
- Eine generelle Bewilligungspflicht für die gewerbsmässige Personenbeförderung 

erfordert eine gesetzliche Grundlage 2011 50 199 
- Voraussetzungen der Vergabe von Standplätzen auf öffentlichem Grund 2011 50 

199 

Teilentscheid 
- s. Vorentscheid 

Teilnahmerechte bei Beweiserhebungen 
- Grundsatz der getrennten Einvernahme mehrerer Personen 2011 20 64 

Teilung der Freizügigkeitsleistungen nach Ehescheidung 
- Barauszahlung 2010 15 63 
- Unmöglichkeit der Teilung nach WEF-Vorbezug 2012 11 71 
- Verfahrenskosten 2010 16 66 
- Vergleich 2010 15 63 
- WEF-Vorbezug 2009 20 90, 2011 27 102 

Tempo-30-Zone 
-  2013 97 484 

Terrainveränderung 
- Terrainveränderung in der Landwirtschaftszone; Bewilligungsfähigkeit aufgrund 

unsachgemässer Ausführung mit falschem Material verneint 2013 93 457 

Terrassenhaus  
- Überdachte und vorspringende Terrassen zählen nicht zur Terrassenfläche 2011 

97 440 

terrassierte Bauweise 
-  2009 31 153 

Traktandenliste 
- s. Gemeindeversammlung 

Treppen 
- s. Fluchtweg 

Treu und Glauben 
- s. Vertrauensschutz 
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U 

Überführung  
- einer Liegenschaft vom Geschäfts- ins Privatvermögen: durch eindeutige, den 

Steuerbehörden klar bekannt gegebene Behandlung in der Buchhaltung 2007 22 
83 

Übergangsrecht  
- s. Personalrecht 

Überspitzter Formalismus 
- s. Politische Rechte 
- s. Unterschrift 

Überstellungsfrist 
- s. Migrationsrecht 

Umweltrecht 
- s. Kostenverteilung 
- s. Lärmschutz 
- s. Terrainveränderung 

Umweltschutz 
- s. Lärmschutz 

Unabhängigkeit 
- s. Anwaltskommission 
- s. Anwaltskommission, Registereintrag 

Unentgeltliche Rechtspflege  
-  2009 5 35 
- Anspruch von Strafgefangenen auf unentgeltliche Rechtspflege 2013 58 352 
- Beschwerdelegitimation der Gegenpartei 2012 2 29 
- Honorar des unentgeltlichen Rechtsvertreters 2013 75 396 
- Notwendigkeit einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistands in Verfahren 

betreffend Art. 308 ZGB 2013 74 394 
- Verpflichtung der unterliegenden Partei zur Bezahlung der Parteientschädigung an 

den unentgeltlichen Rechtsbeistand der Gegenpartei 2013 77 400 
- von Bezügern von Ergänzungsleistungen 2010 13 57 

Unentgeltliche Rechtsverbeiständung  
- im Verfahren vor Versicherungsgericht betreffend Teilung der 

Freizügigkeitsguthaben nach Ehescheidung 2008 11 51 
- Unterschiedliche Anspruchsvoraussetzungen im Verfügungs- und 

Rechtsmittelverfahren 2008 52 297 
- Wahrt eine Kürzung der Sozialhilfe die Existenzsicherung nach § 15 Abs. 2 SPV, 

ist die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsvertreters nur dann geboten, wenn 
besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der 
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen wäre 2007 45 194 
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Unterhalt im Präliminarverfahren 
-  2009 1 25 

Unterhaltsklage 
- Gehörsverletzung, wenn das mit der Unmündigenunterhaltsklage befasste Gericht 

sich mit der schlichten Genehmigung eines zwischen dem Beistand und dem 
Vater des Kindes geschlossenen Unterhaltsvereinbarung begnügt, ohne die 
Kindsmutter angehört zu haben 2009 3 28 

Unterschrift 
- Die Unterschrift muss in räumlicher und zeitlicher Hinsicht nicht mit der 

Ausfertigung und dem Text zusammenfallen, solange der Bezug zur 
Beschwerdeschrift sichergestellt und die Identifikation gewährleistet ist. Wird auf 
eine Beschwerde eines Laien, welche die genannten Voraussetzungen erfüllt, 
nicht eingetreten, liegt überspitzter Formalismus vor 2008 51 295 

Unterschriftsregelung 
-  2010 78 371 

Unterstützungswohnsitz 
- Bestimmung des interkantonalen Unterstützungswohnsitzes 2008 39 232 
- Interkantonaler Unterstützungswohnsitz: Bei anerkannten Flüchtlingen, welche 

die Niederlassungsbewilligung erlangt haben, sind die Bestimmungen des ZUG 
über die Unterstützung von Ausländern mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 20 
i.V.m. Art. 4-10 ZUG) anwendbar 2008 39 232 

- Interkantonaler Unterstützungswohnsitz: Voraussetzungen eines 
Richtigstellungsbegehrens nach Art. 28 ZUG 2008 39 232 

- Keine Veränderung durch einen vorübergehenden Ferienaufenthalt im Ausland 
2008 37 225 

Untersuchungsgrundsatz  
- Die Steuerbehörden müssen eigene Abklärungen durchführen und dürfen nicht 

ohne Weiteres auf eine ausserkantonale Veranlagung abstützen 2013 86 432 
- s. Noven 
- s. Personalrecht 

Untersuchungsmaxime 
- s. Migrationsrecht 

Unterzeichnungsbefugnis 
- Mitarbeitenden des Kantons kommt bereits mit Erteilung der Ermächtigung 

Unterzeichnungsbefugnis zu, der Eintrag im Register der 
unterzeichnungsbefugten Personen hat deklaratorischen Charakter 2008 109 501 

Urteil 
- Ergänzung nach Rechtskraft 2009 10 53 

Urteilseröffnung 
- Bindung des Gerichts an das Urteilsdispositiv 2010 12 51 
- s. Schuldzinsenabzug 
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V 

Veranlagungsverfahren  
- Abgrenzung Schätzungsverfahren/Veranlagungsverfahren 2013 19 101 
- s. Feststellungsverfügung 

Verdeckte Gewinnausschüttung 
- "Darlehensgewährung" im Kontokorrentverhältnis 2008 19 82 
- Die Beurteilung, ob eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt, erfolgt bei 

einem Kontokorrentverhältnis auf den Zeitpunkt der Saldoziehung 2008 19 82 
- Die Beweislast für das Missverhältnis zwischen den gegenseitigen Leistungen 

trägt die Veranlagungsbehörde 2008 19 82 

Vereinigung 
- s. Parteientschädigung 
- s. Verfahrenskosten 

Verfahren  
- Auf Einbürgerungsverfahren findet Art. 6 EMRK keine Anwendung 2010 45 239 
- Auf Steuerverfahren findet Art. 6 EMRK keine Anwendung 2009 54 289 
- Keine Wiederholung des Bewilligungsverfahrens wegen fehlender Zustimmung 

des für den Denkmalschutz zuständigen Departements zur Errichtung einer 
Mobilfunkanlage 2010 89 438 

- Mündliche Verhandlung 2009 54 289, 2010 45 239, 2011 32 123 
- Reduktion eines Bauprojekts auf die erlaubten Dimensionen, Durchführung bzw. 

Nachholung eines Baugesuchsverfahrens 2012 58 327 
- s. Migrationsrecht 
- s. Personalrecht 

Verfahrensbeteiligung  
- im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren 2007 52 220 

Verfahrensdauer 
- Administrativverfahren: keine Unterschreitung der gesetzlichen 

Mindestentzugsdauer 2012 13 89 
- Administrativverfahren: nach wie vor sinngemässe Anwendung der 

strafrechtlichen Verjährungsfristen 2012 13 89 

Verfahrenshandlungen 
-  2013 1 27 

Verfahrenskosten  
-  2009 10 53 
- ausnahmsweise Kostenpflicht im Verfahren vor Versicherungsgericht bei 

mutwilliger Verletzung der Mitwirkungspflichten 2008 12 52 
- Die Vereinigung von Beschwerdeverfahren verändert das Kostenrisiko der 

beteiligten Parteien nicht 2007 56 228 
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- Ein verminderter Bearbeitungsaufwand aus einer Vereinigung von 
Beschwerdeverfahren führt zu einer Reduktion der jeweiligen Staatsgebühr 2007 
56 228 

- Motivierungskosten sind Verfahrenskosten 2010 12 51 

Verfahrensleitung 
-  2011 3 30 

Verfolgungsverjährung 
- Kein Eintritt der Verfolgungsverjährung bei Rückweisung eines 

schuldigsprechenden erstinstanzlichen Urteils zu neuer Entscheidung 2010 9 46 

Verfristung 
- s. Migrationsrecht 

Verfügung 
- Der Entscheid über den Anspruch auf Ausstellung eines Entlassungszeugnisses 

hat Verfügungscharakter und ist mit Beschwerde anfechtbar 2010 44 234 
- s. Personalrecht 
- s. Schulrecht 

Verfügungseröffnung 
-  2013 105 550 

Vergleich 
- Einigung aller Parteien als Voraussetzung des Vergleichs im 

Beschwerdeverfahren 2013 61 360 
- Verfahrenserledigung nach VRPG durch Vergleich/Vereinbarung 2013 55 346 

Vergleich, gerichtlicher 
- im Rahmen eines Eheschutzverfahrens 2013 76 398 

Verhältnismässigkeit 
- s. fürsorgerische Freiheitsentziehung 
- s. Migrationsrecht 
- s. Rayonverbot 
- s. Zwangsmassnahmen 
- s. Zwangsmassnahmen gemäss § 241a StPO 

Verjährung 
- Nach Subventionsgesetz: analoge Anwendung von Art. 67 OR bzgl. Beginn der 

relativen Verjährungsfrist 2009 74 333 
- öffentlich-rechtlicher Ansprüche 2009 57 295 

Verkehrswert 
-  2007 69 272 

Verluste 
- Übertragung eines Betriebes an einen Nahestehenden 2012 35 231 
- Verlust bei der Übertragung eines Landwirtschaftbetriebes an einen Nachkommen 

2008 64 331 
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- Verlustvortrag 2009 66 312 

Vermögensertrag 
- Teilsatzbesteuerung 2012 42 261 
- Teilsatzverfahren 2012 44 267 

Vermögenssteuer 
- Dividendenentlastung für qualifizierte Beteiligungen an Unternehmungen mit Sitz 

im Ausland 2011 72 292 
- keine Besteuerung von Vermögensteilen aus Güterrecht vor Rechtskraft eines 

Scheidungsurteils 2007 65 258 
- Vermögensbewertung bei Beteiligungen von Ehegatten 2012 17 106 

Versuch 
- Strafzumessung bei echter Konkurrenz zwischen versuchtem und vollendetem 

Delikt 2010 7 45 

Vertrag, öffentlichrechtlicher 
- Aufklärungspflicht der Gegenpartei 2011 75 307 
- Auslegung von sogenannten Bewirtschaftungsverträgen, bei unverschuldeter 

Teilunmöglichkeit 2008 73 363 

Vertrauensschutz  
- Nachweis nachteiliger Dispositionen, wenn diese in (behaupteten) Unterlassungen 

bestehen 2007 51 217 
- Voraussetzungen für die Verbindlichkeit einer unrichtigen Auskunft 2007 51 217 
- s. Migrationsrecht 

Vertretung, anwaltliche 
- Vollmacht für eine bestimmte Steuerperiode bezieht sich nicht automatisch auch 

auf Verfahren, die andere Steuerperioden betreffen 2007 48 211 

Vertretung, gewerbsmässige 
-  2013 72 389 

Verursacher 
- "Verursacher" gemäss Art. 32d Abs. 4 USG 2010 31 167 

Verwaltungsrat 
- s. Parteientschädigung 

Verwaltungszwang 
- Die Prüfung der (nachträglichen) Bewilligungsfähigkeit einer rechtswidrigen 

Baute im Beseitigungsverfahren setzt nicht in jedem Fall die Durchführung eines 
nachträglichen Baubewilligungsverfahrens voraus 2011 33 125 

Verwarnung  
- s. Migrationsrecht 
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Vollstreckung 
- Eine Verfügung mit Fristansetzung zur Erfüllung von Auflagen einer 

Baubewilligung ist ein verfahrensleitender Zwischenentscheid im 
Vollstreckungsverfahren 2010 49 261 

- Festsetzung des Vollzugsbeginns beim Führerausweisentzug 2013 56 349 
- Geltung der Rechtsstillstandsfristen im Beschwerdeverfahren gegen 

Vollstreckungsentscheide 2013 57 352 
- Keine Beurteilung der vorzeitigen Wiedererteilung des Führerausweises im 

Beschwerdeverfahren gegen den Vollstreckungsentscheid 2013 56 349 
- Keine provisorische Rechtsöffnung bei öffentlich-rechtlichen Forderungen 2009 

58 296 
- Verfahrensetappen im Vollstreckungsverfahren 2011 61 259 
- Verhältnis des Vollstreckungsverfahrens zu § 159 BauG 2011 62 262 
- Wiederholte Vollstreckungsverfügungen sind anfechtbare Entscheide 2011 61 259 
- Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts, wenn ein nicht wieder gutzumachender 

Nachteil droht 2010 49 261 
- Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts zur Beurteilung von Beschwerden gegen 

Vollstreckungsentscheide der Staatsanwaltschaft betreffend die Einziehung von 
Gegenständen 2012 32 221 

- Zwangsandrohung in der Sachverfügung nach § 81 Abs. 2 VRPG 2011 62 262 

Voranfrage 
- Abgrenzung der Auskunft i.S.v. § 28 ABauV zum Vorentscheid 2007 30 105 
- Befangenheit der Baukommission 2009 35 181 
- Gegenstand der Voranfrage 2007 30 105 
- öffentliche Auflage von Voranfrageakten im Baubewilligungsverfahren 2007 30 

105 
- Vorbefassung der mit der Voranfrage befassten Behörde im nachfolgenden 

Baubewilligungsverfahren 2007 30 105 
- Zulässigkeit 2009 35 181 

Vorbefassung  
- Befangenheit wegen Vorbefassung 2008 3 29 
- s. Voranfrage 

Vorbereitung der Heirat 
- s. Migrationsrecht 

Vorbereitungshaft 
- s. Migrationsrecht 

Vordatierte Sendung 
- s. Fristwiederherstellung 

Vorentscheid  
- Abgrenzung zur Auskunft i.S.v. § 28 ABauV 2007 30 105 
- Anforderungen an die Publikation des Vorentscheidgesuchs 2008 28 169 
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- Auch für einen Vorentscheid gilt als Sachentscheidsvoraussetzung das Erfordernis 
des schutzwürdigen eigenen und aktuellen Interesses. Dieses ist zu bejahen, wenn 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass die gesuchstellende Person ein 
Bauvorhaben tatsächlich realisieren kann und wird 2007 116 442 

- Zulässigkeit 2008 28 169 

Vormundschaftliche Massnahme 
- Abklärung vormundschaftlicher Massnahmen bei einer Zuweisung in eine 

Sonderschule. 2007 119 457 

Vorschlagsrecht 
- Der fehlende Hinweis auf das Vorschlagsrecht hinsichtlich des Mandatsträgers 

oder der Mandatsträgerin stellt eine formelle Rechtsverweigerung dar 2013 65 
370 

Vorsorgeprinzip 
- Weitere betriebliche Massnahmen gestützt auf das Vorsorgeprinzip nach Art. 11 

Abs. 2 USG für ein in der Altstadt gelegenes Kulturlokal zum Schutz der 
Nachbarschaft vor übermässigen Immissionen 2009 104 460 

Vorsorgliche Massnahme 
- s. Personalrecht 
- s. Schulrecht 

Vorsorglicher Sicherungsentzug 
- s. Strassenverkehrsrecht 

Vorzeitiger Straf- und Massnahmenvollzug 
- Beschränkungen der Freiheitsrechte von Strafgefangenen (Besuchsmodalitäten) 

2013 45 279 

W 

Waffenrecht 
- Ausnahmebewilligung zum Erwerb einer Seriefeuerwaffe zu Sammelzwecken 

2007 47 203 
- Voraussetzungen für eine vorläufige Waffenbeschlagnahmung 2008 48 271 

Wanderwege 
- Brücken sind Bauten einer bewilligungspflichtigen Nutzung eines Gewässers und 

damit Eigentum des Strasseneigentümers 2010 29 156 
- Der Kanton hat nur jene Wanderwege des kantonalen Wanderwegnetzes zu 

unterhalten, die keinem anderen Zweck dienen bzw. denen keine andere 
(Erschliessungs-) Funktion zukommt 2010 29 156 

Warnungsentzug 
- s. Entzug des Führerausweises 
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Wasserrechte 
- s. ehehafte Wasserrechte 

Wegweisung 
- s. Migrationsrecht 
- s. Polizeiwesen 

Wegweisungsentscheid 
- s. Migrationsrecht 

Weidzaun 
- Mit einem "Weidezaun" werden weidende Tiere umzäunt; zu anderen Zwecken 

umzäunte Flächen - z.B. für Hunde oder andere Heimtiere - fallen nicht unter 
dieses Privileg 2011 95 425 

Weihnachtsbeleuchtung 
- immissionsrechtliche Beurteilung einer Weihnachts- und Ganzjahresbeleuchtung 

2013 33 159 

Weiterbildungskosten 
- Kosten für ein Vollzeit-Fachhochschulstudium können von Einkommen aus 

Vermögenserträgen nicht als Weiterbildungskosten in Abzug gebracht werden 
2013 79 409 

- Kosten für eine Haushaltshilfe 2009 62 306 
- Kosten für Schulbesuch im Rahmen der Lehre 2008 62 328 

Wertschriftenhändler 
- Gewerbsmässiger Wertschriftenhandel als Nebenerwerbstätigkeit kann selbst bei 

einer einzigen Wertschriftentransaktion vorliegen 2007 21 83 

Widerruf  
-  2013 103 541 
- Rückwirkende Einstellung der Sozialhilfe als Widerruf 2010 38 206 

Widerruf der Niederlassungsbewilligung 
- s. Migrationsrecht 

Wiederaufnahme  
-  2013 103 541 
-  2013 105 550 
- Frist nach § 66 Abs. 1 VRPG 2011 60 255 
- Subsidiarität des Wiederaufnahmeverfahrens 2011 60 255 
- Verletzung von Vorschriften über die rechtmässige Zusammensetzung der 

entscheidenden Behörde 2011 60 255 

Wiedererwägung  
-  2013 103 541 

Wiederherstellung der Frist  
- Voraussetzungen 2007 48 211 
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Wildschadenabschätzung 
- s. Beweiswürdigung 

Windenergieanlage 
- Planungspflicht nach Art. 2 RPG/Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG 

(Anwendungsfall einer nicht UVP-pflichtigen Windeenergieanlage in einer 
Landschaftsschutzzone) 2012 59 328 

Wirtschaftsfreiheit 
- s. Taxiwesen 

Wohnsitzbegriff 
- Bei den Familienzulagen 2011 24 89 

Z 

Zahlung fremder Schulden 
-  2013 66 371 

Zeugnisverweigerungsrecht 
- Die über eine Amtsgeheimnisentbindung entscheidende vorgesetzte Behörde darf 

nicht über das Vorhandensein eines Zeugnisverweigerungsrechts befinden 2013 
102 533 

Zonenkonformität  
- Die Baubewilligung für ein nutzungsplankonformes Bauvorhaben darf nicht mit 

der Begründung verweigert werden, das Vorhaben widerspreche dem kantonalen 
Richtplan 2013 94 462 

- Einkaufsanlage in Industriezone 2009 34 176 
- hobbymässige Haltung von drei Pferden 2012 60 336 
- Hühnerhaltung und -zucht in einer Wohnzone 2012 19 122 
- Kindertagesstätten in einer Wohnzone 2010 27 142 
- Rechtmässigkeit der Beschränkung der Haltung von maximal vier Hunden in 

einer Dorfzone 2011 34 127 
- Tankstellenshop in der Dorfzone 2009 36 182 

Zumutbarkeit der Rückkehr 
- s. Migrationsrecht 

Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung 
- Zuständigkeit des Versicherungsgerichts 2013 8 48 

Zuständigkeit  
-  2013 103 541 
- Abgrenzung zwischen Kindesschutzbehörde und Scheidungsgericht: umfassende 

Regelung der Eltern-Kind-Beziehung durch Scheidungsgericht 2013 63 367 
- Bei der Überprüfung von Baubewilligungen für Strassenreklamen im Bereich von 

Nationalstrassen 1. und 2. Klasse ist der Regierungsrat an die Beurteilung durch 
das zuständige Bundesamt gebunden 2009 101 449 



626 Sachregister 2013 

- Das BKS ist unabhängig der Unterhaltsregelungen im Innenverhältnis Vater - 
Mutter - Kinder berechtigt, im Aussenverhältnis Gemeinde - Eltern die 
Elternbeiträge für Tagessonderschulen für die leiblichen Kinder beiden 
Elternteilen gemeinsam aufzuerlegen 2011 100 461 

- Die fehlende sachliche Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft ist als schwerer 
Verfahrensfehler zu betrachten, welcher Nichtigkeit des Strafbefehls zur Folge hat 
2011 22 75 

- Rechtsmittelweg gegen ablehnende Bürgerrechtsentscheide der 
Gemeindeversammlung 2009 48 261 

- s. Anwaltskommission 
- s. Einbürgerung (ordentliche) 
- s. fürsorgerische Freiheitsentziehung 

Zuständigkeit des Steuerrekursgerichts 
- Für Nichteintretensentscheide des Kantonalen Steueramts betreffend 

Verfahrenspflichtenverletzung 2011 73 298 

Zuständigkeit des Versicherungsgerichts 
- bei ungerechtfertigter Bereicherung in Verfahren betreffend Zusatzversicherung 

zur sozialen Krankenkasse 2013 8 48 

Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts  
- Für Beschwerden gegen Entscheide der Beschwerdekommission FHNW über 

Prüfungsergebnisse 2010 42 225 
- Für Beschwerden gegen Rückweisungsentscheide des BVU 2011 59 253 
- Für Beschwerden gegen verfahrensleitende Zwischenentscheide im 

Vollstreckungsverfahren 2010 49 261 
- Keine Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts bei öffentlichen Vergaben 

(Submissionen) unterhalb der Schwellenwerte für das Einladungsverfahren 2007 
37 153 

Zustellung  
-  2013 105 550 

Zustellungsfiktion 
- Ab wann kann die Kenntnis des Verfügungsinhalts unterstellt werden? 2007 48 

211 
- s. Migrationsrecht 

Zuwendungen 
- s. Parteibeiträge 

Zwangskastration 
-  2013 46 285 

Zwangsmassnahmen  
-  2013 46 285 
- Bei einer Einweisung zur Untersuchung sind Zwangsmassnahmen nur bei akuter 

Selbst- und/oder Fremdgefährdung zulässig 2007 41 177 
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- Die Isolation zwecks pädagogischer Massnahme ist unverhältnismässig 2007 41 
177 

Zwangsmassnahmen gemäss § 241a StPO 
- Isolation ist keine zusätzliche Zwangsmassnahme bei Haft 2008 36 207 
- Strenge Voraussetzungen für Zwangsmedikation 2008 36 207 
- Voraussetzungen für Zwangsmassnahmen gemäss § 241a Abs. 2 lit. a StPO im 

Vergleich zu lit. b (vgl. auch AGVE 2008, S. 207 ff.) 2009 41 221 

Zwangsmedikation 
- s. Zwangsmassnahmen gemäss § 241a StPO 

Zwangsvollstreckungsverfahren 
- s. Stromgebühren 

Zwischenentscheid 
- Voraussetzungen für die Anfechtung von Rückweisungsentscheiden 2013 20 106 
- Voraussetzungen für eine selbständige Anfechtbarkeit verfahrensleitender 

Zwischenentscheide 2008 53 301 
- s. Entscheid 
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Gesetzesregister 2013 

Bundeserlasse 

0.101 Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten (EMRK) vom 4. November 1950 

Art. 4  Ziff. 2 
 -  2011 43 165 
 Ziff. 3 lit. a 
 -  2011 43 165 
Art. 5  Ziff. 1 lit. e 
 -  2011 43 165 
Art. 6  -  2009 54 289 
 -  2010 45 239 
 -  2011 32 123 
 Ziff. 1 
 -  2011 43 165 
 -  2012 13 89 
Art. 8  -  2008 85 403 
 -  2013 49 305 
 Ziff. 1 
 -  2007 93 331 
 -  2007 94 333 
 -  2007 95 337 
 -  2011 43 165 
 Ziff. 2 
 -  2007 93 331 
 -  2007 94 333 
 -  2007 95 337 
Art. 13  -  2011 43 165 

0.101.07 Protokoll Nr. 7 zur Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten vom 22. November 1984 

Art. 4  -  2009 11 57 
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0.103.2 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte vom 16. Dezember 1966 

Art. 14  Abs. 7 
 -  2009 11 57 

0.105 Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe 
(Folterschutzkonvention) vom 10. Dezember 1984 

Art. 3  Ziff. 1 
 -  2007 98 343 

0.142.112.681 Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit 
(FZA) vom 21. Juni 1999 

Art. 1  lit. b 
 -  2008 86 405 
 -  2010 77 364 
Art. 2  Abs. 4 Anhang I 
 -  2008 86 405 
Art. 5  -  2008 86 405 
 Abs. 1 
 -  2008 89 413 
 -  2010 77 364 
 - Anhang I 2010 97 469 
 Abs. 2 
 - Anhang I 2010 97 469 
Art. 7  Abs. 1 Anhang I 
 -  2008 89 413 
 Abs. 2 Anhang I 
 -  2008 89 413 
 Abs. 3 Anhang I 
 -  2008 89 413 
Art. 20  Abs. 2 Anhang I 
 -  2008 89 413 
Art. 24  Abs. 1 
 - Anhang I 2007 96 338 

0.142.30 Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
(Flüchtlingskonvention) vom 28. Juli 1951 

Art. 33  Abs. 1 
 -  2007 98 343 
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0.142.392.68 Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und der Europäischen Gemeinschaft über die 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des zuständigen 
Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder 
in der Schweiz gestellten Asylantrags vom 26. Oktober 
2004 (DAA) 

Art. 1  - Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 
zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des 
Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem 
Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten 
Asylantrags zuständig ist (Dublin-II Verordnung) 

 -   2009 80 367 
 -  2010 67 329 
 -  2010 68 331 
 -  2011 82 341 
 Art. 10 Abs. 1 
   - 2009 80 367 
 Art. 16 Abs. 1 
   - 2009 80 367 
 Art. 17 Abs. 1 
   - 2009 80 367 
   Abs. 2 
   - 2009 80 367 
 Art. 18 Abs. 7 
   - 2009 80 367 
 Art. 19 Abs. 2 
   - 2009 80 367 
   - 2011 82 341 
   Abs. 3 
   - 2009 80 367 
   - 2010 68 331 
   Abs. 4 
   - 2010 68 331 
 Art. 20 Abs. 1 
   - 2009 80 367 
   Abs. 2 
   - 2009 80 367 
   - 2010 67 329 
Art. 1 - Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. 

September 2003 (Dublin-II Durchführungsverordnung) 
 -  2011 82 341 
 Art. 7   Abs. 1 lit. a 
 -  2011 82 341 
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0.351.913.61 Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 
20. April 1959 und die Erleichterung seiner Anwendung 

I  -  2010 76 359 
IIIA  -  2010 76 359 

101  Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft (BV) vom 18. April 1999 

Art. 5  -  2009 43 227 
 Abs. 1 
 -  2012 22 150 
 -  2013 41 241 
 -  2013 42 256 
 Abs. 2 
 -  2007 33 134 
 -  2008 29 172 
 -  2009 97 434 
 -  2012 18 113 
 -  2013 56 349 
 Abs. 3 
 -  2007 108 393 
 -  2008 25 151 
Art. 7  -  2013 44 269 
Art. 8  -  2010 28 153 
 -  2013 46 285 
 Abs. 1 
 -  2007 77 300 
 -  2009 18 84 
 -  2009 99 439 
 -  2012 29 199 
 -  2012 30 206 
 -  2013 51 315 
 Abs. 3 
 -  2013 51 315 
Art. 9  -  2007 33 134 
 -  2008 29 172 
 -  2008 51 295 
 -  2009 11 57 
 -  2009 97 434 
 -  2011 89 361 
 -  2012 29 199 
 -  2013 59 355 
Art. 10  Abs. 2 
 -  2013 44 269 
 -  2013 45 279 



2013 Gesetzesregister 635 

Art. 13  Abs. 1 
 -  2013 49 305 
Art. 14  -  2013 46 285 
Art. 19  -  2012 30 206 
Art. 24  Abs. 1 
 - Meldewesen 2011 103 472 
Art. 25  Abs. 3 
 -  2007 98 343 
Art. 27  -  2012 18 113 
 -  2013 41 241 
 -  2013 42 256 
Art. 29  -  2013 104 545 
 Abs. 1 
 -  2007 30 105 
 -  2008 51 295 
 -  2012 13 89 
 Abs. 2 
 -  2008 57 308 
 -  2008 59 312 
 -  2008 71 350 
 -  2008 98 461 
 -  2010 81 396 
 -  2011 3 30 
 -  2011 92 393 
 -  2012 23 163 
 -  2012 66 363 
 -  2013 81 416 
 Abs. 3 
 -  2013 58 352 
Art. 29a  -  2009 37 197 
 -  2009 48 261 
 -  2010 42 225 
 -  2011 48 188 
Art. 30  Abs. 1 
 -  2007 30 105 
 -  2009 6 36 
 -  2013 104 545 
Art. 32  -  2012 9 57 
Art. 35  Abs. 2 
 -  2012 66 363 
Art. 36  -  2009 43 227 

 -  2011 50 199 
 -  2013 40 223 

 Abs. 1 
 -  2007 31 117 
 -  2013 41 241 
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 -  2013 42 256 
 Abs. 3 
 -  2013 45 279 
Art. 50  Abs. 1 
 -  2008 45 262 
 -  2011 50 199 
 -  2013 44 269 
Art. 51  Abs. 1 
 -  2007 31 117 
Art. 74  Abs. 1 
 -  2010 27 142 
Art. 78  Abs. 1 
 -  2013 34 173 
Art. 91  -  2009 18 84 
Art. 104  Abs. 1 
 -  2008 72 355 
Art. 119  Abs. 2 lit. g 
 -  2007 2 25 

120 Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inne-
ren Sicherheit (BWIS) vom 21. März 1997 

 -  2013 40 223 

120.2 Verordnung über Massnahmen zur Wahrung der inneren 
Sicherheit (VWIS) vom 27. Juni 2001 

 -  2013 40 223 

141.0 Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer 
Bürgerrechts (Bürgerrechtsgesetz [BüG]) vom 29. Septem-
ber 1952 (Stand 1. Januar 2009) 

Art. 14  -  2010 45 239 
 -  2010 46 251 
 -  2012 66 363 
 lit. a 
 -  2013 43 261 
 lit. b 
 -  2013 43 261 
 lit. c 
 -  2011 55 231 
Art. 50  -  2009 48 261 
Art. 51  -  2009 48 261 
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142.20 (ausser Kraft) Bundesgesetz über Aufenthalt und Nieder-
lassung der Ausländer (ANAG) vom 26. März 1931 

Art. 9  Abs. 3 lit. c 
 -  2008 91 423 
 Abs. 4 lit. a 
 -  2008 90 420 
Art. 13b  Abs. 1 lit. c 
 -  2007 82 313 
 -  2007 83 314 
 -  2007 84 316 
 Abs. 3 
 -  2007 88 321 
Art. 13c  Abs. 2 bis 
 -  2007 81 313 
 Abs. 5 lit. a 
 -  2007 80 313 
 -  2007 82 313 
Art. 13e  Abs. 1 lit. b 
 -  2007 91 324 
Art. 13g  Abs. 1 
 -  2007 90 322 
Art. 13i  Abs. 1 
 -  2007 89 321 
Art. 14  Abs. 3 
 -  2007 92 327 
 Abs. 4 
 -  2007 92 327 
Art. 14a  Abs. 1 
 -  2007 99 348 
 Abs. 4 
 -  2007 98 343 

142.20  Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer 
(AuG) vom 16. Dezember 2005 

Art. 2  Abs. 2 
 -  2013 29 142 
Art. 10  Abs. 2 
 -  2009 90 389 
Art. 17  Abs. 1 
 -  2009 91 395 
 Abs. 2 
 -  2009 91 395 
Art. 30  Abs. 1 lit. k 
 -  2010 74 349 
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Art. 41  Abs. 1 
 -  2009 90 389 
Art. 47  -  2011 89 361 
 Abs. 1 
 -  2011 89 361 
 Abs. 3 
 -  2011 89 361 
Art. 50  Abs. 1 lit. a 
 -  2011 85 347 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2009 86 384 
 -  2011 86 350 
 -  2011 87 354 
 Abs. 2 
 -  2009 86 384 
 -  2011 87 354 
Art. 61  Abs. 1 lit. a 
 -  2010 74 349 
 Abs. 2 
 -  2010 74 349 
Art. 62  Abs. 1 lit. b 
 -  2009 87 387 
 lit. a 
 -  2013 31 143 
 lit. b 
 -  2013 28 126 
Art. 63  Abs. 1 lit. a 
 -  2009 87 387 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2013 32 145 
 Abs. 1 lit. c 
 -  2012 54 302 
 Abs. 2 
 -  2013 28 126 
 -  2013 32 145 
Art. 64  Abs. 1 
 -  2012 52 291 
 Abs. 1 lit. a 
 -  2011 80 337 
 -  2012 50 286 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2012 50 286 
 Abs. 2 
 -  2013 26 124 
Art. 64a  Abs. 1 
 -  2011 80 337 
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 -  2012 52 291 
Art. 66  Abs. 2 
 -  2009 92 405 
Art. 69  Abs. 1 
 -  2011 81 339 
 Abs. 1 lit. a 
 -  2009 81 372 
 Abs. 2 
 -  2009 81 372 
Art. 73  -  2009 79 366 
 Abs. 1 
 -  2012 49 283 
Art. 74  Abs. 1 lit. a 
 -  2012 51 287 
 -  2013 22 116 
Art. 75  Abs. 1 
 -  2013 23 118 
 -  2013 27 124 
 Abs. 1 lit. c 
 -  2013 23 118 
 -  2013 26 124 
 Abs. 1 lit. f 
 -  2013 27 124 
Art. 76  -  2009 79 366 
 Abs. 1 
 -  2011 79 335 
 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 
 -  2008 77 389 
 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 
 -  2009 82 377 
 -  2009 83 378 
 -  2009 84 379 
 -  2010 63 327 
 -  2010 64 327 
 -  2010 65 327 
 -  2010 69 334 
 Abs. 1 lit. b Ziff. 4 
 -  2010 63 327 
 -  2010 64 327 
 Abs. 1 lit. b Ziff. 6 
 -  2011 81 339 
 -  2011 82 341 
 -  2012 48 283 
 Abs. 3 
 -  2009 77 359 
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 Abs. 4 
 -  2008 78 390 
 -  2010 72 343 
Art. 77  Abs. 1 
 -  2013 21 115 
 Abs. 1 lit. c 
 -  2013 21 115 
Art. 80  Abs. 2 
 -  2012 48 283 
 -  2012 49 283 
 Abs. 2bis 
 -  2012 48 283 
 Abs. 5 
 -  2010 71 339 
 Abs. 6 lit. a 
 -  2008 79 393 
 -  2009 80 367 
 -  2011 81 339 
Art. 81  Abs. 1 
 -  2013 25 122 
 Abs. 2 
 -  2008 81 399 
 -  2008 82 400 
 -  2008 83 401 
 -  2010 73 344 
Art. 96  Abs. 1 
 -  2013 28 126 
 -  2013 30 142 
 -  2013 31 143 
 -  2013 32 145 
 Abs. 2 
 -  2010 97 469 
 -  2013 28 126 
Art. 126  Abs. 1 
 -  2009 88 387 
 Abs. 3 
 -  2011 89 361 

142.201  Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und 
Erwerbstätigkeit (VZAE) vom 24. Oktober 2007 

Art. 6  Abs. 1 
 -  2009 91 395 
Art. 10  Abs. 1 
 -  2009 90 389 
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Art. 11  Abs. 1 
 -  2008 90 420 
Art. 49  -  2010 74 349 
 Abs. 1 
 -  2010 74 349 
Art. 71  -  2009 90 389 
Art. 72  -  2009 90 389 
Art. 77  Abs. 1 lit. b 
 -  2011 88 357 
Art. 79  -  2010 74 349 
 Abs. 1 
 -  2010 74 349 
 Abs. 2 
 -  2010 74 349 

142.203 Verordnung über die schrittweise Einführung des freien 
Personenverkehrs zwischen der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft und 
deren Mitgliedstaaten sowie unter den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Freihandelsassoziation vom 22. Mai 2002 
(Verordnung über die Einführung des freien Personenver-
kehrs, VEP) 

Art. 9  -  2008 86 405 
Art. 14  -  2008 86 405 
Art. 20  -  2007 96 338 

142.205 Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und 
Ausländern (VIntA) vom 27. Oktober 2007 

Art. 7  -  2010 45 239 

142.281 Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung 
von ausländischen Personen (VVWA) vom 11. August 
1999 

Art. 26c  -  2013 26 124 

142.31  Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) 

Art. 3  Abs. 1 
 -  2007 98 343 
Art. 5  Abs. 1 
 -  2007 98 343 
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Art. 8  Abs. 4 
 -  2007 83 314 
Art. 12  Abs. 1 
 -  2011 82 341 
Art. 42  -  2012 50 286 
Art. 48  -  2008 76 387 
Art. 107a  -  2011 81 339 
Art. 108  Abs. 2 
 -  2011 81 339 

151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung 
von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GIG) 

Art. 3  Abs. 2 
 -  2013 51 315 
Art. 6  -  2013 51 315 

151.3 Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen 
von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleich-
stellungsgesetz, BehiG) vom 13. Dezember 2002 

Art. 2  Abs. 1 
 -  2012 15 100 
 -  2012 16 102 
Art. 11  -  2011 35 133 
Art. 12  -  2011 35 133 

161.1 Bundesgesetz über die politischen Rechte vom 17. Dezem-
ber 1976 

Art. 61  -  2011 54 225 

172.021 Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG) 
vom 20. Dezember 1968 

Art. 5  Abs. 1 
 -  2011 47 185 
Art. 25  -  2011 47 185 
Art. 25a  -  2011 48 188 

172.056.11 Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen 
(VöB) vom 11. Dezember 1995 

Art. 15a  -  2013 37 193 
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172.220.1 Bundespersonalgesetz (BPG) vom 24. März 2000 

Art. 12  Abs. 6 lit. b 
 -  2007 101 355 
 Abs. 6 lit. c 
 -  2007 101 355 

173.110 Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspfle-
ge (Bundesrechtspflege [OG]) 

Art. 103  lit. a 
 -  2007 72 286 

173.110  Bundesgesetz über das Bundesgericht (BGG) vom 17. Juni 
2005 

Art. 83  -  2009 48 261 
Art. 86  -  2009 37 197 
 Abs. 2 
 -  2010 42 225 
 Abs. 3 
 -  2009 48 261 
Art. 89  Abs. 1 
 -  2007 72 286 
 -  2010 33 182 
 -  2010 50 263 
Art. 93  Abs. 1 
 -  2011 59 253 
 -  2013 20 106 
Art. 113  -  2009 48 261 
Art. 114  -  2009 37 197 

173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts über die Kosten, Ge-
bühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren 
(BstKR) vom 31. August 2010 

Art. 21  Abs. 4 
 -  2011 19 64 

210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) vom 10. Dezember 
1907 

Art. 2  -  2007 108 393 
 -  2008 73 363 
 Abs. 2 
 -  2007 103 364 
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 -  2008 72 355 
 -  2011 91 383 
Art. 8  -  2007 103 364 
 -  2009 74 333 
 -  2013 101 529 
Art. 16  -  2008 36 207 
Art. 26  -  2007 43 184 
Art. 28  Abs. 2 
 -  2011 26 98 
Art. 122  -  2007 16 65 
 -  2011 27 102 
 Abs. 1 
 -  2007 14 61 
Art. 122 ff.  -  2007 7 39 
Art. 123 f.  -  2012 11 71 
Art. 124  -  2007 14 61 
 -  2007 16 65 
Art. 131  Abs. 1 
 -  2011 46 179 
Art. 135  Abs. 1 
 -  2007 16 65 
Art. 137  -  2009 1 25 
Art. 141  -  2007 15 64 
Art. 142  -  2009 20 90 
 -  2010 15 63 
 Abs. 2 
 -  2007 14 61 
Art. 146  -  2010 2 39 
Art. 148  Abs. 2 
 -  2007 14 61 
Art. 176  -  2009 2 28 
Art. 260 ff.  -  2012 7 51 
Art. 264 ff.  -  2011 53 219 
Art. 268a  -  2011 53 219 
Art. 273  Abs. 1 
 -  2013 67 376 
Art. 279  -  2009 3 28 
Art. 287  Abs. 3 
 -  2009 3 28 
Art. 290  -  2011 46 179 
Art. 294  Abs. 1 
 -  2013 64 369 
Art. 301  Abs. 1 
 -  2007 119 457 
 Abs. 2 
 -  2007 119 457 
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Art. 307  Abs. 1 
 -  2007 119 457 
 -  2010 1 25 
Art. 307 ff.  -  2007 119 457 
Art. 310  -  2007 119 457 
 -  2010 1 25 
 -  2013 63 367 
 Abs. 1 
 -  2007 119 457 
Art. 311  Abs. 1 
 -  2013 62 365 
Art. 315  -  2007 119 457 
Art. 315a  -  2007 119 457 
 -  2013 63 367 
Art. 315b  -  2007 119 457 
Art. 378  Abs. 1 
 -  2013 46 285 
Art. 383  -  2013 16 86 
Art. 397a  Abs. 1 
 -  2007 42 180 
 -  2007 43 184 
 Abs. 3 
 -  2007 43 184 
 -  2008 35 205 
 -  2010 36 197 
Art. 397b  Abs. 1 
 -  2007 43 184 
 Abs. 2 
 -  2007 43 184 
Art. 401  Abs. 1 
 -  2013 65 370 
Art. 426  Abs. 1 
 -  2013 11 56 
Art. 428  Abs. 2 
 -  2013 12 59 
Art. 433  -  2013 10 53 
Art. 434  -  2013 46 285 
 Abs. 1 Ziff. 2 
 -  2013 13 64 
Art. 435  -  2013 46 285 
Art. 437  -  2013 15 78 
Art. 438  -  2013 16 86 
Art. 439  Abs. 1 Ziff. 4 
 -  2013 10 53 
Art. 445  Abs. 1 
 -  2013 14 74 
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Art. 447  Abs. 2 
 -  2013 17 95 
Art. 449  Abs. 1 
 -  2013 14 74 
Art. 450e  Abs. 2 
 -  2013 13 64 
Art. 570  -  2007 1 23 
 Abs. 3 
 -  2013 69 381 
Art. 602  Abs. 1 
 -  2007 73 289 
 Abs. 2 
 -  2007 76 299 
Art. 655  Abs. 2 Ziff. 2 
 -  2010 26 135 
Art. 963  Abs. 1 
 -  2009 46 243 
Art. 965  Abs. 1 
 -  2009 46 243 

211.222.338 Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege 
und zur Adoption (PAVO) vom 19. Oktober 1977 

Art. 5  Abs. 1 
 -  2011 53 219 
Art. 11a  -  2011 53 219 
Art. 11b  -  2011 53 219 
Art. 11c  -  2011 53 219 

211.412.11 Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Ok-
tober 1991 (BGBB) 

Art. 61  Abs. 1 
 -  2007 73 289 
Art. 62  -  2007 73 289 
Art. 64  Abs. 1 lit. d 
 -  2007 71 281 
Art. 83  Abs. 3 
 -  2007 72 286 
 -  2007 73 289 

211.432.1 Verordnung vom 22. Februar 1910 betreffend das Grund-
buch (GBV) 

Art. 33  -  2009 46 243 
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220 Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches (5. Teil: Obligationenrecht) vom 
30. März 1911 

Art. 19  Abs. 1 
 -  2008 73 363 
Art. 20  Abs. 2 
 -  2008 73 363 
Art. 62 ff.  -  2013 8 48 
Art. 67  -  2009 74 333 
Art. 97  Abs. 1 
 -  2008 73 363 
Art. 119  Abs. 2 
 -  2008 73 363 
Art. 120  Abs. 1 
 -  2012 33 223 
Art. 163  Abs. 2 
 -  2008 73 363 
Art. 269 ff.  -  2011 1 25 
Art. 305 ff.  -  2009 74 333 
Art. 321a  Abs. 1 
 -  2010 82 400 
Art. 321c  Abs. 1 
 -  2007 106 376 
Art. 321d  -  2011 91 383 
Art. 324a  -  2009 94 419 
Art. 327  Abs. 1 
 -  2010 84 413 
Art. 327a  Abs. 1 
 -  2010 85 417 
 Abs. 2 
 -  2010 85 417 
Art. 328  -  2009 98 435 
 -  2011 94 407 
Art. 329d  Abs. 2 
 -  2010 80 394 
Art. 330a  -  2009 93 411 
Art. 334 ff.  -  2009 97 434 
Art. 335a  -  2010 85 417 
Art. 336  Abs. 2 lit. b 
 -  2010 82 400 
Art. 336a  Abs. 1 
 -  2009 96 424 
Art. 336c  -  2012 55 305 
Art. 337  Abs. 1 
 -  2010 82 400 
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 Abs. 2 
 -  2010 82 400 
Art. 337c  -  2009 94 419 
Art. 337d-344  -  2007 103 364 
Art. 343  Abs. 3 
 -  2008 94 433 
Art. 364  Abs. 3 
 -  2009 74 333 
Art. 419  -  2013 66 371 
Art. 422  -  2013 66 371 
Art. 423  -  2013 66 371 

221.213.2 Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) 
vom 4. Oktober 1985 

Art. 1  Abs. 2 
 -  2008 72 355 
Art. 4  -  2008 72 355 
Art. 15  Abs. 1 
 -  2007 72 286 
Art. 16  Abs. 2 
 -  2008 72 355 
 Abs. 3 
 -  2008 72 355 

272 Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 19. De-
zember 2008 

Art. 1  lit. b 
 -  2013 69 381 
Art. 7  -  2011 28 104 
 -  2013 8 48 
Art. 59  -  2011 4 33 
Art. 68  Abs. 2 lit. c 
 -  2013 72 389 
Art. 92  Abs. 2 
 - Streitwertberechnung in Mietzinsfestsetzungsverfahren 2013 73 

390 
Art. 117  -  2013 58 352 
Art. 118  Abs. 1 lit. c 
 -  2013 74 394 
Art. 121  - Beschwerdelegitimation der Gegenpartei im Verfahren 

betreffend Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege 2012 2 
29 

Art. 122  -  2013 77 400 
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Art. 124  Abs. 1 
 -  2011 3 30 
Art. 145  -  2011 75 307 
Art. 150  -  2013 101 529 
Art. 222  Abs. 1 lit. d 
 -  2012 57 321 
 Abs. 2 
 -  2012 57 321 
Art. 241  -  2013 76 398 
Art. 258  -  2013 42 256 
Art. 308  Abs. 1 
 -  2013 68 379 
Art. 319  lit. b 
 -  2013 68 379 
Art. 326  Abs. 1 
 -  2011 6 35 
 - Neue Anträge nach Säumnis 2013 71 388 
Art. 328  -  2013 76 398 

281.1 Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 
11. April 1889 (Fassung vom 16. Dezember 1994) 

Art. 38  -  2007 17 71 
 Abs. 1 
 -  2009 95 420 
Art. 68  -  2009 5 35 
Art. 79  -  2009 58 296 
Art. 80  -  2007 3 29 
Art. 84  Abs. 2 
 - Novenrecht im Rechtsöffnungsverfahren 2007 5 34 
Art. 172  Ziff. 3 
 - Die Abweisung des Konkursbegehrens zufolge Zahlung der 

Schuld, Zinsen und Kosten inbegriffen, gemäss Art. 172 Ziff. 3 
SchKG setzt voraus, dass auch die Parteientschädigung der 
Klagepartei, sofern eine solche verlangt wurde, bezahlt ist. 2008 
1 25 

Art. 265a  Abs. 1 
 - Gegen den Entscheid des Gerichtspräsidenten gemäss Art. 265a 

Abs. 1 SchKG gibt es kein kantonales Rechtsmittel 2008 2 26 

281.1  Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 
11. April 1889 (Stand 1. Januar 2011) 

Art. 27  -  2013 72 389 
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Art. 80  Abs. 2 Ziff. 2 
 - von der Vormundschaftsbehörde genehmigte Unterhaltsbeiträge 

als definitive Rechtsöffnungstitel 2012 1 27 
Art. 193  Abs. 1 Ziff. 1 
 -  2013 69 381 

311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB) vom 21. Dezem-
ber 1937 

Art. 22  Abs. 1 
 -  2010 7 45 
Art. 33  -  2010 8 46 
Art. 35  -  2011 23 82 
Art. 46  Abs. 3 
 -  2011 22 75 
Art. 47  -  2010 7 45 
Art. 48a  -  2010 7 45 
Art. 49  Abs. 1 
 -  2010 7 45 
Art. 57  -  2011 11 47 
Art. 62c  Abs. 2 
 -  2011 11 47 
Art. 62d  Abs. 2 
 -  2008 16 67 
Art. 64a  -  2009 24 97 
Art. 64b  -  2009 24 97 
Art. 75  Abs. 1 
 -  2009 24 97 
Art. 81  Abs. 1 
 -  2009 24 97 
Art. 83  Abs. 1 
 -  2009 24 97 
 Abs. 2 
 -  2009 24 97 
Art. 84  Abs. 6 
 -  2012 27 189 
Art. 86  Abs. 1 
 -  2009 25 107 
 Abs. 2 
 -  2009 25 107 
Art. 90  Abs. 3 
 -  2009 24 97 
Art. 97  Abs. 3 
 -  2010 9 46 
Art. 106  -  2011 23 82 
Art. 139  -  2010 10 46 
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Art. 140  Ziff. 2 
 -  2011 12 49 
 Ziff. 3 
 -  2011 12 49 
 Ziff. 4 
 -  2011 12 49 
Art. 156  Ziff. 3 
 -  2011 12 49 
Art. 240  Abs. 1 
 -  2010 11 48 
 Abs. 2 
 -  2010 11 48 
Art. 253  -  2012 7 51 
Art. 321  -  2009 47 253 
Art. 369  Abs. 7 
 -  2011 55 231 
Art. 371  Abs. 1 
 -  2011 55 231 
 Abs. 3bis 
 -  2011 55 231 
Art. 380  Abs. 2 lit. b 
 -  2009 24 97 

311.1 Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht (JStG) vom 
20. Juni 2003 

Art. 25  Abs. 1 
 -  2011 12 49 
 Abs. 2 lit. b 
 -  2011 12 49 

312.0 Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) vom 5. Okto-
ber 2007 

Art. 12  lit. b 
 -  2011 15 56 
Art. 20  Abs. 1 
 -  2011 23 82 
Art. 30  lit. b 
 -  2011 17 61 
Art. 65  Abs. 1 
 -  2011 23 82 
Art. 76  Abs. 1 
 -  2013 1 27 
Art. 77  Abs. 1 lit. c 
 -  2013 1 27 
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Art. 80  Abs. 1 
 -  2011 23 82 
Art. 81  Abs. 4 lit. d 
 -  2011 23 82 
Art. 115  Abs. 1 
 -  2011 13 51 
 -  2011 18 62 
Art. 118  Abs. 1 
 -  2011 13 51 
 -  2011 18 62 
Art. 119  Abs. 1 
 -  2011 18 62 
 Abs. 2 
 -  2011 18 62 
Art. 127  Abs. 3 
 -  2012 31 213 
Art. 128  -  2012 31 213 
Art. 132  Abs. 1 lit. b 
 -  2011 16 57 
Art. 133  Abs. 1 
 -  2011 16 57 
Art. 134  Abs. 2 
 -  2012 31 213 
Art. 135  Abs. 1 
 -  2011 19 64 
 Abs. 2 
 -  2011 19 64 
Art. 146  Abs. 1 
 -  2011 20 64 
Art. 147  Abs. 1 
 -  2011 20 64 
Art. 170  -  2013 102 533 
Art. 230  -  2012 10 65 
Art. 236  -  2013 45 279 
Art. 311  -  2011 21 68 
Art. 312  -  2011 21 68 
Art. 324  -  2012 9 57 
Art. 326  Abs. 1 lit. g 
 -  2011 23 82 
Art. 329  Abs. 2 
 -  2011 21 68 
Art. 352  Abs. 1 
 -  2011 22 75 
 Abs. 3 
 -  2011 22 75 
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Art. 363  -  2011 22 75 
 -  2011 23 82 
Art. 365  -  2011 23 82 
Art. 377  Abs. 4 
 -  2011 23 82 
Art. 382  -  2012 8 55 
Art. 393  -  2011 23 82 
Art. 394  lit. a 
 -  2011 23 82 
Art. 398  Abs. 1 
 -  2011 23 82 
Art. 416 ff.  -  2013 4 35 
Art. 439  Abs. 1 
 -  2012 32 221 

312.5 Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten 
(Opferhilfegesetz; OHG) vom 4. Oktober 1991 

Art. 37  Abs. 1 lit. b 
 -  2009 11 57 

313 Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht (VStR) vom 
22. März 1974 

Art. 6  -  2008 86 405 
Art. 7  -  2008 86 405 
 -  2010 77 364 

331 Verordnung über das Strafregister (VOSTRA-Verord-
nung) vom 29. September 2006 

Art. 3  Abs. 1 
 -  2011 55 231 

412.10 Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsge-
setz, BBG) vom 13. Dezember 2002 

Art. 22  -  2013 99 513 

451 Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) 
vom 1. Juli 1966 

Art. 5  -  2013 34 173 
Art. 6  Abs. 1 
 -  2013 34 173 
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 Abs. 2 
 -  2013 34 173 

451.12 Verordnung über das Bundesinventar der schützenswer-
ten Ortsbilder der Schweiz (VISOS) vom 9. September 
1981 

Art. 1  -  2013 34 173 
Art. 4a  -  2013 34 173 

455.1 Tierschutzverordnung (TSchV) vom 27. Mai 1981 

Art. 1  Abs. 3 
 -  2007 70 277 

514.54 Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition 
(Waffengesetz, WG) vom 20. Juni 1997 

Art. 5  Abs. 3 lit. a 
 -  2007 47 203 
Art. 8  Abs. 2 
 -  2008 48 271 
Art. 31  Abs. 1 
 -  2008 48 271 

616.1 Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen (Sub-
ventionsgesetz, SuG) vom 5. Oktober 1990 

Art. 28  Abs. 3 
 -  2009 74 333 
Art. 30  Abs. 2 lit. b 
 -  2009 74 333 
Art. 32  Abs. 2 
 -  2009 74 333 

641.20  Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuer-
gesetz, MWSTG) vom 12. Juni 2009 

Art. 18  Abs. 2 lit. i 
 -  2011 101 465 
Art. 28  -  2011 101 465 

642.11  Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) vom 
14. Dezember 1990 

Art. 20  Abs. 1 lit. a 
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 -  2011 31 116 
Art. 26  Abs. 1 lit. a 
 -  2012 14 97 
Art. 33  Abs. 1 lit. hbis 
 -  2012 15 100 
Art. 58  Abs. 1 lit. b 
 -  2009 72 325 
Art. 62  Abs. 4 
 -  2009 73 327 
Art. 151  Abs. 1 
 -  2011 31 116 
Art. 168  Abs. 2 
 -  2011 31 116 

642.118.3 Verordnung über den Abzug besonderer Berufskosten bei 
der direkten Bundessteuer von vorübergehend in der 
Schweiz tätigen leitenden Angestellten, Spezialisten und 
Spezialistinnen (Expatriates-Verordnung, ExpaV) vom 
3. Oktober 2000 

Art. 2  Abs. 2 lit. b 
 -  2012 43 264 

642.14 Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steu-
ern der Kantone und Gemeinden (StHG) vom 14. De-
zember 1990 

Art. 3  Abs. 3 
 -  2012 17 106 
Art. 7  Abs. 1 
 -  2012 44 267 
Art. 8  Abs. 4 
 -  2011 71 289 
Art. 9  Abs. 1 
 -  2010 22 111 
 Abs. 2 lit. hbis 
 -  2012 15 100 
 -  2012 16 102 
Art. 11  Abs. 1 
 -  2007 63 248 
Art. 69  Abs. 2 und 3 
 - (Fassung vom 9. Oktober 1998) 2007 20 78 
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700 Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 
1979 

Art. 2  -  2012 59 328 
 -  2013 34 173 
Art. 3  Abs. 3 
 -  2007 32 120 
Art. 6  -  2013 34 173 
Art. 8  -  2013 34 173 
Art. 9  -  2013 34 173 
 Abs. 1 
 -  2013 94 462 
 Abs. 2 
 -  2012 59 328 
Art. 10  Abs. 2 
 -  2012 23 163 
Art. 13  -  2013 34 173 
Art. 15  -  2009 33 169 
Art. 16a  - Bewilligungsfähigkeit einer Terrainveränderung in der 

Landwirtschaftszone verneint 2013 93 457 
Art. 19  -  2008 27 166 
 -  2009 32 156 
Art. 22  -  2012 18 113 
 -  2012 21 146 
 Abs. 2 lit. a 
 -  2009 36 182 
Art. 24  -  2012 18 113 
 lit. a 
 -  2011 95 425 
 lit. b 
 -  2012 59 328 
Art. 24c  Abs. 1 
 -  2008 100 471 
Art. 27  -  2009 103 453 
Art. 33  Abs. 3 
 -  2007 117 445 

700.1  Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000 

Art. 3  -  2013 34 173 
Art. 5  Abs. 1 
 -  2013 34 173 
Art. 41  -  2008 100 471 
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704 Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG) vom 
4. Oktober 1985 

Art. 4 ff.  -  2010 29 156 

734.7 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversor-
gungsgesetz, StromVG) vom 23. März 2007 

Art. 2  Abs. 1 
 -  2012 26 176 

741.01 Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 19. Dezember 1958 

Art. 1  -  2013 42 256 
Art. 14  -  2008 15 61 
Art. 16  Abs. 1 
 -  2008 15 61 
 Abs. 3 
 -  2012 13 89 
Art. 16a  Abs. 1 lit. a 
 -  2008 14 59 
Art. 16b  Abs. 1 lit. a 
 -  2008 14 59 
Art. 16d  Abs. 1 lit. a 
 -  2008 15 61 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2010 18 71 
 -  2010 20 89 
 -  2010 21 104 
 Abs. 1 lit. c 
 -  2010 19 81 
 Abs. 3 
 -  2010 19 81 
Art. 17  Abs. 1 
 -  2013 56 349 
 Abs. 4 
 -  2010 19 81 
Art. 25  Abs. 3 lit. a 
 -  2008 15 61 
Art. 37  Abs. 2 
 -  2008 24 139 

741.11 Verkehrsregelnverordnung (VRV) vom 13. November 
1962 

Art. 20  Abs. 2 
 -  2008 24 139 
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741.21 Signalisationsverordnung (SSV) vom 5. September 1979 

Art. 97  Abs. 1 
 -  2007 118 448 
Art. 99  - Für das Anbringen von Strassenreklamen im Bereich von 

Nationalstrassen 1. und 2. Klasse ist eine Genehmigung durch 
die zuständige Bundesbehörde erforderlich 2009 101 449 

 Abs. 1 
 -  2007 118 448 
Art. 108  Abs. 5 
 - Tempo-30-Zone 2013 97 484 
Art. 113  Abs. 1 
 -  2013 42 256 

741.51 Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahr-
zeugen zum Strassenverkehr (VZV) vom 27. Oktober 1976 

Art. 7  Abs. 1 
 -  2008 15 61 
 Abs. 3 
 -  2008 15 61 
Art. 30  -  2010 18 71 
 -  2010 20 89 
Anhang 1  -  2008 15 61 

812.121 Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psycho-
tropen Stoffe vom 3. Oktober 1951 (BetmG) 

Art. 15  -  2009 47 253 
Art. 19  Abs. 2 lit. a 
 -  2012 6 39 

814.01 Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) vom 7. Okto-
ber 1983 

Art. 1  -  2010 27 142 
 -  2013 93 457 
 Abs. 2 
 -  2009 36 182 
 -  2012 20 135 
Art. 7  Abs. 1 
 -  2013 33 159 
  Abs. 6 
 -  2007 115 437 
 Abs. 7 
 -  2010 27 142 
 -  2012 20 135 
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Art. 11  Abs. 2 
 - Weitere betriebliche Massnahmen gestützt auf das 

Vorsorgeprinzip nach Art. 11 Abs. 2 USG für ein in der Altstadt 
gelegenes Kulturlokal zum Schutz der Nachbarschaft vor 
übermässigen Immissionen 2009 104 460 

 - 2012 19 122 
 - 2013 33 159 
 - Glassammelstelle 2013 98 494 
 Abs. 3 
- Sonnenreflexionen von Dachziegeln 2007 109 399 
 -  2012 19 122 
 -  2013 33 159 
Art. 11 ff.  -  2009 36 182 
 -  2010 27 142 
 -  2013 33 159 
Art. 12  Abs. 1 lit. c 
 -  2013 33 159 
 Abs. 2 
 -  2013 33 159 
Art. 13  Abs. 2 
 -  2009 104 460 
 -  2010 27 142 
 -  2012 19 122 
 -  2012 20 135 
Art. 15  -  2008 23 109 
 - Anwendbarkeit der "Vollzugshilfe der Vereinigung kantonaler 

Lärmschutzfachleute ("Cercle Bruit") vom 10. März 1999 (mit 
Änderung vom 30. März 2007) zur Ermittlung und Beurteilung 
der Lärmbelastung im Zusammenhang mit dem Betrieb 
öffentlicher Lokale" auf ein in der Altstadt gelegenes Kulturlokal 
2009 104 460 

 -  2010 27 142 
 -  2012 19 122 
 -  2012 20 135 
Art. 19  -  2010 27 142 
 -  2012 20 135 
Art. 23  -  2009 36 182 
 -  2010 27 142 
 -  2012 19 122 
 -  2012 20 135 
Art. 25  -  2012 20 135 
 Abs. 1 
 -  2010 27 142 
 -  2012 19 122 
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 Abs. 2 
 - Schutz der Nachbarschaft vor übermässigen Immissionen im 

Zusammenhang mit einem in der Altstadt gelegenen Kulturlokal 
2009 104 460 

Art. 31b  Abs. 1 
 -  2007 115 437 
Art. 31c  Abs. 1 
 -  2007 115 437 
 - Umweltrechtliche Kostenverteilung 2012 64 349 
Art. 32  Abs. 1 
 -  2007 115 437 
 -  2012 64 349 
Art. 32d  Abs. 1 
 -  2012 64 349 
 Abs. 2 
 -  2012 64 349 
 Abs. 4 
 -  2010 31 167 
 -  2012 64 349 
Art. 65  -  2012 19 122 
 Abs. 2 
 -  2009 36 182 

814.12 Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) vom 
1. Juli 1998 

Art. 2  Abs. 1 lit. a 
 -  2013 93 457 
Art. 6  Abs. 1 
 -  2013 93 457 
Art. 7  Abs. 1 lit. a 
 -  2013 93 457 

814.20 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässer-
schutzgesetz, GSchG) vom 24. Januar 1991 

Art. 36a  -  2012 22 150 
Art. 45  -  2012 22 150 

814.201 Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 
1998 

Abs. 2 der Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 4. Mai 2011 (AS 2011, 
S. 1963) 2012 22 148  
Art. 41a  - 2012 22 150 
Art. 41b  - 2012 22 150 
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Art. 41c  -  2012 22 150 

814.318.142.1 Luftreinhalteverordnung (LRV) vom 16. Dezember 1985 

Art. 6  Abs. 1 
 -  2007 35 138 
Art. 36  Abs. 3 lit. c 
 -  2007 35 138 

814.41 Lärmschutzverordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986 

Art. 2  Abs. 1 
 -  2012 20 135 
Art. 7  Abs. 1 
 -  2012 19 122 
 Abs. 1 lit. a 
 -  2010 27 142 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2012 20 135 
 Abs. 2 
 - Schutz der Nachbarschaft vor übermässigen Immissionen im 

Zusammenhang mit einem in der Altstadt gelegenen Kulturlokal 
2009 104 460 

Art. 7 f.  -  2009 36 182 
Art. 8  Abs. 1 
 -  2010 27 142 
Art. 12  -  2009 104 460 
Art. 36  Abs. 1 
 -  2009 104 460 
 -  2010 27 142 
Art. 36 ff.  -  2009 36 182 
 -  2012 20 135 
Art. 40  Abs. 1 
 -  2012 20 135 
 Abs. 3 
 - Anwendbarkeit der "Vollzugshilfe der Vereinigung kantonaler 

Lärmschutzfachleute ("Cercle Bruit") vom 10. März 1999 (mit 
Änderung vom 30. März 2007) zur Ermittlung und Beurteilung 
der Lärmbelastung im Zusammenhang mit dem Betrieb 
öffentlicher Lokale" auf ein in der Altstadt gelegenes Kulturlokal 
2009 104 460 

 -  2012 19 122 
 -  2012 20 135 
Art. 40 ff.  -  2009 36 182 
Art. 43  Abs. 1 lit. b 
 -  2010 27 142 
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 Abs. 1 lit. c 
 -  2009 36 182 
Art. 47  Abs. 1 
 - Anwendbarer Lärmgrenzwert bei Erneuerung einer Heizung 

2008 103 485 
Anhang 6  -  2009 36 182 

814.680 Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten 
(AltlV) vom 26. August 1998 

Art. 3  - Umweltrechtliche Kostenverteilung 2012 64 349 

822.11 Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und 
Handel (Arbeitsgesetz, ArG) vom 13. März 1964 

Art. 2  Abs. 1 lit. a 
 -  2011 94 407 
Art. 3a  -  2011 94 407 
Art. 6  -  2011 94 407 
Art. 17b  -  2011 94 407 

822.114 Verordnung 4 zum Arbeitsgesetz (ArGV 4) (Industrielle 
Betriebe, Plangenehmigung und Betriebsbewilligung) vom 
18. August 1993 

Art. 7  Abs. 1 
 -  2009 108 501 
Art. 8  Abs. 1 
 -  2009 108 501 
 Abs. 2 
 -  2009 108 501 
 Abs. 3 
 -  2009 108 501 
 Abs. 4 
 -  2009 108 501 
 Abs. 5 
 -  2009 108 501 

822.14 Bundesgesetz über die Information und Mitsprache der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben 
(Mitwirkungsgesetz) vom 17. Dezember 1993 

Art. 12  Abs. 2 
 -  2010 82 400 
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823.11 Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Perso-
nalverleih (Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG) vom 6. Okto-
ber 1989 

Art. 12  Abs. 1 
 -  2012 67 367 

823.111 Verordnung über die Arbeitsvermittlung und den Perso-
nalverleih (Arbeitsvermittlungsverordnung, AVV) vom 
16. Januar 1991 

Art. 26  -  2012 67 367 

823.20 Bundesgesetz über die minimalen Arbeits- und Lohnbe-
dingungen für in die Schweiz entsandte Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer und flankierende Massnahmen 
(Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, EntsG) vom 8. Oktober 
1999 

Art. 6  -  2008 86 405 
 -  2008 87 410 
 -  2008 88 412 
 -  2010 77 364 
 Abs. 1 
 -  2008 86 405 
 -  2010 77 364 
 Abs. 3 
 -  2008 86 405 
 -  2008 87 410 
Art. 7  Abs. 1 lit. d 
 -  2008 86 405 
Art. 9  Abs. 2 
 -  2008 86 405 
 Abs. 2 lit. a 
 -  2008 86 405 
 -  2010 77 364 
 Abs. 2 lit. c 
 -  2008 86 405 
 -  2010 77 364 
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823.201 Verordnung über die in die Schweiz entsandten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer (EntsV) vom 21. Mai 
2003 

Art. 6  -  2008 86 405 
 Abs. 1 
 -  2008 86 405 
 Abs. 2 
 -  2008 86 405 
 Abs. 2 lit. a 
 -  2008 86 405 
 Abs. 3 
 -  2008 86 405 
 -  2008 87 410 

823.21 (ausser Kraft) Verordnung über die Begrenzung der Zahl 
der Ausländer (BVO) vom 6. Oktober 1986 

Art. 13  lit. f 
 -  2008 92 426 
 -  2008 93 428 
Art. 34  lit. e 
 -  2009 85 383 
Art. 36  -  2007 97 341 

830.1 Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialver-
sicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 

Art. 13  -  2011 24 89 
Art. 21  Abs. 5 
 -  2013 6 44 
Art. 25  -  2009 13 71 
Art. 50  -  2007 15 64 
Art. 53  Abs. 2 
 -  2009 13 71 
Art. 61  lit. i 
 -  2009 14 73 

831.10 Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 

Art. 25  Abs. 5 
 -  2010 14 59 
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831.20 Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) vom 
19. Juni 1959 

Art. 8  -  2009 12 67 
Art. 13  -  2009 12 67 

831.301 Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) vom 
15. Januar 1971 

 Abs. 1 der SchlBest (2007) 
 -  2011 25 93 
 Abs. 2 der SchlBest (2007) 
 -  2011 25 93 

831.40 Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge (BVG) vom 25. Juni 1982 

Art. 6  -  2007 13 59 
 -  2012 12 74 
Art. 13  -  2007 13 59 
 -  2009 18 84 
Art. 16  -  2007 13 59 
Art. 19  -  2009 17 81 
Art. 30c  -  2011 27 102 
 Abs. 5 
 -  2010 15 63 
 Abs. 6 
 -  2009 20 90 
Art. 30d  -  2011 27 102 
Art. 33b  -  2012 45 267 
Art. 49  -  2007 13 59 
 -  2012 12 74 
Art. 65d  -  2012 12 74 
Art. 73  Abs. 2 
 -  2008 12 52 
 -  2010 16 66 
Art. 79a  - (Fassung vom 19. März 1999) 2007 24 86 

831.42 Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügig-
keitsgesetz, FZG) vom 17. Dezember 1993 

Art. 4  Abs. 2bis 
 - (Fassung vom 9. März 1999) 2007 24 86 
 



666 Gesetzesregister 2013 

Art. 5  Abs. 2 
 -  2010 15 63 
Art. 13  -  2007 24 86 
Art. 22  -  2007 14 61 
 -  2007 15 64 
 -  2008 11 51 
 Abs. 2 
 -  2009 20 90 
 -  2010 15 63 
Art. 25  -  2008 12 52 
Art. 25a  -  2007 14 61 
 -  2007 15 64 
 -  2009 20 90 
 -  2012 11 71 

832.10 Bundesgesetz über die Krankenversicherung  (KVG) vom 
18. März 1994 

Art. 12  -  2009 15 78 
Art. 65  Abs. 1 
 -  2009 15 78 

833.1 Bundesgesetz über die Militärversicherung (MVG) vom 
19. Juni 1992 

Art. 2  -  2009 15 78 
Art. 5  -  2013 7 46 

834.1 Bundesgesetz über die Erwerbsersatzordnung für Dienst-
leistende in Armee, Zivildienst und Zivilschutz (Erwerbs-
ersatzgesetz, EOG) vom 25. September 1952 

Art. 16b  Abs. 3 
 -  2013 5 41 

834.11 Verordnung zum Erwerbsersatzgesetz (EOV) vom 24. No-
vember 2004 

Art. 29  lit. a 
 -  2013 5 41 
 lit. b 
 -  2013 5 41 
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836.2 Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) vom 
24. März 2006 

Art. 3  Abs. 1 lit. B 
 -  2010 14 59 
Art. 4  Abs. 3 
 -  2011 24 89 

836.21 Verordnung über die Familienzulagen (FamZV) vom 
31. Oktober 2007 

Art. 1  -  2010 14 59 
Art. 7  -  2011 24 89 
Art. 8  -  2011 24 89 

837.0 Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversi-
cherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 
25. Juni 1982  

Art. 14  Abs. 1 lit. b 
 -  2010 17 67 
Art. 27  Abs. 2 lit. b 
 -  2013 5 41 
 Abs. 5bis 
 -  2013 5 41 

851.1 Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung 
Bedürftiger (Zuständigkeitsgesetz, ZUG) vom 24. Juni 
1977 

Art. 1  Abs. 1 
 -  2008 37 225 
 Abs. 3 
 -  2008 39 232 
Art. 3  Abs. 2 lit. a 
 -  2013 48 300 
Art. 4  Abs. 1 
 -  2008 37 225 
Art. 9  Abs. 1 
 -  2012 28 193 
 Abs. 2 
 -  2012 28 193 
Art. 10  Abs. 1 
 -  2012 28 193 
 Abs. 2 
 -  2012 28 193 
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Art. 28  -  2008 39 232 

910.1  Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschafts-
gesetz, LwG-CH) vom 29. April 1998 

Art. 1  -  2008 72 355 
Art. 2  Abs. 1 lit. b 
 -  2008 72 355 
Art. 70  Abs. 1 
 -  2008 72 355 
 Abs. 4 
 -  2007 70 277 
Art. 101  Abs. 2 
 -  2012 40 247 

910.13 Verordnung über die Direktzahlungen an die Land-
wirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV) vom 7. De-
zember 1998 

Art. 2  Abs. 1 
 -  2008 72 355 
 -  2009 74 333 
Art. 4  Abs. 1 
 -  2008 72 355 
 -  2009 74 333 
Art. 5  -  2007 70 277 
Art. 47  Abs. 1 
 -  2009 74 333 
 Abs. 2 
 -  2009 74 333 
 Abs. 3 
 -  2009 74 333 
Art. 70  -  2009 74 333 
 Abs. 1 lit. d 
 -  2007 70 277 
 -  2011 74 303 
Art. 70a  -  2011 74 303 
Anhang  Ziff. 4.2 Abs. 1 
 -  2011 74 303 

910.91  Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die 
Anerkennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche 
Begriffsverordnung, LBV) vom 7. Dezember 1998 

Art. 2  -  2009 74 333 
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Art. 14  Abs. 1 
 -  2008 72 355 
 Abs. 1 lit. c 
 -  2009 74 333 
 Abs. 2 
 -  2009 74 333 
Art. 16  Abs. 1 lit. a 
 -  2009 74 333 
Art. 21  -  2009 74 333 

935.61 Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und 
Anwälte (BGFA) vom 23. Juni 2000 

Art. 7  Abs. 1 lit. b 
 -  2008 7 40 
 Abs. 3 
 -  2008 7 40 
Art. 8  Abs. 1 lit. c 
 -  2009 7 39 
 Abs. 1 lit. d 
 -  2007 9 46 
 -  2009 7 39 
 -  2013 53 339 
 Abs. 2 
 -  2010 3 41 
 -  2013 53 339 
Art. 12  lit. a 
 -  2007 8 44 
 -  2007 11 53 
 -  2008 8 40 
 -  2008 50 287 
 -  2009 8 51 
 -  2010 4 44 
 -  2011 7 37 
 -  2011 56 237 
 -  2012 4 36 
 -  2013 53 339 
 -  2013 92 451 
 lit. b 
 -  2008 49 275 
 -  2009 7 39 
 -  2013 53 339 
 lit. c 
 -  2007 10 49 
 -  2008 9 44 
 -  2008 49 275 
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 -  2012 31 213 
 lit. e 
 -  2008 49 275 
 lit. f 
 -  2009 7 39 
 lit. g 
 -  2011 19 64 
 lit. h 
 -  2010 5 44 
 lit. i 
 -  2007 11 53 
 -  2011 8 39 
Art. 13  -  2008 10 45 
 -  2009 7 39 
 -  2009 9 51 
 -  2010 6 44 
 -  2011 9 42 
Art. 14  -  2008 49 275 
Art. 16  -  2008 49 275 
Art. 17  -  2008 50 287 

943.02 Bundesgesetz über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz, 
BGBM) vom 6. Oktober 1995 

Art. 1  -  2013 41 241 
Art. 2  -  2013 41 241 
 Abs. 7 
 -  2012 26 176 
Art. 3  -  2013 41 241 
Art. 4  Abs. 1 
 -  2013 41 241 
Art. 9  Abs. 3 
 -  2013 37 193 

961.01 Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versiche-
rungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) 
vom 17. Dezember 2004 

Art. 85  Abs. 3 
 -  2009 19 88 
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Kantonale Erlasse 

110.000 Verfassung des Kantons Aargau vom 25. Juni 1980 

§ 2  -  2012 22 150 
 -  2013 41 241 
§ 10  Abs. 1 
 -  2012 29 199 
 -  2012 30 206 
§ 15  Abs. 1 
 -  2013 44 269 
§ 20  -  2013 42 256 
 Abs. 1 
 -  2013 41 241 
 Abs. 2 
 -  2013 41 241 
§ 21  -  2010 26 135 
 Abs. 2 
 -  2007 31 117 
§ 27  -  2008 107 494 
§ 34  Abs. 1 
 -  2012 30 206 
 Abs. 4 
 -  2012 29 199 
§ 36  Abs. 2 
 -  2013 34 173 
§ 42  Abs. 6 
 -  2007 71 281 
§ 55  Abs. 2 
 -  2010 26 135 
§ 68  Abs. 1 
 -  2007 116 442 
§ 78  Abs. 1 
 -  2013 42 256 
 Abs. 2 
 -  2007 31 117 
 Abs. 5 
 -  2013 41 241 
§ 90  Abs. 2 
 -  2007 116 442 
§ 91  Abs. 2bis 
 -  2012 22 150 
§ 93  Abs. 3 
 -  2013 99 513 
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§ 95  Abs. 2 
 -  2011 39 148 
§ 96  Abs. 1 
 -  2009 99 439 
§ 99  Abs. 3 
 -  2008 22 103 
§ 106  -  2009 34 176 
 -  2009 36 182 
 -  2010 27 142 
 -  2011 34 127 
 -  2012 19 122 
 Abs. 1 
 -  2008 26 153 
 -  2010 90 445 
 -  2010 91 450 
 -  2011 50 199 
 -  2013 44 269 
 Abs. 2 
 -  2010 89 438 

121.100 Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht 
(KBüG) vom 22. Dezember 1992 

§ 5  Abs. 1 
 -  2010 45 239 
§ 11  -  2009 48 261 
§ 13  -  2009 48 261 
§ 16  Abs. 1 
 -  2009 48 261 

122.200 Gesetz über die Einwohner- und Objektregister sowie das 
Meldewesen (Register- und Meldegesetz; RMG) vom 18. 
November 2008 

§ 2  Abs. 1 
 -  2011 103 472 
§ 7  Abs. 1 
 -  2011 103 472 

122.500 (ausser Kraft) Einführungsgesetz zum Ausländerrecht 
(EGAR) vom 14. Januar 1997 

§ 24  -  2008 81 399 
§ 25  -  2007 86 319 
 -  2007 87 320 
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 Abs. 1 
 -  2008 81 399 
 -  2008 83 401 
§ 26  Abs. 1 
 -  2008 81 399 
§ 27  Abs. 1 
 -  2008 81 399 
 -  2008 82 400 
§ 28  -  2008 81 399 

122.600 Einführungsgesetz zum Ausländerrecht (EGAR) vom 
25. November 2008 

§ 2  Abs. 1 
 -  2010 95 467 
 -  2010 96 469 
§ 6  -  2012 48 283 
 -  2012 49 283 
§ 11  -  2009 79 366 
§ 13  -  2009 78 363 
§ 21  Abs. 1 
 -  2010 73 344 
§ 27  Abs. 2 
 -  2009 78 363 

131.100 Gesetz über die politischen Rechte (GPR) vom 10. März 
1992 

§ 16  Abs. 4 
 - Gemeinderatswahlen 2009 105 485 
§ 43  -  2011 54 225 

131.711 Verordnung über die Initiative und das Referendum in 
Gemeindeangelegenheiten vom 29. Juni 1981 

§ 33  Abs. 2 
 - Abstimmungserläuterungen bei Einwohnerratsgemeinden 2007 

120 465 

150.700 Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Daten-
schutz und das Archivwesen (IDAG) vom 24. Oktober 
2006 

§ 3  Abs. 1 lit. d 
 -  2012 57 321 
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§ 27  Abs. 1 
 -  2012 57 321 

150.910 Submissionsdekret (SubmD) vom 26. November 1996 

§ 1  Abs. 1 
 -  2008 32 183 
 -  2013 39 219 
§ 4  Abs. 1 
 -  2012 24 167 
§ 5  Abs. 1 lit. c 
 -  2013 37 193 
§ 6  -  2012 26 176 
§ 7  Abs. 1 
 -  2010 34 185 
 Abs. 2 
 -  2010 34 185 
 Abs. 3 
 -  2008 33 191 
§ 8  -  2008 34 196 
 Abs. 1 
 -  2010 34 185 
 Abs. 2 
 -  2007 37 153 
 Abs. 3 lit. d 
 -  2009 39 207 
§ 10  Abs. 1 
 -  2010 34 185 
 -  2013 39 219 
§ 11  Abs. 3 
 -  2009 38 200 
§ 14  Abs. 1 
 -  2013 38 214 
§ 15  Abs. 3 
 -  2013 38 214 
§ 16  -  2007 38 157 
 Abs. 1 
 -  2012 25 171 
§ 17  -  2008 30 173 
§ 18  Abs. 2 
 -  2008 31 179 
 -  2009 38 200 
 -  2011 42 161 
 Abs. 3 
 -  2009 38 200 
§ 19  -  2012 25 171 
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§ 21  Abs. 1 
 -  2013 37 193 
§ 23  -  2008 33 191 
 -  2013 37 193 
§ 24  -  2009 37 197 
 -  2013 37 193 
 Abs. 2 
 -  2007 37 153 
§ 25  Abs. 1 
 -  2013 37 193 
§ 27  Abs. 2 
 -  2013 37 193 
§ 28  Abs. 1 
 -  2011 41 151 
 -  2013 36 189 
 Abs. 1 lit. a 
 -  2013 39 219 
 Abs. 1 lit. g 
 -  2013 38 214 
§ 38  Abs. 3 
 -  2009 40 210 
 -  2013 37 193 
 Anhang 5 Ziff. 6 
 -  2012 25 171 
  

150.950 Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Be-
schaffungswesen (IVöB) vom 25. November 1994 / 
15. März 2001 

Art. 6  -  2012 26 176 
Art. 8  Abs. 1 lit. a 
 -  2013 37 193 
Art. 11  lit. c 
 -  2008 30 173 
Art. 12  Abs. 1 lit. b 
 -  2010 34 185 
Art. 13  lit. b 
 -  2008 32 183 
Art. 18  Abs. 2 
 -  2013 37 193 
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153.100 Organisationsgesetz (Gesetz über die Organisation des 
Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung) vom 
26. März 1985 

§ 20  -  2008 109 501 
§ 31  Abs. 1 
 -  2008 109 501 
 Abs. 2 
 -  2008 22 103 
 -  2008 109 501 
 -  2010 78 371 
§ 32  Abs. 2 
 -  2008 22 103 

155.100 Gerichtsorganisationsgesetz (GOG) vom 11. Dezember 
1984 

§ 94  -  2008 6 38 
 Abs. 1 
 -  2009 10 53 

155.110 Dekret über die Organisation des Obergerichts, des Han-
delsgerichts, des Versicherungsgerichts und des Verwal-
tungsgerichts (Gerichtsorganisationsdekret, GOD) 

§ 33  Abs. 1 lit. g 
 -  2009 10 53 

160.621 Verordnung über die Weiterbildung des Personals (Wei-
terbildungsverordnung) vom 22. September 2004 

§ 17  Abs. 1 
 -  2010 85 417 
§ 18  -  2007 108 393 

161.115 Arbeitszeitverordnung (AZV) vom 1. September 1999 

§ 11  Abs. 2 
 -  2007 106 376 
§ 14  -  2007 106 376 
§ 15  -  2007 106 376 

161.221 Verordnung über die Vergütung von Inkonvenienzen 
(Inkonvenienzverordnung) vom 27. Februar 2002 

§ 1 ff.  -  2011 94 407 
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165.100 Gesetz über die Grundzüge des Personalrechts (Personal-
gesetz, PersG) vom 16. Mai 2000 

§ 7  -  2008 98 461 
§ 9  Abs. 1 
 -  2010 79 381 
§ 10  Abs. 1 
 -  2009 97 434 
 Abs. 1 lit. a 
 -  2008 94 433 
 -  2012 56 318 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2007 101 355 
 Abs. 1 lit. c 
 -  2007 101 355 
 Abs. 2 
 -  2007 103 364 
 -  2008 98 461 
 Abs. 3 
 -  2008 98 461 
 -  2010 81 396 
§ 14  Abs. 2 
 -  2011 94 407 
§ 22  -  2007 106 376 
§ 37  Abs. 1 
 -  2012 55 305 
 Abs. 2 
 -  2008 98 461 
§ 37 f.  -  2008 94 433 

165.111 Personal- und Lohnverordnung (PLV) vom 25. September 
2000 

§ 27  Abs. 1 
 -  2007 106 376 
§ 35  Abs. 3 
 -  2007 105 371 
 -  2007 107 386 
§ 36  Abs. 1 
 -  2007 105 371 
 Abs. 3 
 -  2009 99 439 
§ 48  -  2008 94 433 
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165.130 Dekret über die Löhne des kantonalen Personals (Lohn-
dekret) vom 30. November 1999 

§ 4  -  2007 105 371 
§ 5  -  2007 105 371 
 -  2007 107 386 
 -  2011 94 407 
§ 6  Abs. 1 
 -  2007 105 371 
 Abs. 4 
 -  2007 105 371 
§ 8  Abs. 1 
 -  2007 107 386 
 Abs. 2 
 -  2007 105 371 
 -  2007 107 386 
§ 11  Abs. 1 
 -  2009 99 439 
§ 22  Abs. 1 lit. e 
 -  2007 107 386 
 Abs. 2 
 -  2009 99 439 
Anhang III  Ziff. 1 Abs. 1 
 -  2007 104 369 
 Ziff. 2 
 -  2007 104 369 
 Ziff. 3 
 -  2007 104 369 
 Ziff. 5 
 -  2007 104 369 

165.131 Verordnung zum Einreihungsplan vom 25. Oktober 2000 

§ 1  Abs. 1 lit. g Ziff. 25 
 -  2011 94 407 

171.100 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) 
vom 19. Dezember 1978 

§ 20  Abs. 2 lit. a 
 -  2011 102 467 
 Abs. 2 lit. c 
 -  2009 106 489 
§ 23  Abs. 2 
 -  2011 102 467 
§ 25  -  2013 100 525 
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§ 27  Abs. 1 
 -  2008 108 498 
 -  2011 102 467 
 Abs. 2 
 -  2008 105 491 
 -  2012 66 363 
§ 37  Abs. 2 lit. a 
 -  2010 94 463 
 Abs. 2 lit. f 
 -  2008 107 494 
 Abs. 2 lit. l 
 -  2007 39 167 
§ 39  -  2007 39 167 
§ 49  Abs. 2 
 -  2011 93 401 
§ 50  -  2010 81 396 
 -  2011 93 401 
 Abs. 2 
 -  2009 97 434 
§ 58  Abs. 1 
 -  2007 120 465 
§ 61  Abs. 2 
 - Referendumsfähigkeit des zustimmenden 

Einwohnerratsbeschlusses 2007 120 465 
§ 104  Abs. 1 
 -  2008 96 449 
§ 105  -  2009 48 261 

210.100 Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch 
und Partnerschaftsgesetz (EG ZGB) vom 27. März 1911 

§ 55b  -  2009 47 253 
§ 60b  Abs. 1 
 -  2013 14 74 
§ 67b  Abs. 1 
 -  2013 14 74 
  Abs. 2 
 -  2007 43 184 
§ 67d  Abs. 3 
 -  2007 42 180 
 -  2010 35 195 
§ 67ebis  Abs. 1 
 -  2007 41 177 
 -  2008 36 207 
§ 67f  -  2008 35 205 
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§ 67h  Abs. 1 
 -  2010 35 195 
 -  2010 36 197 
§ 67k  -  2013 15 78 
§ 67l  -  2013 15 78 
 Abs. 4 
 -  2013 12 59 
§ 67n  -  2013 15 78 
§ 67o  -  2007 43 184 
§ 67q  Abs. 1 lit. e 
 -  2013 10 53 
 Abs. 2 
 -  2013 13 64 

220.300 Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit (KSG) vom 
27. August 1969 

§ 18  -  2009 6 36 
§ 19  -  2009 6 36 
§ 20  -  2009 6 36 

221.100 Zivilrechtspflegegesetz (Zivilprozessordnung, ZPO) vom 
18. Dezember 1984 

§ 2  lit. c 
 -  2008 3 29 
 -  2008 16 67 
 -  2011 2 29 
 -  2011 5 35 
§ 3  lit. c 
 -  2007 30 105 
§ 105  lit. b 
 - Beurteilung der Zahlungs(un)fähigkeit 2007 4 31 
§ 112  -  2008 11 51 
 -  2008 12 52 
 -  2008 94 433 
§ 125  -  2009 5 35 
 Abs. 1 
 -  2010 13 57 
§ 184  -  2009 4 33 
§ 185  -  2009 4 33 
§ 196f  Abs. 2 
 -  2010 2 39 
§ 302  Abs. 1 lit. b 
 -  2009 95 420 
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 Abs. 3 
 -  2009 95 420 
§ 317 ff.  -  2008 94 433 
§ 321  Abs. 1 
 - Novenrecht im Rechtsöffnungsverfahren 2007 5 34 
§ 343  -  2009 14 73 
§ 369  Abs. 1 
 -  2008 94 433 

221.150 Dekret über die Verfahrenskosten (Verfahrenskostende-
kret, VKD) vom 24. November 1987 

§ 22  -  2007 56 228 
 Abs. 1 lit. c 
 -  2007 54 225 
§ 23  -  2007 34 137 
§ 31  lit. d 
 -  2007 53 222 

221.200 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Zivilprozessord-
nung (EG ZPO) vom 23. März 2010 

§ 4  Abs. 1 lit. e 
 -  2011 28 104 
§ 14  -  2011 28 104 
 -  2013 8 48 
§ 19  Abs. 1 lit. c 
 - Keine Anwendung für Ablehnungsbegehren gegen einen 

Gerichtspräsidenten als Einzelrichter 2013 70 387 

251.100 Gesetz über die Strafrechtspflege (Strafprozessordnung, 
StPO) vom 11. November 1958 

§ 18  -  2008 16 67 
§ 164  Abs. 1 
 -  2009 10 53 
 -  2010 12 51 
§ 166  -  2010 12 51 
§ 167  -  2010 12 51 
§ 169  -  2009 10 53 
§ 217  Abs. 2 
 -  2009 10 53 
§ 241a  Abs. 1 Satz 1 
 -  2008 36 207 
 Abs. 2 lit. a 
 -  2008 36 207 
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 -  2009 41 221 
 Abs. 2 lit. b 
 -  2008 36 207 
 -  2009 41 221 
§ 242  -  2009 24 97 
 Abs. 1 
 -  2010 12 51 

251.200 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessord-
nung (EG StPO) vom 16. März 2010 

§ 4  Abs. 7 
 -  2011 16 57 
§ 8  -  2011 14 55 
 -  2011 21 68 
 -  2013 3 32 
§ 14  -  2012 32 221 
§ 36  Abs. 2 
 -  2013 3 32 
§ 40  -  2011 14 55 
§ 45  Abs. 2 
 -  2012 32 221 
§ 47  -  2013 46 285 

253.111 Verordnung über den Vollzug von Strafen und Massnah-
men (Strafvollzugsverordnung, SMV) vom 9. Juli 2003 

§ 58a  Abs. 2 
 -  2009 24 97 
§ 58b  -  2009 24 97 
§ 59  Abs. 1 
 -  2008 16 67 
 Abs. 2 
 -  2008 16 67 
§ 60  Abs. 1 
 -  2008 16 67 
 Abs. 2 
 -  2008 16 67 
 Abs. 3 
 -  2008 16 67 
§ 61  -  2012 27 189 
§ 62  Abs. 3 
 -  2009 24 97 
§ 66  Abs. 1 
 -  2009 24 97 
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 Abs. 2 
 -  2009 24 97 
§ 98  -  2009 24 97 
§ 100  -  2009 24 97 
§ 102  -  2012 32 221 

253.331 Verordnung über die Organisation der Strafanstalt Lenz-
burg vom 21. Januar 2004 

§ 2  Abs. 1 
 -  2009 24 97 
§ 3  -  2009 24 97 

271.100 (ausser Kraft) Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege 
vom 9. Juli 1968 

§ 2  Abs. 2 
 -  2007 17 71 
§ 3  Abs. 1 
 -  2007 84 316 
 -  2007 85 318 
 -  2007 91 324 
§ 5  Abs. 1 
 -  2007 30 105 
 -  2008 16 67 
 Abs. 2 
 -  2007 30 105 
§ 15  Abs. 3 
 -  2008 57 308 
 -  2008 59 312 
§ 20  -  2007 52 220 
 -  2009 89 388 
 Abs. 1 
 - Verspätete Vorbringen heben den Untersuchungsgrundsatz nicht 

auf 2007 49 214 
 Abs. 2 
 -  2008 55 303 
§ 23  Abs. 1 
 -  2008 96 449 
 Abs. 3 
 -  2008 96 449 
 Abs. 4 
 -  2007 100 349 
§ 25  -  2009 42 223 
§ 27  -  2007 104 369 
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§ 32  Abs. 2 
 -  2007 52 220 
§ 33  Abs. 1 
 -  2009 49 271 
 Abs. 2 
 -  2007 34 137 
 -  2007 56 228 
§ 33 ff.  -  2008 94 433 
§ 35  Abs. 3 
 -  2007 45 194 
 -  2008 52 297 
§ 36  -  2007 53 222 
 Abs. 1 
 -  2007 34 137 
 -  2007 44 191 
 -  2007 56 228 
§ 38  -  2008 53 301 
 -  2008 54 303 
 Abs. 1 
 -  2007 49 214 
 -  2007 115 437 
 -  2007 116 442 
 -  2008 33 191 
 -  2008 56 305 
 -  2008 104 487 
 -  2010 33 182 
 -  2010 50 263 
 Abs. 2 
 -  2008 104 487 
§ 38 f.  -  2008 99 465 
§ 39  Abs. 1 
 -  2008 51 295 
 Abs. 2 
 -  2007 58 233 
 -  2009 50 275 
 -  2009 89 388 
 Abs. 3 
 -  2007 58 233 
 -  2009 50 275 
§ 40  Abs. 1 
 - Keine Anschlussbeschwerde zulässig 2007 24 86 
 Abs. 4 
 - Rechtsverweigerungsbeschwerde kann nur erheben, wer vorher 

eine entsprechende Verfügung verlangt hat 2008 101 478 
§ 43  Abs. 2 
 -  2007 24 86 
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§ 49  -  2008 45 262 
§ 51  Abs. 2 
 -  2007 37 153 
§ 57  -  2009 54 289 
§ 58  -  2007 56 228 
 -  2009 45 236 
§ 60 ff.  -  2008 94 433 
§ 68  -  2007 57 231 
§ 75  -  2007 17 71 
§ 75a  -  2009 58 296 
§ 78a  Abs. 2 
 -  2009 57 295 

271.200 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (Verwaltungs-
rechtspflegegesetz; VRPG) vom 4. Dezember 2007 

§ 2  -  2013 101 529 
 Abs. 1 
 -  2013 41 241 
 -  2013 42 256 
 Abs. 2 
 -  2010 42 225 
§ 3  -  2013 56 349 
 Abs. 1 
 -  2010 70 337 
§ 4  -  2013 59 355 
§ 8  Abs. 1 
 -  2009 48 261 
 Abs. 2 
 -  2009 48 261 
§ 12  -  2011 95 425 
§ 13  -  2012 33 223 
 Abs. 2 
 -  2013 61 360 
 Abs. 2 lit. a 
 -  2009 23 95 
 -  2009 51 278 
 -  2011 57 243 
 Abs. 2 lit. e 
 -  2009 23 95 
 -  2009 51 278 
 -  2011 57 243 
§ 15  Abs. 2 
 -  2010 76 359 
 Abs. 3 
 -  2010 76 359 
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§ 16  -  2013 104 545 
 Abs. 1 lit. a 
 -  2012 24 167 
 Abs. 1 lit. e 
 -  2012 24 167 
 -  2012 68 373 
§ 17  -  2013 101 529 
 Abs. 3 
 -  2013 55 346 
§ 19  -  2013 55 346 
 -  2013 61 360 
§ 20  Abs. 1 
 -  2010 86 423 
§ 21  Abs. 1 
 -  2010 47 259 
 -  2012 23 163 
§ 23  -  2010 44 234 
§ 24  Abs. 4 
 -  2013 101 529 
§ 26  Abs. 1 
 -  2011 48 188 
 Abs. 2 
 -  2010 78 371 
 -  2011 48 188 
 Abs. 3 
 -  2011 48 188 
 Abs. 4 
 -  2011 48 188 
§ 27  Abs. 1 
 -  2013 105 550 
§ 28  -  2013 57 352 
 Abs. 1 
 -  2011 75 307 
 Abs. 3 
 -  2010 95 467 
§ 31  Abs. 2 
 -  2009 22 95 
 -  2009 23 95 
 -  2009 51 278 
 -  2009 52 280 
 -  2009 53 283 
 -  2011 57 243 
 -  2013 9 51 
 -  2013 54 345 
 Abs. 3 
 -  2009 22 95 
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 -  2009 52 280 
 -  2011 57 243 
 -  2013 9 51 
 -  2013 54 345 
§ 32  Abs. 2 
 -  2009 22 95 
 -  2009 23 95 
 -  2009 51 278 
 -  2009 52 280 
 -  2009 55 289 
 -  2011 57 243 
 -  2011 58 247 
 -  2012 33 223 
 -  2013 9 51 
 -  2013 54 345 
 -  2013 60 358 
 Abs. 3 
 -  2009 22 95 
 -  2009 52 280 
 -  2011 57 243 
 -  2013 9 51 
 -  2013 54 345 
 -  2013 60 358 
§ 33  Abs. 1 
 -  2011 58 247 
§ 34  -  2013 58 352 
§ 37  -  2010 38 206 
 Abs. 1 
 -  2009 78 363 
 -  2013 103 541 
§ 39  -  2013 103 541 
§ 40  -  2010 96 469 
§ 41  -  2010 44 234 
 Abs. 1 
 -  2009 48 261 
 -  2011 48 188 
 Abs. 2 
 -  2011 48 188 
 -  2013 59 355 
§ 42  -  2009 56 291 
 Abs. 1 lit. a 
 -  2013 37 193 
 -  2013 45 279 
 -  2013 99 513 
§ 43  Abs. 2 
 -  2010 76 359 
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 -  2010 95 467 
 -  2011 84 347 
 Abs. 3 
 -  2010 76 359 
 -  2011 84 347 
§ 46  -  2010 86 423 
 Abs. 2 
 -  2009 91 395 
 -  2013 50 311 
§ 49  -  2013 28 126 
  -  2013 40 223 
§ 50  Abs. 1 
 -  2009 48 261 
 Abs. 2 
 -  2009 48 261 
§ 51  Abs. 1 
 -  2011 48 188 
§ 54  -  2009 37 197 
 -  2011 59 253 
 Abs. 1 
 -  2009 48 261 
 -  2010 42 225 
 Abs. 2 
 -  2009 48 261 
 -  2011 48 188 
 Abs. 3 
 -  2009 48 261 
 Abs. 4 
 -  2009 48 261 
 -  2011 48 188 
§ 55  Abs. 2 
 -  2011 48 188 
§ 60  Abs. 1 lit. d 
 -  2011 48 188 
§ 65  -  2013 103 541 
 -  2013 105 550 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2011 60 255 
 Abs. 2 
 -  2011 60 255 
§ 66  -  2013 103 541 
 -  2013 105 550 
 Abs. 1 
 -  2011 60 255 
§ 67  -  2013 103 541 
§ 68  -  2013 103 541 
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§ 69  -  2013 103 541 
§ 80  Abs. 1 
 -  2011 61 259 
§ 81  Abs. 1 
 -  2011 61 259 
 Abs. 2 
 -  2011 62 262 
§ 83  -  2010 49 261 
 Abs. 1 
 -  2011 62 262 
 -  2012 32 221 
 -  2013 56 349 
 -  2013 57 352 

290.100 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Freizügig-
keit der Anwältinnen und Anwälte (EG BGFA) vom 2. No-
vember 2004 

§ 5  Abs. 1 lit. b 
 -  2011 19 64 
§ 14  -  2012 5 38 
 Abs. 1 
 -  2010 47 259 
 -  2011 10 43 
§ 15  Abs. 1 lit. c 
 -  2008 7 40 
 -  2012 3 33 

290.111 Anwaltsverordnung (AnwV) vom 18. Mai 2005 

§ 2  -  2008 7 40 
 -  2012 3 33 

291.150 Dekret über die Entschädigung der Anwälte (Anwaltstarif, 
AnwT) vom 10. November 1987 

§ 1  Abs. 1 
 -  2007 53 222 
§ 2  Abs. 1 
 -  2011 101 465 
§ 3  Abs. 1 lit. a 
 -  2007 44 191 
 -  2007 54 225 
 -  2008 4 33 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2013 75 396 
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 Abs. 1 lit. d 
 -  2007 7 39 
 Abs. 2 
 - Die summarischen Verfahren gemäss Schuldbetreibungs- und 

Konkursgesetz sind Vollstreckungsverfahren 2013 78 403 
§ 4  Abs. 1 
 -  2008 4 33 
 -  2008 5 36 
 - Streitwertberechnung in Mietzinsfestsetzungsverfahren 2013 73 

390 
 Abs. 2 
 -  2007 56 228 
 Abs. 4 
 -  2008 5 36 
 Abs. 5 
 -  2007 44 191 
§ 6  -  2007 56 228 
 Abs. 2 
 -  2008 4 33 
 Abs. 3 
 -  2008 4 33 
§ 7  -  2007 56 228 
 Abs. 2 
 -  2007 53 222 
 -  2008 4 33 
§ 9  Abs. 1 
 -  2011 19 64 
 Abs. 2bis 
 -  2011 19 64 
 -  2013 2 29 
§ 10  Abs. 1 
 -  2013 75 396 
§ 12a  Abs. 1 
 -  2011 58 247 

301.100  Gesundheitsgesetz (GesG) vom 10. November 1987 

§ 30  -  2009 47 253 

301.100  Gesundheitsgesetz (GesG) vom 20. Januar 2009 

§ 40  -  2010 40 213 
§ 44  Abs. 2 
 -  2010 40 213 
§ 47  Abs. 1 
 -  2013 44 269 
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301.114 Heilmittel- und Betäubungsmittelverordnung (HBV) vom 
11. November 2009 

§ 24  Abs. 3 
 -  2010 40 213 

331.200 Spitalgesetz (SpiG) vom 25. Februar 2003 

§ 14  Abs. 6 
 -  2011 52 207 

331.211 Spitalverordnung (SpiV) vom 26. Mai 2004 

§ 9  -  2011 52 207 

371.112 Verordnung über das Bestattungswesen (Bestattungsver-
ordnung) vom 11. November 2009 

§ 7  Abs. 2 
 -  2013 44 269 
 Abs. 3 
 -  2013 44 269 
§ 8  Abs. 1 
 -  2013 44 269 
§ 10  -  2013 44 269 

400.562 Interkantonale Vereinbarung über die Beiträge an die 
Ausbildungskosten in der beruflichen Grundausbildung 
(Berufsfachschulvereinbarung, BFSV) vom 22. Juni 2006 

Art. 4  -  2013 99 513 

401.100 Schulgesetz (SchulG) vom 17. März 1981 

§ 3  -  2010 41 221 
 -  2010 44 234 
 Abs. 3 
 -  2012 30 206 
§ 6  -  2010 43 230 
§ 13a  Abs. 2 
 -  2013 50 311 
§ 16  Abs. 1 
 -  2012 30 206 
§ 24  -  2010 41 221 
 -  2010 44 234 
§ 28  -  2007 119 457 
§ 37  -  2007 12 55 
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§ 38  Abs. 2 
 -  2010 93 459 
§ 53  Abs. 4 
 -  2009 106 489 
 -  2011 49 195 
§ 71  Abs. 2 
 -  2007 39 167 
§ 73  Abs. 1 
 -  2007 119 457 
§ 75  Abs. 1 
 -  2011 48 188 
§ 78  Abs. 1 
 -  2011 48 188 

411.200 Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen (GAL) vom 
17. Dezember 2002 

§ 3  Abs. 2 
 -  2009 96 424 
 -  2010 83 406 
§ 4  Abs. 3 
 -  2013 52 327 
§ 7  -  2008 98 461 
§ 11  Abs. 1 Ingress 
 -  2008 95 444 
 Abs. 1 lit. a 
 -  2008 97 454 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2007 101 355 
 Abs. 1 lit. c 
 -  2007 101 355 
 Abs. 2 
 -  2008 97 454 
 -  2008 98 461 
 Abs. 3 
 -  2008 98 461 
§ 13  -  2009 96 424 
§ 16  -  2013 102 533 
 Abs. 3 
 -  2012 57 321 
 Abs. 4 
 -  2012 57 321 
§ 35  Abs. 2 
 -  2008 98 461 
 Abs. 2 Satz 1 
 -  2008 99 465 
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§ 50  -  2009 96 424 

411.210 Dekret über die Löhne der Lehrpersonen (Lohndekret 
Lehrpersonen, LDLP) vom 24. August 2004 

 Ziffer 3 Abs. 4 Anhang IV 
 -  2013 51 315 

411.211 Verordnung über die Anstellung und Löhne der Lehr-
personen (VALL) vom 13. Oktober 2004 

 -  2008 104 487 
§ 12  Abs. 1 
 -  2009 96 424 
 -  2010 83 406 
 Abs. 2 
 -  2009 96 424 
 -  2010 83 406 
§ 13  Abs. 1 
 -  2008 97 454 
 Abs. 2 
 -  2008 97 454 
§ 14  lit. d 
 -  2009 96 424 
§ 27  Abs. 3 
 -  2013 102 533 
§ 43  Abs. 2bis 
 -  2013 52 327 
§ 54  Abs. 1 
 -  2009 96 424 
§ 59  -  2009 96 424 

421.336 Verordnung über die Schülerzahlen der Abteilungen und 
die Zuteilung der Lektionen an der Volksschule und an 
Kindergärten vom 12. Januar 2005 

 -  2008 104 487 

421.355 Verordnung über die Übertrittsprüfungen in die Sekun-
dar- und Bezirksschule (Übertrittsprüfungsverordnung) 
vom 17. November 2004 

§ 1  -  2010 41 221 
 -  2010 44 234 
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422.200 Gesetz über die Berufs- und Weiterbildung (GBW) vom 
6. März 2007 

§ 14  -  2013 99 513 
§ 19  -  2013 99 513 

426.070 Staatsvertrag zwischen den Kantonen Aargau, Basel-
Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn über die Fach-
hochschule Nordwestschweiz (Staatsvertrag FHNW) vom 
27. Oktober 2004/9. November 2004/18. und 19. Januar 
2005 

§ 13  -  2008 94 433 
§ 33  -  2008 94 433 
 Abs. 6 Satz 1 
 -  2010 42 225 
§ 34  Abs. 8 
 -  2008 94 433 

428.030 Interkantonale Vereinbarung für Soziale Einrichtungen 
(IVSE) vom 13. Dezember 2002 

Art. 4  lit. d 
 -  2013 48 300 
Art. 19  -  2013 48 300 
Art. 22  -  2013 48 300 

428.500 Gesetz über die Einrichtungen für Menschen mit beson-
deren Betreuungsbedürfnissen (Betreuungsgesetz) vom 
2. Mai 2006 

§ 23  -  2013 48 300 
§ 25  Abs. 2 
 -  2013 48 300 
§ 27  Abs. 1 
 -  2011 100 461 
§ 31  Abs. 1 
 -  2011 100 461 

428.511 Verordnung über die Einrichtungen für Menschen mit 
besonderen Betreuungsbedürfnissen (Betreuungsverord-
nung) vom 8. November 2006 

§§ 49 ff.  -  2013 48 300 
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§ 53  Abs. 1 
 -  2013 48 300 

428.513 Verordnung über die integrative Schulung von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderungen, die Sonderschu-
lung sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen 
(V Sonderschulung) vom 8. November 2006 

§ 3  -  2007 119 457 
§ 15  Abs. 1 
 -  2007 119 457 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2007 119 457 
 Abs. 2 
 -  2007 119 457 
 Abs. 2 lit. g 
 -  2007 119 457 
§ 16  Abs. 2 
 -  2007 119 457 
§ 17  -  2007 119 457 

471.200 Gesetz über die Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz, 
StipG) vom 19. September 2006 

§ 1  -  2012 29 199 
§ 15  Abs. 3 
 -  2012 29 199 

471.211 Verordnung über Ausbildungsbeiträge (Stipendienverord-
nung, StipV) vom 2. Mai 2007 

§ 24  Abs. 2 
 -  2012 29 199 
§ 25  Abs. 2 
 -  2012 29 199 

495.200 Kulturgesetz (KG) vom 31. März 2009 

§ 32  -  2010 89 438 

497.110 Dekret über den Schutz von Kulturdenkmälern (Denkmal-
schutzdekret) vom 14. Oktober 1975 

§ 1  -  2007 31 117 
§ 4  Abs. 1 
 -  2007 31 117 
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§ 12  Abs. 1 
 -  2007 31 117 
§ 16  Abs. 1 
 -  2008 26 153 

531.111 Verordnung über den Dienst des Polizeikorps (Dienst-
reglement) vom 11. Oktober 1976 

§ 18  -  2010 86 423 

531.200 Gesetz über die Gewährleistung der öffentlichen 
Sicherheit (Polizeigesetz, PolG) vom 6. Dezember 2005 

§ 3  Abs. 1 lit. k 
 -  2010 78 371 
§ 4  Abs. 2 lit. c 
 -  2013 42 256 
§ 18  Abs. 1 
 -  2010 85 417 
§ 20  Abs. 3 
 -  2013 42 256 
§ 29  -  2009 107 494 
§ 34  Abs. 1 
 -  2009 107 494 
§ 57  -  2013 41 241 
 -  2013 42 256 

531.210 Dekret über die Gewährung der öffentlichen Sicherheit 
(Polizeidekret, PolD) vom 6. Dezember 2005 

§ 3  Abs. 1 lit. a 
 -  2013 42 256 
 Abs. 2 
 -  2013 42 256 

533.100 Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich 
von Sportveranstaltungen vom 15. November 2007 

§ 1  -  2013 40 223 
§ 2  Abs. 1 
 -  2010 78 371 
 -  2013 40 223 
 Abs. 1 lit. g 
 -  2010 78 371 
 Abs. 2 
 -  2013 40 223 
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§ 3  Abs. 1 
 -  2013 40 223 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2010 78 371 
 Abs. 2 
 -  2010 78 371 
§ 4  Abs. 1 
 -  2013 40 223 
§ 5  Abs. 1 
 -  2010 78 371 
 Abs. 3 
 -  2010 78 371 
§ 6  Abs. 1 lit. a 
 -  2013 40 223 
§ 8  Abs. 1 lit. b 
 -  2013 40 223 
§ 10  -  2013 40 223 

560.111 Vollziehungsverordnung zur Bundesgesetzgebung über 
Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 25. November 
1998 

§ 12  Abs. 1 
 -  2007 47 203 

621.111 Verordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundes-
steuer (V-DBG) vom 7. Dezember 1994 

§ 3  -  2011 31 116 
§ 12  -  2011 31 116 
§ 13  -  2011 31 116 

651.100  Steuergesetz (Gesetz über die Steuern auf Einkommen, 
Vermögen, Grundstückgewinnen, Erbschaften und Schen-
kungen) vom 13. Dezember 1983 

§ 22  Abs. 1 
 -  2008 19 82 
 Abs. 1 lit. a 
 - Nebeneinkünfte 2007 19 75 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2007 21 83 
 -  2007 22 83 
§ 24  -  2011 63 267 
 -  2011 90 379 
 



698 Gesetzesregister 2013 

§ 136  Abs. 2 
 -  2007 48 211 

651.100  Steuergesetz (StG) vom 15. Dezember 1998 

§ 23  Abs. 1 
 -  2013 87 435 
§ 25  Abs. 1 
 -  2008 60 319 
 -  2009 28 132 
 -  2010 52 273 
 Abs. 2 
 -  2010 53 277 
§ 26  Abs. 1 
 -  2009 59 301 
 -  2011 64 272 
 -  2013 83 424 
§ 27  -  2011 65 274 
 Abs. 1 
 -  2009 60 301 
 -  2010 53 277 
 Abs. 4 
 -  2011 66 276 
§ 29  Abs. 1 lit. a 
 -  2008 20 89 
 -  2011 31 116 
§ 31  Abs. 1 
 -  2009 67 313 
§ 32  lit. b 
 -  2008 60 319 
§ 33  lit. g 
 -  2008 60 319 
 lit. i 
 -  2008 20 89 
§ 35  Abs. 1 lit. a 
 -  2008 17 75 
 -  2009 30 144 
 -  2011 67 280 
 -  2012 14 97 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2007 23 86 
 -  2010 23 118 
 Abs. 1 lit. c 
 -  2008 61 328 
 -  2009 61 303 
 -  2010 54 283 
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 Abs. 1 lit. e 
 -  2008 62 328 
 -  2009 62 306 
 -  2010 22 111 
 -  2011 68 283 
 -  2013 79 409 
§ 36  Abs. 1 
 -  2007 61 239 
 -  2008 18 78 
 -  2009 63 306 
 -  2009 64 308 
 -  2010 55 291 
 -  2011 69 285 
 -  2013 87 435 
 Abs. 2 lit. a 
 -  2008 63 331 
 -  2009 26 123 
 -  2011 66 276 
 -  2011 70 286 
 Abs. 2 lit. b 
 -  2009 65 311 
 Abs. 2 lit. c 
 -  2008 64 331 
 -  2012 35 231 
§ 37  -  2011 71 289 
 -  2012 37 234 
§ 38  Abs. 1 
 -  2009 66 312 
§ 39  Abs. 1 
 -  2013 85 430 
 Abs. 2 
 -  2008 65 334 
 -  2008 66 338 
 -  2012 38 236 
 Abs. 3 
 -  2011 29 111 
§ 40  lit. a 
 -  2010 56 293 
 -  2011 31 116 
 lit. c 
 -  2007 63 248 
 lit. d 
 -  2007 24 86 
 -  2009 67 313 
 -  2012 45 267 
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 lit. g 
 -  2009 63 306 
 lit. i 
 -  2007 62 242 
 -  2009 68 315 
 -  2010 57 298 
 lit. i bis 
 -  2007 62 242 
 -  2010 57 298 
 lit. k 
 -  2007 25 91 
§ 40ibis  -  2012 15 100 
 -  2012 16 102 
§ 41  lit. a 
 -  2009 62 306 
 lit. b 
 -  2011 69 285 
§ 42  Abs. 1 lit. a 
 -  2007 63 248 
 -  2012 39 240 
 Abs. 1 lit. c 
 -  2010 57 298 
§ 43  Abs. 2 
 -  2007 63 248 
§ 45  -  2012 36 232 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2010 58 302 
 Abs. 1 lit. d 
 -  2012 36 232 
 Abs. 1 lit. e 
 -  2012 36 232 
 Abs. 1 lit. f 
 -  2007 64 253 
§ 45a  -  2012 42 261 
 -  2012 44 267 
§ 46  Abs. 1 
 -  2007 65 258 
§ 47  -  2012 17 106 
§ 48  -  2009 60 301 
§ 50  -  2012 17 106 
§ 51  -  2008 67 341 
 Abs. 2 
 -  2011 66 276 
 Abs. 3 
 -  2013 19 101 
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 Abs. 4 
 -  2013 19 101 
§ 54  Abs. 3 
 -  2011 72 292 
§ 56  Abs. 1 lit. a 
 -  2008 21 98 
§ 68  Abs. 1 lit. b 
 -  2009 69 316 
 -  2009 72 325 
§ 97  Abs. 1 lit. d 
 -  2012 40 247 
§ 98  Abs. 1 
 -  2008 68 344 
 -  2010 59 307 
§ 100  Abs. 1 
 -  2012 41 252 
§ 105  Abs. 1 
 -  2009 70 317 
§ 108  Abs. 1 
 -  2007 66 261 
§ 110  Abs. 1 lit. b 
 -  2012 41 252 
§ 142  Abs. 1 
 -  2007 68 269 
§ 147  Abs. 2 
 -  2007 67 263 
 Abs. 3 
 -  2007 68 269 
§ 163  Abs. 3 
 -  2011 31 116 
§ 164  Abs. 3 
 -  2011 31 116 
 Abs. 4 
 -  2011 31 116 
§ 169  -  2008 69 348 
§ 171  Abs. 1 
 -  2013 86 432 
§ 179  Abs. 1 
 -  2013 86 432 
 Abs. 2 
 -  2009 64 308 
§ 180  Abs. 2 
 -  2009 71 322 
§ 187  Abs. 2 
 -  2009 53 283 
 -  2013 86 432 
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§ 189  Abs. 1 
 -  2009 53 283 
 Abs. 2 
 -  2009 53 283 
§ 190  Abs. 1 
 -  2013 86 432 
§ 191  -  2009 29 136 
 Abs. 3 
 -  2008 70 349 
 -  2008 71 350 
 -  2009 27 129 
 -  2010 60 313 
 -  2010 61 316 
 -  2013 81 416 
 -  2013 82 423 
 -  2013 84 430 
§ 197  Abs. 1 
 -  2011 31 116 
 Abs. 2 
 -  2011 31 116 
§ 198  -  2013 20 106 
 Abs. 1 
 -  2009 53 283 
§ 206  Abs. 1 
 -  2011 31 116 
§ 218  -  2011 30 112 
 -  2013 19 101 
§ 222  Abs. 1 
 -  2011 31 116 
§ 224  Abs. 3 
 -  2011 31 116 
§ 235  -  2011 73 298 
 Abs. 1 
 -  2007 28 92 
 -  2007 29 99 
§ 242 ff.  -  2007 28 92 
§ 245  Abs. 1 
 -  2008 22 103 
§ 248  Abs. 1 
 -  2013 80 411 
§ 249  Abs. 1 
 -  2011 32 123 
§ 252  -  2011 32 123 
§ 263  Abs. 2 
 -  2007 20 78 



2013 Gesetzesregister 703 

651.111  Verordnung zum Steuergesetz (StGV) vom 11. September 
2000 

§ 8  Abs. 2 
 -  2008 20 89 
§ 12  -  2008 17 75 
 -  2009 30 144 
 -  2010 23 118 
§ 15  -  2008 61 328 
§ 19  Abs. 4 
 -  2009 26 123 
§ 20  -  2009 26 123 
§ 21  Abs. 1 
 -  2009 65 311 
§ 24  Abs. 2 
 -  2008 66 338 
 -  2011 29 111 
 Abs. 3 
 -  2008 66 338 
 -  2011 29 111 
§ 27  -  2007 63 248 
§ 29  Abs. 2 
 -  2007 63 248 
§ 30  Abs. 2 
 -  2007 64 253 
§ 44  Abs. 1 
 -  2008 68 344 
 Abs. 2 
 -  2010 59 307 
§ 46  Abs. 1 
 -  2009 70 317 
§ 65  Abs. 3 
 -  2009 71 322 
 Abs. 4 
 -  2007 29 99 

651.212 Verordnung über die Bewertung der Grundstücke (VBG) 
vom 4. November 1985 

§ 5  Abs. 2 
 -  2013 19 101 
§ 12  Abs. 1 
 -  2007 69 272 
 Abs. 2 
 -  2007 69 272 
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661.110 Dekret über die durch den Staat zu beziehenden Gebühren 
vom 23. November 1977 

§ 1  Abs. 1 lit. e 
 -  2011 74 303 

713.100 Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, 
BauG) vom 19. Januar 1993 

§ 3  -  2012 23 163 
§ 4  Abs. 2 
 -  2008 25 151 
 -  2008 26 153 
§ 5  Abs. 2 
 -  2009 49 271 
§ 6  Abs. 1 lit. a 
 -  2007 114 424 
 -  2012 21 146 
 Abs. 1 lit. b 
 -  2013 35 182 
 Abs. 1 lit. c 
 - Baubewilligungspflicht einer Strassenreklame 2007 118 448 
§ 8  -  2013 34 173 
 -  2013 94 462 
§ 9  -  2012 23 163 
§ 13  Abs. 1 
 -  2009 36 182 
 -  2010 27 142 
 -  2011 34 127 
 -  2012 19 122 
 Abs. 2 
 -  2012 59 328 
 -  2013 94 462 
§ 14  - Voraussetzungen, damit der Regierungsrat an Stelle des 

zuständigen kommunalen Organs einen Planungsentscheid fällen 
kann 2007 117 445 

§ 15  -  2010 27 142 
 Abs. 1 
 -  2009 36 182 
 -  2011 34 127 
 -  2012 19 122 
 Abs. 2 
 -  2009 34 176 
 Abs. 2 lit. a 
 -  2009 36 182 
 -  2011 34 127 
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 -  2012 19 122 
 -  2013 34 173 
§ 16  -  2008 27 166 
§ 17  Abs. 3 
 -  2007 117 445 
§ 21  -  2007 36 143 
 Abs. 3 
 -  2007 117 445 
§ 24  Abs. 2 
 -  2012 58 327 
§ 25  Abs. 2 
 -  2007 36 143 
§ 26  -  2013 104 545 
 Abs. 1 
 - Anfechtungsmöglichkeit der Weigerung des zuständigen 

Gemeindeorgans, einen Sondernutzungsplan zu erlassen 2007 
117 445 

§ 27  Abs. 2 
 -  2013 34 173 
§ 28  -  2008 25 151 
§ 29  -  2009 103 453 
 -  2013 94 462 
 -  2013 96 472 
§ 32  Abs. 1 
 -  2013 91 444 
§ 33  Abs. 1 
 -  2009 32 156 
 -  2013 91 444 
 Abs. 3 
 - Voraussetzungen, damit der Regierungsrat an Stelle des 

zuständigen kommunalen Organs einen Planungsentscheid fällen 
kann 2007 117 445 

§ 34  -  2010 62 321 
 Abs. 1 
 -  2010 25 127 
 -  2011 77 321 
 -  2011 78 327 
 Abs. 2 
 -  2007 79 305 
 -  2012 46 273 
 -  2012 47 277 
 -  2013 90 442 
 Abs. 3 
 -  2007 77 300 
 -  2010 25 127 
 -  2011 77 321 
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 -  2011 78 327 
§ 35  -  2011 77 321 
 Abs. 1 
 -  2010 25 127 
§ 40  -  2007 32 120 
 Abs. 1 
 -  2007 31 117 
 -  2008 26 153 
 -  2010 89 438 
 -  2013 34 173 
 Abs. 3 
 -  2007 31 117 
 Abs. 6 
 -  2007 31 117 
§ 42  -  2010 89 438 
 Abs. 2 
 -  2007 32 120 
 -  2007 114 424 
§ 46  -  2007 32 120 
§ 47  Abs. 1 
 -  2010 32 175 
§ 50  Abs. 1 
 -  2011 36 135 
§ 51  Abs. 1 
 -  2012 21 146 
§ 53  Abs. 1 
 -  2011 35 133 
§ 55  Abs. 1 
 -  2013 35 182 
§ 57  Abs. 1 
 -  2013 35 182 
§ 59  -  2013 35 182 
 Abs. 1 
 -  2007 114 424 
§ 60  -  2012 18 113 
 Abs. 2 
 -  2007 30 105 
 -  2012 58 327 
§ 61  - Begriff "direkte Anstösser" 2012 61 341 
§ 62  -  2007 30 105 
 -  2008 28 169 
§ 67  Abs. 1 
 -  2007 114 424 
 -  2007 118 448 
§ 67a  -  2010 30 165 
 -  2011 37 141 
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§ 68  -  2009 36 182 
 lit. b 
 -  2011 96 438 
§ 80  Abs. 1 
 -  2008 24 139 
 -  2011 38 147 
§ 84  Abs. 2 
 -  2010 29 156 
§ 95  - Ein Enteignungsrecht für ein kommunales Strassenbauprojekt ist 

nur im Rahmen des Sondernutzungsplans gegeben 2010 87 435 
§ 103  -  2011 50 199 
 Abs. 3 
 -  2008 24 139 
§ 104  - Aufstellen von Tischen eines Restaurants auf der Strassenfläche 

2007 112 419 
 -  2011 50 199 
§ 111  Abs. 1 lit. a 
 - Verhältnis zwischen Bundesrecht und kantonalem Recht 2007 

118 448 
§ 114  Abs. 3 
 -  2010 26 135 
§ 116  Abs. 2 
 -  2010 29 156 
§ 142  Abs. 2 
 -  2007 74 293 
§ 143  Abs. 1 
 -  2013 88 439 
§ 149  Abs. 2 
 -  2008 74 373 
 -  2009 49 271 
§ 153  -  2013 89 440 
§ 154  Abs. 1 
 -  2013 89 440 
§ 159  -  2011 62 262 
 Abs. 1 
 -  2011 33 125 
 -  2011 95 425 
§ 163  -  2008 27 166 

713.111 Allgemeine Verordnung zum Baugesetz (ABauV) vom 
23. Februar 1994 

§ 3  -  2007 36 143 
§ 5  -  2007 117 445 
§ 9  Abs. 1 
 -  2011 36 135 
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 Abs. 2 
 -  2007 78 303 
 -  2011 36 135 
 Abs. 6 
 - Grenzen der Nutzungsübertragung; keine Nutzungsübertragung 

zu Lasten einer Grünzone 2011 97 440 
§ 11  - Ob es sich um ein oder zwei Gebäude handelt, hängt vom 

Erscheinungsbild ab 2008 102 483 
§ 12  Abs. 3 
 -  2009 31 153 
§ 16  Abs. 1 
 -  2007 32 120 
§ 17  -  2009 32 156 
§ 18  -  2009 32 156 
 -  2012 21 146 
§ 20  Abs. 2 
 -  2010 32 175 
§ 23  Abs. 1 
 -  2011 35 133 
§ 28  -  2009 35 181 
 Abs. 2 
 -  2007 30 105 
 Abs. 3 
 -  2007 30 105 
§ 30  - Kleine Geräteschränke und Truhen sind in den Bauzonen 

baubewilligungsfrei 2007 110 405 
 Abs. 1 lit. a 
 -  2011 95 425 
 Abs. 1 lit. e 
 -  2007 114 424 
 Abs. 1 lit. f 
 -  2007 114 424 
 Abs. 2 lit. c 
 - Baubewilligungspflicht einer Strassenreklame 2007 118 448 
 Abs. 3 
 -  2007 114 424 
 -  2007 118 448 
 -  2012 21 146 
§ 31  -  2012 18 113 
§ 35  Abs. 3 
 -  2007 30 105 
§ 44  Abs. 1 
 -  2008 24 139 
§ 44a  - Das öffentliche Recht regelt die Beschaffenheit von 

Privatstrassen nicht 2009 100 447 
§ 92  -  2009 32 156 
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713.121 Bauverordnung (BauV) vom 25. Mai 2011 

§ 19  -  2012 21 146 
§ 49  Abs. 2 lit. d 
 -  2012 21 146 
 - Wärmepumpen im Freien sind lärmige Anlagen und daher 

baubewilligungspflichtig 2012 62 344 
 Abs. 4 
 -  2012 21 146 
§ 51  -  2012 18 113 

713.125 Verordnung über die vom Departement Bau, Verkehr und 
Umwelt für Entscheide über Baugesuche zu erhebenden 
Gebühren (Gebührenverordnung, GebV) vom 17. August 
1994 

§ 1  Abs. 2 
 -  2007 33 134 
 -  2008 29 172 
§ 4  Abs. 1 
 -  2007 33 134 
 -  2008 29 172 

725.100 Gesetz über die Grundbuchabgaben (GBAG) vom 7. Mai 
1980 

§ 2  Abs. 1 
 -  2007 49 214 
§ 8  -  2013 18 99 

755.111 Verordnung über die Steuern, Abgaben und Gebühren im 
Strassenverkehr vom 5. November 1984 

§ 14  lit. g 
 - Festlegung der Gebühr für die strassenverkehrsrechtliche 

Bearbeitung eines Strassenreklamegesuchs 2007 118 448 

759.111 Verordnung über Fuss- und Wanderwege (VVFWG) vom 
3. April 1989 

§ 11  -  2010 29 156 

764.110 Wassernutzungsabgabendekret (WnD) vom 18. März 2008 

§ 17  -  2009 102 451 
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773.100 Energiegesetz des Kantons Aargau vom 9. März 1993 
(EnergieG) 

§ 12  Abs. 1 
 -  2012 65 358 
 Abs. 2 lit. b 
 -  2012 65 358 
 Abs. 3 
 -  2012 65 358 
 Abs. 5 
 -  2012 65 358 

781.200 Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den 
Schutz von Umwelt und Gewässer (EG Umweltrecht, 
EG UWR) vom 4. September 2007 

§ 25  Abs. 1 
 -  2009 104 460 
§ 26  -  2010 88 436 
 -  2012 18 113 
§ 27  -  2013 33 159 
§ 28  -  2009 104 460 
§ 30  Abs. 1 
 -  2009 104 460 
 Abs. 3 lit. a 
 -  2009 104 460 

781.211 Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzge-
bung über den Schutz von Umwelt und Gewässer 
(V EG UWR) vom 14. Mai 2008 

§ 55  -  2009 104 460 
§ 57  -  2009 104 460 
§ 61  -  2009 104 460 

781.221 Vollzugsverordnung zur Gewässerschutzverordnung des 
Bundes (VV GSchV) vom 25. Januar 2012 

§ 3  -  2012 22 150 
§ 4  -  2012 22 150 
§ 5  -  2012 22 150 
§ 6  -  2012 22 150 
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787.350 Dekret zum Schutz der Hallwilerseelandschaft (Hallwiler-
seeschutzdekret, HSD) vom 13. Mai 1986 

§ 4  -  2009 74 333 

811.621 Vollziehungsverordnung zur Bundesgesetzgebung über 
die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer (VEA) vom 15. Oktober 2003 

§ 8  Abs. 1 
 -  2008 86 405 

837.100 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Kranken-
versicherung (EG KVG) vom 5. September 1995 

§ 11  -  2009 15 78 
§ 14  Abs. 2 
 -  2008 13 54 
§ 16  Abs. 2 
 -  2008 13 54 
§ 17  Abs. 4 
 -  2009 16 79 
 Abs. 6 
 -  2009 16 79 

851.200 Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe und die soziale Prä-
vention (Sozialhilfe- und Präventionsgesetz, SPG) vom 
6. März 2001 

§ 1  Abs. 2 
 -  2009 44 232 
§ 2  -  2008 37 225 
 -  2011 45 177 
§ 3  -  2011 45 177 
§ 5  Abs. 2 
 -  2010 39 208 
§ 6  -  2009 45 236 
 -  2012 28 193 
 Abs. 1 
 -  2008 37 225 
§ 7  Abs. 1 
 -  2008 44 259 
§ 11  -  2009 44 232 
§ 13  -  2008 40 242 
 Abs. 1 
 -  2008 44 259 
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 Abs. 2 
 -  2008 37 225 
 -  2008 42 253 
 -  2008 43 256 
 -  2011 45 177 
§ 14  -  2008 41 245 
§ 15  -  2008 41 245 
§ 16  -  2009 45 236 
§ 20  -  2011 45 177 
§ 31  Abs. 1 
 -  2011 46 179 
 Abs. 2 
 -  2011 46 179 
 Abs. 3 
 -  2011 46 179 
§ 39  -  2011 44 173 
§ 42  -  2009 45 236 
§ 47  Abs. 3 
 -  2007 46 195 
§ 49  -  2007 46 195 
§ 51  Abs. 2 
 -  2011 44 173 

851.211 Sozialhilfe- und Präventionsverordnung (SPV) vom 
28. August 2002 

§ 1  -  2008 37 225 
§ 5  Abs. 1 
 -  2009 43 227 
 -  2012 28 193 
§ 6  -  2008 44 259 
§ 8  Abs. 4 
 -  2011 45 177 
§ 9  Abs. 2 
 -  2010 1 25 
§ 10  Abs. 1 
 -  2013 49 305 
 Abs. 5 lit. a 
 -  2008 37 225 
 Abs. 5 lit. c 
 -  2008 38 230 
 -  2008 47 268 
 Abs. 5 lit. e 
 -  2010 37 205 
§ 11  Abs. 1 
 -  2008 43 256 
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 -  2009 42 223 
 Abs. 2 
 -  2009 42 223 
 Abs. 5 lit. b 
 -  2010 39 208 
§ 14  lit. e 
 -  2008 40 242 
§ 15  -  2008 45 262 
 Abs. 2 
 -  2008 46 265 
 Abs. 3 
 -  2008 40 242 
 -  2013 47 299 
§ 16  -  2008 41 245 
§ 17  -  2008 41 245 
§ 26  -  2011 46 179 
§ 29  -  2009 56 291 
§ 35  Abs. 2 
 -  2011 44 173 
 Abs. 3 
 -  2011 44 173 
 Abs. 4 
 -  2011 44 173 
 Abs. 5 
 -  2011 44 173 
 Abs. 6 
 -  2011 44 173 

910.100 Gesetz über die Erhaltung und Förderung der Landwirt-
schaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG-AG) vom 11. Novem-
ber 1980 

§ 18  Abs. 1 
 -  2011 76 313 
§ 28a ff.  -  2008 73 363 
§ 28b  -  2011 75 307 
§ 40  Abs. 2 
 -  2011 75 307 

910.131  Verordnung über die Abgeltung ökologischer Leistungen 
(Öko-Verordnung, ÖkoV) vom 26. Mai 1999 

§ 6  -  2008 73 363 
 -  2011 75 307 
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933.200 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Jagd und 
den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz 
des Kantons Aargau, AJSG) vom 24. Februar 2009 

§ 4  Abs. 3 
 -  2010 92 455 
 -  2011 51 205 
§ 9  Abs. 2 lit. c 
 - Verurteilung wegen vorsätzlicher Tierquälerei als 

Jagdausschlussgrund 2011 98 449 
§ 13  Abs. 2 
 -  2013 101 529 
§ 23  Abs. 1 
 -  2013 101 529 
§ 26  Abs. 1 
 -  2013 101 529 
§ 27  Abs. 1 
 -  2013 101 529 

970.100 Gesetz über das Gastgewerbe und den Kleinhandel mit  

§ 4  Abs. 2 
 -  2009 36 182 
§ 13  Abs. 1 
 - Gastwirtschaftsrecht 2008 106 492 
§ 15  Abs. 1 
 - Gastwirtschaftsrecht 2008 106 492 

991.111 Verordnung über den Vollzug des Strassenverkehrsrechtes 
(Strassenverkehrsverordnung, SVV) vom 12. November 
1984 

§ 19  Abs. 1 lit. c 
 -  2008 15 61 
 
 


